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Vorwort des Institutsleiters 

Seit vielen Jahren entwickelt die Forschungsgruppe MIKMOD am Fraunhofer-Institut 
für Angewandte Informationstechnik FIT im Auftrag von Bundesregierung und Parlament 
mikroökonomische Simulationsmodelle zur Folgenabschätzung von Gesetzesänderungen 
im Finanz- und Sozialbereich. Untersucht wurden praktisch alle wesentlichen Reform-
vorhaben der letzten Jahre, wie Rentenreform, BaFöG-Reform, Steuerreformen usw.  

Das Problem des demographischen Wandels tritt zunehmend in den Vordergrund. Das 
Blüm-Zitat „Die Renten sind sicher“ wird häufig nur noch zynisch zitiert, eine Reform jagt 
die andere. Aber auch die wissenschaftlichen Grundlagen verändern sich. Alte Modellie-
rungstechniken sind nicht mehr adäquat, weil ihre Modelle oftmals gerade von jenen 
dynamischen Effekten und individuellen Verhaltensänderungen abstrahieren, die bei den 
raschen Rahmenveränderungen der besonders wichtig, zum Teil sogar intendiert sind. 

Die vorliegende Arbeit von Martin Grub, entstanden im Kontext einer Forschungs-
förderung des Forschungsnetzwerks Alterssicherung beim  Verband Deutscher Renten-
versicherungsträger, untersucht diese Problematik anhand der konkreten Renten-
reformen der ersten fünf Jahre des 21. Jahrhunderts. Der Reigen beginnt mit der 
sogenannten Riester-Reform, in der eine Minderung der Rentendynamik mit einer 
Förderung der Privatvorsorge (eben der „Riester-Rente“) kombiniert wurde. Dieser folgte 
drei Jahre später eine Nachhaltigkeitsreform, die weitere Reduktionen mittels der 
Rentenformel über den Wegfall bestimmter Anrechnungszeiten mit der Einführung einer 
Nachhaltigkeitsrücklage verband. Beide Gesetze stehen nicht allein, sondern sind im 
Kontext der Umstellung auf nachgelagerte Besteuerung nach dem neuen Alterseinkünfte-
gesetz sowie der Arbeitsmarktreformen zu sehen. Die Analyse von Martin Grub 
betrachtet modellhafte Einzelbiographien in einem stochastischen Kontext unter Berück-
sichtigung der aufgrund der in den neuen Gesetzen geschaffenen Sparanreize induzierten 
Verhaltensänderungen. Darüber hinaus zeichnet sich das Modell durch eine besonders 
präzise Modellierung der beteiligten Institutionen aus und stellt Bezüge zu Themen wie 
Langlebigkeitsrisiko und Altersvermögen, Wachstumserwartung und Konjunktur sowie 
Arbeitslosigkeit her. Diese Modellgrundlagen werden dann nacheinander auf die drei 
Hauptreformen Rentenstrukturreform 2001, Nachhaltigkeitsreform 2004 und Altersein-
künftegesetz angewendet und zeigen einige wichtige Effekte und Probleme der Reformen 
auf, die insbesondere in der langen Übergangsphase (bis 2070!) sichtbar werden.  

Auch für volkswirtschaftlich nicht vorgebildete Leserinnen und Leser sind die 
Schlussfolgerungen der Arbeit, die unter Betreuung von Prof. Dr. Hans Fehr als 
Dissertation an der Universität Würzburg angenommen wurde, spannend und informativ 
zu lesen. Ich wünsche der Arbeit in diesem Sinne eine große Verbreitung. 

Aachen und Sankt Augustin, im November 2005 
Matthias Jarke
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Abkürzungs- und Variablenverzeichnis 

Im Folgenden sind die wichtigsten Variablen und Abkürzungen zusammen gefasst, die 
für das Modellverständnis von zentraler Bedeutung sind. Vereinzelt sind im Text weitere 
Variablen definiert, die nur an der entsprechenden Stelle auftreten. Variablen sind 
überwiegend nur dann explizit indiziert, wenn die Indizes in dem entsprechenden 
Kontext relevant erscheinen. 

Notation 

GROßBUCHSTABEN kennzeichnen Mengen, Vektoren, Matrizen, Zeitreihen und  
darüber definierte Funktionen sowie Abkürzungen. 

KAPITÄLCHEN kennzeichnen Literaturverweise. 
Kursivschrift kennzeichnet Variablen, Hervorhebungen im Text und 

Querverweise auf Kapitelüberschriften. 
Variablen in Kleinbuchstaben kennzeichnen Skalare sowie Funktionen an einzelnen 

Stellen. 
Variablen mit Dach (z.B. ŵ) kennzeichnen Zufallsvariablen. 
Äquidistanzschrift kennzeichnet Gitter, die als Mengen diskreter Werte 

stetige Zustandsvariablen, Entscheidungs- oder 
Bewertungsfunktionen (als Interpolations-Stützstellen) 
approximieren .  

Abkürzungen 

ABL Alte Bundesländer 
AL, AL, AL_RW Arbeitslosigkeit, Modell mit Beschäftigungsrisiken, Modell mit 

Beschäftigungs- und Konjunkturrisiken 
ALG, ALG II Arbeitslosengeld , Arbeitslosengeld II 
ALH Arbeitslosenhilfe 
AltEinkG Alterseinkünftegesetz 
AltZertG Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz  
AsAd1 Modellbezeichnung: Dynamisches Analysesystem Alterssicherung 
AVID Altersvorsorge in Deutschland 
AVmEG Altersvermögensergänzungsgesetz 
AVmG Altersvermögensgesetz 
BetrAVG Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung, 

Betriebsrentengesetz 
BGBl Bundesgesetzblatt 
BMF Bundesministerium der Finanzen 
BMGS Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherheit 
BSHG Bundessozialhilfegesetz 
det deterministisches Modell: ohne Beschäftigungs- und 

Konjunkturrisiken, aber mit unsicherem Lebenshorizont 
E[.] Erwartungswert 
EP Entgeltpunkte 
EStG Einkommensteuergesetz  
FNA Forschungsnetzwerk Alterssicherung e.V. beim VDR 
GAV Gesetzliche Arbeitslosenversicherung 
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GKV Gesetzliche Krankenversicherung 
GPV Gesetzliche Pflegeversicherung 
GRV Gesetzliche Rentenversicherung 
GSiG Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung 
GSOEP Sozioökonomisches Panel 
HH1 .. HH4 Doppelverdiener-Modellhaushalte mit 2 Kindern:  

HH1: Repräsentant des oberen Lebenseinkommensdrittels 
HH2: Repräsentant des oberen Mittelfelds 
HH3: Repräsentant des unteren Mittelfelds  
HH4: Niedrigeinkommensbezieher 

MW Mittelwert 
NBL Neue Bundesländer 
Pers1 .. Pers4 Single-Modellhaushalte ohne Kinder:  

Pers1: Repräsentant des oberen Lebenseinkommensdrittels 
Pers2: Repräsentant des oberen Mittelfelds 
Pers3: Repräsentant des unteren Mittelfelds  
Pers4: Niedrigeinkommensbezieher 

RVNG Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz 
RR Rentenreform 
SGB Sozialgesetzbuch 
StaBu Statistisches Bundesamt 
STD Standardabweichung 
VarK Variationskoeffizient 
VDR Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 

Variablen 

Indizes, Indikatoren 

i, j allgemeine Zählindizes 
k Index Humankapital- bzw. Haushaltstyp 
l Index Geschlecht: 1 für m, 2 für w 
g, g0, gR, gT Alter, Alter zum Berufseintritt, Renteneintritt, max. erreichbares 

Alter 
t, t0,  tR Kalenderjahr, Planungszeitpunkt und Berufseinstieg, 

Rentenzugangsjahr 
nAL, nAR, nE Anzahl Gitterpunkte liquides Kapital, Altersvorsorgekapital, 

aktueller Beschäftigungszustand,  
nEp, nEP, nP Anzahl Gitterpunkte Beschäftigungszustand in der Vorperiode, 

Entgeltpunkte, Personen im Haushalt / Hinterbliebenenstatus 
nR, nRW, nS , nW   Anzahl Gitterpunkte Zinsen, Lohn-Zins-Kombination, Anzahl 

Simulationen, Anzahl der Gitterpunkte Lohnniveau 

Zustandsvariablen 

aL, AL liquides Kapital, dito als Gitter/Menge diskreter Werte 
aR (aB) 
AR (AB) 

illiquides Altersvorsorgekapital (aus Betriebsrentenbeiträgen),   
dito als Gitter bzw. Menge diskreter Werte 

sEP, EP Summe persönlicher Entgeltpunkte, dito als Gitter  
ê, E Zufallsvariable: aktueller Beschäftigungsstatus, dito als Gitter  

= 0, wenn ganzjährig unbeschäftigt 
= 0,5, wenn halbjährig arbeitslos 
= 1, wenn ganzjährig beschäftigt 
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ep Beschäftigungsstatus im Vorjahr:  
= 0 für ganzjährig unbeschäftigt 
= 1 für beschäftigt 

ĥ Zufallsvariable: aktueller Hinterbliebenenstatus 
= 0, Haushaltsvorstand gestorben 
= 1, nP Personen lebendig 
= 2, Haushaltsvorstand ist Hinterbliebene(r) 

r̂ Zufallsvariable: Zinssatz des Altersvorsorgekapitals 

RW Zustandsgitter Konjunktur 
ŵ Zufallsvariable: Abweichung des aktuellen Durchschnittslohns  

Zufallsprozesse 

A, αij Autokorrelationsmatrix, (Auto-)Korrelationskoeffizient der 

Zufallsvariablen ŵ, r̂ 
Γ Funktion: Entwicklungsgesetz der Modellökonomie: kontrolliert 

stochastischer Prozess, der die Geschichte G generiert 
Π, Πrw, Πe  Matrix: MARKOV-Matrix zweiperiodiger Übergangs-

wahrscheinlichkeiten, dito für den Konjunkturprozess, dito für den 
Beschäftigungsprozess 

π l,g,t bedingte Erlebenswahrscheinlichkeit des Alters g im Jahr t für das 
Geschlecht l 

πij bedingte Wahrscheinlichkeit für Zustand j in t+1, gegeben i in t 

 ẑ, Ẑ   Zufallszahl, Vektor oder Matrix oder Menge an Zufallszahlen 

Haushaltsvariablen 

bR, bB GRV-Beiträge, Betriebsrentenbeiträge der/des Versicherten 
bSV Sozialversicherungsbeiträge  der/des Versicherten 
c Konsum 
ep Entgeltpunkt(e) pro Jahr 
H Humankapitalprofil 
h haushaltsspezifische Zustandsvariablen 
p, ph Bruttoeinkommen aus GRV-Renten, GRV-Hinterbliebenenrenten 
pa, pb Bruttoeinkommen aus privaten, betrieblichen Kapitalrenten 
y Bruttoeinkommen gesamt 
yw (ys) Bruttoerwerbseinkommen aus unselbstständiger (selbstständiger) 

Arbeit. Letzteres ist i.d.R. mit yw identisch und wird nur 
institutionell als eigene Einkunftsart unterschieden. 

ym Netto-Existenzminimum: (ergänzende) Sozialhilfe, ALG II, 
Grundsicherung im Alter  

net Nettoeinkommen des Haushalts 
yt Brutto-Transfereinkommen: ALG, ALH 
Y Zeitreihe: Durchschnittsentgelte nach Anlage 1 SGB VI 

Präferenz- und Szenarienparameter 

β Diskontfaktor: 1/(1+Gegenwartspräferenzrate) 
σ Risikoaversionsparameter 
kf, kv Fixkosten „Riester“-Kapital (aR), variable Kosten „Riester“- und 

Betriebsrentenkapital (aR, aRB) 
n Reallohnwachstumsrate 
 r Zinssatz des liquiden Kapitals, aL 
S, Si, si Szenarienmenge, Szenario, Szenarienparameter 
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KG Funktion: Kindergeld 
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X Zustandsraum, Zustandsmenge 
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I. Einführung 

Ein Philosoph hat einmal behauptet: „Naturwissenschaft setzt notwendig voraus,  
dass gleiche Umstände immer auch gleiche Auswirkungen haben.“  

Nun, dem ist nicht so. 
RICHARD FEYNMAN (1976).1 

Was RICHARD FEYNMAN für die Quantenmechanik in Abrede stellt, gilt einmal weniger 
für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Es ist das Moment der Freiheit, das Politik 
und wissenschaftliche Gesetzesfolgenabschätzung gleichermaßen spannend und 
schwierig macht. Menschen reagieren auf ihre Umwelt und verändern sie dadurch. Diese 
Reflexivität wird sich als zentrales methodisches Problem der Arbeit heraus stellen. 
Freiheit in einer kausalen Welt bedingt Verantwortung. Diese Inhärenz motiviert 
subsidiär Eigenvorsorge und Sozialstaatlichkeit. Die Kunst moderner Sozialpolitik besteht 
darin, menschliches Vorsorgeverhalten zu unterstützen und gleichzeitig nachsorgend 
einen sozialen Risikoausgleich zu wahren, der nachhaltig akzeptiert zu werden 
verspricht. Wissenschaft kann dabei analytisch hilfreich sein.  

Diese Arbeit will im Bereich der Alterssicherungspolitik einen Beitrag dazu leisten. 
Deren Struktur wird sich in den nächsten Jahrzehnten weiter tiefgreifend wandeln: 
Veränderte Erwerbsbiographien, steigende Lebenserwartung, niedrige Geburtenraten, 
Renditeverschiebungen, erweiterte Diversifikationsmöglichkeiten persönlicher Risiken, 
veränderte steuerliche Rahmenbedingungen und nicht zuletzt strategische Verhaltens-
adaptionen in einer alternden Gesellschaft stellen enorme Herausforderungen an ein 
jedes Alterssicherungssystem dar. In jedweder Form werden Leistungen dabei 
angewiesen sein auf einen konsensualen Interessensausgleich zwischen den 
Generationen und Bevölkerungsgruppen. Unverändert bleibt lediglich das Sicherungsziel: 
Menschen in verschiedensten Lebenslagen zu ermöglichen, Risiken zu versichern und 
Vorsorge zu treffen für ein würdiges Leben im Alter. Das macht die Analyse der 
gegenwärtigen Reformvorhaben so schwierig und gleichzeitig existenziell wichtig. Das 
komplexe Zusammenwirken des Steuer-, Sozial-, Arbeits- und Versicherungsrechts mit 
einer sich wandelnden Arbeitswelt unter Unsicherheit will genauso verstanden werden 
wie langfristige Anpassungsstrategien der Versicherten an die sich ändernden Rahmen-
bedingungen. Gelingt es, dieses Verständnis unter theoretisch und empirisch fundierten 
Annahmen in einem Modell zu formalisieren, lassen sich politische Szenarien 
grundsätzlich in Simulationsexperimenten testen. Die Wirtschaftswissenschaft kann sich 
auf diese Weise sinnvoll an der Diskussion beteiligen, ob Umverteilung und implizierte 
Anreize von Reformen Vorsorgeverhalten unterstützen und einen nachsorgenden Risiko-
ausgleich zu wahren versprechen. 

                                               
1 Zitiert nach HEY, WALTERS (1990): Quantenuniversum. Die Welt der Wellen und Teilchen. Heidelberg 1990, S. 
33. 
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I.A. Zielsetzung 

Genau in diesem Erkenntnisinteresse besteht das Anliegen der vorliegenden Arbeit. 
Betrachtungsgegenstand sind "Verteilungswirkungen anreizorientierter Alterssicherungs-
politik": Konkret stehen die Rentenstrukturreform 2001, Nachhaltigkeitsreform 2004 und 
der Übergang zur nachgelagerten Besteuerung im Mittelpunkt der Betrachtung. 
"Verteilungswirkungen" bezeichnen dabei zustandsbedingt erwartete Umverteilungen ex 
Ante unsicherer Nettozahllasten durch Steuern, Sozialversicherungen und Transfers in 
dreierlei Perspektive: im Querschnitt über eine heterogene Bevölkerung zu einem fixen 
Zeitpunkt; im Längsschnitt über einzelne Versichertenbiographien und im Längsschnitt 
über die erwartete Lebensbilanz unterschiedlicher Rentenzugangskohorten. In diesem 
Sinne will die Arbeit Be- und Entlastungsprofile der Reformen identifizieren und auf 
persönliche Merkmale zurück führen. "Anreizorientierte Alterssicherungspolitik" meint 
einen sozial-, versicherungs- und steuerpolitischen Instrumentenmix, der neben Obligato-
ria und subsidiärer Mindestsicherung auf Anreize zur Verhaltenssteuerung setzt, um 
Sicherungsziele zu erreichen. In diesem Sinne will die vorliegende Arbeit Anreize zu 
Verhaltensänderungen in einer komplexen, sich wandelnden Umwelt unter Unsicherheit 
verstehen helfen. Folgende drei Leitfragen sollen in verschiedenen Variationen durch die 
Arbeit führen: Welche primären Umverteilungen der Reformen sind zu erwarten, ohne 
dass Menschen ihr Vorsorgeverhalten strategisch anpassen? Welche Anreize zu 
Verhaltensreaktionen lassen sich identifizieren? Welche sekundären Verteilungs-
wirkungen sind unter Berücksichtigung von Verhaltensänderungen zu erwarten? 

Mit dieser inhaltlichen Zielbestimmung geht eine methodische einher. Wie im 
Folgenden darzustellen sein wird, begegnet die Literatur der erheblichen analytischen 
Komplexität dieser Fragen in der Regel durch Vereinfachungen in mindestens einem von 
drei Bereichen. Je nach Betrachtungsschwerpunkt werden die institutionellen 
Regulierungen und / oder Risiken stark vereinfacht abgebildet, oder die Modellierungen 
vernachlässigen Erwartungsbildung und Verhaltensreaktionen, oder die Analyse 
beschränkt sich auf die Wirkungen einer Reform im langfristig unveränderten 
Gleichgewicht. Solch "steady state" (bzw. "stationary state" im stochastischen Fall) 
Analysen vermögen die Wirkungen politischer Übergangspfade grundsätzlich nicht zu 
erfassen. In der Anwendung wird sich aber zeigen, dass insbesondere die Übergänge der 
genannten Reformen zu komplexen Umverteilungsmustern führen. In dieser Arbeit soll 
daher ein anderer Weg beschritten werden, um Verhaltensreaktionen auf institutionelle 
Detailreformen abzuschätzen. Im Kern des Ansatzes steht die Mikroperspektive der 
Versicherten und ihres Haushalts auf ihr Entscheidungsproblem über Versicherungs-
strategien in einer komplexen, unsicheren und sich im Zeitablauf wandelnden Umwelt. 
Unter dem Begriff "dynamisch stochastische Lebenszyklussimulation" soll in der 
vorliegenden Arbeit ein Modell vorgestellt werden, das spezifische Stärken existierender 
Modelltypen verbindet und auf die Fragestellungen anwendet: AsAd1.

1 Es liegt auf der 

                                               
1 AsAd1 ist in Vorbereitung der Dissertation am Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik 
unter Förderung des Forschungsnetzwerks Alterssicherung (FNA) beim Verband Deutscher Renten-
versicherungsträger von mir konzeptioniert und unter meiner Projektleitung programmiert worden. 
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Hand, dass ein adäquates Instrument ein dynamisches Entscheidungsmodell beinhalten 
sollte: Die Analyse strategischer Adaption setzt voraus, dass ein Modell in der Lage ist, 
"einem Menschen gleich" im Zeitverlauf als optimal bewertete Entscheidungen zu 
simulieren. Dabei sind sowohl die Auswirkungen der Entscheidungen auf das gegen-
wärtige Wohlergehen als auch auf die erwartete Zukunft zu berücksichtigen. Zukünftige 
Entscheidungskonsequenzen sind mit einer Gegenwartspräferenzrate exponentiell 
diskontiert, so dass im ökonomischen Sinne von "zeitkonsistentem Rationalverhalten" 
gesprochen werden kann, vgl. STROTZ (1956). Um dem Versicherungscharakter der 
Alterssicherung gerecht zu werden, ist ferner unmittelbar einsichtig, dass ein Modell 
Versicherungsverhalten unter Unsicherheit abbilden können sollte. Der langfristige 
Vorsorgecharakter der Alterssicherung erfordert, dass sich das Modell auf vollständige 
Erwerbs- und Versicherungsbiographien erstreckt. Die Vielfalt der sich ergebenden, 
möglichen Lebenspfade ist schließlich in einer sich ändernden Umwelt zu betrachten: 
Politische Reformpfade sind genauso einzurechnen wie antizipierte Trends in Demo-
graphie, Lebenserwartung, Wachstum und Arbeitslosigkeit. Im Kern der vorliegenden 
Arbeit steht daher die Entwicklung eines Werkzeugs, das ein stochastisch dynamisches 
Lebenszyklusmodell mit einem detaillierten Institutionenmodell verbindet. Zu Gunsten 
seiner außergewöhnlichen, institutionellen Detailschärfe und der Erwartungsbildung 
über mehrdimensionale Unsicherheit verzichtet es auf eine allgemeine Gleichgewichts-
bildung.  

Als Partialgleichgewichtsmodell in rationalen Erwartungen bietet AsAd1 zwei Blick-
winkel auf den Betrachtungsgegenstand. In mikroökonomischer Perspektive können 
primäre und sekundäre Verteilungswirkungen exemplarisch an konkreten Versicherten-
biographien in unterschiedlichen Haushaltskontexten betrachtet werden. In diesem Sinne 
wird AsAd1 hauptsächlich als Einzelfallmodell angewendet werden, um falltypische 
Belastungsprofile zu identifizieren. In makroökonomischer Perspektive kann das Modell 
im Prinzip aber auch verwendet werden, um primäre und sekundäre Umverteilungs-
wirkungen und zu erwartende Veränderungen in der Vermögenskonzentration im 
gesamtwirtschaftlichen Aggregat abzuschätzen. Dazu soll AsAd1 so kalibriert werden, dass 
es das typische Verhalten von Haushalten widerspiegelt, deren relative Position 
beispielsweise auf der gesamtwirtschaftlichen Vermögensverteilung bekannt ist. Die 
Modellrechnungen können dann als repräsentativ für bestimmte Versichertentypen, 
Risikoprofile oder Lebenseinkommensklassen interpretiert werden. Aufgrund der Lang-
fristigkeit der zu untersuchenden Prozesse hängen die fallspezifischen Abschätzungen 
aber stets von Annahmen ab. Diese Szenarien sind ausdrücklich nicht als 
Zukunftsprognosen misszuverstehen. Das Ziel der Modellrechnungen ist bescheidener: Es 
besteht vornehmlich darin, Eigenschaften und Wirkungsmechanismen der Reformen im 

                                                                                                                                                     
Dankbar bin ich Frau Tassanee Er-Jongmanee für wertvolle Hilfen bei der partiellen Portierung der 
Datenbanktechnologie von MS Access auf den MS SQL Server. Teile der technischen Umsetzung der 
numerischen Lösung der Optimierungsaufgabe und die Parameterschätzung für die dem Modell exogen 
vorgegebenen Lohn-, Zins- und Arbeitslosigkeitsprozesse (vgl. Kapitel Exogene Prozesse, S. 79)  gehen auf 
Frau Susanne Maidorn zurück. Das Modell bildet den ersten Baustein in einem Dynamischen Analysesystem 
Alterssicherung, AsAd.  
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Gesamtsystem der Alterssicherung verstehen zu lernen. Wie auszuführen sein wird, 
vermag das Modell in diesem Sinne, einen strukturellen Erkenntnisgewinn gegenüber der 
klassischen, statisch-komparativen Mikrosimulation zu bieten. Andererseits bleibt es 
prinzipiell hinter der Aussagekraft eines hypothetischen Gleichgewichtsmodells mit einer 
ähnlichen Detailschärfe zurück: Preisreaktionen einer Volkswirtschaft auf das veränderte 
Verhalten und deren Rückwirkungen auf strategische Anpassungen können nur insofern 
berücksichtigt werden, als dass solch Preispfade vom Modellanwender antizipiert und als 
Szenarien exogen vorgegeben werden. Es wird Aufgabe der folgenden Darstellung sein, 
die Tragfähigkeit und die Grenzen des Ansatzes in den nicht unerheblichen, numerisch 
ökonomischen Schwierigkeiten der methodischen Innovation zu diskutieren. 

I.B. Einordnung 

An dieser Stelle soll kein vollständiger Literaturüberblick erfolgen. Auch die in Abb. 1, 
S. 18, versuchte Systematisierung der etwas verwirrenden Vielfalt existierender Analyse-
techniken ist weder die einzig mögliche noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Vielmehr soll der mikro- und haushaltsökonomische Ansatz dieser Arbeit in die 
Methodenvielfalt der Literatur eingeordnet werden. Grundsätzlich sind vor allem zwei, 
sich überlappende Diskussionsstränge von herausragendem Interesse für das Anliegen 
dieser Arbeit: Die Debatte um das Für und Wider eines umlagefinanzierten, eines 
kapitalgedeckten oder eines Mehr-Säulen-Systems der Alterssicherung auf der einen Seite, 
das Ringen um ein konsistentes Modell zur Erklärung von privatem Sparverhalten auf der 
anderen Seite. Die Literatur zu beiden Fragen ist außerordentlich umfangreich. Nach ihrer 
Bedeutung für die vorliegende Arbeit lässt sie sich – wiederum keineswegs teilerfrei – 
methodisch klassifizieren in eher theoretisch inspirierende Beiträge, in 
schwerpunktmäßig empirisch orientierte Arbeiten und in vorwiegend mit Simulations-
rechnungen operierende Studien. Die folgenden beiden Abschnitte fassen zunächst 
zusammen, welche Ansätze und Argumente der Literatur in der vorliegenden Arbeit 
Anwendung finden. Der Überblick Simulationsbasierte Literatur, S. 12 f., soll verwandte 
Arbeiten und Analysetechniken aufzeigen.  

1. Theorie 

Aus theoretischer Sicht sind Anwendungen der Entscheidungstheorie unter Unsicher-
heit, der Humankapitaltheorie, der Lebenszyklustheorie und Aspekte der Versicherungs-
theorie von grundlegender Bedeutung für die Methodik dieser Arbeit. Von eher 
instrumentellem Interesse sind außerdem gewisse Aspekte der Kontrolltheorie 
dynamischer Optimierung. Unter Rückgriff auf das Instrumentarium der Kontrolltheorie 
kann das komplexe dynamische Entscheidungsproblem der Ressourcenallokation über 
den gesamten erwarteten Lebenshorizont in eine rekursive Sequenz jeweils 
zweiperiodiger Entscheidungsprobleme zerlegt werden. Das vor allem mit den Namen 
VON NEUMANN und MORGENSTERN (1944) verbundene, axiomatische Gebäude der 
erwartungsnutzenbasierten Theorie rationaler Entscheidungen unter Unsicherheit ist 
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zum grundlegenden Standardinstrumentarium vieler wirtschaftswissenschaftlicher 
Arbeiten geworden. Es bildet das Rückrad der Verhaltensmodellierung auch dieser Arbeit. 
Die Humankapitaltheorie findet in der Konstruktion von Lebenseinkommensprofilen 
Eingang in die Arbeit. Die Ausgangsidee besteht darin, dass Ausbildung und 
Berufserfahrung ein typischer Weise konkaves Produktivitäts- und damit gleichzeitig ein 
Entlohnungsprofil über die Erwerbsphase erwarten lassen. Sie hat vor allem seit der 
Arbeit JACOB MINCERs (1974) ein rasantes Echo in der empirischen Bildungs-, Lohn- und 
Arbeitsmarktforschung gefunden. Wenngleich weder theoretisch noch empirisch 
unumstritten, bietet die sog. MINCER-Gleichung ein Konzept, das vor allem dank seiner 
Einfachheit auch in dieser Arbeit angewendet werden soll, um empirisch plausible 
Lebenseinkommenspfade im Simulationsexperiment zu generieren.1  

Die Lebenszyklustheorie ist schließlich das wahrscheinlich strittigste Konzept, auf das 
die vorliegende Arbeit aufbaut. Ihr großer Vorteil besteht darin, dass sie unter 
Verwendung der genannten Konzepte einen konsistenten und verhältnismäßig einfachen 
Zusammenhang zwischen einem erwarteten Lebenseinkommensstrom und dem 
geplanten Konsum- und Sparverhalten über die Lebensperspektive zu konstruieren 
erlaubt. Die "reine" Lebenszyklustheorie postuliert zunächst, dass Menschen den 
Erwerbseinkommensverlust durch ihr Ausscheiden aus dem Arbeitsleben antizipieren. 
Um diese Lücke auszugleichen, sparen sie während der gesamten Erwerbsphase und 
entsparen danach vollständig, um das Konsumniveau über das gesamte Leben im Idealfall 
auf einem konstanten Niveau zu halten. MODIGLIANI und BRUMBERG (1954) sowie FRIEDMAN 

(1957) haben mit ihrer theoretischen und empirischen Modellspezifikation dieser Idee zu 
einer enormen Popularität verholfen. Unglücklicher Weise deckt das empirisch 
beobachtbare Sparverhalten von Haushalten die Vorhersagen der Theorie in Reinform nur 
unzureichend. Im Bemühen, trotzdem an der theoretisch attraktiven Grundidee 
festhalten zu können, werden daher bis in die Gegenwart immer neue Erweiterungen des 
Grundmodells vorgeschlagen. In verschiedenster Kombination berücksichtigen sie 
stochastische Mortalität, Liquiditätsbeschränkungen, Altruismus, Vererbungsmotive, 
Einkommens- und andere Unsicherheiten. All diese Erweiterungen vermögen zwar 
manche Widersprüche zwischen Theorie und Empirie zu beheben. Andere Probleme 
bleiben aber bestehen oder werden durch die Ergänzungen erst aufgeworfen. Einen 
systematischen Überblick gibt RODEPETER (1999, 1997). Seine Arbeiten weisen auch auf ein 
weiteres Problem hin: Mit den verschiedenen Erweiterungen lassen sich mitunter sehr 
ähnliche Sparprofile generieren. Das bedeutet aber, dass die Modelle unter Umständen 
empirisch nicht identifizierbar sind. Im Folgenden wird sorgfältig zu diskutieren sein, 
wieso, wozu und mit welchen Implikationen die Lebenszyklushypothese dennoch 
Anwendung findet. 

                                               
1 Eine interessante Problematisierung des Konzepts findet sich bei HECKMAN, LOCHNER, TODD (2003). Sie 
diskutieren verschiedene Spezifikationen und Erweiterungen des Modells vor allem in Hinblick auf die 
interne Rendite von Bildungsentscheidungen, problematisieren den Einfluss von Unsicherheit und 
Querschnitts- versus Panelschätzungen. 
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Inhaltlich besteht das Interesse der Arbeit an Auswirkungen der verstärken 
Einbeziehung kapitalgedeckter Elemente in die Alterseinkommenssicherung auf die 
Versicherten. Im Mittelpunkt der theoretisch orientierten Literatur in diesem Sinne steht 
vor allem die Frage nach der PARETO-Effizienz der Versicherungssysteme bzw. der Mög-
lichkeit PARETO-verbessernder Reformen und dem Mechanismus der dazu erforderlichen 
Effizienzgewinne. Unter den restriktiven Bedingungen einer perfekten (statischen) 
ARROW-DEBREU-Welt mit vollständiger Information und vollständigen Märkten ohne 
Skalenerträge, externe Effekte oder Marktmacht lässt der 1. Hauptsatz der Wohlfahrts-
theorie überhaupt keinen Platz für gesetzlich organisierte, umlagefinanzierte Sozial-
versicherungen. Einen wohlfahrtstheoretischen Rechtfertigungsgrund für umlage-
finanzierte Rentenversicherungssysteme sah die Wachstumstheorie der 60er und 70er 
Jahre im Wirkungsmechanismus dynamischer Kapitalbildung: Leistungsansprüche gegen-
über einem gesetzlichen Umlagesystem sollten, der "reinen" Lebenszyklustheorie folgend, 
private Ersparnis ceteris paribus reduzieren. Aus wachstumstheoretischer Sicht wurde 
daher argumentiert, eine gesetzliche Umlage könne dynamischen Ineffizienzen entgegen-
wirken, die in Wachstumsmodellen aufgrund gesamtwirtschaftlicher Überkapitalisierung 
auftreten können, vgl. DIAMOND (1965), SAMUELSON (1975). Dieser Gedanke hat nicht zuletzt 
aufgrund sinkender Geburtenraten an Attraktivität verloren und findet sich kaum noch in 
der aktuellen Literatur.1  

ABIO, MAHIEU, PATXOT (2003) beziehen mit dynamischem Bevölkerungswachstum einen 
zweiten Wirkungsmechanismus ein. Sie zeigen in einem um Reproduktions-
entscheidungen ergänzten Lebenszyklusmodell, dass ein Umlagesystem mit kind- und 
lohnbezogenen Leistungen ein dynamisches Optimum im Bevölkerungs- und Kapital-
wachstum induzieren könne. Da das dieser Arbeit zu Grunde liegende Partial-
gleichgewichtsmodell kein endogenes Wachstum kennt, und auch Kinder nur unter dem 
Blickwinkel steuer- und sozialrechtlicher Konsequenzen betrachtet werden, soll diese 
makroökonomische Diskussion nicht weiter verfolgt werden. Zu testen ist lediglich, ob 
und unter welchen haushaltsökonomischen Restriktionen die eingeleiteten Reformen im 
Einzelfall Anreize bieten, das optimale Sparverhalten zu ändern. Unter diesem Gesichts-
punkt scheinen aus der Vielzahl der in der Literatur diskutierten Anreizeffekte vor allem 
drei Aspekte von Bedeutung für das Anliegen dieser Arbeit zu sein: Beitragsäquivalenz, 
Sparmotivation und Risikodiversifikation. HOMBURG (1990) argumentiert, dass eine PARETO-
verbessernde Privatisierung umlagefinanzierter Systeme allenfalls dann zu erzielen sei, 
wenn das durch eigentumsrechtlich geschützte Kapitalanwartschaften zu ersetzende 
Umlageverfahren durch eine geringe Beitragsäquivalenz und entsprechend starke 
Verzerrungen des Arbeitsangebots gekennzeichnet sei. Er führt das deutsche 
Rentenversicherungssystem als ein Beispiel mit hoher Beitragsäquivalenz an, das kaum 
PARETO-verbessernd zu ersetzen sei. Die mikroökonomischen Anreizwirkungen der 

                                               
1 Im DIAMOND-Wachstumsmodell wird die Gefahr einer gleichgewichtigen "Überersparnis" über der 
"goldenen Regel der Kapitalakkumulation", nach der die Grenzproduktivität des Kapitals der Summe aus 
Abschreibungs- und Bevölkerungswachstumsrate entsprechen solle, bei einer neoklassischen 
Produktivitätsfunktion mit sinkenden Grenzerträgen ceteris paribus eher bei den hohen Geburtenraten 
der 60er/70er Jahre zu erwarten sein als bei den sinkenden Raten der Gegenwart. 
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Beitragsäquivalenz im Vergleich zu anderen, redistributiven Elementen der Gesetzlichen 
Rentenversicherung in Deutschland (GRV) werden daher insbesondere für Problemfälle im 
unteren Einkommensbereich eingehend zu betrachten sein. ROBERT BARRO legte 1974 einen 
Grundstein zu einer bis heute anhaltenden Kontroverse über die Bedeutung von 
Vererbungsmotiven für das Sparverhalten. Entgegen den Vorhersagen der reinen 
Lebenszyklustheorie argumentiert er, dass ein Umlageverfahren keinerlei Auswirkungen 
auf das aggregierte Sparverhalten habe, wenn sich die Generationen in perfektem 
Altruismus begegneten. Nach dem sog. "Ricardianischen Äquivalenztheorem" würde der 
Gegenwartswert der impliziten Schulden gegenwärtiger gegenüber zukünftigen Genera-
tionen im Umlagesystem stets durch Vererbung ausgeglichen werden. Dieser Gedanke 
motiviert die vielfältigen Arbeiten, die Sparmotivation der reinen Lebenszyklustheorie um 
Vererbungsmotive zu erweitern. In Simulationsexperimenten kommen etwa FUSTER, 
IMROHOROGLU A., IMROHOROGLU S. (2003) zu dem Ergebnis, dass gesetzliche Umlage-
finanzierung die optimale Sparrate von Haushalten mit starken Vererbungsmotiven sogar 
erhöhe. Darin mag ein Grund gesehen werden für den empirisch robusten Befund, dass 
auch unter vergleichsweise umfassenden, grundsätzlich Lebensstandard sichernden 
Umlagesystemen wie der GRV im Alter erstaunlich hohe positive Sparraten beobachtet 
werden, vgl. BÖSCH-SUPAN, REIL-HELD, RODEPETER, SCHNABEL, WINTER (2000), RODEPETER (1999). 
CABALLE, FUSTER (2003) postulieren eine entweder steigende oder auch sinkende Kapital-
akkumulation in einem Modell überlappender Generationen, je nachdem, ob dem 
Vererbungsmotiv eine relativ dominierende oder aber vernachlässigbare Rolle zukommt. 
Solch Ambivalenz in Abhängigkeit eines schwer messbaren Parameters ist an sich schon 
unbefriedigend. RODEPETER (1997) stellt den Erklärungsgehalt aber auch grundsätzlich in 
Frage, wenn sich empirisch zeige, dass die Vermögenshaltung im Alter nicht mit der 
Anzahl der Erben korreliert sei. Zwar erlaubt das dieser Arbeit zu Grunde liegende 
Modell, Vererbungsmotive einzubeziehen. Im Kapitel Endogene Prozesse, S. 84, wird sich 
aber zeigen, dass davon abgesehen werden kann. Risikoaspekten schließlich kommt in 
dreifacher Hinsicht eine herausragende Bedeutung zu:  

• Fairness: Im einfachsten Fall einer perfekten ARROW-DEBREU-Welt können individuelle, 
identisch und unabhängig über die Population verteilte Risiken durch faire Verträge 
am Kapitalmarkt optimal versichert werden. Für eine gesetzliche Alterssicherung 
rational agierender Versicherter wäre kein Platz. Bietet der Markt entsprechende 
Rentenversicherungsverträge für alle denkbaren Fälle zu dem fairen Preis (1+Zins)/(1-
Sterbewahrscheinlichkeit), kann von einem vollständigen Kapitalmarkt gesprochen 
werden. Die Literatur diskutiert eine Reihe beobachtbarer Kapitalmarkt-
imperfektionen, die sich signifikant auf die Vermögensbildung und Risikoteilung einer 
heterogenen Bevölkerung auswirken. Kreditrestriktionen beispielsweise lassen 
erwarten, dass vor allem junge Haushalte mit einem hohen erwarteten 
Lebenseinkommen und ohne anfängliche Vermögensausstattung in ihrer optimalen 
Portfolioentscheidung beschränkt sind. Insbesondere wenn die Risikostruktur des 
Erwerbseinkommens nur schwach mit derjenigen des Kapitaleinkommens korreliert 
ist, ließe sich unter anfänglicher Verschuldung (also ohne Kreditrestriktionen) ein 
höherer Lebensnutzenpfad erreichen: Der erwartete Konsum ließe sich mittels 
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Verschuldung in jungen Jahren gleichmäßiger über das Leben verteilen. Die Risiko-
mischung aus Kapital- und Erwerbseinkommen ließe sich unbeschränkt zu Diversifi-
zierungszwecken nutzen. Fixkosten der Kapitalmarktbeteiligung, eine andere, viel 
beachtete Unvollkommenheit, beschränken hingegen eher einkommensschwache 
Haushalte. Ceteris paribus bauen sie ohnehin weniger Kapital auf. Liegen dessen 
erwartete Zinserträge nun unterhalb der Fixkosten, werden sie dem Kapitalmarkt 
gänzlich fern bleiben. CAMPBELL, COCCO, GOMES, MAENHOUT (2000) zeigen in Simulations-
experimenten, dass die optimale Portfolioallokation stark von Risikokorrelationen und 
Zugangsbedingungen zum Kapitalmarkt abhängt. Mit ihrem Partial-
gleichgewichtsmodell analysieren sie vor allem die Auswirkungen eines unsicheren 
Erwerbseinkommens auf das Sparverhalten. Dieses im Experiment verstehen zu 
lernen, setze eine "wohl verstandene, normative Theorie der optimalen Portfolio-
selektion über den Lebenszyklus" voraus, vgl. CAMPBELL, FELDSTEIN (2000) S. 440. CERNY, 
MILES (2001) modellieren Kapitalmarktunvollkommenheiten in einer raffinierten 
Weise, die es ihnen erlaubt, altersabhängige Diskriminierung zu betrachten. Sie 
zeigen ebenfalls in einem Partialgleichgewichtsmodell, dass die Wohlfahrtswirkungen 
umlagefinanzierter Alterssicherung invers vom Grad der Kapitalmarkteffizienz 
abhängt. AsAd1 sieht grundsätzliche faire Versicherungsverträge am Kapitalmarkt vor. 
Das Modell beinhaltet jedoch bindende Kreditrestriktionen. Darüber hinaus 
unterscheidet es kapitalgedeckte Betriebsrenten und Privatvorsorge ("Riester"-
Rentenverträge). Letztere umfassen variable und fixe Vertragskosten. Aspekte der 
Risikomischung unter unvollständigen Kapital- und Arbeitsmärkten erlaubt das 
Modell daher grundsätzlich zu betrachten. 

• Diversifikation: Unterschiedliche Versicherungsformen unterliegen selber unter-
schiedlichen Risiken. Im Fall der Kapitaldeckung ist das vor allem das Kapitalmarkt-
risiko. FELDSTEIN, RANGUELOVA, SAMWICK (1999) etwa betrachten die Auswirkungen 
aggregierter Kapitalmarktrisiken auf den Übergang von einem Umlage- zu einem 
Misch- oder reinem Kapitaldeckungssystem, schließen jedoch individuelle Risiken aus. 
ESSIG, REIL-HELD (2003) analysieren Zinsrisiken in der "Riester-Rente" und deren 
Rückwirkungen auf die Alterssicherungslücke durch Absenkungen des GRV-
Leistungsniveaus. Die Umlagefinanzierung ist – neben politischen – vor allem durch 
demographische und Arbeitsmarktrisiken geprägt. BOHN (1999) betrachtet die 
Auswirkungen demographischer Risiken unter beitragsbezogener versus leistungs-
bezogener Umlagefinanzierung, ohne aber Kapital- und Arbeitsmarktrisiken zu 
berücksichtigen. BOLDRIN, RUSTICHINI (2000) untersuchen die langfristige politische 
Stabilität angesichts demographischer Schocks. Sie kommen in ihrem Modell zu dem 
interessanten Ergebnis, dass es politische Mehrheitsgleichgewichte für eine 
Umlagefinanzierung gibt, obwohl die Generationen wissen, dass und wann das 
System demographisch kollabiert. MERTON (1983) zeigt mit dem Instrumentarium der 
Portfoliotheorie die Vorteilhaftigkeit von Mischsystemen, versicherungsspezifische 
Risiken diversifizieren zu können. Politische Risiken vermag AsAd1 nicht zu erfassen. Es 
bildet aber konjunkturelle Zins- und Lohnunsicherheit auf gesamtwirtschaftlicher 
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Ebene ab. Damit berücksichtigt die vorliegende Analyse die beiden wichtigsten 
Risikokomponenten kapitalgedeckter bzw. umlagefinanzierter Versicherungen.  

• Inzidenz: Neben Fairness und Diversifikation stellt sich schließlich auch noch die 
Frage der Risikoinzidenz, die die Literatur vorwiegend intergenerativ behandelt. Auch 
hier sei auf BOHN (1999) verwiesen, der die Risikoteilung verschiedener Versicherungs-
typen theoretisch und in Simulationsexperimenten analysiert. BOHN (2001) betrachtet 
dabei vor allem die Faktorpreisreaktionen einer geschlossenen Modellökonomie 
zweier überlappender Generationen auf demographische Schocks. GORDON, VARIAN 

(1988) oder auch BOHN (1998) argumentieren, dass die Umlagefinanzierung genutzt 
werden könne, um Risiken generationsspezifischer Makroschocks wie etwa der 
deutschen Einheit über Generationen zu verteilen. Privatwirtschaftlich können solche 
Versicherungsverträge nicht angeboten werden, wenn Vertragsparteien erst nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalls geboren werden. Anhand eines interessanten, 
gerechtigkeitstheoretischen Gedankenexperiments kommen BALL, MANKIV (2001) zu 
dem Ergebnis, generationenspezifische Risiken durch zwei Spielarten eines 
kapitalgedeckten Pflichtversicherungssystems "fair" über die Generationen verteilen 
zu können. KRUEGER, KUBLER (2003) argumentieren theoretisch und mittels 
Simulationsexperimenten, dass umlagefinanzierte Elemente bedeutsame Instrumente 
zur optimalen Risikoteilung zwischen Generationen darstellen. Sie gehen dazu von 
Kapitalmarktimperfektionen und nicht perfekt korrelierten Löhnen und Zinsen aus. Im 
Partialgleichgewicht zeigen sie, dass durch die Einbeziehung einer 
Umlageversicherung mittels Diversifizierungsvorteile unter bestimmten Bedingungen 
eine echte PARETO-Verbesserung erzielbar ist. Im Wachstumsgleichgewicht sehen sie 
diese Vorteile aber durch Substitutionseffekte in der Kapitalakkumulation über-
kompensiert. Eine ausführliche Behandlung von Risikoaspekten findet sich in 
CAMPBELL, FELDSTEIN (2000). Grundsätzlich können Inzidenzen mit 
Partialgleichgewichtsmodellen wie AsAd1 nur schwer erfasst werden: Die Risiko 
teilende, strategische Interaktion zwischen Marktteilnehmenden bleibt ja gerade 
ausgeblendet. AsAd1 vermag daher lediglich, Veränderungen in der Risikoposition 
eines Versicherten über verschiedene politische Szenarien abzuschätzen. 

2. Empirie 

Letztlich wird die Frage nach den Verteilungswirkungen der Reformpolitik empirisch 
zu beantworten sein. Allerdings wird es noch einige Jahrzehnte dauern, bis die 
Konsequenzen aus der ex-post Perspektive in Zeitreihen analysiert werden können. Bis 
dahin kommt der empirischen Forschung für die zukunftsorientierte Gesetzesfolgen-
abschätzung in mindestens dreierlei Hinsicht zentrale Bedeutung zu: Erstens mögen 
Seitenblicke auf verwandte Sachverhalte und andere Länder strukturelle Erkenntnisse 
erbringen, die in die Theoriebildung mit einfließen. Zweitens ist es allein durch 
empirische Arbeit möglich, Parameter strukturell spezifizierter Modelle zu schätzen. Und 
drittens bedarf es der empirischen Analyse, um ein Modell sinnvoll zu kalibrieren, 
solange seine strukturelle ökonometrische Schätzung außer Reichweite liegt.  
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Die theoriebildende Kontroverse um das Für und Wider der Kapitaldeckung versus der 
Umlagefinanzierung in der empirischen Literatur im engeren Sinne findet einen ihrer 
Ausgangpunkte in der viel beachteten Arbeit Social security, induced retirement and 
aggregate capital accumulation von MARTIN FELDSTEIN aus dem Jahr 1974. Der Titel seines 
Beitrags deutet auf die weithin dominierende Fragestellung der frühen Debatte hin: Die 
Analyse der Auswirkungen eines kapitalgedeckten versus eines umlagefinanzierten 
Rentenversicherungssystems auf das Sparverhalten, die gesamtwirtschaftliche Kapital-
akkumulation und mithin auf das volkswirtschaftliche Wachstum. FELDSTEIN (1974, 1995) 
erweitert ein Lebenszyklusmodell um die Renteneintrittsentscheidung und postuliert eine 
theoretische Ambivalenz: Ein freiwilliger, früherer Renteneintritt aufgrund von 
Arbeitsangebotsverzerrungen durch die Beitragslast eines Umlagesystems führe zu einem 
höheren Altersvermögensbedarf, der durch Sparen aufgebaut werde. Dem gegenüber 
stehe, dass Ansprüche gegenüber dem Umlagesystem den Kapitalbedarf im Alter 
reduzierten. Anhand aggregierter Zeitreihen zeigte er einen negativen Zusammenhang 
von Sparquote und Leistungsansprüchen gegenüber der Rentenversicherung. Den darauf 
aufbauenden mikroökonometrischen Zeitreihen- oder Panelanalysen von Haushaltsdaten 
stehen makroökonometrische Ansätze gegenüber. In einem 10 Länder-Panel aggregierter 
Daten über 10 Jahre untersuchen beispielsweise BAILLIU, REISEN (1998) den Zusammenhang 
von Kapitaldeckung der Rentenanwartschaften und aggregiertem Sparvolumen. Sie 
nutzen die Heterogenität der Länder, um den Einfluss politischer Regulierung und 
Kapitalmarktperformance zu testen und können zeigen, dass insbesondere 
Versicherungspflicht in kapitalbildenden Systemen und bindende Kreditrestriktionen 
entscheidend für die Signifikanz des Einflusses eines kapitalgedeckten Rentensystems auf 
die Sparquote zu sein scheinen. Vergleichende mikroökonometrische Mehr-Länder-
Studien wie etwa PORTBA (1994) oder BÖRSCH-SUPAN (2002) suchen die Vorteile beider 
Ansätze zu kombinieren. Sie nutzen die institutionelle Heterogenität über die Länder und 
die Mikroheterogenität über die Haushaltsdaten. Schließlich sind für das Anliegen dieser 
Arbeit auch noch Beiträge von hohem Interesse, die die Verteilung existierender 
Privatvorsorge in Deutschland vor der Rentenstrukturreform 2001 analysieren. Die auf 
Kohortenanalysen im Sozioökonomischen Panel (GSOEP 1984-97) beruhenden 
Untersuchung von HIMMELREICHER, VIEBROK (2001, 2003) lässt beispielsweise eine stärkere 
Altersvermögenskonzentration bei steigender -streuung erwarten. BIEBER, STEGMANN 

(2000) finden in Mikrodaten der AVID'96 (Altersvorsorge in Deutschland 1996) Hinweise 
darauf, "dass die Gefahr einer finanziellen Untersicherung im Alter besonders bei sozialen 
Gruppen gegeben ist, die bereits im System der gesetzlichen Altersvorsorge nur geringe 
Anwartschaften erwerben", vgl. DRV, 3-4/2000, S. 186. Dem genau will der Förder-
mechanismus des Altersvermögensgesetzes ("Riester"-Förderung) entgegen wirken. Die 
zu erwartenden Wirkungen, kann ein Lebenszyklusmodell der Altersvorsorge unter 
Berücksichtigung der institutionell geprägten Nettorendite aus Förderung, Kapitalmarkt-
erfolg und Besteuerung helfen. AsAd1 will hier einen Beitrag liefern. 

Auf die Identifikationsproblematik von Lebenszyklusmodellen wurde schon im letzten 
Abschnitt hingewiesen. Aus ökonometrischer Sicht kommt ein weiteres Problem hinzu: 
Wie GAGGERMEIER, LUCKE (1999, 2000) unter dem pointierten Titel Don't estimate Euler 

 10 • Einführung



 

Equations ausführen, besteht ein fundamentales Identifikationsproblem bei dem Versuch, 
die Parameter der Bedingung erster Ordnung unter der Lebenszyklustheorie, der sog. 
EULER-Gleichungen, in reduzierter Reform empirisch zu schätzen, vgl. auch LUDWIGSON, 
PAXSON (2001). Das Problem tritt gerade dann auf, wenn das Modell das zu Grunde 
liegende Problem korrekt abzubilden vermag. Dieser Kritik entgehen Ansätze, die den 
dynamischen Entscheidungsprozess strukturell ökonometrisch zu schätzen versuchen 
(RUST, 1994). Eine Anwendung eines solchen Modells auf die Renteneintrittsentscheidung 
in den Niederlanden findet sich z.B. bei HEYMA (2001). GOURINCHAS und PARKER (2002) 
stellen eine strukturelle ökonometrische Schätzung eines vollständigen Spar-Konsum-
Modells im Lebenszyklus vor. Gegeben initiale Parameter simulieren sie, ähnlich dem 
Vorgehen von AsAd1, einen optimalen Entscheidungspfad unter Lohnunsicherheit. Mittels 
der sog. "Methode simulierter Momente" iterieren sie die Spar- und Konsumprofile über 
den Parametervektor, um die Distanz zwischen den simulierten und empirisch 
gemessenen Profilen zu minimieren. Auf diese Weise gelangen sie zu einer 
aufschlussreichen Differenzierung zwischen Vorsorge- und Vorsichtsmotiven des Sparens 
über die Erwerbsphase. Das dieser Arbeit zu Grunde liegende Modell ist strukturell 
spezifiziert, jedoch nicht als Ganzes ökonometrisch geschätzt.1 Statt dessen wird auf die 
Methode der Kalibrierung zurück gegriffen, um empirisch beobachtetes Verhalten zu 
simulieren. Bedeutsame Anhaltspunkte bieten dafür Arbeiten zur Ersparnisbildung im 
Lebenszyklus und zur (Alters-)Vermögensverteilung in Deutschland, vgl. BÖRSCH-SUPAN, 
REIL-HELD, RODEPERTER, SCHNABEL, WINTER (2000) sowie vor allem KORTMANN, SCHATZ (2000). 
Dieses Verfahren immunisiert das Modell zwar nicht gegen Fehlspezifikationen. Es 
ermöglicht aber, ein konsistentes Entscheidungsmodell in eine komplexe institutionelle 
Umwelt so abzubilden, dass seine Simulationsresultate ausgewählte beobachtbare 
Eigenschaften der Empirie zu replizieren vermag: ein Modell, dessen theoretische 
Eigenschaften wohl verstanden sind. Selbst wenn das verwendete Instrumentarium 
Unvollkommenheiten aufweist – die Arbeit wird, so hoffe ich, zeigen, dass sich mit den 
gewählten Methoden in komparativer Statik und unter achtsamer Berücksichtigung der 
theoretischen Modelleigenschaften sinnvolle und interessante Erkenntnisse im Sinne der 
Eingangsfragen formulieren lassen. Bei deren Interpretation sind freilich Grenzen und 
Implikationen der Methode stets sorgsam zu berücksichtigen. Wichtige Implikationen 
offen zu legen, wird Aufgabe des dritten Hauptteils der Arbeit, der Durchführung (S. 97), 
sein. 

 

                                               
1 Ohne Zweifel wäre ein solches Schätzverfahren der strukturellen Entscheidungsparameter des vor-
liegenden Modells auch für die hiesige Anwendung angemessen. Tatsächlich soll die Dissertation auch 
genau dazu vorbereitend dienen. Neben dem dargestellten Erkenntnisanliegen sollen Hypothesen und 
Algorithmen für eine spätere Verwendung in diesem Sinne entwickelt und getestet werden. Aber schon 
der Hinweis darauf, dass das Modell unter voller Berücksichtigung aller Risiken und Institutionen zur Zeit 
auf einem Pentium IV, 1.500 MHz und 1 GB Arbeitsspeicher gut 12 Stunden Rechenzeit benötigt, zeigt die 
technischen Schwierigkeiten des Unterfangens. Trotz erheblicher Bemühungen um Code-Effizienz 
erscheint diese Rechenzeit zur Zeit noch prohibitiv, um das Modell für eine ökonometrisch strukturelle 
Parameterschätzung einzusetzen. 
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3. Simulationsbasierte Literatur 

Diesem Strang der Literatur ist auch die vorliegende Arbeit zuzuordnen. Sie 
einzuordnen, ist Aufgabe dieses Abschnitts. Das ihr zu Grunde liegende Modell bildet eine 
Brücke zwischen zwei Teilströmungen der simulationsbasierten Literatur zu Verteilungs-
effekten sozialpolitischer Reformen: zwischen Mikrosimulation und gleichgewichtig 
dynamischen Entscheidungsmodellen überlappender Generationen. 

Der Schwerpunkt der Mikrosimulation liegt in der Regel auf einer detaillierten 
Abbildung der zu untersuchenden institutionellen Regeln. Sie findet daher vor allem in 
der angewandten Wirtschaftsforschung und konkreten Politikberatung Anwendung. Die 
drei typischen Ausprägungen Einzelfall-, Gruppen- und Mikromodelle beruhen auf dem 
gleichen Grundprinzip, Gesetzesvorschriften in numerisch lösbare Gleichungssysteme der 
Form vi = S(xi,θ) zu übersetzen und unter Rückgriff auf den Parametervektor θ auf den 
Fall i, beschrieben durch einen Vektor von Zustandsvariablen xi∈ X, anzuwenden. S 
bezeichnet dabei ein Szenario in funktionaler Form unter gegebenen Annahmen und 
Gesetzesalgorithmen. Das in der Regel in Geld gemessene Ergebnis vi (Bruttorente, 
Haushaltseinkommen, Steuerschuld, ...) wird dabei meist direkt als Maß für das 
Wohlergehen von i interpretiert. Die Auswirkung einer Gesetzesänderung von G0(X,θ0) zu 
G1(X,θ1) auf i ergeben sich daher als ∆vi=G1(xi,θ1)-G0(xi,θ0). Der wesentliche Unterschied 
zwischen den drei Modelltypen besteht im Prinzip nur darin, dass im Fall der 
Einzelfallsimulation die Modellpopulation i.d.R. aus i = 1, im Fall der Mikrosimulation aus 
i = 1 .. N über eine repräsentative Stichprobe und im Fall des Gruppenmodells aus i = k 
mit k Teilpopulationen aus der Gesamtstichprobe 1 .. N besteht.  

• Die statische Einzelfallsimulation bietet sich an, komplexe Wechselwirkungen 
verschiedener Leistungsgesetze für einen genau spezifizierten Fall offen zu legen. 
Exemplarisch lassen sich Gewinner und Verlierer einer Reform identifizieren.  

• Die Mikro-(populations-)simulation erlaubt aufgrund ihrer regelmäßig reichen 
Mikrodatenstruktur, fiskalische und distributive Auswirkungen von Reform-
alternativen zumindest in kurzer Frist präzise und detailliert abzuschätzen. Je nach 
Berücksichtigungstechnik demographischer und ökonomischer Prozesse wird 
zwischen statischer und dynamischer Mikrosimulation unterschieden. Grundsätzlich 
ist es durchaus möglich, Mikromodelle um eine Angebotsseite zu ergänzen. Preise 
sowie Faktoreinkommen lassen sich dann durch Gleichgewichtsbedingungen endogen 
bestimmen, so dass neben distributiven und fiskalischen auch allokative Effekte 
abgeschätzt werden können. In der Praxis geschieht dies jedoch eher selten.1 

                                               
1 Ein Beispiel eines solchermaßen erweiterten Mikromodells ist das Ökosteuermodell ÖkoMik, dessen auf 
der EVS aufsetzendes Mikrodatenmodul mit auf Input-Output-Modellen basierenden Preis-, Mengen- und 
Technologiemodulen verknüpft werden kann, vgl. GRUB (2000). Einen ausführlichen Überblick über neuere 
Entwicklungen in der Mikrosimulation bieten MITTON, SUTHERLAND, WEEKS (2000) und im Bereich der 
Alterssicherung insbesondere FAVREAULT, O'HARE, ROGERS, RUST, SAMMARTINO, SMETTERS, SMITH, TODER (2000). 
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• Gruppenmodelle können als Spezialfall der Mikrosimulation gesehen werden. Aus 
Vereinfachungsgründen werden Teilpopulationen zu homogenen Subaggregaten 
zusammen gefasst und durch Umgewichtung (statisches Modell) oder kontrolliert 
stochastische Simulation sozioökonomischer Prozesse (dynamisches Modell) fort-
geschrieben. Ein für Langfristanalysen der Alterssicherung interessanter Spezialfall 
mag in der Technik der Generationenbilanzierung gesehen werden. Dazu werden 
zunächst Kohorten/Generationen in einer Stichprobe identifiziert und auf jeweils ein 
homogenes Subaggregat reduziert. Anschließend wird der Kapitalwert der 
Nettozahlungen an den Staat bzw. die Sozialversicherung für jede Teilgruppe über 
ihren verbleibenden Lebenshorizont bilanziert. Auf diese Weise lassen sich 
intergenerative Verteilungswirkungen einer Reform auch in detaillierter 
institutioneller Betrachtung relativ einfach abschätzen.1 

Das zentrale Problem dieser Modelle besteht darin, Adaptionsstrategien adäquat zu 
berücksichtigen. Zwar gibt es Ansätze, Verhaltensgleichungen im Lebenszyklus etwa aus 
Kohorten-Zeitreihen zu schätzen und durch Umgewichtungen an Charakteristika anderer 
Kohorten anzupassen. Das implizite Stabilitätspostulat dieser Profile über Generationen, 
technologische und soziale Veränderungen ist jedoch fraglich. Die große Stärke der 
Mikrosimulation ist daher die Wirkungsanalyse einer politischen Rahmenänderung am 
"Tag danach" unter sonst gleichen Bedingungen und ohne Verhaltensreaktionen.2  

Verhaltensreaktionen stehen hingegen im Mittelpunkt verhaltenstheoretisch 
fundierter, dynamischer Gleichgewichtsmodelle heterogener Akteure. Von besonderem 
Interesse für die Analyse von Alterssicherungsreformen ist dabei naturgemäß eine 
Heterogenität der Modellpopulation in Hinblick auf Alter und Kohortenzugehörigkeit. 
Insbesondere mit der viel zitierten Arbeit Dynamic Fiscal Policy von AUERBACH, KOTLIKOFF 
(1987) haben solch numerisch lösbare Gleichgewichtsmodelle überlappender 
Generationen (OLG) eine enorme Popularität in der Literatur gewonnen. IMROHOROGLU A., 
IMROHOROGLU S., JOINES (1999) betrachten synoptisch acht, sich teilweise aufeinander 
beziehende OLG-Modelle zur Alterssicherungspolitik mit ihren spezifischen 
Fragestellungen, Annahmen, Vereinfachungen, Modellierungstechniken und Haupt-

                                               
1 Diese Methode des generational accounting wurde Anfang der neunziger Jahre von AUERBACH, GOKHALE, 
KOTLIKOFF u.a. vor allem in den USA entwickelt. Eine Anwendung auf die jüngsten Vorschläge um die 
Rentenstrukturreform 2001 findet sich z. B. bei BORGMANN, KRIMMER, RAFFELHUESCHEN (2001). 
2 Angemerkt sei noch, dass es natürlich auch Mischformen und hoch entwickelte Spezifikationen gibt, die 
über die angesprochenen Reinformen hinausreichen. Als Beispiel sei etwa die auf einem dynamischen 
Mikromodell basierende ökonometrische Schätzung einer Renteneintritts-Entscheidungsfunktion in 
BÖRSCH-SUPAN, KOHNZ, SCHNABEL (2002) erwähnt. Ein weiteres Beispiel ist die ökonometrische Schätzung 
einer gemeinsamen Arbeitsangebotsentscheidung im (Mehr-Personen-) Haushalt im Rahmen eines 
Mikrosimulationsmodells auf Basis der GSOEP-Erhebungswellen 1997-99: JACOBEBBINGHAUS, STEINER (2003) 
zeigen mit diesem Instrument, dass die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, eine radikale 
Kürzung der Sozialhilfe für Arbeitsfähige und Elemente der Negativsteuer kaum zu nennenswerten 
Arbeitsmarkteffekten führen. Der entscheidende Unterschied zu AsAd1 besteht in der Zeitstruktur. Das 
hiesige Modell ist dadurch ungleich komplexer, dass Entscheidungspfade über den gesamten 
Lebenshorizont zu bestimmen sind. 
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aussagen. FEHR (1999, S. 4-14) skizziert als Hintergrund seiner eigenen Methodik die 
Entwicklungsgeschichte verschiedener methodischer Stränge dieser Modellklasse. RIOS-
RULL (1999) bietet einen einführenden Methodenüberblick. Der große Vorteil dieser 
Modelle besteht in ihrer Kontrollierbarkeit und Flexibilität bei strikter Wahrung interner 
Konsistenz. Im Unterschied zu Mikromodellen operieren sie nicht auf empirisch 
gemessenen sondern künstlich generierten Populationen: Die im Modell unter sich 
ändernden Randbedingungen zu untersuchende Abbildung des Zustands- in den 
Entscheidungsraum der Population ist nicht gemessen sondern Ergebnis der Optimierung 
eines bekannten Entscheidungsmodells unter – wie im Labor – kontrollierbarer 
stochastischer Evolution. Die Kontrolltheorie dynamischer Programmierung hat ein 
reiches Instrumentarium entwickelt, die Evolution einer sich optimal an exogene Schocks 
anpassenden heterogenen Population sequentiell zu simulieren. Im Wesentlichen bedarf 
es dazu dreier Objekte: eines Zustands- und Entscheidungsraums, eines darüber 
definierten Maßes und einer großen Anzahl Akteure. Diese unterscheiden sich in ihrem 
Zustand (Alter, Vermögen, Beschäftigung, ...), sind sich aber einig in ihrem Streben nach 
Wohlergehen und verbinden so den Zustands- und Entscheidungsraum. Je nach den 
Eigenschaften des Zustandsraums und der die Akteure beschreibenden Bewertungs-
funktion lassen sich die verschiedenen Techniken grob in 3 Bereiche unterteilen: 

• Ansätze linear-quadratischer oder log-linearer Approximation oder lokaler (Steady-
State-) Pertubationen approximieren das ökonomische Transformationsproblem mit 
linearen Näherungen. Sie erlauben, das weit entwickelte Instrumentarium linearer 
Optimierung anzuwenden. Für das Anliegen dieser Arbeit scheiden sie aber aus. Eine 
detaillierte Abbildung des Steuer- und Transfersystems und die Annahme konstanter 
relativer Risikoaversion in der Suche nach einer optimalen Versicherungsstrategie 
machen das Optimierungsproblem hochgradig nicht linear. Aber auch die a priori 
nicht auszuschließende Möglichkeit nicht stationärer Übergangspfade – etwa 
aufgrund der demographischen Entwicklung – spricht gegen "lokale" Approxi-
mationen "in der Nähe" eines initialen Gleichgewichts.  

• KUHN-TUCKER-Ansätze identifizieren das Optimum mit Hilfe der EULER-Gleichung als 
(hinreichender) Bedingung erster Ordnung in einer nicht linearen jedoch stetigen und 
differenzierbaren Umwelt. FEHR (1999) zeigt am Beispiel des deutschen Steuertarifs, 
dass es grundsätzlich möglich ist, auch komplexe, nicht überall differenzierbare 
Besteuerungsfunktionen in Optimierungsalgorithmen diesen Typs abzubilden. AsAd1 
fordert jedoch nicht nur eine exakte Einkommensteuerberechnung. Auch das 
Transfersystem oder beispielsweise die "Riester"-Förderung bedingen Nicht-
Differenzierbarkeiten in der Grenzbelastung des Haushaltseinkommens. Daher soll auf 
ein Verfahren zurück gegriffen werden, das grundsätzlich robust ist gegenüber 
institutionell bedingter Nicht-Differenzierbarkeit, Unstetigkeit oder sogar lokaler 
Maxima.  
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• Ansätze dynamischer Programmierung (DP) der BELLMANN-Gleichung schließlich bieten 
– um den Preis hoher Rechen- und Speicherintensität – die größte Flexibilität in 
komplexen Umgebungen. Der vorliegenden Arbeit soll daher ein robustes, diskretes 
MARKOV DP-Entscheidungsmodell zu Grunde gelegt werden.  

Die gemeinsame Stärke dynamischer Entscheidungsmodelle liegt vor allem darin, 
qualitative Argumente der theoretischen Literatur in Simulationsexperimenten konkreter 
Politikalternativen auf ihre quantitative Bedeutung hin untersuchen zu können. So findet 
beispielsweise die bereits erwähnte Kontroverse um die Bedeutung des Vererbungs-
motivs für das Ausmaß makroökonomischer Effizienzgewinne durch Kapitalisierung 
aufgrund verstärkter Ersparnis in der Diskussion verschiedener Reformalternativen des 
US-Systems ihre Fortsetzung. Im Vergleich zu reinen Lebenszyklusmodellen vom 
AUERBACH, KOTLIKOFF (1987)-Typ wie etwa KOTLIKOFF, SMETTERS, WALLISER (1999) oder 
IMROHOROGLU A., IMROHOROGLU S., JOINES (1999) kommen etwa FUSTER (1999) oder CABELLE, 
FUSTER (2003) zu deutlich niedrigeren Kapitalisierungseffekten. Sie experimentieren mit 
verschiedenen Modellierungstechniken von Vererbung und finden die theoretische 
Vorhersage von BARRO (1974) tendenziell bestätigt. Interessanter Weise weist das CABELLE-
FUSTER-Modell unter einem umlagefinanzierten System eine stärkere Vermögens-
konzentration aus: Höhere Einkommensgruppen zeigen sich eher in der Lage, mittels 
Vererbung die Finanzierungslast im Umlageverfahren für ihre Kinder zu mildern.  

Ähnlich ambivalent sind die Abschätzungen der Effizienzverluste aufgrund von 
Arbeitsangebotsverzerrungen. Im FUSTER-Modell (mit Vererbung) ist die Hauptursache der 
niedrigeren Kapitalisierung in niedrigeren Erwerbseinkommen in einem niedrigeren 
(durch Beitragslasten verzerrten) Arbeitsangebot auszumachen. AUERBACH, KOTLIKOFF 
(1987) hingegen prognostizierten ein höheres gleichgewichtiges Arbeitsangebot, mit dem 
die Akteure – trotz Verzerrungen – auf die niedrigere interne Rendite der 
Umlagefinanzierung reagieren. In einem um intragenerative Heterogenität und 
Vererbung erweiterten Modell kommen KOTLIKOFF, SMETTERS, WALLISER (1999a) allerdings 
zum gegenteiligen Ergebnis. Selbst eine umlagefinanzierte Grundsicherung führe 
gegenüber einer reinen Privatisierung noch zu Wohlfahrtsverlusten insbesondere im 
unteren Einkommensbereich. Der Grund liegt erstens darin, dass Arbeitsangebots-
verzerrungen des Umlagesystems mit unvollständiger Beitragsäquivalenz wegfallen. 
Zweitens zeichne sich die Umlage durch eine relativ niedrigere interne Rendite aus. Zu 
einem ähnlichen Ergebnis kommen auch HUGGETT, VENTURA (1999). Sie betrachten die 
Verteilungswirkungen der Einführung eines umlagefinanzierten 2-Säulen-Systems mit 
perfekter Beitragsäquivalenz und garantierter Mindestrente i.Vgl. zum US-System. FEHR 

stellt 1999 ein deterministisches Lebenszyklusmodell mit 55 überlappenden Kohorten 
vom AUERBACH-KOTLIKOFF-Typ vor. Mit 5 Lebenseinkommensgruppen ist es ebenfalls um 
intragenerative Heterogenität ergänzt. Er untersucht Effizienz- und Verteilungs-
wirkungen steuer- und rentenpolitischer Reformen in einer vergleichsweise detaillierten 
Abbildung wichtiger Strukturen des deutschen Steuer- und Rentenrechts. Im Unterschied 
etwa zu KOTLIKOFF, SMETTERS, WALLISER (1999a) findet er Hinweise auf effizienz- und 
verteilungspolitische Vorzüge einer Grundsicherung (in Kombination mit einer 
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progressiven Konsumbesteuerung). Auf Erweiterungen dieses Modells aufbauend, 
kommen FEHR, JESS (2001) zu dem Ergebnis, dass progressive Umverteilungseffekte der 
"Riester"-Förderung Effizienzeffekte überkompensieren. Daher profitieren vor allem 
höhere Einkommensgruppen. Die meisten Modelle unterstellen vollständige Arbeits- und 
Kapitalmärkte und abstrahieren von Risiken und/oder (demographischen) Transitionen.  

Die in ihrer inhaltlichen und methodischen Vielfalt kaum zu überblickende Literatur 
macht vor allem die Komplexität der Aufgabe deutlich: Fiskalische, distributive und 
allokative Effekte einer Reform über eine heterogene Bevölkerung hängen in hohem 
Maße von Einzelheiten ab, wie der konkreten Ausgestaltung von Beitragsäquivalenz und 
Umverteilung, der Verfügbarkeit "fairer" Kapitalversicherungen, Kreditrestriktionen, der 
Korrelation von Kapitalmarkt-, Arbeitseinkommens- und demographischen/biometrischen 
Risiken und natürlich der Antizipation all dessen durch die Versicherten. Diesen Überblick 
abschließend, versucht Abb. 1, die erwähnten Ansätze nach ihren typischen Stärken und 
Schwächen in Hinblick auf den Detaillierungsgrad der Modellökonomie und der 
Komplexität des Entscheidungsmodells einzuordnen. Als dynamisches Partial-
gleichgewichtsmodell soll AsAd1 ein komplexes Entscheidungsproblem in eine komplexe 
Umwelt abbilden. 

Der vorliegenden Arbeit am nächsten kommen Partialgleichgewichtsmodelle in den 
Arbeiten von CAMPBELL, COCCO, GOMES, MAENHOUT (2000, im Folgenden CCGM 2000), CERNY, 
MILES (2001) oder PRIES (2003). In Lebenszyklusmodellen unter verhältnismäßig einfacher 
Abbildungen des US-amerikanischen bzw. des japanischen  Alterssicherungssystems 
betrachten sie optimale Portfolioallokationen und Risikomischung umlagefinanzierter 
und kapitalgedeckter Versicherungselemente bei bindenden Kreditrestriktionen und 
unvollständigen Kapitalmärkten.  

Ähnlich wie schon bei BAILLIU, REISEN (1998) deuten auch ihre Experimente darauf hin, 
dass Kapitalmarktimperfektionen das optimale Mischverhältnis aus Umlage- und Kapital-
finanzierung signifikant verändern. PRIES (2003) konzentriert sich dabei vor allem auf 
Arbeitsangebotsanreize im US-amerikanischen System. Alle drei Modelle sind in ihrer 
Institutionen- und Risikoabbildung aber weitaus einfacher konstruiert als AsAd1. Dessen 
ausgeprägtere Detailtreue ist nicht als ästhetische Spitzfindigkeit misszuverstehen. Sie 
wirkt sich in nicht trivialer Weise unmittelbar auf das ökonomische Entscheidungs-
problem aus. Das soll abschließend an einem Beispiel motiviert werden: 

Wie bereits erwähnt, argumentieren CCGM (2000, S. 441), dass insbesondere junge 
(jedoch nicht die jüngsten) Haushalte am stärksten von Kreditrestriktionen in ihrer 
optimalen Portfolioallokation beschränkt sein sollten, wenn das Erwerbseinkommen 
nicht oder nur schwach mit der Kapitalverzinsung korreliert ist. Aufgrund der Konkavität 
der Humankapital-Effizienzfunktion über das Alter steigt der diskontierte Gegenwarts-
wert des erwarteten Lebenseinkommens in Relation zu dem bis dato aufgebauten Kapital 
über die ersten Jahre der Erwerbsphase an. 
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Anmerkungen und Literaturbeispiele zu einigen Modelltypen: 
Mikrosimulation: erlaubt detaillierte fiskalische und distributive Gesetzesfolgenabschätzungen ohne Verhaltens-
reaktionen. Die Generationenbilanzierung unterstellt intragenerative Homogenität und Verhaltensstabilität über 
Kohorten und vergleicht Kapitalwerte, vgl. MITTON, SUTHERLAND, WEEKS (2000). 
Empirische Modelle: Strukturelle ökonometrische Schätzungen dynamischer Entscheidungsmodelle passen das 
simulierte Entscheidungsverhalten nicht an ein Gleichgewicht in Strategien künstlicher Populationen sondern an 
empirisch gemessene Zustands→Entscheidungs-Relationen an. Problem: Out-of-Sample Extrapolation. Vgl. RUST (1994), 
GOURINCHAS, PARKER (2002). 
Dynamische Entscheidungsmodelle: Deterministische Gleichgewichtsmodelle überlappender Generationen (OLG) über 
einen infiniten Zeithorizont erlauben insbesondere, Anreiz- und Verteilungswirkungen alternativer Politiken und 
Anpassungsreaktionen auf politische Reformen – AUERBACH, KOTLIKOFF (1987), KOTLIKOFF, SMETTERS, WALLISER (1999) – 
und/oder auf demographische Veränderungen – MILES (1999) – als Übergang zwischen langfristig (infinit) stabilen 
Steady-State Gleichgewichten zu betrachten. 
Stochastische Erw
mit aggregierten Ris

eiterungen um individuelle Risiken führen intragenerative Heterogenität ein, und/oder betrachten 
iken Diversifikationen. Sie vereinfachen den institutionellen Rahmen oder beschränken sich auf 

stationäre Gleichgewichte, vgl. IMROHOROGLU A., IMROHOROGLU S., JOINES (1999), HUGGET, VENTURA (1999). 
L

ils und nicht stationären 
gewichtsreaktionen betrachtet 

werden

inear Quadratische Approximationen (LQ) erlauben, politische und/oder demographische GG-Übergänge in 
stochastischen Umgebungen zu berechnen, da quadratische Nutzenfunktionen lineare Entscheidungsfunktionen 
ergeben. Das geschieht um den Preis institutioneller Vereinfachung, konstanter absoluter Risikoaversion und 
intragenerativer Homogenität oder normalverteilter Heterogenität, vgl. HUANG, IMROHOROGLU, SARGENT (1997), DE NARDI, 
IMROHOROGLU, SARGENT (1999). 
EULER-Gleichungsapproximationen suchen Gleichgewichte in Parameterräumen bestimmter Funktionsklassen. Häufig 
wird der Erwartungsoperator als (Exponential-, ?eby?ev-, ...) Polynom parametrisiert (PA). Die Parameterwahl wird 
mittels Simulation und Regression – MARCET, LORENZONI (1999) – oder Evolution der Momente relevanter Verteilungen 
auf einem Gitter – DENHAAN (1997) – sukzessive verbessert. AUERBACH, KOTLIKOFF (1987) stellen alternativ einen GAUSS-
SEIDEL-Algorithmus (GS) vor. Statt über die Parameter in Erwartungsfunktionen wird dabei über Preispfade iteriert. 
Ausgehend von einem initialen Preispfad wird die Haushaltsseite partiell optimiert. Diese Entscheidungen 
aggregierend, ergibt sich unter Rückgriff auf die intratemporalen Gleichgewichtsbedingungen eine neue Schätzung 
eines gleichgewichtigen Preispfades. Eine Anwendung auf Deutschland findet sich bei FEHR (1999). Das Verfahren stößt 
in stochastischen Umgebungen schnell an Grenzen. Pertubationsansätze erlauben, die lokale Umgebung von 
Gleichgewichten zu approximieren. 
In dynamischen Partialgleichgewichtsmodellen sind Preispfade/-verteilungen teilweise exogen. Dies erlaubt, 
multidimensionale Verhaltensanpassungen unter komplexen Risiken, institutionellen Deta
Übergangspfaden zu analysieren. Allerdings können keine makroökonomischen Gleich

, vgl. CAMPBELL, COCCO, GOMES, MAENHOUT (2000).  
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Abb. 1: Methodische Einordnu
Das vorliegende Modell versuch

ng: Typische Stärken und Schwächen verschiedener Techniken. 
t, als dynamisch stochastisches Partialgleichgewichtsmodell in rationalen 

Erwartungen, eine komplexe Entscheid
Au

in stärkstem Umfang nutzen. Der Haushalt sollte sich daher – sofern er 
denn könnte – an dieser Stelle maximal verschulden, um risikoreiches Kapital zu 
Di

er liquidem 
Kapital aufgebaut werden. Erst später, wenn dem Gegenwartswert der Alterseinkünfte 
ein

it an dieser Stelle Zweierlei fest zu halten: Das inhaltliche 
Erkenntnisinteresse dieser Arbeit besteht darin, Umverteilungen und Anreize der 
ge

l zu diesem Zweck ein Instrument 
vorgestellt werden, das ein detailliertes Institutionenmodell mit einem Entscheidungs-

leichgewicht rationaler Erwartungen über den Lebenshorizont 
 und empirischen Grenzen soll dazu auf die 

Humankapital- und Lebenszyklustheorie zurück gegriffen werden. Aus Gründen 

ell formuliert. Mittels Methoden der Dynamischen 
Programmierung soll es numerisch approximativ gelöst werden. 

ungssituation in einer detailliert spezifizierten Umwelt abzubilden. 
fgrund der erheblichen numerischen Komplexität dieses Anspruchs verzichtet es auf eine endogene 

Preisbildung. Neben dem unmittelbaren Erkenntnisinteresse sollen die Erfahrungen mit dem Instrument 
der Vorbereitung einer späteren strukturell ökonometrischen Schätzung dienen. 

Erreicht diese Relation (im CCGM-Modell typischer Weise in jungen Jahren) ihr 
Maximum, ist zu erwarten, dass auch Anteil und Volumen risikoreicher Wertpapiere in 
einem unbeschränkt optimalen Portfolio ihr Maximum erreichen: Die Diversifikations-
vorteile aus den Risikostrukturen des Erwerbs- und des Kapitaleinkommens lassen sich zu 
diesem Zeitpunkt 

versifikationszwecken über die Erwerbsphase (!) zu kaufen. In AsAd1 ist grundsätzlich 
mit dem gleichen Mechanismus zu rechnen. Ein bedeutsamer, institutioneller 
Unterschied besteht aber darin, dass risikoreiche, langfristige Wertanlagen hier gemäß 
den Vorschriften des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) als 
während der Erwerbsphase vollständig illiquid unterstellt sind. Im Unterschied zu CCGM 
ist daher zu erwarten, dass zunächst positive Positionen in risikolosem ab

e relativ größere Bedeutung zukommt, wird liquides in illiquides Risikokapital 
umgeschichtet werden. Der Grund dafür ist der gleiche wie bei CCGM. Die dynamische 
Verknüpfung der GRV-Rente an die Erwerbsbiographie und ihre Dynamisierung gemäß 
der stochastischen Lohnentwicklung erlaubt gegenüber Kapitalversicherungen nahezu 
die gleichen Diversifizierungsvorteile wie im CCGM-Modell – nur eben deutlich später im 
Leben. Die Berücksichtigung des gesetzlichen Verbots einer "schädlichen Verwendung" 
des Altersvorsorgekapitals während der Erwerbsphase und die Modellierung der 
Anwartschaften gegenüber der GRV aus den Erwerbsbiographien ist also keine Spielerei 
um ihrer selbst willen. Ihre Wirkungskanäle ein Stück weit offen zu legen, ist Anliegen 
dieser Arbeit.  

Zusammenfassend bleibt dam

genwärtigen Rentenpolitik im konkreten Einzelfall verstehen zu lernen. Dabei sollen 
strategische Verhaltensanpassungen an die sich im Zeitablauf kontrolliert ändernden 
Risikostrukturen berücksichtigt werden. Zweitens sol

modell im Partialg
verbindet. Im Bewusstsein der theoretischen

algorithmischer Flexibilität wird eine auf die Fragestellung fokussierte Spezifikation als 
MARKOV-Entscheidungsmod

 18 • Einführung



 

I.C. Aufbau 

Zwischen Einleitung und Schluss ist die Arbeit in drei große Blöcke unterteilt. Die 
Grundlegung soll die institutionelle, empirische und theoretische Validität des Instrumen-
tariums diskutieren. Ausgangspunkt ist eine Darstellung der drei zentralen Reformpakete, 
mithin des Untersuchungsgegenstandes der Arbeit. Aus den Eigenschaften dieser 
Reformen wird die Modellarchitektur entwickelt. Dabei sollen entscheidungs-, kontroll- 
und gleichgewichtstheoretische Instrumentarien in soweit Erwähnung finden, als dass 
sie ergebnisrelevante Implikationen in die Simulationsexperimente projizieren. Dem 
schließt sich die Darstellung der verwendeten stochastischen Prozesse und der 
Kalibrierung an.  

In der Durchführung soll das Modell sukzessive entwickelt werden. Ausgehend vom 
einfachsten, deterministischen Grundmodell soll die Wirkung der einzelnen Zufalls- und 
Entscheidungsvariablen auf das Modellverhalten dargestellt werden. Wie erwähnt, ist die 
interne Konsistenz eines in seinem Verhalten wohl verstandenen Modells unabdingbare 
Voraussetzung, politische Experimente mit diesem Instrumentarium sinnvoll durch-
zuführen. Es ist Aufgabe der Durchführung, dieses Verständnis herzustellen. 

In der Anwendung soll das nunmehr vollständig entwickelte Entscheidungsmodell auf 
die drei Eingangsfragen angewendet werden. In exemplarischen Einzelfallrechnungen 
sollen typenspezifische Verteilungswirkungen über die Dimensionen Einkommen, 
Versicherten-/Haushaltstyp, Alter und Zeit identifiziert werden. Dabei werden die drei 
zentralen Reformpakete einerseits partialanalytisch in Hinblick auf die eingangs 
formulierten Fragen behandelt. Auf diese Weise lassen sich ihre spezifischen 
Eigenschaften herausarbeiten. Darüber hinaus sollen die Reformen in ihrer Interaktion 
mit dem Gesamtsystem des steuer- und sozialpolitischen Rahmens analysiert werden. 
Dazu werden die einzelnen Reformen sukzessive in das Institutionenmodell eingeführt. 
Die gleichfalls sukzessive Konfrontation mit dem dynamischen Entscheidungsmodell 
erlaubt, Rückschlüsse auf Verhaltensanreize der Einzelreformen im Gesamtsystem der 
Alterssicherung zu formulieren. 

Abschließend sollen die wesentlichen Ergebnisse in den Schlussbemerkungen 
zusammen gefasst werden. Die modelltechnische Innovation ist kritisch zu würdigen und 
weiterführende Forschungsansätze sind aufzuzeigen. 

Leseempfehlung 

Neben der Schlusszusammenfassung beinhalten auch die meisten Einzelkapitel Kurz-
zusammenfassungen in den letzten Absätzen. Sie seien empfohlen, um sich rasch einen 
Überblick zu verschaffen. 
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II. Grundlegung 

To describe this economy, I need a mathematical object that is well suited for counting. 
JOSÉ-VÍCTOR RÍOS-RULL, in MARIMON, SCOTT (1999, p. 240) 

Die Grundlegung soll in drei Schritten das instrumentelle Fundament für die folgenden 
Analysen formulieren. Der erste Teil stellt zunächst den Untersuchungsgegenstand vor: 
die drei zentralen Reformpakete der Rentenstrukturreform 2001, der Nachhaltigkeits-
reform 2004 und der Besteuerungsreform 2004. Die Darstellung wird ergänzt um die 
"Hartz"-Reformen am Arbeitsmarkt und begleitende Sozialrechtsreformen, soweit diese 
Auswirkungen auf die Altersvorsorge haben. Ausgehend von den Eigenschaften dieser 

ntrale Analyseinstrument dieser Arbeit vorgestellt: 
 Haushaltskontext. Für die anschließende 

Ka

Reformen wird im zweiten Teil das ze
ein Modell von Versicherungsbiographien im

librierung des Modells sollen im dritten Teil Einkommenspfade, Risiken und die Risiko-
bewertung empirisch fundiert werden.  

II.A. Gegenstand der Analyse 

Unsere Renten sind sicher 
NORBERT BLÜM 

Im Mittelpunkt der Analyse stehen die Rentenstrukturreform 2001, das Renten-
versicherungsnachhaltigkeitsgesetz 2004 und der Übergang zur nachgelagerten 
Besteue t aber 
auch die rentenrechtliche Neubewertung der geringfügigen Beschäftigung mit "Hartz II" 
und des neuen Arbeitslosengeldes II (nach "Hartz IV") mittelbare Auswirkungen auf die 
Alterssicherung. Berücksichtigung finden schließlich noch einige kurzfristige Maß-
nahmen zur Beitragssatzstabilisierung in 2004.  

1. Rentenstrukturreform 2001 

Das umfangreiche Maßnahmenpaket der Rentenreform 2001 ist vor allem durch zwei 
konkurrierende Ziele bestimmt, die im Zuge der Reform als Zielvorgaben explizit in das 
Sozialgesetzbuch aufgenommen wurden.1 Nach der Neufassung des § 154 (3) SGB VI hat 
                                              

rung nach dem Alterseinkünftegesetz 2004 (AltEinkG). Darüber hinaus ha

 
1 Soweit nicht anders bezeichnet, fasst diese Arbeit folgende Gesetze unter dem Begriff "Rentenreform 
2001" (RR 2001) zusammen: das Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG) vom 21.03.2001 (Bundes-
gesetzblatt 2001, BGBl. 01, Teil I, S. 403 f.), das Altersvermögensgesetz (AVmG) vom 26.06.2001 (BGBl 01, I, 
S. 1310 f.), das darin enthaltene Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) vom 26.06.2001 
(BGBl 01, I, S.1322 f.),  das darin enthaltene Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung (GSiG) vom 26.06.2001 (BGBl 01, I, S.1355 f.) und das Gesetz zur Verbesserung 
des Hinterbliebenenrechts vom 17.07.2001 (BGBl 01, I, S. 1598 f.). Darüber hinaus ist auch das Gesetz zur 
Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vom 20.12.2001 (BGBl. 01,  I, S. 1827 f.) und das 
zweite Gesetz zur Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes vom 13.06.2001 (BGBl. 01, I, S. 1027 
f.) der Reform zuzurechnen. Allerdings bleiben diese Gesetze in der vorliegenden Arbeit außer Betracht.  
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die

tuellen Rentenwerts (ARWt) nach §§ 68 bzw. 255e SGB VI aber 
nunmehr an der Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte (Yt) abzüglich des Arbeitnehmer- 
un

 Bundesregierung geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, wenn der Beitragssatz zur 
Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) in der mittelfristigen 15-Jahres-Projektion bis zum 
Jahr 2020 20% und bis zum Jahr 2030 22% zu übersteigen droht. Gleiches gilt, wenn sich 
ein "Nettorentenniveau" unter 67% abzeichnet.1 Der Leitgedanke, den Beitragsanstieg 
kalkulierbar zu begrenzen und gleichzeitig ein bestimmtes Sicherungsniveau zu 
signalisieren, soll negative Beschäftigungswirkungen eindämmen, die Anpassungslasten 
des demographischen Wandels gleichmäßiger über die Generationen verteilen und 
gleichzeitig die Akzeptanz eines solidarischen Sicherungssystems langfristig wahren.2 
Daneben finden sich aber auch andere, sozial- und fiskalpolitische Steuerungs-
motivationen in dem Reformpaket. Die ersten sechs der acht folgenden Kernelemente 
sollen in der Modellkonstruktion Berücksichtigung finden:  

Minderung der Rentendynamik 

Nach der einmaligen Inflationsindexierung der GRV-Renten im Jahr 2000 sieht das 
Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG) ab 2001 wieder eine Rentenanpassungs-
dynamik vor, die der Entwicklung der Durchschnittsentgelte nach Anlage 1 SGB VI folgt. 
Im Unterschied zur Nettolohnanpassung seit der Rentenreform 1992 (RR 92) orientiert 
sich die Berechnung des ak

d Arbeitgeber-Beitragssatzes zur GRV (τR) und eines Altersvorsorgeanteils (AVAt): 

−− −
−

− −−

=− − ⎧
= ⋅ ⋅ = ⎨ ≥− − ⎩

τ
τ

11 1
1

2 22

1      für 2002...2010
   mit  
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t t t
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Gleichung 1: Berechnung des aktuellen Rentenwerts nach der Rentenstrukturreform 2001 

                                                                                                                                                     
Die Gesetze sind überwiegend Änderungsgesetze. Im Folgenden wird in der Regel auf die einzelnen 
Normen im SGB, dem Einkommenssteuergesetz (EStG) oder anderen Gesetzen verwiesen. Ein umfassender 
Gesamtüberblick über die RR 2001 findet sich in den Beiträgen in VDR [Hrsg.] (2001): Deutsche 
Rentenversicherung, Bd. 5 bis 7. 

ettorentenniveaus" neu definiert 
wurde: als Verhältnis einer jahresdurchschnittlichen Standardrente mit 45 Entgeltpunkten abzüglich 
Soz

von bis zu 4% durch die Versicherten in der ergänzenden Privatvorsorge gegenüber. Primärer Adressat 
der Beitragssatzbegrenzung ist damit der Arbeitgeberanteil.  

1 Dabei ist zu beachten, dass mit der Reform auch der Begriff des "N

ialversicherungsbeiträge und Steuern (ohne weitere Einnahmen) zum jahresdurchschnittlichen 
Nettoentgelt ohne Sozialversicherungsbeiträge und Steuern und unter Abzug des neu in die Rentenformel 
aufgenommenen Altersvorsorgeanteils von 4% (ab 2008). Das durchschnittliche Jahresentgelt betrug in 
2001 18.341 € (netto) und 28.231 € (brutto). Dem entspricht eine Nettoquote von 0,65. Daher beläuft sich 
das Niveausicherungsziel 2001 von 67% auf 0,67 . (0,65 – 0,04) / 0,65 = 63% nach alter Definition. Unter 
Berücksichtigung der durch die Reform angestrebten Beitragssatzsenkung kommt dieses Niveau dem Ziel 
der – durch die rotgrüne Koalition – außer Kraft gesetzten Rentenreform 1999 in Höhe von 64% sehr 
nahe. Das Netto- (Brutto-)rentenniveau lag 2001 bei 68,2% (48%). Angaben nach VDR, DRV-Schriften, Band 
22 (2003), S. 238 oder http://www.vdr.de/Statistik.  
2 Vgl. z.B. BMF (2002), S. 7. Aus der intendierten Begrenzung der Lohnnebenkosten folgt allerdings nicht, 
dass auch die Aufwendungen für die Alterssicherung seitens der Versicherten reduziert werden sollen. 
Ganz im Gegenteil: Die Bundesregierung rechnete in ihrem Gesetzentwurf des AVmG vom 30.11.2000 mit 
einer Beitragssatzdämpfung von 2% durch die Reform. Dem stehen aber geplante Mehraufwendungen 
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Der aktuelle Rentenwert ARWt gibt den Zeitwert eines Entgeltpunktes in der GRV an. 
Der Altersvorsorgeanteil folgt weder empirisch gemessenen Aufwendungen für die 
Altersvorsorge, noch entspricht er der "Riester-Treppe" (vgl. Tabelle 1). AVAt steigt von 
0,5% in 2002 linear auf 4% in 2010. Die Absenkung der Konstante ct von 1 auf 0,9 soll die 
dämpfende Wirkung des steigenden Beitragssatzes auf die Rentendynamik ab 2011 
unterstützen. Allerdings ist diese Maßnahme mit dem Rentenversicherungs-Nachhaltig-
keitsgesetz (RVNG) wieder zurück genommen worden. Sie findet daher im Folgenden nur 
da

rung 
(GAV), Krankenversicherung (GKV), Pflegeversicherung (GPV) und insbesondere vom 

en Besteuerung wirkt daher nicht auf das 

nism r der hnan  de  en  w de 
r aus als vor der RR 2001, als dass nunmehr der 
eht. Veränderungen des Arbeitnehmerbeitrags-

 zur  in Nettolohn assung nten m er du and änder-

Für die Modellarchitektur folgt aus diesen Eigenschaften Zweierlei: Erstens ist 
hwankungsrisiko der 

Durchschnittsentgelte als aggregiertes Lohnri

n Altersvorsorge ist 
es, die durch die veränderte Rentenanpassu

staatliche Förderung soll die Fähigkeit und Bereitschaft zur Altersvorsorge stärken, ohne 
den förderfähigen Personenkreis (im wesentlichen GRV-Pflichtversicherte und Beamte) 

nn Berücksichtigung, wenn die RR 2001 partialanalytisch ohne das RVNG betrachtet 
wird. Auf zwei Eigenschaften dieser Berechnungsvorschrift sei schon an dieser Stelle 
hingewiesen: Erstens hängt die Entwicklung des Bruttorentenniveaus seit 2001 nicht 
mehr von Veränderungen der Beitragssätze zur Gesetzlichen Arbeitslosenversiche

Steuerrecht ab. Der Übergang zur nachgelagert
Bruttorentenniveau zurück. Zweitens verstärkt Gleichung 1 einen Selbstregulierungs-

ungmecha us, de bereits in Nettolo pass r RR 92 thalten ar. Steigen
GRV-Beiträge wirken sich insofern stärke
volle Beitragssatz in die Berechnung eing
satzes  GRV der anp  kon itunt rch ere Ver
ungen überlagert werden. 

aufgrund der ab 2001 wieder aufgenommen Lohnindexierung das Sc
siko in der Rentenberechnung zu berück-

sichtigen. Zweitens ändert die Bewertungsvorschrift nach Gleichung 1 im Vergleich zu 
vorher oder auch der Rechtslage nach dem RVNG 2004 gemäß Gleichung 2 (S. 36) den 
Wert einer gegebenen Summe persönlicher Entgeltpunkte. Diese Summe soll modell-
endogen aus den zu analysierenden Erwerbsverläufen abgeleitet werden – zumal sich auf 
diesem Weg das Arbeitslosigkeitsrisiko, aber auch Kindererziehungs- (und Pflege-) 
Leistungen auf die Anwartschaften gegenüber der GRV auswirken. 

Förderung der kapitalbildenden Privatvorsorge 

Unter dem Schlagwort "Riester-Rente" hat dieser Teil der RR 2001 den wohl größten 
Widerhall in der öffentlichen Wahrnehmung gefunden. Sie stellt einen gleich dreifachen 
Bruch mit der Traditionslinie der Rentenreformen seit 1957 dar. Erstens soll die 
Lebensstandardsicherung im Alter, seit 1957 Kernaufgabe der GRV, in Zukunft durch 
einen Instrumentenmix aus umlagefinanzierter und kapitalgedeckter Vorsorge geleistet 
werden. Primäre Aufgabe der zusätzlichen privaten oder betriebliche

ngsformel entstehende Versorgungslücke 
auszugleichen. Insofern handelt es sich um eine politisch gewollte Gewichtsverlagerung 
innerhalb des Gesamtsystems. Zweitens ist die ergänzende Vorsorge freiwillig. Die 
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dazu zu verpflichten.1 Drittens beruht sie auf einem privatwirtschaftlichen 
Versicherungsvertrag zwischen privaten Anbietern und Versicherungsnehmern unter 
staatlicher Aufsicht. Trotz der redistributiven Momente der Förderung und der Rahmen-
regulierung der Vorsorgeprodukte kann daher von einer Teilprivatisierung des 
Altersvorsorgerisikos als neues Element einer anreizorientierten Sozialpolitik gesprochen 
werden.  

Die Förderung hängt ab vom Kalenderjahr, dem sozialversicherungspflichtigen 
Einkommen des Vorjahres, der Anzahl kindergeldberechtigter Kinder und der Höhe eines 
eigenen Sparbeitrags. Dieser hängt seinerseits auch ab vom Kalenderjahr, dem Vorjahres-
einkommen und der Kinderzahl. Die Förderung bemisst sich nach folgender Tabelle: 

 Mindesteigenbeitrag = max [ ... ] Zulagen max.  
 EK- Sockelbeitrag  Sonderaus- 
Jahr Anteil ohne Kind 1 Kind > 1 Kind Grund- je Kind gabenabzug 
2002 1% 45 € 38 € 30 € 38 € 46 € 525 € 
2003 1% 45 € 38 € 30 € 38 € 46 € 525 € 
2004 2% 45 € 75 € 30 € 76 € 92 € 1.050 € 
2005 2% 60 € 60 € 60 € 76 € 92 € 1.050 € 
2006 3% 60 € 60 € 60 € 114 € 138 € 1.575 € 
2007 3% 60 € 60 € 60 € 114 € 138 € 1.575 € 
2008 4% 60 € 60 € 60 € 154 € 185 € 2.100 € 

Tabelle 1: Fördertabelle nach Altersvermögensgesetz (AVmG), §§ 10a, 84-86 EStG 

Die zweite Spalte gibt die Werte der "Riester-Treppe" als Anteile des sozial-
versicherungspflichtigen Bruttoentgelts (bzw. der Besoldung) des Vorjahres wieder. Spart 
die zulagenberechtigte Person diesen Anteil abzüglich der darauf entfallenden Zulagen, 
mindestens aber den entsprechenden Sockelbetrag, erhält sie nach §§ 79-86 EStG die volle 
Grundzulage. Erziehende Mütter (auf Antrag Väter) erhalten eine weitere Zulage je 
kindergeldberechtigtem Kind. Ist die Summe aus Eigenbeitrag und Zulage kleiner als der 
Mindesteigenbeitrag, werden die Zulagen entsprechend dem Verhältnis dieser Summe 
zum Mindesteigenbeitrag linear gekürzt. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die 
Person einen eigenen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen hat, der den Förderkriterien 
des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) genügt. Darüber hinaus 
muss sie zum Kreis der Zulagenberechtigten nach § 79 EStG gehören. Ist lediglich der 

ausgaben vollständig vom Gesamtbetrag der Einkünfte in der Einkommensteuer-

                                              

Ehegatte direkt zulagenberechtigt, entsteht ihr ein abgeleiteter Förderanspruch. In 
diesem Fall bemisst sich die Zulagenhöhe nur nach dem Eigenbeitrag des Ehegatten 
(KIRCHHOF, 2002, S. 2059). Die Tabelle enthält bereits die Vereinheitlichung des 
Sockelbetrags durch das Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) seit 2005.  

Nach § 10a EStG können Eigenbeiträge inkl. der Zulagen zudem als zusätzliche Sonder-

 
1 Allerdings ist in § 154 (2) SGB VI eine Berichtspflicht der Bundesregierung über die Frage niedergelegt 
worden, welchen Verbreitungsgrad die Förderung der privaten Zusatzversorgung gefunden hat. Dieser 
Bericht ist erstmals in 2005 vorzulegen. 
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berechnung abgezogen werden. Dieser Sonderausgabenabzug ist auf ein Maximum 
gemäß der letzten Spalte in Tabelle 1 beschränkt.1 Überwiegt die resultierende Steuer-
ersparnis die Summe der Zulagen, erhöht das Finanzamt die Einkommensteuerschuld um 
die

 Langlebigkeit") absichern. Sie sollen ferner ein Mindestmaß an Schutz, 
Flexibilität und Transparenz sichern. Im Wesentlichen sehen sie folgende Bedingungen 

 60. Lebensjahr, ab 
Renteneintritt oder bei dauerhafter Erwerbsminderung in Form einer lebenslang gleich 
ble

bart werden. Dazu darf maximal 15% 
des nominal zu garantierenden, geförderten Sparvolumens von der zur Verrentung 
zu

ein weiteres Kriterium hinzu gekommen, gegen das sich der Gesetzgeber in der RR 2001 

                                              

 Zulagensumme und schreibt den Differenzbetrag im Zuge des Jahreseinkommen-
steuerausgleichs gut. In jedem Fall sind die Rentenzahlungen aus dem gebildeten Kapital 
in der Rentenphase uneingeschränkt Einkommensteuerpflichtig. Darin kommt mit der RR 
2001 bereits der erste Schritt in Richtung nachgelagerter Besteuerung von Alters-
einkünften zur Geltung. Wie in der Modellanwendung zu zeigen sein wird, führt dieses 
duale Förderverfahren zu einem komplexen Verteilungsmuster über Einkommen, 
Familientypen und eigene Sparbeiträge. 

Förderfähig sind grundsätzlich alle kapitalbildenden Altersvorsorgeprodukte, die 
einem Anforderungskatalog von ursprünglich 11 Kriterien nach § 1 AltZertG genügen. 
Das AltEinkG fasst diese Liste zu 5 Kriterien ab 2005 zusammen. Diese Kriterien sollen 
gewährleisten, dass es sich bei den Verträgen um "echte" Altersvorsorgeprodukte 
handelt, die im Kern das Einkommensersatzrisiko über einen ungewissen Lebenshorizont 
("Risiko der

vor: Die Versicherungsleistungen können frühestens ab dem

ibenden oder steigenden Leibrente ausgezahlt werden. Alternativ dazu kann ein 
Auszahlungsplan bis zum 85. Lebensjahr mit Restkapitalverrentung auf dem 
Mindestniveau der letzten Rate des Plans vereinbart werden. In jedem Fall ist aber 
mindestens die Beitragssumme zum Zeitpunkt der Erstauszahlung für die regulären 
Leibrentenleistungen nominal zu garantieren. Besonders risikoreiche Anlageformen sind 
ausgeschlossen. Abschluss und Vertriebskosten sind über mindestens 10 Jahre (seit 2005 
nach AltEinkG über 5 Jahre) gleichmäßig zu verteilen. Es ist möglich, den Vertrag ruhen 
zu lassen und den Anbieter zu wechseln. Der Anbieter hat jährlich über die Wert- und 
Kostenentwicklung und die gewählte Anlagepolitik schriftlich zu berichten. Das gebildete 
Kapital kann weder gepfändet noch veräußert oder beliehen werden. Die einzige 
Ausnahme bildet die Möglichkeit zur befristeten Kapitalentnahme zum Erwerb einer 
selbst genutzten Immobilie, der sog. Altersvorsorge-Eigenheimbetrag gem. § 92a EStG. 

Ähnlich wie in der GRV kann auch in den privaten Altersvorsorgeverträgen ein Hinter-
bliebenen- und Erwerbsminderungsschutz verein

gesagten Ablaufsumme des Vertrags abgezogen werden, sofern ein Erwerbs-
minderungs- oder Hinterbliebenenschutz vereinbart wurde. Mit dem AltEinkG ist 2004 

 
1 Die Grenzen waren in der Beschlussfassung des Bundestages zum AVmG vom Januar 2001 ursprünglich 
als Prozentsätze an die Beitragsbemessungsgrenze der GRV (BBGR) gekoppelt und damit dynamisch. Im 
Vermittlungsverfahren wurden sie dann auf die angegebenen Beträge begrenzt. Sie entsprechen in etwa 
1% bis 4% der BBGR in 2001. 

 Grundlegung • 25



 

entschieden hatte. Ab 2005 neu zertifizierte Vorsorgeprodukte dürfen in der Kalkulation 
der monatlichen Rentenzahlungen nicht mehr nach dem Geschlecht differenzieren. 

Für die Modellarchitektur folgen aus diesen Eigenschaften fünf Anforderungen: Erstens 
ist ein spezielles Kapitalgut abzubilden, das den Förderkriterien genügt. In AsAd1 ist dieses 
Altersvorsorgekapital mit aR bezeichnet. Zweitens ist zusätzlich zum Lohnrisiko der 
ge

Förderung der kapitalbildenden, betrieblichen Vorsorge 

nd 
Förderungen. Mit der RR 2001 soll diese zweite Säule der Alterssicherung insgesamt 
au

en auf 
Entgeltumwandlung in Höhe von bis zu 4% der GRV-Beitragsbemessungsgrundlage 
(BB

setzlichen Rente auch ein Kapitalmarktrisiko einzuführen. Drittens ist nicht nur der 
Zulagenmechanismus nach §§ 79-99 EStG sondern auch der Sonderausgabenabzug nach § 
10a EStG abzubilden. Das setzt aber eine strukturelle Modellierung der gesamten 
persönlichen Einkommensteuerveranlagung voraus. Das gilt umso mehr, als dass viertens 
der (steuerliche) Familienlastenausgleich mit einzubeziehen ist: Nicht nur die Anzahl der 
Kinder sondern auch die Bestberechnung aus Kindergeld und Kinderfreibetragswirkung 
wirkt sich auf die Höhe der steuerlichen Altersvorsorgeförderung aus, vgl. Anhang 14 (S. 
286). Fünftens schließlich und vor allem ist ein mikroökonomisches Entscheidungsmodell 
zu formulieren. Da die Vorsorge freiwillig ist, setzt eine Wirkungsanalyse eine 
Abschätzung voraus, wie sich Veränderungen in der Förderung auf das Sparverhalten 
auswirken. 

Zwar hat die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland eine lange Tradition. 
Trotzdem spielte sie in den letzten Jahrzehnten insbesondere aufgrund ihres geringen 
Deckungsgrades sozialpolitisch eine eher untergeordnete Rolle.1 Steuerlich existiert nach 
wie vor eine verwirrende Vielfalt unterschiedlich gewachsener Vorschriften u

sgeweitet und aufgewertet werden. Dazu will die Reform die Attraktivität für 
Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber durch mehr Flexibilität und neue Förderwege erhöhen. 
So begründet die Reform ab 2002 einen Rechtsanspruch aller Arbeitnehmer/inn

GR) in eine betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung, die eine Förderung nach § 10a EStG 
zulässt. Soweit die Beiträge aus Entgeltumwandlung arbeitnehmerfinanziert sind, 
entsteht mit sofortiger Wirkung eine unverfallbare Anwartschaft. Sie bleibt auch beim 
Wechsel des Arbeitsplatzes bestehen bzw. kann auf das neue Beschäftigungsverhältnis 
übertragen werden. Bei Arbeitgeberzusagen beträgt die Unverfallbarkeitsfrist nur noch 
fünf Jahre bei einem Mindestalter von 30 Jahren.  

Bei tarifgebundenen Arbeitsverträgen steht dieser Anspruch allerdings nach § 17 des 
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) unter einem 

                                               
1 Ein kurzer historischer Abriss und eine ausführliche Beschreibung aktueller Entwicklungen mit 
Beispielen tariflicher Regelungen der Metall-, Elektroindustrie, Chemie, dem Einzelhandel und der 
Versicherungswirtschaft findet sich in BRUNO-LATOCHA, TIPPELMANN (2003). Eine umfassende 
Befragungsauswertung findet sich in HAGHIRI, KORTMANN (2003). Danach hat die Verbreitung in der 
Privatwirtschaft zwischen 2001 und 2003 zwar deutlich zugenommen. Der Gesamtdeckungsgrad liegt 
aber immer noch deutlich unter 50 % (Tabelle Z-1, S. 8). 
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we

 der Pensionskasse, 
Direktversicherung, Direktzusage und Unterstützungskasse. Arbeitgeberbeiträge (bzw. 

ckstellungen) zu beiden Fo cht als nd 
is zu 4 ialabga eren n Beitrags-

leistungen des Arbe c iträge bis zu 1.752 € an 
eine Direktversiche eit ES l mit 20% 

ö h  Pensionskasse, soweit sie 
4% der BBGR übers älle onderausgabenabzug für den 
Arbeitnehmer aus.  ste rträge 

Zweitens können Leistungszusagen in den Durchführungswegen Pensionsfonds, -kasse 
und Direktversicher de itr einbart 

sem F in uhalten, wie sie nach 
dem AltZertG für die Un  der ersvor-
sorge allerdings auch nach dem AltEinkG für die Zukunft nicht zwingend vorgesehen. 

Drittens unterliegen die durch Tarifvertrag bzw. nach BetrAVG eingerichteten 
nterstehen 

Arbeitnehmer können in den Durchführungswegen Pensionsfonds, Pensionskasse und 
Di

ran gegangenen Kapitel dargestellt, werden sie lediglich dann im 
Jahreslohnsteuerausgleich berücksichtigt, wenn die Sonderausgabenabzugswirkung die 
Su

it reichenden Tarifvorbehalt. Danach können die Tarifparteien Förderweg, Durch-
führungsweg, Unverfallbarkeitsbestimmungen u.a. in nahezu beliebiger Abweichung vom 
BetrAVG regeln und den Rechtsanspruch sogar ausschließen.1 In nicht tarifgebundenen 
Arbeitsverträgen obliegt der Durchführungsweg dem Arbeitgeber. Im Gegenzug zu dieser 
allgemeinen Durchführungsverpflichtung schafft das Gesetz eine größere Flexibilität:  

Erstens existiert mit der neu eingeführten Möglichkeit der Bildung von Pensionsfonds 
ein fünfter Durchführungsweg. Pensionsfonds sind i.d.R. betriebsextern organisiert und 
in ihrer Anlagepolitik freier als die traditionellen Durchführungswege

Rü den letzten rmen gelten ni  Arbeitslohn. Sie si
steuer- und b % der BBGR soz

itgebers als steuerpfli
 Arb

benfrei. In den and
htiger Bruttolohn. Be

§ 40b 

 Fällen gelte

rung kann der
glichkeit besteht auc

teigen. In beiden F
Nach dem AltEin

geber nach 
 für Beiträge an eine
n scheidet ein S

ist die Pauscha

tG pauscha
versteuern. Diese M

kG

ung wie auch in 

lbe uerung auf Ve
beschränkt, die vor 2005 abgeschlossen wurden. 

r Privatvorsorge be agsbezogen ver
werden. In die all ist eine ähnliche N

 Privatvorsorge gilt. 
ominalwertgarantie e z
isex-Tarife sind in betrieblichen Alt

Versorgungswerke nicht der Produktregulierung des AltZertG. Allerdings u
auch sie der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin). 

rektversicherung prinzipiell wählen zwischen einer Brutto-Entgeltumwandlung nach § 
3 Nr. 63 EStG und der dualen "Riester-Förderung" nach §§ 10a, 79 ff. EStG. Voraussetzung 
für beide Optionen ist allerdings, dass die Beiträge nicht durch den Arbeitgeber nach § 
40b EStG pauschal versteuert wurden. Die Riester-Förderung aus Zulagen und Sonder-
ausgabenabzug funktioniert analog derjenigen der Privatvorsorge. Die Eigenbeiträge 
entstammen aus versteuertem Nettoeinkommen nach Abzug der Sozialversicherungs-
beiträge. Wie im vo

mme der Zulagen übersteigt. 

                                               
1 Interessanter Weise entfalten solche tarifvertraglichen Regelungen auf Seiten der Versicherten nur dann 
eine unmittelbare Wirkung, wenn diese der Gewerkschaft und damit einer Tarifpartei angehören. Vgl. 
BRUNO-LATOCHA, TIPPELMANN (2003). 
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Die Bruttolohnumwandlung reduziert den Bruttolohn hingegen unmittelbar. Die 
Beiträge sind daher bis zu 4% der BBGR sowohl steuer- als auch (bis einschließlich 2008) 
sozialabgabenfrei. Entsprechend reduzieren sich die Ansprüche gegenüber der GRV in 
Gestalt von entgangenen Entgeltpunkten. Insofern handelt es sich bei dieser Option um 
die Möglichkeit eines befristeten, partiellen "opting-out" aus der GRV. Im Unterschied zur 
„Riester-Förderung“ ist die Obergrenze der steuer- und sozialabgabenfreien Bruttolohn-
umwandlung außerdem mit 4% ab 2002 dynamisch an die BBGR gekoppelt. Auch wird sie 
nicht gemäß der Riester-Treppe in Tabelle 1 erst sukzessive eingeführt. Tabelle 3 fasst die 
Durchführungswege, Förderoptionen und Besteuerungen zusammen. 

 Eigenschaften Ansparförderung  Leistungsbesteuerung 

Direktzusage Arbeitgeber sagt 
Leistungen zu und bildet 
Pensionsrückstellungen 

Beiträge kein Arbeits-
en
sozialversicherungsfrei 

nachgelagert 
tgelt, steuer-/ bis 4% 

(1) 

Unterstützungskasse Arbeitgeber sagt 
Leistungen zu, Beiträge 

Beiträge kein 
Arbeitsentgelt, st

als Betriebsausgaben 
euer- 

und bis 4% sozial-

nachgelagert 

begrenzt abzugsfähig versicherungsfrei (1) 

Direktversicherung Versicherungsvertrag zu 
Gunsten des Arbeit-
nehmers, Arbeitgeber-
beiträge als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig 

Pauschalbesteuerung (2) 
 
Lohnumwandlung (3) 
 
„Riester-Förderung“ 

 => Ertragsanteil 
 
=> nachgelagert 
 
=> nachgelagert 

Pensionskasse Außerbetriebliche 
Versorgungsei

Pauschalbesteuerung (2) => Ertragsanteil 
nrichtung, 

Arbeitnehmerbeiträge, 
Bruttolohnumwandlung 
„Riester-Förderung“ 

 
=> nachgelagert 

ggf. Arbeitgeberzuschuss => nachgelagert 

Pensionsfonds dito, mit größerer 
Anlagefreiheit 

Bruttolohnumwandlung 
„Riester-Förderung“ 

=> nachgelagert 
=> nachgelagert 

Tabelle 2: Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung. 
Die Tabelle ergänzt und aktualisiert Übersicht 2 in BRUNO-LATOCHA, TIPPELMANN (2003, S. 17).  
(1) jeweils in Relation zur BBGR; (2) jeweils alternativ, Pauschalbesteuerung nur bei Vertragsabschluss vor 
2005; (3) seit AltEinkG. 

Nach Renteneintritt sind Leistungen aus Direktzusagen, Unterstützungskassen und 
Pensionsfonds in vollem Umfang nachgelagert zu versteuern. Das gilt auch für Leistungen 
aus Direktversicherungen und Pensionskassen, soweit die Beiträge nicht der 
Pauschalsteuer unterlagen und der Vertrag vor 2005 abgeschlossen wurde. In diesem Fall 
unterliegen sie einer – mit dem AltEinkG neu gefassten – Ertragsanteilsbesteuerung. 
Gleiches gilt auch für Leistungen aus der umlagefinanzierten Zusatzversorgung im 
öffentlichen Dienst. 

In der weiteren Analyse werden Betriebsrenten stets behandelt nach der mit der RR 
20

n entsprechenden Betrachtungen liegt 
also das „opting-out“-Modell zu Grunde. Es bietet nicht nur die im Vergleich zu den 
anderen Durchführungswegen und der Privatvorsorge umfangreichste Förderung in der 

01 neu eingeführten Bruttoentgeltumwandlung und Beitragszusage auf Pensionsfonds-
/Pensionskassenleistungen in Gestalt einer lebenslang real konstant bleibenden Leibrente 
mit nachgelagerter Einkommensteuerpflicht. De
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An

vollständig der 
Wahlfreiheit und Kontrolle des Versicherten. 

eblich ein. 
Insbesondere um dem Anliegen der „eigenständigen Alterssicherung der Frau“ 
na

eschließung in der GRV erworbenen 
Summe der Entgeltpunkte (sEP). 

nach § 67 SGB VI von 0,6 auf 0,55 herab gesetzt wird. Der Versorgungssatz sinkt damit 
auf maximal 55% der Versichertenrente des Verstorbenen. Verschärft wird auch die 
Einkommensanrechnung. Über die bisherige Nettoanrechnung eigener Versorgungs-
bezüge und Arbeitsentgelte hinaus werden seit 2002 grundsätzlich alle steuerpflichtigen 
(Netto-)Einkommen, also insbesondere auch Vermögenseinkommen angerechnet (§§ 18a, 
18b SGB IV). Die einzige Ausnahme bilden Leistungen aus betrieblichen oder privaten 
Altersvorsorgeverträgen, soweit die der „Riester-Förderung“ unterlagen. Entgegen 
ursprünglichen Planungen bleiben die Einkommensfreibeträge aber nach wie vor 
dynamisch an die Entwicklung des aktuellen Rentenwerts (ARWt) gekoppelt: Der 
Grundfreibetrag liegt unverändert bei 26,4 . ARWt für Witwen-/Witwer und Erziehungs-
renten. Für Waisenrenten beträgt der Faktor entsprechend 17,6. Je Kindergeldkind 
gewährt § 48 (4) Nr. 2 SGB VI der/dem Hinterbliebenen zudem einen Anrechnungs-
freibetrag auf dem 5,6fachen Niveau von ARWt.  

Im Gegenzug erhalten Hinterbliebene, die unter das geänderte Recht fallen, zwei 
Entgeltpunkte Zuschlag für die ersten drei Jahre Kindererziehung und einen für jeweils 
weitere drei Jahre Erziehung folgender Kinder.1  

                                              

sparphase. Dieses Modell verzeichnet auch in den Neuabschlüssen seit 2001 eine 
überdurchschnittliche Zunahme, vgl. HAGHIRI, KORTMANN (2003, S. 10, 90) sowie BRUNO-
LATOCHA, TILLMANN (2003, S. 22).  

Für die Modellarchitektur folgt aus diesen Eigenschaften Dreierlei: Erstens soll das 
begrenzte „opting-out“-Modell als weiterer Förderweg erfasst werden. Zweitens sind 
Informations- und Administrationskosten der betrieblichen Altersvorsorge geringer als im 
Fall der im letzten Kapitel vorgestellten Privatvorsorge. Diese Kostendifferenz kann 
insbesondere im unteren Einkommensbereichen für die Privatvorsorge prohibitiv wirken. 
Eine Kostendifferenz sollte daher abbildbar sein. Aufgrund des Tarifvorbehalts bzw. der 
Durchführungsfreiheit des Arbeitgebers obliegt schließlich drittens weder die Option 
noch die Höhe noch Anlageform des betrieblich aufgebauten Kapitals 

Hinterbliebenenversorgung und Rentensplitting 

Das AVmEG schränkt die Hinterbliebenenversorgung durch die GRV ganz erh

chzukommen (vgl. auch nächster Abschnitt zu Familienleistungen), werden im 
Gegenzug Kindererziehungsleistungen deutlich aufgewertet. Darüber hinaus eröffnet die 
Reform eine Option auf ein Splitting der seit der Eh

Neben der allgemeinen Niveauabsenkung durch die neue Rentenanpassungsformel 
werden die Hinterbliebenenrenten zusätzlich dadurch gekürzt, dass der Rentenartfaktor 

 
1 Nach § 78a SGV VI werden genau genommen für jeden der ersten 36 Kalendermonate mit einer 
Kinderberücksichtigungszeit jeweils 0,1010 EP gutgeschrieben. Diese Zeit entspricht i.d.R. der Erziehungs-
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Alternativ zu der daraus resultierenden Hinterbliebenenrente kann unter der 
Voraussetzung von mind. 25 Jahren rentenrechtlicher Zeiten in der GRV (§ 120a (3), (4) 
SGB VI) ein Rentensplitting unter Ehegatten gewählt werden.1 Der Konstruktion nach ist 
es dem Vorsorgungsausgleich bei Scheidungen nachempfunden.2 Mit der Option 
verzichten beide Ehepartner auf eine Witwen-/Witwerrente gem. § 46 (2b) SGB VI. Statt 
dessen werden diejenigen Entgeltpunkte, die seit Eheschließung erworben wurden, 
gleichmäßig aufgeteilt: Nach § 120a (7), (8) SGB VI erhält der-/diejenige mit weniger EP 
die Hälfte des Unterschieds übertragen. Durch das Splitting verändern sich mithin die 
eigenen Anwartschaften beider Partner gegenüber der GRV. Aus diesem Grunde findet im 

mensanrechnung statt. Im 
Todesfall fällt schlicht ein Rentenanspruch weg, der andere besteht unverändert fort, 
oh

gen und 
Neuerungen ausgenommen. Für die gilt das alte Recht fort. Weder besteht die Option auf 
Re

aximal zwei Jahre.3 Sie bleibt daher in den folgenden Lebenszyklus-
betrachtungen als vernachlässigbar außer Betracht. 

Unterschied zur Witwen-/Witwerrente auch keine Einkom

ne dass ein zusätzlicher Anspruch auf eine abgeleitete Rente entsteht. 

Aus Gründen des Vertrauensschutzes bleiben Ehen, die vor 2002 geschlossen wurden 
und bei denen mind. einer der Partner vor 1962 geboren wurde, von den Kürzun

ntensplitting noch werden Entgeltpunkte für Kindererziehung zugerechnet. 

Schließlich beschränkt die RR 2001 die Bezugszeit der sog. kleinen Witwen-
/Witwerrente auf m

Für die Modellarchitektur folgt aus diesen Eigenschaften Dreierlei: Erstens ist die 
Unsicherheit über den Lebenshorizont im Haushaltskontext zu sehen. Erst dadurch 
können die Wirkungen des veränderten Hinterbliebenenrechts und insbesondere der 

                                                                                                                                                     
zeit des ersten Kindes. Für alle weiteren Erziehungsmonate eines Kindes bis zum 3. Lebensjahr erhält 
der/die Hinterbliebene 0,0505 EP. Daraus resultieren 3,636 EP für die ersten drei Jahre und 1,818 EP für 
alle folgenden. Unter Berücksichtigung des gekürzten Rentenartfaktors entspricht dem ein Zuschlag a
eigenen persönlichen EP für die/den Hinterbliebene/n von 1,9998 bzw. 0,999.  

n 

1 D

Voraussetzung für einen eigenen Rentenanspruch oder auch für Waisenrenten. Das kann in Einzelfällen 
eine zusätzlic
un

cherungssystemen 
versichert sind, ist die doppelte Wartezeit von 25 Versicherungsjahren beider Partner in der GRV ein-
geführt worden. Vgl. STAHL, STEGMANN (2001, S. 311, 312). 
3 Die kleine Witwen-/Witwerrente wird gezahlt, wenn der/die Hinterbliebene jünger als 45 Jahre, nicht 
erwerbsgemindert ist und keine Kinder erzieht. Unter den oben genannten Voraussetzungen für 
Vertrauensschutz entfällt die Beschränkung auf zwei Jahre. 

ie Splittingwahl ist im Grundsatz von beiden Partnern einvernehmlich zu treffen. Sie kann erst dann 
ausgeübt werden, wenn mindestens eine/r der beiden bereits Anspruch auf eine Rente hat. Bei Tod des 
einen Ehepartners vor dem 65. Lebensjahr kann das Rentensplitting von dem überlebenden Ehepartner 
allein eingeleitet werden. Zur Entstehungsgeschichte und Wirkungsanalyse der Hinterbliebenenreform 
vgl. auch STAHL, STEGMANN (2001, 2001a). Für den Ehegatten, der einen Splittingzuwachs erhält, ergeben 
sich neben dem Splittingübertrag auch zusätzliche Monate für die Erfüllung der Wartezeit als 

he Motivation für die Splittingoption bedeuten, bleibt im Folgenden jedoch 
berücksichtigt. 

2 Vgl. Gesetzesbegründung, Bundestagsdrucksache 14/4595, S. 42. Im Unterschied zum Versorgungs-
ausgleich bezieht sich das Splitting aber nur auf GRV-Anwartschaften. Um die Möglichkeit zu begrenzen, 
Entgeltpunkte per Splitting auf Personen zu übertragen, die primär in anderen Alterssi
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verschärften Anrechnungsvorschriften erfasst werden. Zweitens ist für Kohorten-
ende alte Recht mit zu berücksichtigen. 

so  Wirkungen hin getestet werden 
n. Al variable in das mikroökonomische 

idu  Option jederzeit ausgeübt werden 

rliegen und entscheide Dich dann für die 
re

ertu

1 
 

ssicherung der Frau dar. Durch Anreize zur Beschäftigungsaufnahme 
sollen sie zudem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern und würdigen. 

ines 
Kindes während der ersten 10 Jahre gleichzeitig Pflichtbeiträge nach § 70 (3a) SGB VI 
vo

t werden 
können, ist der Aufwertungsbetrag auf maximal 0,0833 EP / 3 = 0,0278 EP begrenzt. 

 

 

vergleiche das als Vertrauensschutz fortwirk
Drittens llte die Option auf entensplitting auf ihreR
könne lerdings braucht sie nicht als Entscheidungs
Entsche ngsmodell einbezogen zu werden. Da die
kann, ist die Entscheidungsregel aus Sicht des Versicherten denkbar einfach: Warte 
solange, bis vollständige Informationen vo
günstige  Variante. 

Aufw ng von Erziehungs- und Pflegeleistungen 

Neben der Reform der Hinterbliebenenversorgung stellen die mit der RR 200
erweiterten Familienleistungen das zweite wichtige Element in der angestrebten
eigenständigen Alter

Über die bisherige Bewertung der bis zu dreijährigen Kindererziehungszeiten hinaus 
werden mit der Reform rückwirkend ab 1992 nun auch die 10jährigen Berück-
sichtigungszeiten wegen Kindererziehung (oder Pflege) unter zwei Voraussetzungen be- 
bzw. aufgewertet: 

Eine Aufwertung erhalten Erziehende, die seit 1992 neben der Erziehung mind. e

rweisen. Sie sind also entweder sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder aber 
beziehen Lohnersatzleistungen, die eine Beitragspflicht begründen. In diesem Fall werden 
die aus den Pflichtbeiträgen ermittelten Entgeltpunkte um 50% aufgewertet. Die 
Gesamtbewertung ist auf den Durchschnittsverdienst, also monatlich maximal 0,0833 EP 
begrenzt. Da maximal 2/3 von 0,0833 EP um 50% auf diesen Wert aufgewerte

Eine Entgeltpunktegutschrift in dieser Höhe erhalten außerdem Erziehende, in deren 
Versicherungsbiographie ab 1992 mind. zwei Berücksichtigungszeiten überlappend 
zusammentreffen, weil beispielsweise zwei Kinder bis zu 10 Jahren gleichzeitig erzogen 
werden. In diesem Fall werden gem. § 70 (3a) SGB VI 0,0278 Entgeltpunkte (EP) pro Monat 
gutgeschrieben. Die Zeiten gelten zudem nach § 55 (1) SGB VI als Beitragszeiten.  

In beiden Fällen ist die Aufwertung bzw. Gutschrift unter Anrechnung der durch 
Beiträge und Kindererziehungszeiten erworbenen Entgeltpunkte auf max. 0,9996 EP pro 
Jahr beschränkt. Die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen sind in den Modellbiographien 
stets erfüllt. Tabelle 4 fasst diese Regelungen vereinfachend zusammen: 
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Bewertete Kindererziehungszeiten, §§ 56, 70 (2) SGB VI 
1986 - 91 1 Jahr bewertet mit epK = max[epB; 0,75] 
1992 - 97 3 Jahre bewertet mit epK = max[epB; 0,75] 
1998 3 Jahre bewertet mit epK = min[0,75 + epB; BBGRt/Yt] 
1999 3 Jahre bewertet mit epK = min[0,9 + epB; BBGRt/Yt] 
2000 f. 3 Jahre bewertet mit epK = min[1 + epB; BBGRt/Yt] 
 
Bewertete Kinderberücksichtigungszeiten, §§ 57, 70 (3a) SGB VI 
bis 1991 Keine Bewertung: ep ≡ epK 
ab 1992 Wenn erwerbstätig und Erziehung mind. eines Kindes bis zum 10. Lebensjahr, dann 
    bis zu 10 Jahre mit: ep = max[epK; min[1; epK + min[0,3336; 0,5 ⋅ epK]]] 
 Wenn gleichzeitig Erziehung von mind. zwei Kindern bis zum 10. Lebensjahr, dann 
    bis zu 10 Jahre mit: ep = max[epK; min[1; epK + 0,3336]] 

Tabelle 3: Vereinfachte Übersicht der Bewertungen von Kindererziehungs
Dabei bezeichnen ep die Entgeltpunkte pro Jahr, ep  diejenigen aus Beiträgen und 

- und Berücksichtigungszeiten. 
B epK diejenigen incl. 

Yt das Durchschnittsentgelt des Jahres 

e Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

t 
aus dem eigenen (Haushalts-)Einkommen oder Vermögen decken können und ihre 
Be

bleiben Unterhaltsansprüche der Antragsberechtigten gegenüber Kindern und Eltern 
außer Betracht, sofern deren jährliches Gesamteinkommen 100.000 € nicht überschreitet 
(§ 2 (1) GSiG). Ansonsten entsprechen die Anrechnungsvorschriften (§§ 76-88 BSHG) und 
Leistungen der Grundsicherung weitgehend denen der Sozialhilfe: Nach § 3 GSiG belaufen 

                                              

Kindererziehungszeiten, BBGRt die Beitragsbemessungsgrenze und 
t nach Anlage 1 SGB VI. 

Für die Modellierung folgt aus dieser Neuregelung, dass Haushalte nach Kinder-
erziehung und Erwerbstätigkeit im Zeitablauf zu differenzieren sind. Nicht nur wirken 
sich unterschiedliche sozioökonomische Merkmale zu einem Zeitpunkt unterschiedlich 
auf die Altersvorsorge aus; auch gleiche biographische Merkmale zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten wirken sich unterschiedlich auf den Versicherungsverlauf aus.  

Bedarfsorientiert

Mit dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung (GSiG) ist ein neues, eigenständiges Transfersystem geschaffen worden. Das 
Ziel dieses neuen Leistungsgesetzes besteht darin, „verschmähte“ Altersarmut zu 
verhindern. Als bedürftigkeitsorientiertes und steuerfinanziertes Instrument lehnt es sich 
eng an die Sozialhilfe an und ist daher nicht als Grundrente misszuverstehen.1  

Anspruchsberechtigt sind regelmäßig in Deutschland lebende (§ 30 (3) SGB I) Personen 
ab 65 oder mit dauerhafter Erwerbsminderung, soweit sie ihren Lebensunterhalt nich

dürftigkeit nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig hergestellt haben (§§ 1, 2 GSiG, ab 
2005 § 41 SGB XII). Die Grundsicherung soll im Regelfall einen Anspruch auf Sozialhilfe 
ersetzen. Das Gesetz sieht umfangreiche Hilfestellungen für die Antragsstellung vor (§ 7 
GSiG). Im Unterschied zur Sozialhilfe wird die Grundsicherung zudem i.d.R. im 
Auszahlungsturnus der GRV vom 1. Juli bis Ende Juni des Folgejahres gewährt. Ferner 

 
1 Vgl. Begründung des Gesetzesentwurfs der Bundestagsfraktionen SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vom 
14.11.2000, Bundestagsdrucksache 14/4595, zusammenfassend auch RAHN (2001).  
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sich die Regelleitungen auf 115% derjenigen der Sozialhilfe, wobei die zusätzlichen 15% 
die einmaligen Leistungen der Sozialhilfe pauschaliert abdecken sollen. Da diese 
einmaligen Leistungen seit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum 

sind, entfällt die Höherbewertung nach § 41 SGB XII ab 2005 wieder. Darüber hinaus 
we

rbeitslosigkeit, Krankheit, Schwanger- oder Mutter-
schaft zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr als Anrechnungszeiten im Versicherungs-
ve

uch können Zeiten mit 
Lohnersatzleistungen, für die Beiträge entrichtet werden (§ 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI), 

ewertet werden. Damit gehen sie als beitrags-
geminderte Zeit in die Gesamtleistungsbewertung nach § 71 SGB VI ein und werden u. U. 
au

Rationalität, S. 56 sowie Anhang 5, S. 267) kann die Gesamtleistungsbewertung nur stark 

                                              

Arbeitslosengeld II im Zuge der "Hartz"-Reformen (s.u.) ab 2005 ebenfalls pauschaliert 

rden Kosten für Unterkunft und Heizung sowie die Beiträge zu Kranken- und 
Pflegeversicherung übernommen.  

Sowohl Leistungen als auch Anrechnungsvorschriften sollten in dem Modell abgebildet 
sein. Aus Sicht des Versicherten tritt die Grundsicherung im unteren Einkommensbereich 
in unmittelbare Leistungskonkurrenz zur GRV. Die Einkommensanrechnung wirkt sich 
mittelbar auf die Anreize zur kapitalbildenden Vorsorge aus. 

Schließung rentenrechtlicher Lücken 

Das AVmEG sieht einige Gesetzesänderungen vor, die typische Lücken im (GRV-) 
Versicherungsverlauf sog. „unstetiger Erwerbsbiographien“ insbesondere zu Beginn der 
Erwerbsphase schließen sollen. Dazu werden allerdings keine eigenen Bewertungs-
tatbestände mit Entgeltpunkten geschaffen. Statt dessen erweitert die Reform die 
Möglichkeiten, Zeiten der (Jugend-)A

rlauf zu werten.  

Die vormalige Voraussetzung, dass vor diesen Zeiten ein Pflichtversicherungs-
verhältnis bestanden haben muss (§ 58 SGB VI), entfällt.1 A

gleichzeitig als Anrechnungszeiten g

fgewertet.2 Schließlich können mit In-Kraft-Treten des AVmEG Zeiten schulischer 
Ausbildung nach dem 17. Lebensjahr bis zu 8 Jahre als Anrechnungszeiten gewertet 
werden. Allerdings sind nach wie vor nur bis zu 3 Jahren mit Entgeltpunkten bewertet.  

In der Praxis wird es wahrscheinlich schwierig werden, lange zurück liegende Zeiten 
der Krankheit oder Arbeitslosigkeit vor dem Berufseintritt nachzuweisen. Für das dieser 
Arbeit zu Grunde liegende Modell ergibt sich ein ganz anderes Problem. Wegen der 
rekursiven Lösungsstrategie des intertemporalen Entscheidungsproblems (vgl. Kapitel 

 
1 Anrechnungszeiten wegen Krankheit (Arbeitslosigkeit) werden als beitragsfreie Zeit gem. § 74 SBG VI 
bewertet, sofern sie vor 1984 (1978) liegen. Ansonsten wirken sie sich nur im Rahmen der sog. Gesamt-
leistungsbewertung gem. § 71 SGB VI positiv auf die Bewertung beitragsfreier Zurechnungszeiten etwa 
aufgrund von Erwerbsminderung aus. 
2 Diese Regelung war bisher gem. § 58 (1) und 252 (2) SGB VI auf Zeiten bis zum 31.12.1997 beschränkt. 
Seit dem AVmEG gilt sie nach dem geänderten § 58 (1) Satz 3 SGB VI für Zeiten vor Vollendung des 25. 
Lebensjahrs fort. 
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vereinfacht abgebildet werden. Die skizzierten Neuerungen können daher mit dem 
vorliegenden Modell nicht analysiert werden. 

Reform der Erwerbsminderungsrenten 

Ähnlich den Kürzungen der Hinterbliebenenrente sieht auch das Gesetz zur Reform der 
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vom Dezember 2000 ganz erhebliche 
Einschnitte in die Versicherungsleistungen der GRV gegenüber Erwerbsminderungs- und 
Berufsunfähigkeitsrisiken vor – zusätzlich zu den allgemeinen Niveaukürzungen durch 
die neue Rentenanpassungsformel.1 Die bisherigen Renten wegen Berufsunfähigkeit und 
wegen Erwerbsunfähigkeit gem. §§ 33 (3), (43), (45) SGB VI werden abgelöst durch eine 
Rente wegen vollständiger Erwerbsminderung (§§ 33 (3) Nr. 3, 43 (2) SGB VI) oder wegen 
teilweiser Erwerbsminderung gem. §§ 33 (3) Nr. 1, 43 (1) SGB VI. Bezugsvoraussetzung ist 
eine Krankheit oder Behinderung, die es auf absehbare Zeit nicht erwarten lässt, dass 
der/die Versicherte unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 
mindestens 3 Stunden bzw. 6 Stunden täglich erwerbstätig sein kann. Bei einem 
Ta

ses Gesetz jedoch 
nicht in Analyse mit einbezogen. Das dieser Arbeit zu Grunde liegende Modell bildet auf 
de

Strukturreform 2001 mit ihren weit reichenden Umverteilungen erneut eine Reform mit 
nicht weniger weit reichenden Leistungskürzungen beschlossen wurde. Aus 
informationsökonomischer Perspektive hat sich jedoch schlicht der Informationsstand 
geändert, so dass die Erwartungen anzupassen sind. Die konjunkturelle Schwächephase 
und neue Hochrechnungen der mittelfristigen Lebenserwartung und Beschäftigungs-
entwicklung gaben Anlass zu einer Revision.2 Nach dem neuen Erkenntnisstand scheinen 
                                              

gesleistungsvermögen von sechs Stunden und mehr existiert kein Versicherungsschutz 
mehr. Auch schafft die Reform den Berufsunfähigkeitsschutz gem. § 43 SGB VI ab. 
Vertrauensschutz genießt der Rentenbestand und – eingeschränkt – Versicherte der 
Geburtsjahrgänge 1960 und früher. 

Im Unterschied zur Reform der Hinterbliebenensicherung wird die

r mikroökonomischen Ebene die Risiken eines unsicheren Lebenshorizonts und das der 
Beschäftigung ab. Gesundheitsrisiken bleiben unberücksichtigt.  

2. Nachhaltigkeitsreform 2004 

Angesichts der langfristigen Planungshorizonte der Alterssicherung ist es sicherlich 
kein vertrauensförderndes Moment, dass bereits drei Jahre nach der grundlegenden 

 
1 Dieses Gesetz wurde als „erste Station auf dem Weg zu einer großen Rentenreform“ (WALTER RIESTER im 
Deutschen Bundestag, Plenarprotokoll 14/133 S. 12753,12756) den anderen Maßnahmen vorgezogen, da 
ansonsten die Reform nach dem durch die rotgrüne Koalition ausgesetzten Rentenreformgesetz 1999 in 
Kraft getreten wäre. Zur Entstehungsgeschichte und Regelungen vgl. WOLLSCHLÄGER (2001).  
2 Kurzfristig rechnete die RR 2001 mit einem BIP-Wachstum von 2,0% (2001) und jeweils 2,3% in 2002 und 
2003. Die vorläufigen Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des Statistischen 
Bundesamtes gehen von 0,8%, 0,1%, -0,1% und 1,7 für 2001 bis 2004 aus (vgl. http://www.destatis.de, 
Stand: Jan. 2005). Gleichzeitig prognostiziert die Anfang Juni 2003 vorgelegte 10. koordinierte 
Bevölkerungsvorausrechnung einen weiteren Anstieg in der mittleren Lebenserwartung. Vgl. Gesetz-
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die konkurrierenden Beitrags- und Leistungsziele der RR 2001 nicht gleichzeitig zu 
erreichen. Die Politik hat daraufhin Maßnahmen beschlossen, die dem Beitragssatzziel 
eindeutig den Vorrang einräumen: Nach wie vor soll der Beitragssatz zur Gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV) in der mittelfristigen 15-Jahres-Projektion bis zum Jahr 2020 
20% und bis zum Jahr 2030 22% nicht übersteigen. Das Niveausicherungsziel § 154 (3) 
SGB VI ist mit dem AltEinkG zunächst aus eher technischen Gründen ganz außer Kraft 
gesetzt worden, da in der Übergangszeit zur nachgelagerten Besteuerung für jede 
Kohorte ein eigenes Nettorentenniveau hätte ausgewiesen werden müssen (vgl. Kapitel 
Alterseinkünftegesetz, S. 39). Im Zuge der Beratungen des Rentenversicherungs-
Nachhaltigkeitsgesetzes (RVNG) ist es dann neu – und niedriger – definiert worden: Nach 
§ 154 (3) Satz 1 Nr. 2 SGB VI soll das steuerbereinigte Nettorentenniveau bis 2020 nicht 
unter 46 % und G die gleichen 
Ziele wie die RR 2001 – nur mit verschobenen Gewichten. In diesem Sinne kann durchaus 
vo

 und vier leistungseinschränkenden Maßnahmen:  

Minderung der Rentendynamik 

Das Kernstück der Reform ist eine erneute Veränderung der Rentenformel. Damit 
verfolgt das RVNG zwei zentrale Ziele: Erstens soll durch eine zusätzliche Begrenzung der 
                                                                                                                                                    

 bis 2030 nicht unter 43 % sinken. Damit verfolgt das RVN

n einem „Nachjustieren“ gesprochen werden.1 Die Konsequenzen der erneuten 
Leistungskürzungen für das Sicherungsniveau sind allerdings nicht unerheblich. 

Für ein mikroökonomisches Modell eines im gegebenen makroökonomischen und 
politischen Rahmen "rational" (im ökonomischen Sinne) planenden Akteurs entsteht keine 
Vertrauenskrise. Wie bei der Verarbeitung jeder anderen Information auch, ist lediglich 
die geplante Ressourcenallokation erneut daraufhin zu testen, ob sie sich unter dem 
erwarteten Budgetrahmen über den Lebenshorizont durch Verhaltensänderungen 
optimieren lässt. Dazu ist die Nachhaltigkeitsreform zu formalisieren. 

Im Vergleich zur RR 2001 ist die Nachhaltigkeitsreform einfacher. Im Wesentlichen 
besteht sie aus einer finanztechnischen

 
entwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen 
der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz) vom 03.12.2003, Bundestags-Drucksache 
15/2562, S. 83-86. Vgl. auch Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme. Bericht der 
Kommission, BMGS (2003, S. 51-64, 67). Im folgenden Text sind Kommission und Bericht jeweils 
"Nachhaltigkeitskommission" genannt. 
1 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der nachhaltigen 
Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz) vom 03.12.2003, 
Bundestags-Drucksache15/2562, S. 2. Die Gewichtung hat bereits die Nachhaltigkeitskommission 
eindeutig verschoben, indem sie aus beschäftigungspolitischer Sicht das Beitragssatzziel unverändert 
aufrecht erhält, vgl. BMGS, (2003, S. 58, 82). Trotz der vorgeschlagenen Niveaukürzung sieht sie aber 
keinen weiteren Handlungsbedarf für die Einkommensersatzfunktion oder den sozialen Ausgleich in der 
GRV (S. 70-81). Zunächst sah auch der Gesetzentwurf vom 03.12.03 kein Mindestniveau mehr vor, so dass 
die GRV formal zu einem rein beitragsorientierten Sicherungssystem geworden wäre. Nicht zuletzt 
aufgrund von Einwänden der Versicherungsträger ist dann letztlich doch nach dem Vorbild der RR 2001 
ein Mindestsicherungsniveau in Konkurrenz zum Beitragsziel festgeschrieben worden. Vgl. REIMANN (2004, 
S. 322) und HAIN, LOHMANN, LÜBKE (2004, S. 342f.). 
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Leistungsdynamik das Beitragssatzziel der RR 2001 auch unter den neuen Prognosen der 
soziodemographischen Entwicklung erreicht werden können. Zweitens soll das System 
der Leistungsdynamik über den Rückkopplungsmechanismus der Beitragssatzdynamik 
hinaus gegenüber Veränderungen in der Finanzierungsbasis stabilisiert werden. Dazu 
wird ein sog. Nachhaltigkeitsfaktor in die Rentenformel nach §§ 68 (5), 255e (4) SGB VI 
integriert. In der AsAd1- Notation nimmt sie folgende Gestalt annimmt: 

1
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1 1
1

2 2 2
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Gleichung 2: Berechnung des aktuellen Rentenwerts nach RVNG 2004 

Darin bezeichnet ARWt den aktuellen Rentenwert als Gegenwartswert eines 
Entgeltpunktes, Yt das durchschnittliche beitragspflichtige Jahresbruttoentgelt, τR den 
Beitragssatz zur GRV, AVAt den Altersvorsorgeanteil gem. Tabelle 1 (S. 24) und R

1
Qt den 

Äquivalenzrentnerquotienten.  Die systemstabilisierende Wirkung des Nachhaltigkeits-
fak

t der GRV nehmen. 
Der § 68 (6) SGB VI stellt im Sinne einer Nominalwertgarantie sicher, dass der ARWt durch 

agssatzrückkopplung im Zeitablauf nicht unter sein 
Nominalniveau der Vorperiode sinkt.2 

tors liegt darin begründet, dass er die relativen Veränderungen der beiden wichtigsten 
Variablen der Rentenfinanzen in die Anpassungsdynamik einbezieht: Die (normierte) 
Relation von Leistungsempfangenden zu Beitragszahlenden. Damit fließen 
Entwicklungen in Demographie, Beschäftigung und Erwerbsverhalten in die Anpassung 
mit ein, soweit sie direkt Rückwirkungen auf RQt und damit das Budge

Nachhaltigkeitsfaktor und die Beitr

                                               
1 Die Gesetzesbegründung führt dazu aus: "Der Nachhaltigkeitsfaktor besteht aus der Veränderung des 
Rentnerquotienten (RQ), d.h. des Verhältnisses von Rentenempfängern zu Beitragszahlern. Um 
Verzerrungen aufgrund geringfügiger Beitragszahlungen bzw. Rentenleistungen zu vermeiden, wird die 
Anzahl der Rentner in „Äquivalenzrentner“ umgerechnet. Die Anzahl der Äquivalenzrentner ergibt sich 
aus der Division des Gesamtrentenvolumens durch die Standardrente. Auf Seiten der Beitragszahler wird 
in analoger Weise die Anzahl der „Äquivalenzbeitragszahler“ errechnet, indem die verbeitragte Lohn-
summe durch das Durchschnittsentgelt dividiert wird. Bis zur Herstellung einheitlicher Einkommens-
verhältnisse im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wird sowohl die Anzahl der Äquivalenzrentner als 
auch die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler getrennt ermittelt. Der Rentnerquotient wird mit den 
jeweils summierten Werten für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einheitlich berechnet." 
Bundestags-Drucksache15/2562, S. 47. 
2 Bei der aus dem Nachhaltigkeitsbericht übernommenen Parametrisierung von AsAd1 ergibt sich nur in 
den Einführungsjahren 2005 (2006) eine reale Absenkung um 0,89% (0,26%) im Wachstumsszenario, vgl. 
Kapitel Konjunktur und Wachstum, Beitragssätze, S.80. Im wachstumsfreien Szenario entspricht dem 2,3% 
in 2005 und 1,6% in 2006. Damit liegen alle Werte im Wachstums- und alle Werte ab 2006 im 
wachstumsfreien Szenario unterhalb der im Nachhaltigkeitsbereicht unterstellten Inflation von 1,5%. 
Daher bleibt die Nominalgarantie im Folgenden unberücksichtigt.  
Zu einer Diskussion der formalen Eigenschaften des Nachhaltigkeitsfaktors – ohne Nominalwertgarantie – 
i.Vgl. zu vorgeschlagenen Alternativen vgl. BÖRSCH-SUPAN, REIL-HELD, WILKE (2003). 
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Der Parameter α wirkt als Lastenteilungsparameter des sich in der Entwicklung von 
RQt ausdrückenden demographischen Wandels zwischen Beitragszahlenden und Renten-
beziehenden: Mit α = 0 bleibt die Formel gegenüber der RR 2001 unverändert. Die 
zusätzliche demographische Anpassungslast entfiele allein auf die Beitragszahlenden. Mit 
einem α = 1 würde sich die Veränderung in RQt voll auf die Rentenanpassung auswirken. 
Die zusätzlich Anpassungslast träfe allein die Rentenbeziehenden. Der Parameter selber 
ist zunächst auf α = 0,25 festgelegt (§ 68 (4) SGB VI).1 

Neben der Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors orientiert sich die neue Rentenformel 
nicht mehr an der Bruttolohn- und Gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten 

beitragspflichtigen Entgelte ab.2 Damit fallen insbesondere Entgeltbestandteile oberhalb 
de

 Eigenschaften gegenüber den bereits in 
Hinblick auf die RR 2001 erwähnten Konsequenzen keine weitere Besonderheit. In 
Sim

Anhebung von Altersgrenzen 

Die Nachhaltigkeitsreform will Anreize zur Frühverrentung vermindern und auf diese 
Weise das faktisch Renteneintrittsalter erhöhen. Das RVNG sieht dazu vor, die 

os waren oder 
zu diesem Zeitpunkt bereits eine Altersteilzeitarbeit vereinbart haben. Nicht gefolgt ist 
de

Arbeitnehmer aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Statt dessen stellen die 
Tabellenwerte in Anlage 1 SGB VI in Zukunft auf die Entwicklung der in der GRV 

r Beitragsbemessungsgrenze und solche aus der Anpassungsdynamik heraus, die in 
eine betriebliche Altersvorsorgung umgewandelt wurden. Unberücksichtigt bleiben 
fortan auch nicht versicherungspflichtige Entgelte für Beamte, Selbstständige u.a.. 

Für die Modellarchitektur folgt aus diesen

ulationsrechnungen nach RVNG wird Gleichung 1 durch Gleichung 2 ersetzt. Die 
Entwicklung des Äquivalenzrentnerquotienten wird – wie Zeitreihen anderer Parameter 
und Trendvariablen auch – als modellexogenes Szenario vorgegeben. 

Altersgrenze für die frühste mögliche Inanspruchnahme der Altersrente wegen 
Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit für die Jahrgänge 1946 und jünger schrittweise 
auf 63 Jahre anzuheben (§ 237 (5) SGB VI). Das Gesetz gewährt Vertrauensschutz für die 
Jahrgänge 1945 und älter sowie all diejenigen, die am 01.01.2004 arbeitsl

r Gesetzgeber hingegen der Empfehlung der Nachhaltigkeitskommission, die 
Regelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre anzuheben, vgl. BMGS (2003, S. 83). 

                                               
1 In der Gesetzesbegründung (Bundestags-Drucksache15/2562, S. 47) findet sich der Hinweis, dass der 

atzziels gedacht ist. Darin mag man ein 
iels im RVNG sehen. 

2 Die Minderungseffekte dieser Maßnahme sind insbes
unt

Entgelte um 1,3%. Unter Berücksichtigung der sozialversicherungspflichtigen Transfereinkommen nach 
SGB III ergibt sich ein Anstieg von nur noch 0,7%. Damit reduziert die geänderte Bemessungsgrundlage 
die Lohndynamik um fast einen Prozentpunkt. Quelle: REIMANN (2004, S. 322). 

Parameter als Steuerungsgröße zur Erreichung des Beitragss
weiteres Indiz für die Nachrangigkeit des Niveausicherungsz

ondere in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit nicht zu 
erschätzen. Nach Daten der VGR ergibt sich für 2001/2002 ein Bruttolohnzuwachs von 1,67%. Eine 

Sonderauswertung der Versichertenstatistik beim VDR ergibt einen Anstieg der versicherungspflichtigen 
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Die folgenden Simulationsrechnungen unterstellen stets den Bezug einer regulären 
Rente wegen Alters (oder Hinterbliebenenrente wegen Todes). Die entsprechenden 
Rentenabschläge bei vorzeitiger Inanspruchnahme sind im Modell enthalten. Die 
Beispielrechnungen der Anwendung (S. 135) unterstellen allerdings in der Regel einen 
abschlagsfreien Rentenzugang mit 65 Jahren. Die Rente wegen Arbeitslosigkeit oder nach 
Altersteilzeit bleibt hingegen außerhalb der Betrachtung.1 

Wegfall einzelner Ausbildungs-Anrechnungszeiten 

Wie dargestellt, hat die RR 2001 die Ausbildungsanrechnungszeiten von drei auf max. 
acht Jahre ausgedehnt. Unverändert blieb allerdings die unmittelbare Bewertung von 
ma

ul- oder Hochschulbesuchs bleiben ab einem Renteneintritt in 2009 gänzlich 
unbewertet. Für Renteneintritte zwischen 2005 und 2008 sieht das Gesetz in § 263 (3) SGB 

F Ausbildungsweg auch aus 
egelung wird 

200

We

I 7 eine pauschale Höherbewertung der 
ersten Pflichtbeitragsjahre. Diese Regelungen sollte idealtypisch niedrige Beiträge in der 
Au

Mit dem RVNG entfällt die Pauschalierung, so dass nur noch tatsächliche Schul- und 
trägen bis zu 36 Monate aufgewertet werden können. 

Die sog. Höherbewertung bei fiktiver Berufsausbildung entfällt. Im Modell beginnt die 
Ve

                                              

x. drei Jahren mit jeweils max. 0,75 Entgeltpunkten in der Gesamtleistungsbewertung.  

Mit dem RVNG werden nunmehr nur noch Anrechnungszeiten wegen des Besuchs 
einer Fachschule oder einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme bewertet. Zeiten 
des Sch

VI eine eng begrenzte Übergangregelung vor. 

ür die Modellarchitektur folgt daraus, dass der 
institutionellen Gründen unterschieden werden muss. Von der Übergangsr
abstrahiert, so dass Zeiten des Schul- oder Hochschulbesuchs ab einem Renteneintritt in 

5 gänzlich unberücksichtigt bleiben. 

gfall einzelner Höherbewertungen 

m Grundsatz existiert seit der Rentenreform 195

sbildungszeit aufwerten. Dazu galten bis zum In-Kraft-Treten des RVNG die ersten 36-
Beitragsmonate pauschal als beitragsgeminderte Zeit, die nach § 74 SGB VI im Zuge der 
Gesamtleistungsbewertung auf 0,75 EP/Jahr aufgewertet werden können.  

Ausbildungszeiten mit Pflichtbei

rsichertenbiographie stets mit der Beschäftigungsaufnahme nach Ausbildung, so dass 
weder das neue noch das alte Recht Berücksichtigung finden. 

Einrichtung einer Nachhaltigkeitsrücklage 

Das RVNG definiert die bisherige Schwankungsreserve mit einer Anhebung der 
Obergrenze des Zielkorridors von 0,7 auf 1,5 Monatsausgaben als Nachhaltigkeitsrücklage 

 
1 Für einen aktuellen Überblick und Trends im Rentenzugang vgl. z.B. RULAND (2004). 
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(§§ 154, 158 SGB VI). Der untere Grenzwert verbleibt bei 0,2 Monatsausgaben. Auch bleibt 
die primäre Aufgabe der umbenannten Rücklage die Liquiditätssteuerung und ein 
gewisser Ausgleichsspielraum in konjunkturellen Schwächephasen. Bei Erreichen der 
Grenzen ist der Beitragssatz nach unten bzw. oben zu korrigieren. Da aber mittelfristig 
von einem Beitragssatzanstieg auszugehen ist, ist die (unveränderte) Untergrenze 
eigentlich der bedeutsamere Parameter als die (angehobene) Obergrenze. Für das 
Analyseziel dieser Arbeit bleibt dieser Teil der Reform ohne Bedeutung. Die folgenden 
Berechnungen unterstellen eine regelmäßige Liquidität der GRV. 

3. Kurzfristmaßnahmen 

Der Nachhaltigkeitsreform sind mit dem zweiten und dritten Gesetz zur Änderung des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 27.12.2003 bzw. (BGBl. I 
2003, Nr. 67, S. 3013, 3019) im Wesentlichen fünf Maßnahmen voran gegangen, die den 
Beitragssatz 2004 trotz der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit stabil auf 19,5% halten 
sollen:  

• 

• Rentenneuzugänge ab 2004 erhalten Rentenzahlungen am Monatsende. 

• 

• 

D
Mo
kle
Sim

4. Alterseinkünftegesetz 

Nach zwei aufschiebenden Entscheiden 1980 und 1992 hat das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) in einem dritten Anlauf am 06.03.2002 die unterschiedliche Besteuerung 
von Beamtenpensionen und GRV-Renten als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. 
Steuerliche Ungleichbehandlungen seien zwar grundsätzlich zulässig. Sie müssten aber 
„neben einer erkennbaren Entscheidung des Gesetzgebers auch ein Mindestmaß an 
zweckgerechter Ausgestaltung des Vergünstigungstatbestandes“ erfüllen.1 Das Gericht 
hat dem Gesetzgeber auferlegt, bis 2005 eine Neuregelung in Kraft zu setzen. Die 

                                              

Die Rentenanpassung zum 01.07.2004 wird einmalig ausgesetzt.  
• Ab dem 01.04.2004 tragen GRV-Renten den vollen (Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-) 

Beitragssatz zur Gesetzlichen Pflegeversicherung (GPV).  

• Veränderungen in den Beitragssätzen der Krankenversicherung (GKV) werden bereits 
nach drei Monaten an die Rentner/innen weiter gegeben. 
Die Untergrenze der Schwankungsreserve (seit RVNG Nachhaltigkeitsrücklage) wird 
von 50% auf 20% einer Monatsausgabe reduziert.  
Die mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2004 beschlossene Kürzung des Bundes-
zuschusses zur GRV wird rückgängig gemacht. 

ie letzten vier Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Modellierung, weil das 
dell eine uneingeschränkte Liquidität der GRV unterstellt und das Kalenderjahr die 
inste Periodeneinheit ist. Die ersten beiden Maßnahmen sind in den folgenden 
ulationsrechnungen berücksichtigt.  

 
1 Vgl. BVerfG: 2 BvL 17/99 vom 06.03.2002. Die folgenden Darstellungen beruhen auf GRUB (2004, 2004a). 
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Bundesregierung hat daraufhin eine Sachverständigenkommission zur Neuordnung der 
errechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen berufen. In steu

ihrem Abschlussbericht vom 11.03.2003 bereitet die Steuerkommission Vorschläge für 
eine umfassende Neuregelung der steuerlichen Behandlung von Altersvorsorge-
aufwe
min
Ges
sor
Dar
reg
Un
ver
ver
em
Fas
142

Der für diese Arbeit relevante Kern der Gesetzes sieht einen sukzessiven Übergang zur 
nachgelagerten Besteuerung von Alterseinkünften vor.2 Der Übergang und die 
anges

• 

gsanteil jährlich um 
2 Prozentpunkte von 52% auf 80%. Für Rentenneuzugänge der Jahre 2021 bis 2040 
ste

 
nfreibetrag nominal fixiert. Ab dem 

eschränkt der 

                                 

ndungen und -einkünften.1 Auf der Grundlage des Berichts hat das Bundes-
isterium der Finanzen (BMF) Mitte November 2003 einen Referentenentwurf eines 
etzes zur Neuordnung der Einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Altersvor-
geaufwendungen und Altersbezügen (Alterseinkünftegesetz, AltEinkG) vorgelegt. 
in übernimmt das BMF zwar wesentliche Vorschläge. Insbesondere die Übergangs-
elungen sind im Gesetzesentwurf aber gegenüber den Kommissionsvorstellungen zu 
gunsten GRV-versicherter Steuerzahler verändert. Im Zuge des Gesetzgebungs-
fahrens wurden die Übergangsregelung mehrfach geändert. In der abschließend 
abschiedeten Fassung entsprechen sie wieder weitgehend den Kommissions-
pfehlungen, vgl. GRUB (2004a). Der hier vorliegenden Analyse liegt das AltEinkG in der 
sung vom 05. Juli 2004 zu Grunde, wie es im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2004, Nr. 33, S. 
7) verkündet ist.  

trebte Neuregelung bestehen im Grundsatz aus zwei Elementen: 

Rentenbesteuerung: Die bisherige Ertragsanteilsbesteuerung der GRV-Renten nach § 
22 EStG wird in 2004 das letzte Mal angewendet. Im Jahr 2005 unterliegen Bestands- 
und Zugangsrenten der GRV dann jeweils zu 50% der Einkommensteuer. Die 
restlichen 50% werden als individueller, nominaler Freibetrag festgeschrieben und bis 
zum Ende der Laufzeit nicht mehr an die Preisentwicklung angepasst.3 Für 
Rentenneuzugänge der Jahre 2006 bis 2020 steigt der Besteuerun

igt der Besteuerungsanteil jährlich um einen Prozentpunkt auf 100%. Die über die 
Zeit entsprechend sinkende Differenz zur Bruttorente wird jeweils im Jahr des
Rentenzugangs als kohortenspezifischer Rente
Rentenzugangsjahr 2040 unterliegen die GRV-Renten uneing
Einkommensteuerpflicht. 

              
1 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.): Sachverständigenkommission zur Neuordnung der 
steuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen. Abschlussbericht, 
BMF-Schriftenreihe, H. 74, Berlin 2003. Die Kommission ist im Folgenden als Steuerkommission 
bezeichnet. 
2 Einzelne, für die Analyse relevante Korrekturmaßnahmen des Gesetzes zur Rentenreform 2001 sind an 
den jeweiligen Textstellen in diesem Kapitel referenziert. Zu steuersystematischen Aspekten vgl. z.B. 
BÖRSCH-SUPAN, LÜHRMANN (2000). Eine ausführliche Behandlung des AltEinkG mit etlichen 
Beispielrechnungen auch zu Sonderfällen, die in der vorliegenden Arbeit unberücksichtigt bleiben, findet 
sich bei BRALL, BRUNO-LATOCHA, LOHMANN (2004). 
3 Aus technischen Gründen wird dazu für alle Rentenneuzugänge ab 2005 das zweite Rentenbezugsjahr 
heran gezogen, um den Freibetrag nicht in Abhängigkeit des Renteneintrittsmonats festzuschreiben.  
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m Zuge der Höchstbetragsregelung (HBR) nach § 10 EStG 
geltend gemacht werden:  

gszeit 
parallel zum Abzugsanteil der gesamten GRV-Beiträge um 2% jährlich von 60% ⋅ 

d 
gem. § 10c entsprechend angepasst.  

Um Schlechterstellungen zu Beginn der Übergangsphase zu vermeiden, sieht das 

(HBR) nach § 10 EStG und der Vorsorgepauschale (VP) nach § 10c von 
gegenwärtig 3.068 € auf 300 € reduziert. Dadurch wird die Günstigerprüfung ab 2011 

2. 2005 – 2010:  v = max[max[VP1 , VP2], min[bSV, max[HBR1, HBR2]]], 
3. 

     

Vorsorgeaufwendungen: Im Gegenzug kann ein sukzessiv steigender Anteil der GRV-
Beiträge als Sonderausgaben i

Der Freistellungsanteil der Gesamtaufwendungen von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern beginnt in 2005 mit 60%. Da der Arbeitgeberanteil mit 50% aber bereits 
vor der Reform steuerfrei ist, verbleiben für den Arbeitnehmer im Einführungsjahr nur 
mehr 10 Prozentpunkte, bzw. 20% des Arbeitnehmeranteils. Dieser Anteil der 
steuerfrei zu stellenden Arbeitnehmer-GRV-Beiträge steigt bis 2025 um jährlich 4 
Prozentpunkte auf 100%. Nach § 10 (3) der Neufassung des EStG ist die Abziehbarkeit 
auf maximal 20.000 € (in Preisen von 2004, für zusammen veranlagte Ehegatten auf 
das Doppelte) beschränkt. Dieser Höchstbetrag steigt in der 20jährigen Übergan

20.000 € = 12.000 €, über 62% (2006) bis 100% in 2025.1 Vorsorgeaufwendungen, die 
keine Rentenversicherungsbeiträge sind, sind bis zu einem einheitlichen Höchstbetrag 
(1.500 € für Arbeitnehmer, 2.400 € für Selbstständige) vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abziehbar. Die Vorsorgepauschale (VP) zur Berechnung der Lohnsteuer wir

AltEinkG eine Bestberechnung zwischen 2005 und 2019 vor: Abziehbar ist danach 
jeweils das Maximum aus neuer Rechtslage (das Maximum aus der neuen Vorsorge-
pauschale, VP2, und der neuen Höchstbetragsregelung, HBR2) und alter Rechtslage 
(VP1, HBR1). Dabei wird zwischen 2011 und 2019 der sog. Vorwegabzug in der Höchst-
betragsregelung 

zunehmend an Bedeutung verlieren. Ab 2020 fällt sie ganz weg.  

Zusammenfassend ergibt sich folgendes vierstufiges Übergangsszenario des steuer-
lich absetzbaren Betrags (v) an den Arbeitnehmer-Sozialversicherungsbeiträgen (bSV): 

1. bis 2004:   v = max[VP1, min[bSV, HBR1]], 

2011 – 2019:  dito, mit nach §§ 10, 10c EStG abschmelzendem Vorwegabzug, 
4. ab 2020:   v = max[VP2, min[bSV, HBR2]].  

                                          
r Höchstbeitrag zur GRV beträgt in 2004 12.051 € in der Arbeiter- und Angestellten- und 19.736 € in 1 De

der Knappschaftlichen RV. Die individuell oberhalb der jeweils geleisteten Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberbeiträge bis zum kalenderspezifischen Höchstbetrag verbleibende Differenz kann zusätzlich als 

n

und
Ana
bez
da d
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So derausgabe abgezogen werden, sofern der Betrag in eine Leibrentenversicherung eingezahlt wird, 
deren Anwartschaften weder beleihbar noch vererblich, veräußer- oder kapitalisierbar sind. Für Beamte 

 andere, die eine beitragsfreie Alterssicherung erhalten, wird ein fiktiver GRV-Beitrag unterstellt. In 
logie zur "Riester"-Rente wird diese Form der steuerlichen Förderung gelegentlich als "Rürup"-Rente 
eichnet. Eine besondere Relevanz kommt ihr für nicht in der GRV pflichtversicherte Selbstständige zu, 
iese weder an der Betriebs- noch der Privatrentenförderung der 2001er Reform partizipieren können. 
er folgenden Analyse bleiben diese Abzugsmöglichkeiten i.d.R. jedoch ungenutzt.  
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Ab 2025 wird die volle Abziehbarkeit der Arbeitnehmerbeiträge zur GRV als Vorsorge-
aufwendungen erreicht sein. 

Die Übergangsregelungen sind in Abb. 26 (B), S.220, visualisiert. Der Berechnungsweg 
BR) und der Vorsorgepauschale (VP) sind in Anhang 14 (S. 

286) beschrieben. Dabei ist eine wichtige Ungleichbehandlung versicherungspflichtiger 
Ar

5. Arbeitsmarktreformen 

wei der Veränderungen sollen in die 
Analyse mit einbezogen werden. Sie wirken sich insbesondere im unteren Einkommens-
be

or. Aus Sicht des Beschäftigten sind diese Mini-Jobs sozialabgaben- und 
steuerfrei. Trotzdem werden sie nach § 76b SGB VI mit Entgeltpunkten bewertet.  

 und oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze zu 
.600 

-
it 

Entgeltpunkten linear an. Einzelheiten der Modellierung sind in Anhang 10 (S. 277) 
beschrieben. 

• Arbeitslosengeld II: Das vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
vom 24.12.2003 (BGBl. I, Nr. 66, S. 2954) regelt u.a. die Zusammenfassung von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum neuen Arbeitslosengeld II. Gegenüber der 
Arbeitslosenhilfe resultieren daraus sowohl Schlechterstellungen im Transfervolumen 
als auch insbesondere in der Anrechnung von Einkommen und Vermögen. Wie bereits 

der Höchstbetragsregelung (H

beitnehmern im Vergleich zu Selbstständigen zu beachten. Da letztere, soweit sie 
pflicht- oder freiwillig in der GRV versichert sind, den vollen Beitragssatz zahlen, steht 
ihnen der Vorwegabzug nach §§ 10, 10c EStG ungekürzt zur Verfügung. Trotzdem 
differenziert das AltEinkG in der Steuerpflicht der GRV-Renten nicht nach den beiden 
Gruppen. Daraus resultiert eine deutliche Differenz in der erwarteten Lebenssteuerbilanz, 
die insbesondere in Hinblick auf die Frage nach Doppelbesteuerungen relevant ist.  

Für die Modellarchitektur folgt daher aus diesen Eigenschaften zusätzlich, dass 
zwischen Arbeitnehmer/innen und Selbstständigen zu unterscheiden ist. Da die kohorten-
spezifischen Rentenfreibeträge im Rentenzugangsjahr nominal festgeschrieben werden, 
gewinnt zudem die Inflation aus mikroökonomischer Perspektive eine reale Bedeutung. 

Indirekte Auswirkungen auf die Altersvorsorge haben auch die 2002/2003 verab-
schiedeten "Hartz"-Reformen am Arbeitsmarkt. Z

reich auf das Sicherungsniveau der GRV und die Vorsorgefähigkeit in der privaten 
Kapitalbildung aus: 

• Minijobs und Gleitzone: Das zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt vom 23.12.2002 (BGBl. I, Nr. 87, S. 4621) sieht u.a. eine Ausweitung der 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse bis zu einer Verdienstgrenze von 400 € pro 
Monat v

Um die Grenzbelastungen an
reduzieren, sieht das Gesetz außerdem eine sog. Gleitzone zwischen 4.800 € und 9
€ pro Jahr vor (§ 20a SGB IV). In diesem Bereich steigt die Beitragsbemessungs
grundlage zu den Sozialversicherungen und entsprechend auch die Bewertung m
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erwähnt, entfällt darüber hinaus die pauschale Höherbewertung der Grundsicherun
im Alter gem. § 3 GSiG i.Vgl. zu § 42 SGB XII nach der Reform. Einzelheite
Modellierung sind im Kapitel Transfereinkommen (S. 68) beschrieben.1 

g 
n der 

6. 

en. Sie wirken daher auch im 
Querschnitt und in der Bilanz einer Kohorte asymmetrisch. Die beiden Verteilungs-
dim

 

    

Untersuchungsziel 

Die Ausführungen zum Untersuchungsgegenstand zusammen fassend, bleibt an dieser 
Stelle festzuhalten, dass ein adäquates Analyseinstrument ein erhebliches Maß 
mikroökonomischer Heterogenität abzubilden erlauben sollte. Die dargestellten Reformen 
wirken sich teilweise symmetrisch über die Versicherten aus, soweit sie die Renten-
anpassungsformel betreffen. Unterschiede ergeben sich in diesem Fall lediglich im 
Vergleich erwarteter Kohortenbilanzen: Unterschiedliche Kohorten sind unterschiedlich 
lang und in unterschiedlichen Phasen der Versichertenbiographie von den gleichen 
Maßnahmen betroffen. Teilweise knüpfen die Reformen aber auch an Merkmalen an, in 
denen sich Versicherte einer Kohorte unterscheid

ensionen überlagern sich zudem regelmäßig, soweit merkmalsspezifische Reformen 
auf der Zeitachse nur eine begrenzte Wirkungsdauer entfalten. 

Abb. 2 stellt diesen Zusammenhang in einem sog. LEXIS-Diagramm grafisch dar. Die 
Grafik ist HIMMELREICHER, SCHMÄHL, VIEBROK (2003, S. 28) nachempfunden und auf den 
Zeitabriss der skizzierten Reformen angewendet.  

Zweifelsohne werden die Strukturreformen der Jahre 2001-2004 die Altersvorsorge und 
-sicherung der nächsten Jahrzehnte tiefgreifend verändern. Sie entfalten ein komplexes 
Umverteilungsmuster entlang der Dimensionen Kohortenzugehörigkeit, Typ 
(sozialversicherungspflichtig, selbstständig, verbeamtet), Beschäftigungssituation und 
-risiko, (Lebens-)Einkommen, Haushaltszusammensetzung (Kinderzahl, Hinterbliebenen-
status), Zugang zu Betriebsrenten, und Vorsorgeverhalten (Kapitalbildung, Renten-
splitting).  

                                           
1 Dabei fällt eine gewisse Skurrilität auf: Nach diesem 4. "Hartz"-Gesetz ist der § 166 SGB VI dahin gehend 
geändert worden, dass Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II ein einheitliches Beitrags-
bemessungsentgelt von monatlich 400 €/Monat rentensteigernd unterstellt wird. Das entspricht genau 
der Obergrenze der durch Hartz II neu geregelten Minijobs. Danach zahlt der Arbeitgeber einen Pauschal-
beitrag, aus dem sich nach § 76b SGB VI Zuschläge an Entgeltpunkten in Höhe von 0,12 / GRV-Beitragssatz 
. Arbeitsentgelt / Durchschnittsentgelt ergeben. Das ist regelmäßig weniger als 400 EUR / 
Durchschnittsentgelt, so dass §76b durch die Neufassu
sofern die Minijob-Beschäftigten auch nu

ng von §166 faktisch außer Kraft gesetzt wird, 
r einen Cent ergänzendes Arbeitslosengeld II erhalten. Wer 

arbeitet, erzielt weniger Entgeltpunkte als derjenige, der Arbeitslosengeld II bezieht. 
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Abb. 2: Zeitachse der betrachteten Reformen. 
Die diagonalen Pfeile zeigen die Alterung jeweils einer Kohorte über die Zeit. Die Jahre 2001 bis zum 

t. Die drei Kästen unten symbolisieren den Zeit-
abriss wichtiger Parameter der drei zentralen Reformen: Der Anstieg des Rentneräquivalenzquotienten 
gem

s
ßlich können im Sinne der Generationenbilanzierung 

Kohortenvergleiche über die Quer- und Längsschnittheterogenitäten entlang der Zeit 
bil

entwicklung und Arbeitslosigkeit zu berücksichtigen. 

Verteilungsmuster partialanalytisch und im Zusammenwirken der Reformen im 
Simulationsexperiment zu identifizieren, setzt Dreierlei voraus. Zum einen bedarf es einer 

Renteneintritt bilden die max. Reaktionszeit einer Kohorte. Der Projektionszeitraum des Modells beginnt 
in 2005. Ab 2040 bleiben alle Parameter real unveränder

. RR 2004, die Absenkung der Konstante und die „Riester“-Treppe in der Berechnung des Alters-
vorsorgeanteils gem. RR 2001 und der Anstieg des zu versteuernden Rentenanteils sowie der absetzbaren 
Vorsorgeaufwendungen gem. AltEinkG 2004. 

Gewinne und Verluste entlang dieser Dimensionen lassen sich ausmachen in 
Querschnittbetrachtungen über eine heterogene Population zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Dieser Betrachtungsweise entspricht jeder vertikale Schnitt in Abb. 2. Sie 
lassen sich ausmachen in Längsschnittbetrachtung über Heterogenitäten entlang einer 
(erwarteten) Versichertenbiographie. Dieser Betrachtungsweise ent pricht jeder 
diagonale Schnitt in Abb. 2. Schlie

anziert werden. Dieser Betrachtungsweise entspricht ein Vergleich der auf ein Maß 
reduzierten diagonalen Schnitte in Abb. 2. In Längsschnittbetrachtungen sind dabei 
jeweils makroökonomische Trends und Risiken in der Einkommensdynamik, Zins-
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strukturellen Abbildung der institutionellen Regulierung, die auf die gegebene 
Mikroheterogenität gesetzesanalog im Zeitablauf reagiert. Strukturelle Modellierung 
meint dabei, dass die einzelnen Institutionen in ihrer Struktur explizit algorithmisch 
erfasst sind. Weder ist das Steuer- und Transfersystem auf einen "repräsentativen 
Steuersatz" τ noch auf eine Nettotransferfunktion T(Xi) reduziert. Zweitens ist ein 
Entscheidungsmodell unter Unsicherheit zu konstruieren, um Erkenntnisse über Anreize 
verhaltenssteuernder Förderungen während der Reaktionszeit einer Kohorte gewinnen zu 
können. Der allbeispiele 
und Annahm . Eintritts-
wahrscheinlichkeit Gewichte abzuschätzen, um auch im Aggregat Aussagen treffen zu 
kö

irische 
Identifizierbarkeit von Lebenszyklusmodellen generell nicht unproblematisch, vgl. 

. In der vorliegenden Anwendung kommt die Heterogenitäts-
problematik hinzu.  

egnen und geeignete Fallbeispiele zu konstruieren. Das nächste Kapitel soll aber 
zunächst „des Übels Wurzel“ darstellen: Es zeigt auf, wie die einzelnen Phasen einer 
Versichertenbiographie modelliert sind, und wie die Institutionen, deretwegen das 
Modell die multidimensionale Heterogenität zulässt, auf diese Phasen reagieren. Die 
Modellierung der Institutionen bildet den formalen Rahmen zur Analyse der in diesem 
Kapitel beschriebe

dritte Punkt s ie einzelnen F
en sind entsprechend ihrer relativen Häufigkeit bzw

chließlich ist wenig erfreulich. Für d

nnen. Das ist schwierig angesichts der Vielschichtigkeit der skizzierten Heterogenität, 
angesichts von Messbarkeitsproblemen zentraler Modellparameter und der grund-
sätzlichen Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen. Wie bereits in den 
Betrachtungen zu Theorie und Empirie in der Einleitung erwähnt, ist die emp

RODEPETER (1997, 1999)

Es wird Aufgabe des Kapitels Modellbiographien der Analyse (S. 78) sein, diesem Problem 
zu beg

nen Reformen. 
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II.B. Werkzeug der Analyse 

Life can only be understood backwards;  
but it must be lived forwards.  

SOREN KIERKEGAARD 

verlauf in einem spezifischen Haushaltskontext. Dessen Merkmale sind in Zustands-
variablen xg,t abgebildet. Die Zustandsvariablen verändern sich über das Alter g und die 
Kalenderzeit t teilweise gemäß exogener stochastischer Prozesse und deterministischer 
Trends. Gemeinsam bilden sie ein Szenario Si = {si,t} ∈ S mit i∈ ℑt möglichen 
Realisierungen zwischen t0 und tT.  

Tei ands-
abhängige Entscheidungsfunktionen dg(xg), die das Modell endogen berechnet. Letztlich 
fol  

Das zentrale Instrument dieser Arbeit ist ein Modell von Versichertenbiographien. 
Grundsätzlich kommen zwei Verfahren in Betracht, Modellbiographien zu konstruieren. 
HIMMELREICHER, VIEBROK (2003) oder HIMMELREICHER, SCHMÄHL, VIEBROK (2003) analysieren 
Verteilungswirkungen der "Riester-Rente", indem sie typische Versicherungsverläufe 
anhand der Untersuchung "Altersvorsorge in Deutschland, AVID 1996", vgl. KORTMANN, 
SCHATZ (1999) identifizieren und zu gruppenrepräsentativen Modellbiographien 
komprimieren. Auf diese wird dann die Reform angewendet. Für die vorliegende Arbeit 
soll überwiegend ein anderer Weg beschritten werden. Statt typischer Versicherten-
biographien mit ex-ante bekannten Erwerbsabschnittsfolgen sollen typische Prozesse 
identifiziert werden. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass die Rückwirkungen von 
Unsicherheiten auf Verhaltensanpassungen berücksichtigt werden können. 

Aufgabe dieses Kapitels ist es darzustellen, welche Prozesse eine Modell-
Erwerbsbiographie steuern, wie sich eine Erwerbs- in eine Versichertenbiographie 
übersetzt und wie die in Kapitel II.A skizzierten Reformen darauf einwirken. Dazu werden 
die einzelnen institutionellen Regelungen in die unterschiedlichen Phasen der 
Versichertenbiographie eingeordnet. Zuvor aber sollen die Prozesse dargelegt werden, die 
den Versichertenverlauf bestimmen.1 

1. Zustands- und Entscheidungsgrößen 

Aus Sicht des Entscheidungsmodells lassen sich die steuernden Prozesse differenzieren 
in exogenes und endogenes Geschehen: 

Ausgangspunkt des gewählten Modells einer Versichertenbiographie ist ein Erwerbs-

lweise kann der Haushalt die Entwicklung steuern. Dazu dienen ihm zust

gt der Haushalt einer kontrolliert stochastischen Entwicklung Γ entlang einer 

                                               
1 Teile der folgenden Darstellungen incl. der entsprechenden Stellen im Anhang sind in das Handbuch zum 
Forschungsprojekt ASAd1übernommen worden, das dem Forschungsnetzwerk Alterssicherung (FNA) als 
unveröffentlichtes Manuskript übergeben wurde, vgl. GRUB, MAIDORN (2004, S. 67-71, 76-85, 87, 90-135, 
142, 145-146, 148-149, 152-154). 
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Geschichte Gi aus der Menge aller möglichen Geschichten G zwischen dem Berufs-
eintrittsalter g0 zum Planungszeitpunkt t0 über das Renteneintrittsalter gR bis hin zum 
maximal erreichbaren Lebensalter gT mit 

( ) ( ){ }
0

, 1 1 1 0, ,   
Tg

i g i t g g g
g

G x s x d x t t g g− − −
⎡ ⎤= = Γ = + −⎣ ⎦  0 .

Humankapitalprofil 

Gleichung 3: Geschichte eines Haushalts.  
Kontrolliert stochastisches Entwicklungsgesetz der Zustände xg entlang des  

Alterungspfades g=g0 .. gT aus der Menge aller erreichbaren Zustände Xg. 

Ein Haushalt besteht zunächst aus einer Zielperson, aus deren Perspektive die Alters-
sicherung betrachtet wird. Wird ein Ehepartner in den Modellhaushalt mit einbezogen, 
so ist er aus algorithmischen Gründen stets gleich alt. Er ist ferner stets nur in seinen 
(finanziellen) Rückwirkungen auf Person 1 berücksichtigt. Gleiches gilt für Kinder. 

Aus den Merkmalen Ausbildungsabschluss, Berufserfahrung und Erwerbseinkommen 
bei Berufseintritt generiert das Modell zunächst ein typenspezifisches Humankapital-
profil: 
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ökonomischen Panels (GSOEP) geschätzt, vgl. Kapitel 
Humankapitalprofile (S. 79). 

= ⋅  

Gleichung 4: skalierbares, typenspezifisches Humankapitalprofil 

n Gleichung 5 bezeichnet k den Typ des Humankapitalprofils kategorisiert nach dem 
k = 1 .. 4 für {Hochschul-

,g0 ist als Skalenparameter vorzugeben und dient der Kalibrierung. Hk stellt ein Maß für 
da  Erwerbspotential zwischen Berufs- und Renteneintrittsalter, g0 .. gR-1, ohne 

chäftigungs- und konjunkturelle Risiken dar. Sein Verlauf über das Alter modelliert die 
entielle Arbeitsproduktivität. Hk ist, wie das gesamte Entscheidungsmodell, real, in 
ation zum entsprechenden Durchschnittsentgelt nach Anlage I SGB VI, Yt formuliert. 
ne funktionale Form entspricht einer durch Vorgabe des Einstiegsgehalts skalierbaren 
sion der aus der Humankapitaltheorie bekannten MINCER-Gleichung, vgl.  MINCER 
74), HECKMAN, LOCHNER, TODD (2003). Der Term g-g0 bringt darin zum Ausdruck, dass 
en dem Ausbildungsabschluss auch die Berufserfahrung (vereinfachend in Jahren, 
e Berücksichtigung von Zeiten der Arbeitslosigkeit) humankapitalbildend und damit 

kommenssteigernd wirkt. Das Quadrat dieser Differenz, (g-g0)
2, dient dazu, die 

pirische Beobachtung abbilden zu können, dass Erwerbseinkommensprozesse 
unter konkav über das Alter verlaufen. Die typenspezifischen Gewichtungsfaktoren 

,0, βk,1, βk,2} wurden im Rahmen des Forschungsprojekts AsAd1 aus Daten des Sozio-
Exogene Prozesse: 
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Ka

Neben dem typenspezifischen Humankapital kennt das Modell AsAd1 zwei weitere 
er: liquides Kapital (aL) und Altersvorsorgekapital (aR). 

erden. Es wird 
zum jeweiligen Periodenbeginn mit dem sicheren Realzinssatz für kurzfristige Anlagen r 
ver
steuerp
aus G
unprob
COCCO,
Theori
reform entifizieren. Bei Renten-
eintritt allerdings bindet die Restriktion in keinem der in der vorliegenden Analyse 
dur

Das
aufgeb
Abstra
eintrit
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jährlic
kann, v

Brutto

Ausgehend vom Humankapitalprofil ergibt sich der Verlauf des Brutto-
erwerbseinkommens zwischen Berufs- und Renteneintritt unter Einbeziehung der im 
Folgende

nom

pitalgüter 

Kapitalgüt

Das liquide Kapital aLg ≥ 0 ∀ g kann jederzeit frei auf- und abgebaut w

zinst. Die Periodenerträge oberhalb des Sparerfreibetrags unterliegen der Einkommen-
flicht. Die Nicht-Negativitätsbeschränkung in jeder Periode g ist im Wesentlichen 
ründen algorithmischer Vereinfachung eingeführt. Inhaltlich erscheint sie 
lematisch, da sie vor allem am Anfang der Erwerbsphase bindet, vgl. CAMPBELL, 

 GOMES, MAENHOUT (2000, S. 441). Das Modell erhebt aber nicht den Anspruch, eine 
e optimaler Verschuldung über den Lebenszyklus zu spezifizieren. Sein Ziel ist es, 
bedingte Veränderungen in der Altersversorgung zu id

chgeführten Experimente.  

 Altersvorsorgekapital aRg ≥ (1+r̂t)⋅ aRg-1 ∀ g<gR kann vor Renteneintritt nur 
aut, nicht aber verbraucht werden. Hintergrund ist das AltZertG, das unter 
ktion des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags keine Kapitalentnahme vor Renten-
t ermöglicht. Es wird mit dem risikoreichen Realzinssatz {r̂t} für langfristige 
lanlagen verzinst. Zum Renteneintritt wird es in eine Leibrente in Höhe von 
h pag umgerechnet, die entweder nominal oder real konstant vereinbart werden 
gl. Kapitel Private und betriebliche Vorsorge, S. 70.  

erwerbsverlauf und Preiskonzept 

n zu behandelnden Risiken nach folgender Bestimmungsgleichung: 

( )
( ), , , , , , 2004

( )
, , , , , , 0 0 0

2004

1                       ,  2004
ˆl:         ,  

ˆ 1 ,  2004

    , 2004
inal:             ,  .. 1,    .

,  2004

k l g t k k l g t t

t

tnom
k l g t k l g t R

t
yw H g e

w n t

Y t
yw yw g g g t t g g

Y t

−

≤⎧⎪= ⋅ ⋅rea ⎨

Gleichung 5: Bruttoerwerbseinkommensprofil zwischen Berufs- und Renteneintritt, g0 bis gR 
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Alter g
Gleich
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Vereinfachung der Notation sind einzelne Indizes im Folgenden weggelassen.  
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Variable ywk,l,g,t bezeichnet das reale Bruttoerwerbseinkommen einer Person im 
. Sie ist alters- und typenspezifisch aufgrund des Humankapitalprofils Hk(g) nach 

ung 5 (S.47) und dem Beschäftigungsprozess êk,l,g,t. Sie ist kalenderzeitspezifisch 
nd des Beschäftigungsprozesses êk,l,g,t, des (mittleren) Reallohnwachstums n und 
njunkturellen Lohnprozesses ŵt (bzw. dessen historischen Verlaufs bis 2004). Zur 
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Zustands- und Planungsgrößen des Modells für das Institutionenmodell temporär mit Yt 
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Dab
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es entsprechenden 
Jahrs gerechnet. Damit finden Effekte der "kalten Progression" Berücksichtigung. Die 
Beitragsbemessungsgrundlagen der GRV sowie der steuerliche Vorwegabzug und 

• um Abschluss der Übergangsphase in 
der Einführung der nachgelagerten Besteuerung nach AltEinkG, 2040. Für diesen 
Zeitraum verbleiben die Gesetzesparameter auf dem Preisniveau von t2004. 
Einkommens- und Sparvariablen werden entsprechend skaliert. Alle institutionell 
bestimmten Variablen werden anschließend wieder in Einheiten des entsprechenden 
Durchschnittsentgelts umgerechnet und im Projektionszeitraum wie das 
Realeinkommen mit (1+n)t fortgeschrieben. Mit dieser Konstruktion wird die 
Preisfi rojiziert. 
Eine kalten Progression aufgrund des parametrisch wählbaren Reallohnwachstums 
wi

n als technisch einfache Näherung adäquat. 

 Analyse von Umverteilungsaspekten des AltEinkG erlaubt das Modell, Einkünfte 
lbstständiger Tätigkeit zu betrachten. In diesem Fall tritt die Variable ys an die 
von yw. AsAd1 unterscheidet die Einkunftsarten nur in ihrer institutionellen 

dlung. Das Modell beinhaltet keine eigene Theorie der Selbstständigkeit. 

onzept 

sprechenden Jahres, Yt, also quasi in Entgeltpunkten formuliert. Insbesondere die 
gsgrundlage des Entscheidungsmodells ist stets das Realeinkommen. Die 
rtentwicklung der Kapitalgüter und der kapitalgedeckten Altersrente folgt den 

echenden Realzinsprozessen. Die reale GRV-Bruttorente entwickelt sich gemäß 
ktuellen Rentenwert nach Gleichung 1 (S. 22) bzw. Gleichung 2 (S. 36). Die 

ereinkommen, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge folgen dem Reallohn-
tum  mit n als Wachstumsrate.  

das Steuer- und Transfersystem im Gesetz nominal fixiert ist, werden die realen 

as Preisniveau des entsprechenden Jahres inflationiert. Die Umrechnung in 
inalwerte yw(nom) dient nur der Bestimmung von Steuern, Abgaben und Transfers. 

ei sind zwei Phasen zu unterscheiden: 

Vergangenheit: Sie reicht in AsAd1 von 1978 bis zum Basisjahr 2004. In diesem 
Zeitraum wird der institutionelle Teil stets zu aktuellen Preisen d

Grundhöchstbetrag der Vorsorgeaufwendungen werden darüber hinaus bis 1960 
zurück gerechnet. 

Projektionszeitraum: Er reicht von 2005 bis z

xierung des Steuer- und Transfersystems real konstant in die Zukunft p

rd so vermieden. Die gesetzlichen Institutionen wirken damit so, als seien sie 
inflationsindexiert. Zwar gibt es in Deutschland keine systematische Inflations-
indexierung. Unregelmäßige Steuerreformen und die Fortschreibung einzelner 
Parameter aber wirken ähnlich. Da deren zukünftiger Verlauf jedoch unbekannt ist, 
erscheint die gewählte Konstruktio
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Ve

Risiken 

Die mit AsAd1 analysierbaren Risiken lassen sich in drei Kategorien fassen:  

nden 
Ressourcen zu verteilen sind. Auch kann er nicht mit Sicherheit sagen, wann und 

variable (1-ê) bezeichnet den 
Anteil unfreiwillig unbeschäftigter Zeit der ersten Person im Haushalt in einem 

rbeitslos. Damit überschätzt 
das Modell die Versicherungswirkung des Haushalts gegenüber Arbeitslosigkeit 

h der Förderumfang. 

s Durch-
schnittsentgelts Yt vom langfristigen Trend. Da ŵt als aggregiertes Konjunktur-

ränderungen in realen Parametern, die das Szenario vorsieht, finden selbst-
verständlich Berücksichtigung. 

1. Auf der mikroökonomischen Ebene existiert zunächst das zu versichernde 
Einkommensersatzrisiko der Langlebigkeit. Aus Sicht des Planungszeitpunktes t0 
ist zwar der eigene Lebenshorizont und der des Ehepartners unbekannt. Der 
Haushalt weiß mithin nicht, über wie viele Perioden die zu Verfügung stehe

ob Hinterbliebene zu versorgen sein werden. Vollständig informiert ist er aber 
über die entsprechenden Erlebenswahrscheinlichkeiten.  

2. Gleichfalls auf der mikroökonomischen Ebene sind Vorsorgerisiken in der Erwerbs-
biographie zu berücksichtigen. So wird das Humankapitalprofil überlagert von 
einem unsicheren Beschäftigungsprozess. Die Zufalls

Lebensjahr. Ihre Entwicklung über die Zeit folgt einem autoregressiven Prozess, 
der im Rahmen des FNA-Forschungsprojektes AsAd1 differenziert nach Alters-
gruppen, Geschlecht und Ausbildungsabschluss aus Daten des GSOEP geschätzt 
und an die Projektion der Nachhaltigkeitskommission (BMGS, 2003, Tab. 2-3, S. 61) 
angepasst wurde, vgl. Kapitel Exogene Prozesse: Beschäftigung (S. 82). Die zweite 
Person im Haushalt wird, sofern im Szenario S vorhanden, aus Gründen 
algorithmischer Vereinfachung grundsätzlich nicht a

etwas. 

Arbeitslosigkeit wirkt sich in zweifacher Hinsicht negativ auf die Altersvorsorge 
aus. Zwar sind in AsAd1 vereinfachend alle Zeiten unfreiwilliger Arbeitslosigkeit als 
Pflichtbeitragszeiten in der GRV unterstellt, vgl. Kapitel Transfereinkommen, S. 68. 
Es werden jedoch regelmäßig weniger Entgeltpunkte erworben als in 
Beschäftigungszeiten. Gleichzeitig sinkt das Haushaltseinkommen, so dass 
weniger Ressourcen für kapitalbildende Vorsorge zur Verfügung stehen. Wegen 
der Progressivität der steuerlichen Vorsorgeförderung nach AVmG reduziert sich 
schließlich im Regelfall auch noc

Das Humankapitalprofil kann im Projektionszeitraum t > 2004 neben dem 
Beschäftigungs- auch noch von einem stochastischen Lohnprozess überlagert 
werden. Die Zufallsvariable ŵt bezeichnet die aktuelle Abweichung de

risiko modelliert ist, wirkt es als Vorsorgerisiko nur auf die ergänzende, private 
oder betriebliche Alterssicherung: Je nach Niveau von ŵt stehen mehr oder weniger 
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Periodenressourcen zur Ersparnisbildung zur Verfügung. Im Unterschied zum 
Beschäftigungsrisiko bleibt die gesetzliche Vorsorge aber von dem (stationären) 
Lohnprozess unberührt. Da sich ŵt annahmegemäß auf alle Beschäftigten 
erstreckt, bleibt die relative Einkommensposition des Einzelnen gegenüber dem 
Jahresdurchschnitt unverändert. In der Beitragsphase kürzt sich die stochastische 
Komponente in der Berechnung der Entgeltpunkte daher raus. Allerdings wirkt der 
Lohnprozess als Leistungsrisiko der GRV, wie im nächsten Punkt deutlich wird. 

3. Schließlich unterliegen die Sicherungsinstrumente selbst Risiken auf der makro-

nt und daher kein Risiko. 

njunkturelle Risiken abbilden soll. Konjunktur-
prozess und aggregiertes Reallohnwachstum folgen in AsAd1 von 1978 bis zum 
Basisjahr 2004 historisch gemessenen Werten. Erst im Prognosezeitraum generiert 
folgender Prozess konjunkturelle Unsicherheit: 

2
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ökonomischen Ebene. Für die GRV ist dabei vor allem das bereist erwähnte 
konjunkturelle Lohnrisiko ŵt von Bedeutung. Die Lohnunsicherheit geht in die 
Berechnung des aktuellen Rentenwerts und damit in die Leistungsdynamik ein. 
Wie im Kapitel Gesetzliche Rente (S. 73) dargelegt, überschätzt AsAd1 dieses Risiko 
aus technischen Gründen leicht. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der 
Arbeitslosigkeit wirkt zwar über den Nachhaltigkeitsfaktor und GRV-Beitragssatz 
auch auf das Leistungsniveau (vgl. Gleichung 2, S. 36). Dieser Mechanismus ist im 
Modell aber, gegeben ein Szenario S, mit Sicherheit bekan

Die kapitalgedeckte Alterssicherung unterliegt Kapitalmarktrisiken, die in AsAd1 
durch die Zufallsvariable r̂t modelliert sind. Der risikoreiche Zinssatz für langfristige 
Kapitalanlagen in aR wirkt als Vorsorgerisiko. Durch die Nominalwertgarantie des 
AltZertG ist es allerdings nach unten beschränkt. In der Leistungsphase unterstellt 
AsAd1 eine jährliche Restkapitalverzinsung zum sicheren Zinssatz r, so dass die 
kapitalbildende Altersvorsorge in AsAd1 kein Leistungsrisiko kennt. 

Die Zufallsvariablen {r̂t, ŵt} folgen einem (stationären) vektorautoregressiven Lohn-
Zins-Prozess erster Ordnung, der ko
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Diversifikationsvorteile erzielt werden. Das gilt umso mehr, als dass rt als Vorsorge-
risiko der kapitalgedeckten Altersvorsorge, ŵt hingegen als Leistungsrisiko in der GRV 
(und als Vorsorgerisiko in aR) wirkt.  
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Gleichung 6: konjunkturelle Risiken in AsAd1: der Lohn-Zins-Prozess in stetiger Form 

Da {r̂t, ŵt} nicht perfekt korreliert sind (vgl. Kapitel Exogene Prozesse: Konjunktur 
und Wachstum, S. 80), können durch eine Mischstrategie in de

^
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Unberücksichtigt bleiben hingegen politische Risiken. Das Modell unterstellt verein-
fachend, dass die politische Entwicklung durch das vorgegebene Szenario S 
vollständig bekannt sei. 

Zustands- und Entscheidungsgitter, Interpolation 

Der zu betrachtende Haushalt bewegt sich entlang der Geschichte Gi von einem 
Zustand x  zum nächsten x . Verschiedene Zustände haben unterschiedliche finanzielle 
Auswirku Zustände 
zunächst identifiziert werden. Erst danach können die zustandsbedingten Konsequenzen 
aus de

Z
ent
Zei
zei
ide
sin

D rem 
langfristigen Mittel (r̂ , ŵ ), Vermögen in liquidem Kapital (aL ), in Altersvorsorgekapital 

R
mit
(ĥ),
auf
Hin

Damit ist ein Zustand x  definiert als Wertekombination aus sechs stetigen und vier 
diskre
me
Dac
Aus
näc
erw
Ren
(cg). Seine zustandsbedingten Entscheidungsfunktionen sind daher für alle xi beschrieben 
durch d(xi)={aLg+1(xi), aRg+1(xi), cg(xi)}.  

Für jedes Alter existiert also im Grenzfall eine unendliche Menge an Zuständen Xg, über 
die auf endlichen Maschinen in endlicher Zeit keine numerische Optimierung über eine 
unendliche Menge an Entscheidungsalternativen Dg(Xg) gerechnet werden kann. 

Um das Problem dennoch in den Griff zu bekommen, nähert AsAd1 die stetigen 
Merkmale über eine "Punktewolke", ein bis zu 7dimensionales Zustandsgitter für jedes 

g g+1

ngen. Um diese Auswirkungen bewerten zu können, müssen die 

r Budgetidentität des Haushalts berechnet, bewertet und verglichen werden.  

unächst gibt es eine ganze Reihe Haushalts- und Szenarienparameter {hg, st}, die 
weder über die Zeit unverändert bleiben (Geschlecht, Berufseintritt, u.ä.) oder über die 
t einem bekannten Trend folgen (Geburtenfolge der Kinder, politische Parameter-
treihen, u.ä.). Da diese Zustandsvariablen über den Zeitindex t jederzeit eindeutig 
ntifiziert sind, sollen sie hier nicht weiter behandelt werden. Soweit von Interesse, 
d sie in den einzelnen Experimenten explizit angegeben. 

ie Zustandsvariablen Anteil beschäftigter Zeit (êt), Zins-/Lohn-Abweichung von ih

t t g

(a g) und in GRV-Entgeltpunkten (sEPg) sind grundsätzlich stetig. Darüber hinaus gibt es 
 der Indikatorvariable der Beschäftigung im Vorjahr (ep), dem Hinterbliebenenstatus 
 dem Alter g und dem Kalenderjahr t vier Zustandsvariablen, die diskrete Werte 
weisen. Eine vollständige Liste aller Zustandsvariablen eines Haushalts und einige 
weise zu Besonderheiten findet sich in Anhang 1, S. 255. 

i

ten Merkmalen, gegeben einen exogenen Haushalts- und einem Szenarien-
rkmalsvektor: xi∈Xt = {ê, r̂, ŵ, aL, aR, sEP, ep, ŵt), g, t |hg, st}, wobei die vier mit einem 
h gekennzeichneten Zufallsvariablen in einem konkreten Zustand xi durch einen 
gangswert und eine bedingte Übergangswahrscheinlichkeit auf eine Verteilung in der 
hsten Periode charakterisiert sind.  Für jeden Zustand plant der Haushalt ein 
artungsnutzenoptimales Sparvolumen in liquidem Kapital (aLg+1) und bis zum 
teneintritt zusätzlich in Altersvorsorgekapital (aRg+1) sowie residual einen Zielkonsum 
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Alter, zwischen Intervallgrenzen an. Dazu werden zunächst Ober- und Untergrenze des 
zu betrachtenden Intervalls in jeder Variable bestimmt. Anschließend werden Zwischen-
punkte so verteilt, dass eine parametrisch festgelegt Schrittweite nicht unterschritten 
wird. Auf jedem dieser Punkte ist die Modellwelt vollständig definiert. Die intertemporale 
Budgetidentität kann ausgewertet werden. In der Optimierung können die Zustände 
anhand ihrer Konsequenzen für Gegenwart und Zukunft bewertet und erwartungs-
nutzenoptimale Entscheidungsregeln für alle Zustandspunkte bestimmt werden. 
Technische Details zur Gitterkonstruktion finden sich in den Anhängen 1 und 2, S. 255 f. 

Auch in der Gitterkonstruktion ist zwischen den exogenen Zustandsvariablen {êt , ĥ, r̂t, 
ŵt) und den endogenen Zustandsvariablen {sEPg, aLg , aRg} zu unterscheiden. Während 
das Mod lick auf 
Beschäftigung, Hinterbliebenenstatus, Lohn und Zins aus Vereinfachungsgründen auf die 
entsp
Sta
wä
bel

• nenstatus: Die Zeit verläuft in AsAd1 grundsätzlich in diskreten Jahres-
nsofern ist das im Kern der Alterssicherung stehende Einkommens-

ers

ht dann  

• 

ell in seiner Entwicklung gemäß Γ in Gleichung 4 (S. 47) in Hinb

rechenden Gitterpunkte beschränkt ist, gilt dies nicht für die endogenen Variablen. 
tt dessen kann der Haushalt seine Altersvorsorge frei über die gesamte aL-aR-Ebene 
hlen. Auch die GRV-Entgeltpunkte können je nach Beschäftigungsgeschichte Gi jeden 
iebigen Wert innerhalb der Zulässigkeitsgrenzen annehmen. 

Hinterbliebe
schritten. I

atzrisiko der Langlebigkeit relativ einfach modellierbar. AsAd1 greift dazu auf 
Sterbetafeln des Instituts für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik der Universität 
Bielefeld, IBS (2002) zurück. Sie geben die geschlechts-, alters- und zeitspezifische 
Wahrscheinlichkeit für jeweils ein Jahr an, dass eine Person stirbt. Die Werte sind in 
bedingte Überlebenswahrscheinlichkeiten (= 1 – Sterbewahrscheinlichkeit) πl,g,t 
umgerechnet. Die bedingte Hinterbliebenenwahrscheinlichkeit für den Haushalts-
vorstand (1. Person) entspric

( ) ( )
ˆ( )
1.  Person , , 2.  Person , ,

0 ,                                                     für Singlehaushalte

= 1-  ,         wenn die zweite Person in - 1 lebt

1,  wenn die zweite Person in - 1 bereits ver

h
l g t l g t t

t

π π

storben ist .

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

 

Beschäftigung: Die Zufallsvariable êt nimmt in jeder Periode einen der drei Werte  
E = {1; 0,5; 0} für {vollbeschäftigt, halbjährig unbeschäftigt, ganzjährig un-
beschäftigt} an. Um nur drei zusätzliche Zustände pro Periode unterscheiden zu 
müssen, bezieht sie sich zur Vereinfachung nur auf Person 1. Person 2, soweit im 
Haushalt vorhanden, wird annahmegemäß nicht arbeitslos. Ausgehend von jedem 
dieser Zustände heute bestimmt sich die Wahrscheinlichkeit, morgen in einen dieser 
Zustände zu gelangen, nach der MARKOV-Wahrscheinlichkeitsmatrix ΠE,g: 
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Gleichung 7: diskrete MARKOV-Approximation des Beschäftigungsprozesses in AsAd1 

Die MARKOV-Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten ist differenziert nach 
Geschlecht, Ausbildungsabschluss und na

= =

⎜ ⎟Π = ≤ ≤ Π =
⎜ ⎟

∑ e1 2 2 2 3 2 e
.je e e e e e j

ch Altersgruppen aus einem geordnet 
kumulativ logistischen Regressionsmodell abgeleitet, vgl. Kapitel Exogene Prozesse: 

g (S. 82). Die Differenzierung nach Altersklassen dient dazu, das 
- und Jugendarbeitslosigkeit quantitativ 

tskommission unterstellt, vgl. BMGS (2003, Tab. 2-3, S. 61).   

• Konjunktur: Der Lohn-Zins-Prozess ist insofern einfacher als derjenige der 
Beschäftigung, als dass er stationär, also nicht kalenderzeitabhängig ist. Er ist aber 
komplizierter, weil das Modell Kreuzkorrelationen nicht a priori ausschließen soll. Um 
den gegenseitigen Einfluss der Lohn- und Zinsentwicklung berücksichtigen zu 
könne a r vektor-
autoregressiver Konjunkturprozess formuliert. 

                                              

= =⎣ ⎦

⎛ ⎞
⎜ ⎟

i j

1 1 2 1 3 1

i je e

e e e e e e

E

e e i,j  

Beschäftigun
zustandsbedingte Risiko speziell von Alters
abzubilden. Jeweils fünf Jahrgänge sind in einer Altersgruppe identischer Übergangs-
wahrscheinlichkeiten zusammen gefasst. Darüber hinaus verändern sich die alters-, 
geschlechts- und bildungsspezifischen Matrizen aber auch in 10-Jahres-Abständen von 
2005 bis 2040. Auf diese Weise wird der Trend in der Arbeitslosigkeit nachgebildet, 
den die Nachhaltigkei 1

n, sind die beiden Prozesse nach Gleichung 7 (S. 51) als gemeins me

Mittels eines Verfahrens, das TAUCHEN (1986) vorgeschlagen hat, werden die 
stetigen Zins-/Lohn-Schwankungsintervalle parametrisch skalierbar auf ein 
verschachteltes Gitter diskreter Werte RW beschränkt. Die Verschachtelung ist 
erforderlich, um den gemeinsamen stochastischen Prozess beider Zufallsvariablen in 
einer MARKOV-Matrix diskreter Übergangswahrscheinlichkeiten ΠRW bestimmen zu 
können. Der diskretisierte Zustandsraum setzt sich daher als (2× nR⋅nW)-Matrix RW aus 
jeweils nW Werten r1, nW Werten r2 bis zu nW Werten rnR über nR mal den Werten 
w1 .. wnW zusammen: 

 
1 Die Alters- und Zeitabhängigkeit der Übergangswahrscheinlichkeiten lässt den Beschäftigungsprozess 
instationär werden. Da AsAd1 als partialanalytisches Modell mit einem finiten Zeithorizont konstruiert ist, 
können auch solche Prozesse einbezogen werden. In einem Modell allgemeinen Gleichgewichts würden 
sie hingegen schnell einen prohibitiv großen Rechenaufwand mit sich bringen. Die Zeit- und Altersindizes 
sind zur Vereinfachung der Darstellung weggelassen. 
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ndet sich zudem ein Zahlenbeispiel mit nR 
= nW = 5. 

Die Anzahl der Zustandspunkte {nW, nR} wird dem Algorithmus genauso 
vorgegeben, wie die Intervallbreite m unter der Standardnormalverteilung der 
Prozessinnovationen εi nach Gleichung 7 (S. 51). Daraus ergibt sich das Zustandsgitter 
RW: Je größer nRW = nR.nW, desto besser ist die Annäherung der über die Zustands-

Äquivalent. Allerdings steigt auch der Rechenaufwand exponentiell in der Anzahl der 

urch Interpolation in bis 
zu drei Dimensionen ermittelt. Dazu wird – je nach Kontext und Anzahl der zur 

Die Intervallbreite wächst zwischen g0 und gR über das Alter und bleibt dann 
unverändert. Die Untergrenze ist in allen Dimensionen stets Null. Die Obergrenze 

≤ ≤ Π =⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
n 1RW

RWRW

1 n n nRW RW RW

r,w r,w r,w r,w

.jj

r,w r,w r,w r,w
nRW×nRW

Gleichung 8: diskrete MARKOV-Approximation des konjunkturellen Prozesses in AsAd1 

In Abb. 3 (S. 64) visualisiert die erste Teilabbildung (A) dieses etwas 
unübersichtliche Konstrukt des verschachtelten RW-Gitters an einem Beispiel mit nR 
= nW = 5. Die Teilabbildung (B) stellt die entsprechende diskrete Approximation an 
die Grenzverteilung dar und (C) zeigt einen Beispielpfad möglicher Realisierungen. In 
den Erläuterungen zu Gleichung 14 (S. 62) fi

punkte verschachtelten asymptotischen Grenzverteilung PRW an ihr stetiges 

Gitterpunkte je Dimension. 

• Vermögen: Die Zustandsvariablen des Vermögens in Entgeltpunkten, liquidem und in 
Altersvorsorgekapital {sEPg, aLg, aRg} schließlich folgen keinem exogenen stochas-
tischen Prozess. Statt dessen werden sie endogen durch das Institutionen- und 
Entscheidungsmodell bestimmt. Damit das Modell in seiner Entwicklung gemäß Γ in 
Gleichung 4 (S. 47) in Hinblick auf diese zu untersuchenden Variablen nicht auf die ex-
ante konstruierten Knotenpunkte des Zustandsgitters beschränkt ist, werden die 
Werte der Vermögensvariablen zwischen den Gitterpunkten d

Interpolation verwendbaren Gitterpunkte – auf ein quadratisches oder lineares 
Interpolationsverfahren zurück gegriffen, vgl. VISUAL NUMERICS (1997, S. 514, 518, 523). 
Der Zustands- (und Entscheidungs-) Raum in {sEPg, aLg, aRg} ist also beschrieben durch 
eine Menge diskreter Gitterstützpunkte über altersabhängige Vermögensintervalle 
und einer Interpolationsregel. 
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ergibt sich aus der parametrischen Vorgabe einer jährlich max. Sparrate je Kapitalgut 
in Relation zum Erwerbspotential, Hg und dem maximal erzielbaren Zinssatz r bzw. 
max[r̂t]. Die Obergrenze in GRV-Entgeltpunkten ergibt sich aus der in der jeweiligen 
Periode max. erzielbaren Anzahl an Entgeltpunkten im best möglichen Zustand der 
Modellwelt.  

Grundsätzlich werden die Gitterpunkte zwischen diesen Grenzen in gleichen 
Abständen verteilt. In der Arbeit mit AsAd1 hat sich aber heraus gestellt, dass nahe Null 
ein enges r typischen 
Konkavität der Entscheidungsfunktionen im unteren Bereich. Liegt der parametrisch 

der über den Lebenshorizont erwarteten Ressourcen kraft des eigenen 
Verhaltens in eine Sekundärverteilung G(opt) zu transformieren, die aus der gegenwärtigen 

 

 Gitter erforderlich ist. Der Hintergrund dafür besteht in de

vorgegebene Gitterabstand über einem bestimmten Grenzwert, ergänzt das Modell im 
unteren Bereich automatisch Gitterpunkte. 

Rationalität 

Aus der Perspektive der Versicherten besteht das ökonomische Planungsproblem darin, 
die durch das (Reform-)Szenario S bestimmte Primärverteilung G(0) aller möglichen 
Geschichten 

Sicht optimal erscheint:
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Gleichung 9: Planungsproblem des Haushalts über alle erreichbaren Zustände xg⊆Xg 

Dieses Optimierungsproblem ist für alle erreichbaren Zustände zu berechnen, so dass 
die Zustandsindizes hier weg gelassen ist. Voraussetzung dafür ist freilich zunächst ein 
Ve

s Obergrenze zu interpretieren: Gegeben ein 

rständnis der sich zwischen Ausgangs- und Reformszenario ändernden Primär-
verteilung. Trotz der intensiven öffentlichen Debatte scheint dieses Verständnis nach wie 
vor unterentwickelt.1 Insofern stellt die Grundentscheidung, AsAd1 als Modell eines im 
ökonomischen Sinne rational planenden Versichertenhaushalts zu konstruieren, eine 
starke Annahme dar. Die Annahme aber, dass alle Versicherten alle politischen und 
ökonomischen Prozesse vollständig in ihrer Wirkung auf sie selber verstehen, bietet drei 
große Vorteile: Erstens ist sie eindeutig definiert und bedarf keines Rationalitätsmaßes, 
keiner Lern- oder Diffusionstheorie.2 Zweitens erlaubt sie, Veränderungen der Sekundär- 
gegenüber der Primärverteilung eindeutig al

                                               
 zeigt z.B. das DIA-Rentenbarometer vom Juli 2003, dass sich deutlich unter 30% aller 18 bis 
hrigen in Deutschland "ausreichend" über die "Riester-Rente" informiert ha
überhaupt kein Interesse oder aber sich noch nicht informiert haben, ist dag

1 So
65jä ben. Der Anteil derjenigen, 
die egen mit 54% 
ausgewiesen. Das Rentenbarometer wird vom Deutschen Institut für Altersvorsorge seit der RR 2001 2-
3mal im Jahr heraus gegeben und ist jeweils unter http://www.dia-vorsorge.de/ verfügbar. 
2 Ein knappen Literaturabriss zu eingeschränkter Rationalität und Alterssicherung bietet AXTELL (2003). 
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Szenario und eine Risiko- und Gegenwartspräferenz kann sich ein Haushalt bestenfalls 
 diese Weise an die Umweltveränderungen anpassen. Drittens schließlich ist sie 
lständig: Im Prinzip können Anreize aller Reformen partialanalytisch und im 
ammenwirken analysiert werden, da alle vollständig bekannt sind.  

auf
vol
Zus

Neben der vollständigen Informationsverarbeitung besteht das zweite Rationalitäts-
kr

 der Vollständigkeit, Stetigkeit und Transitivität genügen. Seine 
Präferenzstruktur kann daher durch eine (von Neumann-Morgenstern Erwartungs-) 

bef
we
prä
Pla
fun
Leb

iterium in der Forderung nach einer vollständigen und konsistenten Zustands-
bewertung. Dazu sei der Haushalt in der Lage, über alle erreichbaren Zustände {xg ⊆ Xg} 
zwischen g0 und gT Ordnungspräferenzen zu formulieren, die den VON-NEUMANN-
MORGENSTERN-Axiomen

Nutzenfunktion u(.) beschrieben werden. Wo auch immer er sich in seiner Geschichte Gi 
indet, strebe er stets nach bestmöglichem Wohlergehen. Zukünftige Nutzenerträge 
rden dazu zeitkonsistent diskontiert mit dem Produkt aus einer Gegenwarts-
ferenzrate β und der Erlebenswahrscheinlichkeit der Periode, vgl. STROTZ (1956). Das 
nungsproblem besteht also darin, mittels einer Sequenz unbekannter Entscheidungs-
ktionen {dg(xg)} mit ex-ante unsicheren Ertragsströmen {u(xg,dg(xg))} den erwarteten 
ensplan zwischen g0 und gT zu optimieren:  
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Dabei ist die intertemporale Budgetrestriktion strikt zu wahren. Diese sog. 
Wertefunktion ist das Kernkonzept der Verhaltensmodellierung. Als Lebensziel gibt sie 
den maximalen, erwarteten, diskontierten Nutzen über den verbleibenden Planungs-
horizont d einer 
erwartungsnutzenoptimalen, zustandsabhängigen Strategie. Die Annahme, der erwartete 
Gegen
zei
Rec
tem

D
zw
inte
Gle
Sei einem Zustand xi in einen Zustand xj.

1 Sei πg 

                                              

∑ ∏ ∏

Gleichung 10: Definitionsgleichung der Wertefunktion, Planungsaufgabe über den Lebenshorizont 

an: ausgehend vom gegenwärtigen Zustand und strikt folgen

wartsnutzen ergebe sich als Erwartungswert einer diskontierten Summe über 
tseparable Nutzenströme mag auf den ersten Blick überraschend erscheinen. Für eine 
htfertigung dieser Konstruktion und der rekursiven Lösungsstrategie des inter-
poralen Optimierungsproblems sei auf Anhang 4 verwiesen.  

ie Zeitseparabilität ausnutzend, kann Gleichung 10 in eine rekursive Sequenz 
eiperiodiger Optimierungsprobleme aufgelöst werden. In jeder Periode ist dabei eine 
rtemporale Budgetrestriktion (nach Gleichung 15, S. 66, in der Erwerbs- bzw. nach 

ichung 17, S. 72, in der Rentenphase) über jeweils zwei Perioden zu berücksichtigen. 
π  die Übergangswahrscheinlichkeit von 

 
1 Man mag sich π = π(π(ĥ), π(ê), π(r̂ŵ), d, s, h| g, t) denken als Funktion der im letzten Kapitel eingeführten 
Übergangswahrscheinlichkeiten für den Hinterbliebenenstatus, den Beschäftigungs- und 
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die bedingte Erlebenswahrscheinlichkeit der Periode g. Die rekursiv formulierte 
rtefunktion nimmt dann für alle im Alter g (g+1) erreichbaren Zustandspunkte xi (xj) We

folgende Gestalt an: 
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Gleichung 10a: Die zweiperiodige Wertefunktion in ihrer rekursiven Gestalt 

Die Nutzenfunktion ist vom CRRA-Typ gegeben durch u(c)=c1-σ/(1-σ) mit c als 
Konsumbudget und σ als Risikoaversionsparameter, vgl. Anhang 4: Risikosensitivität. 
Gemäß Gleic proximiert 
durch eine Summe über die mit den entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeiten 
gewic
pun
Das
Ris

Erw

Gemäß dem Rationalitätsdiktum ist der Haushalt vollständig über alle Wahrscheinlich-
keitsv
mit
bila
Ber
Pro
sow

Z
Bew
Lös
dyn
kom
Eg[v
blie nktur {r̂t, ŵt} zu berechnen. Das 
geschieht in zwei Schritten: 

• 

                                                                                                                                                    

hung 10a wird der zustandsbedingte Erwartungsoperator Eg ap

hteten Zustandsbewertungen der Folgeperiode. Das gilt exakt nur an den Zustands-
kten. Zwischen diesen Punkten wird Gleichung 10a durch Interpolation approximiert. 
 folgende Kapitel stellt das Prinzip der Erwartungsbildung über die verschiedenen 

iken vor. 

artungsbildung 

erteilungen informiert. Daher können Erwartungswerte berechnet werden als die 
 den Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtete Summe der bewerteten Zahlungs-
nzen (in Nutzeneinheiten) aller in jedem Lebensalter g erreichbaren Zustände. 
ücksichtigung finden dabei neben den stochastischen auch alle deterministischen 
zesse wie die Geburtenfolge der Kinder, die Effizienzprofile und makroökonomische 
ie politische Szenarien.  

um Planungszeitpunkt t0 ist gemäß Gleichung 10 der Erwartungswert über die 
ertungsfunktion aller erreichbaren Zustände zu bilden. Die rekursive Struktur des 

ungsalgorithmus vereinfacht diese Aufgabe ungemein. In der Rückwärtsinduktion des 
amischen Optimierungsproblems ist stets nur die erwartete Entwicklung aller Risiko-
ponenten in die jeweilige Folgeperiode zu bewerten: Die erwartete Wertefunktion 

g+1(.)] ist über die stochastischen Prozesse Erlebenswahrscheinlichkeit/Hinter-
benenstatus (ĥ), Beschäftigung (ê) und Konju

Zunächst wird der Erwartungswert an allen Gitterknotenpunkten berechnet, die den 
aktuellen Zustandsraum aufspannen. Das ist unter Rückgriff auf die im vorletzten 
Abschnitt eingeführten MARKOV-Matrizen einfach realisierbar.  

 
Konjunkturprozess, der Entscheidungsfunktionen sowie der Prozesse des Szenarios s und des Haushalts h 
der Modellökonomie zu einem Zeitpunkt t und Alter g.  
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• Hinterbliebenenstatus: Aufgrund der rekursiv verschachtelten Struktur des 
Optimierungsproblems ist die Berechnung des Erwartungswerts über dieses 
biometrische Risiko relativ einfach. Die Konsequenzen des gegenwärtigen Verhaltens 
auf das Wohlergehen in der nächste Periode g+1 werden schlicht mit der bedingten 
Erlebenswahrscheinlichkeit 
multiplikative Verknüpfung der erwartet
Erwartungswert über den Lebenshorizont. Eine interessante Konsequenz dieses 
Mechanismus besteht in der erwartungsnutzenoptimalen Konzentration flexibel 
einsetzbarer Ressourcen auf die Zeit unmittelbar nach Renteneintritt, vgl. Kapitel 
Liquides Vermögen und Langlebigkeitsrisiko, S. 101. 

Neben der Periodendiskontierung kommt der Überlebenswahrscheinlichkeit im 
Zw

e resultierende Erwartungs-Wertematrix EV(.) dient als Stützpunktegitter für 
Interpolationsalgorithmen. Auf diese Weise ist die Entwicklung der Modellökonomie 
gemäß dem stochastischen Entwicklungsgesetz Γ nach Gleichung 9 nicht auf die 
Gitterpunkte beschränkt. Statt dessen kann grundsätzlich jeder Punkt innerhalb der 
vorgegebenen Intervallgrenzen realisiert wer

 Konzept der Zustandsgitter ist im Anhang 1 (S. 255) ausführlich beschrieben, das 
 verschachtelten Erwartungsbildung über Teilmengen der Wertematrix auf Gitter-
kten, V(.), in Anhang 3 (S. 259). Im folgenden soll das Prinzip an Einzelbeispielen 

deutlicht werden. 

πl,g+1 gewichtet (vgl. Gleichung 10a). Durch die rekursiv 
en Wertefunktionen ergibt sich der 

ei-Personen-Haushalt eine zweite Bedeutung zu: Nach ihr bemisst sich die 
Erwartungsnutzenbewertung der Hinterbliebenenversorgung. Deren Prinzip ist ganz 
einfach: 

( ) ( ) ( ) ( )1 , 1
ˆ ˆ ˆE . 1 . 1 1 . 2 ,     .g g g l gv h v h v h g gπ π+ +

⎡ ⎤
1 1 , 1 1 1g g l g g g R+ + + + += =

Dabei bezeichnet Eg[.] den Erwartungsoperator unter Einbeziehung der im Alter g 
zur Verfügung stehenden Informationen, πl,g+1 ist diejenige Wahrscheinlichkeit, dass 
der Ehegatte des Geschlechts l das Lebensjahr g+1 durchlebt. Die bedingte 
Wertefunktion unter der Voraussetzung, dass der Ehegatte das entsprechende Jahr 
durchlebt ist mit vg+1(.|ĥg+1=1) bezeichnet. Ihr Pendant unter der Voraussetzung, dass 
der Ehepartner zu Beginn der Periode g+1 stirbt mit vg+1(.|ĥg+1=2). Da ein einmal 
verstorbener Ehepartner tot bleibt, wird der Erwartungswert stets nur für den 
Erlebensfall der aktuellen Periode, Eg[vg+1(.|ĥg=1)], berechnet. Details und 
Besonderheiten in der Technik der Erwartungsbildung über den Hinterbliebenen-
zustand finden sich in Anhang 3, S. 259. 

⋅ = + − ⋅ = ≥
⎣ ⎦  

Gleichung 11: Prinzip der Erwartungsbildung über die Hinterbliebenenversorgung  

 Grundlegung • 59



 

• Beschäftigung: Auch die erwartete Wertefunktion über die Beschäftigungssituation in 
der nächsten Periode gegeben die heutige Beschäftigung ist im Prinzip einfach zu 
bilden:  
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Die Erwartungsbildung ist nur während der Beschäftigungsphase zu berechnen. 
Dabei ist eine Besonderheit zu beachten. Aufgrund der Informationsstruktur des 
Modells n, ob der 
Haushaltsvors ) oder zumindest 
teilweise beschäftigt (ep=1). Im ersten Fall erhält der Haushalt Arbeitslosenhilfe/ 
So

eniger als die Wertefunktion v(.): Sie hängt nicht von der Zustands-
variable ep ab. Statt dessen ist für den Fall êg = 0, also der ganzjährigen 
Arbeitslosigkeit in der Gegenwart (g) die Erwartung über alle 3 Beschäftigungs-
zustände für g+1 zu bilden unter der Bedingung, dass – aus Sicht der Periode g+1 – 
in der Vorperiode (g) keine Beschäftigung vorlag. Diese bedingte Wertefunktion der 
Fo

e

Gleichung 12: Prinzip der Erwartungsbildung über den Beschäftigungsstatus  

 ist die Bewertung der aktuellen Periode g stets abhängig davo
tand in der Vorperiode ganzjährig arbeitslos war (ep=0

zialhilfe/Arbeitslosengeld II, im zweiten erhält er das höhere Arbeitslosengeld, vgl. 
Kapitel Transfereinkommen, S. 68.  

Die Erwartungsbildung in g ist jedoch unabhängig vom Beschäftigungsstatus in g-1: 
Für die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen g und g+1 spielt es keine Rolle, ob 
jemand in g-1 beschäftigt war oder nicht. Relevant ist lediglich sein aktueller 
Beschäftigungszustand êg. Daher hat die erwartete Wertefunktion E[v(.)] stets eine 
Dimension w

lgeperiode ist in Gleichung 12 mit vg+1(., ep ≡ 0) bezeichnet. Die bedingten 
Übergangswahrscheinlichkeiten aus dem Zustand ganzjährige Arbeitslosigkeit in g in 
jeden der drei möglichen Beschäftigungszustände der Folgeperiode g+1 ist durch die 
unterste Zeile der MARKOV-Beschäftigungsmatrix nach Gleichung 8 (S. 54) gegeben.1 
Diese unterste Zeile ist mit (ΠE,g)1×3 symbolisiert. 

Ist der Haushaltsvorstand hingegen in g mindestens teilbeschäftigt, bestimmen 
sich die Übergangswahrscheinlichkeiten aus den oberen beiden Zeilen der MARKOV-
Beschäftigungsmatrix, (ΠE,g,t)2×3. Die entsprechenden bedingten Bewertungen der 
Folgeperiode sind in Gleichung 12 mit vg+1(., ep ≡ 1) bezeichnet.  

                                               
1 Diese Matrizen sind nicht nur alters- sondern auch geschlechts-, typen- und zeitspezifisch. Die 
entsprechenden Indizes {l, k, t} sind aus Vereinfachungsgründen nicht dargestellt. 
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Anhang 3 (S. 259) stellt die Berechnung detailliert vor. An dieser Stelle soll lediglich 
das Prinzip durch ein Zahlenbeispiel verdeutlicht werden: Im Basisszenario S0 ergibt 
sich für den Modellhaushalt Pers1 im Alter von 64 Jahren im Kalenderjahr 2006 
folgender Auszug aus der erwarteten Wertefunktion über den Beschäftigungsprozess 
aus Sicht des Jahrs 2002 und des Alters 63.1  

Die MARKOV-Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten ΠE,g nach Gleichung 8 (S.54) 
von einem Beschäftigungszustand – entlang der Zeilen in ΠE,g – in jeweils einen dieser 
Zustände in der Folgeperiode – entlang der Spalten in ΠE,g – ist für männliche 
Akademiker in diesem Alter und Jahr gegeben durch: 

( )

,

,

,0,24 0,25 0,51 0,24 0,25 0,51 .E g

0,96 0,03 0,010,96 0,03 0,01
 

0,24 0,25 0,510,24 0,25 0,51 ,   wobei   
E g

E g

⎛ ⎞⎛ ⎞ Π = ⎜ ⎟⎜ ⎟Π = ⎝ ⎠⎜ ⎟
⎜ ⎟ Π =⎝ ⎠

 

− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟

Alter 63 
das höhere Arbeitslosengeld.  

                                              

Die bedingten Wertefunktionen über die drei Beschäftigungszustände sind: 

11,66 11,66

64 64

Fall 1: nicht ganzjährig arbeitslos im Vorjahr ( 63) Fall 2: ganzjährig arbeitslos im Vo

(. , 1) 11,9   bzw.  (. , 0) 12,53

12,31 13,79
p p

g

v e v e

=

≡ = − ≡ = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠

rjahr ( 63)

.

g=

 

Die oberen beiden Werte sind gleich. Das liegt daran, dass sich der Beschäftigungs-
status in der Vorperiode nicht auf den Nutzen der Gegenwart auswirkt, wenn die 
Person gegenwärtig vollbeschäftigt ist. Lediglich die Höhe der Lohnersatzleistungen 
hängt davon ab, ob jemand in der Vorperiode ganzjährig arbeitslos war und damit 
nur Arbeitslosenhilfe bzw. Arbeitslosengeld II erhält. Andernfalls erhält er im 

Die erwartete Wertefunktion nach Gleichung 12 über die Beschäftigung berechnet 
sich auf dem gegebenen Punkt damit als: 

 
1 Zur Vereinfachung sei hier ein Modell ohne konjunkturelle Risiken unterstellt. Es gebe also nur einen 
Konjunkturzustand mit iRW=nRW=1. Außerdem sei lediglich der best mögliche Fall am oberen Rand des 
Zustandsgitters betrachtet. Der Haushalt befinde sich also auf den Zustandsindizes iAL=nAL=29 mit 
einem liquiden Kapitalvermögen von aL64=AL(iAL=29)=4,89, iKR=nKR=14 mit einem Altersvermögen 
von aR64=AR(iAR=14)=7,62, und iEP=nEP=9 mit einem Entgeltpunktevermögen von EP64=EP(iEP=9) 
=40,72. Zum Konzept der Zustandsgitter vgl. Anhang 1, S. 255. Die Modellhaushalte werden im Kapitel 
Modellbiographien der Analyse, S. 78, eingeführt. 
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• Konjunktur: Schließlich bleibt noch der Erwartungswert über die konjunkturelle 
Situation in der nächsten Periode gegeben die heutige Konjunktur zu bilden. Auch das 
ist unter Rückgriff auf die MARKOV-Konjunkturmatrix ΠRW prinzipiell einfach möglich: 

( )( ) ( ) ( )( )1 11 1
ˆ ˆ ˆ ˆE . ,  . ,

RW RWRW RW
g g t t RW g t tn nn n

v r w v r w+ +× 1 1+ +× ×

⎡ ⎤ = Π ×⎢ ⎥⎣ ⎦
 

Gleichung 13: Erwartungsbildung über den konjunkturellen Lohn-/Zins-Prozess 
auf dem Zustandsgitter während der Erwerbs- und Rentenphase 

Auch die Erwartungsbildung über die konjunkturellen Lohn-/Zins-Entwicklung soll 
an einem einfachen Zahlenbeispiel demonstriert werden. Dazu sei auf das gleiche 
Beispiel wie im letzten Spiegelpunkt zurück gegriffen: Zum Basisszenario S0 und dem 
Modellhaushalt Pers1 im Alter g = 64 in t = 2006 ergibt sich an dieser Stelle nur der 
Unterschied, dass Lohn- und Zinsunsicherheit Berücksichtigung finden. Sowohl das 
gesamtwirtschaftliche Lohn- als auch das Zinsniveau könne in diesem Beispiel drei 
Zustände einnehmen. Daraus ergibt sich gemäß Gleichung 9 (S. 55) folgende Zustands-
matrix RW :  

ˆ5,5% 5,5% 5,5%   1,29% 1,29% 1,29%     8,08% 8,08% 8,08%

ˆ96,76% 100% 103,35% 96,76% 100% 103,35% 96,76% 100% 103,35%        

r

w

− − − ←⎛ ⎞
= ⎜ ⎟ ←⎝ ⎠

RW  

Im Unterschied zum voran gegangenen Beispiel kann nun der Zinssatz für 
langfristige Kapitalanlagen im besten Fall max[r̂t] = 8,08% (statt maximal 1,29 % ohne 
Zinsstochastik) betragen. Das maximal erreichbare Altersvermögenskapital (auf dem 
Zustandspunkt iAR=nAR=36) ist daher mit AR(36)=29,5 deutlich höher als im Fall 
mit einer sicheren Periodenverzinsung von 1,29%.1 Entsprechend sind auch die Werte 
der Wertefunktion deutlich höher als im voran gehenden Beispiel:2 

                                               
1 Die Wahrscheinlichkeit, diesen Wert zu erreichen, beträgt allerdings auch nur 0,62(64-29+1) = 3,89 ⋅10-8. 
Dabei ist 0,62 die sich in diesem Fall aus der MARKOV-Matrix ∏RW ergebende Wahrscheinlichkeit, in t+1 
den maximalen Zinssatz von 8,08% zu erreichen, sofern der Periodenzins in t auch bei 8,08% liegt. 
2 Die Wertefunktion erscheint in diesem Beispiel nicht monoton über die dargestellten 9 Zustandspunkte. 
Das liegt an dem verschachtelten Zustandsgitter RW. Für die ersten drei Werte bleiben die Zinsen 
konstant auf ihrem niedrigsten Niveau. Dafür steigen aber die Löhne und damit auch die Wertefunktion 
an. Über die nächsten drei Punkte wiederholt sich dieses Muster auf etwas höherem Niveau, da nunmehr 

 62 • Grundlegung 



 

( )( )64 9 1
ˆ ˆE . ,

0,07 0,00 0,21 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05 0,05 0,03 0,33 0,03 0,00 0,00 0,00

0,00 0,04 0,00 0,05 0,53 0,00 0,00 0,00

0,16 0,02 0,00

t tv r w
×

⎡ ⎤ =⎣ ⎦
0,69

0,50

0,37

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜

2,89 2,82

2,78 2,69

2,67 2,55

− −⎛ ⎞

0,07 0,00 0,03 0,00 0,00

0,01 0,07 0,01 0,07 0,07 0,01 0,07 0,01

0,72

0,70
⎟

⎜ ⎟
2,66 2,68

2,56 2,56

9 9

0,00 0,00 0,03 0,00 0,07 0,00 0,02 0,16

0,00 0,00 0,00 0,53 0,05 0,00 0,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,03 0,33 0,03 0,05 0,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,21 0,00 0,07

RW

×

Π

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

0,72

0,37

0,50

0,69

64

9 1

(.)

2,45 2,44

2,46 2,57

2,37 2,44

2,28 2,33
v

×

⎜ ⎟ ⎜
− −

⎛
⎜ ⎟ ⎜− −⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜− −
⎜ ⎟

− −⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜× − = −

⎜

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟

⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜− −
⎜ ⎟ ⎜

− −⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜− −⎝ ⎠

.
⎟
⎟  

lanungszeitpunkt vollständig beschrieben. Der 
folgende Absatz geht kurz auf die Technik der Risikosimulation ein. 

Risikosimulation 

 
diskreter stochastischer Simulation nS konkrete Entwicklungsgeschichten Gi  gemäß 
Gl

I g

rück, unter deren Wert die Zufallszahl zi im 
Iterationsschritt t gerade noch fällt. Mit diesem Wert wird der Indexvektor im 

Stelle i aktualisiert: 

⎝
( )64

9 1

E .v

×
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⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

Damit ist der Informationsstand zum P

Sind die erwartungsnutzenoptimalen Entscheidungsfunktionen über den gesamten 
Planungshorizont in der Optimierung berechnet, beginnt die Simulation konkreter 
Versichertenverläufe. Dazu realisiert das Modell in i = 1 ..nS Simulationsläufen mittels

(opt)

eichung 9 (S. 56). In jeder Periode wird für die Risikokomponenten {Überleben der 
Person 1, Überleben der Person 2, Beschäftigung, Konjunktur} jeweils ein (nS × 1) - Vektor 
gleich verteilter Pseudozufallszahlen Ẑ   und ein Indexvektor eneriert. Am Beispiel des 
Konjunkturprozesses sei demonstriert, wie sich nach diesem Verfahren den 
entsprechenden Wahrscheinlichkeitsmatrizen genügende Verteilungen ergeben: 

Zunächst wird die MARKOV-Matrix der konjunkturellen Übergangswahrscheinlichkeiten 
nach Gleichung 9 (S. 55), ΠRW über ihre Spalten kumuliert. Anschließend werden die 
einzelnen Zufallszahlen, ẑi ∈ Ẑ  , i = 1 .. n, mit den kumulierten Wahrscheinlichkeitswerten 
in der Matrix verglichen. Das geschieht jeweils in derjenigen Zeile, deren Zeilennummer 
der Indexvektor an der Stelle i im Iterationsschritt t-1 aufweist: Ii

(t-1). Eine Funktion Index[.] 
gibt dann diejenige Spaltennummer zu ^

Iterationsschritt t an der 

                                                                                                                                                     
die Zinsen ihr langfristiges Mittel erreicht haben. Für die letzten drei Punkte gilt Gleiches, wobei die 
Zinsen sich nun auf ihr Maximum belaufen. Für Details und Besonderheiten in der Technik der 
Erwartungsbildung über den Hinterbliebenenzustand sei ein weiteres Mal auf  Anhang 3 (S. 259) 
verwiesen.  
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Zwischen den Iterationsschritten t werden jeweils neue Pseudozufallszahlen Ẑ  
generiert. Zur Initialisierung des Modells wird Gleichung 14 T mal durchlaufen, wobei T 
eine große Zahl ist. Für T → ∞, nS → ∞ und nRW → ∞ konvergiert die resultierende 
Verteilung gegen die ergotische Grenzverteilung des stetigen, stationären, vektorauto-
regressiven Prozesses nach Gleichung 7, S. 51. Allerdings strebt dann auch die Rechenzeit 
gegen Unendlich.1 Abschließend soll die Diskretisierung von Gleichung 7 (S. 51) durch 
Gleichung 9 (S. 55) an einem Beispiel mit  = 5 => = 25 in Abb. 3 gezeigt 
werden. 

Gleichung 14: diskrete stochastische Simulation des konjunkturellen Lohn-/Zinsprozesses in AsAd1 

nW = nR  nRW 

(C) Beispielpfad
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Abb. 3: Zustandsmatrix, asymptotische Grenzverteilung, Beispielpfad des konjunkturellen Lohn-/Zins-
Prozesses 

Die Abbildung (A) oben links zeigt die (2×25)-Matrix der Lohn-/Zins-Zustandspunkte. 
Im Zustand iRW = 1 nehmen Lohn und Zins mit 97% bzw. 93% ihren jeweils niedrigsten 
Wert an. Bis zum Konjunkturindex iRW=5 verbleibt der Zins auf diesem Niveau. Der Lohn 
steigt hingegen auf sein höchstes Niveau von 103%. Dieses Muster wiederholt sich bis 
zum Zustandspunkt iRW = 25, auf dem Lohn und Zins gleichzeitig ihren jeweils höchsten 

                                               
1 Vgl. dazu ein Beispiel anhand des Modellhaushalts Pers2 im Kapitel Arbeitslosigkeit und konjunkturelle 
Risiken, Fußnote 1, S. 121. 
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Wert erreichen. Jede Zustandskombination ist so eindeutig durch einen Indexwert 
gekennzeichnet. Der Index iRW = 13 beispielsweise bedeutet in diesem Fall, dass Lohn 
un

ichte (bzw. 
die bedingte relative Häufigkeit) für nS → ∞ über diese Zustandsindizes. Die (unbedingte) 
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Die untere Abbildung (C) zeigt schließlich eine 73periodige Beispielrealisierung eines 

Leb
ber
Wa
ist 

Dieses Verfahren wird für das Beschäftigungs- und Langlebigkeitsrisiko analog 
angewandt. An die Stelle von ΠRW tritt für die Beschäftigungssimulation ΠE nach 

ulation der Überlebenswahrscheinlichkeiten ist noch einfacher, 
da sich die kumulierte Matrix auf (πl,t,g+1, 1) reduziert: Jede Person ist mit Sicherheit 
en

Im Prinzip ist das Modell ganz einfach: Im Erwartungswert über den Lebenshorizont 

sein
den Rahmen, über den die in Kapitel II.A skizzierten Reformen auf den Haushalt wirken.  

Mittels Veränderungen in den Bestandsgrößen des liquiden Kapitals (aLg) und des 
Altersvorsorgekapitals (aRg) kann der Haushalt Einfluss nehmen auf die Stromgrößen 
Zinseinkommen (r 

. aLg), Altersvermögenseinkommen (pag≥gR) und Konsum (cg). Der 
Erwerbseinkommensprozess, der Zinsprozess und die Nettotransferbilanz gegenüber der 
gesetzlichen Rentenversicherung und dem Staat folgen aus Sicht des Planungszeitpunktes 

d Zins gleichzeitig ihrem langfristigen Mittelwert entsprechen.  

Die Abbildung (B) oben rechts zeigt die asymptotische Wahrscheinlichkeitsd

Eintrittswahrscheinlichkeit eines Zustandes iRW entspricht dem Produkt der beiden 
egebenen relativen Häufigkeiten. Da der Lohn- nicht auf den Zinsprozess rückwirkt 
 = 0, vgl. Kapitel Konjunktur und Wachstum, Beitragssätze, S. 80), sind die Zins-
ovationen symmetrisch asymptotisch normal verteilt. Die Zinsen wirken aber positiv 
 die Löhne (αrw = 0,37), so dass die bedingte Lohnverteilung nur dann symmetrisch ist, 
nn das Zinsniveau sein langfristiges Mittel erreicht. Andernfalls ist die bedingte 
hrscheinlichkeitsdichte der Löhne in die Richtung verschoben, in die der 
respondierende Zinswert von seinem Mittel abweicht. Daraus ergeben sich die 
egelsymmetrischen "Orgelpfeifen".  

aus der gegebenen Parametrisierung resultierenden Lohn-/Zins-Prozesses über die 
ensjahre 28 ... 100. Das untere Panel der untersten Abbildung zeigt den trend-
einigten Prozess, das Panel darüber zeigt den gleichen Prozess mit einer jährlichen 
chstumsrate von 1,46%. Die ausgeprägtere Trägheit des Lohn- i.Vgl. zum Zinsprozess 
gut zu erkennen. 

Gleichung 8, S. 54. Die Sim

tweder tot oder lebendig. Ist sie tot, wird sie auch nicht wieder lebendig. Daher 
bestehen diese geschlechts-, kalenderzeit- und altersspezifischen Matrizen nur aus einer 
Zeile mit jeweils 2 Zahlen. Die numerische Implementierung des Simulationsalgorithmus 
findet sich in Anhang 8 (S. 274) skizziert. 

2. Lebensbudgetidentität 

dürfen nicht mehr Ressourcen verwendet als erwirtschaftet werden. Der Haushalt ist in 
er Anpassungsstrategie durch die Lebensbudgetidentität beschränkt. Sie bildet daher 
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Ver
Zin
ma werbseinkommensprozess 
und der daraus resultierende Alterseinkommensprozess sind in den nächsten beiden 

3. 

Grundsätzlich geht das Modell von sozialversicherungspflichtiger Regelbeschäftigung 
in unselbstständiger Arbeit zwischen Berufs- und Renteneintritt g = g0 .. gR-1 aus. Um die 

ein
Sonderformen. Sie betreffen die Versicherungsbiographie entweder teilweise (z.B. 
Arb
Pha
exo

Bu

I
Alt

genen stochastischen Prozessen des Szenarios {st} ∈ S. Auch die Zahlungsbilanz 

tragsbedingungen und der Unsicherheit über den eigenen Lebenshorizont sowie der 
sentwicklung einem stochastischen Prozess. Die Möglichkeit variabler Sparraten 
cht diesen Prozess jedoch begrenzt kontrollierbar. Der Er

Unterkapiteln ausführlich beschrieben.  

Erwerbsphase 

zu erwartenden Auswirkungen der Steuer- und Sozialpolitik auf zukünftige Alters-
kommen umfassend abbilden zu können, kennt das Modell ergänzend eine Reihe an 

eitslosigkeit) oder vollständig (z.B. Selbstständigkeit). Der Wechsel zwischen diesen 
sen ist entweder parametrisch vorgegeben (z.B. Elternteilzeit) oder er folgt einer 
genen Stochastik.  

dgetrestriktion 

n seiner Adaptionsstrategie während der Erwerbsphase  hat der Haushalt in jedem 
er g = g0 .. gR – 1  folgende intertemporale Budgetrestriktion zu wahren :  

( )
( ) ( )

( )( )

+ +

+ +

⎡ ⎤+ + − + ⋅ =⎣ ⎦
⎡ ⎤+ ⋅ + + − ⋅ + ≥⎢ ⎥
⎢ ⎥ = − +⎡ ⎤∆ + ∆⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦

Erträgen und Steuern (aLg+1) und die stets nicht negative Perioden-
ersparnis in Altersvorsorgekapitel (aRg+1 – (1+r̂t).aRg) muss wertmäßig dem bestehenden 

em Kapital und der Summe aller Netto-Periodenerträge entsprechen. 
In Gleichung 15 bezeichnet ywg,t das Bruttoerwerbseinkommen des Haushalts. Dazu ist  
Gl
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Gleichung 15: konsekutive Budgetrestriktion zweier aufeinander folgender Perioden  
während der Erwerbsphase  

Die Verwendung der Ressourcen auf Konsum (cg), geplantem Vermögensstand in 
liquidem Kapital vor 

c

Vermögen in liquid

eichung 6 (S. 48) in Doppelverdienerhaushalten auf beide Personen anzuwenden. Nach 
Modellkonstruktion wird die zweite Person grundsätzlich nicht arbeitslos. Person 1 erhält 
für den Anteil beschäftigungsloser Zeit, (1-êg,t), Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe 
ytg,t. Für Selbstständige oder ab 2005 auch für Arbeitnehmer/innen, die bereits das 
gesamte Vorjahr arbeitslos waren, ist ytg,t stets Null. Die Person fällt unmittelbar in die 
bedarfsorientierte Sozialhilfe bzw. ab 2005 das ALG II zurück. Der Haushalt erzielt immer 
mindestens seinen Sozialhilfe-/ALG II – Anspruch in Höhe von ymg,t. Sowohl ytg,t als auch 
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ymg,t sind zustandsabhängige Funktionen. Die Berechnung der Transfereinkommen ist im 
Folgenden näher beschrieben.  

Neben den Erwerbs- und Kapitaleinkommen gelten auch die Altersvorsorgeförderung 
und der Familienlastenausgleich als Periodeneinkommen. Beide ergeben sich jeweils aus 

zur
Hö
Ste
Bru
und
ver
10a
det

R
frei
Ver

• 

3, 7 SGB VI) stellen eine besondere Problemgruppe im Übergang zur 
nachgelagerten Besteuerung nach AltEinkG dar. Im Unterschied zu pflichtversichert 

• Geringfügige Beschäftigung und Gleitzone: Die in schneller Folge wechselnden 

odell einen Minijob bei Brutto-

                                              

einer Bestberechnung: Erstere aus "Riester-Zulagen" nach Abschnitt XI EStG (Zulg) i.Vgl. 
 Steuerminderung nach Sonderausgabenabzug der Sparbeiträge gem. § 10a EStG in 
he von max[Zulg,t;∆TR,t] und letzterer aus der Kindergeldsumme (KG) i.Vgl. zur 
uerminderung durch die Kinderfreibeträge in Höhe von max[KGg,t; ∆TK,t]. Vom 
ttoeinkommen abzuziehen sind die Sozialversicherungsbeiträge des Haushalts bSVg,t 
 die Einkommensteuer, Tt(zvet

(brutto)). Die Funktion zvet
(brutto) bezeichnet das zu 

steuernde Einkommen ohne Abzug der Kinderfreibeträge und Sonderausgaben nach § 
 EStG.1 Die genauen Berechnungsalgorithmen sind in den Anhängen 9 bis 15 
ailliert dokumentiert. 

Erwerbseinkommen 

egelbeschäftigung ist die der unselbstständigen Arbeit. Mit Ausnahme der Zeiten 
williger "Arbeitslosigkeit" (z.B. Elternteilzeit) sind alle anderen Phasen als 
sicherungszeiten unterstellt. Zwei Sonderformen sind zu berücksichtigen: 

Selbstständigkeit: Die in der GRV pflicht- oder freiwillig versicherten Selbstständigen 
(§§ 

Beschäftigten zahlen sie Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zur GRV. Trotzdem 
soll ab Renteneintritt in 2005 einheitlich für alle Versicherten der Besteuerungsanteil 
der GRV-Renten von 50% sukzessive auf 100% steigen. Darüber hinaus sind 
Selbstständige auch von der Förderung der privaten Altersvorsorge ausgeschlossen. 
Um diesen Fall quantifizieren zu können, unterscheidet das Institutionenmodell 
Einkünfte aus selbstständiger von solchen aus unselbstständiger Tätigkeit. Details 
dazu finden sich in Anhang 9, S. 276. 

steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Behandlungen sog. "Minijobs" (§§ 8, 8a 
SGB IV) sind in ihrer aktuellen Ausprägung differenziert nachgebildet. Die Rechts-
voraussetzungen vereinfachend, unterstellt das M

 
ehnung an die Systematik des § 2 EStG programmiert und im 

Anhang I.I.14 (S. 286) dokumentiert. Unter Einbeziehung aller relevanten Zustandsvariablen des Haushalts 
wi

 Höhe der Sozial-

1 Die Steuerfunktion Tt(.) ist in enger Anl

rd ein zu versteuerndes Einkommen (zvet) berechnet und dem Tarif unterworfen. Ohne 
Berücksichtigung des Familienlastenausgleichs und der "Riester"-Förderung ergibt sich beispielsweise für 
Arbeitnehmer-Singlehaushalte ein zve = ZVEt( yw + max[r⋅aL - FBKap; 0] - bB - FBGrund -WK - HBR(bSV) ) mit ZVEt 
als Funktion, yw als Bruttoerwerbseinkommen, FBKap als Sparerfreibetrag, bB als – nach § 3 Nr. 63 EStG 
steuerfreier – Betriebsrentenbeitrag bis zu 4% von yw, FB als Grundfreibetrag, WK als Werbungskosten-
(pauschale) und HBR als Höchstbetragsregelung der Vorsorgeaufwendungen in
versicherungsbeiträge bSV. 

 Grundlegung • 67



 

arbeitsentgelten von bis zu 4.800 € / Jahr. In der mit „Hartz II“ eingeführten sog. 
„Gleitzone“ (vgl. Kapitel Arbeitsmarktreformen, S. 42) bis zu 9.600 € steigen die 
Sozialversicherungsbeiträge linear an. Details dazu finden sich in Anhang 10, S. 277. 

Transfereinkommen 

Eines der bedeutsamsten Vorsorgerisiken ist das der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit. 
Arbeitslosigkeit in AsAd1 ist in Anlehnung an die Definition in § 118 (1) SGB III dann 

it anbieten will, sein positives Arbeitsangebot 
aber durch einen negativen Nachfrageschock êg,t (teilweise) beschränkt ist. Mithin findet 
er 

rbeitsangebot im 
Markt unberücksichtigt bleibt. Zeiten der Arbeitslosigkeit führen also zu Beitrags-

den, wird es 
nur um den Preis des Konsumverzichts möglich sein, Altersvorsorgebeiträge zu 

usmaß dieser indirekten Wirkung bestimmt das 
Verhaltensmodell durch die Wahl des Konsum- und Sparvolumens endogen.  

unfreiwillig, wenn der Versicherte Arbe

keine Beschäftigung in dem Umfang, in dem er gerne arbeiten würde. Arbeitslosigkeit 
wirkt sich direkt auf die gesetzliche und betriebliche sowie indirekt auf die private 
Altersvorsorge aus: 

• In der gesetzlichen Säule werden aufgrund des geringeren Arbeitsverdienstes 
weniger Entgeltpunkte erworben. Damit sinkt die Bewertung der aktuellen Periode 
und die Höherbewertung von Anrechnungszeiten in der (vereinfachten) Gesamt-
leistungsbewertung, vgl. Kapitel Gesetzliche Rente, S. 73. Allerdings behandelt das 
Modell Zeiten unfreiwilliger Arbeitslosigkeit mit Transfereinkommen entsprechend 
dem gegenwärtigen Recht grundsätzlich als Pflichtbeitragszeiten in der GRV. Daher 
entstehen Beitragsminderungen aber keine Beitragslücken. 

• Auch in der betrieblichen Säule sinkt die Beitragsleistung durch Arbeitslosigkeit. 
Aufgrund der direkten Kopplung der Beiträge an das Bruttoarbeitsentgelt durch 
Entgeltumwandlung fallen Beiträge in dem Maße aus, in dem das A

lücken. 

• Im Unterschied zu den beiden ersten Säulen der Alterssicherung können die Beiträge 
zur privaten Vorsorge auch in Zeiten der Arbeitslosigkeit unvermindert weiter 
geleistet werden. Allerdings wird die Budgetrestriktion angesichts des geringeren 
Einkommens enger. Ist nur unzureichend liquides Vermögen (aL) vorhan

leisten. Aber auch der Rückgriff auf aL ist nicht unproblematisch. Während der 
Erwerbsphase dient es primär der Vorsorge vor Einkommensschwankungen aufgrund 
von Arbeitslosigkeit. Da der Arbeitslosigkeitsprozess aber positiv autokorreliert ist, 
müsste aL just in dem Moment umgeschichtet werden, da es für seinen originären 
Zweck gebraucht wird. Das A

Transferleistungen mindern die Beitragseinbußen in der gesetzlichen und privaten 
Altersvorsorge. AsAd1 unterscheidet Arbeitslosengeld, Arbeitslosen- und Sozialhilfe (bis 
2004), bzw. ab 2005 das Arbeitslosengeld II. Arbeitslosengeld wird § 127 (2) SGB III 
vereinfachend bis zu einem Jahr unfreiwilliger Arbeitslosigkeit gezahlt. War eine Person 
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im Vorjahr ganzjährig arbeitslos, fällt sie ab 2005 in das Arbeitslosengeld II zurück. Aus 
diesem Grund ist im aktuellen Zustand xg für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer 
in einer eigenen Zustandsvariable zu unterscheiden, ob die Person im Vorjahr ganzjährig 

ch Renteneintritt steht außerdem die 
Grundsicherung im Alter zur Verfügung. Details und Berechnungsvorschriften finden sich 
in 

 zur Alters-
Einkommensvorsorge genutzt werden, ist aber nicht auf diesen Zweck beschränkt. 
Ins

rahmen der Altersvorsorge ist außerordentlich umfangreich:  

Regulierungen nimmt insbesondere das 6. Buch 
Sozialgesetzbuch über die Gesetzliche Rentenversicherung eine herausragende Rolle 

Etliche Mechanismen sind im Detail modelliert und im 
nächsten Kapitel ausführlich dokumentiert. Aber auch das 3. Buch, die 

 
Grundsicherung im Alter. 

• Steuerpolitisch ist insbesondere das Einkommensteuergesetz von zentraler 

iedenen 
steuerlichen Abzugsbedingungen der Vorsorgeaufwendungen für unterschiedliche 
Alterssicherungsinstrumente verändern systeminterne Renditen und bewirken direkte 
Umverteilungen zwischen Versicherten. Eine sinnvolle Analyse steuerlicher Anreize 
und Umverteilungen setzt freilich voraus, dass die Besteuerung umfassend abgebildet 
ist. 

• Schließlich unterliegen sowohl die betriebliche als auch die private Säule einer 
strengen Kapitalmarktregulierung. Die einschlägigen Bestimmungen etwa des 
Versicherungsvertragsgesetzes, des Versicherungsaufsichtsgesetzes, des Gesetzes 
über Kapitalanlagegesellschaften oder des Kreditwesengesetzes hängen von der 

arbeitslos war (ep=0) oder nicht (ep=1). Na

Anhang 11, S. 278. 

Altersvorsorge 

Institutionell unterscheidet das Modell drei Säulen der Altersvorsorge: die gesetzliche, 
die betriebliche und die private. Daneben existiert auch noch die Möglichkeit privater 
Ersparnis in liquidem Kapital aLt. Diese Form der Ersparnis kann

besondere in Modellläufen mit Einkommensunsicherheit während der Erwerbsphase 
wird das Vermögen in liquidem Kapital regelmäßig dazu verwendet werden, temporärere 
Einkommenslücken auszugleichen. Daher wird aL gemäß dem Altersvorsorge-
Zertifizierungsgesetz (AltZertG) institutionell nicht als Altersvorsorgeprodukt behandelt. 
Das Vermögen ist aus versteuertem Einkommen aufzubauen. Seine Erträge unterliegen 
als Einkommen aus Kapitalvermögen der Besteuerung. Der gesetzliche Regulierungs-

• Unter den sozialpolitischen 

für das Analyseziel ein. 

Arbeitsförderung, ist mit dem Beitrags- und Leistungsrecht des Arbeitslosengeldes 
und der Arbeitslosenhilfe von zentraler Bedeutung für ein Modell, das die 
Auswirkungen von Arbeitsmarktrisiken auf die Alterssicherung abbilden und 
verstehen will. Gleiches gilt für das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und die

Bedeutung. Sowohl die verschiedenen Besteuerungsmechanismen der Leistungen aus 
unterschiedlichen Alterssicherungsinstrumenten als auch die versch
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Vertra auf ihre 
sozialpolitische Altersvorsorg sse ist, sind lediglich einige 
wichtige Eigenschaften des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) 

ndungen ist im Kapitel 
Alterseinkünftegesetz (S. 39) sowie auch in Anhang 14 dargestellt.  

Die Produkte privater Altersvorsorge müssen nach § 1 Altervorsorgeverträge-
Ze

r. Von Bedeutung allerdings ist die Möglichkeit, den Vertrag 
zeitweise ruhen zu lassen. Ist der Versicherte durch seine Budgetrestriktion beschränkt, 

wä
bet
mo en in das Altersvorsorgekapital 
aR investiert und mit dem risikobehaftetem Langfristzinssatz r̂t verzinst. Die 
Aufwendungen können nach § 10a EStG begrenzt als Sonderausgaben steuerlich geltend 
gemacht werden. Die Steuerermäßigung wird gutgeschrieben, soweit sie die Summe der 
Zulagen nach Abschnitt XI EStG übersteigt (vgl. Kapitel Förderung der kapitalbildenden 
Privatvorsorge, S. 23, sowie Anhang 14 (S. 286), und Anhang 15, S. 292). 

gsform ab. Da die Kapitalmarktmodellierung hier "nur" in Hinblick 
efunktion von Intere

im Modell erfasst. 

Vollständig unberücksichtigt bleiben Alterssicherungsleistungen der Pflege- und 
Krankenversicherungen, der Rehabilitation (auch innerhalb der GRV), der Beamten-
versorgung und berufsständiger (Zusatz-)Versorgung. 

Gesetzliche Altersvorsorge 

Die gesetzliche Altersvorsorge ist aus Sicht der Versicherten modelliert. Sie besteht aus 
Beitragszahlungen an und Leistungen von der GRV. Andere Leistungsträger bleiben 
unberücksichtigt. Die Arithmetik der Beitragberechnung ist im Anhang 14 (S. 286) 
beschrieben. Die steuerliche Behandlungen von Vorsorgeaufwe

Die Leistungen der GRV werden, ähnlich einem realen Versicherungsverlauf, in zwei 
Schritten bemessen: Über die Erwerbsphase werden zunächst Entgeltpunkte kumuliert. 
Unter Berücksichtigung einer vereinfachten Gesamtleistungsbewertung wird ab 
Renteneintritt dann jährlich eine persönliche Leibrente bestimmt und ggf. um Ansprüche 
aus der Hinterbliebenenversorgung ergänzt. Die Berechnung der persönlichen 
Entgeltpunkte ist in Anhang 12 dokumentiert. Auf die Leistungsseite geht das Kapitel 
Gesetzliche Rente (S.73) ein. 

Private und betriebliche Vorsorge 

rtifizierungsgesetz (AltZertG) eine ganze Reihe an Bedingungen erfüllen, vgl. Kapitel 
Förderung der kapitalbildenden Privatvorsorge, S. 23. AsAd1 sieht weder die Möglichkeit 
eines Auszahlungsplan mit Restverrentung noch eine Beleihung zum Zwecke des 
Immobilienerwerbs vo

kann er die Beitragszahlung zeitweise einschränken oder aussetzen. Die Zahlbeträge 
hrend der Ansparphase sind in der privaten Altersvorsorge im Unterschied zur 
rieblichen vollkommen flexibel und werden durch den Optimierungsalgorithmus 
dellendogen bestimmt. Die jährlichen Sparraten werd
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Wird die betriebliche Vorsorge in die Berechnung mit einbezogen, werden ab 
hestens 2002 jährlich konstant 4% des Bruttoarbeitsentgelts als Altersvorsorgekapital, 
 per Entgeltumwandlung gespart. Nach § 3 Nr. 63 EStG ist dieser Betrag steuerfrei und 

frü
aR,
nach § 115 SGB IV zudem bis einschließlich 2008 sozialabgabenfrei. Lediglich ein diese 
Grenze übersteigender Teil steht in diesem Fall als Privatvorsorge zur Verfügung und 
ka

I
jed
we h 
festzulegender Prozentsatz, der über die gesamte Vertragslaufzeit auf jede (Jahres-) 

pol
bet

Einkommensteuern und Sozialabgaben 

unt rden 

ein auf jeweils den halben Beitragssatz der 

ver

tersvor-
sorgeförderung aus Zulagen und Sonderausgabenabzugswirkung. Die Förderung der 
be

nn ergänzend gem. § 10a EStG oder Abschnitt XI EStG gefördert werden.  

Im Unterschied zur privaten Altersvorsorge sind die jährlichen Zahlbeträge zur 
Ersparnisbildung in der betrieblichen Säule also nicht als Entscheidungsvariable 
modelliert. Die Höhe der Zahlungen ist personenbezogen fest an das Bruttoarbeitsentgelt 
aus unselbstständiger Arbeit geknüpft. Wird die Person arbeitslos, reduzieren sich ihre 
Beiträge für diese Zeit proportional. 

m Unterschied zur privaten fallen für die betriebliche Altersvorsorge nur Verwaltungs- 
och keine Abschlusskosten an. Betriebsrenten können also ohne Fixkosten angespart 
rden. Die Verwaltungskosten sind, wie bei den Privatrenten auch, ein parametrisc

Beitragszahlung und jede Rentenzahlung erhoben wird. Die Anlage- und Verrentungs-
itik entspricht derjenigen der privaten Altersvorsorge. Leistungen aus dieser Form 
rieblicher Vorsorge sind im Gegenzug vollständig (nachgelagert) zu versteuern.  

In der Erwerbsphase sind oberhalb der Freibeträge Einkommensteuern auf die 
Erwerbseinkünfte und Erträge des liquiden Kapitals zu leisten. Transfereinkommen 

erliegen lediglich dem Progressionsvorbehalt. Sozialversicherungsbeiträge we
oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze bis zur Beitragsbemessungsgrenze auf Erwerbs-

kommen erhoben. Arbeitnehmer zahlen dar
GAV, GKV, GPV und GRV; Selbstständige den vollen Satz der GRV und Kranken-

sicherungsbeiträge in Höhe des vollen Beitragssatzes der GKV und GPV. 

Nach der Einkommensteuerberechnung bemisst sich sowohl der duale Familienlasten-
ausgleich aus Kindergeld und Kinderfreibetragswirkung als auch die duale Al

trieblichen Vorsorge aus Entgeltumwandlung und die sich verändernde Abzugs-
fähigkeit von Vorsorgeaufwendungen im Übergang zur nachgelagerten Besteuerung von 
Alterseinkünften sind algorithmisch abgebildet.  

Aufgrund der erheblichen Komplexität des Algorithmus findet er sich im Anhang 14  
(S. 286) ausführlich dokumentiert. 
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4. Ruhestandsphase 

Die Rentenphase beginnt mit dem Bezug der ersten GRV-Rente und endet mit dem Tod, 
spätestens im Alter gT. Alterseinkünfte können bestehen aus lebenslangen Leibrenten der 
umlagefinanzierten GRV, aus Leibrenten kapitalgedeckter, betrieblicher oder privater 

Bu

F
zw

Alterssicherung sowie ergänzend aus Vermögen in liquidem Kapital in freier Verfügung.  

dgetrestriktion 

ür die Einkommensplanung nach Renteneintritt hat der Haushalt folgende Sequenz 
eiperiodiger Budgetrestriktionen über die Lebensalter  g = gR .. gT-1 zu wahren: 
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Gleichung 16: konsekutive Budgetrestriktion zweier aufeinander folgender Perioden  

rsorgekapital mehr aufgebaut. Statt dessen beziehen nP = 1 oder 2 Personen bis 
zu ihrem Tod eine kapitalgedeckte Leibrente (pal,t). Sie entspricht jeweils dem erwarteten 
Wertäquivalent eines Anteils am gemeinsam aufgebauten Altersvorsorgekapitals zum 

en. Aufgrund der variierenden 
Lebenserwartung ist pal,t geschlechts- und zeitspezifisch ausgewiesen. Im Erlebensfall 
beziehen beide (bzw. der Haushaltsvorstand, Person i=1) eine eigene GRV-Rente auf 
Grundlage der persönlich akkumulierten Entgeltpunkte, pg(sEPi). 

Stirbt Person 1, verf r. Stirbt nur Person 2, 
bezieht Person 1 ihre eigene kapitalgedeckt

während der Rentenphase  

Auch nach Renteneintritt muss die Verwendung der Periodenressourcen auf Konsum 
(cg) und geplantem Vermögensstand in liquidem Kapital vor Erträgen und Steuern (aLg+1) 
wertmäßig dem bestehenden Vermögen in liquidem Kapital und der Summe aller 
Periodenerträge entsprechen. Im Unterschied zu Gleichung 15 (S. 66) wird allerdings kein 
Altersvo

Renteneintritt, aRgR. Dieser Anteil bemisst sich annahmegemäß nach der Relation der 
kumulierten Humankapitalprofile der beiden Person

olgt das Modell den Haushalt nicht weite
e Rente. Darüber hinaus erhält sie eine 

Witwen-/Witwerrente auf Grundlage der Entgeltpunkte der/des Verstorbenen, phg(sEP2) 
unter Berücksichtigung der Vermögens- und Einkommensanrechnung. Alternativ erhält 
sie eine Rente nach Rentensplitting aus dem Mittelwert der Entgeltpunkte beider 
Personen. Vom Bruttoeinkommen abzuziehen sind ferner die Einkommensteuer Tt(zvet) 
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und die Sozialversicherungsbeiträge der Rentner/innen bSVg. Gleichung 17 unterstellt, 
dass keine Kindergeldkinder mehr in dem Haushalt leben. Daher vereinfacht sich die 
Berechnung des zu versteuernden Einkommens.1  

Gesetzliche Rente 

An dieser Stelle soll die Leistungsseite der GRV dargestellt werden, soweit sie in AsAd1 
modelliert ist: Als eigene Leibrente und als Hinterbliebenenrente mit der Option auf 
Re

Neben der Rente wegen Alters kennt das Modell zwei Versionen der Rente wegen 
To

• Unter Berücksichtigung der Freibeträge nach §§ 18a, 18b und 97 SGB VI wird im Fall 
der großen Witwen-/Witwerrente eigenes Einkommen auf die Rente des Verstorbenen 
angerechnet. Sie wird zudem mit dem Rentenartfaktor nach § 67 SGB VI gemindert. 

• Im Fall des Rentensplittings werden die Entgeltpunkte der beiden Ehepartner gemäß 
§§ 46 (2b) und 120a SGB VI aufgeteilt. Die Rente des Hinterbliebenen ergibt sich dann 
aus seinen eigenen und den per Splitting übertragenen Entgeltpunkten. Eine 
Einkommens- oder Vermögensanrechnung findet nicht statt.  

                                              

ntensplitting. Als eigene Leibrente kennt das Modell die Rente wegen Alters mit zwei 
Fallunterscheidungen: 

1. Ab einem parametrisch vorzugebenden Renteneintrittsalter in Höhe der Regelalters-
grenze [>=65 Jahre] unterstellt das Modell in der Berechnung der GRV-Rente eine 
Regelaltersrente nach § 35 SGB VI. Nach § 77 SGB VI ergeben sich dann Renten-
zuschläge für einen hinausgezögerten Rentenbeginn. 

2. Wird dem Modelllauf hingegen ein Eintrittsalter unterhalb der Regelaltersgrenze 
vorgegeben, unterstellt AsAd1 eine Altersrente für langjährig Versicherte nach § 36 
SGB VI. Nach § 77 SGB VI ergeben sich dann Rentenabschläge für vorzeitigen Renten-
beginn. 

des: die große Witwen-/Witwerrente und die Hinterbliebenenversorgung nach Renten-
splitting. Voraussetzung für beide Rentenarten ist der Tod einer zweiten Person nach 
Renteneintritt. Im  Regelfall berechnet das Modell eine große Witwen-/Witwerrente. Die 
Bezugsvoraussetzungen nach § 46 SGB VI sind nach Konstruktion stets erfüllt. Für 
jüngere Versicherte kann AsAd1 alternativ eine Splittingrente berechnen, vgl. 
Hinterbliebenenversorgung und Rentensplitting, S. 29:  

 
1 In funktionaler Form lässt sich das zve eines Singlehaushalts beispielsweise ausdrücken als zve = ZVEt( pt 
+ pat + max[r⋅aL - FBKap; 0]- WK - FBGrund  - FBtR -HBR(bSV)) mit pt als GRV-Bruttorente, pat als Kapitalrente, 
FBKap als Sparerfreibetrag, FB als Grundfreibetrag, FBtR als Rentenfreibetrag nach AltEinkG (bzw. 1 - 
Ertragsanteil von pt ohne AltEinkG) WK als Werbungskosten, HBR als Höchstbetragsregelung der 
Vorsorgeaufwendungen in Höhe der Sozialversicherungsbeiträge bSV. Das zvet wird der Steuerfunktion 
Tt(.) unterworfen. Die Berechnung ist in enger Anlehnung an die Systematik des § 2 EStG programmiert 
und im Anhang I.I.14 (S. 286) dokumentiert.  
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Die Rentenberechnung gibt den Zeitwert der Summe persönlicher Entgeltpunkte zum 
Renteneintritt zurück. AsAd1 berechnet dazu:  
1. eine vereinfachte Gesamtleistungsbewertung zwecks Nachbewertung beitragsfreier 

oder -geminderter Zeiten zur Ermittlung der Summe persönlicher Entgeltpunkte, 
2. den Rentenzugangsfaktor zwecks Ermittlung der Zu-/Abschläge bei späterem/ 

früherem Renteneintritt als dem Regelalter.  
3. unter Rückgriff auf die Projektion des aktuellen Rentenwerts die dynamische 

Anpassung der Rentenhöhe an die gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung.  

Schließlich n aktuellen 
Nominalwert der GRV-Rente zu erhalten. Dabei ist Folgendes zu berücksichtigen: 

d x

h  ita nachträglich im Zuge der 
Gesamtleistungsbewertung aufgewertet werden würden. Bekannt ist aber der sog. 
be

Wartezeiten sind als erfüllt unterstellt. Das 
ermöglicht, in Anlehnung an §§ 57, 70 (3a) SGB VI Entgeltpunkte für Kinder-
berücksichtigungszeiten mit mehr als einem Kind oder bei gleichzeitigem Bezug von 

rbeitsentgelt bereit ährend der Erw bsphase gutzuschreiben bzw. aufzuwerten. 
möglicht ab uch, de  Zuga sfaktor nach § 77 SGB VI anzuwenden, ohne 
eiten für la hrig Ver icher x-post überprü  zu müss n. 

lich brau nter d sen aussetzungen nicht zwischen Grund- und 
chsbewer (§§ 72, 3 VI) unterschieden zu werden. Statt dessen 

.  
tgeltpunkten bis zur Beschränkung nach § 

74 SGB VI bewertet. 

 werden diese Faktoren miteinander multipliziert, um de

Zu 1.: Die Gesamtleistungsbewertung nach §§ 71 – 74 SGB VI stellt das Modell vor 
erhebliche Probleme. Eine ex-post Würdigung lang zurück liegender rentenrechtlicher 
Zeiten ist aus algorithmischen Gründen ausgeschlossen. Der Grund liegt darin, dass der 
Optimierungsalgorithmus per Rückwärtsinduktion erzwingt, die Rentenhöhe für jeden im 
Modell erreichbaren Zustand zu berechnen, bevor die Erwerbsphase durchgerechnet wird: 
Zum Zeitpunkt der Rentenberechnung ist zwar der aktuelle Zustan g,t bekannt, nicht 
aber die konkrete Geschichte Gi aller möglichen Geschichten G, die den Haushalt in diese 
Situation gebracht hat. Bekannt ist der (Gitter-)Wert der Summe persönlicher 
Entgeltpunkte. Nicht bekannt hingegen ist, auf welche Weise er zu Stande gekommen ist, 
und ob es dabei Erwerbsphasen gegeben at, die in Real

legungsfähige Zeitraum als Zeit zwischen min[Alter bei Berufseintritt, 17] und dem 
min[Renteneintritt, Tod]. Daher kann eine vereinfachte Gesamtleistungsbewertung bei 
Renteneintritt bereits vor der Berechnung der Erwerbsphase vorgenommen werden: 

• AsAd1 kennt weder Ersatzzeiten noch Zurechnungszeiten. Die Gesamtleistungs-
bewertung zum Zeitpunkt der Rentenberechnung ist somit beschränkt auf die 
Bewertung der Ausbildungs-Anrechnungszeiten nach dem 17. Lebensjahr. Seit 2004 
sind Akademiker davon ausgeschlossen, vgl. Berechnung der persönlichen Entgeltpunkte 
in Anhang 12 (S. 281). Sämtliche 

A s w er
Das er er a n ng
Wartez ngjä s te e fen e

• Schließ cht u ie  Vor
Verglei tung  7 SGB 
werden die bewertungsfähigen Ausbildungs-Anrechnungszeiten mit dem Quotienten 
aus der Summe der Entgeltpunkte und dem belegungsfähigen Gesamtzeitraum gem
§ 72, also den durchschnittlichen Jahresen

 74 • Grundlegung 



 

Zu 2.: Der Rentenzugangsfaktor zgR,t bemisst die Zu- und Abschläge bei verzögertem, 
vorzeitigem Renteneintritt nach § 77 SGB VI. Wird dem Modell ein Renteneintritt vor der 
Regelaltersgrenze vorgegeben, werden die Voraussetzungen nach § 36 SGB VI als erfüllt 
unterstellt. Der nominale Zahlbetrag der Rente ergibt sich dann nach § 64 SGB VI durch 
Multiplikation des aktuellen Rentenwerts, der persönlichen Entgeltpunkte und des 

7 SGB VI beträgt 1 für die Rente wegen 
Alters. 
Zugangsfaktors. Der Rentenartfaktor nach § 6

Zu 3.: Wie in Anhang 13 (S. 283) ausführlich begründet, ist die Risikokomponente der 
GRV-Rente in AsAd1 vereinfachend durch die Zufallsvariable ŵt modelliert. Damit ergibt 
sich die gesetzliche Bruttorente nach folgender Formel: 

( )−+
= ⋅ ⋅ ⋅ ≡ ∀ ≤1

, 2004
ˆ ˆ  mit  1  .

2
t t

t gR gR t t t

ARW ARW
p sEP z w w t t  

Gleichung 17: Berechnung der GRV-Rente in AsAd1 

V

Kapitalgedeckte Rente 

etrieblicher Vorsorge gebildete 
Altersvorsorgekapital 

f

n, aRgR - aBgR > 0, und ist diese Differenz kleiner als 
die Abschlusskosten, sind diese auf die Di

Dabei bezeichnet sEPgR die Summe der persönlichen Entgeltpunkte nach Gesamt-
leistungsbewertung und zgR,t den Zugangsfaktor je nach Renteneintritt. Der Mittelwert 
über die aktuellen Rentenwerte ist der Rentenanpassung jeweils zum 01.07. eines Jahres 
geschuldet. Der ARW selber bemisst sich vor dem Projektionszeitraum, also für t ≤ 2004 
nach seiner historischen Entwicklung. Im Projektionszeitraum folgt er, je nach Szenario S, 
der Gleichung 1 (S. 22) oder Gleichung 2 (S.36). Folgerichtig ist auch die stochastische 
Komponente ŵt auf den Projektionszeitraum beschränkt, besteht doch über die 

ergangenheit keine Unsicherheit mehr.1 Schließlich  ist die kleinste Periodeneinheit des 
Modells ein Kalenderjahr, so dass alle rentenrechtlichen Zeiten stets vom Monat aufs Jahr 
hochgerechnet werden. 

Mit dem Renteneintritt wird das aus privater und b
aRgR in eine versicherungsmathematisch ‚fair" berechnete Rente 

verwandelt. Die Rente entspricht dem erwarteten Wertäquivalent des Altersvorsorge-
kapitals abzüglich Abschlusskosten kf und den in der Auszahlungsphase jährlich 
anfallenden Verwaltungskosten kv. Beruht das Kapital ausschließlich auf betrieblicher 
Ersparnis aus Entgeltumwandlung, sind die Fixkosten k  = 0. Übersteigt das Privat-
vermögen dasjenige aus Betriebsrente

fferenz begrenzt. Diese Konstruktion soll 
                                               
1 Genau genommen ist die Risikostruktur der GRV-Rente nicht von ŵt sondern von {ŵt-1, ŵt-2, ŵt-3} 
abhängig. Der Grund dafür liegt in der Zeitverschiebung bei der Berechnung des aktuellen Rentenwerts 
und der Durchschnittsbildung nach Gleichung 17. Insofern ist Gleichung 17 eine Vereinfachung zur 
Vermeidung zwei weiterer Zustandsvariablen. Diese Vereinfachung führt zu einer leichten Überschätzung 
des Leistungsrisikos. Wie in Anhang 13 ausgeführt, überzeichnet die Konstruktion die Varianz der GRV-
Rente bei plausiblen Annahmen um etwa 6%. Angesichts des deutlichen Abstands zwischen den Risiko-
maßen der GRV und Kapitalrenten ist diese Überschätzung zu vernachlässigen, vgl. Tabelle 19, S. 186. 
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sowohl die Forderung des AltZertG nach einer 10jährigen (seit AltEinkG 5jährigen) 
Streckung der Abschlusskosten gerecht werden als auch den relativen Kostenvorteil von 
Betriebs- gegenüber Privatrenten widerspiegeln. Im Unterschied zu CAMPBELL, COCCO, 
GOMES, MAENHOUT (2000) vermeidet sie außerdem, eine separate Zustandsvariable 
einführen zu müssen, die angibt, ob die Fixkosten bereits bezahlt wurden.1 

Der nach den jährlichen Entnahmen verbleibende Kapitalrest wird jeweils vollständig 
in risikolosen Wertpapieren, also zum Zinssatz r, angelegt. Die jährlich zu Periodenbeginn 
zu zahlende Leibrente pagR berechnet sich als Quotient aus dem Kapital aRgR und einer im 
Prinzip unendlichen Kapitalverzehrungsreihe mit Wiederanlage des Restkapitals. In AsAd1 
ist diese Reihe durch Vorgabe eines Maximalalters gT, beschränkt. Jede Periode dieser 
Reihe wird mit der unbedingten Erlebenswahrscheinlichkeit gewichtet:  

( )
( )

( )

[ ]

η

η

−
−

+

= =⎨ −

, , 1          mit  
1

,     
max0,                      sonst

R
T R

l t g vjg g

f

k

k
aR
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Gleichung 18 ist der Modellierung in CERNY, MILES (2001, S. 12) nachempfunden. Das 

(ge
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Sin
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Gle
Zei
Wa
Anf  indexierten Rente. 
Im Folgenden ist daher i.d.R. η = 0 und pag ≡pagR ∀ g > gR. 

Tabelle 5 zeigt das monatliche Wertäquivalent pa /12 für einige exemplarische Alters-
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Gleichung 18: Berechnung der kapitalgedeckten Brutto-Leibrenten in AsAd1 

Wertäquivalent bemisst sich aus dem über die Zeit kumulierten Verhältnis aus der 
schlechts- und kalenderzeitspezifischen) Erlebenswahrscheinlichkeit aus Sicht des 
teneintritts im Alter gR und der Verzinsung des jeweils verbleibenden Restbetrags. 

d die Rentenzahlungen reallohnindexiert (η=E[n]) vereinbart, ist ferner die 
chschnittliche Reallohnwachstumsrate E[n] zu berücksichtigen. In diesem Fall gibt 
ichung 18 nur die erste Rentenzahlung an. Die Folgebeträge pag>gR steigen über die 
t mit der Rate E[n]. Wie sich im Kapitel Altersvermögen, Portfolioallokation und 
chstum, S. 108, zeigt, präferiert das Modell jedoch in der Regel eine höhere 
angsauszahlung mit konstant bleibenden Raten gegenüber einer

65

rmögen aR im Alter von 65. Die Tabelle unterstellt einen Wiederanlagezins von r = 1,5 
%, einen Renteneintritt mit 65 Jahren im Jahr 2005 und keinerlei Kosten, kf = kv = 0. Die 
                                               
1 Angesichts dieser recht eleganten Lösung ist es geradezu schade, dass das kalibrierte Modell gar nicht 
des Rückgriffs auf Abschlusskosten bedarf, um die Zurückhaltung gegenüber "Riester"-Abschlüssen – 
insbesondere im unteren Einkommensbereich – zu erklären. Die Fixkosten sind daher in den folgenden 
Anwendungen stets Null. Die variablen Kosten betragen im Wachstumsszenario gemäß den Annahmen 
der Nachhaltigkeitskommission (BMGS, 2003) 10%, vgl. Fußnote 1, S. 80. 
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rechten beiden Spalten unterstellen eine Rentendynamik in Höhe von η = 1,46 % pro 
Jahr. Dieser Wert entspricht dem durchschnittlichen Wachstum der Durchschnitts-
entgelte, das die Nachhaltigkeitskommission für 2005–40 unterstellt, Werte interpoliert 

00, Tab. 3-6, Spalte 2). Die den Sterbetafeln 
entsprechende, mittlere verbleibende Lebenserwartung im Jahr 2005 beträgt für 
65

und gemittelt nach BMGS (2003, S.1

jährige Frauen (Männer) 20 (16) Jahre. 

nicht indexiert indexiert mit η = 1,46 % pagR/12  
aRgR m w m w 
     10.000 54  46 47  40 
     50.000 271  231 237  199 
   100.000 543  462 475  398 
   250.000 1.356  1.155 1.187  994 
   500.000 2.713  2.311 2.374  1.988 
   750.000 4.069  3.466 3.561  2.982 
1.000.000 5.425  4.622 4.748  3.976 

Tab

tem Kapital aufbaut, ist eine Zurechnungs-
regel auf beide Personen zu finden. AsAd1 unterstellt, dass aR65 zum Renteneintritt gemäß 
de

gsnutzenoptimale, zustandsbedingte Entscheidungsfunktionen dg(xg) 

⊆ Dg(Xg,t) ableiten. Damit ist das Modell vollständig beschrieben. Das nächste Kapitel 
dokumentiert die empirische Fundierung der Prozesse, die das Entwicklungsgesetz Γ 
nach Gleichung 4 (S. 47) bestimmen. 

elle 4: monatliche Leibrentenzahlbeträge (im ersten Rentenbezugsjahr) verschiedener Alters-
vermögenswerte für Männer und Frauen bei einem Renteneintritt mit 65 Jahren in 2005 (mit) und ohne 
jährlicher Reallohnindexierung in Preisen von 2004.    

Annahmegemäß ist keine Hinterbliebenenversorgung vereinbart. Da der Haushalt das 
Altersvermögen aus gemeinsam erwirtschafte

r Relation der kumulierten Humankapitalprofile, ∑g Hg,i / ∑i ∑g Hg,i, aufgeteilt wird. 

Einkommensteuern und Sozialabgaben 

Ab dem Renteneintritt sind Leistungen der GRV, p, kalenderzeitabhängig zum 
Ertragsanteil oder gemäß dem Übergangspfad zur nachgelagerten Besteuerung nach § 22 
EStG zu versteuern. Die Renten aus Altersvorsorgekapital, pa, unterliegen in jedem Fall 
vollständig der Einkommensteuerpflicht. Gleiches gilt für Zinserträge des liquiden 
Kapitals, aL. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden auf p wie auf pa erhoben. 
Seit 2004 werden sie zudem mit dem vollen Pflegeversicherungssatz belastet. Für Details 
der Steuerberechnung sei ein weiteres Mal auf Anhang 14 (S. 286) verwiesen. 

5. Zusammenfassung 

Zusammenfassend bleibt damit an dieser Stelle festzuhalten, dass AsAd1 als ein 
dynamisches Entscheidungsmodell eines im ökonomischen Sinne rational planenden 
Haushalts konstruiert ist. Der Haushalt ist zum Planungszeitpunkt vollständig informiert 
über die politischen und ökonomischen Prozesse sowie die Wahrscheinlichkeits-
verteilungen aller Zufallsgrößen des Szenarios {st} ∈ S. Er kennt alle während seines 
Lebenshorizonts g = g0 .. gT erreichbaren Zustände xg ⊆ Xg,t | st und kann aus deren 
Bewertung erwartun
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II.C. Modellbiographien der Analyse 

Nachdem das letzte Kapitel den analytischen Rahmen vorgestellt hat, sollen die bisher 
allgemein formulierten Evolutionsprozesse Γ in Gleichung 9 (S. 56) empirisch gehaltvoll 
konkretisiert werden. Aufgabe des Kapitels ist es also, die gewählte Parametrisierung der 
Erwerbs-, Beschäftigungs-, Konjunktur- und makroökonomischen Rahmenprozesse sowie 
dem Vorsorgeverhalten zu erläutern. 

Angesichts der erwähnten Identifikationsproblemen von Lebenszyklusmodellen (vgl. 
RODEPETER, 1999, 1997) und der Mikroheterogenitätsproblematik des vorliegenden 
Ansatzes sei vorab bemerkt, dass eigentlich eine "Metrisierung" des gesamten Modells in 
einem integrierten strukturellen Schätzverfahren auf Mikrodaten wünschenswert wäre. 
Das Modell in seinen Strukturparametern mikroökonometrisch auf der Basis einer 
umfangreichen Stichprobe projizierter Erwerbs- und Versicherungsverläufe in den 
verschiedenen Alterssicherungssystemen zu schätzen, böte die Grundlage für eine 
(verhaltens-)dynamische Mikrosimulation. Damit ließen sich nicht nur Verteilungs- und 
Anreizwirkungen entlang der verschiedenen Untersuchungsdimensionen abschätzen. 
Mi

eines 
Entscheidungsmodells vorbereiten und andererseits auf typische Fälle anwenden. Es wird 
Aufgabe weiterer Forschungen sein, den Weg einer dynamisch stochastischen 
Mikrosimulation auszuloten. Ab ca. 2006 wird mit den Daten der AVID 2002/05 ein 
Datensatz vorliegen, der sich ideal dazu eignet (vgl. Kapitel Endogene Prozesse, S. 84).  

f

d
Projektionen der Überlebenswahrscheinlich-

keiten sowie den makroökonomischen und politischen Parameterzeitreihen bilden sie 
das Analyseszenario S. S ist aus Sicht des Entscheidungsmodells exogen.  

• Darauf aufbauend sollen zweitens die nicht direkt beobachtbaren Parameter des 
Entscheidungsmodells so gewählt werden, dass das Modell im Basisszenario 
empirisch beobachtbare Eigenschaften "im Mittel" repliziert. 

• Drittens schließlich soll angesichts der nicht gänzlich befriedigenden empirischen 
Basis des Modells eine Analysestrategie zur Gesetzesfolgenabschätzung gewählt 
werden, die unter Einbeziehung der empirisch identifizierten Prozesse in Fallstudien 
spezifische Eigenschaften dieser Gesetze untersucht. Die Stärke des Ansatzes liegt 

ttels Aggregation über die Gesamtstichprobe könnten auch Aussagen zu 
Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen Faktorangebot und zu fiskalischen 
Konsequenzen gewonnen werden. Leider liegt diese Perspektive außerhalb der 
Reichweite dieser Arbeit. Ihr Anliegen ist bescheidener: Soll sie doch einerseits das 
technische Instrumentarium für eine mikroökonometrische Spezifikation 

An die Stelle einer integrierten Schätzprozedur des Gesamtmodells treten ür die 
vorliegende Arbeit folgende drei Schritte:  

• Erstens wurden im Rahmen des FNA-Forschungsprojektes AsAd1 der Einkommens-, der 
Beschäftigungs- un  der Konjunkturprozess unabhängig voneinander partial-
analytisch geschätzt. Gemeinsam mit den 
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mithin darin, Wirkungen zu identifizieren und in einem bekannten, kontrollierbaren 
und konsistenten Entscheidungsmodell auf Reaktionen hin zu testen. Seine Stärke 
liegt weniger darin, Verteilungswirkungen im Aggregat zu quantifizieren. Auf der 
Grundlage der mit diesem Modell gewonnenen Erkenntnisse soll die Aggregations-
frage in den Mittelpunkt von folgenden Arbeiten gestellt werden. 

1. 

en und makroökonomischen Szenarienvariablen 
exogen vorgegebenen Pfaden. Diese exogenen Parameter sind aus Sekundärquellen über-
no

 Fach-
hochschule (k=1), Fachschule oder Schule des Gesundheitswesens (k=2), Lehre oder 
Be

ätzung fasst 
jeweils fünf Jahrgänge zu einer Kohorten zusammen. Dadurch gehen sechs Kohorten der 
Jah

Exogene Prozesse 

Dem Entscheidungsmodell exogen vorgegeben sind die sich über die Zeit 
verändernden Erlebens- und Beschäftigungswahrscheinlichkeiten sowie die in ihrer 
Risikostruktur zeitinvariaten Lohn- und Zinsprozesse. Darüber hinaus folgen auch 
deterministische Trends in politisch

mmen. Die Humankapitalprofile, das Konjunkturrisiko und die Beschäftigungsprozesse 
wurden im Rahmen eines FNA-Forschungsprojektes speziell für AsAd1 geschätzt. Die 
Schätzungen sind im Folgenden nur kurz referenziert. Die Darstellung beruht auf einem 
unveröffentlichten Manuskript, vgl. GRUB, MAIDORN (2004, S. 147-156). 

Überlebenswahrscheinlichkeiten 

Die in AsAd1 verwendeten Sterbetafeln sind vom Institut für Bevölkerungsforschung 
und Sozialpolitik der Universität Bielefeld (IBS, 2002) berechnet worden. Sie geben die 
Wahrscheinlichkeit für jeweils ein Jahr an, dass eine Person stirbt. Diese Wahrscheinlich-
keiten sind in drei Varianten für die Jahre 1997 – 2100 differenziert nach Geschlechtern 
und Alter tabelliert. In AsAd1 fließt die mittlere Variante ein, die auch für den Bericht der 
Nachhaltigkeitskommission verwendet wurde, vgl. BMGS (2003, S. 53).  

Humankapitalprofile 

Humankapitalprofile gemäß Gleichung 5 (S. 47) sind für vier Typen mit unter-
schiedlichen berufsqualifizierenden Abschlüssen gebildet: Universität oder

rufsfachschule (k=3) und Personen ohne Berufsausbildung, (k=4). Das Sample bezieht 
nur abhängig Vollzeitbeschäftigte aus Westdeutschland ein. Personen mit sonstiger 
Ausbildung und Beamte sind ausgeschlossen. 

Die Schätzung basiert auf Daten des GSOEP 1984-2001. Damit stehen Paneldaten der 
individuellen Einkommensentwicklung über 18 Jahre zur Verfügung. Die Sch

rgänge 1938 bis 1968 in das Sample ein. Die Schätzungen erfolgen unabhängig für 
jede Kohorte. Die Gewichtung erfolgt mit den im GSOEP vorhandenen Gewichten. Als 
Einkommensvariable wird das 12fache des Bruttoverdienstes im letzten Monat vor dem 
Befragungszeitpunkt verwendet. Jeder Wert wird durch das Durchschnittseinkommen des 
jeweiligen Jahres geteilt und logarithmiert. Anschließend werden die Abweichungen vom 
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individuellen Durchschnitt gebildet. Auf diese Weise kann das Niveau des Lebens-
einkommensprofils zur Modellkalibrierung durch Vorgabe des Berufseinstiegsgehalts als 
Lageparameter skaliert werden (vgl. Kapitel Endogene Prozesse, S. 84). Die Parameter 

unverzerrt geschätzt. Um Berufserfahrung und die typischer Weise 
leicht konkave Struktur des realen Bruttoverdientes über den mittleren Erwerbshorizont 
zu

z 
gewichtet, vgl. GREENE (2003, S. 235ff, 323). Neben den Typen-Dummyvariablen trägt ein 
individueller Merkmalsvektor Xit Eigenschaften wie Familienstand, Kinderzahl und Job-
wechsel Rechnung.  

Konjunktur und Wach

Die Reallohnentwicklung folgt bis zum Basisjahr (2004) dem historischen Verlauf der 
Du

e mittlere 
Wachstumsrate wird von den Zinssätzen abgezogen. Der risikolose Zinssatz kurzfristig 
liq

 Lohn-Zins-Prozess {r̂t, ŵt} modelliert. Die 
Risikokomponente im Zinsprozess {r̂ } und diejenige im Lohnprozess während des 

werden trotzdem 

 berücksichtigen, wird eine Variable aus dem Lebensalter abzüglich Ausbildungszeit 
und 6 Jahre Kindheit gebildet. Sie geht linear und quadriert in die Schätzgleichung ein. 
Technisch findet der GLS-Schätzer Verwendung. Da man von "gruppenweiser 
Heteroskedastizität" sprechen kann, bei der eine "Gruppe" aus den Beobachtungen einer 
Person über die Zeit besteht, werden die Variablen mit der individuellen Varian

stum, Beitragssätze 

rchschnittsentgelte nach Anlage 1 im SGB VI. Für den Projektionszeitraum werden im 
Folgenden zwei Fälle unterschieden. In den Wachstumsszenarien entwickeln sich die 
Durchschnittsentgelte gemäß den Annahmen der Nachhaltigkeitskommission mit einer 
mittleren Wachstumsrate von 1,46%, vgl. BMGS (2003, S.100, Tab. 3-6, Spalte 3). In den 
wachstumsfreien Szenarien wird das Planungsproblem wachstumsbereinigt gelöst. In 
diesem Fall bleiben alle reallohnindexierten Planungsgrößen konstant. Di

uider Kapitalanlagen ist gleich der mittleren Reallohnwachstumsrate auf r=1,46% 
gesetzt. Im wachstumsfreien Szenario entspricht dem r=0%. Das risikoreiche 
Altersvorsorgekapital wird im Erwartungswert mit dem seit Januar 2004 auf 2,75% herab 
gesetzten Garantiezins für Kapitallebensversicherungen verzinst. Im wachstumsfreien 
Regelszenario schwankt r̂t daher um 1,29%.1 Dieser Abstand zum risikolosen Zinssatz 
kann als stochastische Risikoprämie interpretiert werden. 

Wie in Kapitel Risiken (S. 50) dargelegt, sind konjunkturelle Risiken der individuellen 
Altersvorsorge durch einen gemeinsamen

t

                                               
1 Dieser Wert scheint auf den ersten Blick gering. Die Nachhaltigkeitskommission (BMGS, 2003, S. 108) 
rechnet mit nominal 4 % bei 10% Verwaltungskosten und 1,5% Inflation. Daraus ergeben sich real 2,1%. 
Unter Abzug von 1,46 Prozentpunkten Wachstum entsprechen dem 0,64% im reallohnbereinigten 
Szenario in AsAd1. Der Sozialbeirat geht in seinem Gutachten zum Rentenversicherungsbericht 2004 von 
nominal 4% bei einer Inflation von 1,5% aus, vgl. SOZIALBEIRAT 2004, S. 35, Nr. 113. SCHMÄHL, 
HIMMELREICHER, VIEBROK (2003, S. 44, 50) rechnen mit real 2%; ESSIG, REIL-HELD (2003, S. 4, 15) mit real 1%. 
Die AVID 1996 unterstellt den Garantiezins für Lebensversicherungen in Höhe von damals nominal 4%, 
vgl. KORTMANN, KLAUS; SCHATZ, CHRISTOPH (2000). Unter Berücksichtigung der Kosten-, Wachstums- und 
Inflationsannahmen der Nachhaltigkeitskommission entspricht der hier unterstellt Zinssatz einer 
Nominalverzinsung von (1,29% + 1,46% + 1,5%) . 1,1 = 4,675%. Im wachstumsfreien Szenario sind die 
Verwaltungskosten daher auf Null gesetzt.  
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Projektionszeitraums gemäß Gleichung 6 (S. 48), {ŵt} sind als gemeinsamer 
vektorautoregressiver Prozess erster Ordnung nach folgender Gleichung geschätzt: 

( )0 1 1 ,

.,
0 1 1 ,

  0
   mit   0,   und    .

0
t r rr t wr t r t rr

t
wwt w rw t ww t w t

r r w
N

w r w

α α α ε σ
ε

σα α α ε
− −

− −

= + + + ⎛ ⎞
∼ Σ Σ = ⎜ ⎟= + + + ⎝ ⎠

 

Gleichung 19: Schätzgleichung des vektorautoregressiven Lohn-Zins-Prozesses 

 

ww

σrr=0,02.  

Die Zinsentwicklung nimmt mit einer Kreuzkorrelation von αrw=0,35 Einfluss auf die 
Lohnentwicklung. Der entgegen αwr 
auf Null gesetzt werden kann. Die Lageparameter ( 0r 0w

ble

r E
ICKEY ULLER

rierenden Prozesses beider Zeitreihen nahe. Bekanntlich 
e Existenz einer Einheitswurzel ist, nicht 

un

Erwartungsgemäß erscheint der Lohnprozess mit einem AR(1)-Parameter αww=0,97 
positiv autokorreliert und deutlich träger als der Zinsprozess mit einer Autokorrelation 
von αrr= 0,59. Allerdings ist auch die Standardabweichung der Zufallskomponente in der
Lohnentwicklung mit σ =0,07 etwas größer als die der Kapitalmarktrenditen mit 

 gesetzte Effekt erscheint nicht signifikant, so dass 
α , α ) wurden zwar mit geschätzt, 

iben im Folgenden aber unberücksichtigt. Statt dessen sind der mittlere Realzins und 
die mittlere Reallohnwachstumsrate als Szenarienparameter exogen vorgegeben. 

Der Schätzung des Zinssatzes liegt eine Zeitreihe von Renditen deutscher Wertpapiere 
zugrunde zu Grunde, die das statistische Bundesamt für den Zeitraum 1955-2002 
ausweist. Das Durchschnittseinkommen ist der Tabelle der Durchschnittsentgelte 1891-
2003 nach SGB VI, Anlage 1, entnommen. Es wird mit dem Verbraucherpreisindex des 
statistischen Bundesamtes, CPIt, zu Preisen von 1995 deflationiert und auf das Basisjahr 
2004 normiert: wt=ln[Yt / (CPIt 

. Y2004)]. 

Da die Zeitreihen nicht in Wachstumsraten, sondern in Niveaus geschätzt werden, ist 
sehr genau zu überprüfen, inwieweit diese Modellierung den Daten entspricht: Weder 
sollten sich Instationaritäten zeigen, noch die Störterme εi Autokorrelationen aufweisen. 
Dazu wurden beiden Zeitreihen auf die Existenz eine inheitswurzel überprüft. Der 
übliche "erweiterte D -F "-Test legt die Akzeptanz der Nullhypothese einer 
Einheitswurzel des datengene
sind Einheitswurzeltest, deren Nullhypothese di

problematisch. Häufig wird die Nullhypothese fälschlicherweise akzeptiert. Als Ausweg 
werden in der Literatur Prozeduren vorgeschlagen, die Stationarität des Prozesses als 
Nullhypothese gegen die Alternativhypothese einer Einheitswurzel testen. Zwei solcher 
Tests von 1) BIERENS und GUO (1993) und 2) KWIATKOWSKI, PHILLIPS, SCHMIDT, SHIN (1992, S. 
159-178) wurden durchgeführt. Sie bestätigen eine Stationarität des Zinsprozesses und 
eine Trendstationarität des Durchschnittseinkommens. Da annahmegemäß σrw =σwr =0, 
werden die beiden Teilgleichungen in Gleichung 19 einzeln geschätzt und deren 
Störterme mithilfe des DURBIN-WATSON-Tests auf Autokorrelation getestet. Werden 
Zeitverzögerungen in ersten Differenzen einbezogen, wird die Autokorrelation der 
Störterme insignifikant. Insgesamt erscheint die gewählte Modellierung der Zeitreihen 
unter Vernachlässigung der Zeitverzögerungen in ersten Differenzen vertretbar.  
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Schließlich wird die Varianz des Einkommensprozesses so angepasst, dass die Varianz 
der Lohngleichung der empirischen Varianz des Lebenseinkommens entspricht. Dafür 
wird das Bruttojahreseinkommen von voll rw rbstätigen Personen im SOEP 1984-2001 
für jede Person geschätzt und logarithmiert. Der Durchschnitt über die Personen in den 
einzelnen Bildungskategorien variiert zwischen 0,03 (für die Typen 2 und 3) und 0,05

 e e

 (für 
die Typen 1 und 4). Um diese Werte anzunähern, wird σww auf 0,07 gesetzt.  

D
den
Reg nd GPV 
bleiben über den gesamten Projektionszeitraum auf dem Niveau von 2004. Alle nominal 

gre
Wi

Be

U
Sch
(2) 
wahrscheinlichkeiten von einem Zustand in den nächsten zu ermitteln. Das Modell ist als 
kumulativ logistische Regressionsgleichung mit drei geordneten Zuständen formuliert: 

ie Beitragssätze zur GRV folgen den Projektionen der Nachhaltigkeitskommission in 
 Szenarien mit und ohne RVNG, vgl. BMGS (2003, S. 106, Tab. 3-8). Die 
elaltersgrenze verbleibt bei 65 Jahren. Die Beitragssätze zur GAV, GKV u

skalierten Gesetzesparameter – und damit insbesondere auch die Beitragsbemessungs-
nzen – werden mit dem projizierten Reallohnwachstum fortgeschrieben. Auf diese 
ese verbleibt das gesamte Steuer- und Sozialsystem real konstant.1  

schäftigung 

m auch unterjährige Arbeitslosigkeit in AsAd1 abbilden zu können, unterscheidet das 
ätzmodell drei Beschäftigungszustände: ganzjährig arbeitslos (1), halbjährig arbeitslos 
und ganzjährig beschäftigt (3). Das Ziel der Schätzung besteht darin, die Übergangs-
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Gleichung 20: Schätzgleichung Beschäftigung.  
Typenspezifisch ordinal kumulatives Logit-Regressionsmodell

 

Die gemessene Ausprägung der Beschäftigungsdauer von Person i im Jahr t ist als bi,t 
bezeichnet; s steht für die drei Zustände, Xi,t für eine Reihe persönlicher Merkmale und cs 
ist eine zustandsspezifische Konstante. Da Ps mit cs zunimmt, ein "höherer" Zustand, 
sprich längere Beschäftigungszeiten, mithin die "niedrigeren" Zustände, sprich kürzere 
Beschäftigungszeiten, aufgrund der kumulativen Formulierung des Modells beinhalten, 
sind auch die zustandsspezifischen Konstanten geordnet, so dass c1 < c2 < c3.  

Als Schätzgrundlage dienen wiederum Daten des GSOEP, die von 1984 bis 2001 zur 
Verfügung stehen. Ausgangspunkt sei, wie im Bericht der Nachhaltigkeitskommission 

                                               
1 Bis 2004 folgen die Durchschnittsentgelte und Gesetzesparameter ihrer historischen Entwicklung. Die 
Genauigkeit des Institutionenmodells nimmt für weiter zurück liegende Jahre jedoch ab. Vor 1978 
verbleibt das Institutionenmodell real auf dem Niveau von 1978. Einzig die Beitragsbemessungsgrenzen 
der GRV sowie der steuerliche Grundhöchstbetrag und der Vorwegabzug sind rückwirkend bis 1960 – 
skaliert auf das Niveau von 1978 – enthalten. Diese Besonderheit ist für die Abschätzung der Doppel-
besteuerungsproblematik des AltEinkG bedeutsam: Der Anteil der Sozialversicherungsbeiträge aus 
versteuertem Einkommen ist, insbesondere für Arbeitnehmer, zwischen 1960 und 77 deutlich gestiegen. 
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(BMGS, 2003, S. 61), die gegenwärtige Situation am Arbeitsmarkt. Der Schätzung werden 
daher die Jahre seit der Vereinigung, 1992 – 2001 zu Grunde gelegt. Personen mit Voll-, 
Teilzeiterwerbstätigkeit und Arbeitslose gehen in das Sample ein. Die Anzahl der für das 
Jahr vor der Befragung beschäftigungslos gemeldeten Monate wird in die 3 Zustände 
umgerechnet. Als personenspezifische Merkmale gehen Alter, Bildungstyp k = 1 .. 4, 
Geschlecht und der Beschäftigungszustand im Vorjahr in das Modell ein. Außerdem 
findet das Kalenderjahr t Berücksichtigung. 

In der kurzen Frist sieht AsAd1 keinen Zusammenhang zwischen der konjunkturellen 
Lohn-/Zins-Dynamik und der typen-, geschlechts- und altersspezifischen Beschäftigungs-
wa

GS, 2003, S. 61, Tab. 2-3) 
sinkt die Arbeitslosigkeit von 9,5% in 2002 über 8,8% in 2010, 7,0% (2020) auf 4,4% in 
20

hrscheinlichkeit vor. Langfristig aber folgt das Modell einem deterministischen Trend 
zwischen Wirtschaftswachstum, demographischem Wandel und Arbeitslosigkeit, den die 
Nachhaltigkeitskommission vorzeichnet: In deren Bericht (BM

30 und 3,7% zum Ende des Projektionszeitraums in 2040. Um diesen Pfad 
nachzuzeichnen, werden zuerst Beschäftigungsquoten für Männer und Frauen aus dem 
Mittel der Beschäftigungszustände (0; 0,5; 1) innerhalb der verwendeten Samples 
errechnet. Das ergibt für männliche Beschäftigte eine Quote von 91,8%, für Frauen eine 
Quote von 88,8%.  

Eine als Jahresdummy mit geschätzte Variable wird nun so kalibriert, dass die 
aggregierte, simulierte Beschäftigungsquote Bt mit den projizierten Beschäftigungs-
quoten übereinstimmt, wobei sich Bt wie folgt berechnet:  

0

4

, , ,
1 1

.
R S

S

S

g n

t k t k g i
k g g i

B K b
= = =

= ∑ ∑ ∑  

Gleichung 21: Simulierte Beschäftigungsquote in einem Jahr 

Der Parameter k bezeichnet eine der vier Qualifizierungstypen, Kk das sich für diesen 
Typ im Sample ergebende Gewicht, g das Alter und iS den Simulationslauf. Für die Jahre 
2010, 2020, 2030 und 2040 werden jeweils nS = 1000 Simulationsläufe für jedes Alter g0 ≤ 
g < gR und jeden Qualifikationstyp k durchgeführt. Zwischen den so im 10-Jahres-Abstand 
kalibrierten Punkten wird τ linear interpoliert. Letztlich ergibt sich daraus ein 
kalenderzeitabhängiger Trend in der Arbeitslosigkeit mit Beschäftigungsquoten für 
Männer von ca. 92,5 % im Jahr 2010, 94,3% (2020), 97 % (2030) und 97,7 % im Jahr 2040 
sowie für Frauen von 89,5 %, 91,25 %, 93,8 %, 94,5 %. Die Beschäftigungs-
wahrscheinlichkeit in AsAd1 ist damit ausbildungs-, geschlechts-, alters- und kalenderzeit-
spezifisch und zudem im Aggregat asymptotisch konsistent mit den Annahmen der 
Nachhaltigkeitskommission. Die resultierenden Übergangswahrscheinlichkeiten von 
einem Beschäftigungszustand in den nächsten bilden die typen-, geschlechts-, alters- und 
kalenderzeitspezifischen MARKOV-Transitionsmatrizen ΠE,k,l,g,t, die das Modell zur 
Erwartungsbildung und Risikosimulation verwendet. 
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2. Endogene Prozesse 

Unter Vorgabe der im letzten Kapitel beschriebenen exogenen Prozesse verbleiben 
nunmehr noch die typenspezifischen Einstiegsgehälter (yw0,k) und die Berufseintrittsalter 
(g0,k) als Lageparameter der Einkommensprozesse, die Länge und Intensität einer 
Er

r in GRV-Entgeltpunkten 
repliziert. Im Folgenden sind diese Haushalte mit Pers1 bis Pers4 bezeichnet. 

Kalibrierungswerkzeug für das Anliegen dieser Arbeit. Erstens bietet er detaillierte 
Informationen über Anwartschaften der Versicherten in ihrem jeweiligen 
Haushaltskontext gegenüber der GRV und anderen Regel- und Zusatzsicherungssystemen 

ziehungspause als Diskriminierungsparameter zwischen den Geschlechtern sowie die 
Zeitpräferenzrate (β) und Risikoaversion (σ) als Präferenzparameter zu bestimmen. Das 
Ziel besteht darin, Beispielfälle zu konstruieren, die ein "typisches Verhalten" im Status-
Quo-Szenario S0 aufweisen. S0 unterstellt für alle Fälle einen Rentenbeginn mit 65 Jahren 
im Jahr 2005 ohne Berücksichtigung der drei Kernreformen. Mit dem Modell sollen dann 
Veränderungen dieser Fälle über die zu untersuchenden Reformen entlang der Zeit und 
der verschiedenen Untersuchungsdimensionen analysiert werden. Die experimentell zu 
beobachtenden Unterschiede sollen auf Gesetzeseigenschaften und direkt messbare 
sozioökonomische Differenzen zurück geführt werden. Daher geht das Modell von 
einheitlichen Präferenzparametern {β, σ} für alle Fälle aus. Unterschiedliche 
Verhaltensweise beruhen somit nicht auf unterschiedlichen Risikoneigungen oder Gegen-
wartspräferenzen. Die Parameter werden in einem dreistufigen Verfahren kalibriert: 

• Zunächst werden die Einstiegsgehälter und -alter der vier Bildungstypen in 
Einverdiener-Modellhaushalten so eingestellt, dass das Modell eine empirisch 
gemessene Quintilsschichtung männlicher Versicherte

• In einem zweiten Schritt werden Einstiegsgehälter und -alter sowie Länge und 
Intensität einer Erziehungspause einer zweiten Person in einem Doppelverdiener-
haushalt so bestimmt, dass die sich für die zweite Person ergebende Quintils-
schichtung diejenige weiblicher Versicherter annähert. Im Folgenden sind diese 
Doppelverdiener-Haushalte mit HH1 bis HH4 bezeichnet. 

• In einem letzten Schritt werden die Zeit- und Risikopräferenz für alle acht 
Haushaltstypen einheitlich so kalibriert, dass Mittelwert und Schichtung des Alters-
vermögens zum Renteneintritt empirisch gemessenen Werten möglichst nahe 
kommen. 

Eine geradezu ideale Datenbasis für diese Prozedur bietet die Studie Altersvorsorge in 
Deutschland aus dem Jahr und zum Rechtsstand 1996, AVID 96. Im Auftrag des BMA und 
der Rentenversicherungsträger wurde dafür eine umfangreiche Stichprobe der im Inland 
lebenden deutschen GRV-Versicherten der Geburtsjahrgänge 1936 bis 1955 aus der 
Grundgesamtheit aller deutschen GRV-Konteninhaber/innen gezogen. Mit 6.414 
verheirateten und 1.608 allein stehenden Personen umfasst die Stichprobe 14.434 
Personen. Insbesondere drei Merkmale machen diesen Datensatz zu einem idealen 
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wie insbesondere der betrieblichen und privaten Zusatzvorsorge. Zweitens kombiniert er 
individuelle Prozessdaten der GRV durch eine Klärung der Versichertenkonten mit 
Befragungsdaten aus mündlichen Interviews zu ergänzender Vorsorge, Zusatzversorgung 
im öffentlichen Dienst, Beamtenversorgung, berufsständischer Versorgung, landwirt-
schaftlicher Alterssicherung, Wohneigentum und Unterstützung durch Angehörige. 
Drittens schließlich projiziert die Studie die 1996 gemessenen Werte mittels einer 

zunächst kritisch diskutiert. 
Anschließend wird kurz auf eine Kontrollstatistik eingegangen und die Kalibrierung 
ab

s4 bis Pers1 auf 16, 18, 
19 und 27 angehoben. Auch nach dieser Korrektur liegt der Mittelwert mit 46 Jahren noch 
um

einheitlichen Mikrosimulation zum Rechtsstand und Preisniveau 1996 unter 
Fortschreibung der Erwerbsbiographien jeweils auf das (Renteneintritts-)Alter 65 in den 
Jahren 2000 bis 2020. Damit bietet der Datensatz auf Haushalts- und Personenebene eine 
Informationsfülle über die verschiedenen Versicherungsstrategien, Konsistenz und 
Aktualität, die ihres Gleichen sucht. Leider aber weist er auch einen gravierenden 
Nachteil auf: Die Firma Infratest Burke Sozialforschung besitzt ein faktisches 
Auswertungsmonopol der Mikrodaten. Für Wissenschaft und Öffentlichkeit steht neben 
den veröffentlichten Auswertungen ein umfangreicher Methodenbericht und ein 
ausführliches Tabellenwerk zur Verfügung. Leider lassen sich die für die Kalibrierung 
erforderlichen Informationen aber nur unter starken Zusatzannahmen aus den Tabellen 
gewinnen. Zur Kontrolle wird daher ergänzend auf Prozessdaten aus der laufenden 
Rentenbestandsstatistik des VDR zurück gegriffen. Einen Überblick über Methoden und 
wichtigste Ergebnisse der Studie bieten KORTMANN, SCHATZ (1999). 

Kalibrierung in drei Schritten 

Im Folgenden werden die drei Kalibrierungsschritte 

schließend anhand von Tabelle 6 (S. 94) zusammen gefasst. 

Zu Schritt 1: Die typenspezifischen Einstiegsalter für Männer orientieren sich zunächst 
an den Medianwerten aus der Schätzung der Einkommensprofile mit Hilfe des GSOEP (vgl. 
voran gegangenes Kapitel). Diese liegen bei 15, 18, 19 und 24 Jahre für Personen ohne 
Schulabschluss, mit Lehre, mit Meisterprüfung und Akademiker/innen. Aus diesen Werten 
resultieren bei einem unterstellten Renteneintritt mit 65 Jahren unverhältnismäßig lange 
Versicherungszeiten. Sie sind daher für die Modellbiographien Per

 3,4 oberhalb des Mittels von 42,6, das die AVID für Männer in Westdeutschland 
ausweist (Tab. 1004, West, Band II: Biographien). Die Abweichung erscheint tolerabel, da 
AsAd1 nur langjährig Versicherte simuliert. Ausgehend von diesen Werten werden die 
typenspezifischen Einstiegsgehälter auf 30.100 € für Akademiker (Pers1), 18.750 € für 
Personen mit Meisterabschluss (Pers2), 13.350 € mit Lehrlingsabschluss (Pers3) und 8.350 
€ ohne Berufsabschluss (Pers4) festgelegt (Angaben in Preisen von 2004). Mit dieser 
Wertekombination wird die aus der AVID 96 gewonnene Schichtung über die Quintile 1 
bis 4 im Erwartungswert nahezu exakt erreicht, vgl. Tabelle 6 A, Tabelle 6 B (S. 94) sowie 
Tabelle 32 (S. 293) in Anhang 16 zur Berechnung der Quintilswerte aus den 
Schichtungstabellen der AVID 96. Das oberste Quintil weist eine sehr (rechts-)steile 
interne Verteilung aus und bleibt im Folgenden außer Betracht. Durch den Ausschluss 
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geht zwar globale Verteilungsinformation verloren. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit 
richtet sich aber ohnehin auf den unteren Bereich und die Mitte der Verteilung. Technisch 
werden zudem Verzerrungen durch Ausreißer in dünn besetzten Spitzen vermieden. 
Spitzenverdiener sollen im Folgenden nur gezielt an einzelnen Stellen betrachtet werden. 
Der obere Lebenseinkommensbereich ist damit in AsAd1 i.d.R. durch die 80%-
Quintilshaushalte Pers1 (und HH1) als Vertreter im Zentrum des oberen Drittels 
rep

Zu Schritt 2: Die gemessenen Unterschiede in Niveau und Verteilung der Entgeltpunkte 
zw

 über 36,2 (42,6) 
Versicherungsjahre in der GRV. Von der ältesten zur jüngsten AVID-Kohorte steigt dieser 
Wert von 34,1 auf 38,7 Jahre. Gut Zweidrittel der Frauen sind während ihrer 

räsentiert. Der untere Lebenseinkommensbereich ist durch Pers4 (bzw. HH4) 
abgedeckt. Mit lediglich 25 (bzw. knapp 32 im Doppelverdienerhaushalt HH4) 
Entgeltpunkten bei einer Beitragszeit von 65-16+1= 50 Jahren (bzw. 65-19+1= 47 
abzgl. 8 Jahre Erziehungspause mit einem Jahr rentenrechtlicher Anrechnung, also 40 
Jahren für die zweite Person in HH4) stellen sie einen dauerhaft stark 
unterdurchschnittlich verdienenden Modellhaushalt mit hohem Arbeitslosigkeitsrisiko 
und geringen erwarteten Lohnsteigerungen über das Erwerbsleben dar. In der Regel 
führen diese Biographien in die ergänzende Grundsicherung im Alter. Daran wird eine im 
Folgenden als Homogenitätsproblem bezeichnete analytische Vereinfachung in AsAd1 
besonders deutlich. 

Auch wenn es gelingt, die empirisch vorgegebene Entgeltpunkteverteilung bis zum 
80%-Quintil durch die zwei mal vier Modellhaushalte sehr gut anzunähern, ist die 
Realität komplexer. Im untersten Quintil der gemessenen AVID-Schichtung finden sich 
beispielsweise auch Versicherte mit hohen Durchschnittsentgelten und niedrigen 
Beitragszeiten: solche, die nach einer geringen Zahl an Versicherungsjahren 
beispielsweise in die Selbstständigkeit, Beamtenschaft oder ins Ausland wechseln. Zwar 
lassen sich auch solche Biographien in AsAd1 abbilden. Bei Rechenzeiten zwischen 30 
Minuten und 10 Stunden pro Fall – je nach Haushalt und stochastischen Eigenschaften 
der betrachteten Modellökonomie – würde die Analyse über Kohorten und Reform-
alternativen ohne Reduktion der empirischen Mikroheterogenität aber kaum mehr hand-
habbar sein. Gleiches gilt auch für die unterstellte Repräsentanz der vier Quintile durch 
die vier Humankapitalprofiltypen k. Zwar gelingt die empirische Anpassung durch 
Vorgabe der Lageparameter yw0,k und g0,k. Trotzdem werden sich in allen Quintilen viele 
verschiedene Einkommensverläufe finden. Die unterstellte Entsprechung ist eine verein-
fachende Annahme, um den Rechenaufwand in Grenzen zu halten und gleichzeitig zu 
gehaltvoll interpretierbaren Modellbiographien zu gelangen. 

ischen den Geschlechtern in Westdeutschland ist nach wie vor erstaunlich hoch. 
Tabelle 32 (S. 293) in Anhang 16 zeigt für Frauen eine Relation des 0,8- zum 0,2-Quintil 
von 31,8 zu 6,3 = 5,1. Die 80/20-Relation bei westdeutschen Männern beträgt hingegen 
mit 58,1 / 24,8 = 2,3 nur knapp die Hälfte. Dahinter verbergen sich sowohl Unterschiede 
im durchschnittlichen versicherungspflichtigen Jahresentgelt als auch – und vor allem – 
in der Anzahl der Beitragsjahre, vgl. auch Abb. 5 (S. 91). Nach Angaben der AVID 96 
verfügen Frauen (Männer) in Westdeutschland im Durchschnitt
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Er

äß gleich alt und gehen 
gleichzeitig mit 65 Jahren in Rente. Die Geschlechterverteilung zwischen den beiden 
Pe

werbsphase teilweise teilzeitbeschäftigt. Die mittlere Dauer über alle Frauen liegt bei 
11,6 Jahren und steigt über die Kohorten von 9,5 auf 13,2. Für Männer ist der Anteil mit 
knapp 1% hingegen zu vernachlässigen.1 Die Unterschiede sind im Westen weitaus 
stärker ausgeprägt als in den neuen Ländern. Sowohl in West- als auch in Ostdeutschland 
nehmen sie zudem über die Zeit ab. Einerseits nähern sich die Erwerbsbiographien in 
jüngeren Kohorten zwischen den Geschlechtern stärker an. Andererseits wird dieser 
Trend in der Entegeltpunktebilanz insbesondere seit den 90er Jahren durch verstärkte 
Anrechnungen von Kindererziehungs- und Pflegeleistungen bei der Rentenberechnung 
unterstützt. Aus diesem Grund passt das Modell den Einverdienerhaushalt in der 
Kalibrierung der EP-Schichtung männlicher Versicherter an. Da langfristig mit einer 
stärkeren Angleichung zwischen Ost und West zu rechnen ist und sich das gesamte 
Modell ohnehin auf westdeutsche Parameter bezieht, wird zudem die westdeutsche 
Schichtung der Kalibrierung zu Grunde gelegt. 

Um den Unterschieden gerecht zu werden, und insbesondere die deutliche Aufwertung 
der Kindererziehungs- und Pflegeleistungen in den GRV-Konten betrachten zu können, 
kennt AsAd1 neben den vier Einverdienerhaushalten Pers1 bis Pers4 auch vier 
Doppelverdienerhaushalte: HH1 bis HH4. In jedem dieser Haushalte werden der jeweils 
zweiten Person zwei Kinder (renten- und steuerrechtlich) zugerechnet. Je Kind nimmt die 
zweite Person überlappend eine Auszeit von vier Jahren und geht anschließend weitere 
sechs Jahre einer Teilzeitbeschäftigung nach. Die Kinder werden jeweils zwei und sechs 
Jahre nach dem eigenen Berufseintritt geboren. Daraus resultieren acht Jahre 
Erwerbspause und weitere sechs Jahre Teilzeitbeschäftigung. Trotz dieser Reduktion des 
Erwerbspotentials müssen die Einstiegsgehälter gegenüber der jeweils ersten Person 
deutlich abgesenkt und ein späterer Berufseintritt angenommen werden, um die 
vorgegebene Entgeltpunkteschichtung zu erreichen, vgl. Tabelle 6 A, S. 94. Aus Gründen 
algorithmischer Vereinfachung sind beide Personen annahmegem

rsonen im Haushalt wirkt sich nur noch auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit und 
die Überlebenswahrscheinlichkeit, mithin also auf den Erwartungswert der 
Hinterbliebenenversorgung aus. In der Regel ist die erste Person als männlich, die zweite 
Person mit der Kinderzurechnung als weiblich unterstellt. 

Wie in Tabelle 6 C (S. 94) deutlich wird, gelingt auch hier die Anpassung an die 
vorgegebene Entgeltpunkteschichtung recht gut. Allerdings unterstellt diese Anpassung 
eine Reihe weiterer Annahmen, die die empirische Heterogenität vereinfachen und unter 
das Stichwort Homogenitätsproblem zu fassen sind: Sowohl die Gleichaltrigkeit der 
Ehepartner als auch der gleichzeitige Renteneintritt, die gleiche Verteilung der 
Kindergeburtenfolge, die Homogenität über die Humankapitalprofile und die 1:1-
Kombination der geschlechtsspezifischen Entgeltpunktequintile in jeweils einem 
Haushalt sind generische Konstruktionsmerkmale der Haushalte.  

                                               
1 Vgl. KORTMANN, SCHATZ (2000, S. 53) sowie Band II: Biographien, Tab. 104 für Deutschland, alte und neue 
Bundesländer. 
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Zu Schritt 3: Dieser Schritt ist der problematischste Punkt in der Kalibrierungs-
prozedur. Mit der Gegenwartspräferenz und dem Risikoaversionsparameter verbleiben 
nur noch zwei Parameter so zu bestimmen, dass das Verhalten aller acht Modellhaushalte 
zu empirisch sinnvollen und möglichst verteilungsrepräsentativen Ergebnissen führt. Der 
Diskontierungsparameter β bestimmt den Gegenwartswert eines morgigen Ereignisses, 
also die Wertrelation einer Konsumeinheit in t+1 im Vergleich zu einer Einheit in t. 
Gegeben eine Risiko- und Zinsstruktur sowie die gesetzlich verpflichtende Altersvorsorge, 
bestimmt er das erwartungsnutzenoptimale Gesamtniveau der Altersvorsorgeersparnis. 
Va

F

n mit variabler Liquidität: insbesondere 
Immobilien und Aktieninvestitionen. Zu deren Bedeutung im Lebenssparzyklus vgl. z. B. 

, RODEPETER, SCHNABEL, WINTER (1999). Empirisch wird ein weiteres 
Mal auf die AVID 96 zurück gegriffen. Sie erfasst u.a. Angaben zu garantierten Leistungen 
au

sch faires, monatliches Wertäquivalent 
der garantierten Ablaufsumme ausgewiesen. Die Umrechnung unterstellt einen internen 
Zins von 4% und die geschlechtsspezifischen Sterbetafeln DAV1994R der Deutschen 

er 
 und 

ner von 1996 auf Bruttozahlbeträge 
umgerechnet. Die Jahreszahlbeträge in Einheiten des Durchschnittsentgelts wurden dann 
un

riationen in β wirken sich in erster Linie auf das Altersvermögenskapital aR aus. Der 
Risikoaversionsparameter σ hingegen gibt die inverse Substitutionselastizität des 
Konsums zweier aufeinander folgender Zeitpunkte wieder. Er bestimmt damit die 
erwartungsnutzenoptimale Relation des in einer unsicheren Umwelt geplanten Konsums 
zwischen zwei Perioden. Gegeben eine Risiko- und Zinsstruktur sowie die gesetzliche 
Arbeitslosigkeitsvorsorge ist er in erster Linie für den Hang des Modells zu kurzfristiger 
Konsumglättung verantwortlich. Variationen in σ wirken sich daher in erster Linie auf die 
endogene Liquiditätssteuerung aL aus.  

Zunächst ist das empirische Pendant des anzupassenden Altervermögens aR zu 
bestimmen. Da aR gemäß dem AltZertG besondere Bedingungen zu seiner 
örderwürdigkeit erfüllen muss, soll eine enge Abgrenzung gewählt werden. Allerdings 

existieren zumindest langfristig Substitutionalitäten zwischen verschiedenen Anlage-
formen. Das AltZertG sieht zudem explizit Kriterien für Umwandlungen bestehender 
Spar- in zertifizierte Altersvorsorgeverträge vor. Nicht in die Kalibrierung einbezogen 
werden jedoch langfristige Kapitalanlage

BÖRSCH-SUPAN, REIL-HELD

s betrieblicher und privater Altersvorsorge. In Preisen von 1996 weist sie für 
Rentenversicherungen auf Kapitalbasis Schichtungen des monatlich garantierten Brutto-
zahlbetrags nach Abzug des Eigenanteils der Rentner zur Kranken- und 
Pflegeversicherung aus (AVID 96, Tabellenbände, Band I, Tab. 202 und 209 jeweils für 
Westdeutschland). Kapitalbildende Lebensversicherungen mit vereinbarter Einmal-
zahlung sind als fiktives, versicherungsmathemati

Aktuarvereinigung. Zur Kalibrierung des Modells AsAd1 wurden die Schichtungen d
Monatswerte aufs Jahr hochgerechnet, durch das Durchschnittsentgelt 1996 dividiert
um die Sozialversicherungsbeitragssätze der Rent

ter Annahme der 4%igen Verzinsung und der Sterbetafeln des IBS gem. Gleichung 18 
(S. 76) in einen Bruttovermögensbetrag zum Renteneintritt umgerechnet, vgl. Anhang 17 
(S. 294). Mittels linearer Interpolation wurden die sich ergebenden Schichtungen in eine 
Quintilsschichtung umgerechnet und unter Gewichtung mit den jeweiligen Fallzahlen 
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gemittelt. Das Ergebnis ist in Tabelle 6 B unter AVID 1996: Männer, Spalte AR, Grenze 
ausgewiesen.  

Mit der Parameterkonstellation {β=0,963; σ=5} ergibt sich für die oberen beiden 
Quintile eine sehr gute Entsprechung: Der Erwartungswert über 20.000 Simulationsläufe 
des Altersvermögens zum Renteneinritt des Modellhaushalts Pers1 (Pers2) liegt bei 3,46 
(1,57), das aus der AVID abgeleitete 80%- (60%-) Quintilsvermögen bei 3,45 (1,56). Die 
Entsprechung des Modellhaushalts Pers4 (Pers3) mit 0,0 (1,47) i.Vgl. zu 0,58 (0,99) des 
ersten (zweiten) Quintils gem. AVID ist weniger akkurat. Darin kommt die bereits 
erwähnte Homogenitätsproblematik ein weiteres Mal zum Ausdruck: 

Die vereinfachende Identitätsannahme, dass die vier Einverdienerhaushalte auch 
jew

der 
entsprechenden Anwartschaften, vgl. KORTMANN, SCHATZ (2000, S. 90-98). Einer der Gründe 
für

(1,47 gegenüber 0,99). Erwartungsgemäß bleibt aber der Mittelwert über die vier 
Modellhaushalte mit 1,19 gegenüber dem aus der AVID-Schichtung über die unteren vier 
Quintile abgeleiteten Mittelwert in Höhe von 1,21 leicht zurück.  

KORTMANN und SCHATZ, (S. 71, 73, 94) stützen auf die beobachtbare Korrelation von GRV-
, betrieblichen und privaten Anwartschaften die Hypothese, dass sowohl die betriebliche 
als auch die private Vorsorge tendenziell weniger dem Ausgleich niedriger GRV-
Anwartschaften diene. Vielmehr könne die Schließung der persönlichen Versorgungs-
lücke in Relation zum Erwerbseinkommen als Motivation der Versicherten und die 

eils ein Quintil der aR-Schichtung repräsentieren, ist gleichfalls eine (angestrebte) 
generische Konstruktionseigenschaft des Modells. Die entsprechende Reduktion der 
empirischen, nicht kontrollierten Heterogenität ist im Folgenden als Korrelations-
problematik bezeichnet. Zwar zeigt sich in der AVID, dass sowohl der Anteil derjenigen, 
die betrieblich vorsorgen, als auch das zu erwartende Versorgungsniveau deutlich positiv 
mit der Höhe der GRV-Anwartschaften korreliert sind, vgl. KORTMANN, SCHATZ (2000, S. 71-
75). Anteil und absolute Zahlbeträge für Männer und Frauen in Westdeutschland stiegen 
monoton über alle ausgewiesenen Größenklassen der GRV-Rente. Die Relation aus 
betrieblicher und gesetzlicher Versorgung zeigt hingegen einen eher u-förmigen Verlauf 
mit einem ersten Maximum im unteren Bereich. Ein qualitativ gleicher, u-förmiger 
Verlauf findet sich auch in der Verteilung des Anteils privat Vorsorgender und 

 einen relativ hohen Anteil privater Vorsorge im unteren Ast der 
Entgeltpunkteverteilung machen KORTMANN, SCHATZ, (S. 94) in dem relativ hohen Anteil 
von Männern mit einer Beamtenpension oder landwirtschaftlichen Altersrente in diesem 
Bereich aus. Just diese Fälle schließt AsAd1 allerdings konstruktionsgemäß aus dem 
untersten Entgeltpunktequintil aus. Es ist daher zu erwarten, dass der Modellhaushalt 
Pers4 weniger spart, als das niedrigste Quintil nach der AVID 96 ausweist. Bei der hier 
gewählten Parametrisierung zeigt er sich im Basisszenario als nahezu vollständig 
liquiditätsbeschränkt. Bis auf kleinere Sparbeträge in liquidem Kapital zur ergänzenden 
Vorsorge vor Arbeitslosigkeit werden im Prinzip alle Periodenressourcen für den 
gegenwärtigen Konsum benötigt. Der zweite Einverdienerhaushalt Pers2 holt zwar in 
seinem Altersvorsorgeverhalten gegenüber dem zweiten Quintil nach AVID 96 etwas auf 
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Personalrekrutierung als Motivation der Arbeitgeber für betriebliche Vorsorgeleistungen 
im Vordergrund stehen. Beide Motivationen sind für gut verdienende Arbeitnehmer 
relativ bedeutsamer. Sie könnten daher die beobachtbare Korrelation erklären. Die 
Überprüfung dieser Hypothese soll der weiteren Forschung mit der AVID überlassen 
bleiben. Für die vorliegende Arbeit wird die Korrelation als faktische Tendenz 
übernommen. Wie im Folgenden zu diskutieren sein wird, zeigt sie sich nahezu durch-
gängig im Modellverhalten des Basisszenarios. Allokations- und verteilungspolitisch will 
das AVmG die Progressivität der ergänzenden Vorsorge allerdings durch Sparanreize 
vermindern. Die durch das AVmEG und das RVNG zusätzlich entstehende Versorgungs-
lüc

u aR über die Modellhaushalte auf etwa 1/3 kurzfristige zu 
2/3 langfristige Kapitalanlagen beläuft, vgl. BÖRSCH-SUPAN, REIL-HELD, RODEPETER, SCHNABEL, 
W

e dynamische Partial-
gleichgewichtsmodell in CAMPBELL, COCCO, GOMES, MAENHOUT (1999) ist auf σ=5 und 
β=0,96 kalibriert. Die ebenfalls methodisch verwandte Arbeit von CERNY, MILES (2001) fällt 
hingegen mit der Parameterwahl von σ=5 und einem negativen β etwas aus der Reihe, 
um Lebenszyklusersparnis und erwartungsnutzenoptimale Portfolioallokation in Japan 
mit ihrem Modell zu replizieren. Ansonsten liegen Werte für β typischer Weise knapp 
unter 1. FEHR (1999, S. 59) arbeitet mit 0,99. 

Kontrollstatistiken 

Bevor Tabelle 6 die gesamte Kalibrierung zusammenfassend darstellt, soll die modell-
endogen entstehende Entgeltpunkteverteilung anhand zweier Abbildungen zur Kontrolle 
gespiegelt werden. Abb. 5 symbolisiert als sog. Konturplot die gemeinsame Verteilung 
des Rentenbestands im Dezember 2003 über die Anzahl an Versicherungsjahren 
(abgetragen auf der Ordinate) und die Anzahl der durchschnittlichen Entgeltpunkte je 
Versicherungsjahr, abgetragen auf der Abszisse.   

ke trifft grundsätzlich alle Versicherten über die gesamte Entgeltpunkteverteilung. In 
Kombination mit der in den 90er Jahren stark ansteigenden Beitragsbemessungsgrenze 
der GRV und der 1992 auslaufenden sog. Rente nach Mindesteinkommen ergibt sich 
allerdings für den unteren Lebenseinkommensbereich eine gegenüber dem oberen Ast 
der Verteilung relativ größere und zudem wachsende Vorsorgelücke. Es ist eine der 
spannenden Fragen an das Modell, ob Anreize und Förderung durch die Reformen 
ausreichen, dass insbesondere Problemhaushalte verstärkt ergänzend vorsorgen. Die 
Modellhaushalte Pers4 und HH4 repräsentieren solche Fälle mit einer problematisch 
geringen Vorsorge im Basisszenario mit und ohne Kinder.  

Die Parameterkonstellation {β=0,963; σ=5} ist darüber hinaus so gewählt, dass sich 
die Maximalrelation von aL z

INTER (1999, Tab. 5 letzte Spalte). Die Größenordnung der gewonnen Parameter 
stimmen mit empirischen Studien und üblichen Annahmen in der simulationsbasierten 
Literatur überein. Die Substitutionselastizität 1/σ wird in nahezu allen Studien auf kleiner 
als 1 und häufig auf Werte zwischen 0,1 und 0,5 geschätzt, vgl. z.B. FEHR (1999, S. 58) und 
BLANCHARD, FISCHER (1998, S. 44). FEHR (1999) arbeitet in seiner Gleichgewichtsanalyse 
dynamischer Fiskalpolitik in Deutschland ebenfalls mit einem Wert von σ=5. Auch das 
der vorliegenden Arbeit methodisch am nächsten kommend
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Abb. 4: Entgeltpunktebilanz der acht Modellhaushalte in AsAd1 im Spiegel der Rentenbestandsstatistik. 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Tab. 31.11 G und 311.12 G aus dem Band 148, VDR 
Statistik Rentenbestand am 31. Dezember 2003, S. 165, 166.  

Die relative Häufigkeit der einzelnen Zellbesetzungen ist durch eine Graustufenskala 
repräsentiert. Der Abbildung liegen Versichertenbiographien westdeutscher Männer und 
Frauen aus dem Rentenbestand zum 31. Dezember 2003 zu Grunde. Sie spiegelt damit vor 
allem "traditionelle" Erwerbsbiographien und die Entwicklung des Rentenrechts bis 2003 
wieder. Zur Orientierung zeigt die gestrichelte Linie als Anwartschaftsisoquante den 
Verlauf der sog. Eckrente mit 45 Entgeltpunkten. Oberhalb dieser Linie liegende Punkte 
führen zu einer höheren, unterhalb liegende Punkte zu einer niedrigeren Rente als der 
Standardeckrente. Zwei Regionen mit einer besonders ausgeprägten Konzentration fallen 
ins Auge: Entlang einer Linie von 45 Versicherungsjahren mit durchschnittlich 0,9 bis 1,6 
Entgeltpunkten je Jahr konzentrieren sich vor allem männliche Versichertenbiographien. 
Weibliche Versichertenbiographien konzentrieren sich vor allem entlang einer vertikalen 
Linie mit durchschnittlich 0,75 Entgeltpunkten je Versicherungsjahr über 30 bis etwa 45 
Versicherungsjahre. Das dürfte vor allem auf die Aufwertung von Versicherungszeiten auf 
bis zu 75% des Durchschnittsentgelts gemäß der Rente nach Mindesteinkommen bis 
einschließlich 1992, auf die Bewertung von einem (3) Jahr(e) Kinderziehungszeit seit 1986 
(1992) mit 0,75 EP und auf eine breite Streuung von familienbedingt versicherungsfreien 
Zeiten zurück zu führen sein. 

aphien 
he 

Struktur geht auf unterschiedliche Geschichten Γi in der Arbeitslosigkeit zurück. Da die 
sich nicht auf den Akkumulationsprozess von Entgeltpunkten 

auswirken, bleibt einzig die Beschäftigungsunsicherheit zur Erklärung der Streuung 
innerhalb der vier Haushaltstypen. Zeiten der Arbeitslosigkeit gelten aber (in AsAd1 

ls Beitragszeiten. Lediglich ihre Bewertung sinkt mit 
nkt 

ung der 

Die vier horizontalen Ellipsen verorten typische Streuungen der Modellbiogr
Pers1 bis Pers4. Der Erwartungswert liegt jeweils mittig in der Ellipse. Ihre flac

konjunkturellen Risiken 

vereinfachend grundsätzlich) a
zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei unveränderter Versicherungsdauer si
damit auch die durchschnittliche Zahl an Entgeltpunkten. Eine geringe Streu
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Versicherungsjahre ist auf Todesfälle vor Renteneintritt zurück zu führen. Werden nur 
Lebende in die Analyse einbezogen, kollabieren die Ellipsen in auf jeweils eine Linie.  

erson des HH4 ergibt sich trotz ausgeweiteter Anerkennung 
der Kindererziehung eine Schlechterstellung über die Zeit. Der Grund liegt in dem 
un

ten Familienleistungen. Im Lebensdurchschnitt verbleibt sie aber auf dem 
Niveau von 1,1. 

Punkte auf den vertikalen oder diagonalen Linien verorten die Entgeltpunktebilanz der 
zweiten Person innerhalb der Modellhaushalte HH1 bis HH4: von rechts nach links in 
Abb. 5. Im Unterschied zur ersten Person wird der/die Zweitverdiener/in aus Gründen 
algorithmischer Vereinfachung in AsAd1 grundsätzlich nicht arbeitslos. Auch stirbt er/sie 
nicht vor Renteneintritt.1 Differenzen in der Versicherungsdauer und den lebens-
durchschnittlichen Entgeltpunkten sind daher nicht durch die Modellstochastik bedingt. 
Sie ergeben sich statt dessen institutionell durch die Ausweitung der rentenrechtlichen 
Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten. Je nach Renteneintrittsjahr wird jede der 
vier Modellbiographien des/der Zweitverdiener/in unabhängig von der Modellstochastik 
genau einen Punkt entlang einer der Linie realisieren: über die Zeit wandernd von unten 
nach oben. Für die zweite P

terdurchschnittlichen Verdienst auch außerhalb der Kindererziehungszeiten. Bis 1992 
wurden sie durch die Rente nach Mindesteinkommen aufgewertet. Die Haushalte 2 und 
drei gewinnen absolut und im Durchschnitt. Die zweite Person des HH1 liegt hingegen 
mit ihrem Durchschnittsentgelt von 1,1 schon vor der Ausweitung über dem 
Durchschnitt. Sie profitiert zwar in der absoluten Zahl an Entgeltpunkten von den 
ausgeweite

Abb. 7 zeigt die (kubisch interpolierten) Verteilungs- und Lorenzkurven der 
Entgeltpunkteverteilung über die Modellhaushalte Pers4 bis Pers1 im Vergleich mit 
denen, die sich aus den Quintilswerten nach der AVID 1996 ergeben. Die Verteilungs-
funktion stellt die Summe der persönlichen Entgeltpunkte dem (kumulierten) 
Bevölkerungsanteil auf der Ordinate gegenüber. Das oberste Quintil gemäß der AVID 96 
bleibt – wie bisher auch – außer Betracht. Der Wert 1,0 entspricht daher in dieser 
Darstellung dem vierten Quintil, also den unteren 80% der nach Entgeltpunkten 
geordneten Population.  Die LORENZ-Kurven der Entgeltpunkte und des Altersvermögens 
auf der rechten Seite in Abb. 7 bilden ein visuelles Maß der Konzentration. Dem 
kumulierten Bevölkerungsanteil (bis zum 80%-Quintil) auf der Abszisse ist der kumulierte 
Anteil an der Gesamtsumme der Entgeltpunkte bzw. des Altersvermögens auf der 
Ordinate gegenüber gestellt. 

                                               
1 Die Vereinfachung ermöglicht, das ansonsten in der Erwerbsphase neundimensionale Optimierungs-
problem um zwei Dimensionen zu reduzieren. Unter der Annahme, dass Pers2 das Renteneintrittsalter 
mit Sicherheit erreicht und dabei nie arbeitslos wird, ergibt sich die Summe an Entgeltpunkten a priori 
deterministisch. Daher braucht kein eigenständiges Zustandsgitter Entgeltpunkte der zweiten Person 
konstruiert und in die Optimierung einbezogen zu werden. Auch braucht während der Erwerbsphase kein 
separater Zustand Person zwei lebendig oder tot unterschieden zu werden. Da die Rechenzeit ohnehin ein 
Problem des Modells ist und die Stochastik über den Lebenshorizont in der Rentenphase ausreicht, um die 
Reform der  Hinterbliebenenversorgung zu analysieren, ist diese Vereinfachung vertretbar. Die 
Versicherungsleistung des Haushalts gegenüber dem Arbeitslosigkeitsrisiko wird dadurch allerdings 
etwas überschätzt. 
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Wie in den oberen beiden Abbildungen zu erkennen, nähern die (interpolierten) Werte 
der Modellhaushalte die aus der AVID 96 abgeleitete (interpolierte) Perzentilsschichtung 
der Entgeltpunkte gem. Tabelle 32 (S. 293) in Anhang 16 in Verteilung und Konzentration 
gut an. In der unteren LORENZ-Kurve der Altersvermögenskonzentration wird hingegen 
die im letzten Abschnitt diskutierte Abweichung des Niedrigverdiener-Modellhaushalts 
Pers4 gegenüber dem aus der AVID 96 abgeleiteten Quintilswert und der steilere Anstieg 
in der AsAd1-Verteilung gegenüber der AVID-Schichtung deutlich. 
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Abb. 5: Verteilungs- und LORENZ-Kurven der Entgel
Modellhaushalte Pers4 bis Pers1 im Vergleich zu den aus der AVID 1996 abgeleiteten Quintilen 1 bis 4. 

tpunkte- und Altersvermögensschichtung der 

Kalibrierungstabelle 

A. Berufseinstiegsalter, -gehälter und max. Anzahl an G
Erwerbsphase [Jahre] bei Renteneintritt 

RV-Versicherungsjahren
g R =65

Grenze MW Grenze MW Grenze MW Grenze MW
1 24,83 12,42 0,58 0,29 24,93 12,46 0,00 0,00 Pers4
2 0,73 Pers3
3 1,52 Pers2
4 58,51 54,05 3,45 2,51 59,21 54,36 3,43 2,50 Pers1

1,19

C. Quntilsschichtungen: 
Frauen, D-West in der AVID 96 und Doppelverdienerhaushalt im Basisszenario AsA d1 

Quintil
Grenze MW Grenze MW Grenze MW Grenze MW

1 6,27 3,14 6,53 3,27 31,46 15,73 0,00 0,00 HH4
2 13,41 9,84 13,94 10,24 54,42 42,94 3,16 1,58 HH3
3 21,70 17,56 21,82 17,88 71,32 62,87 3,92 3,54 HH2
4 31,78 26,74 31,71 26,76 90,92 81,12 7,91 5,91 HH1
5 74,76

Mittel (1-4) 14,32 14,54

Berufseinstiegs-

AR
Frauen

AsAd1

Frauen Haushalt
AVID 1996

EP EP EP

m w w
m w m w Vollzeit

Pers1 27 29 30.100 22.800  => 39 30 24
Pers2 19 22 18.750 10.800  => 47 37 31
Pers3 18 22 13.350 6.300  => 48 37 31
Pers4 16 19 8.350 4.000  => 50 40 34

beta = 0,963 Mittelwert: 46 36 30
sigma = 5

Im Doppelverdiener-Haushalt leben jeweils 2 Kinder, Geburt 2 und 6 Jahre nach Berufseintritt der Frau.
Je Kind bis zu 4 Jahre Auszeit der Frau und weitere 6 Jahre Halbtagsarbeit, jeweils überlappend.
Die max. Anzahl d. Versicherungsjahre unterstellt im Basisszenario 1 Jahr rentenrechtliche Anerkennung
der Kindererziehung.

B. Quntilsschichtungen: 
Männer, D-West in der AVID 96 und Einverdienerhaushalt im Basisszenario AsA d1 

Quintil
AsAd1:  Einverdienerhaushalt

EP AR

alter gehalt

EP AR
AVID 1996: Männer

40,54 32,69 0,99 0,79 40,48 32,70 1,47
49,58 45,06 1,56 1,28 49,50 44,99 1,57

5 86,26 40,32

Mittel (1-4) 36,05 1,21 36,13

 

er im 
wachstumsfreien Basisszenario (S0) simulierten Schichtungen in GRV-Entgeltpunkten und Alters-
ver

Tabelle 5: Kalibrierungstabelle AsAd1  
Berufseinstiegsalter und -gehälter, Gegenwarts- und Risikopräferenz sowie Gegenüberstellung d

mögenskapital zum Renteneintritt mit denjenigen der AVID 96. Angaben der Einstiegsgehälter in EUR 
zu Preisen von 2004, der Einstiegsalter in Jahren und der Schichtungen in Entgeltpunkten bzw. in Relation 
zum jeweiligen Durchschnittseinkommen des entsprechenden Jahres. Quelle: eigene Berechnungen. 
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Tabelle 6 fasst die Kalibrierung abschließend zusammen: Die für AsAd1 angegebenen 
Werte sind jeweils Mittelwerte über 20.000 Simulationsläufe des Basisszenarios S0 mit 
einem Renteneintrittsalter von 65 Jahren in 2005. EP bezeichnet die Entgeltpunkte-
schichtungen, AR diejenige des Altersvermögenskapitals im 65. Lebensjahr. Die Werte 
unter „Grenze“ geben die Obergrenze des Quintils an, die unter „MW“ den Mittelwert. 
Dieser ergibt sich approximativ mittels linearer Interpolation bei einer unstellten 
Gleichverteilung innerhalb der Quintile. Die zwei mal vier Modellhaushalte in AsAd1 
passen nur die unteren vier Quintile an. Die typische Ausreißerproblematik am oberen 
Rand einer aus aggregierten Daten abgeleiteten, empirischen Vermögensschichtung 
bleibt daher im Folgenden außen vor. Spitzenverdiener werden nur vereinzelt gezielt mit 
in die Analyse einbezogen. 

elle B zeigt die Anpassung der simulierten Entgeltpunkte- und Altersvermögens-
schichtung der Einverdienerhaushalte an die aus der AVID 96 für Männer in 

sch
Qu
mit
Auf
rela schnitts-
verdienst zu Grunde. Das unterste AVID-Quintil weist hingegen wahrscheinlich eine 

ang
rele
u.a
zum untersten Quintil der Altersvermögensschichtung zweifelhaft. Auf der anderen Seite 
weist die AVID aus, dass lediglich 36% aller Männer in D-West über eine Betriebsrente 
und 64% über private Vorsorge verfügen. Die Verteilung der nicht ergänzend 
vorsorgenden Restgruppe über eine GRV-Entgeltpunkteschichtung langjährig 
Versicherter ist leider nicht ersichtlich.  

                                              

Die oberste Tabelle A gibt die durch die Kalibrierungsprozedur gewonnenen Parameter 
für alle acht Modellhaushalte an. Ein Einverdienerhaushalt (Pers1-Pres4) ist jeweils durch 
ein Paar der vier für Männer (m) ausgewiesenen Berufseinstiegsalter und -gehälter 
charakterisiert. Ein Doppelverdienerhaushalt (HH1 – HH4) setzt sich jeweils aus einem 
Wertepaar (m) und (w) zusammen. Die Präferenzparameter {β, σ} sind für alle Haushalte 
identisch.  

Tab

Westdeutschland abgeleiteten Quintilsverteilungen. Die Anpassung der Entgeltpunkte-
ichtung gelingt nahezu exakt, die des Altersvermögens zumindest in den oberen 
intilen 3 und 4, für Pers2 und Pers1 recht gut. Der Modellhaushalt Pers4 erreicht zwar 
 25 EP den ersten Quintilswert der Entgeltpunkteschichtung aus der AVID 96. 1 
grund der langen Versicherungsdauer der Modellbiographie und des typenspezifisch 
tiv hohen Arbeitslosigkeitsrisikos liegt dem jedoch ein sehr geringer Durch

ausgeprägtere jedoch hier unbeobachtete und nicht kontrollierte Heterogenität auf. Die 
esprochene Homogenitätsproblematik erscheint daher für dieses Quintil besonders 
vant. Das gilt leider auch für die Korrelationsproblematik. Da sich in diesem Quintil 

. auch Versicherte aus einkommensstarken Haushalten finden, ist die Entsprechung 

 
1 Da die Entgeltpunkteschichtungen weder vom Zins- noch vom Lohnrisiko abhängen, wurden sie nur 
über das Arbeitslosigkeitsrisiko gerechnet. Das verringert die Rechenzeit um knapp das Zehnfache. 
Trotzdem liegt sie unter Windows 2000 auf einem 2,8 GH Pentium 4 PC mit 1 GB Arbeitsspeicher je nach 
Haushalt immer noch zwischen 30 und 110 Minuten. Entsprechend dem Vorgehen in der AVID 96 liegt 
der Kalibrierungsprozedur das wachstumsbereinigte Basisszenario S0 zu Grunde. 
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m die drei Effekte zufrieden stellend kontrollieren zu können, wäre ein Rückgriff auf 
 Mikrodaten der AVID erforderlich. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist der jedoch 
sperrt. Es ist aber plausibel, dass sich ein hoher Anteil nicht privat oder betrieblich 
sorgender im unteren Einkommensbereich mit wenigen Entgeltpunkten findet. Diese 
ppe repräsentiert der Modellhaushalt Pers4 bzw. HH4. Der Modellhaushalt Pers3 holt 

 Unterersparnis im untersten Quintil etwas auf, so dass sich über die ersten beiden 
intile ein Mittelwert von 0,73 in AsAd1 i.Vgl. zu 0,785 in der AVID 96 ergibt. Der 
telwert über die gesamte Schichtung 1-4 bleibt mit 1,19 leicht hinter dem AVID mit 
1 zurück. 

abelle C zeigt die Anpassung der simulierten Entgeltpunkteschichtung der zweiten 
son im Doppelverdienerhaushalt an die aus der AVID 96 abgeleiteten Werte für Frauen 
Westdeutschland. Auch hier gelingt die Anpassung sehr gut. Bei unveränderten 
ferenzparametern gegenüber den Einverdienerhaushalten ergeben sich jedoch in 
pelverdienerhaushalten erwartungsnutzenmaximale Altersvermögenswerte in gut 

ifacher Höhe. Diese Volumina finden sich empirisch nur unter Einbeziehung anderer 
mögensanlagen, insbesondere von Immobilien, vgl. zu deren Bedeutung und Volumen 
SCH-SUPAN, REIL-HELD, RODEPETER, SCHNABEL, WINTER (1999).  

usammenfassend bleibt damit an dieser Stelle festzuhalten, dass die Modell-
ibrierung zwar nicht unproblematisch ist, für das Anliegen dieser Arbeit aber 
reichend erscheint. Wie beschrieben, lassen sich Modellhaushalte mit einem empirisch 
nvollen Verhalten konstruieren, die bestimmte Versichertentypen mit ihren jeweiligen 
erssicherungsrisiken repräsentieren. Pers4 und HH4 stehen für gering verdienende 

Modellbiographien Pers3, Pers2 und HH3, HH2 liegen dazwischen und repräsentieren das 
ere und obere Mittelfeld. Wie sich im Folgenden zeigen wird, lassen sich mit diesen 
len durchaus interessante Umverteilungseigenschaften und typische Anreize der zu 
ersuchenden Reformgesetze aufzeigen. Die auf diese Haushalte aufbauende Analyse 
d zudem ergänzt um Querschnittbetrachtungen über die Einkommensskala. Mithin 
ht die Perspektive der falltypischen Gesetzesfolgenabschätzung im Mittelpunkt der 
enden Betrachtungen. Aggregationen sind hingegen nur unter Abstraktion der 
gestellten Monokausalitäts- und Korrelationsproblematik möglich. Sollte ab 2006 ein 
ekter oder über Sonderauswertungen indirekter Zugriff auf die Mikrodaten der AVID 
2/05 möglich sein, könnte eine mikroökonometrische Schätzung einer vereinfachten 
sion von AsAd1 der Aggregationsproblematik weitaus umfassender gerecht werden.  
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III.

. Durchführung 

Clear understanding of these issues requires a well-devolped  
normative theory of optimal portfolio choice over the life cycle 

CAMPBELL, COCCO, GOMES, MAENHOUT (2000, S. 440) 

ie grundlegende Formalisierung des Modells in den voran gehenden Kapiteln hat als 
rke der für diese Arbeit gewählten Methodik herausgestellt, dass AsAd1 Gesetzesfolgen 
erimentell in einem komplizierten aber im Prinzip wohl verstandenen und 
trollierbaren Entscheidungsmodell unter Unsicherheit zu analysieren erlaubt. Dieses 
dellverständnis herzustellen, ist Aufgabe des folgenden Kapitels. Ausgangspunkt sind 
ei die im Kapitel Modellbiographien der Analyse: Endogene Prozesse (S. 84) eingeführten 
sichertenbiographien der acht Modellhaushalte. Aufbauend auf das einfachste, 
erministische Institutionenmodell sollen die bisher theoretisch diskutierten Zufalls- 
 Trendvariablen sukzessive eingeführt und auf ihre Wirkung hin untersucht werden. 
Sensitivitätsrechnungen sollen zudem einige der während der Kalibrierung 
onnenen Parameter variiert werden. Das Ziel besteht darin, ein Verständnis für das 

dellverhalten herzustellen, das die im vierten Hauptteil dieser Arbeit, der Anwendung, 
diskutierenden, reformbedingten Anpassungsreaktionen einzuordnen erlaubt.  

A. Das deterministische Institutionenmodell 

Das Grundmodell ohne Risiken und ohne Verhaltensreaktionen besteht zunächst aus 
dem reinen Versicherungsverlauf in der GRV nach Steuern und Transfers. 
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Das Panel (A) oben links in Abb. 9 zeigt bis zum Renteneintritt mit 65 Jahren in 2005 
die deterministischen Humankapitalprofile der vier Einverdienerhaushalte Pers1 bis Pers4 
nach Gleichung 6 (S. 48) im wachstumsfreien Basisszenario S0. Die Berufseintrittsalter 
liegen zwischen 16 (Pers4) und 28 Jahren (Pers1), vgl. Tabelle 6 (A), S. 94. Ab dem 

Abb. 6: Humankapitalprofile und Nettoeinkommen der acht Modellhaushalte  
Wachstumsfreies Basisszenario S0 des deterministischen Institutionenmodells ohne Verhaltensreaktionen 
in Relation zum jeweiligen Jahresdurchschnittsentgelt, Yt. Quelle: eigene Berechnung mit AsAd1. 
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Renteneintritt zeigt die Grafik den Verlauf der GRV-Bruttorente. Vor dem Übergang zur 
nachgelagerten Besteuerung ist die GRV-Rente ohne weitere Einkünfte für alle vier Fälle 
steuerfrei und unterscheidet sich daher nur durch den Kranken- und Pflege-
versicherungsbeitrag der Rentner vom Verlauf der Nettorente im Panel (B). 
An

ter Abstraktion von Arbeitslosigkeit 
und redistributiven Elementen entsprechen sie dem Verlauf der jährlich erreichbaren 
GRV-Entgeltpunkte. Da in Abb. 9 das Arbeitslosigkeitsrisiko unberücksichtigt bleibt, fallen 

und 25,7 für 

Ka

• Zweitens steigt das absolute Niveau der GRV-Rente über die vier Typen. Noch stärker 

nahmegemäß bleiben die GKV- und GPV-Beiträge ab 2004 konstant auf dem Niveau 
von 7,2% + 2 ⋅ 0,85% = 8,9%. Da sich auch der aktuelle Rentenwert ARW in S0 nicht 
verändert, bleiben Brutto- und Nettorente jeweils konstant. Soweit im Folgenden nicht 
anders angegeben, zeigen die reformbedingten Veränderungen also Differenzen zu GRV-
Alterseinkünften im Beastand, Beiträgen, Steuern und Transfers anno 2004 unter den 
gegenwärtigen makroökonomischen Bedingungen.1  

Die Humankapitalprofile stellen die altersabhängige Veränderung des persönlichen 
Erwerbspotentials in Relation zum Durchschnittsentgelt des entsprechenden Jahres dar. 
Bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der GRV und un

die Summen der Entgeltpunkte mit 63,9 (Pers1), 50,6 (Pers2), 41,5 (Pers3) 
Pers4 sowie die entsprechenden Bruttorentenniveaus etwas höher aus, als sie in der 

librierungstabelle (vgl. S. 94) ausgewiesen sind. Insbesondere drei Eigenheiten fallen 
auf:  

• Erstens steigen über die Modellbiographien Pers4 bis Pers1 die (kalibrierten) Niveaus 
der Erwerbspotentiale. Aber auch die aus dem GSOEP abgeleitete Konkavität der 
Profile nimmt über die vier Ausbildungstypen deutlich zu. Für die Versicherungsbilanz 
gegenüber der GRV ist diese Konkavität nur in der Beitragsphase bei steigenden 
Beitragssätzen von Bedeutung.  Das Sicherungsniveau hingegen stellt nur auf die 
verteilungsinvariate Summe der Entgeltpunkte über den Erwerbsverlauf ab.  

wächst aber die relative Vorsorgelücke der einzelnen Personen im Vergleich zum 
letztmaligen Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Alter 64: Während Pers1 nur auf 
eine Bruttolohnersatzquote von knapp 34% kommt, (Pers2: 45%, Pers3: 47%) beträgt 

                                               
1 Eine Alternative wäre gewesen, ein eigenes Fortschreibungsmodell für das Basisszenario zu entwickeln, 
und die Nettolohnanpassung der GRV-Renten, GAV-, GKV-, GPV und GRV-Beiträge und andere Parameter 
nach Projektionen der demographischen Entwicklung und derjenigen am Arbeitsmarkt fortzuschreiben. 
Gegeben ein valides makroökonomisches Fortschreibungsmodell, bestünde der Vorteil dieses Vorgehens 
darin, die Nettozahlungsbilanzen jeweils zweier erwarteter Entwicklungspfade der Modellökonomie 
vergleichen zu können. Das Problem besteht in der Validität oder zumindest Konsistenz der 
Fortschreibung. Da AsAd1 nicht als gesamtwirtschaftliches Gleichgewichtsmodell sondern als mikro-
ökonomisches Entscheidungsmodell im partiellen Erwartungsgleichgewicht (vgl. Anhang 6, S. 268) 
konstruiert ist, könnte es weder die interne Konsistenz gewährleisten, noch die Validität der Projektion 
des Basisszenarios abschätzen. Aus Gründen der Eindeutigkeit und Klarheit wird daher im Folgenden 
i.d.R. die Ausgangss

 

ituation 2004 als Vergleichsmaß heran gezogen. Das erscheint auch insofern als 
sinnvoll, als dass sich ohnehin viele Effekte der Reformen interdependent überlagern. Sie zusätzlich noch 
von einer instationären Dynamik des Basisszenarios zu separieren, macht die Analyse noch einmal 
komplexer. 
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die Quote des Modellhaushalts Pers4 immerhin 75%. Allerdings fällt Pers4 auch ohn
das Arbeitslosigkeitsrisiko unter die (ergänz

e 
ende) Grundsicherung/Sozialhilfe mit 

r 
8%. Der empirisch – beispielsweise in der AVID 96, vgl. KORTMANN, 

SCHATZ (1999, S. 71, 94) – messbaren Korrelation aus GRV- und Privat-/Betriebsrente 

V nach Steuern und 
Sozialabgaben von 59% (Pers2: 70%, Pers3: 69%, Pers4 bleibt unter Einrechung der 

amit auch Einbußen im 
Haushaltsnetto verbunden. HH4 hingegen erzielt durch die mit der Personenzahl 

     

einem Anteil von knapp 16% am Haushaltsbrutto. Die reine Bruttolohnersatzquote de
GRV liegt bei 6

entsprechend, ist daher auch in AsAd1 zu erwarten, dass die ergänzende Privatvorsorge 
einkommensüberproportional über die Typen zunimmt. Im Modell ist der Grund dafür 
in der risikoaversen Beharrungstendenz auf einem möglichst gleichmäßig über den 
Lebenshorizont verteilten Konsumpfad zu sehen. Wie in Abb. 9 (C) deutlich wird, ist 
das Niveau und die Progressivität der Bruttoversorgungslücke im Doppelverdiener-
haushalt noch ausgeprägter: Die Bruttolohnersatzquote liegt für HH1 bei nur 30% 
(HH2: 42%, HH3: 46%, HH4: 77% mit und 61% ohne ergänzende Grundsicherung). 
Neben dem höheren Ressourcenpotential liegt darin deren überproportionales und 
stark progressiv verteiltes Vorsorgeniveau in aR begründet. In der dem Konsumpfad 
näheren Nettoeinkommensbilanz zeigt sich in Abb. 9 (B) für Einverdiener- und in (D) 
für Doppelverdienerhaushalte allerdings eine deutlich niedrigere Nettoversorgungs-
lücke: Pers1 kommt auf eine Nettolohnersatzrate der GR

ergänzenden Grundsicherung mit knapp 97% fast auf ihrem Nettoniveau vor Renten-
eintritt). Für die Doppelverdienerhaushalte liegen die Nettoquoten zwischen HH1 mit 
51% (HH2: 62%, HH3: 62%) und HH4 mit 91,2%. Der Grund für die deutlich 
niedrigeren Netto- zu den Brutto- Lohnersatzlücken liegt in der Progressivität der 
Einkommensteuer und der Ertragsanteilsbesteuerung der Renten im Basisszenario S0. 
Ohne weitere Einnahmen zahlt keiner der Modellhaushalte in Abb. 9 Einkommen-
steuern im Alter.1 

• Drittens zeigen sich in Abb. 9 (C) und (D) die Auswirkungen der Haushalts-
zusammensetzung und Kindererziehung auf das potentielle Haushaltsbrutto- und 
Nettoeinkommen. Entsprechend der Kalibrierungstabelle (S. 94) nimmt die zweite 
Person im Haushalt 2 Jahre (HH1), 3 (HH4, HH4) oder 4 Jahre (HH2) später ihre 
Berufstätigkeit auf. Nach zwei Jahren bekommt der Haushalt das erste Kind. Die 
zweite Person steigt darauf hin für sechs Jahre aus dem Beruf aus. Vier Jahre später 
kommt das zweite Kind. Erneut schließen sich sechs Jahre Auszeit und weitere sechs 
Jahre Teilzeit an. Insgesamt setzt die zweite Person damit 8 Jahre aus und arbeitet 6 
Jahre halbtags. Für die Haushalte HH1, HH2 und HH3 sind d

(unterproportional) wachsenden Bedarfssätze in der Sozialhilfe einen Zuwachs im 

                                          
bei ist allerdings Zweierlei zu beachten: Zwar bildet AsAd1 die Berechnung der persönlichen 
ommenssteuer bis auf den Euro genau nach. Trotzdem überzeichnet das Modell die empirisch 
sbare Progressivität, da regelmäßig nur (positive) Einkünfte aus (un-)selbstständiger Arbeit und 
ten betrachtet werden. Verlustverrechnungen, Gewinnermittlungen und Abschreibungen bleiben 
er Betracht. Zweitens wird der Übergang zur nachgelagerten Besteuerung die Nettoversorgungslücke 

1 Da
Eink
mes
Ren
auß
und insbesondere deren Progressivität wieder vergrößern. Die daraus resultierenden Anreizwirkungen 
diskutiert Kapitel Alterseinkünftegesetz: Verhaltensreaktionen, S. 233 
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absoluten Nettoeinkommen. Alle vier Haushalte erleben zum Zeitpunkt des vollen 
Wiedereinstiegs der zweiten Person eine relativ hohe Grenzbelastung im Haushalts-
nettoeinkommen. Während das gemeinsame Bruttoeinkommen von HH1 zum 

S
auf
obe
Ste
den Grundfreibetrag. Gleiches gilt für HH1 bei gemeinsamer Veranlagung in Abb. 9 (D) ab 
dem Jahr 1975. 

er rechten Seite 
von Gleichung 9 (S. 56). Der Zustand des Haushalts xg entwickelt sich entlang seines 
Alterungspfades g0 ... gT jeweils aus seinem Zustand in der Vorperiode gemäß der 
Transitionsvorschriften, die das Szenario S0 in der Periode t als st vorsieht. Das 
Entwicklungsgesetz Γ ist in diesem einfachen Grundmodell ohne Risiken und Verhaltens-

                                              

Zeitpunkt des Wiedereinstiegs mit 45 Jahren in 1985 um 27% ansteigt, vergrößert sich 
das Haushaltsnetto nur um 14%. Dem entspricht eine Grenzbelastung des Netto- i.Vgl. 
zum Bruttoeinkommen von 65%. HH2 erzielt mit 38 Jahren in 1978 einen 
Bruttozuwachs von 24%, bei einer Nettosteigerung von nur 1%. Dem entspricht eine 
Grenzbelastung von 96%. HH3 stellt sich mit einer Grenzbelastung von 85% bei einem 
Brutto-, (Netto-)Zuwachs von 21% (3%) relativ etwas besser; während HH4 mit 37 
Jahren ab 1977 mit zwei Kindern auch bei voller Erwerbstätigkeit der zweiten Person 
unterhalb der Sozialhilfe bleibt und so eine reale Grenzbelastung von nahezu 100% 
erfährt.1 Aufgrund der real etwas zurück bleibenden Bedarfssätze sinkt das 
Haushaltsnetto sogar leicht. Verantwortlich für die hohen Grenzbelastungen ist die 
steuerliche Progression und die Sozialabgabenpflichtigkeit des Erwerbseinkommens 
i.Vgl. zum Kindergeld bzw. der Sozialhilfe. Erst ab 1984 mindert die zunächst additive 
Kinderfreibetragswirkung, bzw. ab 1996 die Bestberechnung aus Kindergeld und 
Freibetragswirkung die Grenzbelastung etwas. Das erklärt die relativ geringere 
Grenzbelastung von HH1 gegenüber HH2 und HH3 trotz seines höheren 
Bruttoeinkommens. Die höhere Grenzbelastung von HH2 gegenüber dem geringer 
verdienenden HH3 ist hingegen aufgrund der Steuerprogression zu erwarten. Auch in 
der Entgeltpunktebilanz spiegelt sich die Erziehungspause wieder. Vor 1992 wird 
lediglich ein Jahr Kindererziehung mit max. 0,75 EP bewertet. Bis 1992 werden 
außerdem Beitragszeiten gem. der Rente nach Mindesteinkommen um max. 50% auf 
max. 0,75 EP aufgewertet. Das macht sich vor allem im Versicherungsverlauf von 
Pers4 und HH4 bemerkbar. 

chließlich fallen noch einige Irregularitäten in der Netto-/Brutto-Relation über die Zeit 
. 1990 und 2005 sind für Ein- und Doppelverdienerhaushalte, also insbesondere im 
ren Einkommensbereich, in Abb. 9 (B) und (D) die Entlastungen durch die beiden 
uerreformen erkennbar. Mit 23 (30) Jahren in 1963 (1970) überschreiten Pers2 (Pers3) 

Das soweit exemplarisch vorgestellte Grundmodell folgt der formalen Darstellung 
einer Geschichte G(0) eines jeden Haushalts i unter dem Szenario S0 auf d

 
1 Genau genommen ist bei HH3 noch die Besonderheit zu beachten, dass er aufgrund seines Einkommens-
profils bei gemeinsamer Veranlagung erst 1979 den Grundfreibetrag überschreitet. Im Jahr 1978 beträgt 
die Grenzbelastung daher nur die Sozialabgabenquote von 16%. Daraus folgt die "Nase" im Nettoprofil des 
Haushalts in 1978 in Abb. 6 (D). Die im Text oben ausgewiesenen Relationen und Grenzbelastung bezieht 
sich auf die Zeit ab 1979 i.Vgl. zu 1977. 
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reaktionen mit dem Institutionenmodell unter Verwendung des Humankapitalprofils Hk 
identisch: Der Haushalt kann sich "nicht wehren" gegen Veränderungen, die ihm exogen 
aufgezwungen werden.  

Der nächste Abschnitt demonstriert an einem ersten Beispiel die Bedeutung des mit 
"Optimierungsproblem" beschrifteten Pfeils in Gleichung 9. In vier Experimenten wird die 
endogene Sparvariable aL eingeführt. Im Unterschied zu vorher kann der Haushalt das 
liquide Kapital aLg als Steuerungsvariable zum intertemporalen Ressourcenausgleich 
selbstständig bestimmen: dg

(opt)(xg-1| st(xg-1)) in Gleichung 9 bezeichnet diejenige 
Verhaltensregel, die im Alter g, gegeben den Zustand der Vorperiode xg-1 und die 
Antizipation der exogenen Transitionsvorschriften st(xg-1), ein erwartungsnutzenoptimales 
Sparen oder Entsparen in aL vorsieht. Diese Verhaltensregel ist für jeden in g, g-1 
erreichbaren Zustand zu bestimmen. Der Haushalt hat dabei lediglich die Nicht-
Negativitätsbedingungen aLg ≥ 0, cg > 0 zu beachten. 

III.B. Liquides Vermögen und Langlebigkeitsrisiko 

Am Beispiel des Modellhaushalts Pers2 mit seinem im Mittel in etwa dem 
Durchschnittseinkommen entsprechenden Bruttolohnprofil soll gezeigt werden, wie sich

nsicherheit 
 (S. 
file 

icke (dünne) Linie einmal im Basisszenario ohne 
Reallohnwachstum (oberes Panel, A) und einmal unter Einrechnung des von der 
Na

∀ g nicht verschulden. Eine Glättung des 
Konsumpfads auf eine Gerade bei anfänglicher Verschuldung und Rückzahlung in der 
Ph

 
die Möglichkeit der Ressourcensteuerung durch liquides Sparen und die U
über den Lebenshorizont auswirken. Ausgangspunkt ist dabei das anhand von Abb. 9
97) vorgestellte, deterministische Lebenseinkommensprofil. Die Brutto-, (Netto-) Pro
sind in Abb. 10 als hellgraue, d

chhaltigkeitskommission unterstellten Realwachstums der Durchschnittsentgelte, vgl. 
BMGS (2003, S.100, Tab. 3-6, Spalte 3), im unteren Panel (B) dargestellt. Die Linie mit den 
schwarzen, soliden Kreisen gibt den erwartungsnutzenoptimalen Konsumpfad an. 

Bereits im dritten und vierten Jahr nach Berufseintritt, also im Alter von 22, 23 in den 
Jahren 1962/63 wird deutlich, dass der Haushalt nunmehr gegenüber antizipierten, 
(institutionellen) Veränderungen seines Nettoeinkommens Vorsorge treffen kann. 
Während er in 1963 den Grundfreibetrag überschreitet und daher, genau wie in Abb. 9 
(B), Einbußen im Nettoeinkommen erlebt, bleibt der Konsumpfad stabil. Dazu hat er im 
Jahr 1962 Kapital aufgebaut, das nun zu Beginn von 1963 zur Verfügung steht. Zu 
Konsumzwecken wird es wieder nahezu auf Null abgebaut. Weiter kann er sich aufgrund 
der exogen geg. Kreditrestriktion aLg ≥ 0 

ase steigenden Nettoeinkommens vor der beginnenden Altersvorsorge, also bis etwa 
zum Alter 40, ist daher ausgeschlossen. Darin kommt die in der Einführung (S. 18) 
angesprochene Bedeutung von Kapitalmarktimperfektionen zu Beginn der Erwerbsphase 
zum Ausdruck.  
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Abb. 7: Brutto-/Nettoeinkommen (y, net), erwartungsnutzenoptimaler Spar- und Konsumpfad (aL, c) über 
den erwarteten Lebenshorizont des Modellhaushalts Pers2. 
Jeweils in Relation zum Jahresdurchschnittsentgelt Yt mit und ohne Reallohnwachstum sowie mit (solide 
Kreise und Rauten) und ohne (leere Kreise und Rauten) Unsicherheit über den Lebenshorizont. Quelle: 
eigene Berechnungen. 

Daher folgt der Konsumpfad im weiteren Verlauf zunächst dem Nettoeinkommen. Im 
wachstumsfreien Szenario (A) beginnt Pers2 erst im Alter 48, für den Renteneintritt zu 
sparen. Die Vermögensbilanz ist jeweils durch die gestrichelte Linie mit den soliden 
Rauten symbolisiert. In Szenario (B), mit Berücksichtigung des Reallohnwachstums im 
Prognosezeitraum, ist insgesamt weniger Kapital aufzubauen (s.u.). Trotzdem beginnt der 
Haushalt den Vermögensaufbau mit sehr kleinen Beträgen etwas früher. In beiden 
Szenarien nutzt Pers2 aber vor allem die Nettoentlastung durch die Steuerreform 1990 
zur ergänzenden Vorsorge: Ab diesem Jahr bleibt der Konsum deutlich hinter seinem 
Potential zurück, und die Vermögenskurve aL wird steiler. Diese Beobachtung ist ein 
sch

ide Vermögen dient ab diesem Zeitpunkt ausschließlich zur Deckung der 
persönlichen, relativen Nettoeinkommenslücke in den Jahren ab dem Renteneintritt. Im 
Unterschied zum reinen Institutionenmodell kann der Haushalt mit 
seiner Kontrollvariable aL einen gleitenden Übergang in den Ruhestand gestalten. Der 
optimale Konsumpfad weist im Unterschied zum Brutto- und Nettoeinkommen keinerlei 
Sprung im Jahr des Renteneintritts auf. Ausgehend von seinem Maximum mit etwa 40 

önes Beispiel dafür, dass das Modell auch auf (institutionelle) Veränderungen der 
Nettoeinkommensentwicklung ohne direkten Bezug zur Altersvorsorge sensibel in 
seinem erwartungsnutzenoptimalen Vorsorgeverhalten reagiert.  

Das liqu

 nach Abb. 9 (S. 97) 
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Jahren nähert er sich ganz gleichmäßig dem niedrigeren Nettorentenniveau an. 
kommt die durch die Risikoave

Darin 
rsion (σ) bedingte, intertemporale Beharrungstendenz des 

als 
die Zeit. Dieser Trend liegt in der Diskontierung mit 

der Gegenwartspräferenzrate β und der Erlebenswahrscheinlichkeit πg nach Gleichung 10 
(S.

1. 

ürde. Da er ohne Berücksichtigung des Langlebigkeitsrisikos 
davon ausgeht, dass er jede Periode mit der Wahrscheinlichkeit 1 erreicht, wird der 

differenzen der leeren zu den soliden Rauten, also der beiden Sparpfade deutlich wird. 
Damit bleibt festzuhalten, dass Haushalte mit gering eingeschätzter Lebenserwartung 
erwartungsnutzenoptimal weniger Kapital aufbauen. Neben den Rückwirkungen über 
Beitragssätze und Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel ist dies der zweite Kanal, 
über den der demographische Wandel sich auf ein Partialgleichgewichtsmodell wie 

erwartungsnutzenoptimalen Konsums zum Ausdruck. Trotzdem aber sinkt der 
optimal empfundene Konsum über 

 57) begründet: Aus Sicht des Planungszeitpunktes t0=1969 im Alter g0=19 erscheint 
gegenwartsnäherer Konsum wertvoller. Daher werden mehr Ressourcen dafür 
eingeplant. Ohne Kreditrestriktionen, ohne Unsicherheit über den Lebenshorizont und 
mit einem β=1, das zukünftigen Konsum genauso wie gegenwärtigen bewertet, wäre die 
Konsumlinie eine in Abb. 10 horizontal über das Leben verlaufende Gerade. Zwei 
Besonderheiten in Abb. 10 sind einer näheren Betrachtung wert: 

Wachstum substituiert Altersvorsorgesparen. Das wird im Vergleich der Panel (A) und 
(B) in Abb. 10 unmittelbar deutlich. Im Wachstumsszenario (B) erreicht die GRV-Netto-
rente nach ca. 25 Jahren das Niveau des letzten Nettoverdienstes. Im wachstumsfreien 
Basisszenario bleibt die Nettoversorgungslücke hingegen dauerhaft bestehen. Da der 
erwartungsnutzenoptimale Konsum ohnehin über die Zeit stetig fällt, verbleibt im 
Wachstumsszenario nur eine Lücke von 11 Jahren durch Kapitalvorsorge zu über-
brücken. Im wachstumsfreien Szenario braucht die optimale Anpassung an das dauer-
haft niedrigere Niveau hingegen gut 20 Jahre. Im nächsten Kapitel wird sich zeigen, 
dass diese Eigenschaft erhebliche Auswirkungen auf die optimale Portfoliowahl hat. 

2. Unsicherheit über den Lebenshorizont substituiert Altersvorsorgesparen. Das wird im 
Vergleich der Spar- und Konsumpfade in Abb. 10 (A) und (B) mit und ohne Erlebens-
wahrscheinlichkeit deutlich. Ohne Berücksichtigung der Unsicherheit über den 
Lebenshorizont in der Ressourcenplanung ergeben sich die durch leere Rauten 
symbolisierten Spar- bzw. durch leere Kreise markierten Konsumpfade. Diese 
Modelleigenschaft ist zwar einfach erklärbar, aber auf den ersten Blick wenig intuitiv. 
Der Grund liegt darin, dass die Erlebenswahrscheinlichkeit in Gleichung 10 (S. 57) als 
weiterer Diskontierungsfaktor in die Wertefunktion eingeht. Da der Haushalt zum 
Planungszeitpunkt weiß, dass er frühere Perioden mit einer höheren Wahrscheinlich-
keit als spätere Perioden erleben wird, verlagert er mehr Ressourcen auf frühe Jahre 
als er es ohne dieses Wissen tun würde. Der Grenzfall besteht darin, dass er 
überhaupt nicht vorsorgen würde, wüsste er, dass er die Rente mit der Wahrschein-
lichkeit 0 erreichen w

erwartungsnutzenoptimale Konsumpfad in diesem Fall ceteris paribus flacher. Das 
zeigt sich in der Differenz aus den hohlen zu den soliden Kreisen in Abb. 10. 
Entsprechend ist mehr Kapital zur Vorsorge aufzubauen, wie aus den Jahres-
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AsAd1 auswirkt. Dieser Effekt ist in beiden Szenarien zu beobachten. Im 
wachstumsfreien Szenario ist die relative Differenz mit einem Mittel von etwa 40% 
aber ausgeprägter als im Wachstumsszenario mit knapp 30%. Das liegt, wie im 

fbauend 
auf Abb. 9 (S. 97), nunmehr der Modellhaushalt HH2 betrachtet werden: 

letzten Punkt dargelegt, daran, dass im wachstumsfreien Szenario für einen längeren 
Zeitraum vorzusorgen ist als im Wachstumsszenario. Die beiden Effekte wirken also 
nicht unabhängig von einander. 

Wie bereits erwähnt, wirkt sich das Langlebigkeitsrisiko aber auch auf die erwartungs-
nutzenoptimale Hinterbliebenenversorgung aus. Dazu soll, ein weiteres Mal au
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Abb. 8: Brutto-/Nettoeinkommen (y, net), Spar- und Konsumpfad (aL, c) über den erwarteten 
Lebenshorizont des Modellhaushalts HH2. 
Mittel über alle Haushalte (A) und differenziert nach Überlebenden und Hinterbliebenen (B). Der Netto-
einkommens- (Konsum)-Pfad der Hinterbliebenen in (B) ist gestrichelt (mit leeren Kreisen markiert) 
dargestellt. Quelle: eigene Berechnungen. 

Abb. 12 stellt im oberen Panel (A) zunächst den aus Abb. 9 (S. 97) bekannten Brutto- 
und Nettoeinkommensverlauf für HH2 im deterministischen Basisszenario dar. Im 
Unterschied zu den voran gegangenen Abbildungen zeigt (A) aber die jährlichen 
Mittelwerte über Haushalte, die die Periode erleben, über bereits Verstorbene und über 
Haushalte im Hinterbliebenenzustand, bei denen – nach Renteneintritt – nur die zweite 
Person verstorben ist. Von 20.000 Doppelverdienerhaushalten erleben in etwa 80% (54%, 
19%, 1%) der Haushalte beide Personen das 65. (75., 85., 95.) und nur noch in etwa 0,1% 
das 100. Lebensjahr. In 1% (8%, 14%) der Haushalte ist im Alter von 65 (75, 85) nur die 
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zweite Person verstorben. Im Alter 95 (100) sinkt die Zahl der Hinterbliebenen auf 5% 
(1%) durch Todesfälle auch der ersten Person. Die verstorbenen Haushalte sind in allen 
Pfaden mit 0 bewertet, so dass alle dargestellten Pfade in (A) über die Zeit aufgrund des 
wachsenden Anteils Verstorbener sinken. 

Aus Sicht des Planungszeitpunktes mit g0 = 19 Jahren im Jahr t0 = 1959 bilden die für 
Abb. 12 (A) aus der Simulation von 20.000 Haushalten berechneten Mittelwerte ein Maß 
für den Erwartungswert über die Unsicherheit der eigenen Erlebenswahrscheinlichkeit 
und derjenigen, als Hinterbliebener zurück zu bleiben.1 Insofern plant das Modell den in 
(A) abgetragenen erwarteten Konsumpfad. Je nach Glück während der stochastischen 
Simulation realisieren die Haushalte dann aber Geschichten, die entweder entlang des 
Konsumpfades Überlebende (Panel B, durchgezogene Linie mit schwarzen Kreisen), des 
Konsumpfades Hinterbliebene (Panel B, gestrichelte Linie mit den leeren Kreisen) oder im 
Todesfall entlang der Null verlaufen. Absteigend können sie – durch Todesfälle – auch 
zwischen diesen Pfaden springen. Dementsprechend verläuft auch der Sparpfad in jedem 
Einzelfall gemäß dem in Panel (B) dargestellten Profil. Der aL-Pfad in (A) ist hingegen ein 
Maß für das aggregierte Pro-Kopf-Kapitalangebot des Haushaltstyp HH2 in der 
Modellökonomie. Dieses Maß böte den Anknüpfungspunkt zu einem Modell allgemeinen 
Gleichgewichts, das die Zinsentwicklung endogen bestimmen will. Für das Analyseziel 
von AsAd1 ist dieser Pfad aber ohne weitere Bedeutung. 

um-
en, 
das 
von 

rde. Stirbt die 
erson 

im Basisszenario eine große Witwen-/Witwerrente nach altem Recht. Die Bruttorente 
sinkt in diesem Fall auf etwa 76% der gemeinsam erzielbaren GRV-Rente. Da die 
gemeinsame Rente nach altem Recht auf Grund der Ertragsanteilsbesteuerung ohne 
Zu

Erwähnenswert ist schließlich noch die Konvergenz der beiden bedingten Kons
pfade in Abb. 12 (B). Gegeben, in einem Haushalt des Typs HH2 überleben beide Person
passt sich der erwartungsnutzenoptimale Konsum über die Zeit langsam an 
Nettorentenniveau der GRV an. Er folgt damit dem gleichen Verhalten, dass anhand 
Abb. 10 (A), S. 102, bereits für den Modellhaushalt Pers2 demonstriert wu
zweite Person im Haushalt hingegen bereits zum Renteneintritt, erhält die erste P

satzeinkünfte unbesteuert geblieben wäre, fällt auch die Nettorente auf 76%. Dieser 
Wert ist als gestrichelte Linie in Abb. 12 (B) dargestellt. Die Tatsache, dass im 
Hinterbliebenenfall das endogen berechnete Konsumniveau zu Renteneintritt (dargestellt 
durch die mit leeren Kreisen markierte Linie) nahezu mit dem Nettoniveau der 
gemeinsam erzielbaren GRV-Rente zusammen fällt, ist Zufall. Die Tatsache, dass das 
Konsumniveau über das Ereignis "Tod der zweiten Person" ohne kapitalgedeckte 
Abfederung springt, liegt an der i.Vgl. zu Sterbens- höheren Überlebenswahrscheinlich-
keit. Die geplante Konsumglättung zeigt sich im erwarteten Konsumpfad in Panel (A) und 
– annähernd – in den beiden bedingten Konsumpfaden in (B) jeweils gegeben, der Haus-
halt befinde sich im Hinterbliebenenzustand oder nicht. Genau wie das Konsumniveau im 

                                               
1 Im Unterschied zu der Darstellung in Abb. 8 werden die Erwartungswerte in der Optimierung allerdings 
nicht aus den sich ex-post realisierenden Mittelwerten berechnet. Statt dessen beruhen sie auf den 
Matrixprodukten aus Eintrittswahrscheinlichkeiten und Zustandsbewertungen, vgl. Kapitel 
Erwartungsbildung, S. 58. 
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Überlebensfall beider Personen konvergiert der Konsumpfad im Hinterbliebenenfall 
gegen das (niedrigere) Nettoversorgungsniveau der GRV. 

Diese Betrachtungen abschließend, zeigt Abb. 13 den gleichen Sachverhalt für den 
Geringverdienerhaushalt HH4. Darin zeigt sich vor allem die starke Wirkung einer 
bedarfsorientierten Grundsicherung unter nahezu vollständiger Einkommens- und 
Vermögensanrechnung des liquiden Kapitals (aL) auf die Anreize zur ergänzenden 
Vorsorge: 
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helt (mit leeren Kreisen markiert) 
dargestellt. Quelle: eigene Berechnungen. 

obere Mittelfeld in der Verteilung der Lebenseinkommen repräsentiert. 

Abb. 9: Brutto-/Nettoeinkommen (y, net), Spar- und Konsumpfad (aL, c) über den erwarteten Lebens-
horizont des Modellhaushalts HH4. 
Mittel über alle Haushalte (A) und differenziert nach Überlebenden und Hinterbliebenen (B). Der Netto-
einkommens- (Konsum)-Pfad der Hinterbliebenen in (B) ist gestric

Angesichts der deutlichen Niveauunterscheide im erwarteten Lebenseinkommen 
zwischen den Modellhaushalten HH4 (Abb. 13) und HH2 (Abb. 12) ist der Niveau-
unterschied an der Vermögensspitze in liquidem Kapital, aL, nicht verwunderlich: So 
kommt der Geringverdienerhaushalt HH4 im Basisszenario mit etwa 27.000 € (in Preisen 
von 2004) nur auf etwa 30% der knapp 90.000 € Maximalvermögen des HH2, der das 
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Auf den ersten Blick erstaunlich ist allerdings der Zeitpunkt, an dem HH4 das 
Maximum in liquidem Vermögen erreicht: zwischen dem 39. und 49. Lebensjahr.1 Da das 
Kapital anschließend bis zum 63. Lebensjahr bis auf wenig mehr als 10% abgebaut wird, 
dient es ganz offensichtlich nicht primär der Altersvorsorge. In der Tat ist zum 
Re

n Renteneintritt, beläuft sich der Sozialhilfeanteil am Haushaltsnetto 
auf knapp 30%. Zwar ist die Relation im verfügbaren Konsum zwischen den beiden 
Zu

Anhand dieser Beispiele wurde gezeigt, dass sich ein Haushalt mittels seiner 
Ko

riable zur Verfügung. Das folgende Kapitel diskutiert, welche 
Auswirkungen von der Einführung des Altersvorsorgesparens zu erwarten sind. 

nteneintritt auch nur eine erwartete Nettoversorgungslücke von knapp 10% mittels 
liquiden Kapitals – im Rahmen der Anrechnungsfreibeträge – auszugleichen. HH2 muss 
hingegen für eine Nettolücke von etwa 38% vorsorgen. Entsprechend ist auch der 
Ausgleichszeitraum für HH4 mit 6 Jahren deutlich niedriger. Allerdings ist die 
Nettoversorgungslücke im Hinterbliebenenfall für HH4 mit 33% deutlich größer als für 
HH2 mit 24%. Das liegt im Wesentlichen in der Anrechnung der Witwen-/Witwerrente 
auf die (ergänzende) Sozialhilfe begründet. Aufgrund der Anrechnung und des im 
Hinterbliebenenstatus auf eine Person sinkenden Bedarfssatzes, macht die Sozialhilfe für 
den Hinterbliebenen in HH4 nur noch etwa 3% des Nettoeinkommens aus. Erleben beide 
Personen des HH4 de

ständen für HH4 mit 32% etwas geringer als die Relation der Nettoeinkommen mit 
knapp 35%. Die zu dieser Teildeckung aufzubringende Ersparnis in liquidem Kapital ist 
aber bereits nach fünf Jahren vollständig aufgebraucht. Insgesamt betrachtet, dient HH4 
das Kapital in erster Linie zum Ausgleich von institutionell bedingten Schwankungen im 
– bis zum Alter 47 durch die Sozialhilfe ergänzten – Nettoeinkommen während der 
Erwerbsphase. Daher auch unterscheiden sich die Spar- und Konsumpfade Hinter-
bliebener des Geringverdienertyps HH4 nur wenig von denen in Haushalten, in denen 
beide Partner noch leben. 

Neben der unterschiedlichen Motivation des Sparens für die beiden exemplarisch 
betrachteten Haushaltstypen, zeigen sich aber auch Unterschiede in der relativen 
Sparfähigkeit. Während HH2 in der Spitze etwas über 20% seines Nettoeinkommens in 
liquides Vorsorgekapital investieren kann, beträgt die maximale Sparquote von HH4 nur 
knapp die Hälfte.  

ntrollvariable aL grundsätzlich an eine sich ändernde Umwelt anpassen kann. 
Sparmotivation, -befähigung und Bedeutung des liquiden Kapitals variieren allerdings 
über die Einkommensskala. In AsAd1 steht dem Haushalt mit dem Altersvorsorgekapital aR 
eine zweite Kontrollva

                                               
1 Darin ist auch der Grund für den deutlich geringeren Unterschied zwischen den Sparpfaden mit und 
ohne Berücksichtigung von Sterbefällen in den Paneln (A) und (B) in Abb. 9 (HH4) gegenüber Abb. 8 (HH2) 
zu sehen. Das Alter 30-40 erleben noch gut 98%-99% der Haushalte mit beiden Personen, den Renten-
eintritt hingegen nur ca. 80%. 
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III.C. Altersvermögen, Portfolioallokation und Wachstum 

Die zweite Kontrollvariable des Modells, das Altersvorsorgekapital aR, ermöglicht dem 
Haushalt, neben dem Volumen auch eine erwartungsnutzenoptimale Portfolio-
komposition der (Alters-)Vorsorge zu bestimmen. Das gilt umso mehr, als dass sich die 
beiden Kapitalgüter mit ihrer unterschiedlichen Ertrags- und Risikostruktur sowie 
institutionellen Regulierung in unterschiedlichem Maße eignen, den verschiedenen 
Lebensrisiken vorzubeugen. So kann ausschließlich das liquide Kapital aL als 

hingegen aufgrund seiner höheren, risikoreichen Verzinsung und seiner Illiquidität 
insbesondere für die langfristige Basis-Altersvorsorge. Die verschiedenen Haushaltstypen 
we

Sicherheitsrücklage in der Erwerbsphase dienen. Das Altersvorsorgekapital aR eignet sich 

rden entsprechend ihrer Risikostrukturen in unterschiedlichem Maße von beiden 
Kapitalgütern Gebrauch machen.  
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Abb. 10: Brutto-/Nettoeinkommen ( , net), Konsum- (c) und Sparpfade in liquidem und in Altersvorsorge-

aL, aR) über den erwarteten Lebenshorizont des lha ts Pers te tis
wachstumsfreien A) und  Basiss nario mit

Der durch die leeren Kreise im Wachstumsszenario (B) symbolisierte Konsumpfad resultiert mit einer 
msangep sten D ra . Der e t bis m Ren eintrit as 

Brutto-Erwerbse komm , danac die GRV- Bruttorente; aR entsprechend den 

y
kapital ( Model ushal 2 im de rminis chen, 

 (  im ze  Wachstum gemäß den Annahmen der Nachhaltigkeits-
kommission (B).  

wachstu as iskont te von beta=0,98  Pfad y b zeichne  zu ten t d
in en h  der Pfad 

Altersvermögensaufbau und anschließend das Leibrentenäquivalent. Quelle: eigene Berechnungen. 
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Zunächst sei ein weiteres Mal der Einverdiener-Modellhaushalt Pers2 betrachtet. 
Gegenüber der Kalibrierungstabelle (S. 94) weist Abb. 15 (A) im wachstumsfreien Basis-
szenario ein etwas geringeres Vorsorgevolumen in aR auf. Die Differenz von 1,5 
ge

rd dieses Kapital in eine Leibrente nach 
Gl

erw

real 1,29%, vgl. Kapitel Konjunktur und Wachstum, Beitragssätze, S. 80. Um die temporäre 
Lücke mit dem politisch gezielt als dauerhaft vorgesehenen Sicherungsinstrument aR zu 
decken, wäre ein Sparvolumen erforderlich, das eine dauerhafte Versorgung auf diesem 
Niveau finanziert. Die aber erscheint aufgrund der mit dem Alter sinkenden Erlebens-
wahrscheinlichkeit aus Sicht des Planungszeitpunktes g0 suboptimal. Der Planer 

genüber 1,57 (bzw. 44.000 € gegenüber 46.000 € in Priesen von 2004) der 
Kalibrierungstabelle ist insofern zu erwarten, als dass Abb. 15 (A) ein deterministisches 
Modell ohne Arbeitslosigkeitsrisiko mit einer entsprechend etwas höheren GRV-Rente zu 
Grunde liegt: monatlich im Mittel etwa 1.360 € gegenüber 1.330 unter Einrechnung des 
Beschäftigungsrisikos. Mit dem Renteneintritt wi

eichung 18 (S. 76) in Höhe von jährlich konstant 0,084 bzw. – in Preisen von 2004 – 
knapp 2.500 € oder etwas über 200 € monatlich umgewandelt. Gegenüber der GRV-Rente 
von 1.360 € /Monat entspricht das einem Bruttoversorgungsanteil von 15%. Insgesamt 
resultiert daraus eine relative Nettoversorgungslücke im Renteneintritt von 20%. Um 
diese Lücke auszugleichen, spart HH2 unmittelbar vor Renteneintritt liquides Kapital an. 
Damit gelingt ihm ein gleitender Übergang des erwartungsnutzenoptimalen Konsum-
pfads in den Ruhestand. Nach bereits sechs Jahren ist der Übergang vollzogen, das liquide 
Kapital von etwa 3.600 € verbraucht.  

Dieses Bild ändert sich dramatisch, führt man ein Reallohnwachstum nach Annahmen 
der Nachhaltigkeitskommission in das Planungsmodell ein, vgl. BMGS (2003, S.100, Tab. 3-
6, Spalte 3). Der Sparpfad in Altersvorsorgekapital kollabiert über das gesamte Leben 
gegen Null. Die Nettoversorgungslücke wird ausschließlich durch liquides Kapital 
ausgeglichen. Der Grund für diesen radikalen Verhaltenswandel liegt im Charakter des 
Vorsorgeproblems und in der Kapitalmarktregulierung durch das AltZertG: Im Fall 
wachsender Realeinkommen erreicht Pers2 im gegebenen Basisszenario S0 durch die 
lohndynamisierte GRV-Rente nach etwa 25 Jahren wieder sein Nettoeinkommensniveau 
vor Renteneintritt. Im Unterschied zu S0 ohne Wachstum entsteht also keine dauerhafte 
sondern nur eine temporäre Versorgungslücke. Das gilt umso mehr, als dass der 

artungsnutzenoptimale Konsumpfad aufgrund der Unsicherheit über den Lebens-
horizont ohnehin sinkt: Wie anhand von Abb. 12 (A) und Abb. 13 (A) für HH2 diskutiert, 
plant dieser aus Sicht von g0 in t0 im (diskontierten) Erwartungswert über den 
Lebenshorizont einen sinkenden Konsumpfad. Gleiches gilt für den Einverdiener-Modell-
haushalt Pers2: Die Linien des im Zeitablauf steigenden Netto-Alterseinkommens und des 
im Alter sinkenden Plankonsumpfads schneiden sich bereits 11 Jahre nach Renteneintritt. 
Für genau diesen Zeitraum ist ergänzend zur steigenden GRV-Rente vorzusorgen. Dazu 
aber eignet sich das Instrument aR trotz seiner höheren Verzinsung aus Sicht des 
Haushalts grundsätzlich nicht. Das Altersvorsorgekapital kann nicht flexibel abgebaut 
werden, sondern ist in Gestalt einer dauerhaften Leibrente im Erwartungswert zu 
verbrauchen. Offensichtlich erscheinen die damit verbundenen Kosten der Illiquidität 
höher als der – im deterministischen Szenario von Abb. 15 risikolose – Zinsvorteil von 
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pr

rsicherung (AVID 1996, Tabellenbände: Tab. 
207, 208 jeweils gesamt Deutschland). Den höchsten Anteil weisen Männer der 
Geburtsjahrgänge 1951-55 in den neuen Bundesländern mit 6,8% aus (Tab. 208, Neue 

t 
ANN, 

halte. 
ushalt Pers2 beginnt im bisher vorgestellten 

Modell des Basisszenarios S0 ohne Arbeitslosigkeit und konjunkturelle Risiken erst 
un

des oberen 
Einkommensdrittels, Pers1, beginnt hingegen bereits bei einer Wachstumserwartung, die 
kleiner oder gleich der Projektion der Nachhaltigkeitskommission ist (1,46% pro Jahr), aR 
aufzubauen. Dem entspricht ein kritischer Zeithorizont von nicht weniger als 16 Jahren 
Übergang. Der Geringverdienerhaushalt Pers4 baut grundsätzlich kein Kapital in aR auf. 

                                              

äferiert, die Ressourcen vorher zu verwenden, statt sie in eine dauerhafte Sicherung 
ergänzend zur steigenden GRV-Rente zu investieren.1 

Sehr wohl aber eignet sich aR als Vorsorgeinstrument in S0 ohne Wachstum: Wie in 
Abb. 15 (A) deutlich wird, entsteht im wachstumsfreien Szenario eine dauerhafte Netto-
versorgungslücke (von 23% ohne aR-Vorsorge). Mittels der kapitalgedeckten aR-Rente 
wird diese Lücke dauerhaft reduziert. Das liquide Kapital dient nur dem Übergang auf 
diesen Versorgungspfad. Diesen Sinneswandel zeigen grundsätzlich alle Haushalte bei 
Berücksichtigung des Wachstums in der Planung des deterministischen Modells. Sobald 
die wachstumsbedingt temporäre, relative Vorsorgelücke einen kritischen Zeithorizont 
unterschreitet, kollabiert das Altersvorsorgekapital. Die Kosten der Illiquidität werden 
prohibitiv.  

Tatsächlich lassen sich auch empirische Hinweise auf Illiquiditätskosten in der 
persönlichen Altersvorsorgeplanung finden. So ist die Kapitallebensversicherung mit 
Einmalleistung nach wie vor das beliebteste Vorsorgeinstrument. In der AVID 1996 
beispielsweise verfügen knapp 52% aller GRV-Versicherten über eine Lebensversicherung, 
jedoch nur 3,3% über eine private Rentenve

Bundesländer). Die Hälfte der Männer mit einer privaten Rentenversicherung verfüg
allerdings zusätzlich über mindestens einen Lebensversicherungsvertrag, vgl. KORTM

SCHATZ (1999, S. 92). 

Im Modell variiert die antizipierte, kritische Wachstumsschwelle über die Haus
Der in Abb. 15 (B) dargestellte Einverdienerha

terhalb einer Wachstumserwartung von 0,8% durchschnittlicher Reallohnsteigerung 
pro Jahr, Altersvorsorgekapital aR aufzubauen. Dem entspricht ein kritischer Zeithorizont 
von mindestens 13 Übergangsjahren der gleitenden Konsumanpassung an das 
Nettorentenniveau. Geht Pers2 von einem höheren Wachstumspfad aus, reduziert sich 
hingegen die geplante Übergangsphase auf weniger als 13 Jahre. Diese Zeitspanne 
überbrückt Pers2 vollständig mit liquidem Kapital. Für Pers3 liegt die kritische 
Wachstumserwartung bei knapp 1% Reallohnwachstum pro Jahr. Dem entspricht 
ebenfalls ein kritischer Zeithorizont von mind. 13 Jahren. Der Repräsentant 

 
1 Aus diesem Grund auch geht AsAd1 in allen Wachstumsszenarien stets von einem Altersvorsorgevertrag 
aus, der eine real konstant bleibende monatliche Rentenzahlung vorsieht. Wegen der dargelegten 
Liquiditätsproblematik wird dieser Vertragstyp stets einer wachstumsindizierten Rentenzahlung 
vorgezogen. Zur Konstruktion vgl. Gleichung 18, S. 76. In wachstumsbereinigten Planungsszenarien 
nivelliert sich der Unterschied zwischen den Vertragstypen ohnehin. 
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Wie im nächsten Kapitel zu diskutieren sein wird, verschieben sich diese Grenzen nach 
oben, wenn Beschäftigungsrisiken in das Planungsmodell einbezogen werden. Damit legt 
AsAd1 eine interessante Interpretation der beobachtbaren Zurückhaltung gegenüber 
"Riester-Policen" nahe: 

Ökonomisches Rationalverhalten impliziert einen Grenzwert, ab dem die Kosten der 
Illiquidität des AltZertG prohibitiv werden. Unterhalb dieses Grenzwertes erscheint es 
erwartungsnutzenoptimal, zu Gunsten höherer Flexibilität gänzlich auf Altersvorsorge-
kapital zu verzichten. Der Grenzwert hängt ab von der Erwartung der ferneren 
Entwicklung der Nettoversorgungslücke im Alter. Diese Lücke sinkt mit der 
Wachstumserwartung. Sie steigt mit dem Beschäftigungs- und Lohnrisiko. Für gut 
verdienende Haushalte ist sie ceteris paribus größer. Diese Haushalte bauen auch für eine 
relativ höhere Wachstumserwartung noch erwartungsnutzenoptimal aR auf. Zur 
Er

III.D. Portfolioallokation, Wachstumserwartung und 

klärung einer progressiv über die Einkommensskala verteilten "Riester-"Abschlussquote 
ist es also nicht unbedingt erforderlich, auf Informationskosten oder Annahmen 
eingeschränkter Rationalität zurück zu greifen. Es ist eine der Fragen an das Modell, ob 
die durch Zulagen und Sonderausgabenabzug mögliche Förderung des Alters-
vorsorgekapitals nach dem AVmG die Verzinsung in einem Maße verändert, das die 
Illiquiditätskosten überkompensiert. 

Beschäftigungsrisiken 

Die Antizipation des Beschäftigungsrisikos zum Planungszeitpunkt wirkt sich in nicht 
trivialer Weise auf die erwartungsnutzenoptimale Altersvorsorgekapitalbildung aus. Auf 
der einen Seite sind Zeiten der Arbeitslosigkeit während der Erwerbsphase mit einem 
negativen Einkommenseffekt verbunden. Wie beispielsweise in Abb. 10 ersichtlich, 
"versichert" sich der Haushalt gegen dieses Risiko ergänzend durch den vorsorglichen 
Aufbau von liquidem Kapital. Im Vergleich zur Situation ohne Arbeitslosigkeit wird also 
ceteris paribus mehr aL und – bei insgesamt weniger verfügbaren Ressourcen – weniger 
aR aufgebaut. Auf der anderen Seite wirken sich Zeiten der Arbeitslosigkeit negativ auf 
die Entgeltpunktesumme und damit dem Rentenanspruch gegenüber der GRV aus. Die 
Reduktion ist erwartungsnutzenoptimal (partiell) durch eine kapitalgedeckte Ergänzungs-
rente zu substituieren. Da Substitutions- und Einkommenseffekt sich entgegen gesetzt 
auf aR auswirken, ist die Gesamtwirkung a priori unklar. 

Tabelle 6 zeigt am Beispiel der vier Einverdienerhaushalte Richtung und Stärke der 
beiden Effekte des Beschäftigungsrisikos (AL) auf die erwartungsnutzenoptimale 
Portfoliowahl zum Zeitpunkt des Renteneintritts mit 65 Jahren. Den Modellrechnungen 
liegt das wachstumsfreie Basisszenario mit einem Renteneintritt in 2005 zu Grunde. 
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(1) deterministisch,  
ohne AL 

(2) Berücksichtigung von 
AL, EP kompensiert 

(3) Berücksichtigung von 
AL, EP unkompensiert 

          Modell 
 
HH aR65 aL65 (aR+aL)65 aR65 aL65 (aR+aL)65 aR65 aL65 (aR+aL)65 
Pers1 3,24 

 
0,36 
 

3,6 
 

2,83 *** 
(0,85) 

0,32 *** 
(0,16) 

3,15 
 

3,47 *** 
(0,66) 

0,38 *** 
(0,2) 

3,85 
 

Pers2 1,5 
 

0,12 
 

1,62 
 

1,49 * 
(0,27) 

0,13 * 
(0,025) 

1,62 
 

1,57 *** 
(0,25) 

0,12 * 
(0,028) 

1,69 
 

Pers3 1,4 
 

0,1 
 

1,5 
 

1,38 * 
(0,25) 

0,12 ** 
(0,025) 

1,49 
 

1,49 *** 
(0,2) 

0,1 * 
(0,029) 

1,6 
 

Pers4 0 
 

0,004 
 

0,004 
 

0 
(0) 

0,012 *** 
(0,007) 

0,012 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Tabelle 6: Erwartungswerte des Altersvermögens (aR) und des liquiden Vermögens (aL) zum Renteneintritt 
der vier Einverdienerhaushalte im wachstumsfreien Basisszenario in drei Entscheidungsmodellen:  
(1) ohne Berücksichtigung des Arbeitslosigkeitsrisikos (AL), (2) mit Berücksichtigung des negativen 
Einkommenseffektes von AL in der Erwerbsphase aber Kompensation der Entgeltpunkte (EP) für die 
Rentenphase und (3) mit Berücksichtigung der AL-Effekte in Erwerbs- und Rentenphase. Die kursiven 
Zahlen in Klammern geben die Standardabweichungen an. Die 1 bis 3 Sternchen markieren die Signifikanz 
des Unterschieds in den Mittelwerten der einzelnen Variablen zwischen den Fällen (3) und (2) bzw. (2) und 
(1)

Einkommenswirkungen der Arbeitslosigkeit hingegen in die Ressourcenplanung 
eingerechnet. 

Unberücksichtigt bleiben aber die Auswirkungen beschäftigungsfreier Zeiten auf das 
Entgeltpunktekonto. Im Fall (1) und (2) verfügen die Haushalte Pers1 (Pers2, Pers3, Pers4) 
zum Renteneintritt über 64 (50, 41, 26) Entgeltpunkte und einer entsprechenden 
monatlichen GRV-Bruttorente von 1.660 € (1.350 €, 1.100 €, 675 € + 120 € Grund-
sicherung). Der Vergleich des zur Alterssicherung aufgebauten Vermögens zeigt also 
Stärke und Richtung des Einkommenseffektes. Offensichtlich wirkt sich der durch das 
antizipierte Beschäftigungsrisiko erwartete negative Einkommenseffekt im unteren und 
mittleren Lebenseinkommensbereich nur wenig aus. Die Portfoliomischung zum 
Renteneintritt ändert sich leicht zu Gunsten des liquiden Kapitals. Das Gesamtvermögen 
bleibt aber nahezu unverändert. Wie weiter unten anhand von Abb. 17 (S. 116) 
exemplarisch demonstriert, zeigen sich allerdings deutliche Verschiebungen in den 
Sparpfaden bis zum Renteneintritt zu Gunsten des liquiden Kapitals. Lediglich im oberen 
Einkommensbereich (Pers1) sinkt das Gesamtvermögen unter Einrechnung des Arbeits-
losigkeitsrisikos, wenn dessen Auswirkungen auf die GRV-Rentenhöhe unberücksichtigt 
bleiben. Eine ausgeprägte, im Grenzfall vollständige und einkommensabhängige 
Kompensation von Zeiten der Arbeitslosigkeit im GRV-Versicherungsverlauf führt 
demnach ceteris paribus zu einer geringeren Konzentration des Altersvermögens. Die

 auf dem 0,9-, 0,95- und 0,99-Niveau unter Normalverteilungsannahme. Quelle: eigene Berechnungen.  

Der Fall (1) zeigt die erwartungsnutzenoptimale Ersparnis zum Renteneintritt, wenn 
das Beschäftigungsrisiko unberücksichtigt bleibt.1 Im Fall (2) sind die negativen 

 
80/40-Quintilsrelation von Pers1 zu Pers3 sinkt von 2,4 auf 2,1.  

                                               
1 Hier und im Folgenden bezieht sich der Begriff "deterministisch" stets auf Modelle, die weder 
konjunkturelle noch Beschäftigungsrisiken berücksichtigen. Das Erlebensrisiko ist jedoch – sowei
anderes angegeben – stets mit eingerechnet. Tabelle 6 und Abb. 12 unterstellen, dass die betrac

t nichts 
hteten 

Modellhaushalte den Renteneintritt erleben.  
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Das Bild ändert sich, nimmt man den Substitutionseffekt mit hinzu. Unter zusätzlicher 
Berücksichtigung der Auswirkungen des Beschäftigungsrisikos auf das GRV-Versorgungs-
niveau steigt das erwartungsnutzenoptimale Gesamtvermögen zur Altersvorsorge im 
oberen und mittleren Lebenseinkommensbereich (repräsentiert durch die Modell-
haushalte Pers1, Pers2 und Pers3). Die geringere GRV-Rente wird partiell durch eine 
private kapitalgedeckte Zusatzrente substituiert. Der Vergleich der Fälle (3) und (1) zeigt, 
dass dieser Substitutionseffekt den negativen Einkommenseffekt überkompensiert. Mit 
Ausnahme des unteren Asts der Einkommensverteilung (nahe der Grundsicherung im 
Alter) nimmt das gesamte Altersvermögen unter vollständiger Antizipation der 
Auswirkungen von Beschäftigungsrisiken progressiv zu: Pers1 steigert ihre 
erwartungsnutzenoptimale Ersparnis um etwa 22%, Pers2 (Pers3) um 4,3% (6%).  

ch 
den Einkommenseffekt wird die Gesamtverteilung geringfügig steiler, die Vermögens-
ko

Die beiden Effekte und ihre Gesamtwirkung sind zusammenfassend noch einmal in 
Abb. 11 (A) grafisch visualisiert. Die erwartungsnutzenoptimale aR-Ersparnis zum 
Renteneintritt der vier Modellhaushalte im Fall (1), dem deterministischen Modell, sind in 
Panel (A) und (B) durch die (mit einer gestrichelten Linie linear verbundenen) Kreise 
markiert. Die Verteilung im Fall (2), dem Modell mit Beschäftigungsrisiko ohne 
Rückwirkungen auf die GRV-Rente, ist durch die hell gepunktete Linie symbolisiert. Die 
Differenz bildet ein Maß für die Auswirkungen des negativen Einkommenseffektes. Wir 
bereits anhand von Tabelle 6 gesehen, zeigt sich dieser Effekt nahezu ausschließlich im 
oberen Einkommensbereich (hier repräsentiert durch den Modellhaushalt Pers1). Dur

nzentration nimmt ab. Das Bild ändert sich, wie gesehen, wenn die Haushalte die 
Auswirkungen des Beschäftigungsrisikos auf die GRV-Rente mit berücksichtigen. Sie 
substituieren die zusätzliche Versorgungslücke zumindest partiell durch eine kapital-
gedeckte Leibrente. Aufgrund der höheren relativen Vorsorgelücke geschieht das im 
oberen Einkommensbereich stärker als im unteren. Der Substitutionseffekt über-
kompensiert den Einkommenseffekt in der Erwerbsphase. Im Gesamtsaldo nimmt die 
erwartungsnutzenoptimale Vermögenskonzentration zum Renteneintritt zu. Die 
simulierte Verteilungsfunktion wird flacher. 
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 (B) Simulierte Verteilung: Perzentile
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Abb. 11: Simulierte Verteilungsfunktionen des erwartungsnutzenoptimalen Volumens an Altersvorsorge-
kapital (aR) zum Renteneintritt im deterministischen Modell (gestrichelt), im kompensierten und un-
kompensierten Modell mit Arbeitslosigkeit (AL, grau und schwarz).  
Panel (A) zeigt die mittleren Veränderungen der optimalen Vorsorge der vier Modellhaushalte (Pers4 bis 
Pers1 von links nach rechts) differenziert nach Einkommens- und Substitutionseffekt sowie Gesamt-
wi

Abb. 11 zeigt den gleichen Sachverhalt anhand der Perzentils-
verteilung aus jeweils 20.000 Simulationen je Haushaltstyp (Pers1 bis Pers4). Im deter-

hal
oder andere Risiken gibt, können sich auch die Ex-Post-Realisierungen einzelner 
Geschichten {G}i eines Haushalts des Typs k nicht unterscheiden. Die Lage der vier 

Per

I
ein e Haushalte haben mehr, manche 

                                              

rkung. Panel (B) zeigt den gleichen Sachverhalt in der über die vier Haushaltstypen kumulierten 
Perzentilsverteilung. Quelle: eigene Berechnungen.1   

Das untere Panel (B) in 

ministischen Modell ist die Ex-Post-Verteilung über die 10%- bis 100%-Perzentile je Haus-
tstyp mit dessen Erwartungswert identisch: Da es im Fall (1) keine Arbeitslosigkeit 

Kreise, die die erwartungsnutzenoptimale aR-Ersparnis der Modellhaushalte Pers1 bis 
s4 symbolisieren, ist daher gegenüber dem oberen Panel (A) unverändert.  

m Fall (2) und (3) unterscheiden sich jedoch die jeweils 20.000 zufälligen Realisationen 
er Geschichte des Typs k=1...4 voneinander. Manch

 
1 Abb. 11 zeigt zwar die kumulierten Häufigkeiten der aufsteigend sortierten Vermögenswerte in Prozent 
der auf 1 normierten Modellpopulation als Quintilsrepräsentanten der empirisch gemessenen AVID'96-
Schichtungen. Trotzdem handelt es sich weder um algebraisch definierte noch um empirisch gemessene 
Verteilungen. Insbesondere die im Kapitel Endogene Prozesse (S.84) ausführlich diskutierte Homogenitäts-
problematik der Aggregation von AsAd1-Einzelergebnissen erlaubt es nicht, die simulierten Verteilungen 
als empirische Verteilungsprognosen zu interpretieren. Das Modell vermag lediglich, "typische" Effekte an 
repräsentativen Punkten der empirisch gemessenen Grundverteilung aufzuzeigen. Diese Punkte sind in 
Abb. 11 zu Kurven interpoliert, die im Folgenden als „simulierte Verteilungen“ bezeichnet werden. 
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weniger Glück in ihrem Beschäftigungspfad während der Erwerbsperiode. Das Resultat 
ist eine simulierte Verteilung über das Altersvermögen aR zum Renteneintritt. Für diese 
vier Verteilungen wurden jeweils 10 Perzentilswerte berechnet, aufsteigend geordnet 
un

 – wie bereits im Panel (A) und in Tabelle 6 – 
alle Haushalte des Typs Pers4 und einige Haushalte anderer Typen mit maximalem Pech. 

sto
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Fal  generierter Heterogenität gegenüber 
gestellt ist, lassen sich die Einkommens- und Substitutionseffekte nicht sauber trennen. 
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verstärkt sich der Effekt ein weiteres Mal. Insgesamt wird die Verteilung deutlich flacher 
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Plankonsumpfad und der GRV-Nettoversorgungspfad schneiden, vgl. Abb. 15 (B), S. 108. 

d mit gleichen Gewichten verteilt in Abb. 11 (B) dargestellt. Den oberen Rand der 
Verteilung bilden Haushalte des Typs Pers1 mit maximalem Glück, also lebenslanger 
Vollbeschäftigung. Den unteren Rand bilden

Auch sie bauen keinerlei Altersvermögen auf, so dass der Anteil der Haushalte ohne aR im 
chastischen Fall (2) und (3) um etwa 3%Punkte größer ist als im deterministischen 
dell, Fall (1).  

a in Abb. 11 (B) also eine auf vier Punkte kollabierte Verteilung im deterministischen 
l jeweils einer simulierten Verteilung endogen

Das wird am oberen Rand besonders deutlich: Der negative Einkommenseffekt in der 
erbsphase scheint entgegen Tabelle 6 eine verstärke Ersparnisbildung zu bewirken. 

ser Eindruck ist falsch, da ein Mittelwert nicht sinnvoll mit dem obersten Perzentil der 
ulierten Verteilung verglichen werden kann. Im Mittel über die nach Typen sortierten 
shalte ergibt sich wieder das Bild nach Panel (A). 

rotzdem ist Abb. 11 (B) insofern von Interesse, als dass sie zeigt, wie sich die 
ulierten Verteilungen verändern, wenn das Beschäftigungsrisiko in der Planung 
ücksichtigung findet. Im Optimierungsschritt zur Lösung des ökonomischen Planungs-
blems werden dazu zustandsabhängige Entscheidungsfunktionen berechnet. Wie 
and von Abb. 17 (S. 116) exemplarisch demonstriert, wird dabei während der 
erbsphase zur Versicherung gegen antizipierte Arbeitslosigkeit im Vergleich zum 

erministischen Entscheidungsmodell verstärkt liquides Kapital aufgebaut. Wird dieses 
ital durch eine glücklich verlaufende Erwerbsgeschichte nicht vollständig gebraucht, 
d es gegen Ende der Erwerbsphase partiell in aR umgeschichtet. Aus diesem Grund 
t der obere Rand der aR-Verteilung in Abb. 11 (B) über demjenigen des 
erministischen Modells. Findet zusätzlich der Substitutionseffek

als diejenige der Mittelwerte. Abb. 11 (A) und Tabelle 6 erlauben zwar, die beiden Effekte 
lytisch sauber zu differenzieren, sie unterschätzen aber ihre Gesamtwirkung.  

usammenfassend lässt sich damit einstweilen festhalten, dass die Antizipation des 
chäftigungsrisikos zu einer stärkeren Konzentration des erwartungsnutzenoptimalen 
ersvermögens im oberen Einkommensbereich führt. Das letzte Kapitel hat bereits 
auf hingewiesen, dass die Wachstums- und Risikoantizipationen der GRV-Rente in 
blick auf die optimale Portfoliowahl zum Renteneintritt interagieren. Die 
ücksichtigung des Beschäftigungsrisikos in der Altersvorsorgeplanung führt bei unter-
iedlichen Erwartungen über fernere Wachstumsraten ceteris paribus zu einem etwas 
gerem Zeithorizont, der zu überbrücken ist, bevor sich der erwartungsnutzenopti
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Da

Abb. 17 (A) stellt die mittleren Lebenssparpfade des Modellhaushalts Pers2 ohne 
Wachstumserwartung grafisch dar. Sie entspricht der Abb. 15 (A) (S. 108) unter 

 der kritische Zeithorizont, unterhalb dessen die Kosten der Illiquidität des 
Altersvorsorgekapitals aR prohibitiv werden, gegenüber dem Basisszenario ohne 
Beschäftigungsrisiko in etwa unverändert bleibt, steigt die kritische Wachstumsrate je 
Haushalt leicht an. Aufgrund der höheren Nettoversorgungslücke im oberen 
Einkommensbereich steigt die maximale Wachstumserwartung, unterhalb derer 
Altersvorsorgeersparnis aus Sicht der Erwartungsnutzenoptimierung im Basisszenario 
noch sinnvoll erscheint, für den Modellhaushalt Pers1 etwas stärker als für die 
Repräsentanten der mittleren und unteren Lebenseinkommensbereiche. Unter 
Berücksichtigung des Beschäftigungsrisikos beginnt Pers1 bereits ab einer Wachstums-
erwartung von 1,5% oder weniger (i.Vgl. zu 1,46% im deterministischen Szenario), aR 
aufzubauen. Für die Haushalte Pers2 (Pers3) liegen die kritischen Wachstumserwartungen 
bei 0,9% (etwa 1%) gegenüber 0,8% und knapp unter 1%.  

zusätzlicher Berücksichtigung des Beschäftigungsrisikos. 
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Abb. 12: Brutto-/Nettoeinkommen (y, net), Konsum- (c) und Sparpfade in liquidem und in Altersvorsorge-
kapital (aL, aR) über den erwarteten Lebenshorizont des Modellhaushalts Pers2: 
Wachstumsfreies (A) und Basisszenario mit Wachstum gemäß den Annahmen der Nachhaltigkeits-
kommission (B) unter Einrechnung des Arbeitslosigkeitsrisikos. Den Pfaden in Panel (B) liegt eine 
wachstumsadjustierte Diskontierung mit βw=0,98 zu Grunde. Quelle: eigene Berechnungen. 

Wie zu erwarten, beginnt der Haushalt deutlich früher als im deterministischen 
Modell, etwa ab einem Alter von 33 Jahren, liquides Vermögen aufzubauen. Es dient 

 116 • Durchführung



 

zunächst als die gesetzliche Arbeitslosenversicherung ergänzender Liquiditätspuffer, um 
auch in Zeiten der Arbeitslosigkeit ein annährend gleichmäßiges Konsumniveau 
aufrechterhalten zu können. Die in Abb. 17 im Nettoeinkommenspfad gut zu erkennende 
Nettoentlastung durch die Steuerreform 1990 nutzt der Haushalt mit 50 Jahren erstmals, 
um mit einer Sparrate von über 10% des Nettoeinkommens ergänzend für das Alter 
vorzusorgen. Da der Renteneintritt in gut 15 Jahren kontinuierlich näher rückt, steigt bei 
exponentiell in der Zeit abnehmender Diskontierung das relative Gewicht der Alters-
versorgung. Die jährlichen aR-Sparraten bleiben fortan auf relativ hohem Niveau um die 
10% des Nettoeinkommens. 

Zunächst aber ist auch noch dem altersspezifischen Beschäftigungsrisiko gegen Ende 
der Erwerbsphase vorzubeugen. Mit einem Alter von 55 Jahren erreicht das liquide 
Kapital sein Maximum. Im weiteren Verlauf wird es kontinuierlich in Altersvorsorge-
kapital umgeschichtet. Der geplante Konsumpfad bleibt davon jedoch unberührt stabil. 
Zum Renteneintritt entspricht das liquide Vermögen mit 3.600 € in etwa dem liquiden 
Vorsorgevolumen im deterministischen Modell. Das Altersvermögen ist unter Berück-
sichtigung der um etwa 20 € niedriger erwarteten monatlichen GRV-Bruttorente etwas 
höher, so dass sich im Modell mit (ohne) Arbeitslosigkeit einen monatliche Kapitalrente 
von 212 € (200 €) mit einem Anteil von knapp 14% (13%) am Bruttoeinkommen ergibt. 

Im Unterschied zum deterministischen Modell in Abb. 15 (B) kollabiert der 
erwartungsnutzenoptimale Sparpfad des Altersvorsorgekapitals bei Berücksichtigung des 
Arbeitslosigkeitsrisikos nicht gegen Null, wenn der Planer ein durchschnittliches 
Reallohnwachstum von 1,46% im Einklang mit den Annahmen der Nachhaltigkeits-
kommission unterstellt. Darin kommt die bereits angesprochene Interaktion von 
Wachstums- und Risikoannahmen der GRV-Rente ein weiteres Mal zum Ausdruck. 
Allerdings beläuft sich das erartungsnutzenoptimale aR-Volumen zum Renteneintritt bei 
unveränderten Präferenzparametern auf lediglich knapp 4.000 € i.Vgl. zu gut 45.000 € im 
wachstumsfreien Szenario. Auch das Gesamtvermögen zum Renteneintritt bleibt mit gut 
23.500 € gegenüber knapp 49.000 € um über die Hälfte zurück. Die Risikoantizipation 
reicht also nicht aus, um die Wachstumsantizipation in einer Weise auszugleichen, die 
der Quintilsverteilung der AVID'96 genügt, vgl. Kapitel Endogene Prozesse, S. 84. Das gilt 
tendenziell für alle Modellhaushalte mit Ausnahme der gering verdienenden Pers4 und 
HH4, die im Basisszenario ohnehin kein aR-Vermögen aufbauen. 

Aus diesem Grund unterstellen die im Folgenden betrachteten Wachstumsszenarien 
i.d.R. eine gegenüber der Ausgangskalibrierung veränderte Diskontierungsrate. Bei einer 
unveränderten relativen Risikoaversion von σ = 5 wird die Gegenwartspräferenzrate von 
0,38 auf 0,2 abgesenkt, so dass sich in den Wachstumsszenarien ein βW=0,98 i.Vgl. zu 
β0=0,963 in den wachstumsfreien Szenarien ergibt. Wie Tabelle 7 zeigt, erreicht das 
Modell mit dieser Wachstumsanpassung wieder in etwa die Verteilung des Gesamt-
vermögens zum Renteneintritt gemäß der Ausgangskalibrierung.  
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 wachstumsfrei 1,46% jahresdurchschnittliches 
Reallohnwachstum 

     Szenario 
HH 

sEP65 aR65 aL65 (aR+aL)65 aR65/(aR+aL)65 aR65 aL65 (aR+aL)65 aR65/(aR+aL)65 
Pers1 59,21 3,43 0,42 3,85 89% 2,31 1,55 3,86 60% 
Pers2 49,5 1,57 0,12 1,69 93% 0,72 0,98 1,7 42% 
Pers3 40,48 1,47 0,1 1,57 94% 0,71 0,83 1,53 46% 
Pers4 24,93 0 0 0 - - 0,01 0,01 - 

Tabelle 7: Rekalibrierungstabelle für Wachstumsszenarien. 
Da

rteilung repräsentierende 
Modellhaushalt Pers1 mit etwa 60% noch den höchsten aR-Anteil. Mit Ausnahme der 
Diskontierungsrate bleiben alle anderen P

) zeigt das untere Panel der Abb. 17 (B) die 
8 

iden Panel (A) und (B) in Abb. 17 wird vor 
allem Zweierlei deutlich:  

andere Kalibrierung, um zu vergleichbar

rgestellt sind die Summen persönlicher GRV-Entgeltpunkte (sEP), die erwartungsnutzenoptimalen 
Vermögenspositionen in liquidem (aL) und Altersvorsorgekapital (aR) zum Renteneintritt. Die linke 
Tabellenhälfte zeigt die unveränderten (Kontroll-)Werte der Ausgangskalibrierung im wachstumsfreien 
Basisszenario mit β0=0,963. Die rechte Tabellenhälfte zeigt die durch die Wahl von βW=0,98 angepasste 
Verteilung im Basisszenario mit einem durchschnittlichen Reallohnwachstum von 1,46% pro Jahr. Quelle: 
eigene Berechnungen. 

Erhalten bleiben allerdings auch die Illiquiditätskosten. Zwar wirken sie in der 
angepassten Kalibrierung nicht mehr prohibitiv. Der erwartungsnutzenoptimale Anteil 
des Alters- am Gesamtvermögen sinkt allerdings um 30% bis 50%. Erwartungsgemäß 
erreicht der den oberen Ast der Lebenseinkommensve

arameter unverändert. Daher zeigen sich 
insbesondere auch keine Differenzen in der Summe der persönlichen Entgeltpunkte zum 
Renteneintritt, sEP65, zwischen den Wachstums- und wachstumsfreien Basisszenarien. 

Im Unterschied zu Abb. 15 (B
Lebenssparpfade im Wachstums-Basisszenario mit der gem. Tabelle 7 auf βW=0,9
angepassten Diskontierung. Im Vergleich der be

• Erstens führen die Illiquiditätskosten von aR angesichts der temporären Versorgungs-
lücke nach dem Renteneintritt dazu, dass nun auch zum Renteneintritt weniger aR als 
liquides Kapital aL gehalten wird. 

• Zweitens bewirkt die geringere Gegenwartspräferenz eine höhere Vorsichtsersparnis 
auch schon während der Erwerbsphase. Der erwartungsnutzenoptimale Konsumpfad 
wird insgesamt etwas flacher. In Abb. 15 (B) ist dieser flachere Konsumpfad gemäß 
der wachstumsangepassten Diskontierung zur Kontrolle des deterministischen 
Modells in Gestalt der leeren Kreise eingezeichnet. 

Der dargestellte Ausgleich der Wachstumserwartung durch eine geringere 
Gegenwartspräferenz ist eine modelltechnische Fiktion, um die empirisch gemessenen 
Quintilswerte auch mit dem veränderten Planungsmodell anzunähern. Wie gesehen, 
reagiert das Modell in seinem Planungsverhalten sehr empfindlich auf Veränderungen in 
der Wachstumsantizipation und der Diskontierung. Ein anderes Modell erfordert eine 

en Ergebnissen zu kommen. Dass dieser 
Ausgleich – zumindest in der Anpassung des Gesamtvermögens zum Renteneintritt – 
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durch die Variation lediglich eines Parameters über alle Haushalte einigermaßen gut 
gelingt, deutet eher auf eine erfreuliche Stabilität als auf eine Schwäche des Modells. 

Abgesehen von den modelltechnischen Schwierigkeiten erscheint aus mindestens drei 
Gründen aber auch empirisch fraglich, ob die unterstellte Wachstumserwartung das 

der (diskontierten) 
Grenznutzen aus dem Konsum zweier Zeitpunkte. Damit orientiert sich das Modell 

steigenden Konsumbedarf etwa für Medikamente oder Pflege im 
Alter rechnen. Das würde eine geringere und u. U. im Zeitverlauf sinkende 

räferenz bed gesichts einer wachstumsbedingt steigenden 
cenverfüg keit wir die wa sange ste Disk trate 
n zumind d ere

rstellt AsAd1 jedoch eine einheitliche Diskontrate für alle Zeitpunkte, so dass die 
odellierten Vors auc ren  der r an . ie 

tumsfreien e n a
 – stets in R  wac n R ssou r it p

Entscheidungsproblem adäquat beschreibt: 

• Erstens erscheint die Annahme der Nachhaltigkeitskommission, dass die 
versicherungspflichtigen Durchschnittsentgelte jährlich um durchschnittlich 1,46% 
real wachsen, recht hoch gegriffen, vgl. BMGS (2003, S.100, Tab. 3-6, Spalte 3). Es ist 
eine offene empirische Frage, ob sie tatsächlich in ähnlicher Höhe von den 
Versicherten geteilt wird. Das wachstumsfreie Szenario stellt jedenfalls eine plausible 
Untergrenze der Wachstumserwartungen dar. 

• Zweitens modelliert AsAd1 in der Tradition der Lebenszyklushypothese risikoaverse 
Haushalte, die in erster Linie um einen trägen, intertemporal glatt verlaufenden 
Konsumpfad mit möglichst geringen, kurzfristigen Anpassungskosten an eine neue 
Umwelt bemüht sind. Entscheidungsrelevant ist der Ausgleich 

stets an seinem aktuellen Konsumniveau in Relation zu früher. Der 
Partizipationsgedanke beispielsweise der Rentenreform 1957 mit der Einführung einer 
lohndynamisierten Rente ist dem Lebenszyklusmodell fremd. Es sucht stets nur den 
intertemporalen Ausgleich. Partizipation an einem allgemein steigenden Wohlstand 
existiert in diesem einfachen Modell nicht als Versicherungsmotiv. Der Haushalt ist 20 
Jahre nach seinem Renteneintritt beispielsweise genauso glücklich wie früher, wenn 
er sich durch die Rentendynamik die gleiche Menge Kohle für seinen Ofen kaufen 
kann, mit der er schon im Jahr vor dem Rentenbeginn geheizt hat – unabhängig 
davon, ob alle Nachbarn bereits mit Gas o.ä. heizen. Existiert aber so etwas wie ein 
steigendes Anspruchsdenken, dann sind die wachstumsfreien Szenarien die 
adäquatere Modellierung. In ihnen planen die Haushalte ihren risikoaversen Optimal-
konsum in Relation zu einem allgemein wachsenden Wohlstand. 

• Drittens schließlich geht das Modell grundsätzlich von einer Gleichwertigkeit des 
Konsums zu allen (Gegenwarts-)Zeitpunkten aus. Es ist aber nicht unplausibel, dass 
Menschen mit einem 

Gegenwartsp euten. An
Ressour

edanke
bar d chstum

ie am Beispiel von Abb. 17 (B) gesehen, 
pas on βW diesem 

G est ten enziell g cht. W
unte
m ichtssparraten h wäh d  Erwe bsphase steigen D
wachs Szenari n werde uch diesem Einwand eher gerecht, da sie – wie 
gesagt elation zu einer hsende e rcenve fügbarke lanen. 
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III.E. Arbeitslosigkeit und konjunkturelle Risiken 

Konjunkturelle Risiken spiegeln sich in AsAd1 in Gestalt eines gemeinsam
stochastischen Lohn- und Zinsprozesses wieder.1 Das Risiko von Ertragsschwankungen
im Aufbau des Altersvorsorgekapitals aR und dasjenige temporärer Entwicklung

en 
 

s-
störungen der für die GRV-Rentendynamik maßgeblichen Durchschnittsentgelte ist durch 
ein

0,59. Die 
Zinsentwicklung wirkt mit einer Kreuzkorrelation von arw=0,35 auf den Lohnprozess. Der 
ge

en vektorautoregressiven Prozess modelliert, den Gleichung 9 (S. 55) formal abbildet. 
Wie im Kapitel Konjunktur und Wachstum, Beitragssätze, S. 80, dargelegt, folgen die Zins- 
und noch stärker die Lohnschwankungen in AsAd1 einer gewissen intertemporalen 
Trägheit: Die stochastische Komponente der Lohnentwicklung ist mit einem AR(1)-
Parameter αww=0,97 positiv autokorreliert, diejenige der Zinsen mit αrr=

genteilige Effekt, arw, ist insignifikant und daher auf Null gesetzt. 

Ausgehend vom Planungsmodell mit Unsicherheit über den Lebenshorizont und die 
Beschäftigungsentwicklung wirkt die zusätzliche Antizipation der konjunkturellen 
Risiken als eine Art Katalysator: Das Modellverhalten bleibt qualitativ im Wesentlichen 
unverändert. Durch die zusätzliche Unsicherheit über die Periodenhöhe der 
Bruttoentlohnung nach Gleichung 6 (S. 48) beginnt der Haushalt ceteris paribus etwas 
früher und etwas steiler, liquides Vorsorgekapital zum Ausgleich temporärer Netto-
einkommensschwankungen aufzubauen. Wie bereits am Beispiel des Beschäftigungs-
risikos demonstriert, wird dieses Kapital gegen Ende der Beschäftigungsphase partiell in 
das ertragsreichere aR umgeschichtet. Unter Berücksichtigung konjunktureller 
Unsicherheit geschieht auch dies etwas steiler und ein wenig später. Allerdings ist die 

                                               
1 Für dieses Kapitel weicht das Modell insofern von Gleichung 5 (S. 48) ab, als dass der stochastische 
Lohnprozess auch schon vor dem Basisjahr 2004 durch die Zufallsvariable ŵt repräsentiert ist. Diese 
„Fortschreibung“ der konjunkturellen Unsicherheit in die Vergangenheit dient hier nur zu Illustrations-
zwecken. So können die Wirkungen der Risikoantizipation auf Grundlage der gleichen Szenarien 
betrachtet werden, die bisher exemplarisch analysiert wurden.  

 120 • Durchführung



 

zu

 Arbeitslosigkeit und ohne Konjunkturrisiken für den Modellhaushalt Pers1 
als Repräsentant des oberen Lebenseinkommensdrittels um lediglich etwa 4% zu. Eine 
etw

sätzliche Schwankungsbreite durch den Lohnprozess im Vergleich zu dem der Arbeits-
losigkeit gering, vgl. Tabelle 8. Das Lohnanpassungsrisiko bringt zudem eine Unsicherheit 
in die GRV-Rentendynamik. Diese Modelleigenschaft ist durchaus eine qualitative 
Innovation gegenüber dem bisher entwickelten Modell: Das pure Beschäftigungsrisiko 
wirkt sich nur auf die Summe der Entgeltpunkte aus; deren Bewertung mit dem aktuellen 
Rentenwert folgt einem rein deterministischen Trend des entsprechenden Szenarios. 
Quantitativ aber fällt die zusätzliche Unsicherheit nur geringfügig ins Gewicht: Der 
Haushalt baut zur Vorsorge etwas mehr Altersvorsorgekapital auf. Die daraus 
resultierende Kapitalrente verläuft in der Auszahlungsphase lohn- und zinsunabhängig. 1  

Wie Abb. 13 am Beispiel der Modellhaushalte Pers1, Pers2 und Pers3 im wachstums-
bereinigten Basisszenario S0 zeigt, wird der erwartungsnutzenoptimale Konsumpfad 
durch die zusätzliche Antizipation des Konjunkturrisikos insgesamt geringfügig flacher. 
Während der Erwerbsphase zeigen sich keine strukturellen Differenzen im Konsumpfad. 
Das Gesamtvermögen zum Zeitpunkt des Renteneintritts nimmt gegenüber dem Basis-
szenario mit

as größere Rolle spielen die konjunkturellen Risiken für die Modellrepräsentanten des 
mittleren Lebenseinkommensbereichs, Pers2 und Pers3.  

                                               
1 Der aus Gründen der Handhabung wenig erfreuliche Haupteffekt der konjunkturellen Risiken auf das 
Modellverhalten besteht damit in einer deutlich längeren Rechenzeit. Soll beispielsweise das Planungs-
problem für Pers2 gelöst werden, so sind für insgesamt 100 – 19 + 1 = 82 Jahre Entscheidungsregeln zu 
finden. Vernachlässigt das aktuelle Szenario Beschäftigungsrisiken, ist in jeder Periode nur ein 
Beschäftigungszustand zu berücksichtigen: Vollbeschäftigung während der Erwerbs- und Nicht-
beschäftigung während der Rentenphase. Unter Berücksichtigung des Arbeitslosigkeitsrisikos kann Pers2 
bis zum Renteneintritt mit 65 entweder ganzjährig beschäftigt, halbjährig beschäftigt oder ganzjährig 
arbeitslos sein. Daher sind allein entlang der Dimension "gegenwärtige Beschäftigung" ne=(65-19)⋅3+ 
36=174 Zustandspunkte zu unterscheiden. Ist die Person ganzjährig arbeitslos, wird sie im nächsten Jahr 
– bei fortgesetzter Arbeitslosigkeit – länger als ein Jahr arbeitslos sein und aus dem Arbeitslosengeld 
heraus fallen. Daher sind zusätzlich nep= (65-19)⋅2+ 36=128 Zustände entlang der Dimension 
"Beschäftigungszustand in der Vorperiode" zu unterscheiden. Mit der für Pers2 im Basisszenario üblichen 
Par

 

t leicht unter-

Wegen dieses – gemessen an seiner ökonomischen Wirksamkeit – unverhältnismäßigen Aufwandes wird 
das konjunkturelle Risiko, soweit im Folgenden nicht anders angegeben, i.d.R. vernachlässigt werden. 

ametrisierung einer maximalen Sparquote von 6% jeweils in aL und in aR und einer Gitterbreite von 
0,2 in aL, 0,8 in aR und 5 in den GRV-Entgeltpunkten, sind optimale Entscheidungsregeln für insgesamt 
278.605 verschiedene Zustandspunkte zu berechnen. Die Optimierung benötigt i.d.R. zwischen 20 und 40 
Iterationen je Zustandspunkt. Dieses Modell läuft auf einem PC unter Windows 2000 mit einem 1.600 MHz 
P4-Prozessor und 1 GB Arbeitsspeicher etwas über 30 Minuten. 

Nimmt man die konjunkturellen Risiken mit der geringst sinnvoll möglichen Anzahl an Zustandspunkten 
entlang der Dimensionen Zinsunsicherheit nR=3 und Lohnunsicherheit nw=3 hinzu, so sind über den 
Lebenshorizont entlang dieser Dimensionen zusätzlich nRW=(65-19)⋅3⋅3+36⋅3=522 Zustandspunkte zu 
unterscheiden, auf denen jeweils wieder die gesamten Zustandsgitter in den Dimensionen Beschäftigung
(ê), Beschäftigung Vorperiode (ep), Entgeltpunkte (sEP), liquides und Altersvorsorgekapital (aL, aR) zu 
berechnen sind. In der oben genannten Parametrisierung resultieren daraus bereits 2.208.780 Zustands-
punkte, bzw. der Achtfache Rechenaufwand. Berechnet man das Modell mit nR= nW = 5 Zustands-
punkten, ergibt sich die in Abb. 3 (S. 64) dargestellte Approximation des Konjunkturrisikos auf insgesamt 
5.871.500 Zustandspunkten oder dem 21fachen Rechenaufwand. Die Rechenzeit steig
proportional zum Rechenaufwand und beträgt 3,5 bzw. etwa 10 Stunden.  
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Da ihre erwartete Nettoversorgungslücke durch die GRV-Rente im Basisszenario 
geringer ausfällt als für Pers1 (vgl. Das deterministische Institutionenmodell, S. 97), sorgen 
sie im Ausgangsmodell mit Arbeitslosigkeit weniger ergänzend vor. Dadurch gewinnt das 
konjunkturelle Risiko der GRV-Rentendynamik ein relativ höheres Gewicht. Unter dessen 
Berücksichtigung steigt das Vermögen um 14% (Pers2) bzw. knapp 15% (Pers3). Das 
Altersvorsorgeverhalten des Geringverdieners Pers4 bleibt weitgehend unverändert. 

Insgesamt ergeben sich die in Abb. 13 mit den hell- (net(AL)) bzw. dunkelgrauen Linien 
(net(AL_RW)) symbolisierten Nettorentenniveaus. Unter Berücksichtigung der Konjunktur 
im Planungsmodell (dunkelgrau, net(AL_RW)) fallen sie etwas höher aus als ohne 
Konjunkturrisiken (hellgrau, net(AL)). Dieser erwartete Nettoeinkommenspfad ist im 
Modell ohne Verhaltensreaktionen bis zum Renteneintritt mit dem jeweiligen 
Konsumpfad identisch. Danach liegen die Nettoeinkommens- und Konsumpfade für Pers1 
um 23% (Pers2: 14%, Pers3: 12%) niedriger als die hellgrau dargestellten Netto-
einkommenspfade, da die kapitalgedeckten Leibrenten fehlen. Berücksichtigt das Modell 
Verhaltensreaktionen, kann der Haushalt den Renteneintritt also erwartungsnutzen-
optimal mit liquidem und Altersvorsorgekapital vorbereiten.  
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(AL) über den Lebenshorizont zwischen dem Berufseinstieg mit 27, 19, 18 Jahren, dem Renteneintritt mit 
65 und dem Maximalalter von 100 Jahren.  
Mittelwerte derjenigen Haushalte aus 20.000 Simulationen, die das entsprechende Alter erleben. Quelle: 
eigene Berechnungen.  

Nettoeinkommens- und Konsumpfade fallen aufgrund des Vermögensaufbaus und der 
Kapitalrente im Alter auseinander. Die mittleren, haushaltstypischen Konsumpfade sind 
in Abb. 13 durch Kreise symbolisiert. Die schwarzen Kreise symbolisieren den geplanten 

Abb. 13: Nettoeinkommens- und Konsumpfade (net, c) der Modellhaushalte Pers1, Pers2, Pers3 mit 
(AL_RW) und ohne (AL) Berücksichtigung des Konjunkturrisikos in Ergänzung des Beschäftigungsrisikos
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Konsumpfad im Erlebensfall aller Perioden unter Einrechnung des Konjunkturrisikos
leeren Kreise jeweils deren Pendant ohne Konjunktur. In beiden Fällen ergibt 
glatter Übergang auf das Altersversorgungsniveau. Ohne Berücksichtigung d
Konjunkturrisiken ist dieser Übergang für P

, die 
sich ein 

er 
ers2 und Pers3 etwa länger. Entsprechend 

halten die beiden Repräsentanten des mittleren Lebenseinkommens einen etwas höheren 
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erw aushaltseinkommens (net) und des erwartungs-
nutzenoptimalen Konsums (c) über die erwartete Erwerbsphase des Modellhaushalts 

Ren
gem
det
erg
Berücksichtigung von Konjunktur- und Beschäftigungsrisiken (AL_RW) gegenüber. Der 
linken Tabellenhälfte liegen jeweils Szenarien ohne Verhaltensreaktionen zu Grunde. Die 

Per

A
Mo
ein
des
det
Maximum mit Anfang 50 fast doppelt so viel wie zum Berufseintritt. Dieses "Risiko" der 
einem deterministischen Trend folgenden 

Anteil liquiden Kapitals zum Renteneintritt vor. 

usammenfassend lässt sich damit an dieser Stelle festhalten, dass die konjunkturellen 
iken das Entscheidungsproblem nicht strukturell verändern. Im Vergleich zu den 
nungsszenarien, die ausschließlich die individuellen Risiken der Langlebigkeit und der 
chäftigung berücksichtigen, ergibt sich insbesondere im mittleren Lebens-
kommensbereich ein etwas höheres Gesamtvermögen zum Renteneintritt mit einem 
ht höheren Anteil an liquiden Investitionen. 

n dem nunmehr in seiner Risikostruktur vollständig entwickelten Modell wirkt sich 
 modellendogene Möglichkeit der Ersparnisbildung aber nicht nur auf das 
sorgungsniveau im Alter sondern auch auf dessen Risiko bzw. Streuung aus. Dabei 
eben sich interessanter Weise entgegen gesetzte Effekte in der Längs- und Quer-
nittbetrachtung. 

ie Längsschnittbetrachtung kann als haushaltsspezifische Risikoanalyse aus der Ex-
e-Sicht des Planungszeitpunktes t0 über alle möglichen Geschichten {G} des Haus-
tstyps k interpretiert werden. Tabelle 8 zeigt dazu einige Verteilungsmaße des Brutto-
erbseinkommens (y), des Netto-H

Pers2. Die Maße wurden entlang jeder einzelnen Geschichte Gi vom Berufs- bis zum 
teneintritt berechnet und anschließend über diejenigen Pfade aus 1.000 Simulationen 
ittelt, die den Renteneintritt erleben. Die Tabelle stellt die Maßzahlen aus dem 

erministischen, wachstumsbereinigten Basisszenario (det), dem Planungsmodell unter 
änzender Einbeziehung des Beschäftigungsrisikos (AL) und dem Planungsmodell unter 

rechte Tabellenhälfte zeigt die Maße aus Modellen der gleichen Risikostruktur, auf die 
s2 mit erwartungsnutzenoptimalen Sparentscheidungen reagiert. 

uf den ersten Blick mag überraschend erscheinen, dass auch das deterministische 
dell eine gewisse Streuung in y, net und c ausweist. Das maximale Bruttoerwerbs-
kommen liegt mit 1,2 (oder 36.600 € in Preisen von 2004) fast doppelt so hoch wie 
sen Minimum mit 0,6. Der Grund dafür liegt einfach in dem über das Alter konkaven, 
erministischen Humankapitalprofil nach Gleichung 6, S. 48. Pers2 verdient im 

Einkommens-"Schwankung" über das Leben 
kann als Typenrisiko interpretiert werden. Angesichts der konservativen Konsumtendenz 
des risikoaversen Erwartungsnutzenoptimierers in Richtung auf einen vollständig flachen 
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Konsumpfad über den erwarteten Lebenshorizont ist diese Interpretation durchaus 
sinnvoll, soweit der Planer ex-ante nicht weiß, welchem der acht (oder weiterer) 
Modellhaushalte er angehören wird: Die Maximalrelation des Bruttoeinkommens beträgt 
im deterministischen Modell für den Geringverdienerhaushalt Pers4 lediglich 142%, für 
Pers3 (Pers2, Pers1) hingegen 196% (jeweils 194%). Für die Doppelverdienerhaushalte 
ergeben sich heiratsbedingt sogar Relationen von 200% (HH4) und zwischen 310% und 
325% für HH1 bis HH3.  

                Modell 
Statistik 

ohne aL, aR mit aLopt, aRopt 

Brutto-EK, y det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 1,0846 1,0385 * 1,0383  1,0846 1,0387 * 1,0344  
Median 1,1661 1,1347  1,1345  1,1661 1,1349  1,1306  
STD 0,1794 0,2369  0,2403  0,1794 0,2374  0,2405  
VarK 0,1654 0,2281  0,2315  0,1654 0,2286  0,2325  
Maximum 1,2452 1,2374  1,2584  1,2452 1,2383  1,2545  
Minimum 0,6371 0,3399  0,3351  0,6371 0,3437  0,3305  
90/10 QR - 1,8729  1,8975  - 1,8802  1,9170  
Netto-EK, net det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,6971 0,6864 * 0,6865  0,6971 0,6866 * 0,6855  
Median 0,7097 0,7052  0,7049  0,7097 0,7059  0,7040  
STD 0,0512 0,0666  0,0675  0,0512 0,0667  0,0675  
VarK 0,0734 0,0970  0,0983  0,0734 0,0972  0,0985  
Maximum 0,7774 0,7735  0,7755  0,7774 0,7736  0,7741  
Minimum 0,5594 0,4840  0,4811  0,5594 0,4854  0,4808  
90/10 QR - 1,2878  1,2905  - 1,2886  1,2934  
Konsum, c det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,6971 0,6864 * 0,6865  0,6668 0,6532 ** 0,6550  

Median 0,7097 0,7056  0,7049  0,6725 0,6648  0,6683  

STD 0,0512 0,0675  0,0396 ,0462  0,0666  0,0455  0
VarK 0,0734 0,0970  0,0983 0,0594 0,0696    0,0705 
Maximum 0,7774 0,7735  0, 240 0,7009  0,77755  0,7 013  

Minimum 0,5594  94 0 0,4840  0,4811 0,55 0,5085  ,5044  

90/10 QR 8  - 7  - 1,287   1,2905  1,186   1,1830 

Tabelle 8: Risikomaßzah  in d s Erw rbsph e des a shalts
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Aufgrund der st h r ssion  etto  m 0 € (m ] mit 
6.500 € et de , ) od % c  gerin s d  

y. Die Konsumpfade (c) auf der linken Seite von 
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steigende Standardabweichung kann als Hinweis auf das gestiegene Einkommensrisiko 
heran gezogen werden. Der in Tabelle 8 fett gedruckte Variationskoeffizient (VarK) bringt 
als Quotient aus Standardabweichung und Mittelwert zusätzlich zum Ausdruck, dass die 
Streuung bei einem geringeren Erwartungswert höher liegt: Der Variationskoeffizient 
steigt um knapp 40% von 0,17 auf 0,23. Ähnl
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Trend- und Institutionen- bedingte Streuung durch Ersparnis erwartungsnutzenoptimal 
um 19% reduziert wird – der Variationskoeffizient des Konsums in den Modellen det
von 0,0734 (ohne aL, aR) auf 0,0594 (mit aLopt, aRopt) – vermindert Pers2 durch seine
Ressourcenplanung das Konsumrisiko im Modell mit Beschäftigungsrisiken um etwa 28%: 
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der Variationskoeffizient des Konsums in den Modellen AL sinkt von 0,0970 (ohne aL, a
auf 0,0696 (mit aLopt, aRopt). 

Im Unterschied zum Beschäftigungsrisiko wirkt sich die zusätzliche Berücksichtigung
der konjunkturellen Unsicherheit nicht signifi

R) 

 
kant auf die erwarteten, mittleren 

Lebenseinkommen und -ausgaben bis zum Renteneintritt aus. Erwartungsgemäß nimmt 
die

szugehen.1 

                              

 Streuung der Einkommensvariablen gegenüber den Modellen AL leicht zu. Interessant 
ist aber vor allem, dass Mittelwert, Standardabweichung und damit auch der 
Variationskoeffizient des Konsums mit und ohne Berücksichtigung der Konjunkturrisiken 
in den Modellen AL und AL_RW in nahezu unveränderter Relation sinken: Der Mittelwert 
von c reduziert sich in den Modellen AL von 0,6864 (ohne aL, aR) auf 0,6532 (mit aLopt, 
aRopt) und AL_RW von 0,6865 (ohne aL, aR) auf 0,6550 (mit aLopt, aRopt) um jeweils ca. 5%, 
die Standardabweichung um jeweils 31,5% und der Variationskoeffizient um jeweils 
28,2%. Von den konjunkturellen Risiken scheinen also in der Erwerbsphase keine 
signifikanten Anreize zu einer stärkeren Diversifizierung au

Tabelle 10 zeigt die gleichen Statistiken wie Tabelle 8 – allerdings im Längsschnitt 
über die Renten- statt über die Erwerbsphase. Aufgrund der erwartungsnutzenoptimal 
gleitenden Übergangsphase des Konsums auf das langfristige Nettorentenniveau (vgl. 
Anmerkungen zu Abb. 10, S. 102 und Abb. 15, S. 108) eignet sich der Konsumpfad in der 
Rentenphase nicht als Risikomaß. Die durch den Übergang trendbedingte, mittlere 
"Streuung" im Längsschnitt ist ja gerade Ausdruck der erwartungsnutzenoptimalen 
Risikovorsorge. Heran zu ziehen wäre allenfalls ein trendbereinigter Konsumpfad. Der ist 
aber im Mittel mit dem erwarteten Nettoeinkommenspfad im Alter identisch. Die 
folgenden Betrachtungen sind daher auf das GRV-Bruttorentenniveau (p) und das 
Haushaltsnettoeinkommen aus GRV- und Kapital gedeckten Renten nach Steuern, 
Angaben und Transfers (net) beschränkt. 

 

 

 

 

                 
erechnet man zur Kontrolle ein szenariengleiches Modell mit Berücksichtigung der konjunkturellen 

Risiken aber ohne Arbeitslosigkeitsantizipation, dann reduziert Pers2 durch Ersparnis in liquidem Kapital 
den Variationskoeffizienten des Konsums in der Erwerbsphase um 20% von 0,0734 auf 0,0587. Darin zeigt 
sich, dass das Modell sehr wohl in der Lage ist, den Auswirkungen des Lohnrisikos auf den verfügbaren 
Konsum vorzubeugen. Offensichtlich ist es aber ceteris paribus weniger geneigt, dafür Ressourcen 
aufzuwenden als für das Beschäftigungsrisiko. Dessen Variationskoeffizient reduziert sich, wie gesehen, 
immerhin um knapp 30% - egal, ob mit oder ohne zusätzlicher Berücksichtigung der Konjunktur. Das ist 
insofern verständlich, als dass die maximale, konjunkturbedingte Negativabweichung des Netto-
einkommens in Preisen von 2004 lediglich etwa 1.200 € im Alter von 52 Jahren erreicht, diejenige des 

1 B

Beschäftigungsrisikos aber immerhin mehr als 23.000 € beträgt.  
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                 Modell 
Statistik 

ohne aL, aR mit aLopt, aRopt 

Brutto-EK, p det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,5666 0,5557 *** 0,5559  0,5668 0,5567 *** 0,5568  
Median 0,5666 0,5557  0,5593  0,5668 0,5567  0,5604  
STD - - 0,0090  - - 0,0091  
VarK - - 0,0161  - - 0,0163  
Maximum 0,5666 0,5557  0,5612  0,5668 0,5567  0,5621  
Minimum 0,5666 0,5557  0,5364  0,5532 0,5567  0,5372  
90/10 QR - - 1,0361  - - 1,0367  
Netto-EK, net det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,5021 0,4916  0,5046  0,5757 0,5802  0,5888  
Median 0,5021 0,4916  0,5095  0,5757 0,5802  0,5920  
STD - - 0,0082  - - 0,0083  
VarK - - 0,0161  - - 0,0140  
Maximum 0,5021 0,4916  0,5113  0,5757 0,5802  0,5936  
Minimum 0,5021 0,4916  0,4886  0,5757 0,5802  0,5709  
90/10 QR - - 1,0361  - - 1,0333  

Tabelle 9: Risikomaßzahlen in der Längsschnittbilanz der Rentenphase des Modellhaushalts Pers2. 
Angaben jeweils in Relation zum Durchschnittseinkommen, [1/Yt]: Erwartungswerte (MW), Median, 
Standardabweichung (STD), Variationskoeffizient (VarK=MW/STD), Maximum, Minimum und die Relation 
des 90% zum 10%-Quintil (90/10 QR) jeweils für das Haushaltsbrutto- und Nettoeinkommen (p, net) im 
deterministischen Planungsmodell (det), im Modell mit Beschäftigungsrisiken (AL) und im Modell mit 
Beschäftigungs- und Konjunkturrisiken (AL_RW) mit und ohne Berücksichtigung der erwartungs-
nutzenoptimalen Sparpfade in liquidem und Altersvorsorgekapital (aL, aR). Angegeben sind Mittelwerte 
der entsprechenden Statistiken über die Erwerbsphase derjenigen aus 1.000 Simulationsläufen, die den 
Renteneintritt erleben. Quelle: eigene Berechnungen. 

In Tabelle 10 fallen vor allem drei Eigenheiten auf: 

Vorsorgerisiko. Es wirkt sich lediglich 
GRV-Entgeltpunkten und damit auf die 

Bruttorentenhöhe, p, aus. Die mittlere GRV-Brutto-Jahresrente ist mit 16.350 € [in 

 Streuung des 
Bruttoeinkommens in der Erwerbsphase ist der Variationskoeffizient der GRV-Rente 

• Das Beschäftigungsrisiko ist ein reines 
mindernd auf die erwartete Summe an 

Preisen von 2004] signifikant niedriger als diejenige ohne Arbeitslosigkeit mit einem 
Erwartungswert von 16.670 €. Ab dem Renteneintritt aber bildet es keine 
Risikokomponente mehr. Das individuelle Rentenniveau mit Arbeitslosigkeit ist 
genauso schwankungsfrei fix wie im deterministischen Modell. Erst die zusätzliche 
Berücksichtigung konjunktureller Schwankungen in der aggregierten Lohndynamik 
bringt aufgrund ihrer Rückwirkungen auf die Rentenanpassung (vgl. Gleichung 17, S. 
75) eine Streuung der GRV-Bruttorente in der individuellen Längsschnittbetrachtung 
mit sich. Im Vergleich zur konjunktur- und beschäftigungsbedingten

mit 0,016 zu 0,23 oder knapp 7% aber fast zu vernachlässigen. Auch die maximale 
konjunkturbedingte Spannweite des Nettoeinkommens im Rentenalter von knapp 700 
€ pro Jahr ist wenig gegenüber den maximalen Einbußen durch Konjunktur und 
Arbeitslosigkeit von mehr als 24.000 €, den Pers2 im Alter von 52 Jahren im 
ungünstigsten Fall ausgesetzt ist. 
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• Das erwartete Haushaltsnettoeinkommen (net) liegt in den Sparszenarien (mit aLopt, 
aRopt) über dem GRV-Bruttorentenniveau (p). Das liegt schlicht in der kapitalgedeckten 
Ergänzungsrente begründet. In den Szenarien ohne Verhaltensreaktionen (ohne aL, 
aR) auf der linken Hälfte der Tabelle ist (net) hingegen um die Sozialversicherungs-
beiträge der Rentner geringer als die wegen der Ertragsanteilsbesteuerung im 
Basisszenario steuerfreie GRV-Bruttorente, p. 

 um 12,5% von 0,0161 auf 0,014. 

eeffekte der Antizipation konjunktureller Unsicherheit auf das Alters-
sicherungsniveau eher gering. 

cher Berück-
sichtigung der konjunkturellen Risiken (

• Durch die ergänzende Kapitalvorsorge kann die Streuung der GRV-Bruttorente nicht 
verändert, diejenige des erwarteten Haushaltsnettoeinkommens im Alter aber durch-
aus vermindert werden. Pers2 sorgt im Basisszenario in einer Weise ergänzend vor, 
dass die kapitalgedeckte Ergänzungsrente im Alter in etwa 20% des Bruttoein-
kommens ausmacht. Abzüglich der Sozialausgaben erhöht die Ersparnis das Netto-
alterseinkommen um etwa 17% von 14.800 € [pro Jahr in Preisen von 2004] auf 17.300 
€. Die gegenüber der GRV-Rente niedrigere Standardabweichung bleibt in etwa auf 
dem Niveau ohne Ergänzungsvorsorge; der VarK sinkt

Damit zeigt sich auch in der Längsschnittperspektive der Rentenphase, dass der 
Modellhaushalt die Schwankungsbreite des Nettoeinkommens erwartungsnutzenoptimal 
zu reduzieren vermag. Dem konjunkturellen Lohnrisiko kommt in der Rentenphase eine 
relativ höhere Bedeutung als in der Erwerbsphase zu. Insgesamt aber sind die Anreize 
und Vorsorg

In Ergänzung der Längsschnitt- kann die Querschnittbetrachtung als Verteilungs-
analyse aus der Ex-Post-Sicht der verschiedenen Geschichten {G}i bis zu einem 
einheitlichen Bilanzzeitpunkt interpretiert werden. Dazu sollen abschließend anhand von 
Tabelle 12 einige Verteilungsmaße im Alter von 65 Jahren über diejenigen Haushaltspfade 
aus 20.000 Simulationen verglichen werden, die dieses Alter erleben. Darin fällt vor allem 
die risikobedingt stärkere Ungleichheit der Alterseinkünfteverteilung durch die 
ergänzende Privatvorsorge auf: Für alle vier Haushaltstypen zeigen die Statistiken des 
Konsums (c) der Modelle mit Arbeitslosigkeit (AL) und derjenigen mit zusätzli

AL_RW) einen deutlichen Anstieg der Streuung, 
wenn die Haushalte erwartungsnutzenoptimal auf die Risikostruktur reagieren können 
(jeweils auf der rechten Tabellenhälfte (mit aLopt, aRopt) i.Vgl. mit der linken Hälfte, ohne 
aL, aR). 

Im Unterschied zur Längsschnittbetrachtung der Risikoposition eines jeden Haushalts 
in der Rentenphase in Tabelle 10, S. 127, weisen die GRV-Bruttorente (p) und der Konsum 
(c) im Modell mit ausschließlicher Berücksichtigung individueller (Beschäftigungs-)Risiken 
(AL) in der Querschnittbetrachtung von Tabelle 12 sehr wohl eine positive Streuung auf. 
Für Pers1 ergibt sich eine maximale Jahresdifferenz im verfügbaren Konsum mit 65 
Jahren zwischen der besten und schlechtesten Beschäftigungsgeschichte von knapp 
15.000 € [in Preisen von 2004]. Für Pers2 (Pers3) entsprechend 4.200 € (knapp 3.500 €).  
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ohne aL, aR mit aLopt, aRopt                 Modell 
Statistik Pers1 
Brutto-EK, p det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,6774 0,6306 *** 0,6306  0,6774 0,6304 *** 0,6301  
Median 0,6774 0,6405  0,6374  0,6774 0,6408  0,6371  
STD 0 0,0591  0,0611  0 0,0599  0,0619  
VarK 0 0,0937  0,0969  0 0,0950  0,0983  
Maximum 0,6774 0,6774  0,7001  0,6774 0,6774  0,7001  
Minimum 0,6774 0,3222  0,3427  0,6774 0,3105  0,3003  
90/10 QR 1 1,3095  1,3684  1 1,3105  1,3650  
Konsum, c det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,6171 0,5754 *** 0,5745  0,8337 0,7940  0,7977 ** 
Median 0,6171 0,5835  0,5806  0,8337 0,8206  0,8036  
STD 0 0,0538  0,0557  0 0,0976  0,1102  
VarK 0 0,0937  0,0969  0 0,1230  0,1382  
Maximum 0,6171 0,6171  0,6378  0,8337 0,8808  1,0511  
Minimum 0,6171 0,2946  0,3122  0,8337 0,3756  0,3713  
90/10 QR 1 1,3095  1,3684  1 1,4630  1,7762  
 Pers2 
Brutto-EK, p det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,5532 0,5429 *** 0,5437 * 0,5532 0,5434 ** 0,5436  
Median 0,5532 0,5493  0,5353  0,5532 0,5496  0,5353  
STD 0 0,0184  0,0225  0 0,0173  0,0223  
VarK 0 0,0339  0,0414  0 0,0319  0,0410  
Maximum 0,5532 0,5532  0,5718  0,5532 0,5532  0,5718  
Minimum 0,5532 0,4205  0,3383  0,5532 0,4123  0,3934  
90/10 QR 1 1,1529  1,1537  1 1,1095  0,1537  
Konsum, c det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,5040 0,4946 ** 0,4953  0,6108 0,6058 ** 0,6134 ** 
Median 0,5040 0,5004  0,4877  0,6108 0,6185  0,6052  
STD 0 0,0168  0,0205  0 0,0278  0,0420  
VarK 0 0,0339  0,0414  0 0,0458  0,0684  
Maximum 0,5040 0,5040  0,5209  0,6108 0,6342  0,7551  
Minimum 0,5040 0,3831  0,3082  0,6108 0,3988  0,3814  
90/10 QR 1 1,1529  1,1537  1 1,1913  1,4370  

 Pers3 
Brutto-EK, p det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,4491 0,4398 *** 0,4401 * 0,4491 0,4399 *** 0,4399  
Median 0,4491 0,4436  0,4345  0,4491 0,4436  0,4345  
STD 0 0,0140  0,0178  0 0,0138  0,0180  
VarK 0 0,0318  0,0404  0 0,0314  0,0408  
Maximum 0,4491 0,4491  0,4641  0,4491 0,4491  0,4641  
Minimum 0,4491 0,3411  0,3312  0,4491 0,3318  0,3426  
90/10 QR 1 1,1208  1,1547  1 1,1132  1,1579  
Konsum, c det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,4091 0,4007 *** 0,4010 * 0,5051 0,4985 ** 0,5070 ** 
Median 0,4091 0,4041  0,3959  0,5051 0,5052  0,4984  
STD 0 0,0128  0,0162  0 0,0242  0,0374  
VarK 0 0,0318  0,0404  0 0,0485  0,0738  
Maximum 0,4091 0,4091  0,4228  0,5051 0,5247  0,6392  
Minimum 0,4091 0,3107  0,3017  0,5051 0,3436  0,3465  
90/10 QR 1 1,1208  1,1547  1 1,2066  1,4879  
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 Pers4 
Brutto-EK, p det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,2754 0,2655 *** 0,2657 * 0,2754 0,2655 *** 0,2658 * 
Median 0,2754 0,2655  0,2640  0,2754 0,2654  0,2643  
STD 0 0,0113  0,0131  0 0,0112  0,0129  
VarK 0 0,0426  0,0494  0 0,0424  0,0485  
Maximum 0,2754 0,2754  0,2846  0,2754 0,2754  0,2846  
Minimum 0,2754 0,1823  0,1774  0,2754 0,1902  0,1912  
90/10 QR 1 1,2447  -  1 1,2362  1,3112  
Konsum, c det AL AL_RW det AL AL_RW 
MW 0,3006 0,3006  0,3006  0,3037 0,3038  0,3044 ** 
Median 0,3006 0,3006  0,3006  0,3037 0,3045  0,3009  
STD 0 0  0  0 0,0013  0,0037  
VarK 0 0  0  0 0,0044  0,0122  
Maximum 0,3006 0,3006  0,3006  0,3037 0,3046  0,3106  
Minimum 0,3006 0,3006  0,3006  0,3037 0,3006  0,3006  
90/10 QR 0 1  1  0 1,0133  1,033  

Tabelle 10: Verteilungsmaßzahlen im Querschnitt der Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 zum Renteneintritt 
mit 65 im Basisszenario.  
Angaben jeweils in Relation zum Durchschnittseinkommen, [1/Yt]: Erwartungswerte (MW), Median, 
Standardabweichung (STD), Variationskoeffizient (VarK=MW/STD), Maximum, Minimum und die Relation 
des 90% zum 10%-Quintil (90/10 QR) jeweils für das GRV-Bruttoeinkommen (p) und den Plankonsum (c), im 
deterministischen Planungsmodell (det), im Modell mit Beschäftigungsrisiken (AL) und im Modell mit 
Beschäftigungs- und Konjunkturrisiken (AL_RW) mit und ohne Berücksichtigung der erwartungsnutzen-
optimalen Sparpfade in liquidem und Altersvorsorgekapital (aL, aR). In den Modellen ohne Spar-
entscheidungen auf der linken Tabellenhälfte ist (c) jeweils mit dem Haushaltsnettoeinkommen identisch. 
In den Sparmodellen erhöht sich das Konsumpotential um liquiden Vermögensverzehr.  
Den Berechnungen liegen diejenigen Lebenspfade zu Grunde, die aus jeweils 20.000 Simulationen das 65. 
Lebensjahr lebend erreichen. Quelle: eigene Berechnungen. 

Für Pers4 ist die Differenz aufgrund der bedarfsorientierten Grundsicherung mit knapp 
120 € im Jahr geringer. Der Grund dafür liegt darin, dass das Altersvermögen, dessen 
Höhe die kapitalgedeckte Ergänzungsrente bestimmt, als Bestandsgröße in gewisser 
Weise Glück oder Unglück im Verlauf der Stromgrößen Beschäftigung kumuliert. Das gilt 
zwar auch für die Summe der persönlichen Entgeltpunkte und damit die Höhe GRV-Rente. 
Deren Streuung ist aber für alle Haushalte signifikant niedriger, wie ein Vergleich der 
mittelwertbereinigten Variationskoeffizienten zwischen den Variablen (p) und (c) in den 
Modellen (AL, mit aLopt, aRopt) zeigt. Lediglich Pers4 fällt auch hier aufgrund der 
bedarfsorientierten Grundsicherung wieder aus der Reihe. 

Die Gesetzliche Rentenversicherung – zumal in Kombination mit der Grundsicherung – 
bietet also offensichtlich einen umfangreicheren ausgleichenden Schutz gegen das 
Arbeitslosigkeitsrisiko, als die endogen berechnete Ersparnis. Das gilt noch einmal stärker 
unter zusätzlicher Berücksichtigung der konjunkturellen Risiken, wie ein Vergleich 
beispielsweise der VarK der Variablen (c) und (p) in den Modellen (AL_RW) auf der rechten 
Tabellenhälfte zeigt. Zwar bringt das aggregierte Lohnrisiko eine zusätzliche Unsicherheit 
über die Entwicklung der GRV-Rente mit sich. So steigt denn auch der Variations-
koeffizient in (p) im Vergleich der Modelle (AL_RW) mit (AL) in allen betrachteten Fällen. 
Noch stärker aber wirkt sich die Zinsunsicherheit während der Erwerbsphase auf die 
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Bestandsgröße aR65 aus. Die Variations
zwischen den Modellen (AL) und (AL_RW

koeffizienten des verfügbaren Konsums (c) steigen 
) weitaus stärker an als die in (p).  

In den
Tabelle 12 – ist das Konsumbudget (c
diese im Basisszenario für alle Modellhaushalte ohne weitere Einkünfte aufgrund der 
Ertragsanteilsbesteuerung faktisch steuerfrei bleibt, unterscheidet sich das Konsum-
bu

Aufgrund der Progressivität der Nettoversorgungslücke steigt auch das Altersvermögen 
en. 

ünftespreizung. Das gilt innerhalb, besonders aber im Vergleich der 

 

 Modellen ohne erwartungsnutzenoptimale Ersparnis – auf der linken Hälfte von 
) mit der erwarteten GRV-Nettorente identisch. Da 

dget nur linear durch die Sozialversicherungsbeiträge der Rentner/innen von (p). Daher 
bleibt – bei einem niedrigeren Erwartungswert – der erwartungswertbereinigte 
Variationskoeffizient unverändert. 

Die beobachtbare Zunahme der Streuung ist insofern risikobedingt, als dass sie sich 
nicht in den deterministischen Modellen zeigt. Wenngleich sich die Haushaltstypen im 
deterministischen Fall identisch verhalten, steigt aber auch hier die Konzentration des im 
Alter verfügbaren Konsums i.Vgl. der vier Haushaltstypen untereinander. So verfügt der 
gering verdienende Modellhaushalt Pers4 im Modell (det) mit 8.100 € über 41% der GRV-
Bruttojahresrente der Pers1 mit 19.900 € und sogar 49% des Nettoeinkommens. Unter 
Berücksichtigung erwartungsnutzenoptimaler Ersparnis verringert sich die Nettorelation 
auf 36%. Pers1 baut zur Deckung seiner relativ größeren Nettoversorgungslücke mehr 
Altersvorsorgekapital auf. Diese Relationen bleiben unter Berücksichtigung der Risiken in 
etwa stabil, schwächen sich jedoch ein wenig ab. Insofern wirken sich die Risiken in 
erster Linie auf die typenspezifische Alterseinkünftestreuung aus. Deren Ausmaß steigt 
unter Berücksichtigung von Verhaltensreaktion. Das erwartungsnutzenoptimale Spar-
verhalten zeigt sich aber vor allem in der typenübergreifenden Einkünftespreizung: 

überproportional mit dem erwarteten Lebenseinkomm

Dieses Teilkapitel zusammen fassend, ergibt sich damit ein bemerkenswertes Bild: Die 
Ersparnis in liquidem und in Altersvorsorgekapital vermag in der Längsschnitt-
betrachtung der individuell erwarteten Risikoposition des Haushalts aus der ex-ante Sicht 
des Planungszeitpunktes durchaus als wirksames Instrument zur Risiko minimierenden 
Konsumglättung Anwendung finden: Der Haushalt ist in der Lage, Risiken vorzubeugen 
und seine Geschichte gemäß Gleichung 9 (S. 56) zu kontrollieren. Trotzdem aber führt die 
Einbeziehung genau dieser Sparvariablen in der ex-post Sicht über verschiedene 
Versichertenbiographien zu einem Bilanzstichtag offensichtlich zu einer stärkeren 
Alterseink
betrachteten Haushaltstypen. 
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III.F. Zusammenfassung 

 

Zusammenfassend bleibt damit an dieser Stelle folgendes festzuhalten: Bereits im 
deterministischen Basisszenario ohne Verhaltensreaktionen entfaltet die Institutionen-
modellierung ein komplexes Muster in der Brutto-/Netto-Relation über unterschiedliche 
Haushaltstypen und Einkommensniveaus. Die Progressivität der relativen, individuellen 
Vorsorgelücke und der Ressourcenverfügbarkeit lässt eine gleichfalls progressive 
Verteilung der Anreize und Möglichkeiten zur ergänzenden Privatvorsorge erwarten. 
Beidem will das AVmG mit seiner Förderstrategie entgegen wirken. Die daraus 
resultierenden Anreize zu untersuchen, ist Aufgabe der folgenden Kapitel. 

Berücksichtigt die Modellierung neben den Institutionen, dass sich Haushalte durch ihr 
Vo

Gleiches gilt für die Erwartung einer hohen Wachstumsdynamik. Überschreitet die 
ipierten 

Kosten der Illiquidität des Altersvorsorgekapitals prohibitiv. In diesem Fall erscheint es 
au

Die Fähigkeit zur Vorsorge hängt ab vom erwarteten Lebenseinkommen und Kapital-
marktimperfektionen wie Kreditrestriktionen und Liquiditätsdifferenzen. Es ist eine der 
Fragen an das Modell, ob die Förderinstrumente des AVmG hinreichend sind, auch 
Haushalte im unteren Einkommensbereich zur Vorsorge zu „befähigen“ und zu 
motivieren.  

 

rsorgeverhalten in gewissem Maße an eine sich verändernde Umwelt anpassen 
können, verändert sich das Bild nicht unerheblich. Gegenüber den Nettoeinkommens-
pfaden ohne Ersparnis verlaufen die Konsumpfade in einer Welt risikoaverser Haushalte 
grundsätzlich stetiger und flacher. Die Bereitschaft zur Vorsorge hängt von den 
Wachstumsaussichten, der Einschätzung der eigenen Lebenserwartung und der Nähe zur 
Sozialhilfe/Grundsicherung ab. Die Erwartung einer bedarforientierten Leistung im Alter 
substituiert ergänzende Kapitalvorsorge weitgehend (genau genommen vollständig bis 
auf die Anrechnungsfreibeträge, vgl. Kapitel Transfereinkommen, S. 68). Eine im Folgenden 
zu behandelnde Frage an das Modell ist daher, ob die Anrechnungsfreibeträge geeignet 
sind, dieser Substitution entgegen zu wirken. Die Vorsorgebereitschaft reduziert sich 
auch bei einer – etwa im Niedrigeinkommensbereich – niedrigeren Lebenserwartung.  

erwartete Dynamik der GRV-Rente einen kritischen Grenzwert, werden die antiz

s erwartungsnutzenmaximierendem Rationalverhalten sinnvoll, zu Gunsten einer 
höheren Liquidität vollständig auf Altersvorsorgekapital nach AVmG, AltZertG zu 
verzichten. Die maximale Wachstumserwartung, bis zu der positive Sparraten in aR 
sinnvoll erscheinen, ist für einkommensstärkere Haushalte mit einer größeren Netto-
versorgungslücke im Alter höher als für Einkommensschwächere. Sie steigt mit der 
Risikoerwartung über Beschäftigung und Lohndynamik.  
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Das Arbeitslosigkeitsrisiko wirkt sich negativ auf die zur Ersparnis verfügbaren 
Ressourcen und auf die GRV-Rente aus. Es zeigt sich, dass die Anreize zur verstärkten 
Ersparnisbildung insbesondere im oberen Einkommensbereich den negativen 
Einkommenseffekt in der Erwerbsphase überwiegen. Trotz der in AsAd1 unterstellten 
Typenabhängigkeit der Arbeitslosigkeit (vgl. Kapitel Beschäftigung, S. 82) führen 
Beschäftigungsrisiken damit ceteris paribus zu einer stärkeren Konzentration der 
erw

e Einschränkungen in der 
Abschätzung aggregierter Umverteilungseffekte. Die Hauptaufgabe des Modells liegt 
da

artungsnutzenoptimalen Privatvorsorge im oberen Einkommensbereich. 

Die zusätzliche Antizipation konjunktureller Risiken verändert das Planungsproblem 
nicht strukturell. Insgesamt wird etwas mehr Altersvorsorgevermögen mit einem leicht 
höheren Anteil an liquiden Mitteln aufgebaut. Die durch den Lohnprozess neu in das 
Modell kommende Risikokomponente in der Rentendynamik hat für die Modellhaushalte 
Pers3 und Pers2 eine relativ größere Bedeutung als für den Repräsentanten des oberen 
Einkommensdrittels, Pers1. Dadurch verringern sich die Unterschiede in den geplanten 
Altersvermögen der Haushalte leicht, so dass die Konjunkturantizipation tendenziell zu 
einer etwas geringeren Konzentration des Altersvermögens führt. In der Querschnitt-
betrachtung über bis zu 20.000 simulierte Lebensläufe zu jeweils einem Bilanzzeitpunkt 
nach dem Renteneintritt zeigen sich Hinweise darauf, dass die freiwillige private 
Ergänzungsvorsorge angesichts multidimensionaler Risiken ceteris paribus eine höhere 
Streuung der Alterseinkünfte erwarten lässt. Die Gesetzliche Rentenversicherung – zumal 
in Kombination mit der Grundsicherung – scheint insbesondere Beschäftigungsrisiken in 
der Altersversorgung umfassender vorzubeugen, als es die modellendogen bestimmte 
Optimalersparnis vermag. Es ist eine der Fragen an das Modell, ob sich dieser Trend auch 
angesichts der redistributiven Elemente in der Vorsorgeförderung durch das AVmG in 
den Reformszenarien bestätigt. 

Diese Zusammenfassung schließt die kritische Diskussion der Stärken und Schwächen 
des Analyseinstruments aus theoretischer und empirischer Sicht ab. Es sollte deutlich 
geworden sein, dass sich das Modell eignet, Umverteilungen und Verhaltensanreize 
komplexer Gesetzesreformen in einem wohl verstandenen und kontrollierbaren 
Entscheidungsmodell unter Unsicherheit experimentell an exemplarischen Fallstudien im 
Detail zu analysieren. Nach dem gegenwärtigen Stand der Technik, der Daten-
verfügbarkeit und der Literatur zur Lebenszyklustheorie bedingen empirische 
Identifikationsprobleme und lange Rechenzeiten gewiss

her darin, ein detailliertes Primärverständnis sozial- und steuerpolitischer Gesetzes-
folgen und deren Zusammenwirken auf das Wohlergehen typischer Modellhaushalte 
unter optionaler Berücksichtigung von Risiken und Verhaltensreaktionen zu ermöglichen. 
Darin vermag AsAd1 einen sinnvollen Beitrag zur Literatur der Gesetzesfolgenabschätzung 
in diesem Bereich zu leisten. In diesem Sinne soll das Modell in dem nun folgenden, 
dritten Hauptteil der Arbeit auf die eingangs vorgestellten Reformen angewendet 
werden. 

 Durchführung • 133



 

 

 

 134 • Durchführung



 

IV. Anwendung 

Dynamic general equilibrium models can greatly increase our understanding of the way in which fiscal 
politics operates, but even more enhanced models will not be able  

to replicate the complexity of the real world. 
FEHR, 1999, S. 243 

Hat der dritte Teil, die Durchführung, die einzelnen Zufalls- und Entscheidungs-
variablen sukzessive in das Modell eingeführt und deren Wirkungen diskutiert, so soll die 
nun folgende Anwendung in gleicher Weise mit den – im Kapitel Gegenstand der Analyse 
vorgestellten – Reformen verfahren. Ausgangspunkt dafür ist die Rentenstrukturreform 
2001. In den Folgekapiteln treten die Nachhaltigkeitsreform 2004 und die Reform der 
Rentenbesteuerung durch das Alterseinkünftegesetz 2004 hinzu. Dabei finden arbeits-
markt- und sozialpolitische Begleitmaßnahmen, soweit einschlägig, Berücksichtigung, 
vgl. Kapitel Arbeitsmarktreformen, S. 42. Jede dieser drei Reformstufen soll, ausgehend von 
den jeweiligen Gesetzeseigenschaften, zunächst in komparativer Statik betrachtet 
werden. Diese partialanalytische Gesetzesfolgenabschätzungen werden jeweils durch 
Längsschnittbetrachtungen der kumulierten Reformwirkungen unter Berücksichtigung 
von Risiken und Verhaltensreaktionen ergänzt. Dabei ist stets zu beachten, dass 
insbesondere den Längsschnittanalysen annahmensensitive Modellrechnungen zu 
Grunde liegen, die nicht den Charakter von Prognosen haben. Ihr Ziel ist vornehmlich, 
Eigenschaften der Reformen zu identifizieren und deren Wirkungsmechanismus im 
Gesamtsystem Alterssicherung abzuschätzen. 

IV.A. Rentenstrukturreform 2001 

Den Ausgangspunkt der Betrachtung sollen Verteilungswirkungen der geminderten 
Rentendynamik durch die Neufassung der Berechnungsvorschrift des aktuellen Renten-
wertes gem. Gleichung 1 (S. 22) bilden. Anschließend werden wichtige, verteilungs-
wirksame Eigenschaften der Förderung privater und betrieblicher Ergänzungsvorsorge 
und Aspekte der eigenständigen Alterssicherung der Frau zunächst komparativ statisch 
analysiert. In die abschließende Längsschnittbetrachtung der Gesamtwirkungen werden 
insbesondere Kapitalmarktrisiken einbezogen und verschiedene Verhaltensregeln 
getestet. 

1. Komparative Statik 

Eines der zentralen Ziele der Reform 2001 besteht in einer kontrollierten Begrenzung 
des Beitragsanstiegs in der GRV. Im Unterschied zur Nachhaltigkeitsreform 2004 sieht 
dieser erste große Reformschritt der deutschen Alterssicherungspolitik im 21. 
Jahrhundert aber auch eine ganze Reihe sozial- und verteilungspolitisch motivierter 
Maßnahmen vor. Ihre Wirkungen sollen im Folgenden partialanalytisch herausgearbeitet 
werden. Wie im Kapitel Rentenstrukturreform 2001 (S. 21) diskutiert, bestimmt und 

 Anwendung • 135



 

überfordert diese Konkurrenz aus Beitrags- und Leistungszielen die Reform. In den 
gesetzgeberischen Folgeschritten lässt sich daraufhin eine deutliche Vorrangigkeit der 
an

reaktionen auf nicht versicherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse.1 In einem Mischsystem mit unterschiedlichen Risikostrukturen der 
ka

gestrebten Beitragssatzbegrenzung erkennen. Auf diesem Hintergrund soll eine 
Rentabilitätsbetrachtung des reformbedingt veränderten Leistungsspektrums der GRV 
aus Sicht der Versicherten den Einstieg in die Gesetzesfolgenabschätzung bilden. Um der 
Klarheit, Vergleichbarkeit und Transparenz willen reduzieren die folgenden 
Betrachtungen das Leistungsverhältnis zwischen Versicherten und der GRV auf einen 
strukturellen Vergleich bilanzierender Maßzahlen über individuell erwartete Zahlungs-
flüsse. Intrinsische Werte und sozialpolitische Ziele einer Sozialversicherung finden in 
diesem Konzept nur eingeschränkt Berücksichtigung, soweit sie sich auf die fall-
spezifischen Zahlungsbilanzen auswirken. Aus diesem Grund auch bleibt die bedarfs-
orientierte Grundsicherung im Alter zunächst außer Betracht. Zu einer Problematisierung 
des Renditebegriffs in einer Sozialversicherung vgl. z.B. EITENMÜLLER, HAIN (1998). 

Die langfristige Akzeptanz eines solidarischen Pflichtversicherungssystems mit 
redistributiven Elementen wird nur dann zu gewähren sein, wenn das Gros der 
Versicherten nicht mit erwarteten Realverlusten ihrer Beiträge zu rechnen braucht. Auch 
sollte die Differenz zu erwarteten Versicherungsrenditen auf dem Kapitalmarkt – und 
damit die Opportunitätskosten der Beiträge – nicht allzu groß werden. Andernfalls steht 
zu befürchten, dass die Pflichtversicherung ein vermindertes Arbeitsangebot induziert 
oder Anlass gibt zu Ausweich

pitalgedeckten und umlagefinanzierten Elemente können Diversifikationsvorteile für 
risikoaverse Versicherte allerdings erwartete Ertragsunterschiede überkompensieren.2 Sie 
lassen also aus Sicht der rationalen Erwartungsnutzenoptimierung einen gewissen 
Spielraum für erwartete Renditedifferenzen zwischen den Systemen. 

Rentabilität der Gesetzlichen Alterssicherung nach der Reform 2001 

In der Literatur finden sich stark divergierende Einschätzungen, ob und für wen die 
GRV auch in Zukunft positive Erträge der Pflichtbeiträge von Arbeitnehmer/innen und -
gebern erwarten lässt. SALTHAMMER (2003) kommt beispielsweise anhand eines 
versicherungsmathematischen Bilanzmodells der GRV zu dem Ergebnis, dass Versicherte, 
die 2041 mit 63 Jahren in Rente gehen, im Mittel mit einer Realrendite von 1,9% rechnen 
können. Am schlechtesten stellen sich demnach ledige Männer mit einer impliziten, 

                                               
1 Eine Abschätzung negativer Arbeitsangebotseffekte der gesetzlichen Alterssicherung vor der Renten-
reform 2001 findet sich z.B. bei SCHNABEL (1998), S. 15. 
2 Die Abschätzung von Diversifikationsvorteilen eines Mischsystems ist nicht einfach. Sie ist zudem in 
hohem Maße abhängig von den unterstellten Risikostrukturen der Finanzaktiva, der umlagefinanzierten 
Sicherungsinstrumente und den Risikopräferenzen der Versicherten. FELDSTEIN, RANGUELOVA, SAMWICK in 
CAMPBELL, FELDSTEIN (2000, S. 41-81) beispielsweise betrachten die Risikoeigenschaften verschiedener 
Formen eines mgl. Mischsystems aus kapitalgedeckten und umlagefinanzierten Elementen. Sie kommen 
zu dem Erge
relativ niedriger erwarteter Renditen des Gesamtsy

bnis, dass sich Risiken in Mischsystemen mit steuerfinanzierten Ergänzungen um den Preis 
stems nahezu vollständig diversifizieren lassen. 
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HIMMELREICHER, VIEBROK (2003) kommen in einer gemeinsamen Betrachtung der 
gesetzlichen und der ergänzenden Privatvorsorge nach AVmG zu dem Ergebnis, dass die 
internen Renditen für ledige Frauen (Männer) über die Geburtskohorten 1945-1970 um 
etwa 3% auf etwa 2,2% (2% auf etwa 0,6%) sinken. Für Ehepaare mit Kindern ergeben 
sich Renditen zwischen 2,7% - 2,9% (Jahrgang 1945) und etwa 1,8% - 2% (1970). Durch 
die RR 2001 verschieben sich die Renditen um bis zu 0,4 Prozentpunkte zu Gunsten 
le  
Besserstellungen. Für ledige Frauen beträgt die maximale Kohortendifferenz der Reform 
nu

 2

 (2003) und SCHNABEL (1998, s.u.) diskontieren HIMMEL-
REICHER und VIEBROK (2003) die Zahlungsbilanzen der Kohorten nicht auf den jeweiligen 
Re

art

SCHNABEL (1998) untersucht intergenerative Rentabilitätsverschiebungen unter Berück-
sichtigung des Wachstums- und Stabilitätsgesetzes 1997 und der – nie in Kraft 
getretenen – Einführung eines demographischen Faktors in die Nettolohnanpassung der 
GRV-Renten durch die Rentenreform 1999. Seiner Analyse liegt ein ähnliches 
Lebenszyklusmodell wie AsAd1 zu Grunde. Er untersucht die Wirkung von drei Szenarien 
unterschiedlicher Beitragssatzentwicklungen, die er aus einem demographischen 
Makromodell ableitet. Je nach Annahmen über die Lebenserwartung, Fertilität und 
Nettoimmigration steigen die projizierten Beitragssätze von ihrem aktuellen Niveau auf 
24% - 33% zwischen 2035 und 2045. Auf der Leistungsseite unterstellt das Modell ab 1996 

rlichen Beitragsverzinsung von 0,9%. Für ledige Frauen ergibt sich bei gleichen 
Beiträgen aufgrund der höheren Lebenserwartung eine implizite Realverzinsung von 
2,2%. Für Verheiratete erhöhen sich diese Werte aufgrund der Hinterbliebenenleistungen. 
Das Modell unterstellt den Rechtsstand 2003, eine jährlich 3%ige Nominallohnsteigerung 
und einen bis 2040 auf 23,5% steigenden Beitragssatz.  

diger Männer rentenferner Jahrgänge: Ab dem Geburtsjahr 1956 ergeben sich

r etwa 1,5 Prozentpunkte. Jahrgänge ab 1967 stellen sich besser. Ehepaare verlieren 
über alle Kohorten 1945-1970 gemäß der Analyse. Die Schlechterstellungen sinken 
allerdings im Kohortenvergleich zwischen den Geburtsjahrgängen (des Ehemannes, 
Frauen sind stets um 2 Jahre jünger) 1945 und – je nach Kinderzahl – 1960 bzw. 65. Für 
die folgenden Kohorten nehmen sie wieder zu. Der Analyse liegen typisierte 
Erwerbsverläufe zu Grunde, die aus der aus AVID 1996 abgeleitet wurden. Betrachtet 
wird das von der RR 2001 für die Jahre ab 008 vorgesehene Recht (ohne RVNG 2004). Die 
Analyse unterstellt, dass die Haushalte stets den Mindesteigenbeitrag + Zulagen sparen, 
der nach §§ 79 f. EStG zur Erzielung der ungekürzten Zulagen erforderlich ist. Sie geht 
von einer Realverzinsung des Kapitals in Höhe von 2% pro Jahr aus. Im Unterschied zur 
hiesigen Analyse, zu SALTHAMMER

nteneintritt sondern einheitlich auf den 31.12.2001. Angesichts der im Zeitablauf (nicht 
monoton) steigenden Beitragssätze, der in den Jahren 2003 - 2020 konkaven Begrenzung 
der Rentendynamik durch die „Riester-Treppe“ und die Beitragssatzrückkopplung in 
Gleichung 1 (S. 22) sowie angesichts der steigenden Lebenserwartung hat die Wahl des 
Bilanzierungszeitpunktes einen erheblichen Einfluss auf die Renditeabschätzungen: Je 
nach Abstand zum Bilanzstichtag und Annahmen über Wachstums- und Diskontraten 
bekommen Zeiten höherer Beitragssätze oder Zeiten höherer erw eter 
Rentenleistungen ein stärkeres oder schwächeres Gewicht.  
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ein jährliches Reallohnwachstum von 1%. Die Geburtskohorten 1930/35 mit einem 
Renteneintritt in 2008/13 bleiben von den demographisch bedingten Beitragssatz-
anstiegen weitestgehend unberührt. SCHNABEL ermittelt interne Renditen zwischen 2% 
und 3,5% für ledige Männer, ledige Frauen, verheiratete Frauen und Männer der 30er 
Ko

rechend von 3,5% (1930) 
auf 0,2% bis 1%. 

riert. 
Vollständige Generationenbilanzen müssten – im Unterschied zu Anwendungen dieser 
Methode auf Aspekte der Rentenreform 2001 bei BORGMANN, KRIMMER, RAFFELHÜSCHEN 

porale Verä ngen im
 ökologische, soziale und fiskalische Kostenbilanzen. 

rotzdem sind Rentabilitätsbe achtungen er GRV vo er Bedeu ng – nicht uletzt 
ptan Gesam s der gesetzlichen Alterssicherung. Das 

se is esche ls da mfa  „Gen n-
r so h gene Ag ate wie die einer Generation in mehr oder 

 Abgre  des G
uschätzen, sollen reformbe ngte Umve teilungen im Quer- und Längsschnitt in 

t id rt w Das zunä  ein en 
tung ms  ge . Su  we nn 
 Fallst n weit

n de ätzun
chkom le in n An Vielm  Int nd 
ingte derung ber ver ene Si ionsex nte 

iner Methodik bei geg enen Anna men. Ihre Wirkungsmechanismen offen zu legen 
über rithme on Ref  herzu n, soll der 
gen Nivea tzun ssen m b als 
em V  ver
n gew  

horte sowie zwischen 1,5% und 3% für den Jahrgang 1935. Über die Kohorten sinken 
diese Werte steil ab. In allen Szenarien ermittelt SCHNABEL für den jüngsten Jahrgang 1980 
im ungünstigsten Fall des ledigen, männlichen Versicherten negative Renditen zwischen -
1% und -0,5%. Für ledige Frauen sinken seine Abschätzungen von 3% (1930) auf – 
szenarienabhängig – 0% bis 0,6% (1980). Für Verheiratete entsp

Anhand dieser Vorüberlegungen sollte deutlich geworden sein, dass es keine universal 
gültige Methode zur Bestimmung der „wahren“ erwarteten Rendite der GRV gibt. Selbst 
in Untersuchungen eines einheitlichen Rechtsstands unter Verwendung der gleichen 
Methode hängen insbesondere intertemporale Bilanzierungsrechungen über lange 
Zeiträume stark von den Annahmen über Wachstum, Lebenserwartung, Beitrags-
satzentwicklung, über die Länge, Einkommenshöhe und -dynamik der Erwerbs-
biographie, über Geburtenfolge und schließlich auch noch dem Diskontierungszeitpunkt 
ab. Noch viel weniger können diese Bilanzierungsrechnungen den Anspruch einer 
umfassenden „Generationenbilanz“ erheben, wie es der Name der von AUERBACH u.a. in 
den 90er Jahren geprägten Methode des „generational accounting“ sugge

(2001) – intertem nderu  Real- und Humankapital einer Volkswirtschaft 
genauso berücksichtigen wie
T tr d n hoh tu  z
zur Wahrung der Akze z des tsystem
Ziel der hiesigen Analy t aber b idener a s einer u ssenden eratione
bilanzierung“. Statt fü etero greg
weniger willkürlicher nzung enerationenkapitals „Nachhaltigkeitslücken“ ab-
z di r
mühsamer Kleinarbei entifizie erden.  wird chst in er eng
Abgrenzung des Leis sspektru der GRV schehen kzessive rden da
anhand komplexerer udie ere Versicherungsleistungen in die Analyse 
einbezogen.  

In der Interpretatio r Absch gen sollte weniger Wert gelegt werden auf das 
Niveau der letzten Na mastel  einzelne alysen. ehr von eresse si
qualitative, reformbed Verän en ü schied mulat p eerim
e eb h
und ein Verständnis die A tik v ormen stelle  Ziel 
folgenden Betrachtun sein. uabschä gen la sich a esten 
Gesamteindruck aus d ergleich schiedener Analysen unter Berücksichtigung der 
spezifischen Annahme innen.
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Den folgenden Betrachtungen liegt zunächst die Minderung der Leistungsdynamik der 
RV durch die RR 2001 nd deren R ckwirkung ie Beitra ssätze ohn  ergänzende 

n nter u SALTHAMMER, zu EL un -
n rsten  nur vidue nz au teten 
ei zahlung r diejenigen ledigen Versicherten betrachtet 

ten tsalter 5 Jahren erleben. Im erwarteten Leistungs-
bl aus hertensicht in dieser Eingangsbetrachtung 
de iditä sunfähigkeits-, Erwerbsminderungsrenten, 
s itw  Waisenrenten) zunächst unberücksichtigt. 
g n auc ßnahm s Risi leichs rbeits-

 r erzieh Dementsprechend sind den Leistungen im 
ie -Beiträ r Arbeitnehmer/innen und -geber gegenüber 

ss er So icher unte r un nüber 
e ecku ag der an dieser Stelle nicht eingerechneten 

em Leistu – unberücksichtigt. Die Entwicklung der 
eitragssätze folgt einer rojektion d r Nachhaltigkeitskommission für den Fall des (vor 

te  RR 20 ne Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors. Zu 
n akroö schen Randannahmen, vgl. BMGS (2003, 
ow  2-8, nd S  Dana t de satz 

 19 bil. Da teigt e  21% i  auf 24 0) und 
 

t die sukzessive 
" 

en des 
0 

 der 
ilisierende Rück-

wirkung der steigenden Beiträge auf das Rentenniveau bemerkbar.1 Die Beitrags-
be

G u ü auf d g e
Kapitalvorsorge zu Gru de. Im U schied z  SCHNAB d zu HIMMEL

REICHER, VIEBROK soll i einem e  Schritt die indi lle Bila s erwar
Rentenleistung und B trags en fü
werden, die das Ren eintrit  mit 6
spektrum der GRV eiben Versic
Leistungen im Fall r Inval t (Beruf
Rehabilitation) und de Todes (W en- und
Keine Berücksichtigun  finde

inder
h Ma

ng. 
en de koausg  für A

losigkeit, Pflege ode K u
Folgenden auch nur d  GRV ge de
gestellt. Finanzierung alden d zialvers ungen reinande d gege
dem Steuerzahler bleib n – als D ngsbeitr
sog. "versicherungsfr den" ngen 
B  P e
2004) "geltenden Rech s" der 01 oh
den demographische und m konomi
Abbildung 3-1, S. 99, s ie Tab. S. 106 u . 51-64). ch bleib r Beitrags
bis 2011 zunächst bei ,5% sta nach s r über n 2020 % (203
knapp 26% in 2040. Das Bruttorentenniveau sinkt hingegen zunächst zwischen 2003 und
2010 von etwa 48% um fast drei Prozentpunkte steil ab. Darin komm
Einführung des Altersvorsorgeanteils in Gleichung 1 (S. 22) gem. der "Riester-Treppe
nach Tabelle 1 (S. 24) zum Ausdruck. Anschließend flacht das weitere Absink
Bruttorentenniveaus ab: 2020 werden knapp 44% erreicht, 2030 knapp 42% und 204
knapp 41%, BMGS (2003, Tab. 2-8, vorletzte Spalte, S. 106). Neben der Veränderung
Konstante in Gleichung 1 macht sich darin vor allem die systemstab

messungsgrenze von derzeit 61.800 € wird so fortgeschrieben, dass ihr Wert in 
Relation zum Durchschnittseinkommen konstant bleibt. Das gesetzliche Renteneintritts-
alter bleibt konstant bei 65 Jahren.  

 

 

                                               
1 In gewisser Weise bilden diese Projektionen den Hintergrund der Nachhaltigkeitsreform, da sie weder 
dem Beitragssatzziel noch dem Niveausicherungsziel der RR 2001 gerecht werden. Nach der Projektion 
erreicht der Beitragssatz bereits in 2013/14 die 20%-Marke, statt erst in 2020, wie als Zielvorgabe der RR 
2001 festgeschrieben, vgl. Kapitel Rentenstrukturreform 2001 (S. 21). Die 22% werden in 2022 statt erst in 
2030 erreicht. Gleichzeitig sinkt das Bruttorentenniveau auf 42% in 2030. Die RR 2001 sah für dieses Jahr 
ein Mindest-Nettoniveau von 67% bzw. 63% ohne Korrektur um den Altersvorsorgeanteil vor, vgl. 
Fußnote 1, S. 22. Geht man von einer unveränderten Brutto-/Nettorelation der Durchschnittsentgelte aus, 
entspricht dem ein Brutto-Zielniveau von 44% in 2030.  
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W

iert nach der Höhe des (lebenslänglich 
unveränderten) versicherungspflichtigen Entgelts zwischen 50% und 200% des 
jew

nd 2040 
mit entsprechenden Berufseintritten im Alter von jeweils 20 Jahren in 1965 bis 1995, 
bz

inkommensgruppen der vier Rentenzugangskohorten 
2010 bis 2040 an. Die Summe der Entgeltpunkte ist unabhängig von den Wachstums-
an

ist BBGR – nicht monoton und schwankend – von knapp 1,7 (1960) auf 1,9 in 2002 
gestiegen. Da somit für den Gutverdiener (2,0) ein im Zeitablauf wachsender Anteil seines 
Einkommens beitragspflichtig wird, steigt auch die Periodenbewertung mit Entgelt-
punkten.  

achstums-, Leistungs- und Beitragsdynamik 

Tabelle 14 zeigt die Renditeabschätzungen der erwarteten Zahlungsbilanz der GRV-
Rente ohne Berücksichtigung von Hinterbliebenenversorgung, Rehabilitation und 
Beschäftigungs- oder Konjunkturrisiken für ledige Männer mit 45 Beitragsjahren. Die 
Werte sind über die Spalten der Tabelle differenz

eiligen Jahresdurchschnittseinkommens ausgewiesen. Die Spalte (1,0) zeigt beispiels-
weise Renditeabschätzungen für die "Eckrentner"-Biographie mit 45 Beitragsjahren bei 
einem beitragspflichtigen Periodeneinkommen, das stets genau dem Durchschnitts-
entgelt entspricht. Aufgrund der dreijährigen, mit bis zu 0,75 Entgeltpunkte (EP) 
bewerteten Ausbildungs-Anrechnungszeit kommt der Versicherten in dem Beispiel (1,0) 
der Tabelle 14 auf 45 + 3 ⋅ 0,75 = 47,25 EP. Über die Zeilen zeigt Tabelle 14 die Rendite-
abschätzungen differenziert nach den Rentenzugangsjahren 2010, 2020, 2030 u

w. die erwarteten Versicherungsbilanzen der Geburtsjahrgänge 1945, 55, 65 und 1975. 
Die obere Hälfte der Tabelle (A) gibt die Abschätzungen im wachstumsfreien Reform-
szenario der RR 2001, S(0)

RR2001 an. Die Tabellenhälfte (B) zeigt die entsprechenden Werte im 
Reformszenario S(w)

RR2001. Ab 2005 unterstellt es den Reallohnwachstumspfad der 
Nachhaltigkeitskommission mit einem Mittel von 1,46%, Werte interpoliert nach BMGS 
(2003, S.100, Tab. 3-6, Spalte 2). 

Die erste Zeile gibt die Summe der persönlichen Entgeltpunkte zum Renteneintritt für 
die fünf verschiedenen Lebense

nahmen und dem Geschlecht, vgl. auch Tabelle 15, S. 146. Sie steigt in der Querschnitt-
betrachtung über die Lebenseinkommensniveaus. Im Längsschnitt bleibt sie für die 
Einkommensklassen (0,75), dem ewigen Durchschnittsverdiener (1,0) und dem anderthalb-
fachen Durchschnittsverdiener (1,5) über die Kohorten konstant. Für den Geringverdiener 
(0,5), der in jedem seiner 45 Beitragsjahre nur die Hälfte des jeweiligen 
Durchschnittseinkommens erzielt, sinkt die Entgeltpunktesumme über die Zeit. Der 
Hintergrund besteht in der im Zeitverlauf abnehmenden Überlappung mit der 1991 zum 
letzten Mal anzuwendenden sog. "Rente nach Mindesteinkommen". Nach § 262 SGB VI 
werden Versicherungszeiten bis zum 01.01.92, denen ein beitragspflichtiges Entgelt von 
weniger als 75% des Durchschnittseinkommens zu Grunde liegt, um 50% bis maximal auf 
0,75 EP aufgewertet. Die Voraussetzungen sind für den Geringverdiener (0,5) in Tabelle 14 
mit seinen 45 Beitragsjahren durchgängig erfüllt. Für den Gutverdiener (2,0) an und 
oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze steigt hingegen die Entgeltpunktesumme über 
die Kohorten. Das liegt an der über die Zeit steigenden Beitragsbemessungsgrenze, BBGR. 
Ab 2003 übersteigt sie erstmals das Doppelte des Durchschnittsverdienstes, 2.0. Bis dahin 
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Die Zeilen 2 und 3, "Summe Beiträge [€]" und "Summe erw. Renten [€]" zeigen die 
Summe der bis zum Renteneintritt geleisteten, realen Arbeitnehmer/innen- und 
Arbeitgeberbeiträge und die Summe der mit den Erlebenswahrscheinlichkeiten 
gewichteten Jahresrentenzahlungen für Versicherte, die das 65. Lebensjahr erreicht 
haben. Diese Werte entsprechen der linken bzw. rechten Seite von Gleichung 22 mit einer 
Diskontzinsrate von r*=0%: 

( )( )
−

−

( )( ) π

π

= =
−
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1
1 * 2      ,
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t t g tg gg g
r bR p sEP ARW
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 22 mit den Erlebens-
wahrscheinlichkeiten gewichtet. 

 die Beitragssummen im Zehn-Jahres-Abstand um 10% 
(Kohorte 2020 gegenüber der Kohorte 2010), 9% (2030 gegenüber 2020), bzw. 8,4% (2040 
gegenüber 2030). Für den Gutverdiener (2,0) ergeben sich aufgrund des Anstiegs der 
BBGRt Steigerungsraten von etwa 15%, 13% und 11%. Im Wachstumsszenario S(W)

RR2001 (B) 
steigen die Beitragssummen im Zehn-Jahres-Abstand aufgrund der wachsenden 
Realeinkommen entsprechend um 14,4% (Kohorte 2020 gegenüber 2010), 17,7% (2030 
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Gleichung 22: Bilanzgleichung lediger Singles gegenüber der GRV. 
 Gegenwartswerte der GRV-Beitrags- und erwarteten Rentensumme zum Zeitpunkt des Renteneintritts.  

In Gleichung 22 bezeichnen g das Alter, g0 das Berufs- und gR das Renteneintrittsalter, 
r* die interne Zinsrate, 2⋅bRt die Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Beiträge zur GRV im Jahr 
t, pt die GRV-Bruttojahresrente, πg|gR die Erlebenswahrscheinlichkeit des Alters g, 
gegeben, die Person hat den Renteneintritt mit gR=65 Jahren erlebt, sEPgR die Summe der 
persönlichen Entgeltpunkte zum Renteneintritt und ARWt den aktuellen Rentenwert im 
Jahr t.1 Die monetären Variablen bRt, pt und ARWt gehen jeweils real in Einheiten des 
Jahresdurchschnittsentgelts von 2004, Y2004, in die Berechnung von Gleichung 22 ein.2 Da 
die Beiträge zum Zeitpunkt des Renteneintritts alle mit der Wahrscheinlichkeit 1 bezahlt 
wurden, die Rentenzahlungen aber jeweils nur mit der Wahrscheinlichkeit πg|gR erlebt 
werden, ist nur die rechte Leistungsseite in Gleichung

∑ ∑
1R

R

g
g g

Naturgemäß steigt die Summe der Beiträge (Zeile 2 in Tabelle 14) über die Lebens-
einkommensklassen i. Aufgrund der im Zeitablauf steigenden Beitragssätze steigt die 
Beitragssumme auch für alle Einkommensgruppen über die Kohorten. Im wachstums-
freien Szenario S(0)

RR2001 (A) steigen

 
1 Zur Bruttorente ist jeweils noch der halbe durchschnittliche Krankenversicherungssatz in Höhe von 7,2% 
des Rentenzahlbetrags als Zuschuss der GRV zur Krankenversicherung der Rentner/innen hinzu 
gerechnet. Der Pflegeversicherungsbeitrag bleibt – gemäß der Kurzfristmaßnahmen zur Stabilisierung des 
GRV-Beitragssatzes im Frühjahr 2004, vgl. Kapitel Kurzfristmaßnahmen, S. 39 – als vollständig von den 
Rentner/innen zu tragen unberücksichtigt. 
2 Die Relation der Durchschnittsentgelte der einzelnen Beitragsjahre vor 2004 zu demjenigen in 2004 sind 
um den Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte korrigiert, um den inflationsbedingten 
Anstieg heraus zu rechnen. Angaben nach Statistischem Bundesamt, entnommen aus VDR [Hrsg.] (2004, S. 
240). 
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gegenüber 2020) und 21,4% (2040 gegenüber 2030). Auch im Fall (B) überlagert der BBGRt 
er (2.0) das Reallohnwachstum, so dass sich Steigerungsraten 

on 20% (2020), 21,6% (20 0) und 23,4% (2040) in der Dekadenrelation ergeben. 

erwa  Renten gen (Zeile 3 in Tabelle 14) fällt im wachstums-
rio (A nteren u ittleren Einkommensbereich zunächst über die 

eit. Das ist insofern zu e arten, als d ss die RR2001 einen Rentenanstieg unterhalb der 
k d llöhne kt. In einer Welt ohne Reallohnwachstum 
 neg achstu en der G nten. 

Für den Geringverdiener (Spalte 0,5) wird dieses Negativwachstum durch die über die 
 Ent ktesum rstärkt n Gutv r (Spalt ird 
h d gende überko iert. Da eigt –  im 
Szena  die in d tzten Spalte von Tabelle 14 (A) ausgewiesene 

umme der erwarteten R nten über d  Kohorten. Eine Steigerung um etwas über 2% 
ch i ittlere ommen n 0,75 r Rente gs-
nüb . Das l erseits  über d rten w den 

 begr . Andere  lässt aber auch der projizierte Beitragssatz-
en Übergangs ab etwa 2030/2040 deutlich nach. 

ami  fernern Renten bleibt daher weniger stark hinter den 
 als ndere i ahren 2 s 2011 u 0 bis 2

Ledige Männer 

-Anstieg für en Gutverdie d n
v 3  

Die Summe der rteten zahlun
bereinigten Szena ) im u nd m
Z rw a
Wachstumsdynami er Rea  bewir
ergeben sich daher ative W msrat RV-Re

Kohorten sinkende geltpun me ve . Für de erdiene e 2,0) w
es hingegen durc ie stei BBGRt mpens her st selbst
wachstumsfreien rio – er le
S e ie
ergibt sich aber au n den m n Eink sklasse - 1,5 de nzugan
kohorte 2040 gege er 2030 iegt ein  in der ie Koho achsen
Lebenserwartung ündet rseits
anstieg gegen Ende des demographisch
Die Wachstumsdyn k der GRV-
Reallöhnen zurück insbeso n den J 003 bi nd 202 030. 

Jahresbrutto [1/Yt] 0,50 0  0,75 1, 1,5 2,0 
(A) Szenario S(0) : NRR2001 ullw  achstum
   0 201   
1.   Summe Entgeltpunkte 31,20 ,00 25 2 36 47, 69,7 82,40 
2.      Summe Beiträge [€] 109.774 .548 329.200 395.373 164.661 219
3.Summe erw. Renten [€] 83.396 1.599 101 41 4 8 1 21 278. 410.3 85.02
4.                         Relation 29 7 1,67 1, 1,2 1,25 1,23 
5.                             r  [* %] ,59% 8% %  1 0,7 0,74 0,69% 0  ,66%
   0 202   
1.   Summe Entgeltpunkte 28,53 36,00 ,25 86,46 47 69,75 
2.      Summe Beiträge [€] 20.853 1.280 707 60 455.224 1 18 241. 362.5
3.Summe erw. Renten [€] 4.004 .921 53 5  16 206 271.9 401.45 497.621
4.                         Relation 1,36 3  1,14 1,1 1,11 1,09 
5.                             r* [%] ,93% 40% %   0 0, 0,36 0,31% 0,28%
   2030   
1.   Summe Entgeltpunkte 25,87 36,00 47,25 69,75 89,47 
2.      Summe Beiträge [€] 131.622 197.433 263.244 394.867 511.876 
3.Summe erw. Renten [€] 146.103 203.339 267.245 394.505 506.043 
4.                         Relation 1,11 1,03 1,02 1,00 0,99 
5.                             r* [%] 0,32% 0,09% 0,05% 0,00% -0,04% 
   2040   
1.   Summe Entgeltpunkte 24,00 36,00 47,25 69,75 91,36 
2.      Summe Beiträge [€] 142.640 213.961 285.281 427.921 565.574 
3.Summe erw. Renten [€] 138.618 207.926 273.275 403.289 528.377 
4.                         Relation 0,97 0,97 0,96 0,94 0,93 
5.                             r* [%] -0,09% -0,09% -0,13% -0,18% -0,21% 
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(B)  Szenario S(W)
RR2001: jährl. Reallohnwachstum ~ 1,46% 

   2010   
1.   Summe Entgeltpunkte 31,20 36,00 47,25 69,72 82,40 
2.      Summe Beiträge [€] 110.387 165.581 220.774 331.039 397.825 
3.Summe erw. Renten [€] 234.304 270.326 355.317 524.306 619.662 
4.                         Relation 2,12 1,63 1,61 1,58 1,56 
5.                             r* [%] 2,26% 1,49% 1,44% 1,39% 1,38% 
   2020   
1.   Summe Entgeltpunkte 28,53 36,00 47,25 69,75 86,46 
2.      Summe Beiträge [€] 126.306 189.459 252.613 378.919 477.036 
3.Summe erw. Renten [€] 243.431 307.132 403.659 595.878 738.617 
4.                         Relation 1,93 1,62 1,60 1,57 1,55 
5.                             r* [%] 1,96% 1,45% 1,41% 1,36% 1,34% 
   2030   
1.   Summe Entgeltpunkte 25,87 36,00 47,25 69,75 89,47 
2.      Summe Beiträge [€] 148.610 222.915 297.220 445.831 579.828 
3.Summe erw. Renten [€] 251.247 349.674 459.572 678.416 870.224 
4.                         Relation 1,69 1,57 1,55 1,52 1,50 
5.                             r* [%] 1,59% 1,37% 1,33% 1,28% 1,26% 
   2040   
1.   Summe Entgeltpunkte 24,00 36,00 47,25 69,75 91,36 
2.      Summe Beiträge [€] 180.055 270.082 360.110 540.164 715.232 
3.Summe erw. Renten [€] 274.179 411.095 540.524 797.917 1.045.104 
4.                         Relation 1,52 1,52 1,50 1,48 1,46 
5.                             r* [%] 1,31% 1,31% 1,27% 1,22% 1,19% 

Tabelle 11: Erwartete Versicherungsbilanz lediger, männlicher Nicht-Akademiker gegenüber der GRV zum 
Zeitpunkt des Renteneintritts mit 65 Jahren nach 45 Beitragsjahren in 2010 ... 2040.  
Differenziert nach (lebenslänglich unveränderten) versicherungspflichtigen Jahreseinkommen von 0,5 ... 
2,0 mal dem Jahresdurchschnittsentgelt, Yt. Die obere Tabellenhälfte (A) zeigt die Abschätzung im 

Werte bei einem mittleren Wachstum der 
netären Werte sind in Einheiten des 

jeweiligen Jahresdurchschnittsentgelts berechnet und – unter Herausrechnung der Inflation – real in 
Pre

                                              

wachstumsbereinigten Szenario. Tabelle (B) zeigt die gleichen 
Durchschnittseinkommen ab 2005 von jährlich 1,46%. Alle mo

isen von 2004 in € ausgewiesen. Quelle: eigene Berechnungen nach Gleichung 22 . 

Die Zeile 4 zeigt jeweils die Relation aus der Summe der erwarteten Rentenzahlungen 
und der Beitragssumme, also die Relation der rechten zur linken Seite der Gleichung 22 
mit r*=0. Erwartungsgemäß sinkt sie im wachstumsfreien Szenario für alle 
Einkommensniveaus über die Kohorten. In der Querschnittbetrachtung über jeweils eine 
Kohorte sinkt sie zudem mit steigendem Lebenseinkommen. Das liegt in den 
Ausbildungs-Anrechnungszeiten begründet. Nach § 74 SGB VI werden Zeiten (berufs-) 
schulischer Ausbildung nach dem 17. Lebensjahr bis zu 3 Jahren (seit 1998, gem. 
Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz 1997) im Zuge der Gesamtleistungs-
bewertung mit der lebensdurchschnittlichen Anzahl an Entgeltpunkten/Jahr bis maximal 
0,75 EP bewertet.1 Die Begrenzung auf maximal 0,75 EP/Jahr bewirkt, dass die Relation 
der Gutschrift zur Entgeltpunktesumme aus Beiträgen mit einem von 75% des 
Durchschnittseinkommens bis zur BBGRt wachsendem Einkommen sinkt. Daher sinkt die 
Relation aus Leistungen, die auf Beitrags- und Anrechnungszeiten beruhen, zu den 
Beiträgen über die Lebenseinkommensklassen. 

 
1 Seit der RR 2004 sind Akademiker/innen von dieser beitragsfreien Gutschrift ausgeschlossen.  

 Anwendung • 143



 

Die Zeile 5 schließlich gibt die kohorten- und lebenseinkommensspezifische, interne 
Realverzinsung der GRV-Beiträge an. Der Wert r* berechnet sich technisch als Nullstelle 
von Gleichung 22. Als derjenige Wert, mit dem die Jahresbeiträge zu verzinsen wären, um 
den (gleichfalls mit diesem Zinssatz diskontierten) Gegenwartswert der Rentenleistungen 
am Kapitalmarkt zu erzielen, bildet er ein Maß der internen, realen Brutto-Rendite des 

ben. 

Genau wie die Ertrags-/Aufwandsrelation in Zeile 4 sinkt auch dieser Wert im 
Reform ario, Tabell
llten aleinkomm er die nä 30 bis 4 e nicht 
 sich d h für ledige ner mit 45 B sjahren an berhalb 

der BBGR (61.800 € in 2004) ab etwa 2030 erstmalig negative Renditen. Für den 
rgang ergeben s i dauerha ullwachst rchweg 
: Über enseinkom allen sie v 9% bis -0,2

Die Annahme eines dauerhaft realen Nullwachstums über 30-40 Jahre mag als 
für e erwartung noptimale ertempora onsum-
nszykl ellen des orsorgever s durchau messen 

l Portfolioallokation, Wachstumserwartung und Beschäftigungsrisiken, S. 
111. Als Zukunftsszenario ist sie aber extrem unwahrscheinlich. Die Abschätzungen in 

d dahe r als absol tergrenze stehen, de reichen 
en nah sgeschlos rden kann nem Reall chstum 

 als 0,2%  Jahr ergeb

l, Tabe (B), zeigt d ichen Sach  unter Ein ng des 
, den d achhaltigkei mission un ellt. Mit eine ittleren 

m von  pro Jahr is elat och setzt. Die W können 
eise a ergrenze de erwartenden Renditen männlicher Singles 

ahren retiert we Gleichzeitig bildet dieses Szenario den 
dem die chhaltigkeits mission dem etzgeber ihr rschläge 

 unterb  hat. In d erschnittbetrachtung über jede der vier 
horten t sich ein nüber (A) qualitativ unverändertes Bild: 

it st em Einko  sinkende ativen Be g der 
chnung en sinken internen R iten mit d Lebens-

litativ a  fällt allerd er K rten eich aus. Zw eigt die 
eile 2) ohortenverg  gegenüber achstumsbe t steiler 

r aber t sich da chstum in Dekadenr en der 
nsumm emerkbar. Ze sich im wachstumsfreien Szenario (A) nur 

Versicherungsverlaufs vor Steuern und Abga

wachstumsfreien szen e (A), über die Lebenseinkommen und über  14 
die Kohorten. So die Re en üb chsten 0 Jahr
wachsen, ergeben emnac  Män eitrag  und o

Renteneintrittsjah 2040 ich be ftem N um du
negative Renditen  die Leb men f on -0,0 1%. 

Planungsansatz inen snutze n, int len K
ausgleich in Lebe usmod Altersv halten s ange
sein, vgl. Kapite

Tabelle 14 (A) sin r ehe ute Un zu ver ren Er
oder Unterschreit ezu au sen we . Ab ei ohnwa
von etwas mehr  pro en sich für die in Tabelle 14 betrachteten Fälle 
keine negativen Renditen mehr.1 

Der untere Tei lle 14 en gle verhalt rechnu
Wachstumspfades ie N tskom terst m m
Reallohnwachstu 1,46% t er r iv h  ange erte 
daher näherungsw ls Ob r zu 
mit 45 Beitragsj interp rden. 
Hintergrund, auf  Na kom  Ges e Vo
für die RR 2004 reitet er Qu
Rentenzugangsko ergib gege
Aufgrund der m eigend mmen n rel deutun
Ausbildungs-Anre szeit die end em 
einkommen. Qua nders ings d oho vergl ar st
Beitragssumme (Z im K leich (A) w ding
an. Noch stärke  mach s Wa  den elation
erwarteten Rente en b igt 
im Rentenjahrgang 2040 des mittleren Einkommensbereichs ein Anstieg der erwarteten 

                                               
1 Dabei ist allerdings zu beachten, dass die in Tabelle 11 ausgewiesenen Renditen ceteris paribus niedriger 
ausfallen, wenn – bei gleicher Entgeltpunktesumme – eine kürzere Beitragszeit und steigende 
Lebenseinkommen zu Grunde gelegt werden, vgl. Kapitel Lebenseinkommensprofile und Arbeitslosigkeit, S. 
147. 
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Re

llohnwachstum von 1,46% insbesondere fernere Rentenzahlbeträge 
deutlich höher aus. Ihr Gewicht wächst über die Kohorten aufgrund des späteren 
Rentenzugangsjahrs und der längeren, erwarteten Rentenlaufzeit aufgrund der 

hen Jahrgänge eine längere Zeit mit niedrigeren Beiträgen (insbesondere bis 
Mitte der 90er Jahre) zurück gelegt. Die Minderung der Leistungsdynamik der GRV durch 
die RR 2001 wirkt sich gemäß der "Riester-Treppe" in Gleichung 1 (S. 22) aber 

                                              

ntenleistungen, so steigen im Wachstumsszenario in allen Fällen der Tabelle 14 (B) die 
real erwarteten Gesamtrentenzahlungen (Zeile 3) über die Zugangskohorten. Der Grund 
dafür liegt in dem Zusammenwirken der über die Kohorten steigenden Lebenserwartung 
mit der Wachstumsdynamik. Gegenüber dem wachstumsfreien Fall (A) fallen mit dem 
relativ hohen Rea

steigenden Lebenserwartung.  

Über die ersten beiden Rentenzugangskohorten (2010 und 2020) blieben die Ertrags-/ 
Beitragsrelationen und die Renditeabschätzungen zunächst erstaunlich stabil. Der Grund 
dafür liegt in der zeitlichen Struktur der Beitrags- und Leistungsdynamik. Zwar haben die 
rentenna

insbesondere in den Jahren 2003 bis 2009 stark aus, vgl. Abb. 24, S. 199. Sie betrifft damit 
den Rentenbestand anteilig, den Rentenzugang ab 2009 aber in voller Höhe. Die Beiträge 
bleiben aber zunächst weitgehend stabil. Nach der Projektion der Nachhaltigkeits-
kommission steigen sie erst ab etwa 2011 bis 2020 um knapp 2 Prozentpunkte und 
anschließend bis 2030 steiler um knapp 3 Prozentpunkte. Unter Berücksichtigung der 
steigenden Lebenserwartung und des mit den Reallöhnen steigenden Rentenniveaus 
ergeben sich aus dieser zeitlichen Abfolge der Reform eine relative Verschlechterung der 
Renditen der rentennahen zu den eher rentenfernen Kohorten. Insgesamt wird die 
Renditeverteilung dadurch gleichmäßiger als vor der Reform.1 

Tabelle 15 zeigt abschließend den gleichen Sachverhalt für ledige Frauen. Während 
sich die Entgeltpunkte- und Beitragssummen (Zeilen 1 und 2) gegenüber der Tabelle 14 
(Männer) nicht unterscheiden, fallen die erwarteten Rentenzahlungen aufgrund der 
längeren Lebenserwartung unisono höher aus. Dementsprechend sind auch alle 
ausgewiesenen Renditen höher.  

 
1 Dieser Effekt ist als intergenerative Umverteilung in der RR 2001 durchaus intendiert gewesen. In der 
Gesamtwirkung der Reform sind die mit bis zu 4% des versicherungspflichtigen Jahresbrutto 
vorgesehenen Beiträge der Versicherten in eine ergänzende Betriebs- und/oder Privatvorsorge und deren 
erwartete Erträge hinzu zu rechnen. Vgl. BMGS 2003, S.100, Tab. 3-6, Spalte 2) 

 Anwendung • 145



 

Ledige Frauen 
Jahresbrutto [1/Yt] 0,50 0,75 1,0 1,5 2,0 
(A)  Szenario S(0)

RR2001: Nullwachstum 
   2010   
1.   Summe Entgeltpunkte 31,20 36,00 47,25 69,72 82,40 
2.       Summe Beiträge [€] 109.774 164.661 219.548 329.200 395.373 
3. Summe erw. Renten [€] 217.532 250.976 329.854 486.621 575.306 
4.                          Relation 1,98 1,52 1,50 1,48 1,46 
5.                             r* [%] 2,03% 1,26% 1,22% 1,17% 1,16% 
   2020   
1.   Summe Entgeltpunkte 28,53 36,00 47,25 69,75 86,46 
2.       Summe Beiträge [€] 120.853 181.280 241.707 362.560 455.224 
3. Summe erw. Renten [€] 196.954 248.572 326.694 482.263 597.867 
4.                          Relation 1,63 1,37 1,35 1,33 1,31 
5.                             r* [%] 1,42% 0,92% 0,88% 0,83% 0,81% 
   2030   
1.   Summe Entgeltpunkte 25,87 36,00 47,25 69,75 89,47 
2.       Summe Beiträge [€] 131.622 197.433 263.244 394.867 511.876 
3. Summe erw. Renten [€] 177.262 246.705 324.241 478.706 614.050 
4.                          Relation 1,35 1,25 1,23 1,21 1,20 
5.                             r* [%] 0,86% 0,65% 0,60% 0,56% 0,53% 
   2040   
1.   Summe Entgeltpunkte 24,00 36,00 47,25 69,75 91,36 
2.       Summe Beiträge [€] 142.640 213.961 285.281 427.921 565.574 
3. Summe erw. Renten [€] 163.671 245.506 322.665 476.142 623.874 
4.                          Relation 1,15 1,15 1,13 1,11 1,10 
5.                             r* [%] 0,40% 0,40% 0,36% 0,31% 0,29% 
(B)  Szenario S(W)

RR2001: jährl. Reallohnwachstum ~ 1,46% 
   2010   
1.   Summe Entgeltpunkte 31,20 36,00 47,25 69,72 82,40 
2.       Summe Beiträge [€] 110.387 165.581 220.774 331.039 397.825 
3. Summe erw. Renten [€] 283.507 327.080 429.934 634.410 749.792 
4.                          Relation 2,57 1,98 1,95 1,92 1,88 
5.                             r* [%] 2,72% 1,97% 1,93% 1,89% 1,89% 
   2020   
1.   Summe Entgeltpunkte 28,53 36,00 47,25 69,75 86,46 
2.       Summe Beiträge [€] 126.306 189.459 252.613 378.919 477.036 
3. Summe erw. Renten [€] 298.463 376.738 495.240 731.068 906.191 
4.                          Relation 2,36 1,99 1,96 1,93 1,90 
5.                             r* [%] 2,45% 1,97% 1,93% 1,88% 1,88% 
   2030   
1.   Summe Entgeltpunkte 25,87 36,00 47,25 69,75 89,47 
2.       Summe Beiträge [€] 148.610 222.915 297.220 445.831 579.828 
3. Summe erw. Renten [€] 310.947 432.846 568.883 839.616 1.077.210 
4.                          Relation 2,09 1,94 1,91 1,88 1,86 
5.                             r* [%] 2,14% 1,93% 1,89% 1,84% 1,82% 
   2040   
1.   Summe Entgeltpunkte 24,00 36,00 47,25 69,75 91,36 
2.       Summe Beiträge [€] 180.055 270.082 360.110 540.164 715.232 
3. Summe erw. Renten [€] 330.076 494.854 650.721 960.588 1.258.169 
4.                          Relation 1,83 1,83 1,81 1,78 1,76 
5.                             r* [%] 1,80% 1,80% 1,76% 1,71% 1,69% 

Tabelle 12: Erwartete Versicherungsbilanz lediger, weiblicher Nicht-Akademiker gegenüber der GRV zum 
Zeitpunkt des Renteneintritts mit 65 Jahren in gleicher Abgrenzung und Begriffsdefinition wie in Tabelle 

So ergeben sich für ledige Frauen selbst im wachstumsfreien Szenario S(0)  keine 
ne

14. Quelle: eigene Berechnungen nach Gleichung 22. 

RR2001

gativen Renditen. Aufgrund der für Frauen etwas günstiger prognostizierten ferneren 
Lebenserwartung steigt die relative Privilegierung der Frauen in der erwarteten GRV-
Renditebilanz über die betrachteten Fälle bis 2030 kontinuierlich an. Danach flacht der 
Anstieg der geschlechtsspezifischen Renditedifferenz etwas ab. Vom oberen Rand der 
Lebenseinkommensverteilung her beginnt sich der Abstand dann minimal zu vermindern. 
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Aber auch im Rentenzugangsjahr 2040 stellen sich ledige Frauen im Wachstumsszenario 
in der erwarteten Renditebilanz noch gut 40% bis 60% besser als ledige Männer. Da AsAd1 
die Lebenserwartung weder einkommensabhängig differenziert noch einen Zusammen-
hang zwischen Wachstum und Lebenserwartung unterstellt, ergeben sich keine weiteren 
strukturellen Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtertabellen. 

Als erstes Zwischenergebnis kann damit an dieser Stelle festgehalten werden, dass 
unter realistischen Wachstumsannahmen – für die betrachteten Fälle ergibt sich eine 
Mindestwachstumsschwelle der Realeinkommen von 0,2% pro Jahr – im Rentenrecht der 
Reform 2001 kaum negative Renditen der reinen, individuellen Alterssicherungs-
leistungen der GRV zu erwarten sind: Das gilt selbst für den ungünstigsten Fall des 
ledigen männlichen Singles mit einem hohen Lebenseinkommen nahe der Beitrags-
bemessungsgrenze und einem fernen Renteneintritt um 2040. Aufgrund redistributiver 
Elemente sinken die erwarteten Renditen in der Querschnittbetrachtung einer Kohorte 
mit steigendem Einkommen. Die intertemporale Renditeverteilung über verschiedene 
Rentenzugangskohorten hängt vor allem von der Konkurrenz aus Wachstum und 
steigender Lebenserwartung auf der einen und der Beitragsdynamik auf der anderen Seite 
ab. Abschätzunge . In Hinblick auf 
d  
allem jüngere Kohorten durch die zeitliche Abfolge der Leistungskürzungen im Vergleich 
zu

itts-
entgelte konzentriert den Erwerb von EP tendenziell auf relativ teure Zeiten. Das gilt bei 
ein

paribus höhere erwartete Renditen: Der gleichen erwarteten Rentenleistung steht eine 
geringere Beitragssumme gegenüber. In den bisher betrachteten Kohortenbilanzen 
(Tabelle 14 und Tabelle 15) ist dieser Effekt per Konstruktion bewusst nivelliert. Da 
"akademische" Erwerbsphasen mit hohen Lebenseinkommen aber im Mittel deutlich 
kürzer sind als solche im unteren Einkommensbereich (vgl. Kapitel Humankapitalprofile, S. 
79), unterschätzen die beiden Tabellen das empirisch zu erwartende Maß an 
Umverteilung im Querschnitt einer Zugangskohorte.  

n sind daher stets in hohem Maße annahmensensitiv
ie Gesetzesarithmetik zeigt sich im Einklang mit anderen Untersuchungen, dass vor

 den erwarteten Beitragssatzsteigerungen aufgrund der RR 2001 relativ besser gestellt 
werden. Ceteris paribus kommt ein höherer Reallohnwachstumspfad vor allem renten-
ferneren Jahrgängen zu Gute.  

Lebenseinkommensprofile und Arbeitslosigkeit 

Die Beitragssatz- und Wachstumsdynamik bewirken, dass die Entgeltpunkte (EP) über 
die Zeit real teurer werden. Nach der Projektion der Nachhaltigkeitskommission gilt das 
insbesondere für die Jahre 2020 bis 2030. Dieser Preistrend wirkt sich nicht nur im 
Kohortenvergleich umverteilend aus. Auch innerhalb einer Rentenzugangskohorte 
ergeben sich Unterschiede. Eine kurze Erwerbsphase mit einem ausgeprägten, 
persönlichen Einkommenswachstum gegenüber der Entwicklung der Durchschn

er unveränderten Entgeltpunktesumme und umso mehr, je später und steiler der 
Einkommensanstieg erfolgt. Eine lang und relativ flach verlaufende Erwerbsbiographie 
der gleichen Rentenzugangskohorte mit der gleichen EP-Summe erbringt daher ceteris 
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Tabelle 17 zeigt die Quer- und Längsschnittbilanzen der (männlichen) Einverdiener-
Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 (zu deren Konstruktion vgl. Kapitel Humankapitalprofile, 
S. 79). Die Werte sind aus den empirisch geschätzten Erwerbsprofilen unter Einrechnung 
des Arbeitslosigkeitsrisikos berechnet, vgl. Kapitel Beschäftigung, S. 82.  

Einverdiener-Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 (m) 
Pers4 Pers3 Pers2 Pers1 

A)  Szenario S(0)
RR2001: Nullwachstum 

2010 
.   Summe Entgeltpunkte 23,95 40,47 49,40 59,30 
.       Summe Beiträge [€] 71.265 169.359 217.758 293.281 
. Summe erw. Renten [€] 140.909 242.563 299.619 349.381 
.                          Relation 1,98 1,43 1,38 1,19 
.                             r* [%] 2,30% 1,25% 1,12% 0,62% 

2020 
.   Summe Entgeltpunkte 21,99 40,37 49,32 59,82 
.       Summe Beiträge [€] 76.694 183.098 235.334 323.029 
. Summe erw. Renten [€] 126.521 236.772 292.582 344.893 
.                          Relation 1,65 1,29 1,24 1,07 
.                             r* [%] 1,66% 0,88% 0,75% 0,23% 

2030 
.   Summe Entgeltpunkte 20,17 40,43 49,49 60,18 
.       Summe Beiträge [€] 83.875 200.110 256.735 353.949 
. Summe erw. Renten [€] 114.097 233.049 288.463 340.252 
.                          Relation 1,36 1,16 1,12 0,96 
.                             r* [%] 1,02% 0,52% 0,40% -0,14% 

2040 
.   Summe Entgeltpunkte 18,69 39,22 49,58 61,68 
.       Summe Beiträge [€] 92.605 218.841 280.633 396.477 
. Summe erw. Renten [€] 108.103 231.117 295.303 356.768 
.                          Relation 1,17 1,06 1,05 0,90 
.                             r* [%] 0,52% 0,19% 0,18% -0,38% 
B)  Szenario S(W)

RR2001: jährl. Reallohnwachstum ~ 1,46% 
2010 

.   Summe Entgeltpunkte 23,94 40,41 49,41 59,30 

.       Summe Beiträge [€] 71.690 170.358 219.032 294.536 

. Summe erw. Renten [€] 180.006 309.677 382.667 446.002 

.                          Relation 2,51 1,82 1,75 1,51 

.                             r* [%] 3,01% 2,02% 1,89% 1,43% 
2020 

.   Summe Entgeltpunkte 21,97 40,39 49,36 59,94 

.       Summe Beiträge [€] 80.522 192.842 248.175 340.151 

. Summe erw. Renten [€] 187.798 351.543 434.486 511.487 

.                          Relation 2,33 1,82 1,75 1,50 

.                             r* [%] 2,77% 2,03% 1,90% 1,41% 
2030 

.   Summe Entgeltpunkte 20,19 40,47 49,53 60,35 

.       Summe Beiträge [€] 96.365 231.046 297.036 412.788 

. Summe erw. Renten [€] 196.422 400.727 496.192 586.596 

.                          Relation 2,04 1,73 1,67 1,42 

.                             r* [%] 2,38% 1,90% 1,78% 1,25% 
2040 

.   Summe Entgeltpunkte 18,70 39,24 49,54 61,71 

.       Summe Beiträge [€] 121.106 288.734 370.217 527.833 

. Summe erw. Renten [€] 213.892 457.424 583.926 705.296 

.                          Relation 1,77 1,58 1,58 1,34 

.                             r* [%] 1,97% 1,62% 1,61% 1,05% 

Tabelle 13: Erwartete Versicherungsbilanz der Einverdiener-Modellhaushalte (Männer) gegenüber der GRV 
zum Zeitpunkt des Renteneintritts mit 65 Jahren in gleicher Abgrenzung und Begriffsdefinition wie in 
Tabelle 14. Quelle: eigene Berechnungen nach Gleichung 22. 
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Den Renditeabschätzungen liegt – wie bisher – die Bilanz-Gleichung 22 (S. 141) zu 
Grunde. In die erwartete Leistungsbilanz fließen aber nunmehr EP-Bewertungen 
beschäftigungsloser Zeiten ein, vgl. Kapitel Transfereinkommen, S. 68. Im Gegenzug sind 
de

hätzungen wirken zunächst prinzipiell die bereits anhand 
von Tabelle 14 und Tabelle 15 dargelegten Längs- und Querschnitteffekte. Sie werden 
jed

osigkeit kommt also ceteris paribus kurzen, steilen, „akademischen“ Erwerbs-

                                              

n GRV-Beiträgen 12% der Beiträge zur Gesetzlichen Arbeitslosenversicherung (GAV) 
hinzu gerechnet.1 

Trotzdem erzielt z.B. Pers2 mit 46 Beitragsjahren und einem erwarteten Lebens-
einkommensdurchschnitt von etwas unter 1.0 über alle Kohorten mit einer jeweils 
niedrigeren Beitragssumme eine etwas höhere Summe erwarteter Entgeltpunkte als der 
Durchschnittsverdiener (1.0) in Tabelle 14. Angesichts der nur schwach ausgeprägten 
Konkavität und ähnlicher Beitragsdauer ist diese Differenz in erster Linie auf den EP-
Ausgleich des Beschäftigungsrisikos in der Gesetzlichen Rentenversicherung zurück zu 
führen. 

Auf die dargestellten Absc

och überlagert von den Auswirkungen der typenspezifischen Erwerbseinkommens-
profile und Beschäftigungswahrscheinlichkeiten sowie deren zeitlicher Dynamik. Die 
Umverteilungsmuster sind daher insgesamt komplexer als in Tabelle 14. Auch unter 
zusätzlicher Berücksichtigung der relativen Preisdifferenzen je Entgeltpunkt in 
unterschiedlichen Erwerbsprofilen einer Kohorte und der Versicherungsleistungen der 
GRV gegenüber dem Arbeitslosigkeitsrisiko sinken die erwartete Entgeltpunkte- und 
Rentensumme sowie die Renditen im unteren Lebenseinkommensbereich über die 
Kohorten am stärksten. Auch bei in etwa gleich bleibenden EP-Summen sinken die 
erwarteten Rentensummen aufgrund der Leistungskürzungen über die Kohorten.2 Für 
den Gutverdiener, Pers1, weist hingegen auch Tabelle 17 eine über die Kohorten 
systematisch steigende Entgeltpunktesumme aus. Das liegt sowohl in dem bereits 
erwähnten Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze als auch in dem über die Zeit 
sinkenden Arbeitslosigkeitsrisiko begründet, wie es die Nachhaltigkeitskommission 
projiziert, vgl. Kapitel Beschäftigung, S. 82. Der Beschäftigungseffekt spiegelt sich auch in 
der leicht über die Kohorten steigenden Entgeltpunktesumme des Lebenseinkommens-
Repräsentanten im oberen Mittelfeld, Pers2, wieder. Aufgrund der mit 46 Jahren um acht 
Jahre längeren Erwerbsphase als derjenigen des Gutverdieners, Pers1, überlappen die 
Beschäftigungsphasen aber in jeder ferneren Rentenzugangskohorte länger mit Zeiten 
höheren Arbeitslosigkeitsrisiken. Die positive Wirkung einer über die Zeit abnehmenden 
Arbeitsl

 
1 Die 12% entsprechen in etwa dem aktuellen Anteil der Überweisungen der Bundesagentur für Arbeit 

2 Im Unterschied zu den Renditeabschätzungen in Tabelle 11 und Tabelle 12 beruhen die Werte in Tabelle 
13 auf einem stochastischen Beschäftigungsmodell. Die ausgewiesenen Entgeltpunktesummen sind daher 
nunmehr Erwartungs- (oder aus der Ex-Post-Perspektive des Renteneintritts Mittel-) Werte. Ihnen liegen 
jeweils 10.000 Simulationsläufe zu Grunde, die neben den systematischen Entgeltpunktedifferenzen im 
Quer- und Längsschnitt auch gewisse zufällige Abweichungen bedingen.  

(BA) an die Träger der GRV am Gesamthaushalt der BA. Diese 12% über den gesamten Simulations-
zeitraum anzusetzen, dürfte die Beitragsbelastung tendenziell überschätzen. 
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Hinterbliebenenversorgung, Familienleistungen 

Typischer Weise entfallen etwa 20% bis 30% der Gesamtausgaben der GRV auf
Leistungen der sog. „Renten wegen Todes“, also auf Witwen/Witwer- und Waisenrent
Letztere machen nur einen relativ kleinen Teil aus. Sie bleiben im Folgen
unberücksichtigt. Von den Leistungen der Witwen/Witwer-Rent
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Das soll im Folgenden anhand der Doppelverdienerhaushalte HH1 bis HH4 demonstriert 
werden. Dazu sei ein weiteres Mal auf Gleichung 22 (S. 141) zurück gegriffen – diesmal 
freilich aus Sicht des Haushalts. Auf der Beitragsseite schlagen sich damit die Beiträge 
beider Ehepartner {i, j} nieder. Auf der Leistungsseite ist der Erwartungswert aus der 
Summe der gemeinsam erwarteten Rentenzahlungen und der Hinterbliebenenversorgung 
im Todesfall des Ehepartners gegen zu rechnen.1 Die Bilanzgleichung nimmt daher 
folgende Gestalt an: 
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Gleichung 23: Bilanzgleichung Verheirateter gegenüber der GRV. 
 Gegenwartswerte der GRV-Beitrags- und erwarteten Rentensumme zum Zeitpunkt des Renteneintritts. 

Die Variablenbezeichnungen entsprechen denen in Gleichung 22 (S. 141). Zusätzlich 
steht bALt für den Arbeitnehmerbeitrag zur Gesetzlichen Arbeitslosenversicherung, πm,g|gR 
für die Erlebenswahrscheinlichkeit des Alters g, gegeben, die Person m∈{i, j} hat den 
Renteneintritt mit gR=65 Jahren erlebt, pij,t die Summe der beiden GRV-Altersrenten; pm,t 
bezeichnet die Hinterbliebenenrente für den Fall, dass der Ehepartner verstorben ist. Die 
Sterbewahrscheinlichkeiten sind als unabhängig voneinander unterstellt. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass für jede einzelne Versichertenbiographie m gilt π  ≡ 0, j = 1 ... 
g - g, wenn m in g stirbt. Jede Person bleibt nach ihrem Tod dauerhaft verstorben. Der 

artete Rentenzufluss in einer Periode g entspricht also der Summe der beiden 
Altersrenten multipliziert mit dem Produkt der Erlebenswahrscheinlichkeiten der beiden 
Personen zuzüglich der Hinterbliebenenrente von Person i (j) multipliziert mit der 
Wahrscheinlichkeit, dass i (j) die Periode erlebt, während j (i) bereits verstorben ist.2  

Mit dieser integrierten Haushaltsperspektive weicht die vorliegende Betrachtung von 
den gelegentlich zu findenden Zurechnungen der Hinterbliebenenleistungen auf einzelne 
Versicherte beiderlei Geschlechts ab. Damit umgeht sie ein Problem der Abhängigkeit 

                                               
1 In den hier betrachteten Fällen ist stets die Option der (mit der RR 2001 gekürzten) "großen Witwen-
/Witwer-Rente" günstiger als die des Rentensplittings. In diesem Kapitel werden daher keine Splittingfälle 
betrachtet. Wie im Kapitel Rentensplitting, S. 156 dargelegt, wird die Splittingoption nur in Ausnahme-
situationen günstiger, wenn eine hohe Entgeltpunktedifferenz mit außerordentlich hohen Dritteinkünften 
im Alter zusammen trifft. Das ist für die hier zu betrachtenden Modellhaushalte nicht der Fall. 
2 Die Wahrscheinlichkeiten ergänzen sich zu eins unter Hinzurechnung der Wahrscheinlichkeit, dass 
beide Partner die Periode g nicht erleben, (1-πi,g|gR) ⋅ (1-πj,g|gR). Da in diesem Fall aber naturgemäß keine 
Rente mehr gezahlt wird, geht er nicht in die Erwartungsbildung in Gleichung 23 ein. 
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pe

 die Periode als Witwe zu 
erleben beträgt 32% (28%), für Männer 14% (12%).1 Trotzdem erhöht die Einbeziehung 

- und Familienleistungen die Renditen Verheirateter im Vergleich zu 
denen entsprechender Einverdiener-Modellhaushalte.2 Familien mit Kindern stellen sich 
in 

rsonenbezogener Renditeabschätzungen von der Verteilung des beitragspflichtigen 
Haushaltserwerbseinkommens über die beiden Personen, die hier als Pflichtversicherte 
behandelt werden. Bei gleicher Lebenseinkommenssumme des Haushalts ist ceteris 
paribus stets die Rendite des-/derjenigen Überlebenden mit geringeren Ansprüchen aus 
eigenen Beiträgen größer. Im Grenzfall – ohne eigene Beiträge – wird sie unendlich. 
Insofern sind die in Tabelle 19 ausgewiesenen Werte nur bedingt mit den bisher 
angestellten Renditeabschätzungen vergleichbar. Sie stellen nicht die Renditeerwartung 
eines einzelnen Versicherten sondern einer Versichertengemeinschaft aus zwei Personen 
dar. Die Wahrscheinlichkeit, gemeinsam eine Periode zu erleben, ist als Produkt der 
Einzelwahrscheinlichkeiten naturgemäß kleiner als die Erlebenswahrscheinlichkeit einer 
Periode im Single-Fall. In allen anderen Fällen wird entweder eine gegenüber der 
gemeinsam erzielten Rentensumme niedrigere Hinterbliebenenrente oder aber – im 
Todesfall beider Personen – keine Rente mehr bezogen. Bei einem Renteneintritt in 2010 
(2040) beträgt die Erlebenswahrscheinlichkeit des 80. Lebensjahrs für ledige Frauen 
beispielsweise 81% (84%), für ledige Männer nur 66% (68%) und die gemeinsame 
Erlebenswahrscheinlichkeit 53% (57%). Die Wahrscheinlichkeit,

der Hinterbliebenen

ihrer erwarteten Versicherungsbilanz in der GRV deutlich besser als Singles. Dieser 
Unterschied wird über die Rentenzugangskohorten in der ersten Hälfte dieses 
Jahrhunderts spürbar ansteigen.  

Insbesondere in gering verdienenden Haushalten rentenferner Jahrgängen ergeben 
sich deutlich höhere Steigerungsraten der erwarteten Rentenzahlungen über die 
Kohorten als im wachstumsäquivalenten Fall der Singles, vgl. Tabelle 17 (B) mit Tabelle 
19: Die steigende Lebenserwartung verschiebt die Gewichte auf der Leistungsseite von 
Gleichung 23 über die Zeit in Richtung einer längeren, erwarteten Bezugszeit 
gemeinsamer Altersrenten.3 So steigt die Summe der erwarteten Rentenzahlungen für 
                                               
1 Aufgrund der steigenden Lebenserwartung steigt die gemeinsame Erlebenswahrscheinlichkeit eines 
Zielalters über die Kohorten. Daher wird die Altersverteilung der Eintrittswahrscheinlichkeiten des 
Hinterbliebenenstatus um einen über die Kohorten steigenden Mittelwert steiler. Entsprechend sinkt die 
Wahrscheinlichkeitsmasse des Hinterbliebenenstaus leicht über die Zeit, zumal die Altersverteilung im 
Modell durch die Vorgabe eines Maximalalters von 105 Jahren nach oben begrenzt ist. Trotzdem 
verändert sich die Bedeutung der Hinterbliebenenversorgung über die Kohorten kaum. Das liegt in erster 
Linie daran, dass rentenferne Jahrgänge tendenziell später, mit einer aufgrund des Reallohnwachstums 
hö

onen verändert sich das Gewicht der 
Rentenzahlung im Erlebensfall beider in Gleichung 23 durch die steigende Lebenserwartung annährend 
quadratisch; im Single-Fall der Gleichung 22 hingegen lediglich linear. 

heren Rente, erwarten, Hinterbliebenenleistungen zu beziehen. Dem stehen langfristig die Leistungs-
kürzungen durch die RR 2001 gegenüber. Aufgrund der unterschiedlichen Länge der Erwerbsbiographien 
wirken die sich allerdings nur auf die Modellbiographie HH1 in rentenfernen Jahrgängen aus. 
2 Lediglich in den rentennahen Jahrgängen des unteren Einkommensbereichs weist Tabelle 13 (B) für Pers4 
etwas höhere Renditen aus als Tabelle 14 (A) für HH4. Das liegt in dem relativ größeren Gewicht der 
Entgeltpunkte (EP) nach Mindesteinkommen bis 1992 begründet, die diesen angesichts der geringeren EP-
Gesamtsumme im Single-Fall zukommt. 
3 Wegen des Produktes der Erlebenswahrscheinlichkeiten beider Pers
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Verheiratete mit Kindern im Kohortenvergleich 2040 zu 2030 um etwa 20% (HH1) zu bis 
 für den Niedrigverdienerhaushalt HH4.  40%

I
Sin Der mittlere 
Einkommensbereich liegt mit 14% bis 18% und der untere mit knapp 10% aber deutlich 
da

 Lebenseinkommensbereich nicht mehr unimodal, wie am Beispiel 
der Modellhaushalte HH2 und HH3 deutlich wird. Ein Vergleich mit Kohortenbilanzen im 
de

bereits dargestellte Wirkung der gestiegenen Beitragsbemessungsgrenzen über-
ko

enzahlungen monoton über die Kohorten 
steigen. Für Familien gilt das sogar in Relation zu den gleichfalls steigenden Beitrags-
lasten. 

                                              

m mittleren Einkommensbereich ergeben sich etwa 25% bis 30%. Für gut verdienende 
gles liegt die Steigerungsrate 2040 zu 2030 ebenfalls bei etwa 20%. 

runter. Schon an diesen Querschnittsdifferenzen im Kohortenvergleich wird deutlich, 
dass die Umverteilungsmuster über Mehr-Personen-Haushalte noch einmal komplexer 
sind als die Renditeabschätzungen in Tabelle 17. Hat Tabelle 17 die Wirkungen 
unterschiedlicher Beschäftigungsprofile und -wahrscheinlichkeiten eingeführt, so treten 
nun die steigende Erlebenswahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Rentenbezugs beider 
Partner, die sich über die Kohorten nach hinten verschiebende Wahrscheinlichkeit des 
Bezugs einer – dadurch real höheren – Hinterbliebenenrente, die sukzessive verstärkten 
Familienleistungskomponenten und die sich über die Zeit ändernde Hinterbliebenen-
sicherung in der GRV hinzu.1 

Interessanter Weise ist die intertemporale Verteilungen der erwarteten Entgeltpunkte-
summen im mittleren

terministischen Modell zeigt, dass dieser Effekt einerseits in der unterschiedlichen 
Überlappung der Erwerbsbiographien mit Zeiten einer relativ hohen Arbeitslosigkeits-
wahrscheinlichkeit – insbesondere seit Mitte/Ende der 90er Jahre bis gegen Ende des 
zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts – begründet liegt, vgl. BMGS (2003, Tab. 2-3, S. 
61). Im oberen Einkommensbereich wird dieser Effekt in der Entgeltpunktebilanz um die 

mpensiert. Im unteren Einkommensbereich wird er hingegen zunächst verstärkt durch 
das Ende der 1992 auslaufenden Entgeltpunktebewertung nach Mindesteinkommen. In 
allen Haushalten mit Kindern steht diesen Entgeltpunkte mindernden Effekten hingegen 
die über die Kohorten wachsende Überlappung der verschiedenen Erwerbsbiographien 
und Geburtenfolgen mit den "Ausbaustufen" der Erziehungsbewertung in Gestalt von 
GRV-Entgeltpunkten gegenüber, vgl. Übersicht in vgl. Tabelle 4, S. 32. Außerdem 
überkompensiert die projizierte Reallohnentwicklung – wie in allen bisher betrachteten 
Wachstumsszenarien – niedrigere Entgeltpunktebilanzen einzelner Rentenzugangs-
kohorten, so dass die real erwarteten Rent

 

Tabelle 14: Erwartete Versicherungsbilanz der Doppelverdiener-Haushalte mit 2 Kindern, HH1 bis HH4, 
gegenüber der GRV zum Renteneintritt mit 65 Jahren in gleicher Abgrenzung wie in Tabelle 14.            

 
1 Da die Familienleistungskomponenten mittlerweile überwiegend als „versicherungsfremd“ aus dem 
Bundeszuschuss gedeckt werden, wäre – der bisherigen Systematik folgend – eigentlich ein Steueranteil 
den GRV- und GAV-Beiträgen zuzurechnen. Aus Vereinfachungsgründen wird davon aber abgesehen. In 
diesem Sinne überschätzen die ausgewiesenen Werte die „wahre“ Rendite der GRV etwas. 
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Doppelverdiener-Modellhaushalte HH1 bis HH4 
 HH4 HH3 HH2 HH1 
(A) Szenario S(W)

RR2001: jährl. Reallohnwachstum ~ 1,46% 
 2010 
1.      Summe Entgeltpunkte 29,78 53,46 70,49 91,19 
2.         Summe Beiträge [€] 107.149 245.815 338.103 468.285 
3.    Summe erw. Renten [€] 269.116 490.946 667.971 807.332 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 32,9% 32,6% 33,9% 32,1% 
4.                            Relation 2,51 2,00 1,98 1,72 
5.                                r* [%] 2,63% 2,16% 2,15% 1,95% 
 2020 
1.      Summe Entgeltpunkte 26,29 51,77 68,73 92,55 
2.         Summe Beiträge [€] 109.545 281.078 386.535 536.881 
3.    Summe erw. Renten [€] 287.292 565.868 769.675 955.308 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 33,9% 32,4% 30,4% 30,5% 
4.                            Relation 2,62 2,01 1,99 1,78 
5.                                r* [%] 2,64% 2,16% 2,16% 2,06% 
 2030 
1.      Summe Entgeltpunkte 25,07 54,58 71,33 99,94 
2.         Summe Beiträge [€] 116.226 334.246 460.369 654.465 
3.    Summe erw. Renten [€] 323.093 693.467 911.259 1.196.838 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 34,6% 32,1% 31,8% 30,2% 
4.                            Relation 2,78 2,07 1,98 1,83 
5.                                r* [%] 2,82% 2,28% 2,17% 2,19% 
 2040 
1.      Summe Entgeltpunkte 30,53 58,65 76,61 102,37 
2.         Summe Beiträge [€] 140.094 407.215 560.843 836.543 
3.    Summe erw. Renten [€] 453.040 886.858 1.138.460 1.441.935 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 32,5% 32,5% 30,8% 30,0% 
4.                            Relation 3,23 2,18 2,03 1,72 
5.                                r* [%] 3,33% 2,48% 2,30% 2,00% 
(B)  Geburtenfolge der Modellhaushalte 

 2010 
1. Kind 1966 1969 1969 1976 
2. Kind 1970 1973 1973 1980 

 2020 
1. Kind 1976 1979 1979 1986 
2. Kind 1980 1983 1983 1990 

 2030 
1. Kind 1986 1989 1989 1996 
2. Kind 1990 1993 1993 2000 

 2040 
1. Kind 1996 1999 1999 2006 
2. Kind 2000 2003 2003 2010 
(C)  Bewertete Kindererziehungszeiten  

 2020 
für das 1. Kind - - - 1 
für das 2. Kind - - - 1 

 2030 
für das 1. Kind 1 1 1 3 (1) 
für das 2. Kind 1 3 (1) 3 (1) 3 

 2040 
für das 1. Kind 3 (1) 3 3 3 
für das 2. Kind 3 3 3 3 
(D)  Bewertete Kinderberücksichtigungszeiten 

 2030 
für beide Kinder - 2 2 10 

 2040 
für beide Kinder 10 10 10 10 

Die Zeile 3.a zeigt jeweils den Anteil der Hinterbliebenenleistungen an der erwarteten Gesamtsumme der 
Rentenzahlungen. Teil (B) zeigt die Geburtsjahrgänge der Kinder je Haushalt, Teil (C) die Anzahl der Jahre 
mit bewerteten Kindererziehungszeiten nach §§ 56, 70 (2) SGB VI und Teil (D) die Anzahl der Jahre mit 
bewerteten Kinderberücksichtigungszeiten nach § 57, 70 (3a) SGB VI. (1) 3 bewertet mit ep = max[ep0; 
0,75], vgl. Tabelle 4, S. 32. Quelle: eigene Berechnungen nach Gleichung 23. 
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Wie Tabelle 19 (C) und (D) aufzeigen, profitieren zunächst "akademische" Berufsprofile 
mit relativ spätem Berufseintritt von den Kindererziehungs- und Kinder-
berücksichtigungszeiten. Verantwortlich dafür ist die unterstellte Geburtenfolge zwei 
und sechs Jahre nach dem Berufseintritt der Frau, vgl. Tabelle 6, S. 94. Da die 
rentenrechtliche Bewertung der Kindererziehung in Ausmaß (Anzahl der EP je Periode) 
und Umfang (Anzahl der Bewertungsperioden) sowohl vom Geburtsjahr des Kindes als 
auch dem Kalenderjahr der Erziehungsleistung (bis max. zum 10. Lebensjahr, vgl. Kapitel 
Aufwertung von Erziehungs- und Pflegeleistungen, S. 31) abhängt, erreichen die 
Familienleistungen lange, "proletarische" Erwerbsprofile mit frühen Geburten erst in 
rentenfernen Zugangskohorten in vollem Umfang. Dann allerdings, im Beispiel der 
Tabelle 17 im Rentenzugangsjahr 2040, profitieren "proletarische" Niedrigeinkommens-
bezieher/innen in ihrer erwarteten GRV-Zahlungsbilanz in Relation zu Gutverdienenden 
deutlich stärker von den Erziehungsleistungsbewertungen auf dem GRV-Rentenkonto. 
Liegt die erwartete Rendite des Niedrigeinkommenshaushalts HH4 mit 2,6% im 
Rentenzugangsjahr 2010 knapp 0,6 Prozentpunkte oberhalb derjenigen des gut 
verdienenden Modellhaushalts HH1 mit 2%, so übersteigt sie für die Rentenkohorte 2040 
mit 3,3% diejenige des HH1 mit 2% um gut 1,3 Prozentpunkte. Dieser unterschiedliche 
Renditeanstieg über die Zeit liegt einerseits in dem größeren relativen Gewicht der 
erziehungsbedingten Gutschriften bzw. Aufwertungen in unteren i. Vgl. zu höheren 
Lebenseinkommensgruppen begründet. Andererseits wirkt, wie bereits am Beispiel der 
Ausbildungs-Anrechnungszeiten anhand von Tabelle 14 demonstriert, die Bewertungs-
beschränkung der Kindererziehungszeit (§§ 56, 70 (2) SGB VI) auf max. 0,75 Entgeltpunkte 
(EP) pro Jahr bis einschließlich 1997 sowie die Begrenzung der Aufwertung bzw. 
Gutschrift während der Kinderberücksichtigungszeiten (§§ 57, 70 (3a) SGB VI) auf 0,9996 
EP pro Jahr regressiv umverteilend. Untere Einkommensgruppen profitieren davon in 
Phasen der (Teilzeit-)Beschäftigung stärker als Personen, deren Erwerbseinkommen nahe 
an oder oberhalb der Bewertungsgrenzen liegt. 

Wenngleich also "akademische" Erwerbsbiographien im oberen Lebenseinkommens-
bereich früher und "proletarische" mit niedrigeren, erwarteten Lebenseinkünften später, 
dafür aber relativ stärker von der rentenrechtlichen Anerkennung der Erziehungs-
leistungen profitieren, so stellen sich – insgesamt betrachtet – Familien mit Kindern 
generell besser als Singles. Das gilt für rentenferne Jahrgänge stärker als für rentennahe. 
Die über die Kohorten wachsende Bezugszeit gemeinsamer Renten, die relative 
Bedeutungsverlagerung der Hinterbliebenenversorgung auf hohe Alter mit wachstums-
bedingt hohen, erwarteten Rentenzahlbeträgen und die insbesondere für rentenferne 
Kohorten steigende Bedeutung der Familienleistungen überkompensieren die zu 
erwartenden Renditeverschlechterungen aufgrund des demographisch bedingten 
Beitragssatzanstiegs über die Zeit. Dabei erreicht der obere Lebenseinkommensbereich 
allerdings bereits früher sein erwartetes Renditemaximum. Tabelle 19 weist die Kohorte 

ran, dass bereits für diese Kohorte die verbesserten Kindererziehungs-
njahr-

2030 als diejenige mit der günstigsten Beitrags-/Leistungs-Relation für HH1 aus. Das liegt 
vor allem da
leistungen nahezu vollständig wirken. Das gilt zwar auch für den HH1 des Rente
gangs 2040. Dem stehen allerdings zehn weitere Jahre steigende Beiträge gegenüber. 
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Zusammenfassend bleibt damit an dieser Stelle festzuhalten, dass die Rentenrefor
2001 durch die zeitliche Abfolge der Leistungsminderungen und 

m 
der projizierten Beitrags-

satzdynamik die intertemporale Ungleichverteilung der erwarteten Renditen etwas 
dä

ker als für kurze, steile, 

Beitragslast höhere Renditen als Männer. Familien mit Kindern stellen sich insgesamt 

Zugangskohorten, "proletarische" tendenziell erst in späteren. Langfristig stellen sich 
m

Verdienende. Bei plausiblen Wachstumsannahmen des durchschnittlichen, versicherungs-
pflichtigen Realeinkommens von mindestens etwa 0,2% bis 0,5% pro Jahr sind nach dem 
Ge

 Erträgen aus "Riester"-Policen – 
nahezu alle Einkünfte oberhalb eines Freibetrags zu 40% angerechnet. Im Gegenzug 
erh

Bedeutung gewinnen. Verantwortlich dafür sind in erster Linie die relativ großzügigen 
un

mpft. Jüngere, rentenferne Kohorten profitieren von der Reform. Das gilt für relativ 
lange und flache, "proletarische" Erwerbsverläufe stär
"akademische". Frauen erwarten aufgrund der höheren Lebenserwartung bei gleicher 

besser. Unter ihnen profitieren "akademische" Erwerbsverläufe bereits in rentennäheren 

Fa ilien im unteren und mittleren Lebenseinkommensbereich aber relativ besser als gut 

setzesstand der Rentenreform 2001 für langjährig Versicherte eher keine negativen 
Renditen ihrer GRV-Beiträge zu befürchten. Mit diesen Aussichten erscheint der 
"Generationenvertrag" der GRV mit seinen Elementen des sozialen Ausgleichs auch 
langfristig und trotz des demographischen Übergangs tragbar. 

Rentensplitting 

Wie bereits im letzten Kapitel diskutiert, zeigen die Veränderungen der Hinter-
bliebenenversorgung im Zuge der Rentenreform 2001 erst sehr langfristig Wirkung. Bei 
einem unterstellten Renteneintrittsalter von 65 Jahren werden erst Rentenzugangs-
kohorten ab 2027, geb. nach 1961, unter das neue Recht fallen. Für sie reduziert sich die 
Bewertung der Rente des Verstorbenen Ehepartners um fünf Prozentpunkte von 60% auf 
55%. Außerdem werden in Zukunft – mit Ausnahme von

alten Hinterbliebene, die aus rentenrechtlicher Sicht Kinder erzogen haben, eine 
zusätzliche Entgeltpunktegutschrift. Allen Versicherten steht außerdem die Option auf 
einen symmetrischen Ausgleich, ein "Splitting" der in der gemeinsamen (Erwerbs-)Zeit 
gewonnenen Entgeltpunkte zu. Wählt beispielsweise eine Hinterbliebene die Splitting-
option, wird ihr die Hälfte der Entgeltpunktedifferenz zu ihrem Mann auf ihrem eigenen 
Versicherungskonto zugerechnet. Dadurch erhöht sich ihre eigene Rente. Daher auch 
findet im Splittingfall keine Einkommensanrechnung statt. Im Gegenzug hat sie keinen 
Anspruch auf Hinterbliebenenleistungen mehr. Zu Einzelheiten vgl. Kapitel 
Hinterbliebenenversorgung und Rentensplitting, S. 29. 

In seiner gegenwärtigen Ausgestaltung seit der Rentenreform 2001 (RR 2001) wird die 
Splittingoption anstelle der „großen Witwen-/Witwer-Rente“ aber wohl kaum größere 

d dynamisch an den Aktuellen Rentenwert gekoppelten Anrechnungsfreibeträge von 
Dritteinkünften in der klassischen Hinterbliebenenrente. Wie anhand dreier Beispiele in 
Abb. 14 deutlich wird, bringt der Splittingausgleich nur dann Vorteile gegenüber der mit 
der RR 2001 auf 55% gekürzten Witwen-/Witwer-Rente,  
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• wenn erstens der Unterschiedsbetrag in Entgeltpunkten hinreichend groß ist, die/der 
Verstorbene also über deutlich mehr persönliche Entgeltpunkte verfügt als die/der 
Hinterbliebene vor dem Splittingausgleich, 

• 

nen für drei verschiedene Entgeltpunkteniveaus des Verstorbenen (60 EP in 
Abb. 14 (A), 45 EP in (B) und 30 EP in (C)) sowie von jährlichen Dritteinkünften zwischen 
10

htete sie aber auf die 
plittingoption, so bekäme sie eine gekürzte, aber positive Hinterbliebenenrente. 

Entsprechend ist der Splittingvorteil negativ. 

 

Abb. 14: Jährliche Vorteile durch das Rentensplitting (gem. § 120a (7), (8) SGB VI ) i.Vgl. zur großen 
Witwen-/Witwer-Rente (gem. § 46 (2b) SGB VI ) in Abhängigkeit von den eigenen Entgeltpunkten des/der 
Hinterbliebenen (sEP(1)) und Dritteinkünften bei einem Renteneintritt mit 65 Jahren in 2040.  
Der Abb. (A) liegen 60 EP der/des Verstorbene/n, der Abb. (B) 45 EP und der Abb. (C) 30 EP zu Grunde. Alle 
monetären Werte sind in Preisen von 2004 [€] ausgewiesen. Quelle: eigene Berechnungen.              

und zweitens hinreichend andere Alterseinkünfte vorliegen, die die klassische 
Witwen-/Witwer-Rente aufgrund der Einkommensanrechnung mindern. 

Diese Voraussetzungen zu erfüllen, wird in der Praxis dadurch erschwert werden, dass 
das Rentensplitting mindestens 25 Jahre rentenrechtlicher Zeiten beider Partner 
erfordert. Diese Vorschrift soll verhindern, dass vor allem Paare von der Splittingregelung 
profitieren, bei denen der/die Hinterbliebene eine eigene Altersvorsorge schwerpunkt-
mäßig außerhalb der GRV aufgebaut hat. Insofern dürften die Voraussetzungen am 
ehesten in Fällen erfüllt sein, in denen der/die Hinterbliebene mit langen (Teilzeit-) 
Beschäftigungszeiten zu geringen Verdiensten nach dem Tod des Partners mit einem 
„reichen“ Entgeltpunktekonto erneut eine einkommensstarke Person heiratet. Die 
Dritteinkommensschwellen sind allerdings mit – in den betrachteten Fällen – mindestens 
30.000 € (in Preisen von 2004) neben der eigenen GRV-Rente so hoch, dass sich die 
klassische Hinterbliebenenrente in den allermeisten Fällen als die günstigere Option 
herausstellen dürfte. 

Abb. 14 zeigt den jährlichen Splittingvorteil in Euro (zu Preisen von 2004) in 
Abhängigkeit von der eigenen Entgeltpunktesumme (abgetragen auf der Abszisse) der 
Hinterbliebe

.000 € und 80.000 €, die durch die unterschiedliche Linienmarkierung symbolisiert sind. 

Erwartungsgemäß sinkt der Splittingvorteil mit abnehmender Entgeltpunktedifferenz. 
Erreicht die Entgeltpunktedifferenz Null, wie in Abb. 14 (B) ganz rechts mit 45 EP des 
Verstorbenen und 45 EP der Hinterbliebenen, können keine Entgeltpunkte übertragen 
werden. Der Splittingvorteil sinkt auf maximal Null. Liegen in diesem Fall die 
Dritteinkünfte unter einem Grenzwert – im Beispiel der Abbildung bei weniger als 40.000 
€ zusätzlichem Jahreseinkommen, dann ist die große Witwenrente noch nicht auf Null 
gekürzt. Die Witwe erhielte also im Splittingfall nichts; verzic
S
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(A) Entgeltpunkte Verstorbener, sEP(2) = 60
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(B) Entgeltpunkte Verstorbener, sEP(2) = 45
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(C) Entgeltpunkte Verstorbener, sEP(2) = 30
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it abnehmender Zahl eigener Entgeltpunkte der Witwe, sEP(1), steigt der Splitting-
teil vom Nullpunkt bei sEP(1)=45 in Abb. 14 (B) entlang der 40.000 € - Linie zunächst 
M

vor
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pro
Hinterbliebenenrente aufgrund der Einkommensanrechnung immer noch auf Null 
gekürzt. Irgendwann wird bei einer immer geringeren Summe eigener Entgeltpunkte der 

zu 
(B) 

D  bei noch niedrigeren eigenen 
Ansprüchen gegenüber der GRV, sEP(1) ≤ 38, steigenden Splittingausgleich steht nunmehr 

geg
we
dem Bereich der auf Null gekürzten Hinterbliebenenrente. In gleicher Weise erklären sich 
auf € - und 80.000 € - Linie in 
Abb. 14 (A), sowie der 30.000 € - Linie in der Teilabbildung (C). Das Muster ist dabei stets 

me des Verstorbenen wird entlang der Linie eigener 
Entgeltpunkte irgendwann der Punkt erreicht, ab dem die Hinterbliebenenrente auf Null 

pos
Ent
diff
blie
vor

I
mit
die
Ent
übe
Abb
dessen wird, in Abhängigkeit vom Niveau der Dritteinkünfte, die Hinterbliebenenrente 
mit steigender Anzahl eigener Entgeltpunkte sukzessive bis auf Null gekürzt. Dadurch 
sinkt 
Ent
Spi

     

portional zur EP-Differenz an. In diesem Bereich der eigenen GRV-Rente ist die 

Punkt erreicht, ab dem die Summe aus Dritteinkünften und eigener GRV-Rente nicht mehr 
einer Kürzung der Hinterbliebenenrente auf Null ausreicht. An dieser Stelle, in Abb. 14 
bei sEP(1)=38,5 Entgeltpunkten, knickt die Kurve des Splittingvorteils.  

em mit der wachsenden Entgeltpunktedifferenz

aufgrund der geringeren, anzurechnenden Einkünfte eine höhere Hinterbliebenenrente 
enüber. Der Splittingvorteil wird dadurch gemindert. Er steigt nach wie vor mit 

iter abnehmender, eigener Entgeltpunktezahl. Die Steigung ist aber geringer als in 

 die Knicke auf der 50.000 € - Linie, auf der 60.000 € -, 70.000 

das gleiche: Für ein gegebenes Niveau hoher jährlicher Dritteinkünfte bei einer 
gegebenen Entgeltpunktesum

gekürzt ist. Unterhalb dieses Punktes ist der Splittingvorteil durch eine gekürzte, aber 
itive Hinterbliebenenrente gemindert. Die Minderung nimmt mit steigenden eigenen 
geltpunkten zu. Der Splittingvorteil sinkt aufgrund der sinkenden Entgeltpunkte-
erenz. Er sinkt aber nur schwach aufgrund der zunehmenden Minderung der Hinter-
benenrente. Ist sie vollständig auf Null gekürzt, knickt die Kurve und der Splitting-
teil sinkt steiler bis zu dem Punkt, an dem beide gleich viele Entgeltpunkte haben. 

n Abb. 14 (C) ist ein dritter Bereich zu erkennen, indem der negative Splittingvorteil 
 steigender Entgeltpunktezahl des/der Hinterbliebenen sukzessive auf Null ansteigt. In 
sem Bereich finden sich Ehepaare, bei denen die Hinterbliebene über mehr eigene 
geltpunkte verfügt als der verstorbene Ehemann, und bei denen die Hinterbliebene 
r weniger als etwa 26.000 € Dritteinkünfte verfügt. In diesem Fall – im Beispiel der 
. 14 (C) ab 30 eigenen Entgeltpunkten – findet kein Splittingübertrag statt.1 Statt 

deren Vorteil gegenüber dem Splittingfall ohne Hinterbliebenenrente und ohne 
geltpunkteübertrag, also gegenüber der eigenen GRV-Rente zzgl. Dritteinkünfte. 
egelbildlich nimmt der Splittingvorteil ab. Die Wirkung des Splitting in diesen drei 

                                          
e Modellrechnung in Abb. 14 (C) unterstellt in diesem Bereich also, dass sich die Ehepartner zu 
zeiten nicht für das Splitting entschieden haben, oder diese Entscheidung noch rückgängig gemacht 
den kann. Ansonsten hätte die – später zur Witwe werdende – Ehefrau die Hälfte der Entgeltpunkte-
erenz auf ihren Mann übertragen und sich damit im Hinterbliebenenfall schle

1 Di
Leb
wer
diff chter gestellt. Nach 
geltender Rechtslage kann die Splittingoption nachträglich rückgängig gemacht werden, wenn der 
Ehegatte, zu dessen Gunsten sich das Splitting ausgewirkt hat, verstirbt, bevor diesem zwei Jahresbeträge 
einer Vollrente wegen Alters aus dem durch Rentensplitting erworbenen Anrecht gezahlt worden sind. 
Diese Entscheidungssituation bildet Abb. 14 (C) exemplarisch ab. 
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Bereic
(C) 

hen sei abschließend an drei Punkten der Abb. 14 (A) und einem Punkt der Abb. 14 
in acht Rechentableaus exemplarisch verdeutlicht.  

1. Ermittlung der abgeleiteten Hinterbliebenenrente
Entgeltpunkte des Verstorbenen 60,0 60,0 60,0 60,0
Zuschag Kind 1 36 * 0,1010 3,64

Kind 2 36 * 0,0505 1,82

Witwenrente Splitting Witwenrente Splitting
Fall (A.1) Fall (A.2)

Summe 5,45 65,5  - 65,5  -
Rentenartfaktor 55% 36,0  - 36,0  -

2. 
2.1

2.2
 -  + 17.500 €  - 

2.2. Freibetrag
26,4 mal ARW  - 598 €  -  - 598 €  - 

2.3. An

3. 
 Anrechnung 554 

Hinterbliebenenrente brutto  => 9.793 €  => 9.793 €
Ermittlung des anzurechnenden Einkommens
. Eigene GRV-Rente
eigene Entgeltpunkte 25,0 25,0 30,0 30,0
Übertrag Splitting  - 17,5  - 15,0
Summe Entgeltpunkte 25,0 42,5 30,0 45,0

 => eigene GRV-Bruttorente  => 6.801 €  => 11.561 €  => 8.161 €  => 12.241 €
abzgl. GKV- und GPV-Beiträge 605 €  - 726 €  - 
 (7,2% + 2 * 0,85%) 6.195 €  - 7.434 €  - 

. Kapitaleinkünfte
Kapitaleinkünfte zu 25%  + 17.500 €

zurechnender Betrag 23.098 €  - 24.337 €  - 
40% des übersteigenden Betrags 9.239 €  - 9.735 €  - 

Hinterbliebenerente nach Anrechnung
Hinterbliebenenrente nach € - 58 € - 

4. G 7.354 € 11.561 € 8.219 € 12.241 €
5. Splittingvorteil 4.207 

esamte Bruttorente
€ 4.022 €

1. 

Hinterbliebenenrente brutto  => 9.793 €  => 5.304 €
2. 
2.1

Übe
Sum 35,0 47,5 35,0 35,0

 => eigene GRV-Bruttorente  => 9.521 €  => 12.921 €  => 9.521 €  => 9.521 €

2.2

2.2. Frei

2.3. An

3. Hinte

Ermittlung der abgeleiteten Hinterbliebenenrente
Entgeltpunkte des Verstorbenen 60,0 60,0 30,0 30,0
Zuschag Kind 1 36 * 0,1010 3,64

Kind 2 36 * 0,0505 1,82
Summe 5,45 65,5  - 35,5  -

Rentenartfaktor 55% 36,0  - 19,5  -

Fall (A.3)
Witwenrente Splitting

Fall (C.1)
Witwenrente Splitting

Ermittlung des anzurechnenden Einkommens
. Eigene GRV-Rente
eigene Entgeltpunkte 35,0 35,0 35,0 35,0

rtrag Splitting  - 12,5  - 0,0
me Entgeltpunkte

abzgl. GKV- und GPV-Beiträge 847 €  - 847 €  - 
 (7,2% + 2 * 0,85%) 8.673 €  - 8.673 €  - 

. Kapitaleinkünfte
Kapitaleinkünfte zu 25%  + 17.500 €  -  + 2.500 €  - 

betrag
26,4 mal ARW  - 598 €  -  - 598 €  - 

zurechnender Betrag 25.576 €  - 10.576 €  - 
40% des übersteigenden Betrags 10.230 €  - 4.230 €  - 

rbliebenerente nach Anrechnung
Hinterbliebenenrente nach Anrechnung 0 € - 1.074 € - 

mte Bruttorente 9.521 € 12.921 € 10.595 € 9.521 €
tingvorteil 3.400 

4. Gesa
5. Split € -1.074 €

 
15: Rechentableau der großen Witwen/Witwer-Rente im Vergleich zur Rente nach Splitting in vier 
fällen.  
intritt jeweils in 2040 mit 65 Jahren. Der Hinterbliebenen sind zwei Kinder rentenrechtlich 
net. Die Witwe un

Tabelle 
Beispiel
Rentene
zugeord d der Verstorbene wurden vor 1962 geboren und fallen somit unter das mit der 
Rentenreform 2001 neu gefasste Hinterbliebenenrecht. Alle Warte- und Beitragszeiten sind als erfüllt 
unterstellt. Die Fälle (A.1) bis (C.1) sind in Abb. 14, (S. 157) in ihrer Lage markiert. Alle monetären Werte 
sind in Euro zu Preisen von 2004 angegeben. Quelle: eigene Berechnungen.  
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Dazu zeigt Tabelle 21 jeweils den Vergleich der großen Witwenrente mit einer 
Spli
• Spl

blie
• Spl

Fal
• Negativer Splittingvorteil bei geminderter Hinterbliebenenrente ohne Entgeltpunkte-

In d
der Hinterbliebenen mit Kindern durch die Reform der Hinterbliebenenrente im Zuge der 
RR 2001 besser stellen wird. Für die beiden Kinder erhält die Witwe nach dem Tod ihres 
Ma
Mu
dem e
persön s von 60% 
auf 55% gerade auf 0,05 ⋅ 60 EP = 3 Entgeltpunkte. In diesem Fall wird die Witwe also 
genau ko
EP erg
abgele
mittler
Versto

Zusa
Renten
zwisch
lässt. Die zusätzliche Gutschrift von Entgeltpunkten im Hinterbliebenenfall gem. § 78a 
SGV VI dürfte hingegen zur eigenständigen Alterssicherung der Frau durchaus bedeutsam 
werden, 
mit ge
besser
erfahre
Umstä

Förderung der privaten Altersvorsorge 

D
dar
Ergänz
Finanzierung der GRV-Beiträge durch Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber im Zuge der 
Sozialpartnerschaft obliegt die Finanzierung der Ergänzungsrente im Grundsatz 
ausschlie
die Entscheidungsverantwortung über die Beitragshöhe zu. Insofern kann von einer 
Teilpri

ttingrente im Hinterbliebenenfall in den drei Bereichen: 
ittingvorteil bei hohen Dritteinkünften und geminderter, aber positiver Hinter-
benenrente: Fall (A.1) und Fall (A.2)  

ittingvorteil bei auf Null gekürzter Hinterbliebenenrente: Fall (A.3) im Vergleich zu 
l (A.2) und 

übertrag: Fall (C.1). 

iesen Beispielrechnungen wird vor allem deutlich, dass sich die überwiegende Zahl 

nnes einen Zuschlag auf die Hinterbliebenenrente von 5,45 Entgeltpunkten. 
ltipliziert mit dem durch die RR 2001 auf 55% gekürzten Rentenartfaktor entspricht 

ine Gutschrift von knapp 3 Entgeltpunkten. Verfügte der Verstorbene über 60 
liche Entgeltpunkte, beläuft sich die Reduzierung des Rentenartfaktor

mpensiert. Für alle Entgeltpunktesummen des Verstorbenen unterhalb von 60 
ibt sich eine echte Besserstellung durch die Reform. In Relation zu den eigenen und 
iteten Ansprüchen stellen sich daher untere Lebenseinkommensgruppen besser als 
e, während sich im oberen Bereich, je nach Kinderzahl und EP-Summe des 
rbenen, sogar absolute Verluste ergeben können. 

mmenfassend bleibt damit an dieser Stelle festzuhalten, dass die Option auf 
splitting nur in Ausnahmefällen bei einer starken Entgeltpunktespreizung 
en den Ehepartnern und außerordentlich hohen Dritteinkünften Vorteile erwarten 

soweit in den entsprechenden Haushalten Kinder erzogen wurden. Haushalte 
ringeren beitragspflichtigen Lebenseinkünften stellen sich durch die Reform relativ 
 als Haushalte aus dem mittleren und oberen Einkommensbereich. Letztere 
n, je nach Kinderzahl und Entgeltpunktevermögen des Verstorbenen, unter 

nden sogar Einbußen durch die Reform. 

ie Grundidee der Rentenreform 2001 besteht darin, die in den letzten beiden Kapiteln 
gestellten Leistungskürzungen der GRV durch den Aufbau einer kapitalgedeckten 

ungsrente zu kompensieren. Im Unterschied zur (formal) paritätischen 

ßlich den Versicherten. Entsprechend billigt das Gesetz den Versicherten auch 

vatisierung der Altersvorsorge gesprochen werden.  
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Im M
0,3 Pro entpunkten (in 2040, vgl. BMGS 2003, S. 
106, Tab 3-8) deutlich höhere Aufwendungen für eine Kapitalrente gegenüber, die zu 
einer Dec
Insges
Verteu
den l
Geburtsjahrgang, Geschlecht, Familienstatus oder Lebenserwerbsprofil, die sowohl das 
Ausmaß der Leistungs- und Renditeveränderungen im GRV-Versicherungsverlauf als auch 
die
letz
die St
duale Beitragsförderung des Altersvermögens(ergänzungs)gesetzes (AVmG, AVmEG) 
durch Zulagen und einen erweiterten Sonderausgabenabzug. In diesem Abschnitt sollen 
zu

ittel stehen den prognostizierten Beitragssatzsenkungen in der GRV in Höhe von 
zentpunkten (in 2010) bis max. 1,1 Proz

kung der reformbedingten, persönlichen Altersversorgungslücke ausreichen soll. 
amt ist damit die Alterssicherung tendenziell teurer geworden. Der Umfang dieser 
erung hängt aber nicht nur von soziodemographischen Merkmalen ab, wie sie in 
etzten beiden Kapiteln behandelt sind. Neben diesen Merkmalen wie 

 erwartete Rendite einer privaten Zusatzversicherung bestimmen, hängt insbesondere 
tere von der Wahl der/des einzelnen Versicherten ab. Als Beteiligungsanreiz tritt an 

elle der sozialpartnerschaftlichen Parität der Gesetzlichen Versicherungen eine 

nächst die Verteilungswirkungen der Förderung in einer einperiodigen Querschnitt-
betrachtungen analysiert werden. Das nächste Kapitel untersucht in gleicher Weise die 
konkurrierende Förderung betrieblicher Altersvorsorge. Anschließend werden 
verschiedene Verhaltensregeln und die damit einhergehende Förderung im Längsschnitt 
betrachtet.  

Abb. 15 stellt die absolute Höhe der jährlichen Förderung durch Zulagen nach §§ 79-86 
EStG und zusätzlichem Sonderausgabenabzug gem. § 10a EStG in Abhängigkeit des 
Bruttoerwerbseinkommens und der Höhe des Eigenbeitrags dar. Der Fall (A) betrachtet 
eine Einzelveranlagung ohne Kinder mit einem Riester-Beitrag zwischen Null und 4.400 € 
bei einem Einkommen zwischen Null und 80.000 €. Den Fälle (B) und (C) liegt jeweils ein 
gemeinsam veranlagtes Ehepaar zu Grunde. Die Abbildungen unterstellen, dass beide 
Personen zwischen Null und 40.000 € gleich viel verdienen und zwischen Null und 2.200 € 
gleich viel auf jeweils einen eigenen "Riester"-Vertrag einzahlen. Im Fall (C) leben zwei 
kindergeldberechtigte Kinder im Haushalt der Steuerpflichtigen.1  
 

                                               
1 Alle drei Teilabbildungen beziehen sich auf das Veranlagungsjahr 2008. In den Jahren 2002 bis 2007 
ergeben sich gemäß der "Riester-Treppe" niedrigere Förderbeiträge, vgl. Tabelle 1, S. 24. Da die 
Mindesteigenbeiträge, Förderbeträge und Sonderausgaben-Abzugsgrenzen in etwa parallel verlaufen, 
ergeben sich – unter Vernachlässigung der zeitlichen Überlappungen mit den fünf Stufen der 
Einkommenssteuerreform 2001 - 2005 – keine bemerkenswerten strukturellen Unterschiede der 

8 
setzen. Wie 

rung der Maxima 
g, ähnlich wie sie das Gesetz für 

die Betriebsrenten in § 3 Nr. 63 EStG explizit vorsieht. 

Einführungsphase gegenüber der dargestellten Langfristförderung. Im Unterschied zur hiesigen, auf 200
beschränkten Darstellung rechnet das Modell periodenecht mit den jeweiligen Jahressteuerge
alle anderen Gesetzesparameter, werden dabei auch die Förderparameter ab 2009 gemäß dem 
unterstellten Reallohnwachstum fortgeschrieben. Im Unterschied zur nominalen Fixie
des Sonderausgabenabzugs im Gesetz unterstellt AsAd1 eine Dynamisierun
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Sparniveaus im unteren Einkommensbereich. 

ie 
Zulagensumme um die Steuerminderung durch den Sonderausgabenabzug, vgl. 

rge, S. 23, sowie Anhang 15, S.292. 
Aufgrund der Steuerprogression steigt die Steuerersparnis sowohl mit dem 

ommensbereich. 

• Überschreitet die Summe aus Eigenbeitrag und Zulagen die Grenze des 
Sonderausgabenabzugs, bleibt das Fördervolumen je Einkommensniveau konstant. 
Diese Region ist im Single-Fall (A) mit 2.000 € (zzgl. 154 € Zulagen), im Fall der 
gemeinsamen Veranlagung (B) und (C) mit 4.000 € (zzgl. 308 bzw. 678 € Zulagen, 
jeweils ab 2008) erreicht. In den drei Teilabbildungen kommt sie durch die horizontal 
entlang der Ersparnis flach verlaufenden und über die Einkommen steigenden Stufen 

Abb. 15: Förderung der privaten Altersvorsorge aus Zulagen und Sonderausgabenabzug nach AVmG im 
Jahr 2008 in Abhängigkeit des Bruttoerwerbseinkommens zwischen Null und 80.000 € sowie des Eigen-
sparbeitrags zwischen Null und 4.400 € für eine kinderlosen Einzelperson (A), ein Ehepaar ohne Kinder (B) 
und einen Haushalt mit 2 Kindern (C).  
Monetäre Größen in Preisen von 2004. Quelle: eigene Berechnungen. 

Im Grundsatz sind die "Fördergebirge" für die drei betrachtete Fälle strukturgleich 
aufgebaut. Folgende sechs Regionen lassen unterscheiden: 

• Ohne einen Eigenbeitrag ist die Förderung über das gesamte Einkommensintervall 
Null. Erreicht der Eigenbeitrag das Mindestniveau, erhalten die Steuerpflichtigen die 
Zulagenhöhe. Diese Region entspricht der flachen Ebene über die betrachteten 

• Bleibt der Eigenbeitrag hinter dem Mindestniveau zurück, werden die Zulagen linear 
gekürzt. Da der Mindesteigenbeitrag an die Einkommenshöhe gekoppelt ist (ab 2008 
beträgt er 4% und mindestens 60 €), ergeben sich für gleiche Sparbeiträge unter dem 
Mindestniveau mit steigendem Einkommen niedrigere Zulagen. Diese Region 
entspricht den "Abwärtstreppen vom Zulagen-Plateau". Im Single-Fall ist in Abb. 15 (A) 
ist nur eine Abwärtsstufe bei einem Jahreseinkommen von 16.000 € und einem 
Sparvolumen von 400 € zu erkennen. Im Fall (B) und (C) zeigen sich die Treppenstufen 
für höhere Einkommen für Sparvolumina von 400 € bis 1.600 € jährlich. 

• Für höhere Einkommen steigt der Förderbetrag bei einem unverändert hinter dem 
Mindesteigenbeitrag zurück bleibenden Sparvolumen wieder an: Die Wirkung des 
Sonderausgabenabzugs übersteigt die gekürzten Zulagen. Dieser Effekt ist für die 
Wendepunkte am Ende der "Abwärtstreppen" entlang eines Sparvolumens über die 
Einkommensskala verantwortlich. Für den Fall (A) ist das in einem Zahlenbeispiel auf 
Seite 165 verdeutlicht. 

• Überschreitet der Eigenbeitrag den gesetzlichen Mindestbeitrag, erhöht sich d

Kapitel Förderung der kapitalbildenden Privatvorso

Einkommen als auch mit dem Eigenbeitrag bis zur Grenze des Sonderausgabenabzugs, 
also bis zu 2.100 € pro Person in 2008. Diese Region entspricht den "ansteigenden 
Treppenstufen" im mittleren und oberen Eink
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zum Ausdruck: im Fall (A) für die 7 oberen Sparniveaus zwischen 2.000 € und 4.400 €, 
in den Fällen (B) und (C) für die 2 obersten Sparniveaus mit 4000 € und 4.400 €. 

Schließlich wird für jedes positive Sparvolumen über die Einkommensskala 
irgendwann ein Punkt maximaler Förde

• 

rung erreicht. Mit der letzten Stufe der 
Einkommensteuerreform erreicht der Tarif bereits mit 52.152 € den Spitzensteuersatz 

• 

t 
der Absolutbetrag der Förderung für höhere Einkommen und höhere Sparbeiträge 

 € nur einen Eigenbeitrag von 
400 €, so wird die Mindestsparquote von 4%, also 640 € incl. Zulagen, um etwa 18% 
unterschritten. Entsprechend wird auch die Zulage auf 82% bzw. 127 € gekürzt. Bei 

 
 

uerpflichtige aber nach § 10a EStG als 
etrachteten Fall 

führt dies zu einer Steuerminderung von 136 €. Da dies die auf 95 € gekürzte Zulage 

Sonderausgabenabzugs von 2.100 €, vgl. Tabelle 1, S. 24, höhere Steuergutschriften. 
Ab einem Sparvolumen von 2.100 € aus Eigenbeiträgen und Zulagen bleibt die 
gesamte Förderhöhe für dieses Einkommen konstant bei 481 €.  

von 42%. Im Fall (A) der Einzelveranlagung bleibt die Steuerersparnis daher ab 56.000 
€ (in der Granulierung der Abbildung) unverändert. 

Treffen die beiden letzten Effekte zusammen, hat also die Förderung ihr Maximum 
über die Einkommensskala und über die Höhe der Eigenbeiträge erreicht, dann bleib

konstant. Dieses "Hochplateau" wird für das in Abb. 15 betrachtete Einkommens-
intervall nur für den Fall der Einzelveranlagung (A) erreicht. 

Neben diesen universalen Mustern ergeben sich in den einzelnen Fällen eine ganze Reihe 
spezifischer Besonderheiten:  

• Der Fall der Einzelveranlagung ohne Kinder und mit nur einem Sparvertrag (A) ist 
dabei der einfachste. Die Grundzulage, also die Höhe des unteren Plateaus beträgt 154 
€. Spart die Person mit einem Einkommen von 16.000

einem Einkommen von 20.000 € werden die erforderlichen 800 € mit einem
unveränderten Eigenbeitrag von 400 € sogar um 38% unterschritten. Die Zulage sinkt
daher auf 95 €. Diese 495 € kann der Ste
Sonderausgaben in der Steuererklärung geltend machen. In dem b

übertrifft, erhält der Steuerpflichtige eine entsprechende Gutschrift. Insgesamt steigt 
daher die Förderung mit steigendem Einkommen trotz eines unveränderten 
Sparvolumens unterhalb des Mindestniveaus, das zur Erzielung der ungekürzten 
Zulage erforderlich ist. 

Spart die Person mit einem Einkommen von 16.000 € hingegen 800 €, übersteigt die 
Gesamtersparnis von 954 € den Mindesteigenbeitrag. Der Steuerpflichtige erhält die 
ungekürzte Zulage und kann die Gesamtersparnis als Sonderausgabe absetzen. Daraus 
entsteht ihm eine Steuergutschrift von 241 €, die die Zulage um 87 € übersteigt. Bei 
unverändertem Einkommen ergeben sich für höhere Sparbeiträge bis zur Grenze des 
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Diese Förderhöhe wird nur bei höheren Einkommen überschritten. Verdient der 
Steuerpflichtige ein Jahresbrutto von 20.000 € (40.000 €), steigt die Fördersumme über 
die Sparvolumina von 200 € bis 2.100 € von 136 € (164 €) bis 564 € (766 €). 

Das absolute Maximum in Höhe von 931 € wird schließlich ab einer Ersparnis von 
2.100 € incl. Zulagen und einem Einkommen im Bereich des Spitzensteuersatzes, 

78 € und setzt sich aus den 
beiden Grundzulagen von jeweils 154 € sowie zwei Kinderzulagen in Höhe von 185 

son) 
maßgebend für den Mindesteigenbeitrag. Dieser beläuft sich für den Ehemann auf 
0,04 ⋅ 10.163 € = 407 €. Davon sind 156 € Grundzulage abzuziehen, so dass 251 € 
Eigenbeitrag zu erbringen sind. Die Zulage wird um 20% auf gekürzt. Für die Frau 
sind Grund- und Kinderzulagen von den 407 € abzuziehen, so dass sie nur den 
Sockelbeitrag von 60.-- € bezahlen muss, um die volle Zulage in Höhe von 524 € zu 
erhalten. Letztlich erhält die Familie mit 122 € + 524 € = 646 € in etwa 95 % der 
vollen Zulage. 

oberhalb von 52.152 € erreicht. 

• Dem Fall (B) liegen zwei Einkommensbeziehende mit identischen Bruttoeinkünften 
und Sparvolumina ohne Kinder zu Grunde. Sparen beide ihren Mindestbeitrag, 
erzielen sie gemeinsam eine doppelte Grundzulage von 308 €. Die Höhe der 
steuerlichen Förderung steigt für jedes Einkommensniveau über die Sparvolumina bis 
zu 4.200 € incl. Zulagen an. In Abb. 15 (B) sind diese Maxima entlang jeder 
Einkommenslinie erst für die letzten beiden Säulen mit 4.000 € und 4.400 € 
Eigenbeitrag, jeweils zzgl. 308 € Zulagen, erreicht. 

Das Plateau der maximalen Förderung von 1.861 € wird erst oberhalb von 104.300 € 
Bruttoeinkommen bei mindestens 3.892 € Eigenbeitrag erreicht und tritt in Abb. 15 (B) 
nicht mehr in Erscheinung. 

• Der Fall (C) ist deutlich komplizierter als (B) oder (A). Dem Beispielhaushalt mit zwei 
Einkommensbeziehenden gehören zwei kindergeldberechtigte Kinder an. Aus diesem 
Grund interagiert die duale Förderung der Altersvorsorge aus Zulagen und Sonder-
ausgabenabzug mit dem dualen Familienlastenausgleich aus Kindergeld und Kinder-
freibetragswirkung. Im einzelnen Fallen folgende Eigenheiten der Abbildung auf: 

o Die untere Zulagenebene hat nunmehr eine Höhe von 6

€ zusammen. 

o Die Fördersäule bei 0 € Jahresarbeitseinkommen und 2 mal 200 € Eigenbeiträge 
zeigt eine Minderung der Zulagen. Das liegt darin begründet, dass dem Haushalt 
ein bedarfsorientierter Anspruch auf etwa 20.328 € auf ALG II zusteht. AsAd1 
unterstellt Bezugszeiten von Sozialhilfe/ALG II grundsätzlich als 
Pflichtversicherungszeit. Insofern ist der Zahlbetrag (10.163 € pro Per
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o Die mit steigendem Einkommen bei konstantem Sparvolumen sinkende Förderung 
ist aus den Teilabbildungen (A) und (B) bekannt: Liegt das Sparvolumen unterhalb 
des Mindesteigenbeitrags, werden die Zulagen entsprechend gekürzt. Gleichfalls 
bekannt ist der Wendepunkt entlang dieser Linie. Bei 800 € Eigenbeitrag 
übersteigt der Sonderausgabenabzug in dem Fallbeispiel die gekürzten Zulagen ab 
einem gemeinsamen Jahreseinkommen von etwa 34.000 €.  

o Bei höheren Sparbeiträgen (im Beispiel ab 1.400 € Eigenbeitrag und 20.000 € 
Jahresbrutto pro Person) steigt die Förderung zunächst steil an. Auch dieser Effekt 
ist aus den Beispielen (A) und (B) bekannt: Der Sonderausgabenabzug wird ab 
dieser Grenze günstiger als die Summe der direkten Zulagen.  

o Erstaunlicher Weise erreicht die Förderung im Fall des Doppelverdienerhaushalts 
mit Kindern, (C), allerdings bei konstanten Sparbeiträgen schnell ein lokales 
Maximum. Mit steigendem Einkommen sinkt sie zunächst, um dann ein weiteres, 
etwas höher gelegenes aber gleichfalls lokales Maximum zu erreichen. 

Hintergrund für die erste Unstetigkeit ist die einkommensabhängige 
Berechnung des Solidaritätszuschlags seit 1996. Unterhalb eines Freibetrags ist 
kein Soli zu zahlen. Dieser Grenzbetrag der Steuerschuld (vor Soli-Berechnung) 
wird bis zum ersten lokalen Maximum aufgrund des zusätzlichen Sonderausgaben-
abzugs nach § 10a EStG nicht erreicht: Das Einkommen bis zu 44.000 € ist im 
Beispielfall zwar steuerpflichtig; aufgrund der Altersvorsorgebeiträge und des Soli-

zahlen. 
 

Freibetrags ist aber kein Solidaritätszuschlag auf die Einkommensteuer zu 
Da die Soli-Befreiung unmittelbar vorsorgebedingt ist, weist das Modell den zu
zahlenden Solidaritätszuschlag als (indirekte) steuerliche Altersvorsorgeförderung 
aus. 

Das ändert sich im Fallbeispiel bei einem gemeinsamen Jahresbrutto von 48.000 
€. Ab diesem Grenzbetrag sind Steuern und der zunächst noch geminderte 
Solidaritätszuschlag zu zahlen. Der ausgewiesene Förderbetrag geht entsprechend 
zurück. Mit weiter steigendem Einkommen geht zwar zunächst die Minderung 
gegen Null. Gleichzeitig aber wirkt der Sonderausgabenabzug verstärkt progressiv 
steuerentlastend. Letztlich steigt der als Förderung ausgewiesene Steuer-
entlastungseffekt wieder deutlich an. 

o Im Fallbeispiel wird mit 2 mal 36.000 € Jahreseinkommen ein zweites lokales 
Maximum erreicht. Das liegt darin begründet, dass bis zu diesem Einkommen das 
Kindergeld die steuerliche Entlastungswirkung durch die Kinderfreibeträge 
übersteigt. 

Ab 76.000 € Gesamteinkommen wird hingegen die Kinderfreibetragswirkung 
günstiger. Dadurch sinkt das zu versteuernde Einkommen vor Sonderaus-
gabenabzug. In Folge wirkt der Sonderausgabenabzug der Altersvorsorge-
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aufwendungen weniger steuermindernd als ohne Kinderfreibeträge. Die vorsorge-
bedingte Steuerminderung geht zurück.  

Wie im Fall des Soli wird dieser lokale Effekt mit zunehmenden Einkommen 
aber rasch durch die progressiv wirkende Zusatzentlastung des Sonderausgaben-
abzugs ausgeglichen: Die steuerliche Förderung steigt wieder an und erreicht ein 
globales Maximum in dem Punkt, in dem der Durchschnittssteuersatz den 
Spitzensteuersatz erreicht.  

o Dieses Plateau der maximalen Förderung ist für den betrachteten Doppelverdiener-
haushalt aufgrund der beiden Kinderfreibeträgen mit 1.794 € etwas niedriger als 
im Fall des kinderlosen Splittinghaushalts, (B). Wie im Fall (B), ist es nicht in Abb. 
15 dargestellt. 

Abb. 16 (S. 168) zeigt die Struktur der Gesamtersparnis aus Eigenbeitrag, Zulagen und 
Steuerentlastung in einer Periode ab 2008 für die drei Beispielfälle. Der Übersichtlichkeit 
halber ist die Entscheidungsdimension "Höhe der Eigenbeiträge" dabei auf die einfache 
Regel komprimiert: "Spare jeweils genau 4% Deines Bruttoeinkommens". Insofern bildet 
Abb. 16 einen Diagonalschnitt durch Abb. 15 entlang der gleichen Bruttoeinkommens-
skala. Gespart wird jeweils die Summe aus Zulagen und dem Eigenbeitrag. Die 
Steuerminderung wird dem Haushalt hingegen erst im Zuge des Jahreslohnsteuer-
ausgleichs zugerechnet. Insofern mindert sie ex-post den Eigenbeitrag. In Abb. 16 ist sie 
daher als Bestandteil des Eigenbeitrags abgebildet. Grundsätzlich fällt auf, dass die 
Finanzierungslast deutlich stärker in die Hand der Versicherten fällt als im Fall der GRV 
mit ihrer (formal) hälftigen Beitragsteilung zwischen Arbeitnehmer/innen und 
Arbeitgebern. Eine Förderung von 50% und mehr erreichen nur Haushalte mit Kindern 
bei sehr geringen Bruttoeinkommen von etwa 1.000 € pro Monat. Für Kinderlose spielt 
die

en 
Einzelperson (A), ein Ehepaar ohne Kinder (B) und einen Haushalt mit 2 Kindern (C).  
Monetäre Größen in Preisen von 2004. Quelle: eigene Berechnungen                      

 Zulagenförderung insgesamt eine eher untergeordnete Rolle. Dafür allerdings wirkt 
der zusätzliche Sonderausgabenabzug umso stärker. Singles erreichen – bei einer 4%igen 
Sparquote – ab etwa 58.000 € die maximale Steuerersparnis von 777 € pro Jahr. Ab 
diesem Gehaltsniveau beginnt die bis dahin mit steigendem Einkommen konkav 
geminderte Eigenbeitragslast wieder einkommensproportional anzusteigen. Für 
verheiratete Splittingfälle ohne Kinder zeigt sich das gleiche Muster auf höherem Niveau. 
Die steuermindernde Wirkung des Ehegattensplittings reduziert allerdings für jedes 
Einkommensniveau die altersvorsorgebedingte Steuerersparnis. Aus diesem Grund setzt 
die Steuerminderung durch § 10a EStG erst bei höheren Einkommen ein und verläuft – 
pro Kopf gerechnet – etwas flacher als im Fall (A). 

 

Abb. 16: Förderstruktur der privaten Altersvorsorge aus Zulagen und Sonderausgabenabzug sowie dem 
Eigenbeitrag (unter Abzug der Sterminderung) nach AVmG im Jahr 2008 in Abhängigkeit des 
Bruttoerwerbseinkommens bei einem Eigenbeitrag von 4% des Einkommens für eine kinderlos
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Für Familien mit Kindern beginnt die Steuerminderung auch im Vergleich zu 
kinderlosen Paaren erst bei höheren Einkommen zu wirken. Das liegt einerseits in der um 
die

dsumme, um eben jene 
Kinderfreibetragswirkung gemindert. Auch daher fällt die altersvorsorgebedingte, 
zu

ehr als 100.000 € und einem Eigensparvolumen 
von knapp 2.000 € pro Person erzielen gleichfalls Förderquoten von knapp 50% mit einem 
Ste

ng 
pro Jahr. Da sie dafür unter Abzug der Zulagen aber auch nur 3.522 € Eigenbeiträge zu 
lei

    

 Kinderzuschläge deutlich erhöhten Zulagen begründet. Im Fall (C) mit zwei Kindern 
beträgt die Zulagenhöhe 678 € i. Vgl. zu 308 € für (B) ohne Kinder bzw. 154 € für den 
Single-Fall (A). Anderseits ist die Steuerlast für jedes Einkommen, für das die Kinder-
freibetragswirkung bereits günstiger ist als die Kindergel

sätzliche Steuerminderung für jedes Einkommensniveau i. Vgl. zu Kinderlosen 
niedriger aus. Bei einem gemeinsamen Jahresbrutto von 74.000 € wird diese Grenze im 
Beispielfall (C) überschritten. Daher erreicht, wie bereits am Beispiel der Abb. 15 (C) 
dargelegt, die altersvorsorgebedingte Steuerersparnis mit 72.000 € ein lokales Maximum. 

Die Betrachtungen zum Förderniveau der Privatvorsorge zusammen fassend, bleibt 
damit an dieser Stelle festzuhalten, dass die Fördervolumina aus Zulagen und 
Sonderausgabenabzug durchaus eine beachtliche Höhe erreichen. Singles sind zwar auf 
die Grundzulage von 154 € beschränkt. Sie können durch die steuerliche Förderung nach 
§ 10a EStG für hohe Eigensparbeiträge ab knapp 2.000 € pro Jahr bei hohen 
Bruttoeinkommen ab ca. 56.000 € eine Gesamtförderung von knapp 950 € und damit fast 
50% der Eigenleistung erzielen. Familien mit Kindern erzielen hingegen durch die 
Zulagenhöhe von 308 € + 185 € je Kind vor allem im unteren Einkommensbereich bei 
relativ niedrigen Eigenbeiträgen hohe Förderrenditen von 50% und mehr. Kinderlose 
Ehepaare mit hohen Einkommen von m

uerentlastungsvolumen von bis zu 1.861 € pro Jahr. Aufgrund der Interaktion mit dem 
steuerlichen Familienlastenausgleich erzielen Ehepaare mit 2 Kindern im Spitzen-
einkommensbereich mit knapp 1.800 € eine etwas geringere absolute Steuerentlastu

sten haben, kommen auch sie auf Förderquoten von gut 50%. Haushalte, die mit ihrem 
Einkommen und ihrer Altersvorsorge zwischen diesen Extrempunkten liegen, erreichen 
jedoch regelmäßig weniger als im Fall der paritätischen Beitragsfinanzierung der GRV. 

Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 

Zwei wesentliche Merkmale unterscheiden die Förderung der arbeitnehmer-
finanzierten Betriebsrente per Entgeltumwandlung von derjenigen der privaten "Riester"-
Rente, wie sie im letzten Kapitel behandelt ist:1 

                                           
1 Grundsätzlich können Arbeitnehmer/innen bei selbstfinanzierten Beiträgen wählen zwischen der Brutto-
Entgeltumwandlung  nach § 3 Nr. 63 EStG und der dualen "Riester-Förderung" nach §§ 10a, 79 ff. EStG. 
Letztere ist in ihren Verteilungswirkungen identisch mit den im letzten Kapitel aufgezeigten Eigen-
schaften. Im Folgenden bezeichnet der Begriff Betriebsrente daher stets die Option der Brutto-
Entgeltumwandlung. Details des Fördermechanismus und der Modellierung sowie eine Kurzübersicht 
bietet das Kapitel Förderung der kapitalbildenden, betrieblichen Vorsorge, S.26. 
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 Kapitel betrachteten Effekten zu bewerten. 
Außerdem ist im Folgenden unterstellt, dass die max. Sparquote von 4% stets voll ausge-
schöpft wird. Der hier betrachtete Fall ist also direkt mit Abb. 16(A), S. 168, vergleichbar. 
Abb. 18 stellt das jährliche Fördervolumen und die Anzahl entgangener Entgeltpunkte für 

men 
vor Abzug der Beiträge in Höhe von 4% bis zur BBGR dar. 

Erstens tritt die Einkommensteuerbefreiung der Beiträge an die Stelle der dualen 
Förderung aus Zulagen und Sonderausgabenabzug. Die Beiträge werden aus 
unversteuertem Bruttoeinkommen bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze der GRV 
geleistet. Dadurch sinkt das zu versteuernde Einkommen. Die daraus resultierende 
Steuerersparnis stellt die Förderung dar.  

• Zweitens sind die Beiträge bis 2008 auch sozialabgabenfrei. Dadurch mindern sie 
unmittelbar den Erwerb von Entgeltpunkten und den GRV-Rentenanspruch. Die im 
Folgenden betrachtete Betriebsrentenoption stellt also ein temporäres "Opting-Out" 
aus der GRV dar. Insofern geht der Privatisierungsgedanke der Vorsorgeverant-
wortung im Fall der Betriebs- noch ein Stück weiter als im Fall der "Riester"-Renten.  

Da für die Betriebsrentenförderung keine Dualität zwischen Zulagen und Steuer-
minderung zu berücksichtigen ist, sind die folgenden Betrachtung ist auf den Single-Fall 
beschränkt. Die Interaktion der steuerlichen Förderung mit dem dualen Familienlasten-
ausgleich ist analog zu den im letzten

einen Einverdienerhaushalt ohne Kinder in Abhängigkeit vom Bruttoerwerbseinkom
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Abb. 17: Jährliche Förderung der betrieblichen Altersvorsorge durch Minderung der persönlichen 
Einkommensteuer- und Sozialabgabenschuld in € zu Preisen von 2004 dargestellt im oberen Panel (A) und 
abgetragen auf der linken Achse, sowie (bis 2008) jährlich entgangene GRV-Entgeltpunkte, dargestellt im 
unteren Panel (B) und abgetragen auf der rechten Achse. 
Jeweils in Abhängigkeit vom Bruttoerwerbseinkommen. Quelle: eigene Berechnungen. 
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Bis einschließlich 2008 setzt sich die Förderung aus einer Steuerminderung und 
reduzierten Sozialabgaben zusammen. Erstere, in Abb. 18 (A) durch die schwarzen Linien 
symbolisiert, bleibt dauerhaft erhalten.1 Der Beitragsabzug vom sozialabgabenpflichtigen 
Brutto ist hingegen nur bis 2008 möglich. Unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze der 
GRV mit gegenwärtig 61.800 € ist daher bis 2008 schon aus diesem Grund die 
Abgabenreduzierung der Betriebsrentenbeiträge höher als diejenige der Privatrenten-
beiträge. Aber auch die reine Steuerersparnis ist aus zwei Gründen i.d.R. günstiger als im 
Fall der Privatrente mit Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG. Erstens erhöht sich die 
Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags um die Summe der Riester-Zulagen, 
sofern die Sonderausgabenabzugswirkung die Zulagenhöhe übertrifft, vgl. Anhang 14 (S. 
286). Das ist für die Betriebsrentenbeiträge nicht der Fall. Zweitens ist der 
Sonderausgabenabzug auf max. 2.100 €, die Steuerfreiheit der Betriebsrentenbeiträge 
aber auf 4% der Beitragsbemessungsgrundlage, also auf z. Zt. 2.472 € beschränkt. 

erhalb von 53.000 € ist daher die Betriebsrente 
ig ahl. 

ersparn r das bet e Einkom ntervall  18 
unächs nmittelbar einsichtig, dass unterhalb des – um den 

 erhöhe  1,04fachen Grundfreibetrags in Höhe von knapp 
rerspar uftritt. kostenpau  und ge-

erausgabe höhen diesen kritischen Betrag auf knapp 11.000 €. 
euervorte urch die Betriebsrentenbeiträge mit steigenden 

Einkommen z nächst steil bis etwa 17.000 ie Minderung 
s" (um der Erw kommen Höchstb der 
versich beiträge als Sonderausgaben nach § 10 (3) EStG 

dass m eiter ste en Einkom  die Sum der 
icherung äge zunächst sinkt. Dieser Effekt wirkt mit 
 so lange  der Vorwegabzug von maximal 3.068 € auf Null 

kommen ist bei etwa 20.000 € erreicht. Für höhere 
inkommen können die Sozialversiche  des sog. 

lso bis 001 € ab n werde  zu dies nkt 
heit d riebsrentenbeiträge die einkommensabhängige 
betrags  steuerlichen Vorsorgeaufwendungen. An dem 

tes ist d wegabzu tändig g . Die Bet nte 
icht weit ermindern. Daher sinkt in der Differenzbetrachtung 

 Betriebsr nbeit en, in . 18 
markierten Punkte in einer rechnerischen Detailbetrachtung.  

                                              

Insbesondere im Einkommensbereich ob
aus steuerlicher Sicht die günst ere W

Der Verlauf der Steuer is übe rachtet mensi in Abb.
(A) ist nicht ganz trivial. Z t ist u
Betriebsrentenbeitrag zu nden –
8.000 € keine Steue nis a Werbe schale Vorsor
aufwendungen als Sond n er
Danach steigt der St il d

u  € an. Ab diesem Punkt beginnt d
des sog. "Vorwegabzug   16% erbsein ) den etrag 
Absetzbarkeit der Sozial erungs
soweit einzuschränken, it w igend men me 
absetzbaren Sozialvers sbeitr
steigenden Einkommen , bis
gekürzt ist. Dieses Grenzein
E rungsbeiträge nur noch bis zum 1,5fachen
"Grundhöchstbetrags", a  zu 2. gezoge n. Bis em Pu
mindert die Steuerfrei er Bet
Minderung des Höchst  der
1,04fachen dieses Punk er Vor g volls ekürzt riebsre
kann also die Kürzung n er v
der Steuervorteil durch ente räge. Tabelle 22 zeigt diese beid  Abb

 
1 Im Unterschied zu den nominal in § 10a EStG fixierten Maxima des Sonderausgabenabzugs von "Riester"-
Sparbeiträgen ist die Steuerfreiheit der Betriebsrentenbeiträge  in § 3 Nr. 63 EStG  mit bis zu 4% in 
Relation zum Bruttoeinkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze der GRV festgeschrieben. Die Grenze 
ist also dynamisch an die individuelle Lohnentwicklung gekoppelt. Aufgrund der reallohnindexierten 
Fortschreibung des gesamten Steuer- und Sozialsystems in AsAd1 wirkt sich die Unterscheidung in den 
Modellrechnungen jedoch nicht aus. 
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Für höhere Einkommen steig Betriebsr orteil pr onsbedin der 
 der V eaufwendungen sich nicht weiter auswirkt. Die 
kt auc leicht Konvexität des Steuervorteils durch den 
 die Mi g der Sozialversicherungsbeiträge zwischen den 
r mit dem nkommen steigt. An der Beitragsbemessungsgrenze 

ant. 

t der entenv ogressi gt wie
an, da der Sondereffekt orsorg
Steuerprogression bewir h   die
Beitragsabzug; während nderun
Sprungstellen (s.u.) linea  Ei
der GRV, oberhalb der Grenze d itzensteuersatzes, ist der maximale Abzugsbetrag 
rreicht. Die Steuerersparnis bleibt dah

es Sp
e er für weiter steigende Einkommen konst

ohne BR mit BR R mi
17 17.000 20.000

68  - 00
spflichtiges 17 16.320 20.000

Sozialversicherungsbeiträge 6 4.028
ach "alte t

1.33 1.334 34
3.06 3.068 68

utto-EK -2 -2.611 -3.200
1.79 1.334 34

667 667 667
2 2.458 2.001

2. Vorsorgeaufwendungen nach "neuem" Recht

595
595

5

.618
3

1
8

ohne B t BR
Bruttoeinkommen .000 20.000
Betriebsrentenbeitrag  - 0 8
steuer-/ sozialversicherung  Brutto .000 19.200

3.567 3.424 4.19
1. Vorsorgeaufwendungen n m" Rech
    Grundhöchstbetrag 1.334 4 1.3
    Vorwegabzug 3.068 8 3.0
      Minderung um 16% d. Br .720 -3.072

1.682 1 1.3
    hälftiger Höchstbetrag 667

.349 2.001

    GRV-Beitrag 1.646 1.580 1.936 1.859
      abzugsfähig zu 32% 527 506 620
      begrenzt auf 13.200 € - AG-Beitrag 527 506 620
    zuzgl. Restl. Soz.Vers.-Beiträge bis 1.500 € 2.027 2.006 2.120 2.095

Bestberechnung Vorsorgeaufwendungen 2.349 2.458 2.120 2.09

Zu versteuerndes Einkommen 13.695 12.906 16.924 1
Einkommenssteuerschuld 1.268 1.040 2.144 1.93

Ersparnis durch Betriebsrente
   Steuern 228 21
   Sozialabgaben 143 16
   gesamt 371 379

Re piel (1) echenbeispchenbeis R iel (2)

  

Tab

ch § 10 (3) EStG nicht schon kompliziert genug, 
wird der Effekt zusätzlich noch überlagert durch eine Bestberechnung, die das 
Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) für die Jahre 2005 bis 2014 im Übergang zur 

elle 16: Rechenbeispiele zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge durch Minderung der 
persönlichen Einkommensteuer- und Sozialabgabenschuld.  
Die beiden Beispiele sind in Abb. 18 (S. 171) in ihrer Lage auf der Bruttoeinkommensachse durch Ellipsen 
markiert. "Altes" Recht bezeichnet die (modifizierte) Nachwirkung des Sonderausgabenabzugs in § 10 EStG 
im Zuge der Bestberechnung, die das Alterseinkünftegesetz im Vergleich zur begrenzten Abzugsfähigkeit 
der Rentenversicherungsbeiträge ("neues Recht") während des Übergangs zur sog. "nachgelagerten 
Besteuerung" vorsieht. Zu Details vgl. Kapitel Alterseinkünftegesetz, S.39. Quelle: eigene Berechnungen.  

Als wäre die Wirkung der Betriebsrentenbeiträge auf die Abziehbarkeit von Vorsorge-
aufwendungen als Sonderausgaben na

nachgelagerten Besteuerung vorsieht, vgl. Kapitel Alterseinkünftegesetz, S.39. Im 
Fallbeispiel der Abb. 18 wird die in 2008 auf 32% begrenzte Abzugsfähigkeit der GRV-
Beiträge nach AltEinkG ab etwa 19.000 € günstiger als die im Zuge des Bestberechnung 
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nachwirkende "alte" Höchstbetragsregelung nach § 10 (3) EStG. Da für Einkommen ab 
19.000 € die Steuerbelastung mit dem AltEinkG sinkt, reduziert sich für jedes gegebene 
Einkommen auch die Steuerersparnis durch den Abzug des Betriebsrentenbeitrags. Daher 
fallen die beiden Linien der Steuerersparnis mit und ohne Berücksichtigung des AltEinkG 
in Abb. 18 bis zum 1,04fachen der Beitragsbemessungsgrenze der GRV auseinander. Ab 
diesem Punkt ist vor und nach der Neuregelung der steuerlichen Behandlung von 
Vorsorgeaufwendungen durch das AltEinkG der gleiche maximale Abzugsbetrag erreicht. 
Da diese Stelle mit knapp 64.300 € in der obersten Progressionszone des Tarifs oberhalb 
von 52.152 € liegt, konvergiert die maximale Steuerersparnis im Beispielfall der Abb. 18 
daher vor und nach der Besteuerungsreform gegen knapp 1.100 €. 

der jährlich entgangenen 
Entgeltpunkte auf dem GRV-Konto in Abb. 18 (B) wieder.  

Oberhalb der Sozialabgabenfreiheit der Minijobs für Arbeitnehmer/innen – soweit sie 
die pauschalen Arbeitgeberbeiträge nicht freiwillig ergänzen –, also ab (dem 1,04fachen 
von) 4.800 € Bruttoeinkommen pro Jahr steigt der Betriebsrentenvorteil zunächst steil an. 
Dieser Anstieg endet abrupt an (dem 1,04fachen) der oberen Grenze der sog. "Gleitzone" 

ergrund für diese "Niedrigeinkunftsnase" besteht 
n tragssätze sem Bereic ear ansteig iese 
Gesetz tsmarkt", 

ührt w  um die Grenzbelastungen oberhalb der Minijob-
l. Kap eitsmark en, S. 42. In diesem Bereich sinkt 
der Be entenbeiträge nicht nur die Beitragsbemessungs-

duziert ie Beitragssätze. Diese Doppelwirkung ist sowohl 
als auch das abrupte Ende dieser Zone verantwortlich. Ab 

en die un zten Sozia icherungss zum Ansat eser 
Effekt ist allerdings eher eine Skurrilität im " nach "Hartz 

nfreih Betriebsr eiträge. sch dürft ne 
da sic iesem Einkommensbereich kaum Betriebsrenten 

ommen s  die Entlastung zunächst einkommensproportional 
eitragsbemessungsgrenze in der Gesetzlichen Kranken-

ersicherung (GKV) ist jedoch in jede gsbeitrag 
r ohne bsrentenbeitrag. Daher sinkt der Betriebsrenten-
 um d teil der (und GP iträge a ie 
äge mi ehmenden Einkommen steigen, wirkt sich dieser 

ntgeltpu ilanz in Abb. 18 (B) aus. Im Folgenden steigt 
orteil in  18 (A) wieder einkommensproportional an, bis sich 

m 1.04fac der B V wi holt. 

Die in Abb. 18 (A) durch die graue Linien symbolisierte Minderung der 
Sozialabgabenlast durch den Abzug der Betriebsrentenbeiträge vom sozialversicherungs-
pflichtigen Brutto bis einschließlich 2008 ist durch andere Effekte bestimmt. Sie finden 
sich – mit einer Ausnahme – spiegelbildlich im Verlauf 

bei 9.600 € Jahreseinkommen. Der Hint
darin, dass die Sozialversicheru
Konstruktion st mit dem "2. 

gsbei in die h lin en. D
 i  für moderne Dienstleistungen am Arbei

"Hartz II" in 2003 eingef orden,
Grenze zu reduzieren, vg itel Arb treform
daher durch den Abzug triebsr
grundlage; der Abzug re auch d
für den steilen Anstieg  für 
knapp 10.000 € komm gekür lvers ätze z. Di

 Zusammenwirken der "Gleitzone
VI" und der Sozialabgabe ei r t de entenb Empiri e er oh
große Bedeutung sein, h in d
finden. 

Mit steigendem Eink teigt
an. Ab dem 1,04fachen der B
v m Fall der maximale Krankenversicherun
zu zahlen – ob mit ode  Betrie
vorteil an dieser Stelle en An GKV- V-) Be b. Da d
Rentenversicherungsbeitr t zun
Effekt nicht auf die E nkteb
entsprechend auch der V Abb.
der gleiche Effekt an de hen eitragsbemessungsgrenze der GR eder
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Für höhere Einkommen existie er kein B rentenvo  Hinblic die 
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ax. 0, in den Jahren 2002 bis 2008, ihr Maximum. Für 
erden  oder Betriebsr  keine ren 
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 18 (A). 

ibt an telle festzuhalten, dass die steuerliche Förderung 
 Betrie nbeiträge nach § 3 Nr. 63 EStG i.d.R. in all den 
enen d rliche Förderung der "Riester"-Rentenbeiträge die 
trifft. D  wie im letzten Kapitel gesehen, vor allem für Gut-

le Kinde u erwarten. Bis einschließlich 2008 sind die 
zudem b u 4% des Einkommens unterhalb der Beitrags-

emessungsgrenze der GRV sozialabgab die jährliche 
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bsrente im 
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Förderquoten 

Die Querschnittbetrachtungen zur Förderhöhe der betriebli

ispieljahr 2008 zusammen gestellt werden. Eine Förderquote ist definiert als der Anteil 
der gesamten Förderung aus Zulagen, Sonderausgabenabzugswirkung, Steuer- und 
Sozialabgabenbefreiung an der Summe aus eigenen Sparbeiträgen zzgl. der Gesamt-
förderung. Diese Förderquoten wirken sich unmittelbar auf die effektive Beitrags-
verzinsung aus. Ihre Analyse bildet daher einen Übergang zur Längsschnittbetrachtung 
im nächsten Kapitel. 

Abb. 19 fasst die bisher betrachteten Fälle unter der Annahme zusammen, dass über 
die gesamte Einkommensskala einheitlich ein Eigenbeitrag von 4%

gezahlt wird.1 Das aus Abb. 18 (A) bekannte Muster der Betriebsrentenförderung ist als 
gestrichelte Linie in Abb. 19 wieder zu erkennen. Abb. 19 stellt allerdings die Relation der 
Förderung zu den einkommensproportional wachsenden Eigenbeiträgen plus Förderung 
dar. Daher sinken die Kurven ab der Stelle, an denen die absoluten Förderbeträge ihr – für 
höhere Einkommen konstant bleibendes – Maximum erreichen. Für die Betrie

 
1 Die Abbildung stellt also – insbesondere am oberen Einkommensbereich – nicht die maximale 
Förderquoten dar, die sich ergibt, wenn lediglich der max. Abzugsbetrag von 2.100 € [zu Preisen von 
2004] pro Jahr und Person in 2008 gespart wird. 
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Riester-Förderung im Single-Fall bereits bei 52.000 (vgl. Diskussion der Abb. 15 (A), S. 164) 
und im Fall des Haushalts ohne Kinder bei 105.000 €, wie anhand der Abb. 15 (B) 
erläutert. 
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Im unteren Einkommensbereich steigt die Betriebsrentenförderung in Relation zum 
ein

tante 
zunächst unterproportional ansteigt, ergibt sich eine degressiv, konvex sinkende 
Fö

Abb. 18: Förderquoten für private "Riester"- und Betriebsrentenersparnis in Höhe von 4% des 
Bruttoeinkommens für Singles und Ehepaare mit und ohne Kinder im Jahr 2008.  
Quelle: eigene Berechnungen. 

gesetzten Kapital aufgrund der Sondereffekte in der "Gleitzone" steil an, vgl. 
Diskussion der Abb. 18 (A). Die Förderquote liegt nahezu auf dem gesamten Einkommens-
intervall oberhalb derjenigen der Riester-Rente im Single-Fall.  

Die Förderquoten der Riester-Rente sinken im unteren bis in den mittleren 
Einkommensbereich zunächst steil ab. Das liegt daran, dass die Förderung ab der Stelle, 
an der sich keine Zulagenkürzung mehr ergibt, bis zu der Stelle, an der der 
Sonderausgabenabzug die Zulagensumme übersteigt, konstant bleibt. Daraus ergibt sich 
in den Förderquoten ein erstes Maximum an der Stelle des minimalen Eigenbeitrags, der 
gerade zu einer vollen Zulage ausreicht. Da das eingesetzte Kapital aber mit steigendem 
Einkommen aus einem einkommensproportionalen Anteil und einer (Förder-)Kons

rderquote. Übersteigt der Sonderausgabenabzug die Zulagensumme, beginnt die Quote 
wieder zu steigen – bis die Förderung aufgrund der Begrenzung und des Spitzen-
steuersatzes ihr Maximum erreicht. Der Wendepunkt von fallenden zu steigenden 
Förderquoten ist aufgrund des steuerlichen Splittingvorteils für gemeinsam veranlagte 
Paare erst bei höheren Einkommen erreicht als bei Singles. Aufgrund der höheren 
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Zulagen ist er für Paare mit (mehr) Kindern erst für höhere Einkommen erreicht als für 
Paare ohne oder mit weniger Kindern.  

Im Verlauf der Förderquoten für Haushalte mit 1 oder 2 Kindern ist bei 69.000 € bzw. 
72.000 € Jahreseinkommen die bereits bekannte Interaktion der Altersvorsorgeförderung 
mit dem dualen Familienlastenausgleich zu erkennen, vgl. Diskussion der Abb. 15 (C). 

Insgesamt zeigt sich ein typischer u-förmiger Förderverlauf der Förderquoten über die 
Einkommensskala, vgl. auch HIMMELREICHER, VIEBROK, 2003, S. 28 oder DEUTSCHE 

BUNDESBANK, 2002, S. 29. Damit bleibt festzuhalten, dass insbesondere an den Rändern der 
Einkommensskala unter zielgenauer Ausschöpfung der maximalen Steuerabzugsbeträge 
bzw. Erfüllung der Mindesteigenbeiträge hohe Fördequoten von 50% und mehr erreicht 
werden können. Im unteren bis in den mittleren Einkommensbereich gilt das vor allem 
für

iner ohnehin schon umfangreichen 
Basisvorsorge in Anspruch genommen werden.  

er nur Indikatoren der 
Verteilungswirkungen liefern. Aufgrund des sukzessiven Übergangs zur nachgelagerten 
Be

 Familien mit Kindern. Im oberen Mittelfeld der Einkommensskala eher für Singles als 
für kinderreiche Familien. Im mittleren Bereich tendieren die Förderquoten eher gegen 
ein Drittel. Damit liegen sie für einen Großteil der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten unterhalb der formal hälftigen Finanzierung der GRV-Beiträge durch 
Versicherte und Arbeitgeber. 

Empirisch dürften die Förderquoten vor allem für den Sparanreiz bedeutsam sein. Ihr 
Verlauf im Simulationsexperiment steht zumindest im Einklang mit der empirisch 
beobachtbaren Tendenz, dass Betriebsrenten und private "Riester"-Verträge vor allem von 
Versicherten im oberen Einkommensbereich mit e

Der u-förmige Verlauf der Förderquoten mag darüber hinaus als Indiz gewertet 
werden, dass neben den Kinderreichen auch die Einkommensreichen zu den relativen 
Gewinnern der Rentenreform 2001 gehören. Allerdings ist bei der Interpretation der 
Querschnittsergebnisse zu einem Bilanzstichtag in der Ansparphase Vorsicht geboten. Die 
mit dem Einkommen steigende Steuerentlastung durch den begrenzten Abzug von 
Vorsorgeaufwendungen ist im wesentlichen der steuerlichen Progression geschuldet. Die 
Rentenleistungen aus dem aufgebauten Kapital werden jedoch nachgelagert voll zu 
besteuern sein. Nach heutigem Rechtsstand gilt auch in Zukunft die gleiche Progression. 
Die effektive Nettorendite der Beiträge hängt daher auch von der Relation der 
Bruttoeinkünfte nach und vor Renteneintritt ab. Im folgenden Kapitel schließt sich den 
Querschnittbetrachtungen daher eine intertemporale Längsschnittanalyse der zu 
erwartenden Bruttorenditen an. Aber auch dieses Bild wird wied

steuerung hängt die effektive Nettorendite nämlich auch in hohem Maße vom 
Zeitpunkt des Renteneintritts ab. Diesen Übergang zu beleuchten, wird Aufgabe des 
Kapitels Alterseinkünftegesetz, S. 214 sein. 
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Rentabilität und Risiken der privaten und betrieblichen Zusatzvorsorge 

Nachdem das voran gehende Kapitel Förderbeträge und -quoten in der 
Querschnittbetrachtung eingehend analysiert hat, sollen nunmehr Zahlungsbilanzen und 
zu erwartende Renditen der staatlich geförderten, privaten und betrieblichen Alters-
vorsorge entlang der im Kapitel Endogene Prozesse (S. 84) eingeführten Modellbiographien 
im Längsschnitt untersucht werden. Die Rentabilitätsmaße sind dabei in analoger 
Anwendung der Gleichung 22 (S. 141) auf die erwarteten Zahlungsströme zwischen 
Versicherten und den Trägern der betrieblichen oder privaten Zusatzversorgung 
berechnet.1 Die Abschätzungen in Tabelle 17 und Tabelle 18 sind daher mit den 
entsprechenden Fällen in Tabelle 17 (S. 148) bzw. Tabelle 19 (S. 154) vergleichbar.  

Tabelle 17 und Tabelle 18 liegen jeweils drei Zinsszenarien zu Grunde. Der obere Teil 
(A) zeigt Renditeabschätzungen, die sich im stochastischen Szenario mit Zins- und 
Beschäftigungsrisiken (vgl. Kapitel Konjunktur und Wachstum, Beitragssätze, S. 80, sowie 
Beschäftigung, S. 82) bei einem mittleren Realzins von 2,75% ergeben. Unter Einrechung 
ze

en, aber trotzdem mit 11 Jahren nur temporären Zinsschwäche zu 
Beginn der Sparphase nach AVmG getestet werden.2 Alle drei Zinsszenarien sind reallohn-
wa

hnprozentiger Verwaltungskosten und einer jahresdurchschnittlichen Inflation von 
1,5%, wie sie die Nachhaltigkeitskommission unterstellt, vgl. BMGS (2003, S. 108), 
entspricht dem eine Nominalverzinsung von knapp 4,7%, vgl. Fußnote 1, S. 80. Das 
Zinsszenario (B) unterstellt die gleiche Risikostruktur bei einer mittleren Realertragsrate 
der an die Versicherung geleisteten Beitragszahlungen von 1,29% bzw. nominal 3,1%. 
Dieser Zinssatz ist i.d.R. den wachstumsbereinigten Szenarien unterstellt, da 1,29% = 
2,75% - 1,46% mit 1,46% als mittlerem Reallohnwachstum gem. Nachhaltig-
keitskommission. Dem dritten Zinsszenario (C) liegen grundsätzlich die gleichen 
Annahmen wie unter (B) zu Grunde. Eine zusätzliche Besonderheit besteht darin, dass 
Beiträge in den Jahren 2002-12 mit lediglich 0% nominal bzw. -1,5% real verzinst werden. 
Dieser Ansatz entspräche der vom AltZertG geforderten Nominalwertgarantie, würde er 
über die gesamt Laufzeit fortgesetzt. Die Annahme einer 30 bis 40jährigen Null-
verzinsung erscheint wenig wahrscheinlich in einer kapitalbildenden Renten-
versicherung. Mit dem Szenario (C) sollen statt dessen mögliche Auswirkungen einer 
tiefen und hartnäckig

chstumsbereinigt berechnet.  

                                               
1 An die Stelle der Rentenversicherungsbeiträge auf der linken Seite von Gleichung 22 (S. 141) treten dabei 
die Eigenbeiträge der Versicherten. An die Stelle der GRV-Leibrenten auf der rechten Seite der Gleichung 
treten die Bruttoeinkünfte aus der privaten/betrieblichen Rentenversicherung. 
2 Die drei Zinsszenarien sind in ihren Ertragsannahmen alle recht vorsichtig konstruiert. Angesichts der 
Diversität existierender „Riester“-Anlageformen ist es gut möglich, dass Versicherte höhere Renditen 
erzielen. Da die Kapitalerträge in der Ansparphase steuerfrei sind, ist die exponentielle Wirkung einer 
höheren Verzinsung auf den Sparprozess vergleichsweise einfach abschätzbar. Abb. 19 und Abb. 20 (S. 
183) zeigen die Akkumulationsstruktur unter den beiden Zinsszenarien (A) und (B) an vier einfachen 
Beispielen. Ein Vergleich dieser Abbildungen macht unmittelbar deutlich, wie sich eine höhere Real-
verszinsung auf den Sparprozess qualitativ auswirken würde. Der Übersichtlichkeit halber sei darauf im 
Folgenden aber verzichtet.  
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Einverdiener-Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 
 Pers4 Pers3 Pers2 Pers1 
(A)  mittlerer Realzins, E[r]~ 2,75% 

 „Riester“-Vertrag, minimaler Eigenbeitrag (A.1) 
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 11.517 26.846 32.615 39.095 
2.         Summe Förderung [€] 5.385 11.432 16.251 27.123 
3.      Summe erw. Renten [€] 29.520 66.074 84.095 112.724 
4.                      Beitragsanteil 39% 41% 39% 35% 
5.                                  r* [%] 3,24% 3,13% 3,30% 3,69% 
6. nachrichtl. Monatsrente [€] 124 278 353 474 
7            Anteil an GRV-Rente 18% 19% 19% 21% 

 Betriebsrente, 4% Eigenbeitrag (A.2) 
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 14.371 27.463 33.184 41.134 
2.         Summe Förderung [€] 3.309 13.222 18.925 31.891 
3.      Summe erw. Renten [€] 33.736 76.385 97.723 133.628 
4.                      Beitragsanteil 43% 36% 34% 31% 
5.                                  r* [%] 2,80% 3,46% 3,65% 3,77% 
6. achrichtl. Monatsrente [€] 135 306 391  n 534 
7            Anteil an GRV-Rente 20% 21% 21% 24% 
(B)  mittlerer Realzins, E[r]~ 1,29% 
 „Riester“-Vertrag, m er E itra  inimal igenbe g (B.1)
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 11.415 26.682 32.450 38.951 
2 11.429 16.236 27.166 .         Summe Förderung [€] 5.385 
3.      Summe erw. Rent  9.3 11  5 74.en [€] 1 83 43. 5 5.153 415 
4.                      Beitragsanteil 59% % 52 62  59% % 
5.                                  r* 1,81% 68% 1,85% 2,26 [%]  1, % 
6 ichtl. Monatsre 81 2 314 . nachr nte [€]  18  232 
7 l an GRV-Re 12% 13% 14%             Antei nte 13% 
 Be sre e, enb (B.2trieb nt 4% Eig eitrag ) 
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 4.2 .17  3 41.1 47 27 7 3.286 470 
2 13.362 18.553 31.198 .         Summe Förderung [€] 3.327 
3.      Summe erw. Rent  21.54 .07  62.744 86.8en [€] 9 49 3 00 
4.                      Beitragsanteil 66% 5% 5 48 5  3% % 
5.                                  r* 1,36% 00% 2,14% 2,32 [%]  2, % 
6 ichtl. Monatsre 86 7 347 . nachr nte [€]  19  251 
7 l an GRV-Re 13% 14% 14% 16%             Antei nte 
( r Realzins,  1,29 t Nominalwert t (r=-1,5%) in 2002-2012 C)  mittlere E[r]~ % mi erhal
 „Riester“-Vertrag, m r E itra  inimale igenbe g (C.1)
1 5 26.682 32.450 38.951 .   Summe Eigenbeiträge [€] 11.41
2.         Summe Förderung [€] 5.38 .42  16.236 27.15 11 9 66 
3.      Summe erw. Rent  18.88 .11  53.875 72.8en [€] 5 42 4 84 
4.                      Beitragsanteil 60% 3% 6 536  0% % 
5                        72 9% 2,.           r* [%] 1, % 1,5 1,77% 19% 
6 Monatsren 79 177 308 . nachrichtl. te [€] 227 
7 l an GRV-Re 12% 12% 12% 14%             Antei nte 
 B re e, enb (C.2etriebs nt  4% Eig eitrag ) 
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 14.247 27.177 33.286 41.470 
2.         Summe Förderung [€] 3.32 .36  18.553 31.7 13 2 198 
3.      Summe erw. Renten [€] 20.653 47.236 0.395 84.075 6
4.                      Beitragsanteil 69% 58% 55% 49% 
5.                                  r* [%] 1,22% 1,87% 2,02% 2,22% 
6. nachrichtl. Monatsrente [€] 83 189 242 336 
7            Anteil an GRV-Rente 12% 13% 13% 15% 
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Tabelle 17: Erwartete Versicherungsbilanz der vier Einverdiener-Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 zu
Zeitpunkt des Renteneintritts mit 65 Jahren in 2040 unter drei verschiedenen Zinsannahmen.  
Die Tabellenhälfte (A) zeigt die Abschätzung bei einem mittleren Realzins in Höhe der aktuelle
Garantieverzinsu

m 

n 
ng von Lebensversicherungen über 2,75% oder entsprechend 4,7% nominal, vgl. Fußnote 

1, S. 80. Tabelle (B) zeigt die gleichen Werte bei einer erwarteten Realverszinsung von 1,29% (nominal 
3,1

heiten des jeweiligen 
Jahresdurchsch echnet und – unter H

StG und eine Betriebsrente 
(Fälle A.2, B.2, C.2) mit Entgeltumwandl

inigt akkumuliert und in Preisen von 2004 ausgewiesen. 

%). Tabelle (C) unterstellt zusätzlich, dass die Nominalzinsen in den Jahren 2002-2012 bei lediglich 0% 
(real -1,5%) liegen. Der Sparprozess beginnt jeweils im Jahr der ersten Förderung, 2002. Das von der 
Nachhaltigkeitskommission unterstellte Reallohnwachstum findet nur in der Vergleichberechnung der 
GRV-Rente für Zeile 7 Berücksichtigung. Alle monetären Werte sind in Ein

nittsentgelts ber erausrechnung der Inflation – real in Preisen von 
2004 in € ausgewiesen. Quelle: eigene Berechnungen in analoger Anwendung der Gleichung 22 auf die 
Zahlungsströme zwischen Versicherten und Versicherungsträger.  

Die drei Zinsszenarien sind jeweils für einen privaten Vorsorgevertrag (Fälle A.1, B.1, 
C.1) mit der dualen „Riester“-Förderung nach §§ 10a und 79 f. E

ung nach § 3 Nr. 63 EStG und Sozialabgaben-
freiheit bis 2008 durchgerechnet. Im Fall der Riester-Rente sparen die betrachteten 
Modellhaushalte jährlich genau den Mindesteigenbeitrag, der erforderlich ist, um die 
ungekürzten Zulagen zu erhalten. Das ist insbesondere vor 2002 genau Null. Im Fall der 
Betriebsrente werden jedes Jahr genau 4% des Bruttoarbeitslohns umgewandelt. Die 
Betriebsrentenbeiträge sind also im Unterschied zu den Riester-Beiträgen abhängig von 
der aktuellen Beschäftigungssituation. 

Für jedes dieser sechs Szenarien finden sich in Tabelle 17 und Tabelle 18 in der Zeile 1 
die inflationsbereinigte Summe der Eigenbeiträge ohne jegliche Förderung. Zeile 2 zeigt 
die Summe der Förderung aus Zulagen, begrenztem Sonderausgabenabzug, Steuer-
minderung durch Entgeltumwandlung und der bis 2008 zugelassenen Sozialabgaben-
freiheit. In Zeile 3 findet sich die mit den Erlebenswahrscheinlichkeiten der 
entsprechenden Periode gewichtete Summe der erwarteten Rentenzahlungen. Zeile 4 
zeigt den Anteil der Eigenbeiträge an dem Gesamtkapital zum Renteneintritt aus 
Eigenbeiträgen, Zulagen und Zinsen. Zeile 5 gibt eine Abschätzung der internen Rendite 
über die gesamte Zahlungsbilanz aus Sicht der Versicherten. Die Zeilen 6 und 7 zeigen 
den erwarteten monatlichen Bruttozahlbetrag der Zusatzversorgung und dessen Anteil 
an der erwarteten GRV-Rente des entsprechenden Falls im Wachstumsszenario. Alle 
monetären Werte sind jeweils in Relation zum entsprechenden Durchschnittseinkommen 
berechnet, dadurch inflationsbere

Mit Ausnahme der gering Verdienenden, Pers4 bzw. HH4, zeigt sich die Betriebsrenten-
förderung als die jeweils günstigere Variante. Allerdings wird im Erwartungswert bei den 
unterstellten Sparregeln auch eine höhere Summe aus Eigenbeiträgen der Entgelt-
umwandlung aufgebaut als im Fall der privaten Riester-Rente. Noch stärker aber steigt 
die Fördersumme und der exponentielle Verzinsungsprozess. 
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Doppelerdiener-Modellhaushalte HH1 bis HH4 
 HH4 HH3 HH2 HH1 
(A)  mittlerer Realzins, E[r]~ 2,75% 

 „Riester“-Vertrag, minimaler Eigenbeitrag (A.1) 
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 13.436 36.266 48.942 66.827 
2.         Summe Förderung [€] 12.665 14.803 21.259 36.693 
3.      Summe erw. Renten [€] 43.644 82.353 111.661 157.860 
4.                      Beitragsanteil 31% 44% 44% 42% 
5.                                  r* [%] 4,09% 2,96% 2,95% 3,16% 
6. nachrichtl. Monatsrente [€] 184 347 469 663 
7            Anteil an GRV-Rente 16% 15% 15% 17% 

 Betriebsrente, 4% Eigenbeitrag (A.2) 
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 24.068 38.231 49.779 68.447 
2.         Summe Förderung [€] 645 15.052 23.526 42.278 
3.      Summe erw. Renten [€] 43.711 93.069 125.453 179.791 
4.                      Beitragsanteil 55% 41% 40% 38% 
5.                                  r* [%] 2,01% 3,01% 3,24% 3,49% 
6. nachrichtl. Monatsrente [€] 175 372 503 720 
7            Anteil an GRV-Rente 15% 16% 16% 18% 
(B)  mittlerer Realzins, E[r]~ 1,29% 
 „Riester“-Vertrag, minimaler Eigenbeitrag (B.1) 
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 13.294 36.097 48.657 66.532 
2.         Summe Förderung [€] 12.665 14.803 21.257 36.736 
3.      Summe erw. Renten [€] 27.970 54.107 73.575 105.755 
4.                      Beitragsanteil 48% 67% 66% 63% 
5.                                  r* [%] 2,59% 1,46% 1,48% 1,71% 
6. nachrichtl. Monatsrente [€] 118 227 309 445 
7            Anteil an GRV-Rente 10% 10% 10% 11% 
 Betriebsrente, 4% Eigenbeitrag (B.2) 
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 23.910 38.143 49.954 67.939 
2.         Summe Förderung [€] 616 14.901 23.026 42.387 
3.      Summe erw. Renten [€] 27.885 60.011 81.486 119.352 
4.                      Beitragsanteil 86% 64% 61% 57% 
5.                                  r* [%] 0,52% 1,54% 1,71% 2,04% 
6. nachrichtl. Monatsrente [€] 112 241 326 477 
7            Anteil an GRV-Rente 9% 10% 11% 12% 
(C)  mittlerer Realzins, E[r]~ 1,29% mit Nominalwerterhalt (r=-1,5%) in 2002-2012 
 „Riester“-Vertrag, minimaler Eigenbeitrag (C.1) 
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 13.294 36.097 48.657 66.532 
2.         Summe Förderung [€] 12.665 14.803 21.257 36.736 
3.      Summe erw. Renten [€] 27.196 53.006 72.181 104.026 
4.                      Beitragsanteil 49% 68% 67% 64% 
5.                                  r* [%] 2,49% 1,38% 1,41% 1,65% 
6. nachrichtl. Monatsrente [€] 114 222 304 437 
7            Anteil an GRV-Rente 10% 10% 10% 11% 
 Betriebsrente, 4% Eigenbeitrag (C.2) 
1.   Summe Eigenbeiträge [€] 23.910 38.143 49.954 67.939 
2.         Summe Förderung [€] 616 14.901 23.026 42.387 
3.      Summe erw. Renten [€] 26.915 58.190 79.134 116.351 
4.                      Beitragsanteil 89% 66% 63% 58% 
5.                                  r* [%] 0,40% 1,43% 1,61% 1,95% 
6. nachrichtl. Monatsrente [€] 108 233 317 465 
7            Anteil an GRV-Rente 9% 10% 10% 12% 
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Tabelle 18: Erwartete Versicherungsbilanz der Doppelverdiener-Modellhaushalte mit 2 Kindern, HH1 

 

wie privater 

de le

bis HH4, gegenüber der betrieblichen bzw. privaten Rentenversicherung zum Zeitpunkt des Renten-
eintritts mit 65 Jahren im Jahr 2040 in gleicher Abgrenzung und Begriffsdefinition wie in Tabelle 17.  
Im Unterschied zu den Renditeabschätzungen der GRV in Tabelle 19 (S. 154) unterstellt Tabelle 18 zwei
Einzelverträge ohne Hinterbliebenenschutz. Quelle: eigene Berechnungen. 

Unter beiden Zinsszenarien nimmt die Förderung der Betriebsrenten- 
„Riester“-Ersparnisse für kinderlose Single- und Doppelverdienerhaushalte mit 2 Kindern 

s mitt ren Lebenseinkommensbereichs eine ähnliche Größenordnung zwischen 20% 
und 30% ein. Wie auch in Tabelle 17 und Tabelle 18 ersichtlich, ist die Betriebsrenten-
option in den betrachteten Fällen etwas günstiger: Unter dem Hochzinsszenario mit 
mittleren 2,75% beläuft sich der Förderanteil der Betriebsrente („Riester“-Rente) für Pers2 
im letzten Jahr der Ansparphase, 2039, auf knapp 22% (knapp 21%). Der Doppelverdiener-
haushalt im oberen Bereich des mittleren, erwarteten Lebenseinkommens, HH2, kommt 
im Hochzinsszenario auf knapp 20% (Betrieb) bzw. gut 19% (Riester) Förderanteil.  

Erreichen die Rentenversicherungsverträge in der Kapitalakkumulationsphase eine 
mittlere Realrendite von 2,75% (Fall A), so beläuft sich der Realanteil eigener Beiträge auf 
lediglich etwa 30% bis 40%. Am Beispiel der Durchschnittsverdiener-Haushalte Pers2 und 
HH2 zeigen Abb. 21 und Abb. 22 (A) und (C) die Struktur der Kapitalakkumulation für die 
Riester- und die Betriebsrentenförderung bei einer Realverzinsung von 2,75%. 

(A) Pers2, "Riester-Rente", 
mittlerer Realzins = 2,75%
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Abb. 19: Struktur der Kapitalakkumulation am Beispiel des durchschnittlichen Einverdiener-
Modellhaushalts Pers2 mit einem Renteneintritt in 2040 mit 65 Jahren.  
Den oberen Teilabbildungen (A) und (B) liegt die Riester-Förderung, den unteren, (C) und (D), diejenige der 
Betriebsrenten zu Grunde. Die linke Hälfte (A) und (C) unterstellt eine mittlere Realverzinsung von 2,75%, 
die rechte Hälfte mit den Teilabbildungen (B) und (D) von lediglich 1,29%. Quelle: eigene Berechnungen. 
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(A) HH2, "Riester-Rente", 
mittlerer Realzins = 2,75%
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Abb. 20: Struktur der Kapitalakkumulation am Beispiel des durchschnittlichen Doppelverdiener-
Mo

eduziert, vermindert sie sich unter 
zusätzlicher Einrechnung der Zinsschwächep

eten Zinsen. 
Entsprechend tritt dieser Effekt in der dual

dellhaushalts HH2 mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Renteneintritt der Ehepartner in 2040 
mit 65 Jahren.  
Aufbau und Begriffe der Abbildung entsprechen der Abb. 21. Quelle: eigene Berechnungen. 

Im Niedrigzinsszenario mit einer mittleren Realverzinsung von 1,29% reduziert sich 
der Zinsanteil naturgemäß drastisch. Die Förderanteile belaufen sich auf gut 28% 
(Betrieb) oder knapp 27% (Riester) für den Single- und gut 25% bzw. knapp 20% für den 
Doppelverdienerhaushalt. Die zusätzliche Niedrigzinsphase zwischen 2002 und 2012 mit 
einer gerade noch der Nominalwertgarantie entsprechenden Verzinsung von nominal 0%, 
bzw. real -1,5%, wirkt sich hingegen vergleichsweise schwach aus. Während sich die 
Betriebsrenten-Beitragsrendite zwischen den beiden Zinsszenarien (A.2) und (B.2, jeweils 
Zeile 5) in Tabelle 17 der Einverdienerhaushalte über 50% für den Geringverdiener (Pers4) 
und knapp 40% für den Gutverdiener (Pers1) r

hase 2002-12 in Szenario (C.2) gegenüber 
(B.2) für Pers4 um gut 10%, für den Gutverdiener hingegen lediglich um knapp 5%.  

In beiden Vergleichen wird deutlich, dass Zinsrenditen ceteris paribus für niedrigere, 
erwartete Lebenseinkommen eine relativ höhere Bedeutung zukommt. Das ist ein an sich 
erstaunlicher Befund. Begründet liegt er in der Brutto-Progression der steuerlichen 
Betriebsrentenförderung. Bei geringeren Zinserträgen kommt der Förderung ein relativ 
höheres Renditegewicht zu. Insgesamt wirkt sie bei geringeren Zinsen daher stärker 
progressiv zu Gunsten besser Verdienender als bei hohen erwart

en Riester-Förderung auch nur schwächer zu 
Tage, wie ein Vergleich der Renditen in den Zinsszenarien (A.1) zu (B.1) bzw. (C.1) zu (B.1) 
zeigt. Statt 13 Prozentpunkte im Fall der Betriebsrenten (B.2) zu (A.2) beträgt die 
Spreizung der erwarteten Renditeverluste im Vergleich der Szenarien (B.1) zu (A.1) 
zwischen Pers1 und Pers4 nur gut 5 Prozentpunkte: Die mittlere Verzinsung in Höhe von 
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1,29% reduziert die erwartete Rendite für Pers1 gegenüber einem mittleren Realzinssatz 
von 2,75% zwar auch um knapp 40%. Für den Geringverdiener; Pers4, reduziert sie sich 
aber nicht um 50% sondern „nur“ um knapp 44%. Darin kommt die etwas schwächere 
Progression der dualen „Riester“-Förderung zum Ausdruck. Die Altersvorsorgezulagen 
kommen auch Versicherten im Eingangssteuerbereich oder unterhalb des 
Grundfreibetrags zu Gute, sofern sie ihre Mindesteigenbeiträge leisten. 

Neben dem stärkeren Renditegewicht der Förderung in den Niedrigzinsszenarien 
bewirkt ein zweiter Effekt in Szenario (C) mit der zusätzlichen Zinsschwäche in 2002-
2012, dass Zinserträge für Bezieher/innen niedriger Einkommen relativ wichtiger sind: 
Aufgrund der Konkavität der erwarteten Erwerbseinkommensprofile in oberen gegenüber 
eher flachen Profilen in niedrigeren Lebenseinkommen, können Gutverdiener anfängliche 
Zinsverluste durch nachholende Sparbeiträge besser ausgleichen als einkommens-
schwächere Versicherte. Das gilt insbesondere für unmittelbar einkommensproportionale 
Sparregeln wie die der Betriebsrente. Daher ist die Spreizung der erwarteten 
Renditeverluste von Szenario (A, mit 2,75%) und (C, mit 1,29% und Zinsschwäche) 
zwischen Pers1 und Pers4 mit 15,10% am stärksten. 

Langfristig bedeutsamer dürfte ein dritter Effekt werden, der sich in den Beispielfällen 
der Tabelle 17 und Tabelle 18 mit einem Renteneintritt in 2040 aber noch nicht auswirkt: 
D ty r  n rbs h  zu me len  die 
Erwerbsphasen im unteren und mittleren Einkommensbereich typischer Weise länger 
sind als im oberen Lebenseinkommensbereich mit relativ kurzen, „akademischen“ 
B ymptotisch exponentielle Zinsprozess stärker 
a eil ge rw h i as tri ve  
Z tt in  v en Be tu r n zu , d e 
Beispielrechnungen unterstellen, dass der Sparprozess erst im Jahr 2002 beginnt. Das 
e i ittsja  M b  rs1 mi e
mit 65 Jahren in 2040, vgl. Tabelle 6, S.94. Die Modellbiographien Pers2 (Pers3, Pers4) der 
g enkohorte hmen   4 (1 3, 199  ät
a i m m rs1 t a  J 02. 

h der erw te nd ein st er in em 
Doppelverdienerhaushalt mit 2 Kindern zwisc en e Zi a ,2 .1) 
und 2,75% (A.1) zeigt, kehrt sich die Rangfolge der Renditeverluste durch die niedrigere 
V nario B) r u   verdienende Modellhaushalt HH4 erzielt im 
Hochzinsszenario unter der Riester-Förderung (A.1) eine erwartete Rendite seiner 
Beiträge von etwa 4%. Im Niedrigzinsszenario (B.1) reduziert sich die Erwartung auf 
k z tzlic in
2012 auf 2,5%. Der Repräsentant des oberen Lebenseinkommensdrittels, HH1, erzielt im 
Hochzinsszenario eine erwartete Eigenbeitrags-Bruttorendite von knapp 3,2%. Das ist 
zwar weniger als HH4, aber mehr als die beiden Repräsentanten des mittleren 
Einkommensbereichs, HH2 und HH3. Darin spiegelt sich die u-förmige Verteilung der 
F  E m ka ie die m zt apitel au ich 

a die Ansparphasen pische Weise mit de  Erwe p asen sam n fal  und

erufsbiographien, wirkt der in der Zeit as
uf niedrigere, w län re E erbsp asen. D eser ymme sch rteilte
inseszinseffekt tri  der orlieg den trach ng abe icht Tage a di

ntspricht dem Berufse ntr hr der odell iographie Pe t einem Renten intritt 

leichen Rent ne  zwar bereits in 199 99 1) ihre Berufst igkeit 
uf, sparen aber – geme nsa it Pe  – ers b dem ahr 20

Wie ein Vergleic arte n Re iten es „Rie er“-V trags  ein
hen d b iden nsszen rien 1 9% (B

erzinsung (Sze soga m. Der gering

napp 2,6%, und unter usä her E rechnung einer möglichen Zinsschwäche in 2002-

örderung über die inkom enss la w der, i  let en K sführl
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behandelt ist. Im niedrigen Zinsszenario (B) erwartet HH1 1,71%. Der u-förmige Verlauf 
der erwarteten Renditen ist etwas steiler al
gegenüber der Verzinsung relativ höhere Bedeutung zukommt. Damit erfährt HH4 durch 
die niedrigere Verzinsung einen Rückgang der erwarteten Beitragsrendite von knapp 
3  m 4 Ge  w ut v r enend au te verlieren 
Zinserträge. Bei Haushalten mit Kindern wi
Lebenseinkommensbereich relativ stärker auf die erwarteten Renditen aus als in unteren 
u che r Single h rgi   h en r er 
geringeren Zulagensumme eine entgegen gesetzte Rangefolge.  

Für die Single-Hausha  übe ft die erw te Re  sow unt Ries als 
auch unter der Betriebsrentenförderung in allen drei betrachteten Zinsszenarien und 
B ges e l z D V h 
der Tabelle 17 (S. 180) mit der Abschätzung für die Rentenzugangskohorte 2040 in Tabelle 

n 
en 80 € 

1, 
nario, A.1). Das entspricht zwischen 12% und knapp 25% der 

erwarteten GRV-Bruttorente (incl. Krankenversicherungszuschuss). In einem Gutachten 
zur Rentenreform beziffert SCHNABEL (2001, S. 19, 49) die reformbedingte 
Bruttominderung des aktuellen Rentenwerts in 2040 auf 7,8% bis 8,8% - je nach 
demographischen und makroökonomischen Randannahmen. Demnach zeigen sich in den 
hier betrachteten Szenarien „Riester“- und Betriebsrente unter fixen Sparregeln geeignet, 
die reformbedingte Zusatzlücke in der Alterseinkommensversorgung zu decken oder gar 
leicht zu übertreffen. 

Das gilt in gleicher Weise auch für die Doppelverdienerhaushalte mit zwei Kindern, 
HH1 bis HH2. Allerdings finden sich höhere Renditen der Privat-/Betriebsvorsorge 
gegenüber der GRV im Rentenzugangsjahr 2040 nur noch im Hochzinsszenario (A). Die 
langfristige Ausweitung der rentenrechtlichen Anerkennung von Kindererziehungs- und 
Pflegeleistungen übertrifft in der Längsschnittperspektive über die betrachteten Modell-
fällen offensichtlich die kinderspezifischen Förderungen der ergänzenden Privatvorsorge, 
vg

du  A bereichen 
werden hingegen unterhalb eines gewissen Grenzeinkommens die „Riester“-Zulagen 
gü

s im Szenario (A), da der Förderung eine 

7%, HH1 aber sogar u 6%: ring ie g e di e H shal
rkt sich dieser Zinsverlust im oberen 

nd mittleren Berei n. Fü -Haus alte e bt sich ingeg  aufg und d

lte rtrif arte ndite ohl er „ ter“- 

eispielfällen diejenige der etzlich n Um agefinan ierung. as macht ein ergleic

17 (S. 148) deutlich. Je nach Haushaltstyp und Zinsszenario belaufen sich die monatliche
Bruttozahlbeträge der kapitalgedeckten Zusatzversorgung auf Werte zwisch
(Pers4 im Niedrigzinsszenario mit Zinsschwäche 2002-2012, C.1 und C.2) und 530 € (Pers
Betriebsente, Hochzinssze

l. dazu auch Kapitel Hinterbliebenenversorgung, Familienleistungen, S. 150. Insbesondere 
im oberen Einkommensbereich wirken sich die Familienleistungen in der GRV stärker aus 
als in der Privatrentenförderung. Das liegt vor allem darin begründet, dass in hohen 
Einkommensbereichen, in denen die Sonderausgabenabzugswirkung die „Riester“-
Zulagen übertrifft, die resultierende Steuerersparnis ceteris paribus durch den 
steuerlichen Familienlastenausgleich gemindert ist. Ehegattensplitting und 
Kinderfreibeträge mindern die Steuerlast ohnehin, so dass die zusätzliche Minderung 

rch die ltersvorsorge geringer ausfällt. In niedrigeren Lebenseinkommens

nstiger. In diesem Fall stehen sich Familienleistungen in der GRV und in der Spar-
förderung ohne Verzerrungen durch den steuerlichen Familienlastenausgleich gegenüber. 

 Anwendung • 185



 

Die Längsschnittanalyse der erwarteten Renditen in der kapitalbildenden 
Ergänzungsvorsorge nach der Rentenreform 2001 abschließend, sollen noch einige 
Risikomaße der „Riester“- bzw. Betriebsrente den erwarteten GRV-Bruttorenten 
gegenüber gestellt werden. Tabelle 25 (A) zeigt den Mittelwert (MW), Median, die 
empirische (bzw. simulierte) Standardabweichung, den Variationskoeffizient als Quotient 
aus beiden, Maximum und Minimum sowie die Relation des 90% zum 20%-Quintil der 
monatlichen Bruttozahlbeträge aus 
• der GRV-Rente im Wachstumsszenario (A), 
• einem „Riester“-Rentenvertrag mit mittlerer Realverzinsung von 2,75% pro Jahr (B)  
• und einem Betriebsrentenvertrag unter gleichen Zinsannahmen (C). 

             Haushalt 
Statistik 

Pers4 Pers3 Pers2 Pers1  HH4 HH3 HH2 HH1 

(A) GRV-Rente, Wachstumsszenario, S(W)
RR2001 

MW 724 1.548 1.976 2.387  1.201 2.351 3.095 3.964 
Median 730 1.566 1.996 2.476  1.207 2.367 3.114 4.042 
STD 24 46 53 235  25 43 52 224 
VarK 0,0331 0,0294 0 65 ,0269 0,0984  0,0208 0,0184 0,0167 0,05
Maximum 741 1.574 2.002 2.535  1.220 2.376 3.120 4.104 
Minimum 457 1.077 1.423 712  1.002 1.877 2.580 2.221 
90/20 QR 109% 107% 106% 125%  106% 105% 104% 115% 

(B) „Riester“-Rente, Realzins E[r̂] ~ 2,75%   
MW 124 278 353 474  184 347 469 663 
Median 116 259 330 445  170 323 438 622 
STD 27 62 77 110  41 75 99 139 
VarK 0,2206 0,2217 0,2178 0,2331  0,2251 0,2151 0,2101 0,2092 
Maximum 296 613 825 1.012  393 786 1.181 1.621 
Minimum 52 110 155 115  77 154 217 219 
90/20 QR 178% 177% 175% 181%  181% 178% 175% 174% 

(B) Betriebsente, Realzins E[r̂] ~ 2,75%   
MW 135 306 391 534  175 372 503 720 
Median 125 284 364 499  162 344 466 672 
STD 33 71 90 132  41 83 112 155 
VarK 0,2442 0,2324 0,2312 0,2470  0,2328 0,2232 0,2218 0,2159 
Maximum 409 1.244 1.146 1.672  445 955 1.269 1.647 
Minimum 52 92 158 136  72 136 221 261 
90/20 QR 188% 182% 181% 187%  185% 181% 181% 176% 

         
3,83 8,63 12,00 9,51  3,62 7,99 10,77 12,65 

Minderung GRV-
Renten, MW 

         

Tabelle 19: Risikomaße der GRV-, der „Riester“- und Betriebs-Bruttorente zum Renteneintritt mit 65 Jahren 
in 2040 für die vier Einverdiener-Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 und die vier Doppelverdiener-
Modellhaushalte mit 2 Kindern, HH1 bis HH4, im Vergleich.  
Erwartungswerte (MW), Median, Standardabweichung (STD), Variationskoeffizient (VarK=MW/STD), 
Maximum, Minimum und die Relation des 90% zum 20%-Quintil (90/20 QR). Alle monetären Werte sind 
inflationsbereinigt berechnet und in Preisen des Jahres 2004 in € ausgedrückt. Quelle: eigene 
Berechnungen. 

Den Berechnungen liegen jeweils 20.000 Simulationsläufe je Haushaltstyp des 
stochastischen Modells mit Beschäftigungs- und Zinsrisiken zu Grunde. Gegeben die Zins- 
und Wachstumsannahmen sowie die in den Kapiteln Konjunktur und Wachstum, 
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Be

Pers1 bezieht im Maximum eine monatliche GRV-Bruttorente von gut 2.500 €. Das 
ab

bschätzung der Minderung der GRV-
Bruttorente durch die in den Jahren 2002 bis 2008 aufgrund der sozialabgabenfreien 
Br

hi

deutlich oberhalb der unterstellten Realzinssätze. Insofern setzt die Reform gezielte 
Sparanreize gerade auch für Personengruppen in einer typisch prekären Altersvorsorge-
situation. Es wird Aufgabe des nächsten Kapitels sein, diese Verhaltensanreize im 
Entscheidungsmodell zu testen. 

Das Versorgungsniveau durch die gesetzliche Rente hängt stark von der weiteren 
Reallohnentwicklung ab; dasjenige der kapitalbildenden Ergänzungsvorsorge vor allem 
von der Realzinsentwicklung. Die drei in dieser Analyse betrachteten Zinsszenarien sind 
eher vorsichtig gewählt. Die Analyse mag daher die Chancen des Mehr-Säulen-Systems 

itragssätze (S. 80) und Endogene Prozesse (S. 84) eingeführte Risikomodellierung und 
Modellbiographien, zeigt sich in der Tabelle vor allem eine deutlich ausgeprägtere 
Streuung der kapitalgedeckten Bruttorenten im Vergleich zu jenen aus der Gesetzlichen 
Rentenversicherung. Das gilt sowohl innerhalb der Klassen der zwei mal vier 
verschiedenen Haushaltstypen als auch klassenübergreifend.  

solute Minimum tritt bei Pers4 mit 457 € auf. Dem entspricht eine Min-Max-Relation 
von etwa 5:1. Im Fall der Betriebsrente stehen 1.012 € für Pers1 lediglich 52 € als 
Minimum für Pers4 gegenüber. Die entsprechende Min-Max-Relation beträgt 20:1. 
Innerhalb der einzelnen Haushaltsklassen beläuft sich die 90/20-Quintilsrelation der GRV-
Renten auf etwa 100% bis 130%. Die oberen 10% der simulierten GRV-Bruttoschichtung 
je Haushaltstyp erzielen also (mindestens) etwas mehr als das Doppelte der unteren 20%. 
Die entsprechenden Relationen belaufen sich für die Kapitalrenten auf etwa 180% bis 
190% – nach Betriebsrentenförderung etwas ausgeprägter als im Fall der „Riester“-Rente. 
Die oberen 10% der simulierten Bruttoschichtung der kapitalgedeckten Leibrenten je 
Haushaltstyp erzielen also fast das Dreifache der unteren 20%. Die klasseninterne 
Ungleichverteilung nimmt leicht mit dem mittleren Lebenseinkommen zu. Dieser 
klassenübergreifende Anstieg zeigt sich für die GRV-Zahlbeträge stärker als im Fall der 
Kapitalrenten. Allerdings streuen die Kapitalrenten insgesamt deutlich stärker als 
diejenigen aus der GRV, wie ein Vergleich der niveaubereinigten Variationskoeffizienten 
(VarK) zeigt. Die letzte Zeile gibt eine mittlere A

uttolohnumwandlung entgangenen Entgeltpunkte. An dieser Abschätzung wird 
deutlich, dass die zu erwartende Minderung weit unter den zu erwartenden Minima der 
ergänzenden Betriebsrente liegt. 

Zusammenfassend bleibt damit an dieser Stelle festzuhalten, dass sich die zweite und 
dritte Säule der Rentenreform 2001, die Förderung der kapitalbildenden betrieblichen und 
privaten Ergänzungsvorsorge, in der hiesigen Analyse grundsätzlich als geeignete 
Instrumente zeigen, die reformbedingte Zusatzlücke in der Altersversorgung 
auszugleichen. In mittleren und oberen Lebenseinkommensbereichen ist die 
Betriebsrentenoption i.d.R. die günstigere Wahl. Die „Riester“-Renten eignen sich 

ngegen vor allem für kinderreiche Familien und Menschen in relativ niedrigen 
Lebenseinkommensbereichen. Sie erzielen mitunter die höchsten erwarteten Renditen, 
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unterzeichnen. Aber auch in den getroffenen Zinsannahmen zeigt sich, dass guter Grund 
zu der Aussicht besteht, die Minderung des gesetzlichen Rentenniveaus durch eine 
langfristige Ergänzungsvorsorge überzukompensieren. Es wird Aufgabe des übernächsten 
Kapitels sein, zu untersuchen, ob diese Einschätzung auch nach der Nachhaltigkeits-
reform 2004 noch Aufrecht erhalten werden kann. Mit der Aussicht auf ein insgesamt 
höheres Versorgungsniveau scheint allerdings auch ein höheres Versorgungsrisiko im 
Alter einher zu gehen. Insgesamt dürften Spreizung und Streuung der Alterseinkünfte-
verteilung in Zukunft stark zunehmen. Das gilt insbesondere angesichts der nach wie vor 
geringen und stark progressiv verteilten Beteiligung an der Ergänzungsvorsorge.  

2. Verhaltensreaktionen 

Die Interpretation erwartungsnutzenoptimaler Verhaltensreaktionen auf die Renten-
reform ist nicht ganz trivial, da sich viele der bisher partial analytisch betrachteten 
Effekte überlagern. Erst ihr Zusammenwirken auf die über den Lebenszyklus verfügbaren 
Konsumressourcen bildet jene Sparanreize, mit deren Betrachtung die exemplarische 
Wirkungsanalyse der Rentenreform 2001 abgeschlossen werden soll. Dabei zeigen sich 
einige, aus den bisherigen Partialanalysen kaum zu erwartende Umverteilungseffekte. 
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Abb. 21: Exemplarische Verhaltensreaktionen auf die Rentenreform 2001. 
Jährliche Brutto-/Nettoeinkommen (y, net), Konsum- (c) und Sparpfade in liquidem und in Altersvorsorge-
kapital (aL, aR) über den erwarteten Lebenshorizont des Modellhaushalts Pers2 im wachstumsbereinigten 
Planungsszenario, S(0)

RR2001, mit Beschäftigungsrisiken. Renteneintritt mit 65 Jahren in 2040. Ab diesem 
Zeitpunkt zeigt der Verlauf von "y" ("aR") die Höhe der jährlichen GRV- (Kapital-) Bruttorente. Panel (A) 
stellt die Erwartungswerte der Zustands- und Entscheidungspfade im Reformszenario der Rentenreform 
2001 mit "Riester"-Förderung dar. Panel (B) zeigt die gleichen Pfade im Basisszenario ohne 
Berücksichtigung der Rentenreform 2001. Quelle: eigene Berechnungen. 
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Abb. 23 zeigt einführend am Beispiel des durchschnittlichen Einverdienerhaushalts, 
Pers2, mit einem Renteneintritt mit 65 Jahren in 2040 einen typischen Verlauf der 
Einkommens-, Spar- und Konsumpfade über den Lebenszyklus. Dargestellt sind die 
Mittelwerte über diejenigen Haushalte aus 20.000 Simulationen, die das jeweilige Jahr 
erleben. Ein Vergleich der oberen Teilabbildung (A) im wachstumsbereinigten Planungs-
szenario unter der Rentenreform 2001 mit der Teilabbildung (B) des gleichen Sachverhalts 
in einer Welt ohne Reform zeigt die Planreaktion des Versicherten auf die Reform. 

Wie unschwer zu erkennen, bleibt der durch Beschäftigungsrisiken überlagerte, 
erwartete Bruttoerwerbspfad (y) bis zum Renteneintritt unverändert. Nach dem 
Renteneintritt markiert dieser Pfad den – wachstumsbereinigt flachen – Verlauf der GRV-
Bruttorente. Im Reformszenario sinkt sie von monatlich 1.330 € (Basisszenario) auf knapp 
1.160 € pro Monat [in Preisen von 2004] ab. Weniger gut zu erkennen ist der gegenüber 
dem Basisszenario leicht steilere Verlauf des erwarteten Nettoeinkommens (net). 
Aufgrund geringerer GRV-Beiträge beläuft sich das maximal erwartete Nettoeinkommen 
im

s. Im 
Reformszenario ist dafür ein deutlich höheres Sparvolumen aufzubauen als im 
Ba

 Reformszenario auf monatlich knapp 1.750 €, das im Alter von 64 im Basisszenario 
knapp 1.690 € betragen würde. Der wachstumsbereinigte Plankonsum verläuft in beiden 
Szenarien von seinem Maximum bei knapp 1.620 € pro Monat im Alter von 42 Jahren im 
Basis- bzw. bei 1.575 € im Reformszenario glatt über den Renteneintritt seinem 
Zielniveau entgegen. Letzteres fällt in beiden Fällen mit dem langfristigen 
Altersnettoeinkommen zusammen. Dieses erwartungsnutzenoptimal geplante Alters-
einkommen unterschiedet sich in seiner Höhe mit etwa 1.370 € pro Monat kaum 
zwischen den beiden Szenarien. In seiner Zusammensetzung aber zeigen sich deutliche 
Unterschiede. So macht die kapitalgedeckte Ergänzungsvorsorge im Basisszenario knapp 
13%, im Reformszenario mit 24% fast ein Viertel des Bruttoalterseinkommen au

sisszenario mit seiner höheren GRV-Rente. Wie in Abb. 23 deutlich zu erkennen, plant 
der Modellhaushalt im Reformszenario mit 86.600 € ein fast doppelt so hohes 
Altersvermögen wie im Basisszenario mit 45.000 €. Das liquide Vermögen dient in beiden 
Szenarien primär der Risikovorsicht in der Erwerbsphase. Mit sinkendem Abstand zum 
Renteneintritt gewinnt aber das – exponentiell in der Zeit diskontierte – Vorsorgemotiv 
für die Rentenphase zunehmend an Bedeutung. Entsprechend wird das Portfolio ab Mitte 
des sechsten Lebensjahrzehnts verstärkt umgeschichtet. Zum Renteneinritt verbleibt in 
beiden Szenarien ein liquides Vermögen von etwa 3.200 € bis 3.300 €, das dem gleitenden 
Übergang in den Ruhestand dient. 

Abb. 24 zeigt die Sparpfade für die zwei mal vier Modellhaushalte im 
wachstumsbereinigten Basis- und im Reformszenario, aR(Basis) und aR(Riester), mit einer 
mittleren Verzinsung von 1,29% im Vergleich. Den acht Teilabbildungen liegen jeweils 
die Mittelwerte des ex-post realisierten Kapitalbestands von jenen Haushalten aus 20.000 
Simulationen des stochastischen Modells mit Beschäftigungsrisiken zu Grunde, die die 
entsprechende Periode erleben. Das obere Panel (A.1 bis H.1) ein jeder der acht Teil-
abbildungen zeigt das Verhalten der Rentenzugangskohorte 2040, das untere (A.2 bis H.2) 
der Rentenkohorte 2020. 
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Modellhaushalte, Pers1 bis Pers4; auf der rechten Seite (E bis H) die der vier 
Doppelverdienerhaushalte mit 2 Kindern. Der Übersichtlichkeit halber sind die 

Abb. 22: Erwartungsnutzenoptimale Plan-Sparpfade in Altersvorsorgekapital der zwei mal vier 
Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 und HH1 bis HH4 im wachstumsbereinigten Szenario, S(0)

XX, ohne die 
Rentenreform 2001, aR(Basis), und mit der Rentenreform 2001, aR(Riester).  
Der wachstumsbereinigte, erwartete Zinssatz beträgt E[r̂]=1,29%. Für die vier Einverdiener-
Modellhaushalte, Pers1 bis Pers4, sind zudem noch Sparpfade aR(BR+Riester) abgetragen, für die in jeder 
Periode ab 2002 mindestens 4% des erwarteten Bruttoeinkommens per Entgeltumwandlung in ein 
betriebliches Altersversorgungswerk gespart werden. Darstellung in Preisen von 2004. Quelle: eigene 
Berechnungen. 

Auf der linken Seite (A bis D) finden sich die Abschätzungen für die vier Einverdiener-
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Einkommens- und Konsumpfade weggelassen. Die Mittelwerte bilden ein Maß für den 
geplanten Altersvermögenskapitalbestand unter der Erlebensannahme. Für die Single-
Haushalte (A bis D) sind zusätzlich noch diejenigen Sparpfade eingezeichnet, die sich 
erg

 deutlich früher und führen zu höheren 
Kapitalbeständen als im Basisszenario. Im Vergleich zu den Betriebsrentenszenarien mit 
ihrer unteren Schranke in der jährlichen Sparquoten bei mind. 4% ab 2002 ergibt sich 

italbestand. Insofern reagiert das 

ck von Verhaltensreaktionen eingehender betrachtet werden. 
Sie zeigt im oberen Teil (A) das Sparverhalten der zwei mal vier Beispielhaushalte der 
Rentenzugangskohorte 2020 und im unteren Teil (B) dasjenige der Kohorte 2040. Das 
erste Datentableau (A.1 und B.1) stellt jeweils ausgewählte Maßzahlen im Basisszenario, 
das zweite Tableau (A.2 und B.2) unter dem Reformszenario der RR 2001 dar. Im 
einzelnen sind abgebildet: die mittleren Bruttosparraten (incl. Förderung) in Relation zum 
Bruttoerwerbseinkommen der ersten 20 Jahre nach Berufseintritt und der letzten 20 Jahre 
vor Renteneintritt sowie im Mittel über die gesamte Erwerbsphase. Darunter sind 
dasjenige Altersvermögen sowie die entsprechende monatliche Kapitalrente angegeben, 
die sich aus den endogen berechneten Sparprozessen bei einer mittleren Verzinsung von 
1,29% bzw. 2,75% ergeben. In der letzten Zeile findet sich jeweils die Höhe der 
monatlichen GRV-Bruttorente im wachstumsfreien Planungsszenario. 

eben, wenn der Haushalt ab 2002 jährlich mindestens 4% seines Bruttoeinkommens 
per Entgeltumwandlung in einen Betriebsrentenfonds einzahlt. In diesem Fall ist der 
Haushalt in seinem Sparverhalten also nach unten hin beschränkt. Er mag zwar freiwillig 
mehr sparen. Dieser übersteigende Betrag unterliegt dann der "Riester"-Förderung. Er 
kann jedoch ab 2002 keine niedrigere Sparquote realisieren, selbst wenn sie mit einem 
höheren Erwartungsnutzen verbunden sein sollte. 

Diese Abbildung soll nur einen groben Eindruck davon vermitteln, dass und wie die 
Haushalte der beiden Beispielkohorten im Mittel auf die Reform und die 
Betriebsrentenoption reagieren. In der Tendenz beginnen die erwartungs-
nutzenoptimalen Sparpfade im Reformszenario

jedoch typischer Weise ein etwas geringerer Kap
Entscheidungsmodell deutlich auf die verschiedenen Optionen der Reform. 

Unverkennbar ist zudem, dass die Doppelverdienerhaushalte deutlich mehr 
Altersvorsorgekapital aufbauen als die Singles. Der reformbedingte Anstieg des 
Zielkapitals fällt für die Rentenzugangskohorte 2040 typischer Weise etwas stärker aus. 
Der gering verdienende Single-Haushalt, Pers4, spart nur im Betriebsrentenszenario 
seinen Pflichtbeitrag von 4%. Der gering verdienende Doppelverdienerhaushalt mit 
Kindern, HH4, baut hingegen auch im Reformszenario der RR 2001 mit "Riester"-
Förderung geringfügig Altersvorsorgekapital auf. Anhand von Tabelle 26 sollen die zu 
erwartenden Verteilungswirkungen des Gesamtsystems Alterssicherung im Längsschnitt 
und unter Berü sichtigung 
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                         Haushalt 
Statistik 

Pers4 Pers3 Pers2 Pers1  HH4 HH3 HH2 HH1 

(A) Renteneintritt, tR=2020 
(A.1) wachstumsbereinigtes Basisszenario, S(0)

Basis 
Sparquote (erste 20 J.) 0,0% 0,7% 0,6% 3,9%  1,2% 0,0% 0,0% 0,1% 
Sparquote (letzte 20 J.) 0,1% 8,4% 6,4% 8,2%  -1,0% 11,4% 9,8% 13,4% 
Sparquote insgesamt 0,0% 3,8% 3,2% 6,1%  0,3% 6,1% 5,1% 6,9% 
Altersvermögen  
(E[r] = 1,29%) 0 47.417 47.112 108.250  0 115.719 129.039 225.511 
=> monatl. Kapitalrente 0 207 205 466  0 487 537 928 
Altersvermögen 
(E[r] = 2,75%) 0 53.449 51.637 128.078  0 140.378 154.409 263.677 
=> monatl. Kapitalrente 0 233 225 551  0 590 643 1.085 
nachrichtl. GRV-Rente 575 1.070 1.331 1.557  693 1.391 1.865 2.438 
(A.2) wachstumsbereinigtes Reformszenario, S(0)

RR2001 
Sparquote (erste 20 J.) 0,0% 0,6% 0,6% 3,2%   1,1% 0,0% 0,0% 0,2% 
Sparquote (letzte 20 J.) 0,2% 12,1% 9,8% 11,1%   1,0% 15,5% 13,6% 16,2% 
Sparquote insgesamt 0,1% 5,6% 4,7% 7,2%   1,1% 7,9% 6,9% 8,4% 
Altersvermögen  
(E[r] = 1,29%) 351 73.345 75.545 125.296   4.729 152.794 179.838 275.931 
=> monatl. Kapitalrente 2 320 329 539   20 643 749 1.135 
Altersvermögen 
(E[r] = 2,75%) 388 83.514 83.645 142.774   5.357 

183.33
4 

213.60
5 321.593 

=> monatl. Kapitalrente 2 365 365 614   22 771 890 1.323 
nachrichtl. GRV-Rente 506 938 1.173 1.380   608 1.224 1.644 2.137 

(B) Renteneintritt, tR=2040 
(B.1) wachstumsbereinigtes Basisszenario, S(0)

Basis 
Sparquote (erste 20 J.) 0,0% 0,4% 0,5% 3,6%   1,5% 0,4% 0,0% 0,0% 
Sparquote (letzte 20 J.) 0,0% 7,0% 5,5% 7,1%   -3,7% 7,8% 6,9% 11,6% 
Sparquote insgesamt 0,0% 3,6% 2,9% 5,4%   0,8% 4,7% 3,8% 5,9% 
Altersvermögen  
(E[r] = 1,29%) 0 46.481 45.037 97.923   0 90.955 95.072 205.622 
=> monatl. Kapitalrente 0 198 192 416   0 366 379 810 
Altersvermögen 
(E[r] = 2,75%) 0 53.695 50.742 112.649   0 114.537 116.002 238.716 
=> monatl. Kapitalrente 0 229 216 479   0 461 462 940 
nachrichtl. GRV-Rente 489 1.046 1.333 1.614   811 1.587 2.089 2.674 
(B.2) wachstumsbereinigtes Reformszenario, S(0)

RR2001 
Sparquote (erste 20 J.) 0,1% 1,0% 0,8% 4,8%   2,7% 1,7% 1,4% 1,5% 
Sparquote (letzte 20 J.) 0,1% 10,4% 9,2% 10,0%   0,0% 12,6% 10,6% 14,5% 
Sparquote insgesamt 0,1% 5,9% 5,1% 7,4%   3,6% 7,8% 6,5% 8,1% 
Altersvermögen  
(E[r] = 1,29%) 522 81.093 86.562 132.634   22.042 157.961 173.117 269.443 
=> monatl. Kapitalrente 2 346 369 564   88 635 690 1.061 
Altersvermögen 
(E[r] = 2,75%) 726 98.903 103.166 156.440   30.296 198.376 217.171 319.750 
=> monatl. Kapitalrente 3 422 440 665   121 798 865 1.259 
nachrichtl. GRV-Rente 424 907 1.157 1.397   704 1.377 1.809 2.321 

Tabelle 20: Erwartungsnutzenoptimales Sparverhalten der Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 und HH1 bis 
HH4 im wachstumsbereinigten Basis- und Reformszenario ohne und mit Berücksichtigung der 
Rentenreform 2001, A.1 und B.1 bzw. A.2 und B.2, für die Rentenzugangskohorte 2020 (A) und 2040 (B).  
Quelle: eigene Berechnungen. 
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Zunächst ist auch anhand der tabellarischen Darstellung innerhalb beider Kohorten 
eindeutig zu beobachten, dass die Versicherten mit einer verstärkten Ergänzungs-
vorsorge auf die antizipierte Reform reagieren. Der mittlere Lebenseinkommensbereich 
der Rentenzugangskohorte 2040 verdoppelt sein erwartungsnutzenoptimales Alters-
vermögenskapital nahezu. Für den oberen Einkommensbereich weist das Modell 
hingegen nur einen mittleren Plananstieg von gut einem Drittel aus. Die Sparquoten 
steigen im Reform- wie im Basisszenario gegen Ende der Erwerbsphase deutlich an. 
Insbesondere im Reformszenario werden zudem mit dem näher rückenden Renteneintritt 
verstärkt liquide Mittel in Altersvorsorgekapital umgeschichtet. Der ökonomische 
Hintergrund für diesen Effekt besteht in dem über die Jahre wachsendem Gewicht, das 
der Alterseinkommenssicherung im Vergleich zur Liquiditätssicherung vor (Alters-) 
Arbeitslosigkeit zukommt. 

Beide Effekte finden sich qualitativ in gleicher Weise auch in der Kohorte 2020. Die 
Konzentration der Ersparnis auf die letzten zwei Jahrzehnte vor Renteneintritt ist sogar 
noch stärker. Das ist insofern zu erwarten, als dass die Förderung erst ab 2002 beginnt. 
Die reformbedingte Differenz des Zielkapitals fällt etwas geringer aus als in der 2040er 
Kohorte. Angesichts des kürzeren Anpassungszeitraums ist dieser Kohortenunterschied 
durchaus zu erwarten. Für die Singlehaushalte kommt hinzu, dass die erwartete, 

 Tabelle 
17 (A), S. 148. Sie zu decken, ist aber Aufgabe der zusätzlichen Kapitalvorsorge. 

8, S. 106). Danach flacht die demographisch bedingte Beitragssatzdynamik deutlich ab. 
Mit dem Ende des Projektionszeitraums 2040 verbleiben sie in AsAd1 per Konstruktion 
konstant. Daraus folgt aber, jeweils mit einer zweijährigen Verzögerung wegen der 
Zeitindizes in der Rentenformel (vgl. Gleichung 1, S. 22), dass die Versicherten der 
Kohorte 2020 im wachstumsbereinigten Planungsszenario mit einer unmittelbar nach 
dem Renteneintritt – in Relation zum Bruttolohn – sinkenden GRV-Bruttorente rechnen.1 
Das gilt nicht für die Rentenzugangskohorte 2040. Die Versicherten dieser Kohorte 

                                              

reformbedingte Vorsorgelücke in der GRV über die Kohorten leicht zunimmt, vgl.

Bei der Interpretation des Sparverhaltens der Rentenzugangskohorte 2040 im 
Reformszenario ist im Vergleich zum Vorsorgeverhalten der Kohorte 2020 eine wichtige 
Besonderheit zu beachten: Wie bereits im Kapitel Wachstums-, Leistungs- und 
Beitragsdynamik (S. 140) ausgeführt, bewirkt die durch die Rentenreform 2001 neu 
gefasste Berechnungsvorschrift des aktuellen Rentenwerts aufgrund der "Riester"-Treppe 
(vgl. Tabelle 1, S. 24) zunächst im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts eine relativ steile 
Minderung des GRV-Leistungsniveaus. Diese Rentenkürzung wirkt sich auf beide 
betrachteten Kohorten in gleicher Weise aus. Ein deutlicher Unterschied aber besteht in 
der Wirkung der zweiten, relativ umfangreichen Kürzungsphase zwischen 2020 und 
2030. Nach der Projektion der Nachhaltigkeitskommission steigen die Beitragssätze der 
GRV in diesem Jahrzehnt relativ steil um 3 Prozentpunkte an, vgl. BMGS (2003, Tabelle 3-

 
1 Im Wachstumsszenario steigt die GRV-Rente, bleibt aber hinter der Reallohnentwicklung zurück. 

 Anwendung • 193



 

rechnen mit einer niedrigeren, aber konstant bleibenden Rente.1 Wie in der Wirkungs-
diskussion der Wachstumsproblematik auf die Sparanreize in Altersvorsorgekapital 
ausführlich behandelt (vgl. Kapitel Altersvermögen, Portfolioallokation und Wachstum, S. 
108), reagieren risikoaverse Versicherte auf die Antizipation einer konstant bleibenden 
(oder gar steigenden) i. Vgl. zu einer sinkenden GRV-Rente mit vermehrter 
Ersparnisbildung in liquidem Kapital. Genau das ist in den Sparprofilen der Kohorte 2040 
im Vergleich zu denen der Kohorte 2020 zu beobachten. Trotz einer – für untere und 
mittlere Lebenseinkommensgruppen der Singlehaushalte – niedriger erwarteten GRV-
Bruttorente wird im Basisszenario etwa 2% bis 10% weniger Altersvorsorgekapital 
aufgebaut als von der Kohorte 2020. Im oberen Einkommensbereich der Single- und für 
alle Doppelverdienerhaushalte mit Kindern steigt hingegen die wachstumsbereinigt 
erwartete GRV-Rente im Reformszenario der Kohorte 2040 im Vergleich zu derjenigen des 
Rentenzugangsjahrs 2020.2 Entsprechend fällt die erwartungsnutzenoptimale Ersparnis 
im Basisszenario deutlich geringer aus. Der Übergang zu einem langfristig stabilen 
Versorgungsniveau wird von der Kohorte 2040 stärker mit liquidem Kapital gestaltet, als 
von der Kohorte 2020 unter Antizipation einer kurz- und mittelfristig hinter der 
Reallohndynamik zurück bleibenden GRV-Rente. Dieser Portfolioeffekt wirkt 
gr n 

lkapital aufgrund der höheren, erwarteten GRV-Rente und 
dem damit verbundenen Portfolioeffekt geringfügig.  

Au  is
Alt a nreizwirkungen der 
Reform. Insbesondere der Doppelverdienerhaushalt mit Kindern (HH4) der Kohorte 2040 

n
sein
Kapitalrente bezieht, beläuft sich der Plananteil des HH4 der Kohorte 2020 nur auf 3,5%.  

nter den Single-Haushalten (Pers4) werden aber typischer Weise mit Sparquoten von 
mal die Mindesteigenbeiträge erbracht, die zur 

ollen Zulagenberechtigung e rlich sind. Das ist vor allem auf dem Hintergrund der 
ohen Förderquoten verwunderlich, die u.a. das Kapitel Förderquoten (S. 175) für untere 

 ausweist. Gegeben, die brierung d odells bes t die 
on von lten in te ell prekä kommen nen 
äftigungs en annährend zutreffend, bleiben nur zwei 

                                            

undsätzlich auch im Reformszenario. Allerdings wird er von den Sparanreize der 
Förderung und der reformbedingt zusätzlichen Vorsorgelücke in der GRV überlagert. 
Daher weist die Kohorte 2040 im Reformszenario ein höheres Zielkapital aus. Lediglich im 
oberen Einkommensbereich der Doppelverdienerhaushalte mit Kindern sinkt das 
erwartungsnutzenoptimale Zie

ffällig t zudem, in welch geringem Umfang der untere Lebenseinkommensbereich 
ersvorsorgekapital ufbaut. Zwar zeigen sich auch hier die A

steigert sein Zielkapital signifikant. Währe d er unter beiden Zinsszenarien gut 10% 
es Bruttoalterseinkommens (vor ggf. ergänzender Grundsicherung) aus der geplanten 

U
deutlich unter einem Prozent nicht ein
v rforde
h
Einkommensgruppen  Kali es M chreib
Entscheidungssituati Hausha ndenzi ren Ein ssituatio
mit hohen Besch risik

   
 angestiege itragsbemessungsgrenze verfügen obere Lebenseinkommens-
0 ceteris p ber mehr E e als in der Kohorte 2020. Sie rechnen 
er frühere en gestiegenen, real konstant bleibenden Rente. 

liebenenvers  Familienleis (S. 150) erläu intergrund dafür liegt in 
er gestiegenen Beitragsbemessungsgrenze und den erweiterten Familienleistungen, die sich in der 

ksten in de en "akademischen" Erwerbsprofilen auswirken.  

1 Aufgrund der real stark nen Be
gruppen der Kohorte 204 aribus ü ntgeltpunkt
daher mit einer gegenüb n Kohort
2 Der im Kapitel Hinterb orgung, tungen terte H
d
Übergangsphase am stär n kurz
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Interpretationen. Einerseits en den Haushalten im Mittel keine ausreichenden 
gung ste en.

in der bsphase dem Niveau von Sozia bzw. 
rbeitslosengeld II. Zu der um die Grundsicherung im Alter ergänzten GRV-Rente entsteht 

ntritt ka ine Vors ke. Dies rgelücke  im 
eines ris sen Vers n aber h antwortl jede 
ildung. In  wirkt die Grundsicherung im Alter in diesem Modell 

rge.  

lltheore innvoll r, ist d irische W keit 
ich. Auf der Förd stellen "Riester"-Policen  für 
geringen arteten seinkünfte elativ er reiche 

nlageprodukte dar. Die hohen, bereits mit geringen Einsätzen erzielbaren Förderquoten 
e Signalw g entfalte s gilt für r ferne Koho umso 

Zinsenszi te durch ischer W gen Erw asen 
mensbereich überpropo al auswirk – auch au eringe 

Sparbeträge. Die Freibeträge in der Einkommensanrechnung ermöglichen auch 
eziehend in Stück zu

sistent d igen Sign e anhand ispielfäl belle 
ürdigt" d ell diese e aber er r langen ollte 
heoretisc egese, auch empirisch di achtung igen, 

ass "Riester"-Produkte von Gruppen mit einer tendenziell prekären Altersvorsorge 
fragt we ist über ein gatorium n chzudenke

unteren kommensb h für ren ahe Kohor noch 
rvolumina warten s leibt ein er, bemerkenswerter 

zu 
der 

Ergänzungsvorsorge für den mittleren Einkommensbereich die niedrigsten Förderquoten 
ze

schein
Ressourcen zur Verfü h 1 Andererseits bewegen sich die Modellhaushalte Pers4 
und HH4 bereist Erwer nahe lhilfe 
A
daher im Rentenei um e orgelüc e Vorso n sind
Lebenszyklusmodell ikoaver icherte auptver ich für 
Form der Ersparnisb sofern
substituierend auf die ergänzende Altersvorso

Wenngleich mode tisch s erklärba ie emp irksam
beider Effekte fragl grund erung gerade
Versicherte mit erw Leben n r trags
A
sollten eine attraktiv irkun n. Da enten rten 
mehr, als dass sich nseffek  die typ eise lan erbsph
im unteren Einkom rtion en f g

Niedrigeinkommensb en, e sätzlich für das Alter vorzusorgen. Insofern 
setzt das AVmG kon ie richt ale. Wi  der Be le in Ta
26 deutlich wird, "w as Mod  Anreiz st in de  Frist. S
sich, neben modellt her Ex e Beob verfest
d
unzureichend nachge rden,  Obli eu na n.  

Auch wenn im  Ein ereic tenn ten 
unzureichende Spa  zu er ind, b weiter
Befund: Insbesondere über den mittleren und oberen Einkommensbereich scheint die 
Altersvermögensverteilung durch die Sparanreize der Rentenreform 2001 flacher 
werden. Obwohl sich in der Querschnittsanalyse der Förderung kapitalbilden

igen, weist dieser Bereich den höchsten Sparquotenanstieg auf – sieht man einmal von 
den Sondereffekten am unteren Rand ab. Die Berücksichtigung von Verhaltensreaktionen 
verwandelt das "Förderquoten-u" in gewisser Weise in ein "Sparquoten-h". Das Bild 
stimmt allerdings nicht ganz, da sich das "h" nur auf die reformbedingte Veränderung der 
Altersvermögensverteilung bezieht: Im unteren Einkommensbereich (mit Kindern) lässt 

                                               
1 In der Tat lässt sich empirisch eine deutliche Progressivität in der Verteilung der ergänzenden 
Alterskapitalbildung feststellen. Aus diesem Befund – in der AVID 1996 – ist die Kalibrierung des Modells 
ja gerade abgeleitet. Allerdings überzeichnet AsAd1 diese Progressivität aufgrund der im Kapitel Endogene 
Prozesse (S. 84) ausführlich dargelegten Homogenitäts- und Korrelationsproblematik im unteren 
Einkommensbereich. Modelltechnisch drückt sich die Ressourcenbindung nahe dem Subsistenzminimum 
in der Erwerbsphase durch die starke Konkavität der Erwartungsnutzenfunktion bei geringen 
Konsumniveaus aus. Die Ersparnis ist dadurch mit hohen Erwartungsnutzengrenzkosten verbunden. 
Dieser Effekt wird in Hinblick auf die Bildung von kurzfristig illiquidem Altersvorsorgekapital zusätzlich 
dadurch verstärkt, dass dem Beschäftigungsrisiko im unteren Einkommensbereich eine besonders starke 
Rolle zukommt.   
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das Modell langfristig die höchsten Steigerungen erwarten, während der obere 
Lebenseinkommensbereich in seiner reformbedingten Verhaltensanpassung hinter dem 
mittleren zurück bleibt. Typen übergreifend reduziert sich die Konzentration des 
Altersvorsorgevermögens im Modell also langfristig. Innerhalb der einzelnen 
Haushaltstypen steht dem aber ein zu erwartender Anstieg der Heterogenität durch 
un

in

und eine ceteris paribus geringere, 
erwartungsnutzenoptimale Kapitalvorsorge als in einer Welt ohne Anhebung der 
Be

An dieser Stelle sei abschließend noch einmal betont, dass den hier dargelegten 
Ve

terschiedliche Vorsorgeerfolge gegenüber, wie im letzten Kapitel diskutiert. 

Der Hintergrund für diesen, aus der Querschnittbetrachtung eher unerwarteten Effekt 
liegt in den Rändern der Einkommensverteilung. Im unteren Bereich deutet das Modell 
trotz hoher Förderquoten zumindest für Single-Haushalte und rentennahe Jahrgänge 
aufgrund von Ressourcenknappheit und der substitutiven Wirkung der Grundsicherung 
im Alter auf eine eher niedrige Sparneigung. Erst langfristig ist ein deutlicher Anstieg der 
Kapitalbildung zu erwarten. Im oberen Lebense kommensbereich werden die 
Sparanreize mittel- und langfristig durch die deutlich gestiegene Beitrags-
bemessungsgrenze in der GRV gedämpft. Höhere Einkommen werden gegenwärtig 
stärker in die Beitragspflicht einbezogen als früher. Angesichts der tendenziell regressiv 
verteilten, erwarteten Beitragsrenditen in der GRV verstärkt diese real ausgeweitete 
Beitragspflicht die umverteilenden Wirkungen des Gesamtsystems Alterssicherung durch 
zwei Kanäle: den Solidarausgleich innerhalb der GRV 

messungsgrenzen. Den Hintergrund für diesen zweiten Wirkungskanal bilden die mit 
der höheren Beitragspflicht einher gehenden, gestiegenen Leistungsansprüche gegenüber 
der GRV. 

rhaltensreaktionen ein stringentes Modell eines risikoaversen Rationalverhaltens im 
Lebenszyklus zu Grunde liegt. Wie insbesondere in diesem Kapitel deutlich wird, bietet es 
den großen Vorteil, das Zusammenwirken komplexer Regulierungsmechanismen auf ein 
im Prinzip wohl verstandenes Entscheidungsmodell im Simulationsexperiment 
betrachten zu können. Wenngleich sich in diesem Rahmen konsistente Rückschlüsse auf 
Verteilungswirkungen und Verhaltensanreize gewinnen lassen, zeigt das Modell doch 
Eigenheiten, deren empirische Interpretation nicht unproblematisch ist. Wie im dritten 
Hauptteil dieser Arbeit, der Durchführung, ausführlich diskutiert, zählt dazu vor allem die 
dominierende Bedeutung der relativen, persönlichen Nettoversorgungslücke zum 
Renteneintritt. Empirisch möglicher Weise bedeutsame Niveauziele treten im Modell 
hinter das Beharrungsmotiv des intertemporalen Konsumausgleichs zurück. Es ist just 
diese Eigenschaft, die das Modell "ein h für ein u vormachen" lässt. Unter der Hypothese 
empirischer Relevanz dieses klassischen ökonomischen Entscheidungsmodells aber bleibt 
festzuhalten, dass die Umverteilungen und Sparanreize der Rentenreform 2001 ein 
Zurückfallen des unteren Lebenseinkommensbereichs ohne Kinder, aber eine 
gleichmäßigere Altersvermögens- und Einkünfte- Verteilung über den mittleren und 
oberen Lebenseinkommensbereich erwarten lassen. 
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3. Zusammenfassende Würdigung 

Die Rentenreform 2001 ist ihren beiden konkurrierenden Hauptzielen der 
kontrollierten Beitragssatzstabilität und der kontrollierten Niveausicherung nicht gerecht 
geworden. Das zu beurteilen liegt zwar außerhalb des Anwendungsbereichs eines 
dynamischen Partialgleichgewichtsmodells wie AsAd1. Anders aber ist nicht zu verstehen, 
warum zu Gunsten der Beitragssatzziele bereits drei Jahre nach der Reform mit einer 
um h ng

en. Die intergenerative Lastenverteilung des gr

eutlich aufwerten. Mittel- und langfristig wird 
ihnen eine erhebliche Bedeutung zukommen. Insbesondere im oberen Einkommens-

er Privat- und Betriebsrentenförderung. Soweit 
kin n der dualen „Riester“-Förderung günstiger sind, 

indert der steuerliche Familienlastenausgleich die steuerliche Altersvorsorgeförderung. 

r bet en und p  Kapitalvorsorge durch Steuer- und (bis 
nfreihe r Entgeltum dlung bzw. durch Zulagen oder Sonder-

rkt eink ens- und kin hlabhängig sowie je nach Sparverhalten 
. Übe  Einkomme la e t si teris paribu ischer 

iger V der Förde n. Für die er“-Förderu geben 
komm eich bei ge  Eigenspar en hohe Fö nteile. 
– sow sie denn im teren Bereich erhaupt vor men – 

ergeben sich hohe Quoten aufgrund von Sondereffekten in der „Gleitzone“. Im oberen 
Bereich dominiert die bis in die oberste Progressionszone des Einkommensteuertarifs 
ansteigende Wirkung des Sonderausgabenabzugs bzw. der Steuerfreiheit. Zwischen 

fangreic en "Nachhaltigkeitsreform" auf der Leistu sseite der GRV nachjustiert 
wurde. Deren zu erwartende Verteilungswirkungen wird das nächste Kapitel behandeln. 
Trotzdem aber werden die allokations- und verteilungspolitischen Implikationen der 
2001er Reform die Alterssicherung langfristig nachhaltig verändern und prägen – sofern 
sie denn nicht durch zukünftige Reformen grundsätzlich überlagert werden sollten. 

Als erstes wichtiges Ergebnis bleibt festzuhalten, dass unter realistischen Wachstums-
annahmen im Rentenrecht der Reform 2001 kaum negative Renditen in der GRV zu 
erwarten sind. Für die ungünstigsten der hier betrachteten Fälle ergibt sich eine Mindest-
wachstumsschwelle der Realeinkommen von etwa 0,2% pro Jahr, die erwartete 
Realverluste der GRV-Beiträge nicht in Erscheinung treten lässt. Die 2001er Reform 
bewirkt tendenziell eine Umverteilung zu Lasten des Rentenbestands und rentennaher 
Jährgänge, während rentenferne Jahrgänge und insbesondere Familien mit Kindern 
profitier  demo aphischen Übergangs wird 
dadurch insgesamt gleichmäßiger. Innerhalb einer Rentenzugangskohorte sind die 
erwarteten Versicherungsleistungen der GRV in Zeiten steigender Beiträge für kurze, 
steile, "akademische" Erwerbsverläufe teurer als für lange, flache, "proletarische" 
Erwerbsphasen. Geringverdiener erwarten aufgrund von Elementen des sozialen (Risiko-) 
Ausgleichs und flacheren Erwerbsverlaufsmustern relativ höhere Renditen. Dieser 
redistributive Querschnittsunterschied reduziert sich aber für rentenfernere Kohorten. 
Die Rentenreform 2001 steht in einer ganzen Reihe an Maßnahmen, die die Anerkennung 
von Erziehungs- und Pflegeleistungen d

bereich wirken sie sich stärker aus als in d
nicht die dbezogenen Sparzulagen i
m

Die Förderung de rieblich rivaten
2008) Sozialabgabe it de wan
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diesen Extrema ergeben niedrigere n. Für kind he Familien en die 
ten a teren Rand  Ei me rteilung au d der 
er, am n Rand a d der Inte  des Sond aben-
amilien ausgleich c  paribus et iedriger au zteres 
triebsre förderung. D zeigt sich je  Kinderzahl  große 

eile des mittleren und oberen Einkommensbereich als die günstigere Fördervariante. 
vorgeg en Sparrege e etwa dem mum zur Er g der 
prech igt sich se  vorsicht etzten Z rien, 

u der A t besteht, d nderung de tzlichen Ren iveaus 
tige Erg ngsvorsorge r) zu kompe n. Mit dem teten, 

r 
er 

d lte einkünfte zu erwarten. 

Maßnahmen in einem ohnehin schon komplexen Regulierungsrahmen, wie sehr die zu 
erw

ein

freibeträge der Grundsicherung im Alter ergeben sich für rentennahe 
Jahrgänge des unteren Einkommensbereichs mit einer prekären Altersvorsorge nahe der 
Grundsicherung nur unzureichende, minimale Sparquoten zur erwartungsnutzen-
optimalen Risikovorsorge. Sollte sich dieser Befund auch in der Empirie als dauerhafte 
T rau len, her ber bli ato  nach nken

r Si t bleib chlie  Zwe  
festzuhalten: Erstens scheint sich der erhebliche Programmier- und Rechenaufwand zu 
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dest qualitativ sind die dargelegten Rückschlüsse damit auch im 
 in 

sich Quote erreic  fall
„Riester“-Förderquo m un  der nkom nsve fgrun
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Unter obligatorisch eben ln, di  Mini langun
vollen Zulagen ents en, ze lbst in ig anges insszena
dass guter Grund z ussich ie Mi s gese tenn
durch eine langfris änzu  (übe nsiere erwar
höheren Versorgungsniveau – freilich auch zu höheren Kosten für das Gros de
Versicherten – dürfte allerdings auch ein höheres Risiko der Alterseinkommen einh
gehen. Insofern ist eine wachsende Streuung er A rs

Schließlich zeigt sich in der Längsschnittbetrachtung des Zusammenwirkens all dieser 

artenden Verteilungswirkungen von Verhaltensreaktionen abhängen. Ganz im 
Unterschied zu den "u"-förmigen Förderquoten der kapitalbildenden Ergänzungsvorsorge 
lassen die Sparanreize des Gesamtsystems im Modell eher eine "h"-förmige Veränderung 
der Altersvermögensverteilung erwarten. Die Verteilung wird dadurch flacher. Die 
Unterschiede zwischen den exemplarisch betrachteten Haushaltstypen reduzieren sich. 
Diesem Effekt steht allerdings das Anlagerisiko entgegen, so dass innerhalb der Typen 

er Kohorte die Heterogenität der Alterseinkünfte eher zunehmen wird. Aus der 
Perspektive dynamisch stochastischer Lebenszyklusmodelle erwartungsnutzen-
optimierender, risikoaverser und strikt rationaler Versicherter erscheinen die Sparanreize 
im mittleren Einkommensbereich – und langfristig auch im unteren Bereich für Familien 
mit Kindern – am ausgeprägtesten. Trotz der hohen Förderquoten und der 
Anrechnungs

endenz he s stel  ist da  neu ü  ein O g rium zude . 

Aus de cht der für diese Arbeit entwicke ten Mel hode t abs ßend ierlei

ohne rbin  ein tail n Ins u enm  m m isch
tocha n Ents eidung odell rmag n chten die W ungsw e des 
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nstitution oder e m En eidun odell n die m imen ale Ko exität

der Alterssicherung verschlossen bleiben. Zweitens treten die dargelegten Effe
deutlich zu Tage, dass sie Approximationsfehler der numerischen Lösungsstrategi
dominieren. Zumin
Bewusstsein der Grenzen und Probleme der Methode guten Gewissens
wissenschaftlich kritischer Distanz vertretbar. 
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IV.B. Nachhaltigkeitsreform 2004 

Wie in der Beschreibung der Reform auf den Seiten 34 bis 39 ausgeführt, tritt mit der 
Nachhaltigkeitsreform das Motiv der Beitragssatzkontrolle eindeutig in den Vordergrund. 
Dazu sieht die Reform im Kern eine Neufassung der Rentenformel vor, die insbesondere 
langfristig zu einer erheblichen, zusätzlichen Reduktion des Bruttorentenniveaus führen 
wird. Je nach Annahmen und Betrachtungsweise vermindert sich der aktuelle Rentenwert 
in 2040 durch die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors und die Beschränkung der 
Bruttolohnanpassung auf die beitragspflichtigen Einkommen zusätzlich um 10 bis 12 
Prozentpunkte gegenüber der Rentenreform 2001 (RR 2001). Abb. 24 zeigt die über die 
Zeit kumulierten Wirkungen der beiden Reformen RR 2001 und RVNG 2004, die sich nach 
Gleichung 2 (S. 36) ergeben.  
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tenwert in Relation 
zu seinem ex-ante Niveau im Jahr 2002 im wachstumsbereinigten Reformszenario, S RVNG2004.  
Die durch Dreiecke symbolisierte Linie (Beitragssatz
Bei

Abb. 23: Kumulierte Wirkung der Beitragssatzentwicklung zur GRV gem. Projektion der Nachhaltig-
keitskommission (GRVSatz), der Anpassung an die beitragspflichtigen Bruttoeinkommen (Y), des 
Altersvorsorgeanteils (AVA) und des Nachhaltigkeitsfaktors (NF) auf den aktuellen Ren

(0)

reduktion) zeigt die Minderung des Arbeitnehmer-
tragssatzes durch die Nachhaltigkeitsreform, wie ihn die Nachhaltigkeitskommission projiziert.  

Quelle: eigene Berechnung.  

Im Unterschied zur 2001er Reform stehen diesen zusätzlichen Leistungsminderungen 
aber weder eine nennenswerte Weiterentwicklung in der Förderung der betrieblichen 
oder privaten Altersvorsorge gegenüber, noch sieht das Rentenversicherungs-
Nachhaltigkeitsgesetz (RVNG) Kompensationen für Versicherte mit unterdurch-
schnittlichen Anwartschaften oder solche vor, die durch Kindererziehung, Pflege 
und/oder unstete Erwerbsverläufe in besonderer Weise auf den Solidarausgleich in der 
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GRV angewiesen sind. Da sich auch die Beitragssatzziele nicht verändert haben, stehen 
Versicherten, die ihre Altersvorsorge an den Ankündigungen der Reform 2001 orientiert 
haben, auch keine zusätzlichen Planressourcen zur Verfügung. Lediglich aus der Ex-Post-
Perspektive vollständiger Rationalität hat sich in 2004 der Informationsstand 
dahingehend geändert, dass nunmehr der Ressourcenplanpfad der 2001er Reform als 
nicht erreichbar erscheint. Insofern stehen nun gegenüber der – revidierten – Planung 
2001 zusätzliche, erwartete Ressourcen zur Altersvorsorge zur Verfügung. In diesem 
Sin

inkommen (Y). 
Außerdem hat sich die Beitragssatzwirkung (τR) gegenüber der RR 2001 leicht verändert. 

gte Rückgang der Beitragssätze in den Jahren 2008 bis 
2016 wirkt in Partialbetrachtung – zeitverzögert – in den Jahren 2007 bis 2011 
ren

                                              

ne wiest Abb. 24 eine reformbedingte Reduktion des Arbeitnehmer-GRV-Beitragsatzes 
in Prozentpunkten pro Jahr aus. 

Wie bereits im Kapitel Wachstums-, Leistungs- und Beitragsdynamik (S. 140) dargelegt, 
bewirkt der mit der Rentenreform 2001 eingeführte Altersvorsorgeanteil (AVA) aufgrund 
der "Riester-Treppe" nach Tabelle 1 (S. 24) eine starke Leistungsdämpfung in den Jahren 
2003 bis 2009. Die RR 2001 hat zudem die leistungsdämpfende Wirkung steigender GRV-
Beiträge verstärkt. Ausgehend von der Beitragssatzprojektion der Nachhaltigkeits-
kommission, vgl. BMGS (2003, S. 106, Tab. 3-8), wirkt dieser Effekt insbesondere in den 
Jahren 2017 bis 2030 mit 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten pro Jahr. Durch das RVNG sind nun 
hinzu getreten: die langfristig um bis zu 10 Prozentpunkte mindernde Wirkung des 
Nachhaltigkeitsfaktors (NF) und eine Leistungsdämpfung um etwa 2 Prozentpunkte durch 
eine Beschränkung der Bruttolohnanpassung auf beitragspflichtige E

Der prognostizierte, reformbedin

tensteigernd. Insgesamt ergibt sich aber auch in diesem Zeitraum eine Minderung von 
etwa 8% bis 10% gegenüber dem aktuellen Rentenwert des Jahres 2002.1  

Auf dem Hintergrund dieser Leistungskürzungen sollen die nächsten beiden 
Unterkapitel folgende drei Fragen behandeln: Wie verändert das RVNG die zu erwartende 
Verteilung von Beiträgen und Leistungen aus der GRV? Wie reagiert das Entscheidungs-
modell erwartungsnutzen-optimierender Versicherter auf die Reform? Wie ist auf diesem 
Hintergrund die unveränderte "Riester"-Rente zu sehen?  

 
1 Für eine ausführliche Behandlung der Partialwirkungen der einzelnen Faktoren vgl. z.B. REIMANN (2004) 

gskürzungen dauerhaft 

Abb. 23 dauerhaft höherer ARW. Bis 2010 sind jährlich Entgeltsteigerungen von etwa 1,5% erforderlich, 
um den Pfad der Nachhaltigkeitsreform im Einklang mit § 68 (3) SGB VI zu verwirklichen. Diese Bedingung 
ist unter den Wachstumsszenarien, S(W)

XX, der vorliegenden Arbeit bei 1,5% Inflation stets erfüllt. In den 
um das unterstellte Reallohnwachstum bereinigten Planungsszenarien, S(0)

XX, ist die Nominalwertklausel 
als inflationsbedingt erfüllt unterstellt. 

sowie HAIN, LOHMANN, LÜBKE (2004). Auf einen interessanten Aspekt, der die Leistun
leicht abmildern könnte, weist außerdem der SOZIALBEIRAT (2004, S. 19, Nr. 63) hin: Nach der Nominal-
sicherungsklausel in § 68 (6) SGB VI darf der aktuelle Rentenwert (ARW) lediglich im Fall einer negativen 
Lohnentwicklung nominal sinken. Ergibt sich aber – wie für 2005 absehbar – in einzelnen Jahren kein 
lohnbedingter Anpassungsspielraum, kann der ARW nicht wie vorgesehen abgesenkt werden. Die 
Minderung ist durch das Vorjahresniveau beschränkt. Es ergibt sich ein gegenüber dem Reduktionsplan in 
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1. Rentabilität und Sicherungsniveau der Gesetzlichen Alterssicherung  
nach der Rentenreform 2001 und dem RVNG 2004 

so 
einschließlich dem RVNG, im intertemporale

n – oder gar 
mit leichten Besserstellungen – zu rechnen ist. Auf diesem Hintergrund der 
Annahmensensitivität sei noch einmal davor gewarnt, die folgenden Abschätzungen als 
Niveauprognosen oder als „wahre“ Renditen der reformierten GRV misszuverstehen. Von 
Bedeutung sind weniger letzte Nachkomastellen als vielmehr strukturelle Unterschiede 
g an gegan  Abschätz
relative Differenzen. Aufgrund der methodischen Konsistenz erlauben sie Rückschlüsse 
auf Umverteilungseigenschaften der Reformpolitik.  

iel der vier Einve ner-Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 zeigt Tabelle 27 für 
die vier Rentenzugangskohorten 2010 bis 2040 mit jeweils 65 Jahren die gleichen 
A gen der e rteten GRV-Versich b l ie 1 8 e 
R m 2001 weis ie e gen
T n da dass

• tragsse on ichun  22 (S n e rach  der 2001 le 
ltigk itskommission projizierte Beitragspfad ohne 

ers e , so

• 

s durch das RVNG 2004 in Tabelle 17 unberücksichtigt bleibt, in die 
Abschätz  ab ge et

Anhand der Rentabilitätsbetrachtungen zur Rentenreform 2001 ist bereits deutlich 
geworden, dass Renditeabschätzungen in der Literatur stark divergieren. Neben 
Unterschieden in methodischen Nuancen liegt das vor allem in der ausgeprägten 
Annahme-Sensitivität dieser intertemporalen Bilanzierungsrechnungen begründet. In 
seinem Gutachten zum Rentenversicherungsbericht 2004 legt der SOZIALBEIRAT (2004, S. 
35-47) umfangreiche Renditeabschätzungen der GRV zum Rechtsstand 2004, al

n Kohortenvergleich vor. Die Entwicklung 
der Beitragssätze und des Bruttorentenniveaus folgt den Vorausberechnungen der 
Bundesregierung im Rentenversicherungsbericht. Sie weicht damit leicht von den 
hiesigen Annahmen ab, die aus dem Bericht der Nachhaltigkeitskommission 2003 
übernommen sind. Auch unterstellt der Sozialbeirat mit nominal 3% ein etwas höheres, 
langfristiges Wachstum der versicherungspflichtigen Durchschnittsentgelte. Für eine 
männliche (weibliche) Eckrentenbiographie mit 45 Versicherungsjahren auf dem Niveau 
des Durchschnittsentgelts und einem Renteneintritt mit 65 Jahren sinken die 
Realrenditen ohne Berücksichtigung von Hinterbliebenenleistungen über die Geburts-
jahrgänge 1940 von 1,75% (2,1%) bis 2010 auf etwa 1,2% (1,7%), um fortan in etwa stabil 
zu bleiben. In Hinblick auf die intergenerative Verteilung der reformbedingten 
Renditeveränderungen kommt der Sozialbeirat zu qualitativ ähnlichen Abschätzungen 
wie die hiesige Analyse. Danach zeigen sich kurz- und mittelfristig die stärksten 
Verschlechterungen, während in der langen Frist kaum mit Veränderunge

egenüber den vor genen ungen sowie fall- oder kohortenspezifische, 

Am Beisp rdie

bschätzun
entenrefor

rwa erungs i anz, d Tabelle 7 (S. 14 ) für di
aus t. D inzi  beiden Unterschiede zwischen den beiden 

abellen bestehe rin,   

 auf der Bei ite v Gle g . 141) i  d r Bet tung  RR  (Tabel
17, S. 148) der durch die Nachha e

lle b  Re pfaReform, in Tabe  27 a er der form d unt t llt ist wie 

auf der Leistungsseite der Gleichung 22 die zusätzliche Minderung des aktuellen 
Rentenwert
folgende ung er ein rechn  ist. 
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Einverdiener-Modellhausha ers 4lte P 1 bis Pers  (m) 
 Pers4 Pers2 Pers3 Pers1 
( RVNG2004: Null chstuA)  Szenario S(0) wa m 
 2010 
1.   Summe Entgeltpunkte 23,94 40,47 49,40 59,28 
2.       Summe Beiträge [€] 97 26 21 292.371.0 168.9 7.358 13 
3. Summe erw. Renten [€] 86 8 29 341.9137.8 237.36 3.203 92 
4.                          Relation 1,94 1,41 1,35 1,17 
5.                             r* [%] 2,24% 1,19% 1,05% 0,56% 
 2020 
1.   Summe Entgeltpunkte 22,00 40,39 49,33 59,83 
2.       Summe Beiträge [€] 75.595 179.937 230.896 315.797 
3. Summe erw. Renten [€] 121.201 226.836 280.135 329.724 
4.                          Relation 1,60 1,26 1,21 1,04 
5.                             r* [%] 1,56% 0,79% 0,66% 0,15% 
 2030 
1.   Summe Entgeltpunkte 20,18 40,43 49,52 60,42 
2.       Summe Beiträge [€] 80.848 191.876 246.722 340.328 
3. Summe erw. Renten [€] 107.858 219.914 272.578 322.782 
4.                          Relation 1,33 1,15 1,10 0,95 
5.                             r* [%] 0,95% 0,46% 0,34% -0,18% 
 2040 
1.   Summe Entgeltpunkte 18,69 39,23 49,52 61,79  
2.       Summe Beiträge [€] 86.630 204.749 261.770 369.839 
3. Summe erw. Renten [€] 101.973 218.189 278.343 337.287 
4.                          Relation 1,18 1,07 1,06 0,91 
5.                             r* [%] 0,55% 0,22% 0,23% -0,33% 
(B)  Szenario S(W)

RVNG2004: jährl. Reallohnwachstum ~ 1,46% 
 2010 
1.   Summe Entgeltpunkte 23,95 40,42 49,39 59,31 
2.       Summe Beiträge [€] 71.603 169.819 218.453 294.082 
3. Summe erw. Renten [€] 175.903 302.436 373.676 435.620 
4.                          Relation 2,46 1,78 1,71 1,48 
5.                             r* [%] 2,95% 1,96% 1,83% 1,36% 
 2020 
1.   Summe Entgeltpunkte 21,94 40,43 49,43 59,73 
2.       Summe Beiträge [€] 78.921 189.089 243.077 332.477 
3. Summe erw. Renten [€] 179.326 336.336 415.844 488.170 
4.                          Relation 2,27 1,78 1,71 1,47 
5.                             r* [%] 2,68% 1,94% 1,82% 1,33% 
 2030 
1.   Summe Entgeltpunkte 20,16 40,42 49,49 60,14 
2.       Summe Beiträge [€] 92.179 220.999 284.147 394.065 
3. Summe erw. Renten [€] 185.293 378.247 468.418 552.990 
4.                          Relation 2,01 1,71 1,65 1,40 
5.                             r* [%] 2,31% 1,83% 1,71% 1,19% 
 2040 
1.   Summe Entgeltpunkte 18,70 39,24 49,57 61,87 
2.       Summe Beiträge [€] 112.635 268.168 344.189 491.759 
3. Summe erw. Renten [€] 201.791 431.513 551.135 667.274 
4.                          Relation 1,79 1,61 1,60 1,36 
5.                             r* [%] 1,99% 1,66% 1,65% 1,10% 

Tabelle 21: Erwartete Versicherungsbilanz der Einverdiener-Modellhaushalte (Männer) gegenüber der GRV 
zum Zeitpunkt des Renteneintritts mit 65 Jahren in gleicher Abgrenzung und Begriffsdefinition wie in 
Tabelle 14.  
Quelle: eigene Berechnungen nach Gleichung 22 unter Einrechnung der RR 2001 und des RVNG 2004. 
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Insofern ist nicht überraschend, dass die für die einzelnen Beispielfälle ausgewiesenen 
Entgeltpunktesummen sich – bis auf stochastische Störungen – nicht unterscheiden.1 Die 
anhand der RR 2001 ausführlich behandelten Umverteilungseigenschaften im Quer- und 
Lä

rt leichzeitig aber am stärksten von der sinkenden 
Beitragslast profitiert, wiest das Modell für diesen rentenfernen Jahrgang einen leichten, 
ref

ic  hingegen geringfügig 
stärker von den erwarteten Beitragssatzreduktionen. 

ngsschnitt bleiben daher in ihrer Struktur auch nach dem RVNG 2004 erhalten. Zu 
erwarten ist auch, dass sich die ausgewiesenen Beitragssummen in den rentennahen 
Jahrgängen wenig unterscheiden: Beläuft sich die erwartete Beitragsreduktion in den 
ersten beiden Kohorten auf lediglich 0% bis 2%, kann der Rentenzugangsjahrgang 2030 
mit etwa um 3% bis 4,5% niedrigeren Beiträgen und die Kohorte 2040 gar mit 6,7% bis 
7,3% rechnen. Die Reduktionen fallen – insbesondere für rentenferne Jahrgänge – im 
Wachstumsszenario höher aus als ohne Reallohnwachstum. Diesen erwarteten Beitrags-
entlastungen steht eine intertemporal deutlich flachere Verteilung der erwarteten 
Leistungseinbußen gegenüber. Bereits die Kohorte 2010 sieht sich mit einer Leistungs-
kürzung von gut 2,2% konfrontiert. Für die Kohorten 2020 und 30 wächst der erwartete 
Rückgang der mit den Erlebenswahrscheinlichkeiten gewichteten Rentensumme auf etwa 
4,3% und 5,4% bis 5,7%.  

Die letzte Kohorte, die 2040 zum Ende des Projektionszeitraums in Rente geht, 
erwartet aufgrund der fortan konstant bleibenden Rentenversicherungsparameter in den 
Modellrechnungen mit AsAd1 nur um bis zu 0,2 Prozentpunkte höhere Leistungseinbußen 
als die 2030er Koho e. Da sie g

ormbedingten Anstieg der Renditeerwartung aus. Insgesamt wird die erwartete 
Renditeverteilung über die Kohorten damit etwas gleichmäßiger. Insbesondere steigt 
auch die ungünstigste Renditeerwartung, die Tabelle 17 für Pers1 der Kohorte 2040 im 
wachstumsfreien Szenario mit -0,38% ausweist, auf -0,33%. Da das RVNG 2004 die 
Umverteilungseigenschaften des insgesamt schrumpfenden Leistungsvolumens nicht 
strukturell verändert, sind die Leistungseinschränkungen im Querschnitt annähernd 
gleich verteilt. Aufgrund der typischer Weise kürzeren und steileren, "akademischen" 
Erwerbsbiographien profitiert der obere Lebenseinkommensbere h

Wenngleich also das erwartete Preis-/Leistungs-Verhältnis unter plausiblen Annahmen 
auch nach der Reform überwiegend positiv und etwas gleichmäßiger verteilt scheint, 
ergeben sich aber Probleme im Sicherungsniveau vor allem des unteren Lebens-
einkommensbereichs. Das macht die folgende einfache Beispielrechnung deutlich: 

Beziffert man die Grundsicherung im Alter im Jahr 2004 auf den jahresdurch-
schnittlichen Eckregelsatz nach Bundessozialhilfegesetz von 4.140 € zzgl. dem 1,2fachen 
des jahresdurchschnittlichen Zuschlags zur Kaltmiete für einen 1-Personen-Haushalt incl. 
pauschaliertem Heizkostenzuschlag, beläuft sie sich auf 7.812 € bzw. 651 € pro Monat. 
Geht man zudem von dem aktuellen, durchschnittlichen Arbeitnehmer-Kranken-

                                               
1 Die Beschränkung der rentenrechtlichen Bewertung von Ausbildungszeiten nach dem 17. Lebensjahr auf 
außer-(hoch-)schulische Ausbildungen, also der Ausschluss von Akademiker/innen, ist – wie erwähnt – 
bereits in Tabelle 13 und Tabelle 14 eingerechnet. 
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versicherungsbeitragssatz in Höhe von 7,2% und dem vollen Pflegeversicherungs-
beitragssatz von 1,7% aus, entspricht dem Nettotransfer der Grundsicherung eine GRV-
Br

lt 
mit einem einzigen "Brötchengeber" hat dazu ohne weitere Alterseinkünfte überhaupt 
ke

n im Vergleich zur Situation nach der Rentenreform 2001 
enger geworden ist. Das macht ein Vergleich mit Tabelle 19 (A), S. 154, deutlich. Dieser 
Eff

zu den relativen Verlierern der Nachhaltigkeitsreform. Dieser Umverteilungseffekt ist ein 
typisches Beispiel dafür, dass auch vermeintlich „symmetrische“ Leistungskürzungen 
                                              

uttorente von knapp 710 € pro Monat. Aktuell sind dazu etwas mehr als 27 
Entgeltpunkte erforderlich. Durch die Rentenreform 2001 steigt diese Mindest-
entgeltpunktezahl bereits bis 2040 um bis zu 15% auf 28,6 EP (in 2010); 2020: 29,3 EP; 
2030: 30,5 EP und 2040: 31,3 EP. Mit dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz steigt sie zusätzlich 
um weitere 7% auf 28,8 EP (in 2010); 2020: 29,9 EP; 2030: 32,1 EP und 2040: 33,2 EP. 
Unterstellt man ein durchschnittliches Erwerbseinkommen in Höhe von 75% des 
jeweiligen Durchschnittsentgelts, sind nach der RR 2001 38,1 (39; 40,7; 41,7) 
Beitragsjahre erforderlich, um das Niveau der Grundsicherung im Jahr 2010 (20; 30; 40) zu 
erreichen. Mit dem RVNG beläuft sich die entsprechende Mindestversicherungszeit auf 
38,3 Jahre, 39,8 Jahre, 42,8 Jahre und 44,2 Jahre, um in den Jahren 2010, 20, 30, 40 das 
Grundsicherungsniveau zu erreichen. Damit ist eine langjährige Versicherungsbiographie 
mit 40 bis 45 Beitragsjahren für einen Dreiviertel-Durchschnittsverdiener gerade einmal 
hinreichend, die bedarfsorientierte Armutsgrenze zu decken. Ein Mehrpersonenhausha

ine Chance mehr.1 Diese Abschätzungen machen die Bedeutung der ergänzenden 
Vorsorge und damit der im nächsten Kapitel zu behandelnden Verhaltensreaktionen 
deutlich. Sie zeigen aber auch, dass das Risiko der Altersarmut durch unzureichende 
Ergänzungsvorsorge in Zukunft erheblich ansteigen wird. 

Tabelle 29 zeigt den gleichen Sachverhalt wie Tabelle 27 für die vier Doppelverdiener-
Modellhaushalte mit jeweils 2 Kindern HH1 bis HH4. Da sich an der unterstellen 
Geburtenfolge und rentenrechtlichen Bewertung der Kindererziehung gegenüber den 
Beispielrechnungen zur RR 2001 nichts ändert, sei für die Tabellenhälfte (B) mit den 
entsprechenden Informationen auf Tabelle 19, S. 154, verwiesen. Anhand von Tabelle 29 
fällt vor allem auf, dass die typenübergreifende Spreizung der erwarteten Renditen 
innerhalb der einzelnen Kohorte

ekt zeigt sich vor allem bei Haushalten mit Kindern. Er liegt einfach darin begründet, 
dass auch beitragsfreie, aber mit Entgeltpunkten bewertete Zeiten durch das RVNG im 
Vergleich zur RR 2001 „entwertet“ werden. Aufgrund der Beitragsfreiheit steht der 
Minderbewertung dieser Zeiten aber keine Beitragsentlastung gegenüber. Als 
beitragsfreie, bewertete Zeiten kommen in der vorliegenden Betrachtung vor allem die im 
Kapitel Hinterbliebenenversorgung, Familienleistungen (S. 150) ausführlich behandelten 
Familienleistungen der GRV in Frage. Diese Zeiten haben für Haushalte im unteren und 
mittleren Lebenseinkommensbereich eine relativ größere Bedeutung als für Versicherte 
im oberen Einkommensbereich. Daher zählen vor allem kinderreiche Familien 
rentenferner Jahrgänge im unteren Einkommensbereich mit hohen Beschäftigungsrisiken 

 
1 Diese Beispielwerte sind wachstumsbereinigt, bzw. mit einer unterstellten Reallohnindexierung der 
Grundsicherung berechnet. Für weitere Beispielrechnungen in Hinblick auf die Rentenreform 2001 vgl. 
z.B. HIMMELREICHER, SCHMÄHL, VIEBROK, 2003, S. 25f. 

 204 • Anwendung 



 

durch Änderungen in der Rentenformel, die alle Versicherten und Rentner/innen treffen, 
keineswegs verteilungsneutral wirken.  

Doppelverdiener-Modellhaushalte HH1 bis HH4 
 HH4 HH3 HH2 HH1 
 Szenario S(W)

RVNG2004: jährl. Reallohnwachstum ~ 1,46% 
 2010 
1.      Summe Entgeltpunkte 29,78 53,45 70,47 91,26 
2.         Summe Beiträge [€] 106.981 245.242 337.188 467.324 
3.    Summe erw. Renten [€] 262.389 479.002 635.525 798.554 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 32,5% 32,2% 31,9% 32,6% 
4.                            Relation 2,45 1,95 1,88 1,71 
5.                                r* [%] 2,57% 2,10% 2,03% 1,92% 
 2020 
1.      Summe Entgeltpunkte 26,35 51,78 68,70 92,52 
2.         Summe Beiträge [€] 108.128 275.729 378.551 523.892 
3.    Summe erw. Renten [€] 266.974 538.359 734.091 927.526 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 31,6% 31,9% 30,1% 31,4% 
4.                            Relation 2,47 1,95 1,94 1,77 
5.                                r* [%] 2,59% 2,05% 2,07% 2,03% 
 2030 
1.      Summe Entgeltpunkte 25,19 54,56 71,34 99,85 
2.         Summe Beiträge [€] 112.219 320.363 440.909 621.443 
3.    Summe erw. Renten [€] 309.431 673.535 862.908 1.152.966 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 35,1% 34,0% 31,9% 31,6% 
4.                            Relation 2,76 2,10 1,96 1,86 
5.                                r* [%] 2,77% 2,28% 2,11% 2,21% 
 2040 
1.      Summe Entgeltpunkte 30,75 58,67 76,59 102,33 
2.         Summe Beiträge [€] 131.872 379.403 521.675 771.880 
3.    Summe erw. Renten [€] 436.238 835.039 1.088.557 1.395.766 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 33,4% 32,4% 31,7% 31,8% 
4.                            Relation 3,31 2,20 2,09 1,81 
5.                                r* [%] 3,33% 2,49% 2,35% 2,14% 

Tabelle 22: Erwartete Versicherungsbilanz der Doppelverdiener-Modellhaushalte mit 2 Kindern, HH1 bis 
HH4, gegenüber der GRV zum Zeitpunkt des Renteneintritts mit 65 Jahren in gleicher Abgrenzung und 
Begriffsdefinition sowie Geburtenfolge wie in Tabelle 19, S. 154.  
Die Zeile 3.a zeigt jeweils den Anteil der Hinterbliebenenleistungen an der erwarteten Gesamtsumme der 
Rentenzahlungen. Quelle: eigene Berechnungen nach Gleichung 23 unter Einrechnung der RR 2001 und 
des RVNG 2004. 

Allerdings können kinderreiche und rentenferne Familien des unteren Einkommens-
bereichs auch mit dem RVNG noch die günstigsten Beitrags-/Leistungs-Relationen 
erwarten, die das Modell ausweist. In Tabelle 29 finden sich die jeweils günstigsten, 
erwarteten Beitrags-/Leistungs-Relationen im unteren und mittleren Einkommensbereich 
im Rentenjahrgang 2040. Der obere Lebenseinkommensbereich, repräsentiert durch HH1, 
erreicht dieses Maximum bereits mit der Kohorte 2030. Wie anhand von Tabelle 19 (S. 
154) diskutiert, sind die unterschiedlichen Überlappungen der Biographien mit den 
Verbesserungen der rentenrechtlichen Anerkennung von Kindererziehungsleistungen auf 
der einen und steigenden Beiträgen auf der anderen Seite verantwortlich. Kurze, 
„akademische“ Erwerbsbiographien profitieren tendenziell früher, lange, flache, 
„proletarische“ eher später, dafür aber relativ stärker von den verbesserten Familien-
leistungen.  
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Pers4 Pers3 Pers2 Pers1  HH4 HH3 HH2 HH1 
         

    Haushalt 
 
Statistik (A) GRV-Rente, Wachstumsszenario, S(W)

RVNG2004 
MW 683 1.463 1.863 2.262  1.142 2.218 2.920 3.742 
Median 687 1.477 1.880 2.325  1.147 2.235 2.939 3.835 
STD 22 38 50 193  23 43 48 214 
VarK 0,0320 0,0259 0,0268 0,0852  0,0198 0,0192 0,0165 0,0572 
Maximum 699 1.484 1.888 2.391  1.159 2.242 2.944 3.871 
Minimum 534 1.121 1.515 1.095  1.015 1.938 2.592 2.676 
90/20 QR 108% 107% 107% 120%  105% 104% 103% 115% 

Tabelle 23: Risikomaße der GRV-Bruttorente zum Renteneintritt mit 65 Jahren in 2040 für die vier 
Einverdiener-Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 und die vier Doppelverdiener-Modellhaushalte mit 2 
Kindern, HH1 bis HH4. 
Erwartungswerte (MW), Median, Standardabweichung (STD), Variationskoeffizient (VarK=MW/STD), 
Maximum, Minimum und die Relation des 90% zum 20%-Quintil (90/20 QR). Alle monetären Werte sind 
inflationsbereinigt berechnet und in Preisen des Jahres 2004 in € ausgedrückt. Quelle: eigene 
Berechnungen unter Einbeziehung des RVNG 2004. 

Abschließend zeigt Tabelle 31 anhand der Rentenzugangskohorte 2040 im 
Wachstumsszenario eine Aktualisierung der Risikomaße, die Tabelle 25 (A), S. 186, für die 
erwartete GRV-Rente nach der RR 2001 ausweist. Die fallspezifischen Erwartungswerte 
(M

s RVNG 2004 
gegenüber der RR 2001 eine intertemporal etwas gleichmäßigere Lastenverteilung 
während des demographischen Übergangs erwarten lässt. Typischer Weise sind 

rer der Reform, rentenferne Jahrgänge 

Le

Kindern. Die Quer itt  e
unter den Singlehaushalten nur marginal. Unter den Familien reduziert sich die 
Spreizung der falltypisch erwarteten Renditen etwas. Durch das Zusammenspiel dieser 
Effekte ist insgesamt eine etwas gleichmäßigere Verteilung der Beitrags-/Leistungs-

W) fallen unter Einrechnung des RVNG um 4% bis 6% niedriger aus. Erwartungsgemäß 
zeigen sich keine strukturellen Unterschiede in der Querschnittverteilung. Auch die 
Risikomaße bleiben im Wesentlichen unverändert. Die 90 zu 20 Quintilsrelation fällt 
geringfügig enger aus. Gleiches gilt auch für den, um den geringeren Mittelwert 
korrigierten Variationskoeffizient, VarK. Damit bleibt der deutliche Risikoabstand der GRV 
zu den kapitalgebundenen Privat- und Betriebsrenten im Wesentlichen durch die Reform 
unberührt bestehen, vgl. Tabelle 25, S. 186. 

Zusammenfassend bleibt damit an dieser Stelle festzuhalten, dass da

rentennahe Jahrgänge die relativen Verlie
profitieren tendenziell. Für kinderreiche Familien mit geringen, erwarteten 

benseinkommen und hohen Beschäftigungsrisiken gilt allerdings das Gegenteil: Über 
die Kohorten nimmt die Bedeutung beitragsfreier, bewerteter Zeiten grundsätzlich zu. 
Diese Bewertung wird aber durch die Nachhaltigkeitsreform gemindert. Aufgrund der 
Beitragsfreiheit steht dem keine Beitragsentlastung gegenüber, die erwartete Beitrags-
/Leistungs-Relation sinkt. Die relative Privilegierung der rentenfernern Jahrgänge dieser 
Haushalte durch die GRV wird mit der Reform etwas reduziert. 

Insgesamt sinkt das erwartete Preis-/Leistungs-Verhältnis auch nach der Reform leicht 
über die Kohorten der Singlehaushalte. Es steigt über die Kohorten der Familien mit 

schn verteilungen innerhalb iner Rentenkohorte verändern sich 
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relationen über die Kohorten und Haushaltstypen zu erwarten. Trotz des insgesamt 
sinkenden Versorgungsvolumens dürfte daher die gleichmäßigere Lastenverteilung der 
langfristigen Akzeptanz der Gesetzlichen Rente durchaus dienlich sein. 

D
Ren
Abs
101
Ris s-
vorsorge nachzujustieren. Mit dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz rücken Versicherten-

bed
dav
Lüc
Ins
Abschlüssen und der besonderen Problemlage am Arbeitsmarkt etwa im Osten 
Deutschlands langfristig wieder mit einem deutlichen Anstieg des Armutsrisikos im Alter 
zu

rwarteten Beitragsrenditen im unteren Einkommensbereich. Durch 
die Anrechung der GRV- und "Riester"-Rente auf die Grundsicherung oberhalb der 

rüber hinaus aber auch eine Leistungskonkurrenz, die 
der Akzeptanz des Gesamtsystems Altersversicherung wenig förderlich sein dürfte. 
Ins

n

2. Verhaltensreaktionen 

20

                                              

ie Nachhaltigkeitskommission zeigt sich besorgt, "dass einer weiteren Absenkung des 
tenniveaus Grenzen im Hinblick auf die Vermeidung von Altersarmut sowie das 
tandsgebot zur Sozialhilfe bzw. zur Grundsicherung gesetzt sind", vgl. BMGS (2003, S. 
). Trotzdem schlägt sie Kürzungen des GRV-Leistungsniveaus vor, ohne besondere 

ikogruppen zu kompensieren oder Förderinstrumente bzw. Pflichten der Ergänzung

biographien im unteren bis in den mittleren Lebenseinkommensbereich mittelfristig in 
enkliche Nähe zur bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter. In besonderer Weise 
on betroffen sind Erwerbstätige mit hohen Beschäftigungsrisiken und längeren 
ken im Versicherungsverlauf, die nicht oder nur unzureichend ergänzend sparen. 
ofern ist auf dem Hintergrund der beobachtbaren Zurückhaltung bei den "Riester"-

 rechnen. Rentennahe Jahrgänge können sich zudem kaum mehr an die zusätzlichen 
Leistungskürzungen anpassen.1  

Die Erwartung, dass ein vollständiges Versichertenleben mit 40 bis 45 Beitragsjahren 
in Zukunft gerade noch zur Deckung der bedarfsorientierten Armutsgrenze auszureichen 
verspricht, erscheint für eine Sozialversicherung an sich schon problematisch – trotz der 
nach wie vor hohen, e

Einkommensfreibeträge entsteht da

ofern ist eher mit wenig Interesse der Versicherten an einer Eindämmung der Erosion 
versicherungspflichtiger Beschäftigung im unteren Einkommensbereich bzw. mit einer 
tendenziell geringen Neigung zur freiwillige  Aufstockung von "Minijob"-Beiträgen und 
zur Ergänzungsvorsorge zu rechnen. Der nächste Abschnitt soll Aufschluss geben, welche 
Sparanreize von der Reform mittelfristig aus der Sicht risikoaverser, erwartungsnutzen-
optimierender Versicherter im Gesamtsystem Alterssicherung ausgehen. 

Ähnlich wie Abb. 23, S. 188, zeigt Abb. 26 (A) einleitend typische Verhaltensreaktionen 
des Modells auf die Nachhaltigkeitsreform am Beispiel des durchschnittlichen Ein-
verdienerhaushalts, Pers2, mit einem Renteneintritt mit 65 Jahren in 2040. Auch dieser 
Abbildung liegen die Mittelwerte der Einkommens-, Spar- und Konsumpfade im 
wachstumsbereinigten Planszenario, S(0)

RVNG2004, über diejenigen Haushalte aus .000 

 
1 Eigene Sucherfahrungen zeigen, dass es extrem schwierig bis unmöglich ist, einen privaten Anbieter zu 
finden, der beispielsweise bereit ist, mit 55-Jährigen einen "Riester"-Vertrag abzuschließen.  
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Simulationen zu Grunde, die das jeweilige Jahr erleben. Die untere Teilabbildung (B) 
symbolisiert die reformbedingten Veränderungen im Planungsverhalten gegenüber der 
2001er Reform, wie sie in Abb. 23 (A), S. 188, dargestellt ist. Auch in den Verhaltens-
reaktionen zeigen sich keine strukturellen Unterschiede zur Reaktion auf die Renten-
reform 2001. Dahe kann weitgehend auf die Diskussion der Abb. 23 verwiesen wr erden.  
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Abb. 24: Exemplarische Verhaltensreaktionen auf die Nachhaltigkeitsreform 2004. 
Jährliche Brutto-/Nettoeinkommen (y, net), Konsum- (c) und Sparpfade in liquidem und in Altersvorsorge-
kapital (aL, aR) über den erwarteten Lebenshorizont des Modellhaushalts Pers2 im wachstumsbereinigten 
Planungsszenario, S(0)

RVNG2004, mit Beschäftigungsrisiken. Renteneintritt mit 65 Jahren in 2040. Ab diesem 
Zeitpunkt zeigt der Verlauf von "y" ("aR") die Höhe der jährlichen GRV- (Kapital-) Bruttorente. Panel (A) 
stellt die Erwartungswerte der Zustands- und Entscheidungspfade im Reformszenario mit RVNG 2004 dar. 
Panel (B) zeigt die Differenzen zum Planungsszenario nach der Rentenreform 2001 in Abb. 23 (A), S. 188. 
Quelle: eigene Berechnungen. 

Anhand der Differenzbetrachtung (B) wird deutlich, dass die Nachhaltigkeitsreform die 
Sparanreize der 2001er Reform im mittleren Lebenseinkommensbereich verstärkt. Mit 
dem Renteneintritt erwartet die Pers2 eine um knapp 70 € geringere GRV-Bruttorente in 
Höhe von knapp 1.100 € pro Monat [in Preisen von 2004]. Zum Ausgleich baut der 
Haushalt real knapp 15.000 € zusätzliches Vorsorgekapital zum Renteneintritt auf. Dem 
entspricht eine um gut 60 € höher erwartete Kapitalrente von knapp 430 € pro Monat. 

Das im Alter zur Verfügung stehende Konsumbudget bleibt dadurch mit Einbußen von 
etwa 10 € pro Monat nahezu unverändert. Interessant ist, dass das Modell nicht etwa 
früher, dafür aber deutlich steiler mit dem Aufbau von aR-Vermögen beginnt. Bei einem – 
aufgrund der antizipierten Beitragsentlastung – leicht gestiegenem Nettoeinkommen 
bleibt der Konsum in der Erwerbsphase mit kleinen Einbußen nahezu unverändert. 
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Finanziert wird die steiler verlaufende aR-Bildung daher neben Nettozuwachs 
Konsumverzicht vor allem auf Kosten

und 
 des Vorsichtssparens in liquidem Kapital. Dessen 

 

 sich die 
r Sparquoten über die Akkumulationsphase nur wenig verändert. Sie wird 

insgesamt etwas gleichmäßiger zu Gunsten eines früheren Kapitalaufbaus. 

HH1 

Planpfad zeigt sich deutlich flacher als im Reformszenario der RR 2001. Eine zweite 
Phasen steiler Zusatzersparnis zeigt sich nahe dem Renteneintritt. Die bereits unter der
Reform 2001 beobachtete Portfolioumschichtung gewinnt mit dem RVNG im mittleren 
Einkommensbereich also noch an Bedeutung. Beide Effekte bewirken, dass
Verteilung de

               Haushalt 
Statistik 

Pers4 Pers3 Pers2 Pers1  HH4 HH3 HH2 

(A) Renteneintritt, tR=2020,  
wachstumsbereinigtes Reformszenario, S(0)

RVNG2004 
Sparquote (erste 20 J.) 0,0% 0,6% 0,7% 3,5%  1,0% 0,0% -0,1% 0,4% 
Sparquote (letzte 20 J.) 0,3% 13,2% 10,9% 11,7%  1,1% 16,5% 14,5% 17,2% 
Sparquote insgesamt 0,1% 6,0% 5,3% 7,7%  1,1% 8,4% 7,4% 9,0% 
zum Renteneintritt:          
Altersvermögen  
(E[r]= 1,29%) 326 78.905 84.672 129.772  4.731 162.656 193.529 297.420 
=> monatl. 
Kapitalrente 1 345 369 559  20 684 806 1.223 
Altersvermögen 
(E[r]= 2,75%) 360 89.863 94.260 147.375  5.360 195.067 229.156 346.188 
=> monatl. 
Kapitalrente 0 392 411 634  22 820 954 1.424 
monatl. GRV-Rente 482 892 1.111 1.309  578 1.169 1.561 2.039 
monatl. Netto-
Einkünfte 737 1.171 1.406 1.739  1.110 1.723 2.218 2.993 
liquides Kapital 160 48 3 15.770  2.399 1.850 912 14.885 
(B) Renteneintritt, tR=2040,  
wachstumsbereinigtes Reformszenario, S(0)

RVNG2004 
Sparquote (erste 20 J.) 0,1% 2,2% 1,2% 5,4%  3,1% 2,2% 1,5% 1,5% 
Sparquote (letzte 20 J.) 0,1% 11,3% 10,4% 11,1%  -0,1% 13,4% 12,3% 16,0% 
Sparquote insgesamt 0,1% 6,9% 5,9% 8,3%  3,8% 8,5% 7,4% 9,0% 
zum Renteneintritt:          
Altersvermögen  
(E[r]= 1,29%) 558 93.611 100.633 139.871  22.071 168.737 194.670 290.369 
=> monatl. 
Kapitalrente 2 399 429 594  88 678 776 1.143 
Altersvermögen 
(E[r] = 2,75%) 769 118.238 121.162 167.907  30.382 213.862 243.802 344.432 
=> monatl. 
Kapitalrente 3 504 516 714  122 860 971 1.356 
monatl. GRV-Rente 400 851 1.092 1.321  669 1.300 1.710 2.177 
monatl. Netto-
Einkünfte 737 1.110 1.354 1.685  1.110 1.753 2.208 2.939 
liquides Kapital 36 5.005 3.317 27.459  8.145 4.672 8.005 31.431 

Tabelle 24: Erwartungsnutzenoptimales Sparverhalten der Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 und HH1 bis 
HH4 im wachstumsbereinigten Reformszenario unter Berücksichtigung der Rentenreform 2001 und der 
Nachhaltigkeitsreform 2004 für die Rentenzugangskohorte 2020 (A) und 2040 (B).  
Quelle: eigene Berechnungen. 

Tabelle 32 zeigt im oberen Teil (A) das Sparverhalten der zwei mal vier Beispiel-
haushalte der Rentenzugangskohorte 2020 und im unteren Teil (B) dasjenige der Kohorte 
2040. Ein Vergleich mit den entsprechenden Daten der Tabelle 26 (S. 192) im Basis- und 
im Reformszenario 2001 erlaubt, Rückschlüsse auf die erwartungsnutzenoptimale 
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Anpassung der Modellhaushalte an die Nachhaltigkeitsreform zu formulieren. Die 
nachrichtlich ausgewiesene, wachstumsbereinigte GRV-Bruttorente sinkt reformbedingt 
gegenüber Tabelle 26 (A.2 bzw. B.2) um 5% bis 6% (2020) bzw. 6% bis 7% in 2040. Mit 
Ausnahme der Geringverdienerhaushalte HH4 und Pers4 (der 2020er Kohorte) reagieren 
die

ch, da weder die erwartete Beitragsreduktion noch die 
erwarteten Rentenkürzungen durch einen Anstieg der Beitragsbemessungsgrundlage 
od

mensbereich spart etwa 7% bis 8% mehr als im 
Reformszenario der RR 2001. HH4 als Repräsentant des unteren Lebenseinkommens-
be

lant er ein 
Altersvermögen zum Renteneintritt von etwas über 15.100 € (knapp 7.500 €) gegenüber 
55

(v

 Versicherten auf diesen Rückgang erwartungsnutzenoptimal mit einer steigenden 
Ersparnis in Altersvorsorgekapital. Die Modellhaushalte des mittleren und oberen 
Lebenseinkommensbereichs gleichen selbst im Niedrigzinsszenario die reformbedingte 
Reduktion der GRV-Rente i. Vgl. zum wachstumsbereinigten Basisszenario (Tabelle 26 A.1, 
B.1) aus. Dabei verstärkt sich der anhand von Tabelle 26 ausführlich diskutierte Befund, 
dass der mittlere Lebenseinkommensbereich seine Sparneigung am stärksten erhöht, 
obwohl ihm tendenziell die niedrigsten Förderquoten in der Ansparphase zu Gute 
kommen, vgl. Abb. 19, S. 176. Darin zeigt sich einmal mehr, dass das Entscheidungs-
modell vor allem auf Veränderungen in der persönlichen, relativen Netto-
Altersvorsorgelücke reagiert. Diese Deckungslücke erhöht sich insbesondere für den 
mittleren Einkommensberei

er die Leistungskonkurrenz zur Grundsicherung kompensiert werden. 

Unter den Doppelverdienerhaushalten ist der Anstieg der Zusatzersparnis im 
Querschnitt über den 2020er Renteneintrittsjahrgang etwas gleichmäßiger verteilt: Der 
mittlere und obere Einkom

reich reagiert hingegen kaum auf die Reform. Sein Sparvolumen bleibt gegenüber der 
RR 2001 nahezu unverändert. Der 2040er Jahrgang baut zwischen 7% und 12% mehr 
Altersvorsorgekapital auf als unter der RR 2001. Auch dabei fällt HH4 aus der Reihe, da er 
nicht signifikant auf die Reform reagiert. Der untere Einkommensbereich droht damit 
dauerhaft in seiner Alterssicherung zurück zu fallen. Abgesehen davon verstärkt sich aber 
die "h"-förmige Veränderung der Altersvermögensverteilung, die anhand von Tabelle 26 
als ein wichtiges Charakteristikum der Verhaltensreaktionen auf die Rentenreform 2001 
identifiziert wurde. 

Ein abschließendes Simulationsexperiment macht deutlich, dass grundsätzlich auch 
der untere Lebenseinkommensbereich in der Lage und willens ist, ergänzend vorzusorgen 
– sofern denn hinreichend große Anreize von dem Gesamtsystem Alterssicherung 
ausgehen. Nimmt man beispielsweise Alterseinkünfte einer "Riester"-Rente aus der 
Einkommensanrechnung auf die Grundsicherung vollständig heraus, reagieren die 
Versicherten mit einem deutlichen Sprung in ihrem Altersvorsorge-Zielkapital. Gegeben, 
die Haushalte können über die ergänzende Kapitalrente nach Steuern und Abgaben voll 
verfügen, plant der Einverdiener-Modellhaushalt Pers4 der Kohorte 2040 (2020) eine 
mittlere Sparquote von 2,4% (1,4%) gegenüber 0,1% in Tabelle 32. Damit p

8 € (326 €) bzw. im Hochzinsszenario von etwas über 19.300 € (knapp 8.400 €) 
gegenüber 769 € (360 €). Das erwartungsnutzenoptimale Vermögen verdreißigfacht 

erzwanzigfacht) sich also in etwa. Entsprechend erzielt Pers4 eine monatliche 
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Kapitalrente von 65 € (32 €) im Niedrig- und von 82 € (37 €) im Hochzinsszenario. 
Zumindest im Hochzinsszenario zeigt sich der rentenferne Jahrgang 2040 damit in der 
Lage und willens, die Einbußen in seiner GRV-Rente knapp auszugleichen, wie ein 
Vergleich mit Tabelle 26 (B.1) zeigt. 

Der Doppelverdienerhaushalt im unteren Einkommensbereich, HH4, reagiert ebenfalls 
deutlich auf eine Freistellung der Kapitalrente von der Einkommensanrechnung auf die 
Grundsicherung. Der Modellhaushalt HH4 der Kohorte 2040 (2020) plant eine mittlere 
Sparquote von 5,6% (2,7%) gegenüber 3,8% (1,1%) in Tabelle 32. Gegenüber dem 
Planungsszenario unter der Nachhaltigkeitsreform, S(0)

RVNG2004, ist das eine Steigerung um 
knapp 260% (knapp 500%). Die monatlichen Renten belaufen sich im Niedrigzinsszenario 
au

3. Zusammenfassende Würdigung 

nsanpassung, 
Neufassung der Rentenformel und umfassende Strukturveränderungen in der 
Re

r Rentenformel 
tatsächlich zu einer langfristigen Stabilisierung der gesetzlichen Säule beitragen kann.1 

                                              

f 255 € (knapp 100 €) gegenüber 88 € (20 €) ohne Anrechnungsfreiheit, bzw. auf 312 € 
(130 €) gegenüber 122 € (22 €) im Hochzinsszenario der Tabelle 32. 

Damit bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass die seit der Rentenreform 2001 
unverändert gebliebene Förderung der ergänzenden Kapitalvorsorge zumindest für den 
mittleren und oberen Einkommensbereich auch nach dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz aus 
der Sicht risikoaverser Erwartungsnutzenoptimierung noch hinreichend erscheint, die 
Kürzungen der erwarteten GRV-Renten zu kompensieren. Für den unteren Lebens-
einkommensbereich gilt das allenfalls für rentenferne Jahrgänge mit Kindern in den 
optimistischen Zinsszenarien. Für rentennahe Jahrgänge und Single-Haushalte aller 
Kohorten lässt das Modell hingegen keine hinreichende Zusatzvorsorge erwarten. Sollte 
sich diese modellgestützte Erwartung empirisch auch mittelfristig bestätigen, ist über 
eine Veränderung der Anrechnungsvorschriften auf die Grundsicherung oder eine 
obligatorische Zusatzvorsorge nachzudenken, um dem wachsenden Risiko von 
Altersarmut entgegen zu wirken.  

Die Nachhaltigkeitsreform 2004 steht in einer wenig glücklichen Kette kurzfristiger 
Kostendämpfungsmaßnahmen auf der Leistungsseite der GRV. Zwar wird es immer 
wieder erforderlich sein, das Gesamtsystem Alterssicherung politisch an die sich 
wandelnde Umwelt anzupassen. Die Reformkette aus Einführung und Aussetzung des 
demographischen Faktors, Inflationsanpassung und Aussetzung der Inflatio

ntenreform 2001, erneute Neufassung durch die Nachhaltigkeitsreform 2004 sowie 
erstmalig nominale Kürzungen des nominalen Rentenzahlbetrags durch den Wegfall des 
Zuschusses zur Pflegeversicherung und anderer Maßnahmen in nur sechs Jahren ist aber 
wenig geeignet, das Vertrauen in die nachhaltige Stabilität des Gesamtsystems zu 
stärken. Es bleibt abzuwarten, ob die Nachhaltigkeitsreform durch die deutliche 
Aufwertung inhärent stabilisierender Rückkopplungsmechanismen in de

 
1 Der Rentenversicherungsbericht 2004 der Bundesregierung geht in der 15jährigen Vorausberechnung 
davon aus, dass das Beitragssatzziel in 2018 mit einer Punktlandung bei 20,0 und das Niveausicherungs-
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Isoliert betrachtet wirkt sie aus Sicht der Versicherten als eine Art Katalysator der 
2001er Reform. Überwiegend verstärkt und beschleunigt sie deren Verteilungs- und 
Anreizwirkungen. Insgesamt wird die Verteilung des erwarteten Preis-/Leistungs-
Verhältnisses in der GRV etwas gleichmäßiger – intertemporal wie auch im Querschnitt 
über jeweils eine Rentenzugangskohorte. Unter den Single-Haushalten stellen sich 
rentenferne Jahrgänge durch die Reform geringfügig relativ besser. In der Gruppe der 
Familien mit Kindern gilt genau das Gegenteil: Rentenferne Zugangskohorten – 
insbesondere des unteren Lebenseinkommensbereichs – zählen zu den relativen 
Verlierern der Reform. Das liegt im Wesentlichen darin begründet, dass sie aufgrund der 
Beitragsfreiheit des Familienlastenausgleichs in der GRV relativ weniger von den 
Beitragssatzreduktionen profitieren, die sich gegenüber Reform 2001 aus der ex-media 
Sicht des Jahres 2004 ergeben.  

Trotz dieser relativen Verschiebungen in den Renditeerwartungen der verschiedenen 
Kohorten und Versichertentypen gegenüber der GRV ist aber keine Rangfolgenumkehr zu 
erwarten. Unter den Familien erwarten auch nach der 2004er Reform zunächst kurze, 
„akademische“ Erwerbsbiographien deutliche Verbesserungen. Lange, flache, 
„proletarische“ Erwerbsverläufe profitieren eher später, dafür aber relativ stärker von 
den verbesserten Familienleistungen. Wie ebenfalls bereits für die 2001er Reform 

-
 

frontiert. Unter plausiblen Wachstumsannahmen ist aber auch 
ür diesen Fall kein negatives Preis-/Leistungs-Verhältnis zu befürchten. Die für die 

Rentenreform 2001 ermittelte, kritische Wachstumsrate der versicherungspflichtigen 
En

fr
ität des beitragsbezogenen, solidarischen Pflichtversicherungssystem zu leisten. 

Ren rden, dürfte damit die 
ie die Eigentumsgarantie des 

Rentenanspruchs in Zweifel gezogen werden.“, SOZIALBEIRAT (2004, S. 31, Nr. 103).  

Innerhalb der betrachteten Haushaltstypen ist mit einer über die Zeit deutlich 
wachsenden Streuung der Alterseinkünfte zu rechnen. Das Modell weist die Privat-
vorsorge als die mit deutlichem Abstand risikoträchtigere Säule der Gesamtstrategie 
Alterssicherung aus. Da ihr Gewicht für den mittleren und oberen Lebenseinkommens-
bereich wachsen wird, nimmt das Vorsorgerisiko insgesamt langfristig zu. 

 

                                                                                                                                                    

ausführlich erläutert, sehen sich auch nach der 2004er Reform männliche Singles renten
ferner Kohorten des oberen Lebenseinkommensbereichs mit den relativ ungünstigsten
Renditeerwartungen kon
f

tgelte von durchschnittliche etwa 0,2% pro Jahr führt unter der Nachhaltigkeitsreform 
sogar zu einer etwas günstigeren und damit positiven Renditeerwartung. Insofern 
vermag die Nachhaltigkeitsreform einen Beitrag zur lang istigen Akzeptanz und 
Legitim
Warnt doch der Sozialbeirat: „Sollte die implizite Rendite der Gesetzlichen 

tenversicherung für einen typischen Versicherten negativ we
Verfassungskonformität des Alterssicherungssystems sow

 
ziel vor Steuern mit 46,5% zu 46% erreicht wird, vgl. BMGS (2004, S. 36, Übersicht B7, B8). Der 
entsprechenden „mittleren“ Vorausberechnungsvariante liegen allerdings sehr optimistische Wachstums- 
und Beschäftigungsannahmen zu Grunde. Zu einer Kritik vgl. z.B. SOZIALBEIRAT, 2004, S. 13, Nr. 45-51. 
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Das Leistungsniveau der GRV sinkt durch die Reform mittel- und langfristig erheblich 
ab. Gegenüber dem (aus ex-media Sicht unerreichbaren) Beitragssatz-Planpfad der 
Rentenreform 2001 verbleiben den Versicherten zudem keine zusätzlichen Plan-
ressourcen zur ergänzenden Vorsorge. Auch bleiben die Fördermöglichkeiten der 
Betriebs- und Privatrentenvorsorge seit der Rentenreform 2001 im Wesentlichen 
unverändert. Es steigt lediglich die private Vorsorgeverantwortung. Die Alterssicherung 
wird insgesamt teurer. Problematisch ist das vor allem für Versicherte, die in besonderer 
Weise auf den Solidarausgleich in der GRV angewiesen sind. So geraten Versicherte im 
un  i

tts aller 
Versicherten gerade noch ausreichen wird, die bedarfsorientierte Grenze zur Altersarmut 
au

eichend ergänzend vorsorgen, ist dem Risiko 
wachsender Altersarmut sozialpolitisch entgegen zu treten.  

Beschäftigung insbesondere im unteren Einkommensbereich entgegen zu wirken.1 
Gleiches gilt für die ergänzende Vorsorge. Für Risikogruppen auf dem Arbeitsmarkt mit 
niedrigen Einkünften und hoher Beschäftigungsunsicherheit droht die Alterssicherung 
ihren Charakter als leistungsbezogenes Systems zu verlieren. Angesichts der hohen 
Förderquoten in der "Riester"-Rente, die insbesondere auch im unteren Einkommens-
bereich erreichbar sind, ist zudem über ein Obligatorium der ergänzenden Kapital-
vorsorge nachzudenken.  
                                              

teren bis n den mittleren Lebenseinkommensbereich durch die Reform in bedenkliche 
Nähe zur bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter. Es steht zu befürchten, dass in 
Zukunft ein langjähriges Versicherungsleben über 40 Jahre und mehr bei einem 
lebensdurchschnittlichen Verdienst von etwa 75% des jeweiligen Jahresquerschni

s eigener Kraft zu decken. Das zeigt einerseits die Bedeutung der ergänzenden 
Kapitalvorsorge. Andererseits mahnt es bei zukünftigen Reformen zur Vorsicht, das 
Leistungsniveau nicht noch weiter ohne kompensatorische Maßnahmen für Problem-
gruppen mit prekärer Altersvorsorge abzusenken. 

Das in dieser Arbeit experimentell angewendete Entscheidungsmodell eines risiko-
aversen, den Erwartungsnutzen optimierenden Versichertenhaushalts legt die Erwartung 
nahe, dass Haushalte im mittleren und oberen Lebenseinkommensbereich ihrer 
gestiegenen Vorsorgeverantwortung gerecht werden können. Wie schon anhand der 
Verhaltensreaktionen auf die Rentenreform 2001 experimentell beobachtet, zeigt sich 
auch durch die Nachhaltigkeitsreform eine Tendenz zu einer typenübergreifend etwas 
gleichmäßigeren Altersvermögensverteilung. Lediglich der untere Einkommensbereich 
bleibt deutlich zurück. Er zeigt sich im Modell als nicht in der Lage oder nicht willens, 
gegenüber der Reform 2001 zusätzlich Vorsorgekapital aufzubauen. Das ist insbesondere 
dadurch problematisch, dass er langfristig am stärksten von den Leistungskürzungen in 
der GRV betroffen ist. Sollte sich mittelfristig empirisch bestätigen, dass Haushalte mit 
prekären Altersanwartschaften nur unzur

Aus Sicht des Modells bietet sich aus Anreizgesichtspunkten vor allem an, die 
Anrechnungsfreibeträge der Grundsicherung für Einkünfte aus GRV- und "Riester"- sowie 
Betriebsrenten zu erhöhen. Andernfalls steht zu befürchten, dass die Versicherten kaum 
Interesse entwickeln, der beobachtbaren Erosion sozialversicherungspflichtiger 

 
1 Vgl. zur aktuellen Beitragserosion z.B. SOZIALBEIRAT 2004, S. 2, Nr. 4. 
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Methodisch bleibt einmal mehr festzuhalten, dass das für diese Arbeit entwickelte 
Instrumentarium einen eigenständigen Beitrag zur Gesetzesfolgenabschätzung zu leisten 
vermag. Umverteilungseffekte der Nachhaltigkeitsreform lassen sich identifizieren und 
gegenüber der Rentenreform 2001 abgrenzen. Die Verhaltensreaktionen des Modells 
erscheinen ökonomisch sinnvoll interpretierbar. Im kritischen Bewusstsein der 

 erlauben sie Rückschlüsse auf Anreizwirkungen der 
Reform. Experimentell lässt sich das Modell damit auch nutzen, um kostengünstig 
An

methodischen Grenzen und Probleme

reize alternativer Regulierungen auf ihre sozialpolitische Zielgenauigkeit und 
allokative Wirksamkeit im Gesamtsystem Alterssicherung zu untersuchen. 

IV.C. Alterseinkünftegesetz 

Als seien die Verteilungswirkungen der bisher analysierten Reformen nicht schon 
komplex genug, sehen sich die Versicherten in der Planung ihrer Altersnettoeinkünfte 
zusätzlich mit dem Übergang zur nachgelagerten Besteuerung konfrontiert. Dessen 
Verteilungseigenschaften knüpfen naturgemäß primär an Besteuerungsmerkmalen und 
weniger an sozialpolitisch motivierten Tatbeständen an. Für viele Versicherte wird sich 
die Nettoversorgungslücke zum Renteneintritt deutlich verändern. Der Übergang wirkt 
sich damit direkt auf die Sparanreize des Gesamtsystems aus. Die Frage ist daher, ob die 
fiskalisch begründeten Umverteilungen und Anreize im Einklang mit den Sicherungs-
zielen und -wirkungen der bisher behandelten Reformen stehen. Wie im Kapitel 
Alterseinkünftegesetz (S. 39) und in Anhang 14 (S. 286) ausführlich dargelegt, werden sich 
während der nächsten Jahrzehnte zwei wichtige Besteuerungstatbestände Jahr für Jahr 
ändern:  

• Zwischen 2005 nd 2040 eht das Alterse künftege tz für jede Renu si in se tenzugangs-
kohorte einen spezifischen, zu versteuernden Anteil an der eigenen GRV-Bruttorente 

i  er

• Im Gegenzug erhöht sich während der Erwerbsphase zwischen 2005 und 2025 der 
Anteil steuerlich absetzbarer GRV-Beiträge von 60% bis auf 100%. Bis zu einem 
Grenzbetrag, der von 12.000 € auf 20.000 € anwächst, kann der jeweilige Anteil der 
GRV-Gesamtbeiträge ggf. um Beiträge zu einer Kapitalvorsorge ergänzt werden. 
Weitere Vorsorgeaufwendungen können begrenzt zusätzlich geltend gemacht 
werden.  

Wie sich zeigen wird, egalisieren sich 
reg
näc

vor. Der für die Kohortendifferenzierung verantwortliche Rentenfreibetrag wird in 
jedem Einzelfall zum Rentene ntritt mittelt und für die gesamte Restlaufzeit 
nominal fixiert. Daher steigt der zu versteuernde Rentenanteil nicht nur über die 
Kohorten. Wachstumsbedingt nimmt er auch über jede einzelne Rentenlaufzeit zu. 

die letzten Auswirkungen der Übergangs-
elungen erst in Rentenzugangskohorten um das Jahr 2070. Es ist Aufgabe der 
hsten Kapitel, die reformbedingten Umverteilungen zunächst im Querschnitt und 
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ans
letztes Mal in dieser Arbeit diskutiert werden, wie die Beispielhaushalte auf das 
Alt
Bes

1. 

die r nd

ung kommt, und 2025 
als erstes Jahr mit der vollen Absetzbarkeit der GRV-Beiträge.  

- und einkommensabhängige Differenz zu den maximal möglichen 
Abzugsbeträgen, um ergänzend in einer kapitalbildenden Rentenversicherung vorzu-
sorgen, deren Anwartschaften weder beleihbar noch vererblich, veräußer- oder kapitali-

spielrechnungen (I.A.1) bis (II.B.2) 

           

chließend in der Kohortenbilanz vergleichend darzustellen.1 Abschließend soll ein 

erssicherungssystem reagieren – nunmehr auch unter Einbeziehung der 
teuerungsreform. 

Querschnittbetrachtung 

Die Querschnittbetrachtungen über die Einkommensskala einleitend, sollen zunächst 
 Wirkungen de verä erten Abziehbarkeit von Vorsorgeaufwendungen exemplarisch 

analysiert werden. Dazu stellt Tabelle 33 die Berechnung der reformbedingten 
Steuerersparnis (+) bzw. Mehrbelastung (-) in 8 Rechentableaus für drei Beispieljahre dar: 
2005 als Startjahr, 2011 als das erste Jahr, in dem der abschmelzende Vorwegabzug in der 
Bestberechnung zwischen "neuem" und "altem" Recht zur Anwend

Die Lage der acht Beispielfälle auf einem Bruttoeinkommensintervall von Null bis 
80.000 € ist für Arbeitnehmer und Selbstständige unter den beiden Verhaltensoptionen in 
Abb. 28 durch Ellipsen symbolisiert. Beide Teil-Abbildungen geben die jährliche Be- und 
Entlastung durch die veränderte Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen in Relation 
zum Jahres-Bruttoeinkommen für unterschiedliche Besteuerungsjahre an. Sie bilden 
damit die Differenz zum Rechtsstand 2005 nach dem Referenzszenario ab. Abb. 28 und 
Tabelle 33 visualisieren zwei Verhaltensweisen. In den Fällen (I) bringen die Versicherten 
nur die Sozialversicherungsbeiträge zum Abzug. In den Fällen (II) nutzen sie zusätzlich 
die jahres-, typen

sierbar sind. Abb. 28 zeigt die Lage der acht Bei

                                    
m Kapitel b uf und a en die B  GRUB (2004, 2004a). 1 Die Darstellung in diese eruhen a ktualisier eiträge in
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Tabelle 25: Abzug von Vorsorgeaufwendungen in der Steuerberechnung in 8 Rechentableaus für drei 
Beispieljahre während der Übergangsphase.  
Die linke Hälfte der Tabelle (I) beschränkt die Vorsorgeaufwendungen auf die gesetzlichen Sozial-
versicherungsbeiträge. Die rechte Hälfte (II) schöpft die maximalen Abzugsbeträge durch eine ergänzende 
Kapitalvorsorge ("Rürup"-Rente) vollständig aus. Die zwei mal drei Spalten (A) zeigen die Behandlung von 
Arbeitnehmer/innen in den 3 Jahren, die Spalten (B) die Behandlung von Selbstständigen. Dem Fall (1) liegt 
ein Jahresbruttoeinkommen von 16.000 € zu Grunde, dem Fall (2) von 61.800 €. Quelle: eigene 
Berechnungen. 
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bb. 25: Entlastungen (+) und Belastungen (-) in Relation zum Bruttoerwerbseinkommen durch 

rgeaufwendu ährend de gangs zur na gerten Besteu  für 
Selbstständig ne (I) und mit vollem Aussch r "Rürup"-R  
enario 2005 für 6 beispielhafte Veranlagungsjahre (2005 .. 2025) über die Brutto-

n 0 bis 80.000 €. Quelle: eigene Berechnungen. 

Für zwei Beispieleinkommen weist Tabelle 33 Versicherungsbeiträge (Zeilen 4 bis 6), 
die Berechnung der steuerlichen Vorsorgeaufwendungen nach "alter" und "neuer" 
Fassung des § 10 EStG (Zeilen 7 - 9, bzw. 10 - 12), die jeweilige Steuerschuld (14, 15) und 
das Reformsaldo (16) im Detail aus: Dem Fall (1) liegt ein Jahresbrutto von 16.000 € zu 
Grunde, dem Fall (2) ein Bruttoeinkommen an der Beitragsbemessungsgrenze zur GRV in 
Höhe von 61.800 €. Arbeitnehmer (A) zahlen jeweils den halben Beitrag zur GAV, GKV, 
GPV und GRV. Selbstständige (B) zahlen Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge in 

A
Steuerabzug von Vorso ngen w s Über chgela erung
Arbeitnehmer (A) und e (B) oh öpfen de ente (II).
Differenz zum Basissz
Einkommensskala vo
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Höhe der vollen Sozialversic gsbeiträg r GKV, GPV und GRV, je  keine 
itslosenve ung. U  steuerl Effekte z ieren, 

33 für alle d eispieljahre die Beitragssätze von 2004: 9,75% (19,5% 
 zur GRV, 7 (14,4%) zur GKV, 0,85% (0,17%) zur GPV und 3,25% 

%) zur GAV.1  

den höher ialversic sbeiträge t Selbstst  nach 
lage der un ürzte Vorw bzug (Tab 33, Zeile 2) ch der 

Selbstständ ositiv wie ativ stärke giert. Die E ungen 
litativ äh etzen aber erst bei höheren Einkommen ein und 

is zu einem ximum vo % (Arbeit er 4,3%) a r GRV-
 im Jahr 20 gekehrt n die vorg agenen Neu ungen 

ber einen weiteren Einkommensbereich zu Schlechterstellungen als bei Arbeitnehmern.  

chnung m ler Beitr  einer er en „Rür te (II) 
stungen qualitativ ähnlich ie in Tabel  (Zeile 5) ex larisch 
rscheidet s er Differe rag zwisc en geleist vollen 

ngen 
z in der 

ehmer/innen größer (Zeile 13 abzgl. Zeile 9). Daher verläuft die 
Entlastungskurve in Abb. 28 (II) für Arbeitnehmer etwas steiler als für Selbstständige.  

                                              

herun e zu doch
Beiträge zur Arbe rsicher m die ichen u isol
unterstellt Tabelle rei B
für Selbstständige) ,2% 
(0

Im Gegenzug zu en Soz herung n steh ändigen
der "alten" Rechts gek ega elle , na
"neuen" Rechtslage ein höherer Höchstbetrag zur Verfügung (Zeile 11). Abb. 28 (I) zeigt, 
dass der Übergang ige p  neg r tan ntlast
verhalten sich qua nlich, s
verlaufen steiler b  Ma n 7,3 nehm n de
Bemessungsgrenze 25. Um  führe eschl regel
ü

Auch unter Einre axima äge zu gänzend up“-Ren
verlaufen die Entla . W le 33 emp
ausgewiesen, unte ich d nzbet hen d eten, 
GRV-Beiträgen und dem Maximum ihrer Abzugsfähigkeit für Arbeitnehmer/innen und 
Selbstständige nicht. Aufgrund der höheren Absetzbarkeit der Vorsorgeaufwendu
nach „altem“ Recht für Selbstständige (Zeile 9), ist die Reformdifferen
Absetzbarkeit für Arbeitn

Für beide Gruppen treten mit dem Ende der Übergangsphase in 2025 keinerlei 
Schlechterstellungen gegenüber dem Status Quo Ante mehr auf. Das Gros der 
Versicherten profitiert mittelfristig in der Erwerbsphase von der Reform. Die maximale 
Entlastung wird mit Abschluss der Übergangsphase ab 2025 an der Beitrags-
bemessungsgrenze zur GRV erreicht. Für höhere Einkommen bleibt die Differenz des 
steuerlichen Abzugsbetrags konstant. Da der Tarif 2005 bei einem ZVE von etwa 52.000 € 
bereits unterhalb der Bemessungsgrenze seinen für höhere Einkommen konstant 
bleibenden Spitzensteuersatz erreicht, konvergiert die absolute Steuerersparnis schnell 
gegen 2.535 € für Versicherungspflichtige bzw. 4.285 € für Selbstständige. Mit 
steigendem Einkommen sinkt daher die relative Steuerersparnis oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze. 

Das erste Reformjahr, 2005, bringt mindestens keine Verschlechterung. Für gut 
Verdienende, insbesondere Selbstständige, ergibt sich direkt eine deutliche Entlastung. In 
den Jahren 2005 bis 2010 sind Schlechterstellungen über die gesamte Einkommensskala 
ausgeschlossen. Verantwortlich dafür ist eine Bestberechnung aus "neuem" und dem 
unveränderten "alten" Recht.  

 
1 Im Unterschied dazu liegt der grafischen Darstellung der 5 Beispieljahre aber diejenige Beitragssatz-
entwicklung zu Grunde, die die Nachhaltigkeitskommission im Reformszenario unterstellt, vgl. BMGS 
2003, S. 106, Tab. 3-8. 

 218 • Anwendung 



 

Die Bestberechnung soll von den Finanzämtern zwar noch bis 2019 durchgeführt 
werden. Ab 2011 schmilzt jedoch der sog. "Vorwegabzug" in der Höchstbetragsregelung 
des § 10 EStG (alter Fassung) von gegenwärtig 3.068 € sukzessive auf Null ab (Zeile 2 in 
Tabelle 33). Zwischen 2011 und 2024 kann es daher gegenüber dem Status Quo Ante auch 
zu Schlechterstellungen kommen. Davon betroffen ist ausschließlich der untere 
Einkommensbereich mit einem Jahresbrutto von etwa 11.
stellungen treten dabei nur unter der Verhaltensoption (I) auf, nach der die Versicherten 
ausschließlich im Umfang der gesetzlichen Sozialversicherungen vorsorgen. Wie in Abb. 
28 (II.A) und (II.B) sowie anhand der Beispielrechnungen (II.A.1) und (II.B.1) in Tabelle 33 
deutlich wird, kommt es nicht zu Schlechterstellungen, wenn alle Steuerpflichtigen die 
Vorsorgehöchstbeträge maximal ausschöpfen. Ein Arbeitnehmer mit 16.000 € brutto und 
GRV-Beiträge von 1.560 € müsste dazu aber in 2005 (2011, 2025) zusätzlich 8.880 € 
(15.280 €, 16.880 €) aufbringen. Die gleichen Ergänzungsbeiträge wären auch von einem 
Selbstständigen mit GRV-Beiträgen in Höhe von 3.120 € zu leisten: Von den 
Ab re

000 € - 19.000 € . Schlechter-

zugsg nzbeträgen in Höhe von 12.000 € (2005), 18.400 € (2011) bzw. 20.000 € (2025) 
werden auch für Arbeitnehmer zunächst die eigenen und die GRV-Beiträge des 
Arbeitgebers werden. Daher stehen Selbstständigen und Arbeitnehmern mit gleichem 
Bruttoeinkommen die gleichen, ergänzenden Abzugsbeträge zur Verfügung.  

Beiträge zu einer "Rürup"-Rente in dieser Höhe reduzieren die Steuerlast bei einem 
Jahresbrutto von 16.000 € auf Null. Das erklärt den zunächst für alle Beispieljahre in Abb. 
28 (II.A) und (II.B) steil ansteigenden Ast der Besserstellungen. Die Reformrendite beginnt 
erst wieder zu sinken, wenn auch unter dem neuen Recht trotz voller Ausschöpfung der 
Vorsorgebeträge Steuern zu zahlen sind. Aufgrund der mit der Zeit steigenden 
Grenzbeträge wächst diese kritische Einkommensgrenze zwischen 2005 und 2025 von 
etwa 12.000 € auf rund 30.000 €. Für Selbstständige liegt sie etwas höher als für 
Arbeitnehmer/innen, da ersteren nach „altem“ Recht der ungekürzte Vorwegabzug 
zusteht (Zeile 2). Die reformbedingte Verbesserung der Abziehbarkeit von Vorsorge-
aufwendungen ist daher etwas kleiner. Allerdings sind solch hohe, zusätzliche 
Sparbeiträge insbesondere im unteren Einkommensbereich faktisch ausgeschlossen. Der 
steile Anstieg der relativen Reformrendite bis in den mittleren Einkommensbereich in 
Abb. 28 (II.A) und (II.B) dürfte daher empirisch kaum relevant werden. 

Als durchaus relevant können sich aber die zu erwartenden Schlechterstellungen im 
unteren Einkommensbereich erweisen. Sie treten auf, wenn die Steuerpflichtigen neben 
ihren GRV- und etwaigen Betriebs- oder "Riester"-Rentenbeiträgen nicht noch zusätzlich 
Altersvorsorgekapital aufbauen. Wie in Tabelle 33 (I.A.1) und (I.B.1) für das Jahr 2011 
exemplarisch demonstriert, liegt das an dem Anteil steuerlich geltend zu machender GRV-
Beiträge im Vergleich zur Höchstbetragsregelung nach geltendem Recht. In diesem Jahr 
liegt die Summe aus den absetzbaren GRV-Beiträgen (44% für Arbeitnehmer, 72% für 
Selbstständige) und der neu eingeführten Deckelung sonstiger Vorsorgeaufwendungen 
(1.500 € für Arbeitnehmer, 2.400 € für Selbstständige) unterhalb der dreistufigen 
Höchstbetragsregelung nach altem Recht. Da letztere im Reformszenario sukzessive 
reduziert wird, ergibt sich in diesen Fällen während der Übergangsphase immer eine 
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Schlechterstellung. Der Anteil abzugsfähiger GRV-Beiträge steigt jährlich um 2 
Prozentpunkte. Daher schrumpft der von Schlechterstellungen betroffene Einkommens-
bereich von seiner oberen Grenze her Jahr für Jahr zusammen: Für immer geringer 
werdende Grenzeinkommen erreicht der steuerfreie GRV-Beitrag mindestens die Grenze 
nach "altem" Recht.  

Überleitend zur Längsschnittbetrachtung stellt Abb. 26 (A) die jährliche Steuermehr-
belastung der erwarteten GRV-Bruttorente der Gutverdiener-Modellbiographie Pers1 ohne 
weitere Einkünfte dar. Den acht exemplarischen Rentenzugangskohorten 2005 bis 2040 
liegen jeweils knapp 60 Entgeltpunkte im Wachstumsszenario mit 1,5% Inflation gemäß 
de

orfen wird. Dieser 
Anteil steigt zwischen 2005 und 2020 von 50% um jährlich 2 Prozentpunkte auf 80%, um 
dann pro Jahr ein Prozentpunkt zuzulegen, bis er in 2040 100% erreicht.  

n Annahmen der Nachhaltigkeitskommission zu Grunde. Dem entspricht eine 
Bruttorente, die von gut 18.600 € in 2005 auf gut 25.600 € in 2040 ansteigt. 

Der untere Teil (B) der Abbildung zeigt den Verlauf des Anteils abzugsfähiger GRV-
Beiträge während der Erwerbsphase. Er steigt von 60% in 2005 bis auf 100% in 2025. Die 
schwarze Linie in (B) markiert den Anteil der GRV-Bruttorente, der für den 
entsprechenden Rentenzugangsjahrgang der Besteuerung unterw
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Abb. 26: Steuerzahlbetrag in Relation zur Bruttorente in Abhängigkeit der Rentenzugangskohorte (2005 .. 
40) und dem Jahr der Besteuerung anhand der Modellbiographie Pers2 (A) sowie Anteil abzugsfähiger GRV-
Beiträge und zu versteuernder Anteil an der GRV-Rente (B) im Übergang zur nachgelagerten Besteuerung. 
Quelle: eigene Berechnungen. 
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Für jede Rentenko e w je Einzelfall ie D ferenz voll tto
e  ind iduell ib n l festg schrie Dar sul
zwei Eigenschaften, die anhand der Fallbetrachtung in Abb. 26 (A) verdeutlich werden 

Rentenzugangskohorte in der Übergangsphase bis 2040 ergibt sich ein 

pfl

vo 2

hort ird in dem  d if  zur en Bru rente 
rmittelt und als iv er Fre etrag omina e ben. aus re tieren 

sollen: 
• Für jede 

spezifisches Ausgangsniveau der Alterseinkünftebesteuerung.  
• Mit der Zeit steigt der Steueranteil ceteris paribus an.  

Letzteres liegt darin begründet, dass Rentenerhöhungen stets vollständig der Steuer-
icht unterliegen. Da der Rentenfreibetrag nicht als Prozentsatz sondern als nominaler 

Fixbetrag zum Renteneintritt festgeschrieben wird, bleibt er insbesondere auch durch 
Rentenerhöhungen unverändert und wird mit der Zeit inflationsbedingt real entwertet. 
Seine Realwertentwicklung hängt naturgemäß vom Wachstumspfad des Aktuellen 
Rentenwerts ab. Verlauf und Steigung der in Abb. 26 (A) dargestellten Versteuerungs-
linien hängen daher in hohem Maße von den Wachstumsannahmen ab. Die Abbildung ist 
aus diesem Grund nicht als Prognose miss zu verstehen. Sie soll lediglich die beiden 
Besteuerungseigenschaften im Zeitablauf qualitativ einzuordnen verhelfen. So liegt die 
für 2005 von Pers1 erwartete Bruttojahresrente mit gut 18.600 € unterhalb von 19.001 € 
(38.004 € für Verheiratete). Bis zu dieser Grenze ist eine GRV-Rente auch unter der 
Neuregelung in 2005 steuerfrei.1 Mit der Zeit, im Beispielszenario der Abb. 26 (A) ab 2007, 
rutscht die Person aber in die Steuerpflicht. Nach 30 Jahren hat sie mit 840 € knapp 3,5% 
ihrer Jahresrente von gut 24.100 € zu versteuern. Mit 100 Jahren steigt der Steueranteil 
im Jahr 2040 auf 3,9% oder 1.000 € von 25.600 € Jahresrente. Einer im gleichen Jahr, 2040, 
neu in Rente gehende Person steht erstmalig kein Rentenfreibetrag mehr zu. Für sie sind 
die 25.600 € GRV-Bruttorente zu 100% zu versteuern. Nach dem fortgeschriebenen 
Jahressteuergesetz für 2005 hat sie mit knapp 2.150 € etwa 8,4% Steuern zu leisten. 

In Abb. 26 (A) fällt ein Sprung in der relativen Steuerlast zwischen der Kohorte 2020 
gegenüber der Kohorte 2015 und gegenüber deren Besteuerung im Jahr 2020 auf. Der 
liegt einfach darin begründet, dass die 2020er Kohorte mit ihrem Besteuerungsanteil von 
80% im Eingangsjahr bereits in die zweite Progressionszone des Tarifs 2005 fällt. 

Zusammenfassend bleibt an dieser Stelle folgendes festzuhalten: Mittelfristig profitiert 
das Gros der Beitragszahlenden während der Erwerbsphase von der Reform. Nach 
Schätzungen des BMF vom Oktober 2003 führt die Reform zu Steuermindereinnahmen 

n etwa 180 Mio. € in 2005 bis 990 Mio. € in 2010.  Selbstständige sind insgesamt 
stärker tangiert als Arbeitnehmer/innen. Die höchsten Entlastungen ergeben sich an der 

                                               
1 Von 19.001 € unterliegen im Jahr 2005 50%, also 9.500 €, der Steuerpflicht. Davon abziehbar ist ein 
Werbekostenpauschbetrag von 102 €. Die Summe und der Gesamtbetrag der Einkünfte belaufen sich auf 
9.398 € . Ohne Kirchensteuerpflicht, Unterhaltsleistungen oder Spenden u.ä. sind 36 € als 
Sonderausgabenpauschbetrag abziehbar. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung in Höhe von 
7,2% und 1,7% betragen 1.692 €, so dass sich das zu versteuernde Einkommen auf 7.670 € reduziert. 
Dieser Betrag liegt direkt am Grundfreibetrag von 7.664 €, so dass das Einkommen steuerfrei bleibt. 
2 Quelle: BMF (2004, letzte Tabelle). 
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Beitragsbemessungsgrenze zur GRV. Der obere Einkommensbereich profitiert bereits im 
ersten Reformjahr – unabhängig von seinem Vorsorgeverhalten. Der untere bis in den 
mittleren Einkommensbereich profitiert kurzfristig nur, wenn die Steuerpflichtigen die 
Höchstbeträge der Vorsorgeaufwendungen durch eine weitere Zusatzvorsorge („Rürup“-
Rente) vollständig ausschöpfen. Aufgrund der Höhe der erforderlichen Beiträge ist diese 
Entlastungseigenschaft des AltEinkG voraussichtlich empirisch kaum relevant. Statt 
dessen zeigen sich im unteren Einkommensbereich gegenüber dem Status Quo Ante 

in de Jahren 2011 bis 2024. Zwar fallen die Verschlechterungen 
gegenüber dem Referentenentwurf des Alterseinkünftegesetzes in Umfang und Dauer 
Schlechterstellungen n 

deutlich geringer aus, vgl. dazu GRUB (2004). Trotzdem bleibt es eine merkwürdige 
Eigenschaft des Gesetzes, dass Fälle denkbar sind, in denen Zusatzbelastungen in der 
Renten- und der Erwerbsphase auftreten.  

Im Gegenzug zu den Steuerentlastungen sind kurzfristig nur relativ wenige 
Rentnerhaushalte von der steigenden Steuerpflicht der GRV-Renten betroffen. Nach 
Angaben des BMF steigt der Anteil Steuern zahlender Rentenempfänger durch die Reform 
in 2005 von 2 Mio. (14%) auf 3,3 Mio. (23%). Von den 3,3 Mio. steuerpflichtigen GRV-
Rentnern verfügen lediglich 9% (0,3 Mio.) nicht über anderweit
Rentenzugangskohorten und – für jede einzelne Kohorte über die Rentenbezugsjahre – 
steigt aber der Anteil Steuern zahlender Haushalte und deren Belastung kontinuierlich 
an, bis mit dem Rentenzugangsjahr 2040 die volle Steuerpflicht der GRV-Renten erreicht 
sein wird. 

2. Längsschnittbetrachtung 

Im Unterschied zu den bisher analysierten Reformen lässt das Alterseinkünftegesetz 
die erwartete Bruttorendite als Maß des Preis-/Leistungs-Verhältnisses der 
Alterssicherung vor Steuern unverändert. Veränderungen ergeben sich lediglich in der 
erwarteten Nettorendite nach Steuern sowie – spiegelbildlich – in der Steuerzahlbilanz 
über den Lebenshorizont. Um Ausmaß und Verteilung dieser Veränderung abzuschätzen, 
zeigt Tabelle 34 zunächst die erwarteten Nach-Steuer-Nettorenditen der Alterssicherung 
in einer Modellwelt ohne Alterseinkünftegesetz. Eingerechnet sind die Rentenreform 
2001 und das Nachhaltigkeitsgesetz 2004. Die Modellrechnungen unterstellen ferner, 
dass die zwei mal vier Beispielhaushalte der Rentenzugangskohorten 2010 .. 2040 
ergänzend zu ihren Pflichtbeiträgen in die GRV seit 2002 einen Riester-Vertrag führen. Sie 
za u

ige Einkünfte.1 Über die 

hlen jährlich gena  den Mindesteigenbeitrag gemäß der Förder-Tabelle 1 (S. 24) ein, so 
dass ihnen die ungekürzten Altersvorsorgezulagen und ggf. übersteigende Steuer-
minderungen gut geschrieben werden. Die Berechnungen unterstellen die Wachstums-, 
Beitragssatz- und Beschäftigungsprojektionen der Nachhaltigkeitskommission, vgl. BMGS 
(2003, Tab. 2-3, S. 61, Tab. 3-6, S. 100). Das mittlere, jährliche Reallohnwachstum des 
Szenarios S(w)

RVNG2004 liegt bei 1,46%, die Realverzinsung des Altersvorsorgekapitals bei 
2,75%. Die obere Tabellenhälfte (A) zeigt die Abschätzungen für männliche Singles, die 

                                               
1 Quelle: BMF (2004, S.7), vgl. auch BRALL, BRUNO-LATOCHA, LOHMANN (2004, S. 435-440). 
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untere Hälfte (B) für die vier Doppelverdienerhaushalte HH1 bis HH4 mit jeweils zwei 
Kindern. Einkommensprozesse, Haushaltszusammensetzung und Geburtenfolge sind 
gegenüber Tabelle 27, Tabelle 29 sowie Tabelle 17, Tabelle 19 unverändert.  

Erstere beinhalten, wie bisher, den Zuschuss der GRV zur Krankenversicherung der 

ommen geleistete Arbeitnehmer-
beitrag gegen zu rechnen. Davon wird derjenige Steuermehrbetrag abgezogen, der 

ttorenditebetrachtungen beziehen sich jeweils 
nur auf den Zweig der GRV oder der ergänzenden Kapitalvorsorge. 

ferner Jahrgänge um 2040 – keiner der Modell-
haushalte Einkommensteuer nach dem Renteneintritt. In der Rentenphase unterscheiden 
sic

Unverändert ist auch die Technik der Bilanzierungsrechnung nach Gleichung 22 (S. 
141) für Singles bzw. Gleichung 23 (S. 151) für Ehepaare unter Berücksichtigung der 
Hinterbliebenenleistungen. Im Unterschied zu den voran gegangenen Brutto-
betrachtungen gehen aber nunmehr die Zahlungsströme nach Steuern in die 
Bilanzierungsgleichung ein:  

• Auf der Leistungsseite (Zeile 3 in Tabelle 34) sind das die Jahreszahlbeträge der GRV- 
und "Riester"-Renten sowie der Grundsicherung abzüglich der Einkommensteuer. 

Rentner in Höhe von 7,2%. Die "Riester"-Verträge sehen keine Hinterbliebenen-
leistungen vor. 

• Auf der Beitragsseite (Zeile 2 in Tabelle 34) sind der steuerfreie Arbeitgeberbeitrag zur 
GRV und der grundsätzlich aus versteuertem Eink

sich in einer Welt ohne (steuerliche) Altersvorsorgeaufwendungen i.Vgl. zum 
Referenzszenario S(w)

RVNG2004 ergibt. In diesem Fall setzen sich die steuerlichen 
Vorsorgeaufwendungen lediglich aus den Beiträgen zu den anderen Sozial-
versicherungszweigen zusammen. Die Einkommensteuer ist ceteris paribus höher. 
Insofern werden die GRV-Beiträge den Vorsorgeaufwendungen nach § 10 EStG 
nachrangig zugerechnet. Hinzugerechnet werden ferner die Eigenbeiträge zur 
"Riester"-Vorsorge abzüglich Zulagen und steuerlicher Förderung. 

Im Vergleich der Tabelle 34 mit den entsprechenden Abschätzungen in Tabelle 27 (S. 
202) und Tabelle 29 (S. 205) ist darüber hinaus ist zu beachten, dass Tabelle 34 erwartete 
Nach-Steuer-Nettorenditen der Alterssicherung aus GRV- und "Riester"-Rente ausweist – 
unter der speziellen Verhaltensannahme der kontinuierlichen Zahlung des Mindest-
eigenbeitrags. Die voran gegangenen Bru

Erwartungsgemäß fällt auf, dass die Spreizung der erwarteten Nettorenditen im 
Querschnitt über die Haushaltstypen und im Längsschnitt über die Rentenzugangs-
kohorten geringer ist als in der Bruttoperspektive. Insbesondere die Querschnitt-
verteilungen werden über die Rentenzugangskohorten deutlich flacher. Verantwortlich 
dafür ist in erster Linie die Progression der steuerlichen "Riester"-Förderung. Im Szenario 
der unveränderten Ertragsanteilsbesteuerung zahlt – mit Ausnahme des gut 
verdienenden Single-Haushalts renten

h also die erwarteten Netto- nicht von den Bruttozahlungsströmen aus GRV- und 
"Riester"-Renten.  
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Wachstumsszenario ohne Alterseinkünftegesetz, S(w)
RVNG2004 

(A) Einverdiener-Modellhaushalte 
 Pers4 Pers3 Pers2 Pers1 
 2010 
1.   Summe Entgeltpunkte 23,87 40,47 49,37 59,46 
2.       Summe Beiträge [€] 79.987 175.713 232.787 295.310 
3. Summe erw. Renten [€] 202.537 345.422 426.899 499.157 
4.                          Relation 2,53 1,97 1,83 1,69 
5.                             r* [%] 2,69% 2,19% 1,97% 1,85% 
 2020 
1.   Summe Entgeltpunkte 21,89 40,38 49,39 59,88 
2.       Summe Beiträge [€] 95.088 218.567 273.110 345.859 
3. Summe erw. Renten [€] 217.558 395.714 490.447 580.078 
4.                          Relation 2,29 1,81 1,80 1,68 
5.                             r* [%] 2,43% 1,89% 1,89% 1,82% 
 2030 
1.   Summe Entgeltpunkte 20,05 40,45 49,48 60,27 
2.       Summe Beiträge [€] 113.999 258.869 332.836 416.205 
3. Summe erw. Renten [€] 238.572 459.896 570.643 681.751 
4.                          Relation 2,09 1,78 1,71 1,64 
5.                             r* [%] 2,22% 1,82% 1,73% 1,72% 
 2040 
1.   Summe Entgeltpunkte 18,61 39,26 49,53 61,81 
2.       Summe Beiträge [€] 138.290 312.342 402.947 520.473 
3. Summe erw. Renten [€] 268.060 540.657 689.637 843.928 
4.  ,94                         Relation 1 1,73 1,71 1,62 
5.        1                     r* [%] 1,98% 1,76% 1,73% ,72% 
(B)  Doppelverdiener-Modellhaushalte mit 2 Kindern 
 HH4 HH3 HH2 HH1 
 2010 
1.      Summe Entgeltpunkte 29,68 53,19 70,14 90,65 
2.         Summe Beiträge [€] 107.695 244.596 345.240 478.548 
3.    Summe erw. Renten [€] 215.419 414.241 556.929 701.062 
3a. darunter Hinterbl.-Schutz 32,1% 32,1% 31,4% 31,2% 
4.                            Relation 2,80 2,28 2,13 1,92 
5.                                r* [%] 3,01% 2,62% 2,47% 2,42% 
 2020 
1.      Summe Entgeltpunkte 26,25 ,51 68,39 51 92,00 
2.         Summe Beiträge [€] 120.700 293.883 413.539 578.557 
3.    Summe erw. Renten [€] 319.575 46.466 865.009 1.129.581 6
3a. darunter Hinterbl.-Schutz 29,9% 29,7% 29,2% 28,1% 
4.                            Relation 2,65 2,20 2,09 1,95 
5.                                r* [%] 2,81% 2,54% 2,43% 2,48% 
 2030 
1.      Summe Entgeltpunkte 25,08 54,33 71,03 99,56 
2.         Summe Beiträge [€] 136.458 349.048 499.686 695.125 
3.    Summe erw. Renten [€] 387.474 840.117 1.096.312 1.403.906 
3a. darunter Hinterbl.-Schutz 32,2% 31,0% 29,6% 26,2% 
4.                            Relation 2,84 2,41 2,19 2,02 
5.                                r* [%] 3,02% 2,84% 2,58% 2,57% 
 2040 
1.      Summe Entgeltpunkte 30,64 58,44 76,32 101,97 
2.         Summe Beiträge [€] 159.122 410.848 569.781 829.232 
3.    Summe erw. Renten [€] 519.803 1.019.469 1.337.892 1.688.083 
3a. darunter Hinterbl.-Schutz 28,3% 29,2% 28,8% 27,7% 
4.                            Relation 3,27 2,48 2,35 2,04 
5.                                r* [%] 3,39% 2,88% 2,76% 2,58% 

Ta
der GRV und einem "Riester"-Rentenvertrag zum Ze

belle 26: Erwartete Nach-Steuer-Versicherungsbilanz der Ein- und Doppelverdienerhaushalte gegenüber 
itpunkt des Renteneintritts mit 65 Jahren unter 
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Einrechnung der RR 2001 und des RVNG 2004 und in gleicher Abgrenzung und Begriffsdefinition wie in 
Tabelle 27 und Tabelle 29.  
Den Abschätzungen liegt das Wachstumsszenario zu Grunde. Der "Riester"-Vertrag wird jährlich mit den 
gesetzl. Mindesteigenbeiträgen bedient. Er sieht keinen Hinterbliebenenschutz vor. Quelle: eigene 
Ber

tive des 
Wachstumsszenarios in Tabelle 27 (B), S. 202, 1,71 Prozentpunkte für die 
Re en Nettount b
34 

echnungen.  

Wie im Kapitel Förderquoten (S. 175) diskutiert, profitieren aber insbesondere hohe 
Einkommen überproportional von dem ergänzenden Sonderausgabenabzug der "Riester"-
Beiträge nach § 10a EStG. Die Beiträge differieren also sehr wohl zwischen der Brutto- 
und der Nach-Steuer-Netto-Perspektive – jeweils zu Gunsten höherer Einkommen. Da das 
Gewicht der "Riester"- i.Vgl. zu dem der GRV-Renten über die Kohorten zunimmt, 
reduziert sich auch die Netto- i.Vgl. zur Brutto-Spreizung über die Haushaltstypen im 
Zeitablauf zunehmend. So beträgt der erwartete Renditeunterschied zwischen dem 
Geringverdiener (Pers4) und dem Gutverdiener (Pers1) in der Bruttoperspek

ntenzugangskohorte 2010. Den entsprechend erschied in 2010 weist Ta elle 
(A) mit nur 0,84 Prozentpunkten aus. Im Jahr 2040 sinkt diese Differenz in der 

Perspektive der GRV-Bruttorente auf 0,97. In der Nettoperspektive beläuft sie sich nur 
noch auf 0,25.  

Das Alterssicherungssystem aus GRV- und "Riester"-Rente weist also in der 
Nettoperspektive eine deutlich geringere Umverteilung im Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
Gunsten niedrigerer Lebenseinkommen aus als in der reinen GRV-Bruttoperspektive. Das 
Steuersystem wirkt eindeutig nivellierend – schon vor dem Übergang zur nachgelagerten 
Besteuerung. Allerdings tritt auch in der Nach-Steuer-Nettoperspektive (nahezu) keine 
Rangfolgenumkehr gegenüber den Bruttorenditeverteilungen der GRV auf. Wenngleich 
die Unterschiede geringer werden, profitieren auch nach Steuern niedrigere 
Lebenseinkommen im Mittel stärker von dem Gesamtsystem als höhere. Das gilt für alle 
exemplarisch betrachteten Zugangskohorten.1  

Tabelle 36 zeigt die gleichen Abschätzungen mit Berücksichtigung des Alterseinkünfte-
gesetzes: 

 

 

 

                                               
1 Lediglich im Längsschnitt zeigen sich unter den Doppelverdienerhaushalten geringfügige 
Rangfolgenänderungen. Zwar zeigt sich auch in der Nach-Steuer-Perspektive die mittel- und langfristige 
Wirkung der verbesserten Familienleistungen in der GRV. Wie in Kapitel Hinterbliebenenversorgung, 
Familienleistungen (S. 150) diskutiert, profitieren davon aber zuerst kurze, steile "akademische" 
Erwerbsverläufe. Im unteren bis in den mittleren Einkommensbereich weist Tabelle 26 (B) hingegen um 
die Rentenzugangskohorte 2020 eine tem
nicht findet. 

poräre Verschlechterung aus, die sich in der Brutto-Perspektive 
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Wachstumsszenario mit Alterseinkünftegesetz, S(w)
AltEinkG 

(A) Einverdiener-Modellhaushalte 
 Pers4 Pers3 Pers2 Pers1 
 2010 
1.   Summe Entgeltpunkte 23,84 40,43 49,43 59,40 
2.       Summe Beiträge [€] 79.852 175.832 232.231 292.121 
3. Summe erw. Renten [€] 202.371 345.261 421.480 484.823 
4.                          Relation 2,53 1,96 1,81 1,66 
5.                             r* [%] 2,69% 2,19% 1,94% 1,78% 
 2020 
1.   Summe Entgeltpunkte 21,86 40,42 49,35 59,82 
2.       Summe Beiträge [€] 95.670 215.220 266.410 331.414 
3. Summe erw. Renten [€] 217.477 386.510 466.152 535.316 
4.                          Relation 2,27 1,80 1,75 1,62 
5.                             r* [%] 2,41% 1,85% 1,79% 1,65% 
 2030 
1.   Summe Entgeltpunkte 20,07 40,90 49,53 60,19 
2.       Summe Beiträge [€] 115.546 251.854 310.424 374.423 
3. Summe erw. Renten [€] 238.709 444.889 524.585 605.397 
4.                          Relation 2,07 1,77 1,69 1,62 
5.                             r* [%] 2,18% 1,78% 1,67% 1,65% 
 2040 
1.   Summe Entgeltpunkte 18,60 39,23 49,54 61,85 
2.       Summe Beiträge [€] 138.755 287.092 360.274 440.348 
3. Summe e 200 716.113 rw. Renten [€] 267.980 501.618 621.
4.                          Relation 1,93 1,75 1,72 1,63 
5.                             r* [%] 1,97% 1,75% 1,71% 1,70% 
(B)  Doppelverdiener-Modellhaushalte mit 2 Kindern 
 2010 
1.      Summe Entgeltpunkte 29,67 53,22 70,16 90,83 
2.         Summe Beiträge [€] 107.692 244.878 345.374 477.452 
3.    Summe erw. Renten [€] 215.384 414.288 555.493 695.273 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 32,1% 32,1% 31,0% 30,9% 
4.                            Relation 2,80 2,27 2,12 1,90 
5.                                r* [%] 3,01% 2,62% 2,46% 2,37% 
 2020 
1.      Summe Entgeltpunkte 26,25 51,50 68,38 92,02 
2.         Summe Beiträge [€] 120.563 290.863 406.277 558.501 
3.    Summe erw. Renten [€] 318.265 638.802 837.432 1.053.207 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 29,7% 28,9% 28,4% 27,5% 
4.                            Relation 2,64 2,20 2,06 1,89 
5.                                r* [%] 2,81% 2,53% 2,37% 2,34% 
 2030 
1.      Summe Entgeltpunkte 25,08 54,31 71,03 99,39 
2.         Summe Beiträge [€] 136.408 335.913 472.190 630.332 
3.    Summe erw. Renten [€] 388.543 810.678 1.010.783 1.245.022 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 32,3% 29,6% 27,7% 25,3% 
4.                            Relation 2,85 2,41 2,14 1,98 
5.                                r* [%] 3,02% 2,82% 2,47% 2,45% 
 2040 
1.      Summe Entgeltpunkte 30,66 58,45 76,31 101,90 
2.         Summe Beiträge [€] 159.219 388.217 515.977 714.473 
3.    Summe erw. Renten [€] 519.794 964.863 1.207.722 1.446.185 
3a.    darunter Hinterbl.-Schutz 28,3% 27,9% 27,5% 26,0% 
4.                            Relation 3,26 2,49 2,34 2,02 
5.                                r* [%] 3,39% 2,85% 2,70% 2,51% 

Tabelle 27: Erwartete Nach-Steuer-Versicherungsbilanz der Ein- und Doppelverdienerhaushalte gegenüber 
der GRV und einem "Riester"-Rentenvertrag zum Zeitpunkt des Renteneintritts mit 65 Jahren unter 
Einrechnung der RR 2001, des RVNG 2004 und des AltEinkG 2004 in gleicher Abgrenzung und 
Begriffsdefinition wie in Tabelle 34.  
Quelle: eigene Berechnungen 

Interessanter Weise zeigen sich kaum strukturelle Unterschiede in der Verteilung der 
erwarteten Nach-Steuer-Nettorenditen. Lediglich der anhand von Tabelle 34 (B) bereits 
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angesprochene, temporäre Renditerückgang für die Doppelverdienerhaushalte im Renten-
zugangsjahr 2020 zeigt sich nunmehr über alle vier Modellhaushalte auch im oberen 
E erdem ist unter den Single-Haushalten des oberen und 
mittleren Lebenseinkommensbereichs rentenferner Jahrgänge (Pers1 und Pers2 in 2040) 
erstmalig ein leichter Anstieg der erwarteten Nach-Steuer-Renditen zu beobachten. Dieser 
E urü  f  s as e bei Ho ue ha  
besonderer Weise von der Steuerfreistellung ihrer GRV-Beiträge profitieren. Der 
Rentenzugang 2040 wird immerhin schon 15 Jahre vollständiger Steuerfreistellung und 
bis zu 20 Jahre des Übergangs hinter sich haben. Ansonsten ist auch mit dem 
Alterseinkünftegesetz keine Rangfolgenveränderung zu erkennen. Die Auswirkungen des 
Übergangs zur nachgelagerten Besteuerung auf das erwartete Preis-Leistungs-Verhältnis 
n ind insgesa eh w
nahezu unberührt. Mit steigendem Lebenseinkommen zeigen sich etwas stärkere 
Differenzen: Unter den hiesigen Annahmen und ns uk en te  R -
b ren un in Beitragsphase leicht. Daher verschlechtern 
sich die Renditeerwartungen.  

inkommensbereich.1 Auß

ffekt dürfte darauf z ck zu ühren ein, d s dies den " chste rhaus lte" in
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1 Dieser Effekt dürfte vor allem auf die in Kapitel Förderung der privaten Altersvorsorge (S. 161) diskutierte 
Interaktion des Familienlastenausgleichs mit der Altersvorsorgeförderung zurück zu führen sein. 
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Abb. 30 zeigt die Verteilung der Veränderungen in den Renditeerwartungen über die 
Rentenzugangskohorten 2010 .. 2040 und Haushaltstypen. Der obere Teil (A) stellt die vier 
männlichen Einverdiener-Modellhaushalte gegenüber. Der untere Teil (B) die vier 
Do

n in die Rentenbesteuerung. Das Zusammenspiel aus beiden Effekten bewirkt, 
dass die ungünstigste Relation aus Rentenbesteuerung und Beitragsentlastung für höhere 
Le

ten" entspricht, wie in den voran gegangenen Tabellen auch, 
der mit den jeweiligen Erlebenswahrscheinlichkeiten gewichteten Summe der realen 
Re

 auf etwa 4% bis 6% in 2040. Der Grund dafür liegt einerseits in der durch 
den Splittingvorteil geminderten Steuerlast. Solange beide Ehepartner das entsprechende 
Le

ppelverdienerhaushalte mit 2 Kindern. Die ungünstigste Relation aus Besteuerung und 
Beitragsentlastung zeigt sich – wie bereits in GRUB 2004, 2004a erläutert – im Mittel in 
der Rentenzugangskohorte 2020. Kurze, steile, "akademische" Erwerbsverläufe profitieren 
eher von den Steuererleichterungen in der Beitragsphase. Im oberen Einkommensbereich, 
repräsentiert durch Pers1 und HH1, machen sich daher die Beitragsentlastungen in 
früheren Rentenkohorten bemerkbar als im mittleren und unteren Lebenseinkommens-
bereich. Dieser hingegen wächst während der Übergangsphase erst in späteren Renten-
kohorte

benseinkommenspfade tendenziell früher als für längere und flachere Erwerbsprofile 
erreicht wird. Allerdings belaufen sich die Verschlechterungen selbst in ihrem Maximum 
nicht einmal auf einen Fünftel-Prozentpunkt. Wenngleich die Effekte quantitativ nicht 
unweit der Messgenauigkeit des Modells liegen, deutet die qualitative Gleichförmigkeit 
der Veränderungen auf eine strukturelle Ursache in der Gesetzesarithmetik hin.  

Die Veränderungen im erwarteten Preis-/Leistungsverhältnis erscheinen also eher 
marginal. Dahinter verbergen sich jedoch substantielle Niveaueffekte. Insbesondere 
rentenferne Jahrgänge im oberen Lebenseinkommensbereich müssen im Alter mit 
deutlichen Einbußen im verfügbaren Einkommen rechnen, wenn sie ihr Vorsorge-
verhalten nicht ändern. Eine Idee davon vermitteln die Zeilen 3 in Tabelle 34 und Tabelle 
36. Diese "Summe erw. Ren

ntenzuflüsse im Alter nach Steuern. Die erwarteten Mindereinnahmen belaufen sich für 
männliche Singles im oberen Lebenseinkommensdrittel (Pers1) bei einem Renteneintritt 
in 2010 auf lediglich gut 3% i.Vgl. zur Situation ohne Alterseinkünftegesetz. Diese 
zusätzlich erwartete Nettoversorgungslücke steigt aber über knapp 8% (2020) und 11% 
(2030) auf gut 15% in 2040. Im mittleren Einkommensbereich der Singles ergeben sich 
Mindererwartungen von 0% in 2010 bis etwa 10% ab 2040. Der untere Lebens-
einkommensbereich nahe der Grundsicherung bleibt von der Alterseinkünftebesteuerung 
auch unter Berücksichtigung der "Riester"-Rente nahezu unberührt. Ehepaare sind ceteris 
paribus geringer von der Besteuerung betroffen. Die Mindererwartungen steigen von 0% 
bis 1% in 2010

bensjahr erreichen, wirkt er sich auch nach Renteneintritt noch voll aus. Hinter-
bliebenenhaushalten auf der anderen Seite steht zwar kein Steuersplitting mehr zu. Dafür 
aber unterliegt auch nur ein geringeres Bruttoeinkommen der Steuerpflicht.1 

                                               
1 An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass die Abschätzungen nicht als Prognosen misszuverstehen 
sind. Insbesondere intertemporale Bilanzierungsrechnungen sind stark von den unterstellten Annahmen 
abhängig, vgl. die Vorbemerkungen zum Kapitel Rentabilität der Gesetzlichen Alterssicherung nach der 
Reform 2001, S. 136. Die Modellrechnungen sollen weniger das Niveau als vielmehr Verteilung und 
Struktur der Effekte einzuschätzen helfen. 
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Neben den Veränderungen der Nettorenditen lassen sich die Besser- und Schlechter-
stellungen durch die Reform aber auch direkt messen. Tabelle 37 zeigt dazu für die zwei 
mal vier Modellhaushalte der Rentenzugangskohorten 2010 bis 2070 die erwartete 
Su

nkG  

mme der Steuerentlastungen während der Beitragsphase (Zeile 1), die Summe der mit 
den Erlebenswahrscheinlichkeiten gewichteten Steuermehrbelastungen in der Renten-
phase (Zeile 2) und die Reformbilanz (Zeile 3). Die Zahlungsströme sind einheitlich mit 
2,75% auf den jeweiligen Zeitpunkt des Renteneintritts diskontiert. 

Wachstums-Reformszenario, S(W)
AltEi

 Pers4 Pers3 Pers2 Pers1  HH4 HH3 HH2 HH1 
 2010 
1. Entlastungen [€] -1 422 846 2.273  0 83 545 2.841 

2. Belastungen [€] 0 0 -4.272 -10.293  0 0 -1.648 -11.756 

3. Reformbilanz [€] -1 422 -3.426 -8.020  0 83 -1.103 -8.915 

 2020 
1. Entlastungen [€] -582 4.364 7.743 17.264  0 3.243 8.143 23.647 

2. Belastungen [€] 0 -7.326 -18.119 -33.107  0 -2.142 -18.624 -59.597 

3. Reformbilanz [€] -582 -2.962 -10.376 -15.843  0 1.101 -10.481 -35.950 

 2030 
1. Entlastungen [€] -962 14.065 25.613 50.584  0 14.258 29.777 74.323 

2. Belastungen [€] 0 -17.140 -31.045 -56.203  0 -19.366 -55.520 -116.331 

3. Reformbilanz [€] -962 -3.075 -5.433 -5.620  0 -5.108 -25.743 -42.008 

 2040 
1. Entlastungen [€] -763 34.749 60.425 103.046  0 30.429 63.328 139.626 

2. Belastungen [€] 0 -29.169 -54.474 -95.215  0 -37.740 -72.198 -164.864 

3. Reformbilanz [€] -763 5.580 5.951 7.831  0 -7.311 -8.871 -25.239 

 2050 
1. Entlastungen [€] -300 58.186 94.511 166.043  0 48.286 96.023 210.930 

2. Belastungen [€] 0 -42.429 -78.412 -116.028  0 -37.831 -84.942 -172.411 

3. Reformbilanz [€] -300 15.757 16.098 50.015  0 10.454 11.081 38.519 

 2060 
1. Entlastungen [€] 1.564 81.511 124.437 214.757  0 62.243 125.988 268.896 

2. Belastungen [€] 0 -50.856 -93.415 -135.004  0 -44.652 -108.424 -198.023 

3. Reformbilanz [€] 1.564 30.655 31.022 79.753  0 17.591 17.564 70.873 

 2070 
1. Entlastungen [€] 2.084 103.039 157.962 254.366  0 73.050 152.886 313.947 

2. Belastungen [€] 0 -58.861 -107.497 -155.798  0 -51.654 -125.353 -222.750 

3. Reformbilanz [€] 2.084 44.178 50.465 98.568  0 21.396 27.532 91.197 

Tabelle 28: Erwartete Steuerzahlbilanz gegenüber dem AltEinkG für die vier Einverdiener-Modellhaushalte 
Pers1 bis Pers4 und die vier Doppelverdie
2010 bis 2070.  

ner mit 2 Kindern, HH1 bis HH4, der Rentenzugangskohorten 

tzsteuerlast nach Renteneintritt ist zudem mit den 
eriode gewichtet und in Zeile 2 als Summe 

ausgewiesen. Alle Werte sind real berechnet und in Preisen von 2004 in € ausgewiesen. Negative Werte 
we

t sich in diesen Zahlen das anhand der erwarteten Nettorenditen 
gewonnene Bild der Reform. Quantitativ vermittelt die Tabelle einen gewissen Eindruck 
von den Volumina der erwarteten Veränderungen in der Lebenssteuerbilanz. Wie stets in 
dieser Arbeit sind die Werte jeweils in Relation zum Durchschnittseinkommen des 
entsprechenden Jahres berechnet und auf das Preisniveau in 2004 skaliert. Hinzuweisen 
ist allerdings auf den starken Einfluss des Diskontfaktors. Er entspricht mit 2,75% der 

Diskontsatz 2,75%. Die jährliche, reformbedingte Zusa
Erlebenswahrscheinlichkeiten der entsprechenden P

isen Be-, positive Werte Entlastungen aus. Quelle: eigene Berechnungen. 

Qualitativ bestätig
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Standardannahme der Realverzinsung in einem kapitalbildenden Rentenversicherungs-
vertrag in den Wachstumsszenarien dieser Arbeit, vgl. Fußnote 1 auf Seite 80. Ein 
höherer Diskontsatz, etwa als Ausdruck von Opportunitätskosten am Kapitalmarkt, 

s 
Die 

hlungsströme wachsen dabei exponentiell im 
Ze a

ei
von
Ren
(20
Ste
nic
ber
in d
S. 2
auch der Realwert der für den Bestand nominal fixierten Freibeträge, vgl. Kapitel 
Que
den nächsten Jahren vom oberen Rand der Lebenseinkommensverteilung her zu wachsen.  

                                              

bewertet die in der Zukunft erwarteten Steuermehrbelastungen geringer und die – au
Sicht des Renteneintritts – in der Vergangenheit angefallenen Entlastungen höher. 
Unterschiede in der Bewertung der Jahresza

itabstand zum Renteneintritt. Dementsprechend fällt die Reformbilanz trotz re l 
unveränderter Zahlungsströme für höhere Diskontfaktoren positiver aus. Bewertet man 
die erwarteten Steuermehrbelastungen hingegen beispielsweise nur mit den Erlebens-
wahrscheinlichkeiten, unterstellt also einen Diskontfaktor von 0%, ergeben sich keine 
positiven Reformbilanzen. Auch mit der Diskontierungsmethode, die die Sachverständigen-
kommission zur Neuordnung der steuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorge-
aufwendungen und Altersbezügen (BMF 2003) gewählt hat, zeigen sich nur in rentenfernen 
Jahrgängen positive Reformbilanzen.1 Unabhängig von der Wahl eines Diskontfaktors ist 
allerdings die Rangfolge in den Schlechter- oder Besserstellungen. Daher sei auch an 
dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass in der Interpretation von Tabelle 37 
und Abb. 31 weniger die Absolutwerte als vielmehr deren Relationen untereinander von 
Interesse sind. Abb. 31 stellt die in Tabelle 37 ausgewiesenen Reformbilanzen für die zwei 
mal vier Modellhaushalte der sieben Rentenzugangskohorten grafisch gegenüber: 

Anhand dieser Abbildung bestätigt sich die Einschätzung, dass zunächst mit Steuer-
mehrbelastungen über die erwartete Gesamtbilanz des Lebenshorizonts zu rechnen ist. 
Für das erste Reformjahr, 2005, ist diese Überlegung evident. Versicherte, die 2005 in 
Rente gehen, profitieren nicht mehr von der sukzessiven Steuerfreistellung der GRV-
B träge zwischen 2005 und 2025. Trotzdem wird der steuerpflichtige Anteil der Rente 

 27% (aktuelle Ertragsanteilsbesteuerung im Status-quo-Szenario bei einem 
teneintrittsalter von 65 Jahren) auf 50% angehoben. Nach Berechnungen des BMF 

04) wird das Gros der Rentenbeziehenden aber auch mit der Reform in 2005 keine 
uern zahlen. Diese Gruppe wird daher vom Übergang zur nachgelagerten Besteuerung 
ht mehr berührt. Gutverdiener (mit Zusatzeinkünften) müssen allerdings u. U. auch 
eits in der Rentenzugangskohorte 2005 mit einer Versteuerung rechnen, ohne dass sie 
en Genuss der Steuererleichterungen gekommen sind, vgl. Kapitel Doppelbesteuerung, 
38. In den Folgejahren schrumpft sowohl der Rentenfreibetrag für Neuzugänge als 

rschnittbetrachtung (S. 215). Insofern beginnen die erwarteten Schlechterstellungen in 

 
1 Eine vergleichende Abschätzung findet sich z.B. in GRUB (2004, 2004a). 
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(B) Doppelverdiener-Modellhaushalte mit 2 Kindern

 

Alterseinkünftegesetzes für 
die zwei mal vier 

jeweils aus Tabelle 37, Zeile 
3, übernommen.  

hö

horten in die Rentenbesteuerung herein. 
päter von den Entlastungen, da sie einen 

. Beide Effekte bewirken, dass sie erst später 
die

Modellhaushalte der 
Renteneintrittskohorten 
2010 bis 2070.  
Die einzelnen Werte sind 

Wie sich in Abb. 31 (A) zeigt, erreicht der obere und mittlere Einkommensbereich unter 
den Single-Haushalten in etwa um das Renteneintrittsjahr 2020 die ungünstigste Relation 
aus erwarteter Rentenbesteuerung und bis dahin realisierter Steuerentlastung in der 
Beitragsphase seit dem Reformbeginn in 2005. Der Besteuerungsanteil für Renten-
neuzugänge liegt in diesem Jahr bereits bei 80%. Die Progression im Einkommen-
steuersystem bewirkt, dass höhere Alterseinkünfte nicht nur absolut sondern auch relativ 

her belastet werden. Daher auch fällt das Maximum der relativen Steuermehrbelastung 
mit dem Maximum der jeweiligen Absolutbeträge zusammen. Mit zunehmender 
Bedeutung der Entlastung vermindert sich allerdings die relative Progressionsdifferenz 
zwischen Arm und Reich, da der Sonderausgabenabzug bis zur Beitragsbemessungs-
grenze natürlich auch zu einer progressiven Entlastung führt. 

Geringverdiener im unteren bis in den mittleren Einkommensbereich mit längeren 
Erwerbsphasen wachsen erst in späteren Ko
Andererseits profitieren sie aber auch erst s
höheren Anteil ihrer Beiträge vor 2005 leisten

 ungünstigste Relation aus Be- und Entlastungen erreichen. Ähnliches gilt auch für 
Familien mit Kindern, wie in Abb. 31 (B) deutlich wird. Wie bereits in der Diskussion der 
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Nettorenditen erwähnt, ist dafür ist in erster Linie der steuerliche Splittingvorteil in der 
Rentenphase verantwortlich. Im Vergleich zu den Single-Haushalten setzen Besteuerung 
und Entlastung ceteris paribus erst später ein. 

Langfristig ergeben sich für Singles wie für Familien substantielle Steuerentlastungen, 
die stark progressiv verteilt sind. Im letzten Drittel dieses Jahrhunderts dominieren also 
die Steuerfreistellungseffekte eindeutig die Mehrbelastungen in der Rentenphase. Es ist 
allerdings fraglich, wie weit das EStG in seiner gegenwärtigen Fassung tatsächlich in 60 
bis 70 Jahren noch irgendeine Wirkung entfalten wird. 

Zusammenfassend bleibt damit an dieser Stelle folgendes festzuhalten: In der 
Nettoperspektive nach Steuern zeigt sich das erwartete Preis-/Leistungs-Verhältnis der 
Alterssicherung aus GRV- und ergänzender "Riester"-Rente deutlich gleichmäßiger verteilt 
als in der Bruttoperspektive der GRV. Trotzdem aber behält das Gesamtsystem den 
Charakter einer solidarischen Sozialversicherung mit gezielten Umverteilungselementen. 
Gegenüber der Bruttoperspektive kommt es kaum zu Veränderungen in der Rangfolge. 
Wenngleich also das Steuersystem im Zusammenwirken mit den Rentenreformen 2001 
und 2004 tendenziell nivellierend wirkt, gilt doch auch in der Nach-Steuer-Perspektive: 
Einkommensschwächere Versicherte erwarten typischer Weise günstigere Renditen als 
Einkommensstärkere. Frauen erwarten günstigere Renditen als Männer, Familien 
günstigere als Singles. Unter den Singlehaushalten stehen rentennahe Jahrgänge relativ 
besser dar. Unter den Familien mit Kindern erwarten eher die rentenfernen Jahrgänge ein 
günstigeres Preis-/Leistungs-Verhältnis.  

Diese fundamentalen Charakteristika des deutschen Alterssicherungssystems bleiben 
auch angesichts des Übergangs zur nachgelagerten Besteuerung qualitativ nahezu un-
verändert erhalten. Unter den gegeben Annahmen zur Lebenserwartung sind in den 
nächsten Jahrzehnten insgesamt leichte Verschlechterungen der Nettorenditen zu 

nd Beitragsentlastung lässt das Modell für Kohorten erwarten, 
die um das Jahr 2020 in Rente gehen. 

 
. 

gles rentenferner Jahrgänge müssen mit deutlichen Einbußen im 
n 

chen Steuermehrbelastungen im Gesamtsaldo der 
Lebensperspektive zu rechnen. Naturgemäß hängt das Ausmaß stark von Rentenlaufzeit 
und -höhe ab: Höhere versicherungspflichtige Einkommen sind in absoluten Zahlbeträgen 
und in Relation zum Lebensbruttoeinkommen stärker betroffen als niedrigere Ein-
kommen. Für weiter in der Zukunft liegende Rentenkohorten schwindet diese steuerliche 
Progressionsdifferenz. Das liegt vor allem darin begründet, dass Bezieher hoher 
Einkommen früher und stärker von der sukzessiven Steuerfreistellung der GRV-Beiträge 

erwarten. Die Summe der Steuerbelastung im Alter übersteigt typischer Weise das 
Entlastungsvolumen während der Erwerbsphase etwas. Die relativ ungünstigste Relation 
aus Rentenbesteuerung u

Ungeachtet der weitgehend unverändert bleibenden Renditeerwartungen lässt die
Reform mitunter deutliche Netto-Mindereinnahmen nach Renteneintritt erwarten
Insbesondere Sin
erwarteten Nettoalterseinkommen rechnen. Mittelfristig ist in der Übergangsphase vo
2005 bis 2040 mit nicht unerhebli
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profitieren. Für niedrige Einkommen können sich zwischen 2011 und 2025 sogar 
Mehrbelastungen in der Erwerbsphase ergeben. Erst gegen Ende der Übergangsphase 
sind Nettoentlastungen zu erwarten – trotz steigender Lebenserwartung und Renten-
laufzeiten. Insbesondere rentenferne Jahrgänge des oberen Lebenseinkommensbereich 
profitieren davon in erheblichem Umfang. Insofern sollten von der Reform deutliche 
Sparanreize ausgehen. Diese zu untersuchen, wird Aufgabe des nächsten Kapitels sein. 

3. Verhaltensreaktionen 

Wie bereits in der Abb. 23 (S. 188) für die Rentenstrukturreform 2001 und in der Abb. 
26 (S. 208) für die Nachhaltigkeitsreform 2004 dargelegt, soll auch Abb. 33 einleitend 
typische Verhaltensreaktionen des Modells auf die Besteuerungsreform visualisieren. 
Dazu dient ein weiteres Mal Pers2, der Einverdienerhaushalt im oberen Lebens-
einkommensmittelfeld, mit einem Renteneintritt im Alter von 65 Jahren in 2040 als 
Beispiel. Wie zuvor, liegen auch dieser Abbildung die Mittelwerte der Einkommens-, Spar- 
und Konsumpfade im wachstumsbereinigten Planszenario, S(0)

AltEinkG, über diejenigen 
Haushalte aus 20.000 Simulationen zu Grunde, die das jeweilige Jahr erleben. Die untere 
Teilabbildung (B) symbolisiert die reformbedingten Veränderungen im Planungsverhalten 
gegenüber der 2004er Reform, wie sie in Abb. 26 (A), S. 208, dargestellt ist. 
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Abb. 29: Exemplarische Verhaltensreaktionen auf das Alterseinkünftegesetz 2005. 
Jährliche Brutto-/Nettoeinkommen (y, net), Konsum- (c) und Sparpfade in liquidem und in Altersvorsorge-
kapital (aL, aR) über den erwarteten Lebenshorizont des Modellhaushalts Pers2 im wachstumsbereinigten 

l (A) 
d Entscheidungspfade im Reformszenario 2004 dar. Panel (B) 

zeigt die Differenzen zum Planungsszenario ohne Alterseinkünftegesetz in Abb. 26, S. 208. Quelle: eigene 
Berechnungen. 

Planungsszenario, S(0)
AltEinkG, mit Beschäftigungsrisiken. Renteneintritt mit 65 Jahren in 2040. Ab diesem 

Zeitpunkt zeigt der Verlauf von "y" ("aR") die Höhe der jährlichen GRV- (Kapitel-) Bruttorente. Pane
stellt die Erwartungswerte der Zustands- un
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Auf den ersten Blick verrät ein visueller Vergleich des Anpassungsverhaltens an das 
Alterssicherungssystems mit und ohne Alterseinkünftegesetz keine großen Differenzen. 
Die Planpfade des Altersvorsorgekapitals (aR) und des liquiden Kapitals (aL) ermöglichen 
sowohl in der Modellwelt nach der Nachhaltigkeitsreform 2004 (vgl. Abb. 26 (A), S. 208) 
als auch im Planungsszenario mit dem Übergang zur nachgelagerten Besteuerung in Abb. 
33 (A) eine gleitende Anpassung des verfügbaren Konsumbudgets (c) an das langfristige 
Nettoeinkommensniveau im Alter (net). Das Alterseinkünftegesetz stellt den Modell-
haushalt also nicht vor unlösbare Probleme in seiner Altersvorsorgestrategie. 

er 20 
€ in 2005 bis auf knapp über 1.200 € (in Preisen von 2004) bzw. etwa 3% seines 
erw

Ziel-
Versorgungsniveaus wird durch die Diskontierung mit der Gegenwartspräferenzrate 
un

Ein Blick auf die reformbedingten Verhaltensdifferenzen in Abb. 33 (B) offenbart einige 
Details der strategischen Anpassung. Zunächst ist anhand des verfügbaren Netto-
einkommens (net) deutlich zu erkennen, dass der Haushalt in der Erwerbsphase ab dem 
Jahr 2005 über zunehmend mehr Ressourcen frei verfügen kann. Die jährliche Steuer-
minderbelastung durch die sukzessive Freistellung der GRV-Beiträge wächst von unt

arteten Bruttoeinkommens in 2039, dem Jahr vor dem Renteneintritt mit 65 Jahren. 
Ab dem Renteneintrittsjahr 2040 werden die GRV-Renten erstmalig vollständig 
steuerpflichtig. Die anfängliche Steuermehrbelastung beläuft sich auf etwa 1.900 € oder 
knapp 11% der geplanten Bruttoeinkünfte aus der GRV und der "Riester"-Rente. 

Wie im dritten Hauptteil dieser Arbeit, der Durchführung, etwa anhand der Abb. 12 (S. 
104) ausführlich diskutiert, kommt diese langfristige Absenkung des Netto-Rentenniveaus 
zu Gunsten zusätzlicher freier Ressourcen in früheren Jahren dem Planungsverhalten des 
Modells durchaus entgegen. Da die Nettoeinkommensströme im hohen Alter mit nur 
noch geringen Erlebenswahrscheinlichkeiten gewichtet werden, kommt ihnen aus Sicht 
des Planungszeitpunktes zum Berufseintritt, t0, eine relativ geringere Bedeutung zu als 
früher anfallendem Nettoeinkommen. Diese zeitliche Degression des 

terstützt. Insofern ist es nicht überraschend, dass Pers2 die reformbedingt während 
der Erwerbsphase frei werdenden Ressourcen teilweise schlicht "verfrühstückt", also 
unmittelbar in Konsum umsetzt. In den ersten Jahren nach 2005 wendet er dafür nahezu 
die gesamten Steuerminderzahlungen auf. Mit schrumpfendem Abstand zum Renten-
eintritt wird ihm dann aber immer stärker gewahr, dass er dieses Konsumniveau nicht 
wird halten können. Statt dessen droht ein plötzlicher Einbruch, den er als risikoaverser 
Versicherter tunlichst zu vermeiden sucht. Daher nimmt der Konsumanteil an der Steuer-
ersparnis kontinuierlich ab: 20 Jahre vor Renteneintritt, um das Jahr 2020, konsumiert er 
nur noch etwa 50% der Zusatzressourcen, 10 Jahre vorher so gut wie nichts mehr. Mit 
dem näher rückenden Renteneintritt wird also ein immer größer werdender Anteil der 
Steuerersparnis zur Altersvorsorge investiert. 

Nun zählt Pers2 der Rentenkohorte 2040, wie anhand von Abb. 30 (S. 227) gesehen, zu 
den Haushalten, für die das erwartete (Nach-Steuer-) Preis-Leistungs-Verhältnis gegen-
über dem Alterssicherungssystem durch die Reform nahezu unverändert bleibt. Es 
besteht also kein Anlass zu einer "Flucht" aus dem System gegenüber der Vorsorge-
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strategie vor der Reform. Statt dessen baut Pers2 sogar knapp 5.000 € mehr Zielkapital in 
aR auf. Wie in Abb. 33 (B) zu sehen, beginnt er damit bereits relativ frühzeitig nach In-
Kraft-Treten der Reform im Jahr 2005. Allerdings geschieht dieser Aufbau zunächst 
nahezu vollständig durch Portfolioumschichtungen – also zu Lasten des liquiden Kapitals. 
Die zusätzlich frei werdenden Ressourcen werden in dieser frühen Sparphase, wie 

ie gewünschte Flexibilität zu erzielen, wird der Teil des liquiden 
Kapitals, aL, der nicht zur Vorsorge von Beschäftigungsrisiken in der Erwerbsphase dient, 
ers

                                              

gesehen, erst einmal konsumiert. 

Das ändert sich etwa 10 Jahre vor Renteneintritt. Etwa ab diesem Zeitpunkt wird die 
Steuerersparnis vollständig investiert. Allerdings sinken die Zusatzinvestitionen in das 
Altersvorsorgekapital aR. Statt dessen wird das zusätzliche Geld verstärkt in sicheren und 
liquiden Portfolioeinlagen, aL, gespart. Dieser Portfolioeffekt ist die wohl deutlichste 
Reaktion des Entscheidungsmodells auf die Besteuerungsreform. In gewisser Weise 
kompensiert er deren intertemporale Steuerverlagerung ein Stück weit. Das liquide 
Kapital wird aus versteuertem Einkommen gespart. Der Kapitalverzehr ist im Gegenzug 
steuerfrei. Lediglich die Erträge unterliegen der Einkommensteuer.1 Der Haushalt 
entscheidet sich also gezielt für eine Mischstrategie mit anteilig vorgelagerter 
Besteuerung.  

Der Grund für diesen Portfolioeffekt ist allerdings weniger in einer Präferenz des 
Modells für eine Besteuerungsform an sich zu suchen. Statt dessen kann das liquide 
Kapital flexibel eingesetzt werden, um den Plankonsum gleitend an das langfristig 
abgesenkte Nettoeinkommen im höheren Alter anzupassen. Darin drücken sich die 
ausführlich diskutierten "Kosten der Illiquidität" des Altersvorsorgekapitals aus, vgl. 
Kapitel Altersvermögen, Portfolioallokation und Wachstum, S. 108. Der Preis für die höhere 
Flexibilität besteht in einer geringeren Rentabilität: Für jeden Euro, den der Haushalt 
nicht in das kurzfristig illiquide Altersvorsorgevermögen aR investiert, entgeht ihm eine 
erwartete Risikoprämie in Höhe von real 1,29% pro Jahr. Um die Zinsverluste zu 
minimieren und doch d

t verhältnismäßig spät aufgebaut. 

Tabelle 38 zeigt im oberen Teil (A) das Sparverhalten der zwei mal vier 
Beispielhaushalte der Rentenzugangskohorte 2020 und im unteren Teil (B) dasjenige der 
Kohorte 2040. Ein Vergleich mit den entsprechenden Daten der Tabelle 32 (S. 209) im 
Reformszenario 2004 ohne Alterseinkünftegesetz erlaubt, Rückschlüsse auf die 
erwartungsnutzenoptimale Anpassung der Modellhaushalte an die Besteuerungsreform 
zu formulieren. 

Erwartungsgemäß ist der untere Einkommensbereich ohne und mit Kindern (Pers4 
bzw. HH4) in beiden Beispielkohorten kaum von der Reform betroffen. Seine – im Mittel 
teilweise auf der Grundsicherung beruhenden – Altersnettoeinkünfte bleiben auch nach 

 
1 Im wachstumsbereinigten Planungsszenario rechnet der Haushalt allerdings mit einer Realverzinsung 
von Null. Mithin plant er ohne steuerpflichtige Erträge. 
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der Reform überwiegend steuerfrei. Entsprechend ändert sich das erwartete 
Nettoeinkommen nicht signifikant. Da die Geringverdienerhaushalte im Gegenzug auch 
kaum von der Steuerfreistellung der GRV-Beiträge profitieren, bleibt ihr Sparverhalten im 
wesentlichen unverändert. Die Reform zeigt sich im unteren Einkommensbereich 
tendenziell wirkungsneutral. 

                          Haushalt 

 
Statistik 

Pers4 Pers3 Pers2 Pers1  HH4 HH3 HH2 HH1 

(A) Renteneintritt, tR=2020,  
wachstumsbereinigtes Reformszenario, S(0)

AltEinkG 
Sparquote (erste 20 J.) 0,0% 0,7% 0,6% 2,8%  1,0% 0,0% -0,1% 0,6% 
Sparquote (letzte 20 J.) 0,2% 12,5% 11,6% 14,7%  1,1% 16,3% 15,1% 19,3% 
Sparquote insgesamt 0,1% 5,9% 5,5% 8,9%  1,1% 8,2% 7,6% 10,2% 
zum Renteneintritt:          
Altersvermögen  
(E[r] = 1,29%) 339 69.631 70.612 129.536  4.730 152.888 178.033 298.857 
=> monatl. 
Kapitalrente 1 304 308 557  20 643 741 1.229 
Altersvermögen 
(E[r] = 2,75%) 376 79.165 79.548 150.715  5.359 184.064 213.004 351.468 
=> monatl. 
Kapitalrente 0 346 347 649  22 774 887 1.446 
monatl. GRV-Rente 481 899 1.114 1.312  580 1.165 1.554 2.017 
monatl. Netto-Einkünfte 737 1.086 1.250 1.537  1.110 1.667 2.066 2.697 
liquides Kapital 

127 7.053 
16.73

6 35.930  2.346 7.107 19.066 49.741 
(B) Renteneintritt, tR=2040,  
wachstumsbereinigtes Reformszenario, S(0)

AltEinkG 

Sparquote (erste 20 J.) 0,1% 1,0% 1,2% 5,5%  3,5% 2,2% 1,5% 1,8% 
Sparquote (letzte 20 J.) 0,2% 13,6% 13,7% 16,6%  -0,5% 14,9% 14,3% 20,9% 
Sparquote insgesamt 0,1% 7,4% 7,5% 11,2%  3,7% 9,1% 8,3% 11,6% 
zum Renteneintritt:          
Altersvermögen  
(E[r] = 1,29%) 548 85.970 105.568 143.089  21.470 168.289 185.180 329.318 
=> monatl. 
Kapitalrente 2 366 450 608  86 677 738 1.297 
Altersvermögen 
(E[r] = 2,75%) 758 106.948 129.594 173.601  29.382 213.488 233.975 395.265 
=> monatl. 
Kapitalrente 3 456 552 738  118 858 932 1.557 
monatl. GRV-Rente 400 856 1.091 1.327  670 1.299 1.710 2.198 
monatl. Netto-Einkünfte 737 997 1.195 1.426  1.110 1.673 1.996 2.614 
liquides Kapital 67 18.105 24.223 77.984  8.309 14.223 37.104 83.180 

Tabelle 29: Erwartungsnutzenoptimales Sparverhalten der Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 und HH1 bis 
HH4 im wachstumsbereinigten Reformszenario unter Berücksichtigung der Rentenreform 2001, der 
Nachhaltigkeitsreform 2004 und des Alterseinkünftegesetzes für die Rentenzugangskohorte 2020 (A) und 
2040 (B) in gleicher Begrifflichkeit wie Tabelle 32, S. 209. Quelle: eigene Berechnungen. 

Der mittlere und obere Lebenseinkommensbereich lässt hingegen eine progressiv 
verteilte, und zudem über die Kohorten steigende Steuerbelastung im Alter erkennen. Das 
erwartete Alterseinkommen nach Steuern aus GRV- und "Riester"-Rente sinkt unter den 
Singlehaushalten Pers3 bis Pers1 in der Rentenzugangskohorte 2020 um 7% bis 12% oder 
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entsprechend 85 € bis 200 € monatlich (in Preisen von 2004). Die 2040er Kohorte erwartet 
sogar 10% bis 15% oder 110 € bis 260 € weniger an monatlichen Nettoeinkünften. Nicht 
zuletzt aufgrund des steuerlichen Splittingvorteils zeigt sich für die Familien generell 
eine weniger stark ausgeprägte Mindererwartung: In der 2020er Kohorte sinkt das 
geplante Nettoeinkommen nach Steuern über die Haushaltstypen HH3 bis HH1 von etwa 
3% bis auf 10% oder 60 € bis knapp 300 € monatlich. Die 2040er Kohorte rechnet mit 5% 
bis 11% bzw. 80 € bis 325 € weniger. 

In der rentenfernen Kohorte 2040 reagieren der Single- und Doppelverdienerhaushalt 
des oberen Lebenseinkommensdrittels, Pers1 und HH1, mit einem deutlichen Anstieg im 
Altersvorsorge-Zielkapital, aR. Aber auch der Single-Repräsentant des oberen Mittelfeldes, 
Pers2, baut noch knapp 5.000 € mehr aR zum Renteneintritt auf. In allen drei Fällen wird, 
wie exemplarisch anhand von Abb. 33 demonstriert, das zusätzliche Altersvorsorge-
kapital relativ frühzeitig angelegt, wie ein Vergleich der Sparquoten in den ersten und 
letzten 20 Jahren der Erwerbsbiographie zwischen Tabelle 38 und Tabelle 32 (S. 209) 
zeigt.  

Während der untere Einkommensbereich sein Verhalten tendenziell nicht ändert, 
reduziert das untere Mittelfeld der Singles (Pers3) sowie das Mittelfeld der Doppel-
verdienerhaushalte (HH3 und HH2) das geplante Zielkapital sogar. In der Rentenzugangs-
kohorte 2020 zeigen sich durchweg negative Reaktionen. Dieses Verhalten steht durchaus 
im Einklang mit der Beobachtung des letzten Kapitels, Längsschnittbetrachtung, dass die 
erwarteten Verschlechterungen im Preis/-Leistungs-Verhältnis der Alterssicherung nach 
Steuern um das Renteneintrittsjahr 2020 ihr Maximum erreichen: Für höhere Einkommen 
typischer Weise etwas früher, für niedrigere etwas später. Dieser Trend setzt sich in der 
langen Frist fort in der stark progressiven Steuerentlastung, wie sie etwa in Abb. 31 (S. 
231) zum Ausdruck kommt. Es ist daher nicht erstaunlich, dass in der Beispielkohorte 
2040 zunächst der obere Rand der Lebenseinkommensverteilung beginnt, wieder 
zusätzlich aR aufzubauen. 

Der ebenfalls anhand von Abb. 33 bereist exemplarisch demonstrierte Portfolioeffekt 
einer verstärkten Ersparnis in liquidem Kapital findet sich in allen Haushaltstypen beider 
Kohorten – mit Ausnahme der unteren Lebenseinkommensrepräsentanten, Pers4 und 
HH4. Er ist in der 2020er Kohorte deutlich ausgeprägter. Insofern lässt das Modell für die 
nächsten beiden Jahrzehnte durchaus eine gewisse "Flucht" aus dem Alterssicherungs-
system erwarten: Die Kosten der Illiquidität und die sich erst einmal leicht 
verschlechternde Nettorendite des Systems bilden gewisse Anreize, die zusätzlich 
während der Erwerbsphase frei werdenden Ressourcen überwiegend außerhalb von GRV- 
und "Riester"-Rente anzulegen oder zu verwenden. Eine Trendumkehr ist erst langfristig 
zu erwarten. 

Zusammenfassend bleibt damit festzuhalten: Die Besteuerungsreform kommt dem 
Planungsverhalten des Modells durchaus entgegen. Aus Modellsicht ist jedoch nicht zu 
erwarten, dass die Steuerersparnisse in naher Zukunft in substanziellem Umfang in eine 

 Anwendung • 237



 

zu

s den Modellhaushalten der Übergang zu einer 
nachgelagerten Besteuerung zwar in ihrem Planungsverhalten entgegen kommt. 
Trotzdem kompensieren sie dessen Wirkungen partiell: Sie wählen eine Vorsorge-
strategie, die verstärkt Elemente einer vorgelagerten Besteuerung einbezieht.  

4. Doppelbesteuerung 

Weniger von verteilungspolitischem als vielmehr von juristischem Interesse ist die 
Frage nach der Doppelbesteuerung. Als solche könnte sie sich allerdings als 
entscheidendes Manko der Reform erweisen. Zwar hat das BVerfG dem Gesetzgeber in 
der Begründung seines Urteils vom 06.03.2002 zugestanden, "generalisierende, 
typisierende und pauschalierende Regelungen" treffen zu dürfen, vgl. BverfG (2 BvL 17/99 
vom 6.3.2002, Absatz 218). Die "grundsätzliche Freiheit des Gesetzgebers" (214) ist aber 
insbesondere durch das Gebot "horizontaler" und "vertikaler" Steuergerechtigkeit nach 
dem Leistungsfähigkeitsprinzip beschränkt (215). Eine progressive Ungleichbehandlung 
über die Einkommensskala mag damit vereinbar sein. Auch eine über die Kohorten 
steigende Steuerbelastung der GRV-Renten kann mit dem Hinweis auf ein höheres 
Vertrauensschutzinteresse rentennaher Jahrgänge gerechtfertigt werden. Problematisch 
erscheinen aber regressive Umverteilungen und die Ungleichbehandlung verschiedener 
Einkommensarten. Eindeutig ist das BVerfG im Vermeidungsgebot der Doppel-
besteuerung. Es findet sich bereits im dritten Leitsatz des Urteils. In der Begründung 
fordert das Gericht sogar, eine doppelte Besteuerung "in jedem Fall" zu vermeiden. 
Ausdrücklich gelte dies sowohl für die Neuregelung als auch für den Übergang (241). 

Im Zuge der Gesetzesberatungen ist es zu einer bemerkenswert harsch geführten 
Auseinandersetzung in dieser Frage zwischen dem Bundesfinanzministerium (BMF) und 
dem Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) gekommen. Hinter den 
divergierenden Einschätzungen stehen unterschiedliche Zurechnungsmethoden der 
Begriffe „steuerfreier Rentenzufluss“ und „GRV-Beiträge aus versteuertem Einkommen“.1 
Im Folgenden sollen die Begriffe gegenüber gestellt und deren Konsequenzen 
exemplarisch verglichen werden. 

                                              

sätzliche Kapitalversicherung investiert werden. Rentennahe Jahrgänge werden eher 
versucht sein, zusätzlich Alternativen außerhalb des Systems aufzubauen. Für sie ist die 
Reform tendenziell mit einer leichten Verschlechterung des erwarteten Preis-/Leistungs-
Verhältnisses nach Steuern verbunden. Erst langfristig ist mit einem zusätzlichen Anstieg 
des Altersvorsorgekapitals zu rechnen. Erwartete "Kosten der Illiquidität" lassen jedoch 
auch in der langen Frist eine gewisse Portfolioumschichtung zu Gunsten liquider 
Anlageformen außerhalb des Systems erwarten.  

Eine gewisse Ironie zeigt sich darin, das

 
1 Vgl. dazu BMF (2004, S. 13 – 25) sowie BRALL, BRUNO-LATOCHA, LOHMANN (2004). 
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Zum Begriff der Doppelbesteuerung 

Doppelbesteuerung aus Sicht des Renteneintritts liege vor, wenn die Summe der GRV-
Beiträge aus versteuertem Einkommen bRg - bRg

(/T) diejeni
zuflüsse übersteigt:  

inition der Doppelbesteuerung in Anlehnung an die Sachverständigenkommission zur 
Neuordnung der steuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen, 
BM

Wie stets in dieser Arbeit sind letztere mit den Erlebenswahrscheinlichkeiten πl,g,t 

ste
zug
abz
die GRV-Rente danach zu 27% der Einkommensteuer unterworfen. Mit dem 
Alt
Ren
für
Ren
Jahresinflation von 1,5% gegenüber der Realentwicklung des Aktuellen Rentenwerts 
abgebildet. Im Unterschied zu den Berechnungen der Steuerkommission, bzw. des BMF 
und d
Sim
hab chen. 
Unterschiede zwischen den beiden Zurechnungskonzepten des VDR auf der einen und der 
Exper

• 

e Recht keine Zurechnung 
einzelner Sozialversicherungsbeiträge auf die Summe der beschränkt abziehbaren 
Vo

hmerbeiträgen zu bestimmen und auf die GRV-Beiträge zu übertragen. Dieses 
Verfahren ("modifiziertes Rürup"-Konzept) impliziert eine proportionale Aufteilung. 
De
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Gleichung 24: Def

F (2003, S. 57). 

gewichtet. In Gleichung 24 bezeichnet bRg
(/T) den – im Folgenden zu definierenden 

uerfreien GRV-Beitrag,  und FBt,tR den Zeitwert des Rentenfreibetrags der Renten-
angskohorte tR im Jahr t. Bis zum Jahr 2004 entspricht FBt,tR der GRV-Bruttorente 
üglich des Ertragsanteils gem. § 22 EStG. Bei einem Renteneintritt mit 65 Jahren wird 

erseinkünftegesetz wird dieser Freibetrag zwischen 2005 und 2040 von 50% der GRV-
te im zweiten Rentenbezugsjahr auf Null reduziert, vgl. Abb. 26 (B), S. 220. Er bleibt 

 jede Kohorte über die Rentenlaufzeit nominal konstant und wird daher mit jeder 
tensteigerung real entwertet. Diese Zeitentwertung ist durch eine unterstellte 

es VDR liegen der hiesigen Abschätzung Erwartungswerte über jeweils 20.000 
ulationen derjenigen Haushalte zu Grunde, die die entsprechende Periode erlebt 
en. Daher wird im Folgenden von „modifizierten“ Konzepten gespro

tenkommission bzw. des BMF auf der anderen Seite treten an zwei Stellen auf: 

Im Begriff der „Beiträge aus versteuertem Einkommen“: Im Unterschied zur 
Neufassung des § 10 EStG kennt das bis 2004 geltend

rsorgeaufwendungen: Der §10 EStG verschweigt, in welcher Reihenfolge die 
einzelnen Versicherungsbeiträge abgesetzt werden können. Die Kommission schlägt 
vor, den Anteil der abziehbaren Aufwendungen an den gesamten, gesetzlichen 
Arbeitne

r VDR hingegen argumentiert, die GRV-Beiträge müssten nachrangig zugerechnet 
werden, um GRV-Versicherten und Versorgungsempfänger (Beamte) steuer-
systematisch adäquat miteinander vergleichen zu können ("modifiziertes VDR"-
Konzept).1 

                                          
1 Vgl. dazu BRALL, BRUNO-LATOCHA, LOHMANN (2003). 
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• Im

D
ber
nac
Rürup"-Konzept wie folgt: 

 Begriff des „steuerfreier Rentenzuflusses“: Nach der Zurechnungsmethode im 
"modifizierten VDR"-Konzept besteht der steuerfreie Rentenzufluss auf der rechten 
Seite von Gleichung 24 nur aus dem neu eingeführten Freibetrag. FBt ist stets Null. Im 
"modifizierten Rürup"-Konzept erhöht sich dieser Betrag um den Sonderausgaben-
Pauschbetrag, den Werbungskostenpauschbetrag und die Vorsorgeaufwendungen der 
Rentner. Da Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ab 2004 als unverändert 
unterstellt sind, ist FBt>0 in diesem Konzept einkommensabhängig aber im Zeitablauf 
konstant. 

as jährliche Volumen der nicht der Besteuerung unterliegenden GRV-Beiträge, bRt
(/T), 

echnet sich für unverheiratete Arbeitnehmer/innen vor Beginn (1), während (2) und 
h Ende der Übergangsphase (3) für das "modifizierte VDR"- und das "modifizierte 
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Gleichung 24a: 
Definition des 
unversteuerten 
Anteils der Arbeit-
nehmer-GRV-Beiträge 
vor (1), während (2) 
und nach (3) der 
Übergangphase im 
"modifizierten VDR"-
Konzept. 
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Gleichung 24b: 
Definition des 
unversteuerten 
Anteils der Arbeit-
nehmer-GRV-Beiträge 
vor (1), während (2) 
und nach (3) der 
Übergangphase im 
"modifizierten Rürup"-

bR

Konzept. 

Dab
GRV
Hö
bzw
Stelle der Begrenzung nicht-altersvorsorge-bedingter Aufwendung von 1.500 €.  

Für
sich
hän ungen des Ausmaßes der Doppel-
besteuerungsproblematik ausgesprochen stark von diesen Setzungen ab. Daher sollen die 
Absch
Rür
gegenüber gestellt werden. 

ei bezeichnen bSt die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge ohne diejenigen zur 
, bRt,  VP1 die Vorsorgepauschale gem. § 10c EStG nach "altem" Recht, HBR1 die 

chstbetragsregelung gem. § 10 nach "altem" und VP2 bzw. HBR2 die Vorsorgepauschale 
. Höchstbetragsregelung nach neuem Recht. Für Selbstständige treten 2.400 € an die 

 welche Zurechnungsmethode man auch immer sich entscheiden mag: Es handelt 
 bei den Begriffsbestimmungen um strittige, juristisch normative Setzungen. Leider 
gen die im Folgenden vorzustellenden Abschätz

ätzungen nach der Zurechnungsmethode der Steuerkommission ("modifiziertes 
up"-Konzept) derjenigen des VDR ("modifiziertes VDR"-Konzept) vergleichend 
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aus
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Abb. 35 zeigt eine Abschätzung der Doppelbesteuerung für die beiden Einverdiener-

Dop
Arb
Rep
Gra
Leb
Bei
Ren
bes
nac anel (B) stellt den gleichen 
Sachverhalt nach der Begriffsbestimmung der Steuerkommission dar. Der Verlauf des 
steuer
bei
"mo
Bes
dau
Werbekostenpauschbetrags und der Vorsorgeaufwendungen der Rentnerinnen und 
Rentner. Dieser Betrag bleibt dauerhaft konstant, da in AsAd1 nur die GRV-Beiträge über 
die Ze
"mo
Kon

A ngsbeiträge (symbolisiert durch 
die Rauten) über die Kohorten ist qualitativ ähnlich. Allerdings ist das Niveau aufgrund 
der na
Kon

          

m Ausmaß der Doppelbesteuerung 

unächst ist festzuhalten, dass auch die bis 2004 geltende Ertragsanteilsbesteuerung 
h § 22 EStG eine Doppelbesteuerung nicht auszuschließen vermag. Das mit dem 
erseinkünftegesetz angestrebte Verfahren schließt eine Doppelbesteuerung hingegen 
. Insofern stellt die Reform einen bedeutsamen Fortschritt dar. Während der 
rgangsphase allerdings verschlechtert sich die Situation mitunter nicht unerheblich.  

Modellhaushalte Pers1 und Per3. Abb. 36 stellt den gleichen Sachverhalt für die 
pelverdienerhaushalte mit 2 Kindern, HH1 und HH3 dar. Beide Abbildungen sind aus 
eitnehmer-Biographien berechnet. Die jeweils obere Grafik bezieht sich auf die 
räsentanten des oberen Lebenseinkommensdrittels, Pers1 bzw. HH1. Der unteren 
fik liegen die Modellbiographien Pers3 bzw. HH3 im unteren Mittelfeld der 
enseinkommensprofile zu Grunde. Dargestellt sind jeweils die Summen der GRV-
träge aus versteuertem Einkommen und der nicht der Besteuerung unterworfenen 
tenzahlbeträge. Die Differenz der beiden Erwartungswerte ist ein Maß für die Doppel-
teuerung.1 Das obere Panel (A) in jeder Teilabbildung zeigt jeweils eine Abschätzung 
h dem "modifizierten VDR"-Konzept. Das untere P

freien Rentenzuflusses über die Kohorten (symbolisiert durch Kreise) ist nach 
den Konzepten qualitativ ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass nach dem 
difizierten VDR"-Konzept die GRV-Renten ab 2040 vollständig der nachgelagerten 

teuerung unterliegen. Nach dem "modifizierten Rürup"-Konzept verbleibt hingegen 
erhaft ein steuerfreier Anteil in Höhe des Sonderausgaben-Paschbetrags, des 

it variieren. Aus diesem Grund auch ist der steuerfreie Rentenbetrag nach dem 
difizierten Rürup"-Konzept vor 2040 gegenüber dem VDR-Konzept um diese 
stante nach oben verschoben. 

uch der Verlauf der versteuerten Rentenversicheru

chrangigen Zurechnung der GRV-Beiträge auf den Sonderausgabenabzug im VDR-
zept deutlich höher. 

                                     
er intertemporale Vergleich von Zahlungsströmen wirft das Problem einer adäquaten Zeitbewertung 

 Unter Berufung auf den dritten Leitsatz des BVerfG-Urteils hat sich die Expertenkommission (BMF 
3, S. 56-62) gegen eine Barwertbetrachtung ausgesprochen. Dementsprechend sind die Be- und Ent-
ungen im Folgenden nicht als diskontierte Barwerte ausgewiesen. Statt dessen werden die realen 

1 Jed
auf.
200
last
Zahlungsströme addiert, in der Rentenphase mit den Erlebenswahrscheinlichkeiten gewichtet, in Preisen 
von 2004 ausgewiesen und saldiert. 
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Abb. 30: Doppelbesteuerung während des Übergangs zur nachgelagerten Rentenbesteuerung am Beispiel 
der Single-Haushalte Pers1 und Pers3 nach dem "modifizierten VDR"-Konzept (A) und dem "modifizierten 
Rürup"-Konzept (B). 
Darstellung der erwarteten Gesamtsumme versteuerter GRV-Beiträge (bR) und steuerfreier GRV-Renten-
rückflüsse (p) für 14 Rentenzugangskohorten in Preisen von 2004. Werte für 2015, 25, 35, .., 2065 
interpoliert. Quelle: eigene Berechnungen.  
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. 31: Doppelbesteuerung während des Übergangs zur nachgelagerten Rentenbesteuerung am Beispiel 
Doppelverdiener-Haushalte mit 2 Kindern HH1 und HH3 nach dem "modifizierten VDR"-Konzept (A) 
 dem "modifizierten Rürup"-Konzept (B).  

en Gesamtsumme versteuerter GRV-Beiträge (bR) und steuerfreier GR

Abb
der 
und
Darstellung der erwartet V-Renten-
rückflüsse (p) für 14 Rentenzugangskohorten in Preisen von 2004. Werte für 2015, 25, 35, .., 2065 
interpoliert. Quelle: eigene Berechnungen. 
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lbesteuerung unterliegen. Nach beiden Konzepten sind 
Doppelbesteuerungen während des Übergangs jedoch für gut verdienende Single-
Haushalte nicht auszuschließen. Im "modifizierten VDR"-Konzept treten sie stärker, 
früher und länger anhaltend in Erscheinung – auch unter den Familien mit Kindern. 

Abb. 35a und Abb. 36a im Anhang 18 (S. 297) schließlich zeigen die gleichen 
Abschätzungen für Selbstständige der Modellbiographien Pers1, Pers3 sowie HH1 und 
HH3. Wie im Kapitel Alterseinkünftegesetz, S. 39, diskutiert, sind Selbstständige von der 
Doppelbesteuerungsproblematik stärker betroffen. In der Tat zeigen sich Doppel-
besteuerungen für Selbstständige im oberen Lebenseinkommensdrittel für Renten-
zugänge der nächsten Jahrzehnte eher als Regel denn als Ausnahme. Im "modifizierten 
Rürup"-Konzept treten sie lediglich für den Rentenbestand und Zugänge um 2005 nicht in 
Erscheinung. Für das untere Mittelfeld, Pers3 und HH3, zeigen sich nach beiden 
Zurechnungskonzepten im Bestand und aktuellen Rentenzugang keine Zweifachbesteu-
erungen. Mittelfristig treten sie aber nach beiden Konzepten in Erscheinung: Für Singles 
früher, ausgeprägter und über mehr Kohorten als für Familien, nach dem "modifizierten 
VDR"-Konzept grundsätzlich stärker als nach dem "modifizierten Rürup"-Konzept.  

Zusammenfassend bleibt damit festzuhalten: Das Ausmaß zu erwartender Doppel-
besteuerungen hängt stark von normativ zu bestimmenden Be- und Entlastungsbegriffen 
ab. Die Literatur führt gute Gründe für beide hier kurz referenzierte Bestimmungs-
konzepte an. Das Verfassungsgericht hat den Begriff nicht näher bestimmt, dem 
Gesetzgeber jedoch aufgegeben, den Tatbestand "in jedem Fall" zu vermeiden. 
Ausdrücklich gelte dies sowohl für die grundsätzliche Neuregelung als auch für die 
Übergangsphase (BVerfG, 2 BvL 17/99 vom 6.3.2002, Absatz 241). Wenngleich das 
Ausmaß über die Konzepte divergiert, zeigen sich doch ähnliche Verteilungsmuster. So 
steigt die Gefahr der Doppelbesteuerung mit dem Lebenseinkommensniveau. Singles sind 
grundsätzlich stärker davon betroffen als Ehepaare. Für den Rentenbestand und Zugänge 
der nächsten Jahre sind kaum Zweifachbesteuerungen zu erwarten. Langfristig stellt die 
Reform – im Unterschied zur Ertragsanteilsbesteuerung vor der Reform – zudem sicher, 
dass keine Doppelbesteuerungen auftreten. In der Übergangsphase, namentlich für die 
Rentenzugangskohorten etwa zwischen 2010 und 2060, zeigen sich aber mitunter sehr 
deutliche Doppelbesteuerungen. Die beklagte Ungleichbehandlung von GRV-Versicherten 
und Versorgungsempfängern (Beamten) ist also für etliche Jahrzehnte ergänzt worden 

eide Unterschiede zusammen genommen ergeben das dargestellte Bild. Danach sind 
 die Bestandsrenten und Zugänge der nächsten Jahre kaum Doppelbesteuerungen zu 
arten. Im unteren bis in den mittleren Einkommensbereich und unter den Familien 

iben sie nach dem "modifizierten Rürup"-Konzept auch darüber hinaus eher die 
nahme. Keiner der Doppelverdienerhaushalte HH1 oder HH3 erwartet Zweifach-
teuerungen. Für den Single Pers3 zeigen sich lediglich in Rentenkohorten um das Jahr 
0 geringfügige Doppelbelastungen. 

Wie zu erwarten, bestätigen die Abbildungen ferner, dass irgendwann nach Ende der 
Übergangsphase ein Zeitpunkt erreicht wird, ab dem Rentenneuzugänge grundsätzlich 
nicht mehr der Doppe
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um weitere Ungleichbehandl
Einkommensskala. Es bleibt 

ungen über Rentenkohorten, Erwerbsformen und die 
abzuwarten, ob dieser Übergang zu einem allgemein 

begrüßten Endzustand der nachgelagerten Besteuerung tatsächlich in seiner jetzigen 
Fo

e hresgutachten 2004/05 zu Recht darauf hin, 
dass das Alterseinkünftegesetz "ohne Zweifel eines der wichtigsten Entscheidungen des 
Ste

s in 
der Öffentlichkeit kaum als "große Steuerreform" rezipiert worden. Das mag an der 

m nicht nur auf unterschiedliche Steuerfälle zu 
jedem Zeitpunkt unterschiedlichst auswirkt. Auch für jeden einzelnen Fall sind Be- und 
Ent
Ges
einerse
Wesen
die fisk
der g
komparativen Betrachtung der Reform gegenüber dem Status Quo natürlich nieder 
schlägt. Die steuersystematisch wenig erfreuliche Ironie des Gesetzes liegt daher darin, 
das
zuwachs während der Übergangsphase "erkauft" wird. Diese Phase erstreckt sich 
immer
letzten
(!) egal

G
kon
exemp
Erwerb
Selbständige sind davon stärker betroffen; Versicherte, die die Abzugsbeträge der 
"Rürup"-Rente voll ausschöpfen stärker als solche, die nur in der GRV vorsorgen. Beiträge 
zur
wie
Schlech
bringt aber vor allem die bis 2040 wachsende Einbeziehung der GRV-Renten in die 
Steuerbemessung mit sich. Zunächst werden nur sehr hohe Altersrenten und solche mit 

Ren

rm unangefochten Bestand haben wird.  

5. Zusammenfassende Würdigung 

D r Sachverständigenrat weist in seinem Ja

uergesetzgebers der vergangenen Jahr dar[stellt]", vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT (2004, S. 
222). Obwohl es die Steuerbelastung über die gesamte Erwerbs- und Ruhestandsphase 
nahezu jeder steuerpflichtigen Person in Deutschland nachhaltig verändern wird, ist e

Ko plexität eines Gesetzes liegen, das sich 

lastungen über lange Zeiträume geeignet zu saldieren, um zu einer sinnvollen 
amtbewertung zu kommen. Die Komplexität der Gesetzesfolgenabschätzung liegt 

its in den langfristigen Übergangsregelungen begründet. Sie dienen im 
tlichen dazu, dem Doppelbesteuerungsverbot Rechnung zu tragen und gleichzeitig 
alischen Kosten zu begrenzen. Andererseits ist die Komplexität schlicht Ausdruck 
egenwärtig wenig systematischen Besteuerungspraxis, die sich in einer 

s eine langfristig deutliche Steuervereinfachung mit einem erheblichen Komplexitäts-

hin über 35 Jahre. In den Beispielrechnungen wird sogar deutlich, dass sich die 
 Auswirkungen des Übergangs erst für Rentenzugangskohorten um das Jahr 2070 
isieren werden.  

egeben einen konkreten Steuerfall, lassen sich die Reformwirkungen zu einem 
kreten Zeitpunkt eindeutig bestimmen. Tabelle 33 und Abb. 28 (S. 217) zeigen 

larisch, dass Steuerpflichtige ab etwa 19.000 € Jahresbruttoeinkommen in der 
sphase über die Einkommensskala progressiv verteilt entlastet werden. 

 privaten "Riester"- oder betrieblichen Altersvorsorge mindern die Auswirkungen 
derum. In den Jahren 2011 bis 2025 kann es im unteren Einkommensbereich sogar zu 

terstellungen in der Erwerbsphase kommen. Sukzessive Steuermehrbelastungen 

hohen Zusatzeinkommen steuerpflichtig werden. Ab 2040 aber unterliegt die volle GRV-
te über dem Grund- (und Werbekostenpausch-) Freibetrag der Besteuerung.  
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Geg
die
zu 
bis 2010. Damit liegt allerdings "nur" eine Einschätzung vor, wie stark sich die Steuer-
belastung über die nächsten 5 Jahre im Aggregat reduzieren wird. Die Reformbilanz über 
den
Uns
biogra
nach n

D
lastung
betrac
punkten darin ein. Die verschiedenen Beiträge unterscheiden sich im wesentlichen in vier 
Punkten: den Annahmen zur makroökonomischen Entwicklung, der Konstruktion der 
Versichertenbiographien, der Berücksichtigung der steuerrechtlichen Vergangenheit und 
der Bilanzierungsmethodik. Diese Unterschiede bewirken mitunter deutliche Differenzen 
in den ausgewiesenen Belastungsmaßzahlen der Reformbilanz. Darin drückt sich die 
angespro
etliche
Eigens
identif
Versicherten rentenferne Jahrgänge von der Re
tendenziell progressiv über die Lebenseinkommensskala verteilt sind. Aufgrund von 
Splitting und steuerlichem Familienlastenausgleich gilt das für Single in stärkerem Maße 
als für Verheiratete ohne und zumal mit Kindern. Frauen stellen sich wegen ihrer 
längeren Lebenserwartung tendenziell schlechter als Männer. Unter den rentennahen 
Jah
überw
Zusatz
Beitrag
GRV-Re
der re
Verlier
Kürzung des Vorwegabzugs) bereits einen relativ großen Anteil ihrer Altersvorsorge-
aufwendungen steuerlich geltend machen konnten. Daher fällt die Entlastung ceteris 
paribus t
Steuer
oder a
Wie ausführlich diskutiert, ist das Ausmaß der Doppelbesteuerungsproblematik 
umstri
rechnu
Anteils
Reform. Weitgehende Einigkeit aber besteht zumindest in der Einschätzung, dass der 

eben eine Steuerstichprobe und ein geeigneter Fortschreibungsrahmen lassen sich 
se Einzelfallrechnungen im Querschnitt aggregieren. Auf diese Weise gelangt das BMF 
seiner Einschätzung von reformbedingten Steuermindereinnahmen über 15,6 Mrd. € 

 Lebenshorizont aller gegenwärtigen Steuerzahler abzuschätzen, ist mit weitaus mehr 
icherheit verbunden. Aggregierte Schätzungen bedürften einer Stichprobe von Steuer-

phien und eines Fortschreibungsmodells. Solche Arbeiten liegen meines Wissens 
icht vor. 

ie Literatur hat in der Zwischenzeit etliche Modellrechnungen zu Be- und Ent-
en der Reform in der zu erwartenden Längsschnittbilanz anhand von Einzelfall-

htungen vorgestellt. Die vorliegende Arbeit reiht sich mit ihren eigenen Schwer-

chene Unsicherheit aus, die zwangsläufig mit Bilanzierungsrechnungen über 
 Jahrzehnte verbunden ist. Trotzdem sind diese Betrachtungen geeignet, typische 
chaften der Reform anhand von typischen Fällen zumindest qualitativ zu 
izieren. Weitgehend Einigkeit besteht in der Einschätzung, dass unter den GRV-

form profitieren und die Besserstellungen 

rgängen sieht das Bild deutlich anders aus. Die Rentenbesteuerung erfasst 
iegend gut situierte Rentnerhaushalte mit hohen GRV-Renten und/oder 
einkünften. Aufgrund ihrer nur kurzen Partizipationsdauer an der sukzessiven 
sfreistellung zählen sie daher tendenziell zu den Verlierern der Reform. Niedrigere 
nten wachsen erst später in die Besteuerung herein. Selbständige, insbesondere 

ntennahen und mittleren Jahrgänge, zählen in allen Studien eindeutig zu den 
ern der Reform. Das liegt im wesentlichen daran, dass sie nach "altem Recht" (ohne 

endenziell geringer aus als bei Arbeitnehmern, während sich die erwartete 
belastung im Alter nicht unterscheidet. Der SACHVERSTÄNDIGENRAT (2004), FEHR (2003) 
uch FEHR, JESS (2004) weisen zudem Beamte als deutliche Verlierer der Reform aus. 

tten. Neben die grundsätzliche Unsicherheit prognosesensitiver Bilanzierungs-
ngen tritt das Problem normativ strittiger Begriffsbestimmung des steuerfreien 
 der Beiträge vor der Reform und des steuerpflichtigen GRV-Rentenanteils nach der 
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Übergang
proble
mittler
die B
Veröffentlichungen unterschiedliche Schwerpunkte auf. Der Sachverständigenrat will, 
wie die vorliegende Studie, typische Eigenschaften des Gesetzes anhand einzelner 
Be

eichgewichtsmodell überlappender Generationen. 

Effizienzwirkungen abzuschätzen. Diese hängen allerdings stark von der Finanzierungs-

vorschlag des VDR, der Doppelbesteuerungen ausschließt. Letzterer käme vor allem GRV-
Versicherten mittleren Alters zu Gute und wäre – bei einer unterstellten Konsum-
ste

usätzliche Kapitalversicherungen investiert werden.  

                                              

spfad Doppelbesteuerungen nicht prinzipiell ausschließt. Besonders 
matisch ist die Situation gut verdienender, in der GRV versicherter Selbständiger 
en Alters. Die Abschätzungen unterscheiden sich vor allem in den Skalen der für 
ilanzierung verwendeten Maßzahlen.1 Daneben weisen die verschiedenen 

ispielrechnungen aufzeigen. Im Vergleich zur vorliegenden Arbeit sind die unter-
stellten Biographien und Fortschreibungsannahmen deutlich einfacher. FEHR, JESS (2004) 
analysieren das AltEinkG in einem Gl
Sie sind damit in der Lage, neben Quer- und Längsschnittverteilungen auch 

weise der Steuerausfälle ab. FEHR, JESS vergleichen das AltEinkG mit einem Alternativ-

uerfinanzierung – mit größeren Effizienzgewinnen verbunden als das beschlossene 
Gesetz. 

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt neben exemplarischen Verteilungsrechnungen 
insbesondere auf einer Analyse der Sparanreize der Reform. Dabei zeigt sich, dass aus 
erwartungsnutzentheoretischer Sicht eher nicht zu erwarten ist, dass Steuerersparnisse 
in naher Zukunft in z

 
1 Das soll an einem Beispiel verdeutlicht werden. Ähnlich wie FEHR (2003) unterst  auch der 
Sachverständigenrat (2004) in seinen Beispielrechnungen vollständig flache Erwerbsbiographien und 
abstrahiert von Rentensteigerungen. Den hiesigen Abschätzungen liegen hingegen stochastische Erwerbs-
verlaufsmodelle mit typenspezifische
Wa

rkere Spreizung der Abschätzung im Kohorten-  wie auch im Typen- bzw. 
Einkommensklassenvergleich: Wachstumsbedingt steigt die Steuerbelastung in der hiesigen Analyse nicht 
nu

esen Bereich als Nettogewinner aus. In der hiesigen Betrachtung verliert 
rne Jahrgänge wirkt sich vor allem die unterschied-

lich entrieren ihre GRV-Beiträge in  Zeiten hoher 
Beitragssätze. Sie profitieren im hiesigen Analyserahmen daher stärker von den Steuerentlastungen als es 
eine Modellrechnung mit flachen, gleich langen Erwerbsphasen unterschiedlicher Einkommensklassen 

er Sachverständigen-
0 Jahren – auf das 

Jahr 2005. Im Zent
ren

it den jeweils höchsten GRV-Beiträgen, so 
deutlich, dass die Maßzahlen nur schwer 

über die verschiedenen Studien vergleichbar sind. Aussagekräftiger ist ein Vergleich der 
Belastungsrangfolgen und der dahinter stehenden Arithmetik.  

ellt

r Konkavität, Länge und Beschäftigungswahrscheinlichkeit in einem 
chstumsszenario gemäß den Annahmen der Nachhaltigkeitskommission zu Grunde. Ceteris paribus 

bewirkt das eine stä

r über die Kohorten sondern für jede Kohorte auch über die Zeit. Die steuerliche Progressen bewirkt 
daher eine stärkere Spreizung. Im Unterschied zum Sachverständigengutachten unterstellen die hiesigen 
Abschätzungen ferner einen "Riester"-Sparpfad entlang der Mindesteigenbeiträge. Das reduziert ceteris 
paribus die Steuerentlastung und erhöht die Alterseinkünftebesteuerung. Konkret wirkt sich dieser 
Unterschied vor allem in rentennahen und mittleren Jahrgängen des unteren Einkommensbereichs aus. 
Der Sachverständigenrat weist di
er hingegen (schwach) durch die Reform. Für rentenfe

e Länge der Erwerbsphase aus. Akademiker konz

ausweist. Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht in der Bilanzierungstechnik. D
rat diskontiert die erwarteten Zahlungsströme – bei einer fixen Rentenlaufzeit von 2

rum der hiesigen Analyse steht die Auswirkung des Gesetzes auf die erwarteten Netto-
diten des Gesamtsystems Alterssicherung zum Zeitpunkt des jeweiligen Renteneintritts über einen 

stochastischen Lebenshorizont, vgl. Gleichung 22, S. 141. Dieser Unterschied wirkt sich vor allem in 
rentenfernen Kohorten aus, da die Rentenbesteuerungen in der vorliegenden Analyse weniger stark 
diskontiert werden. Gleiches gilt allerdings auch für die Jahre m
dass der Gesamteffekt unbestimmt ist. Diese Beispiele machen 
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Aufgrund reformbedingt tendenziell sinkender Nettorenditeerwartungen gegenüber 
dem Gesamtsystem werden rentennahe und mittlere Jahrgänge eher versucht sein, 
zusätzliche Alternativen außerhalb des Systems aufzubauen. Erst langfristig ist mit einem 
zusätzlichen Anstieg des Altersvorsorgekapitals zu rechnen. Erwartete "Kosten der 
Illiquidität" lassen jedoch auch in der langen Frist eine gewisse Portfolioumschichtung zu 
Gunsten liquider Anlageformen außerhalb des Systems erwarten. Das betrifft 
insbesondere den mittleren Lebenseinkommensbereich. Der untere Einkommensbereich 
reagiert kaum auf die Reform. Daher lässt sie langfristig einen gewissen Anstieg der 
Altersvermögenskonzentration erwarten. 
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V

) 

ach-
haltig prägen. Unter realistischen Wachstumsannahmen sind auch nach der Reform 
2001 keine negativen Renditen in der GRV zu erwarten. Die Reform bewirkt 
tendenziell eine Umverteilung zu Lasten des Rentenbestands und rentennaher 

ung der betrieblichen und privaten Kapitalvorsorge wirkt einkommens- 
und kinderzahlabhängig sowie je nach Sparverhalten sehr unterschiedlich. Über die 

vor
Ver
der

. Schlussbemerkungen 

Wichtig ist, was hinten rauskommt. 
HELMUT KOHL (nachgesagt

Die Alterssicherung wird ihr Gesicht verändern. Sie wird teurer werden. Trotzdem 
erscheinen die jüngsten Reformen überwiegend geeignet, die Lasten des demo-
graphischen Übergangs gleichmäßiger zu verteilen und das Gesamtsystem damit zu 
stabilisieren.  

Folgende, in der Anwendung ausführlich diskutierte Charakteristika lassen sich mit 
Hilfe des für die Arbeit entwickelten Modells identifizieren: 

• Die Rentenreform 2001 ist ihren beiden konkurrierenden Hauptzielen der 
kontrollierten Beitragssatzstabilität und der kontrollierten Niveausicherung nicht 
gerecht geworden. Trotzdem aber werden die allokations- und verteilungspolitischen 
Implikationen der Reform das Gesamtsystem der Alterssicherung langfristig n

Jährgänge, während rentenferne Jahrgänge und insbesondere Familien mit Kindern 
profitieren. Die intergenerative Lastenverteilung des demographischen Übergangs 
wird dadurch insgesamt gleichmäßiger. 

Unter den Familien erwarten zunächst kurze, „akademische“ Erwerbsbiographien 
deutliche Verbesserungen. Lange, flache, „proletarische“ Erwerbsverläufe profitieren 
eher später, dafür aber relativ stärker von den verbesserten Familienleistungen. 

Die neu eingeführte Option des Rentensplittings lässt nur in Ausnahmefällen 
Vorteile erwarten. Die Entgeltpunktegutschrift im Hinterbliebenenfall dürfte hingegen 
zur eigenständigen Alterssicherung der Frau durchaus bedeutsam werden, soweit in 
den entsprechenden Haushalten Kinder erzogen wurden.  

Die Förder

Einkommensskala ergibt sich typischer Weise ein "u"-förmiger Verlauf der Förder-
quoten. 

Selbst in vorsichtig angesetzten Zinsszenarien besteht guter Grund zu der Aussicht, 
die Minderung des gesetzlichen Rentenniveaus durch eine langfristige Ergänzungs-

sorge in Höhe der Mindesteigenbeiträge kompensieren zu können. Ein ähnliches 
sorgungsniveau ist allerdings nur zu höheren Kosten und einem höheren Risiko 
 Alterseinkommen zu erwarten.  
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Schließlich zeigt sich in der Längsschnittbetrachtung des Zusammenwirkens all der 
Einzelreformen, wie sehr die zu erwartenden Verteilungswirkungen von Verhaltens-

ktionen abhängen. Ganz im Unterschied zu den "u"-förmigen Förderquoten der 
italbildenden Ergänzungsvorsorge lassen die Sparanreize des Gesamtsystems eher 
e "h"-förmige Veränderung der Altersvermögensverteilung erwarten. Die 
terschiede zwischen den exemplarisch betrachteten Haushaltstypen reduzieren 
. Diesem Effekt steht allerdings das Anlagerisiko entgegen, so dass innerhalb der 
en einer Kohorte die Heterogenität der Alterseinkünfte eher zunehmen wird. Für 
tennahe Jahrgänge des unteren Einkommensbereichs mit einer prekären Alters-

rea
kap
ein
Un
sich
Typ
ren
vorsorge nahe der Grundsicherung ergeben sich nur unzureichende, minimale 
Sparquoten zur erwartungsnutzenoptimalen Risikovorsorge. Sollte sich dieser Befund 

Obligatorium 

• 001er Reform. 
Überwiegend verstärkt und beschleunigt sie deren Verteilungs- und Anreizwirkungen. 
Insgesamt wird die Verteilung des erwarteten Preis-/Leistungs-Verhältnisses in der 
GRV etwas gleichmäßiger – intertemporal wie auch die im Querschnitt über jeweils 
eine Rentenzugangskohorte. Insofern vermag die Nachhaltigkeitsreform einen Beitrag 
zur langfristigen Akzeptanz des beitragsbezogenen, solidarischen Pflicht-
versicherungssystem zu leisten. Unter den Single-Haushalten stellen sich rentenferne 
Jahrgänge durch die Reform geringfügig relativ besser. In der Gruppe der Familien mit 
Kindern gilt genau das Gegenteil: Rentenferne Zugangskohorten – insbesondere des 
unteren Lebenseinkom n Verlierern der Reform. 
Trotz dieser relativen Verschiebungen in den Renditeerwartungen gegenüber der GRV 
ist

Aufgrund des wachsenden Gewichts der Privat- und Betriebvorsorge nimmt das 

Das in dieser Arbeit experimentell angewendete Entscheidungsmodell legt die 
Erwartung nahe, dass Haushalte im mittleren und oberen Lebenseinkommensbereich 

auch empirisch als dauerhafte Tendenz heraus stellen, ist daher über ein 
nachzudenken. 

Die Nachhaltigkeitsreform 2004 wirkt als eine Art Katalysator der 2

mensbereichs – zählen zu den relative

 aber keine Rangfolgenumkehr zu erwarten: Einkommensschwächere Versicherte 
erwarten typischer Weise günstigere Renditen als Einkommensstärkere. Frauen 
erwarten günstigere Renditen als Männer, Familien günstigere als Singles. Unter den 
Singlehaushalten stehen rentennahe Jahrgänge relativ besser dar. Unter den Familien 
mit Kindern erwarten eher die rentenfernen Jahrgänge ein günstigeres Preis-/ 
Leistungs-Verhältnis.  

Das Leistungsniveau der GRV sinkt durch die Reform mittel- und langfristig 
erheblich ab. Problematisch ist das vor allem für Versicherte, die in besonderer Weise 
auf den Solidarausgleich in der GRV angewiesen sind. So geraten Versicherte im 
unteren bis in den mittleren Lebenseinkommensbereich durch die Reform in 
bedenkliche Nähe zur bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter.  

Vorsorgerisiko insgesamt zu. Die Fördermöglichkeiten der Kapital bildenden Vorsorge 
bleiben hingegen im Wesentlichen unverändert.  
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ihrer gestiegenen Vorsorgeverantwortung gerecht werden können. Der untere 
Einkommensbereich bleibt hingegen deutlich zurück. Er zeigt sich im Modell als nicht 
in der Lage oder nicht willens, gegenüber der Reform 2001 zusätzlich Vorsorgekapital 
aufzubauen. Das ist insbesondere dadurch problematisch, dass er langfristig am 
stärksten von den Leistungskürzungen in der GRV betroffen ist. Sollte sich 
mittelfristig empirisch bestätigen, dass Haushalte mit prekären Altersanwartschaften 
nur unzureichend ergänzend vorsorgen, ist dem Risiko wachsender Altersarmut 
sozialpolitisch entgegen zu treten.  

• Vom Übergang zur nachgelagerten Besteuerung schließlich wird das Gros der 
Beitragszahlenden während der Erwerbsphase zunächst profitieren. Die höchsten 
Entlastungen ergeben sich an der Beitragsbemessungsgrenze zur GRV. Der obere 
Einkommensb f gig von seinem 
Vorsorgeverhalten. Der untere bis in de
kurzfristig nur, wenn die Steuerpflich

bezugsjahre – steigt aber der Anteil Steu

e der nächsten Jahre sind eher keine Zweifach-
besteuerungen zu erwarten. Langfristig st

ereich pro itiert bereits im ersten Reformjahr – unabhän
n mittleren Einkommensbereich profitiert 
tigen die Höchstbeträge der Vorsorge-

aufwendungen durch eine weitere Zusatzvorsorge („Rürup“-Rente) ausschöpfen. 
Aufgrund der Höhe der erforderlichen Beiträge ist das jedoch nicht zu erwarten. Statt 
dessen zeigen sich im unteren Einkommensbereich in den Jahren 2011 bis 2024 sogar 
Schlechterstellungen gegenüber dem Status Quo Ante. 

Im Gegenzug zu den Steuerentlastungen sind kurzfristig nur relativ wenige, gut 
situierte Rentnerhaushalte von der steigenden Steuerpflicht der GRV-Renten betroffen. 
Über die Rentenzugangskohorten und – für jede einzelne Kohorte über die Renten-

ern zahlender Haushalte und deren Belastung 
kontinuierlich an. Mit dem Rentenzugangsjahr 2040 wird die volle Steuerpflicht der 
GRV-Renten erreicht sein.  

Die Reform lässt mitunter deutliche Netto-Mindereinnahmen nach Renteneintritt 
erwarten. Insbesondere Singles rentenferner Jahrgänge müssen mit deutlichen 
Einbußen im erwarteten Nettoalterseinkommen rechnen. Mittelfristig ist in der 
Übergangsphase von 2005 bis 2040 mit nicht unerheblichen Steuermehrbelastungen 
im Gesamtsaldo der Lebensperspektive zu rechnen.  

Für den Rentenbestand und Zugäng
ellt die Neuregelung zudem sicher, dass 

keine Doppelbesteuerungen auftreten. In der Übergangsphase, namentlich für die 
Rentenzugangskohorten etwa zwischen 2010 und 2060, zeigen sich aber mitunter 
sehr deutliche Doppelbesteuerungen.  

In den nächsten Jahrzehnten ist insgesamt eine leichte Verschlechterungen der 
Nettorenditen aus gesetzlicher und ergänzender Kapitalvorsorge zu erwarten. Die 
Summe der Steuerbelastung im Alter übersteigt typischer Weise das Entlastungs-
volumen während der Erwerbsphase etwas. Die relativ ungünstigste Relation aus 

 Schlussbemerkungen • 251



 

Re

rt als 
Arbeitnehmer/innen. Für weiter in der Zukunft liegende Rentenkohorten schwindet 
die

le ute Gründe der Steuersystematik, 
Allokations- und Verteilungspolitik für die angestrebte Neuregelung im Endzustand. 

Dem Planungsverhalten des Modells kommt die Besteuerungsreform durchaus 
entgegen. Es lässt jedoch nicht erwarten, dass die Steuerersparnisse in naher Zukunft 
in substanziellem Umfang in eine zusätzliche Kapitalversicherung investiert werden. 
Rentennahe Jahrgänge werden eher versucht sein, zusätzlich Alternativen außerhalb 
des Systems aufzubauen. Erst langfristig ist mit einem zusätzlichen Anstieg des 
Altersvorsorgekapitals zu rechnen. Erwartete "Kosten der Illiquidität" lassen jedoch 
auch in d n liquider 
Anlageformen außerhalb des Systems erwarten.  

M
Institutionenmodells des Steuer- und Sozialleistungssystems in Zeitreihen mit einem 
inte
me
seit
Ver
Soz
kön
ana
refo
dem
Kon
sich
wie
tro
Annahmen, Eigenschaften der Methode, der Beobachtung und der zu untersuchenden 
Prozesse ab. Wenngleich Annahmen sich als empirisch nicht tragfähig erweisen mögen, 

ntenbesteuerung und Beitragsentlastung lässt das Modell für Rentenkohorten um 
das Jahr 2020 erwarten. 

Höhere versicherungspflichtige Einkommen sind davon stärker betroffen als 
niedrigere Einkommen. Selbstständige sind insgesamt stärker tangie

 steuerliche Progressionsdifferenz. Das liegt vor allem darin begründet, dass 
Bezieher hoher Einkommen früher und stärker von der sukzessiven Steuerfreistellung 
der Rentenversicherungsbeiträge profitieren. 

Erst gegen Ende der Übergangsphase sind steuerliche Nettoentlastungen zu 
erwarten – trotz steigender Lebenserwartung und Rentenlaufzeiten. Insbesondere 
rentenferne Jahrgänge des oberen Lebenseinkommensbereich profitieren davon in 
erheblichem Umfang. Insgesamt sprechen vie  g

Das Gros der Steuerpflichtigen wird langfristig über die Lebensperspektive spürbar 
entlastet werden.  

er langen Frist eine gewisse Portfolioumschichtung zu Gunste

ethodisch zeigt diese Arbeit, dass die Verbindung eines detaillierten 

rtemporalen Entscheidungsmodell eines risikoaversen Altersvorsorgeplaners unter 
hrdimensionaler Unsicherheit schwierig, aber möglich und lohnend ist. Insbesondere 
 der Rentenreform 2001 steht die Gesetzesfolgenabschätzung vor dem Problem, 
haltensreaktionen der Versicherten auf anreizorientierte Instrumente einer modernen 
ialpolitik berücksichtigen zu müssen. Dynamisch stochastische Lebenszyklusmodelle 
nen einen sinnvollen Beitrag dazu leisten. Sie ermöglichen, experimentell zu 
lysieren, wie sich bestimmte Versichertentypen strategisch an alternative Gesetzes-
rmen im komplexen Gesamtsystem Alterssicherung anpassen. Die vorliegende Arbeit 
onstriert, dass dies in erstaunlicher Detailschärfe und unter Wahrung interner 
sistenz möglich ist. Unter gegeben Verhaltensannahmen und Risikoprofilen lassen 
 Rückschlüsse auf typische Anreize einer Reformalternative formulieren. Dabei ist, 
 im Umgang mit jedem Modell, zu berücksichtigen, dass die Simulationsrechnungen 

tz all ihrer Komplexität nicht die "wahre Welt" widerspiegeln. Jedes Experiment bildet 
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methodische Eigenheiten Artefakte in die Ergebnisse projizieren und Beobachtungen zu 
Fehlschlüssen verleiten können. Es bleibt der Vorteil der Konsistenz und 
Ko e  

rechenintensive Auseinandersetzung mit dem Instrument lohnend. 

Perspektivisch bieten sich vor allem drei Richtungen für weiter gehende Forschungs-
ar

plementäre Forschungsperspektive: Vor allem eine partielle 
Endogenisierung des Arbeitsmarktes in einem erweiterten Modell heterogener 

hem Interesse. Mit einem solchen Instrument ließen sich angebots- 
und nachfrageseitige Verhaltensanreize und mithin die Beschäftigungswirksamkeit 

lohnend, ein Instrument zu entwickeln, das ein 
detailliertes Institutionenmodell mit einem Modell strategischer Interaktionen 

• amisch stochastischen 
Mikrosimulationsmodells. Ein solches Populationsmodell strategisch interagierender 
Ve

rodaten der Studie 
Altersvorsorge in Deutschland, AVID 2002/05 bieten. Es ist allerdings zu befürchten, dass 

ntrollierbarkeit ein s im Prinzip wohl verstandenen Modells. In kritisch 
wissenschaftlicher Distanz erlaubt es, "Wenn-Dann-Aussagen" zu formulieren, mithin 
bedingte Eigenschaften der zu untersuchenden Gesetze zu identifizieren. Diese Arbeit 
zeigt aber auch, dass die Vernachlässigung dieses aufwendigen und mühsamen 
Unterfangens gleichfalls zu Fehlschlüssen verleiten mag. Insofern erscheint die 

beiten an:  

• Zunächst kann das für diese Arbeit entwickelte Instrumentarium auch auf zukünftige 
Reformdiskussionen angewendet werden. Dazu sind das Institutionenmodell und die 
Modelle der stochastischen Prozesse fortzuschreiben. Die spezifische Stärke dieses 
Ansatzes ist grundsätzlich auch in Zukunft von Interesse für eine umfassende 
Gesetzesfolgenabschätzung: Umverteilungen und Anreize kleinschrittiger, mitunter 
nicht stationärer Reformpfade exemplarisch identifizieren zu können. Wie in der 
Einordnung, S. 4, ausführlich dargelegt, besteht der Preis der Komplexität im Verzicht 
auf eine allgemeine Gleichgewichtsbildung.  

• Darin liegt die zweite, kom

Akteure ist von ho

anreizorientierter Sozialpolitik abschätzen. Die Erfahrungen mit dem dieser Arbeit zu 
Grunde liegenden Modell, AsAd1, stimmen durchaus zuversichtlich.  

Es scheint erreichbar und 

heterogener Akteure verbindet. Der Preis für die Teilendogenisierung könnte im 
Vergleich zu AsAd1 im Verzicht auf eine Portfoliooptimierung bestehen. Auf diese 
Weise ließe sich das Optimierungsproblem weiterhin auf zwei Entscheidungs-
variablen begrenzen. Insofern ergänzt diese zweite Forschungsperspektive, AsAd2, die 
erste der Fortentwicklung des bestehenden Ansatzes komplementär.  

Die dritte Perspektive besteht in der Entwicklung eines dyn

rsichertenbiographien liegt gegenwärtig noch in weiter Ferne. Es böte aber die 
Gelegenheit, ein zentrale Schwierigkeit dieser Arbeit zu überwinden: Das im Kapitel 
Endogene Prozesse, S. 84, ausführlich diskutierte Problem der Aggregation.  

Einen viel versprechenden Anknüpfungspunkt könnten die Mik
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ab

ulation Versicherter verteilen.  

Derweil wird die Alterssicherung ihr Gesicht weiterhin wandeln. Ihren Charakter aber 
als solidarisches Versicherungssystem mit ausgeprägter Leistungsäquivalenz verspricht 
sie bewahren zu können. 

 

 

 Mitte 2006 der Öffentlichkeit und Wissenschaft ein weiteres Mal lediglich Tabellen-
auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Sollte sich aber ein geeigneter 
Nutzungsweg der Mikrodaten finden, könnte ein drittes, komplementäres Analyse-
instrument entstehen: Aufbauend auf Initialvermutungen aus AsAd1 und unter 
szenarischer Verwendung der Arbeitsmarktprojektionen aus AsAd2, könnte AsAd3 
Aufschlüsse darüber geben, wie sich mittel- und langfristige Anpassungsreaktionen 
über eine empirisch gemessene Pop
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VI. Anhang 

Dieser Anhang hat überwiegend dokumentarischen Charakter. Er soll dazu dienen, die 
Berechnungsalgorithmen nachvollziehen zu können. Er ist daher relativ ausführlich. Für 
das Verständnis des Modells und seiner Anwendung ist er nicht erforderlich. 

1. Zustandsvariablen und deren Gitter 

Ein Haushalt der Modellökonomie ist zu je
durch eine Menge an Zustandsvariablen, i,t t

En

enzustands, ĥ, zeigt ab Renteneintritt g≥ gR  

eziehenden Personen leben (ĥ = 1) oder ob 

g g

dem Zeitpunkt eindeutig und vollständig 
x ∈ X , und zustandsbedingten 

tscheidungsfunktionen, d(xi,t) ∈ D(Xt), beschrieben. Dabei ist folgendes zu beachten: 

• Es gibt vier diskrete Zustandsvariablen:  

o Das Alter g verläuft in Jahresschritten zwischen dem Berufseinstieg g0 über das 
Renteneinstiegsalter gR bis zum maximal erreichbaren Lebensalter gT. Über den 
Altersindex g identifiziert sind alle (Haushalts-)Parameter und Eigenschaften des 
entsprechenden Lebensjahres, also insbesondere die altersspezifischen 
Ausprägungen des Humankapitalprofils, der Beschäftigungswahrscheinlichkeiten, 
der Erlebenswahrscheinlichkeiten, sowie der Anzahl der (Kindergeld-)Kinder bei 
gegebener Geburtenfolge. 

o Die Kalenderzeit t verläuft in Jahresschritten zwischen dem Berufseinstiegsjahr 
und Planungszeitpunkt t0 über das Renteneinstiegsjahr tR bis zum Jahr des maximal 
erreichbaren Lebensalters. Über den Zeitindex t identifiziert sind alle (Szenarien-
)Parameter und Eigenschaften des entsprechenden Jahres, also insbesondere die 
Ausprägungen der politischen und makroökonomischen Parameterzeitreihen. 

o Die Indikatorvariable des Beschäftigungszustands im Vorjahr, ep, zeigt während 
der Erwerbsphase in g = g0 ... gR-1 an, ob die erste Person im Haushalt in t-1 
mindestens zeitweise beschäftigt (ep=1) oder ganzjährig arbeitslos war (ep=0). 
Diese Information entscheidet, ob ein Haushalt bei Arbeitslosigkeit in t 
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosen-/Sozialhilfe bzw. ALG II bezieht. 

o Die Indikatorvariable des Hinterblieben
an, ob im Haushalt noch alle Renten b
Person 1 hinterblieben und Person 2 verstorben ist (ĥ = 2). Stirbt Person 1, wird 
der Haushalt nicht weiter verfolgt. 

• Es gibt sechs grundsätzlich stetige Zustandsvariablen: der Beschäftigungszustand in 
der aktuellen Periode (êt), die Zins-/Lohn-Abweichung von ihrem langfristigen Mittel 
(r̂t, ŵt), das Vermögen in liquidem Kapital im Alter g (aLg), das Altersvorsorgekapital 
(aR ) und die Summe der GRV-Entgeltpunkte (sEP ).  
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Diese Zustandsvariablen sind beschrieben durch Gitter und Interpolationsregeln. 
Gitter sind Mengen aufsteigend geordneter, diskreter Werte über ein Intervall. Ihre 
Elemente sind durch Indizes i = 1 .. nxx gekennzeichnet, wobei xx für das Gitter steht. 
Folgende Gitter sind zu unterscheiden: 

o E = {1; 0,5; 0}: Der aktuelle Beschäftigungszustand ê kann in jedem Alter vor dem 
Renteneintritt g < gR drei Werte aus der Menge {1; 0,5; 0} für (vollbeschäftigt;  
halbjährig arbeitslos; ganzjährig arbeitslos} annehmen. In der Rentenphase ist der 
Beschäftigungszustand stets ê = E(1) = 0. 

o RW: Die aktuelle Konjunktur ist zu jedem Zeitpunkt durch ein Wertepaar {r̂t, ŵt} 
beschrieben. Die beiden, (auto-)korrelierten Zufallsvariablen können in jeder 

, w} aus dem zweidimensional verschachteltem Gitter 
RW annehmen mit 

R

Periode ein Wertepaar {r

1 1 nR nR

1 nW 1 nW

r ... r r ... r
RW =   ...  .

w ... w w ... w<

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

Rg g  

In der Rentenphase ist das Vorsorgerisiko der kapitalbildenden Altersvorsorge, 
der risikoreiche Zins r̂  nicht mehr von Interesse. Sehr wohl von Interesse ist 
hingegen das aktuelle Lohnniveau ŵt, da es die Risikostruktur der G V-Rente 
beschreibt. Im Alter g ≥ gR reduziert sich das Gitter RW daher auf  

1 nW

0 ... 0
RW =  .

w ... w≥

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

Rg g  

o AL, AR, EP: Die Vermögens
(aR) und in der Summe der GRV-Entgeltpunkte (

gitter in liquidem Kapital (aL), Altersvorsorgekapital 
sEP) sind dynamisch. Die Anzahl 

dem des Renteneintritts (gR). Der untere Rand bleibt dabei für "unglücklich" 
on r

gens-

Die Vermögenspositionen des Haushalts {aL, aR, sEP}g in jedem Alter g sind 
on kann jeder Wert 

ie Umgebungsinformation aus 

der Gitterpunkte nAL, nAR, nEP steigt zwischen dem Berufseintrittsalter (g0) und 

verlaufende Erwerbsbiographien unverändert bei Null in jeder Dimensi . Du ch 
den sukzessiven Anstieg der Intervallobergrenzen wird eine Vermö
akkumulation über das Alter speicherminimal ermöglicht. In der Rentenphase 
bleiben die Gitter unverändert. 

nicht auf die Gitterpunkte beschränkt. Durch Interpolati
zwischen der Ober- und Untergrenze des entsprechenden Gitters berechnet, 
bewertet und realisiert werden. Quadratische und lineare Interpolations-
algorithmen kommen zum Einsatz. Erstere nutzen d
bis zu vier Randpunkten zur Approximation. Letztere berechnen einfach das mit 
den entsprechenden Abständen gewichtete Mittel aus den beiden umgebenden 
Randpunkten. 
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Eine Besonderheit stellt die Summe der Entgeltpunkte der zweiten Person dar. 
Da diese – nach Konstruktion – nicht arbeitslos wird, ergeben sich deren 
Entgeltpunkte für jedes Lebensjahr aus dem (bekannten) Humankapitalprofil 
ergänzt um mgl. Kindererziehungsleistungen. Daher ist kein separates Entgelt-
punktegitter zu berechnen. 

Mit dieser Diskretisierung lässt sich ein Zustand beschreiben durch einen Alters- und 
Zeitindex {g, t}, die die Ausprägungen exogener Szenarien- und Haushaltsparameter-
zeitreihen identifizieren,  sowie durch 
• einen Indexvektor über die Zustandsgitter, sofern der Zustand genau auf einem 

Gitterknotenpunkt liegt, 
• einen Indexvektor über die Zustandsgitter und eine Interpolationsregel, sofern der 

Zustand nicht auf allen Dimensionen genau auf einem Gitterpunkt liegt. 

Ein Gitterpunkt ist identifiziert durch einen Vektor an Indizes. Die Ausprägung der 
entsprechenden Zustandsvariable an diesem Punkt ist beschrieben durch den Wert des 
Zustandsgitters an dieser Stelle. So ist die aktuelle Realisierung des 
Beschäftigungszustands in einer Periode t beispielsweise gegeben durch êt =  E 
(i

RW
W

= RW i =6 =RW  =
i

EP=2) = 0,5 , wenn in der Periode t gerade der zweite Wert des Schocks realisiert 
wird. Die aktuelle Konjunktur bestimmt sich durch ein Lohn-/Zins-Wertepaar etwa im 
Beispiel des Kapitels Erwartungsbildung (S. 62) als: 

 ( )
ˆ 2 1,29%

,Ri =⎛ ⎞ ⎡ ⎤
ˆ 3 103,35%

⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥= ⎝ ⎠⎣ ⎦⎝ ⎠tw

sofern in der Periode t gerade der sechste Wert des gemeinsamen Konjunkturschocks 
realisiert wird.  

Vollständig beschrieben ist ein Zustands-Gitterpunkt durch die Indizes {iRW, iEp, 
iE, iAL, iAR, iEP, iP} für den jeweils aktuellen Zustand {der Konjunktur, der 
Beschäftigung in der Vorperiode, der aktuellen Beschäftigung, des liquiden Vermögens, 
des Altersvermögens, der Summe der Entgeltpunkte und der Anzahl lebender 

Für jedes Jahr berechnet AsAd1 optimale Entscheidungsregeln für den geplanten 
Konsum sowie die Ersparnis in liquidem und in Altersvorsorgekapital dg(xg) = {c(xg), 
aL(xg), aR(xg)}. Diese Funktionen sind so gewählt, dass die Wertefunktion vg(xg, dg(xg)) für 
jeden erreichbaren Zustand ihr Maximum erreicht.   

tr  

Versicherter im Haushalt}. 

 

2. Entscheidungsfunktionen, Wertefunktion und deren Gitter 
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Die Kapital-Vermögensvariablen {aL, aR} dienen als Zustands- und Entscheidungs-
variablen: Als Funktionen {aLt+1, aRt+1} bestimmen sie – zustandsbedingt – das 
erw

Gitter 
diskreter Zustände und einen Interpolationsalgorithmus. Sie geben an, welcher Konsum 
c(.), liquide Ersparnis aL(.) und Altersvorsorgeersparnis aR(.) auf jedem Punkt zu wählen 
ist, so dass die Zustandsbewertung v(.) und erwartete Zustandsbewertung für die Zukunft 
(strik

Die En
den Gitte Ep, iE, iAL, iAR, iEP, iP} berechnet und gespeichert. 
Diese Stützpunkte der numerischen Approximation der Entscheidungs- und 
Wert
eine ein
Beschäft r e
in liqui
persönlic
Letzterer ist in der Erwerbsphase stets gleich der Anzahl der Personen im Haushalt.  

Damit nehmen die Stützpunkte der Entscheidungs- und Wertefunktionen für die 
numerische Approximation der Funktionen in Matrixschreibweise folgende Gestalt an: 

• in der Erwerbsphase: 

Cg(1:nRW, 1:nEp, 1:nE, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, nP) 
ALg+1(1:nRW, 1:nEp, 1:nE, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, nP) 
ARg+1(1:nRW, 1:nEp, 1:nE, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, nP) 

:nAR, 1:nEP, nP) 
EVg+1(1:nRW, 1:nE, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, nP) 

• in der Rentenphase: 

EVg+1(1:nW, 1, 1, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, 1:nP) 

artungsnutzenoptimale Volumen an liquidem Kapital bzw. Altersvorsorgekapital, das 
der Haushalt für die nächste Periode einplant. Nach Renteneintritt wird kein 
Altersvorsorgekapital mehr aufgebaut. Das Entscheidungsproblem reduziert sich um 
diese Dimension.  

Auf ähnliche Weise wie die Vermögens-Zustandsvariablen sind auch die 
Entscheidungs- und Wertefunktionen beschrieben durch eine Punktewolke über 

t folgend einer Sequenz optimaler Entscheidungen) E[v(.)] ihr Maximum erreichen.  

tscheidungsregeln und Bewertungsfunktionen werden für jede Periode nur auf 
rpunkten {iRW, i

efunktionen sind als bis zu 7-dimensionale Matrizen konstruiert. Ein Punkt ist dabei 
deutige Kombination diskreter Ausprägungen des Lohn-/Zins-Niveaus, der 

igung in de  Vorp riode, der aktuellen Beschäftigung, dem aktuellen Vermögen 
dem Kapital, dem aktuellen Altersvorsorgekapital, der aktuellen Summe 
her Entgeltpunkte und des aktuellen Hinterbliebenenstatus, vgl. Anhang 1. 

Vg(1:nRW, 1:nEp, 1:nE, 1:nAL, 1

 

Cg(1:nW, 1, 1, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, 1:nP) 
ALg+1(1:nW, 1, 1, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, 1:nP) 
ARg+1(1:nW, 1, 1, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, 1:nP) 
Vg(1:nW, 1, 1, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, 1:nP) 
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mit nRW: Anzahl der Konjunkturzustände Lohn/Zins, nW: Anzahl der Konjunktur-
zustände Lohn, nEp: Anzahl der Zustände Beschäftigung im Vorjahr, nE: Anzahl der 
Zustände aktuelle Beschäftigung, nAL: Anzahl der Gitterpunkte liquides Kapital, nAR: 
An

Der Haushalt ist in seiner Bewegung Γ entlang der Geschichte G nicht auf die 
Kn

ewertungsfunktion wird ein Erwartungswert gebildet. Er findet in der 
Berechnung von vg-1(.) im nächsten Iterationsschritt (rückwärts über die Zeit) 
Be

nt ist 
lediglich der aktuelle Zustand, die Übergangswahrscheinlichkeiten zum nächsten Zustand 
un

D
Zus
Ver
rou
der
Erlebenswahrscheinlichkeit bzw. Hinterbliebenenstatus (ĥ), Beschäftigung (ê) und 
Konjunktur {r̂t, ŵt} geschieht in drei Teilschritten über die jeweiligen Teilmengen der 

Erw
ent
und
bed
Pun
ber

• Hinterbliebenenstatus: Drei Besonderheiten sind in der Erwartungsnutzenbewertung 

 weiter 
verfolgt. Für den Fall, dass hingegen Person 2 stirbt, plant der Haushalt eine 
erwartungsnutzenoptimale Hinterbliebenenversorgung.  

zahl der Gitterpunkte Altersvermögenskapital, nEP: Anzahl der Gitterpunkte GRV-
Entgeltpunkte, nP: Anzahl der Personen im Haushalt. Der Doppelpunkt ":" steht für "bis". 

otenpunkte des Gitters beschränkt. Er kann über das gesamte Sparintervall 
(AL(1:nAL), AR(1:nAR)) vor Renteneintritt bzw. AL(1:nAL) nach Renteneintritt 
frei nach einer optimalen Entscheidung suchen. Dazu dienen die Interpolationsroutinen. 

Über die B

rücksichtigung. Dabei ist zu beachten, dass kein Erwartungswert über den 
Beschäftigungsstatus der Vorperiode gebildet werden muss. Für die Erwartungsbildung 
ist es gleichgültig, ob jemand in der Vorperiode arbeitslos war oder nicht. Releva

d die aktuellen Entscheidungsregeln. EV hat daher eine Dimension weniger als V. 

3. Technik der Erwartungsbildung 

er Erwartungswert der Wertefunktion wird in jeder Periode g über das gesamte 
tandsgitter berechnet und an den Gitterpunkten als Matrix EV gespeichert.  
wendung findet diese Matrix in Kombination mit linear/quadratischen Interpolations-
tinen als erwartete Wertefunktion E[v(.)] aus Sicht der Vorperiode, g-1. Die Berechnung 
 Erwartungsmatrix EV über die drei verschiedenen Zufallsprozesse 

Gittermatrix der Wertefunktion V(.): Entlang derjenigen Dimension, über die die 
artung gebildet werden soll, werden die entsprechenden Teilvektoren mit der 

sprechenden MARKOV-Matrix multipliziert. Die folgende Darstellungsweise in Mengen- 
 Matrixschreibweise ist etwas gewöhnungsbedürftig. Die geschweiften Klammern 
euten jeweils, dass die im Inneren der Klammern dargestellten Operationen für alle 
kte entlang der am rechten Rand der Klammern dargestellten Iterationen zu 
echnen sind. 

der Hinterbliebenenversorgung zu beachten: 

o Das gesamte Modell ist aus der Sicht der ersten Person im Haushalt konstruiert. 
Eine zweite Person findet nur insoweit Berücksichtigung, als dass sie finanzielle 
Auswirkungen auf Person 1 hat. Stirbt Person 1, wird der Haushalt nicht
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o Um E echnen zu 
können, ist eine weitere Zustandsvariable einzufügen: Die Information, ob Person 

t stirbt. Der Fall wäre 
wenig interessant zur Analyse der Hinterbliebenenversorgung, gleichzeitig aber 

, dass Person 2 maximal einmal stirbt. 

den rwartungswert über die Hinterbliebenenversorgung ber

2 noch lebt oder bereits gestorben ist, findet sich in der Zustandsvariable ĥ. Damit 
verdoppelt sich der Rechenaufwand für die Optimierung. Um diese Verdoppelung 
angesichts ohnehin langer Rechenzeiten zu vermeiden, untersagt AsAd1 aus 
Vereinfachungsgründen, dass Person 2 vor Renteneintrit

sehr rechenaufwendig. Da der Optimierungsaufwand in der Rentenphase ohnehin 
kleiner ist als in der Erwerbsphase, wirkt sich die Vereinfachung überproportional 
positiv auf die Rechenzeit aus. 

o Drittens ist zu berücksichtigen

Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgende Erwartungsbildung über die 
Überlebenswahrscheinlichkeit der zweiten Person in der Rentenphase: 

⎧⎧ ⎫
( )

( )
( ) ( )

, , , 2

= 

   l g t Pers

⎫⎧ ⎫⎧ ⎫⎪ ⎪⎪ ⎪⎪⎪

, , , 2    1  l g t Persπ+ − ⋅⎪⎪⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩ ⎭

             π
≥⎪⎪⎪ ⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪⋅ ⎬ ⎬ ⎬ ⎬

⎪⎪⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪

⎪⎪⎪⎪
⎨⎨⎨⎨

g gR RW AEV i

⎩ ⎭⎩ ⎭

AR
AL

RW

nnn

L AR EP

g+1 RW AL AR EP

,i ,i ,i ,1  

V i ,i ,i ,i ,1

EPn

 

Die verschachtelten Klammern symbolisieren, dass die innerste Erwartungsbildung 
 nRW für jedes iAL 

für jedes i  für jedes i  (Konjunkturniveau, liquides Kapitalvermögen, 

bilden:  

⎪⎩ ⎭RW
AL

AR

g+1 RW AL AR EP i =1 i =1 i =1

V i ,i ,i ,i ,2 ⎪
⎪

EPi =1

Gleichung 25: Erwartungsbildung über die Hinterbliebenenversorgung  
auf dem Zustandsgitter nach Renteneintritt  

auf jedem der Gitterpunkte mit den Zustandsindizes iRW = 1 ..
AR EP

Altersvermögen, Entgeltpunkte) zu berechnen ist. Auf jedem dieser Zustandspunkte 
wird die erwartete Wertematrix EV(iRW, iAL, iAR, iEP, 1) als gewichtetes 
Mittel aus den Wertematrizen der Folgeperiode berechnet und gespeichert. Dabei 
bezeichnet Vg+1(.,.,.,.,1) die Teilmenge der Wertematrix der Folgeperiode 
über alle erreichbaren Zustände für den Fall, dass Person 2 noch lebt. Analog 
bezeichnet Vg+1(.,.,.,.,2) die Teilmenge der Wertematrix der Folgeperiode 
über alle erreichbaren Zustände für den Fall, dass Person 2 bereits gestorben ist. 
Letztere bedingte Wertematrix bleibt in der Rekursion über die Zeit von der 
Erwartungsbildung unberührt, da die zweite Person nicht ein zweites Mal sterben 
wird.  

• Beschäftigung: Der Erwartungswert über die Beschäftigungssituation in der nächsten 
Periode gegeben die heutige Beschäftigung ist nur während der Erwerbsphase zu 
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Gleichung 26: Erwartungsbildung über den Beschäftigungsstatus  
auf dem Zustandsgitter während der Erwerbsphase 

Für jeden Gitterwert mit den Indizes der Konjunktur (iRW=1..nRW), des liquides 
Kapitals (iAL=1..nAL), des Altersvorsorgekapitals (iAR=1..nAR) und der GRV-
Entgeltpunkte (iEP=1..nEP) verbleibt ein 3×1-Vektor der für die Folgeperiode 
erwarteten Wertematrix über die drei möglichen Beschäftigungsniveaus zu 
berechnen: EVg(iRW,.,iAL,iAR,iEP). Dabei ist jeweils zwischen den oberen beiden 
Punkten EVg(iRW,1:2,iAL,iAR,iEP)2×1 der Wertefunktion über dem 
Beschäftigungsgitter (ganzjährig beschäftigt und halbjährig arbeitslos) und dem 
dritten Wert EVg(iRW,3,iAL,iAR,iEP)1×1 (ganzjährig arbeitslos) zu unterscheiden. 

(ΠE,g)1×3 bezeichnet die unterste Zeile in der MARKOV-Matrix des Beschäftigungs-
prozesses nach Gleichung 8 (S. 54). Sie gibt die Wahrscheinlichkeitsverteilung für den 
Beschäftigungszustand in g+1 unter der Voraussetzung an, dass die entsprechende 
Person in g ganzjährig arbeitslos ist. In diesem Fall weiß die Person, dass sie im 
nächsten Jahr kein Arbeitslosengeld erhalten wird. In Zeiten der Arbeitslosigkeit fällt 
sie je nach Jahr und Beschäftigungstyp auf die Arbeitslosenhilfe, die Sozialhilfe oder 
das Arbeitslosengeld II zurück. Daher ist der Erwartungswert über die drei 
Beschäftigungszustände derjenigen Wertefunktion der Folgeperiode zu berechnen, die 
eine ganzjährige Arbeitslosigkeit in der Vorperiode unterstellt: 
Vg+1(iRW,2,1:3,iAL,iAR,iEP)3×1. 

(ΠE,g,t)2×3 bezeichnet hingegen die oberen beiden Zeile in der MARKOV-Matrix des 
Beschäftigungsprozesses nach Gleichung 8 (S.54). Sie geben die Wahrscheinlichkeits-
verteilung für den Beschäftigungszustand in g+1 unter der Voraussetzung an, dass 
die entsprechende Person in g nicht ganzjährig arbeitslos ist. In diesem Fall weiß die 
Person, dass sie im nächsten Jahr in Zeiten der Beschäftigungslosigkeit 
Arbeitslosengeld erhalten wird (sofern die nicht selbstständig tätig ist). Daher ist der 
Erwartungswert über die drei Beschäftigungszustände derjenigen Wertefunktion der 
Folgeperiode zu berechne, die mindestens eine Teilbeschäftigung in der Vorperiode 
unterstellt: Vg+1(iRW,1,1:3,iAL,iAR,iEP)3×1. 
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Darüber hinaus ist Zweierlei zu beachten: Erstens bleibt aus Vereinfachungs-
gründen die Dimension Hinterbliebenenstatus (ĥ) in der Erwerbsphase vernachlässigt. 
Annahmegemäß stirbt Person 2 des Haushalts nicht vor Renteneintritt. Zweitens hat 
die Matrix der erwarteten Wertefunktion EVg(.) in der Erwerbsphase eine 
Dimension weniger als die jeweils zu Grunde liegende Wertefunktion Vg(.).  

Der Hintergrund dafür besteht in der gerade erwähnten Informationsstruktur des 
Modells: Ist der Haushaltsvorstand in dieser Periode ganzjährig unbeschäftigt, weiß 
der Haushalt, dass er für die nächste Periode mit derjenigen Zustandsbewertung zu 
rechnen hat, die eine ganzjährige Arbeitslosigkeit in der Vorperiode unterstellt. Dem 
entspricht die letzte Zeile in Gleichung 26. In allen anderen Fällen ist mit derjenigen 
Zustandsbewertung zu rechnen, die mindestens eine Teilbeschäftigung in der 
Vorperiode voraus setzt. Diesen beiden Fällen entsprechen die oberen beiden Zeilen 
der inneren Matrixmultiplikation in Gleichung 26. 

• Konjunktur: Der Erwartungswert über die konjunkturelle Situation in der nächsten 
Periode gegeben die heutige Konjunktur ist grundsätzlich während der Erwerbs- und 
der Rentenphase zu bilden: 

Gleichung 27: Erwartungsbildung über den konjunkturellen Lohn-/Zins-Prozess  
auf dem Zustandsgitter während der Erwerbs- und Rentenphase 

Für jeden Gitterwert mit den Indizes der Beschäftigung (iE=1..nE), des liquiden 
Kapitals (iAL=1..nAL), des Altersvorsorgekapitals (iAR=1..nAR) und der GRV-
Entgeltpunkte (iEP=1..nEP) verbleibt ein (nRWg × 1) – Vektor der Bewertungsfunktion 
der Folgeperiode über die möglichen Konjunkturniveaus: Vg+1(:,iE,iAL,iAR,iEP). 
Dabei ist wieder Zweierlei zu beachten: Erstens verliert das Zinsrisiko während der 
Rentenphase seine Bedeutung: Sowohl das liquide Kapital aL als auch der verbleibende 
Rest des in eine Leibrente umgewandelten Altersvorsorgekapitals aR werden nunmehr 
zum sicheren Zinssatz r angelegt. Entsprechend reduziert sich die Anzahl zu 
berücksichtigender Konjunkturniveaus von nRW,g<gR = nR . nW vor Renteneintritt 
auf nur noch nRW,g≥gR ≡ nW ab dem Renteneintritt. Zweitens wird der 
Erwartungswert über die Konjunktur während der Erwerbsphase nach demjenigen 
über die Beschäftigungsentwicklung berechnet. Anstelle von Vg+1(.) in Gleichung 27 
steht also eigentlich das 5-dimensionale Ergebnis aus Gleichung 26. Während der 
Rentenphase entfallen die Beschäftigungsdimensionen {êt, ep} ohnehin. Dafür aber 
tritt die Hinterbliebenendimension ĥ hinzu. Zur Vereinfachung der Notation 
abstrahiert die Darstellung in Gleichung 27 von beiden Erweiterungen. 
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4. 

ontierten Summe über 
zeitseparable Nutzenströme mag auf den ersten Blick überraschend erscheinen, um 
Ve

Sind die Versicherten in der Lage, über alle ihnen erreichbaren Zustände Xt ⊆ X VON-
U

ex-
bzw
Ein
p) 
Ver
ver rtete Nutzen über die 
Lebensperspektive ist linear in den Eintrittswahrscheinlichkeiten und lässt sich als 

Leb
Per

Ris

E
Ris zepte 
entwickelt, die in einer geeigneten Nutzenfunktion u(.) ausgedrückt werden können: 
Risikoaversion und Risikovorsicht. 

• Risikoaversion: Wie Abb. 37 (A) zeigt, zieht jemand mit einer konkaven Erwartungs-
Nutzenfunktion den Erwartungswert einer Lotterie dieser Lotterie selbst vor. Der 
Nutzen des erwarteten Einkommens ist größer als der erwartete Nutzen des 
Risikospiels: u(E[c])>E[u(c)]. Als Indikator der Risikoaversion bietet sich daher das 
Konkativitätsmaß u'' an. Allerdings ist die zweite Ableitung nicht invariant in Hinblick 
auf monotone Transformationen der Form v=a+bu, obwohl v die gleiche 
Präferenzstruktur wie u nur auf einer anderen Skala abbildet.  

Verhaltenstheoretische Grundlagen 

Die in Gleichung 10 (S. 57) zum Ausdruck kommende Annahme, der erwartete 
Gegenwartsnutzen ergebe sich als Erwartungswert einer disk

rsicherungsverhalten zu analysieren. Die Erwartungsnutzen- und Portfolioselektions-
theorie unter Unsicherheit bietet aber drei gute Gründe, dieses Konzept zu rechtfertigen. 

Zeitseparabilität 

NE MANN-MORGENSTERN Ordnungspräferenzen zu formulieren, lässt sich zeigen, dass der 
post Nutzen eines Zustands xi unabhängig von dessen Eintrittswahrscheinlichkeit p, 

. der ex-ante erwartete Nutzen über eine Lotterie gleich der mit den 
trittswahrscheinlichkeiten gewichteten Summe der ex-post Nutzen ist: E[u(p ° x1 ≈ (1-
° x2)] ≡ p u(x1) + (1-p) u(x2). Diese Separation lässt sich auch auf eine intertemporale 
teilung der Nutzen beispielsweise unsicherer Realisierungen der Zufallsvariable 
fügbares Konsumbudget c, u(cg), u(cg+1) anwenden. Der erwa

gewichtete Summe der Ein-Perioden-Nutzen u(ct) berechnen. Die Risikosensitivität des 
ensplans als Linearkombination von {u(.)}g

G bemisst sich allein nach der Form der Ein-
ioden-Nutzenfunktion u(.). 

ikosensitivität 

s ist unmittelbar einsichtig, dass ein Modell zur Analyse des Versicherungsverhaltens 
iken bewerten können sollte. Die Literatur hat dazu zwei verwandte Kon

PRATT (1964) und ARROW (1965) haben daher RA= - u’’(c)/u’(c) als Maß absoluter und 
RR= - y u’’(c)/u’(c) als Maß relativer Risikoaversion vorgeschlagen: dRi(c)/d(c) {<,>,=} 0 
drückt {fallende, steigende, konstante} absolute/relative Risikoaversion aus. Die 
beiden Ersten sind lokale Maße und hängen von y ab. Lediglich die konstante 
Risikoaversion mit dRi(c)/d(c)=0 ist über den Zustandsraum global.  
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Eine konstante absolute Risikoaversion (CARA) scheint jedoch fragwürdig, 
impliziert sie doch, dass jemand zustandsunabhängig stets einen gleichen absoluten 
Betrag in ein Risikospiel investieren würde. Eine konstante relative Risikoaversion 
(CRRA) impliziert, dass jemand zustandsunabhängig stets den gleichen Anteil in ein 
Risikospiel investieren würde. Obwohl auch das noch fragwürdig ist, werden CRRA-

meter RR 

ist gleich σ und 1/σ entspricht der intertemporalen Substitutionselastizität. 

Funktionen nicht zuletzt aufgrund ihrer isoelastischen Struktur und globalen 
Risikoaversion häufig unterstellt.  

Durch Integration der CRRA-Bedingung formulierten ARROW und PRATT die CRRA 
Nutzenfunktion u(c) = 1/(1-σ) * c1-σ und u(c) = ln(c) für σ=1. Leider sind die Verhaltens-
funktionen in diesem Fall nicht linear, so dass Modelle mit konstanter relativer 
Risikoaversion nicht wie Linear-Quadratische Modelle mit dem Instrumentarium der 
linearen Kontrolltheorie behandelt werden können. Der Risikoaversionspara

(A)

 U(c)

Eu

C1

C
C2 E[c]

E[u(c)]
= 1/2u(c )+1/2u(c )1 2

:= u(1/2c +1/2c )1 2

u(E[c])

(B)Eu’

fallende Veränderungsrate 
 von u’; u’’’<0

 konstante 
 Veränderungsrate 

C1C2

 von u’; u’’’ = 0 

C
 

Abb. 32: Risikoaversion (A) und Risikovorsicht (B) an einem schematischen Beispiel. 

• 

Po

snutzentheorie konnte TOBIN mit dem zentralen 
Separationstheorem der Portfoliotheorie zeigen, dass bei Existenz eines risikolosen 
W

ikoportfolio bestimmt sich aber präferenzunabhängig als Tangentialpunkt 

Risikovorsicht: Abb. 37 (B) zeigt eine zweites, mit der Risikoaversion verwandtes 
Versicherungsmotiv. Neben der Konkavität der Erwartungsnutzenfunktion (u’’<0) ist 
die Grenznutzenfunktion u’ konvex. Das bedeutet, dass nicht nur der marginale 
erwartete Nutzen einer zusätzlichen Einheit Einkommen in y fällt, sondern dass auch 
die Rate, mit der y' fällt, in y abnimmt. KIMBALL (1990) hat eine interessante 
Interpretation als "prudence" vorgeschlagen. Diese "Vorsicht" bestimme, wie sensitiv 
sich jemand dem Risiko gegenüber verhalte, während die Risikoaversion ausdrücke, 
wie stark jemand dem Risiko gegenüber (ab-)geneigt sei. In Analogie zu ARROW, PRATT 
schlug Kimball PA= - u’'’(c)/u'’(c) als Maß absoluter und als PA= -y u’'’(c)/u'’(c) Maß 
relativer Risikovorsicht vor. Der Parameter γ der CRRA-Funktion bestimmt beides, die 
Konkavität von u und die Konvexität von u'.  

rtfolioallokation 

Aufbauend auf der Erwartung

ertpapiers b mit dem Zins rb allein das Mischverhältnis dieses Papiers mit einem 
Portfolio risikoreicher Wertpapiere a von den Präferenzen des Anlegers abhängt. Das 
optimale Ris
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(µa,σa) einer Linie effizienter Risikoportfolios EL. EL ist in einem (µ,σ)-Diagramm durch 
eine risikomini K are erwartete 
Portfoliorendite µ bestimmt, mit einer Tangente, die die risikolose σ ≡ 0 - Linie an der 
Stelle rb schneidet; σ ist dabei ein Streuungsmaß, das  die Risikohaftigkeit des Portfolios 
ausdrückt. 

male ombination einzelner Wertpapiere für jede erreichb

 µ  

EL
u(.)

Optimales 
Risikoportfolio

µa=E[r ]a

Präferiertes 
Gesamtportfolio

µb=rb

 σ 
 σ   a σ   u  

Abb. 33: Marktportfolio und präferiertes Mischportfolio. 

Dieses Separationstheorem erlaubt es, die Portfolioallokation auf die Optimierung des 
Anteils eines risikoreichen Wertpapiers am Gesamtportfolio zu beschränken. Das 
Wertpapier spiegelt das arbitragefreie, optimale Marktportfolio (µa,σa) wieder.  

Das Portfoliooptimierungsproblem der vorliegenden Anwendung ist allerdings aus vier 
Gründen komplexer. Zunächst ist zwischen liquidem und illiquidem, staatlich 
subventioniertem Alterssicherungskapital zu unterscheiden. Zweitens ist das Problem 
intertemporal, während die Portfoliotheorie zunächst für Ein-Perioden Probleme 
entwickelt wurde. SAMUELSON (1975, 1976) und MERTON (1971) haben gezeigt, dass unter 
restriktiven Bedingungen das Optimum eines Mehrperiodenproblems dem eines 
Einperiodenproblems entspricht. Leider und drittens erweist sich darin das Arbeits-

Risikostruktur und Korrelation mit dem Kapitalmarktrisiko 
entweder sichere oder unsichere Portfoliopositionen (V 1999). Dieses Problem stellt 
sic

a 

nnen die Kreditrestriktionen zu 

Mo n das Modell über die 
, 

OC

einkommen als Problem. Als erwarteter Einkommensstrom substituiert Arbeits-
einkommen je nach seiner 

ICEIRA 

h umso stärker, als dass die GRV-Rente als Substitut des Altersvermögens auf dem 
Arbeitseinkommen basiert. Viertens zeigen Lebenszyklusmodelle, dass sich Versicherte 
am Beginn ihrer Karriere häufig zu rb verschulden, um in ra zu investieren, sofern ihr 
erwartetes Arbeitseinkommen nicht perfekt mit r korreliert ist. Bietet der Kapitalmarkt 
keine entsprechenden Verschuldungstitel, kö
suboptimalen Randlösungen in Abb. 4 führen. Wenngleich also die Separabilität für die 

dellierung genutzt werden kann, gehen die Fragen a
Portfoliotheorie im engeren Sinne hinaus. Eine ähnliche Analyse findet sich bei CAMPBELL

C CO, GOMES, MAENHOUT (2000).  
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5. 

Jeder Haushalt i folge einer kontrolliert stochastischen Entwicklung Γ über einen 
 Gi aus der Menge aller möglichen 

Geschichten G zwischen dem Berufseintrittsalter g0 zum Planungszeitpunkt t0 über das 
Renteneintrittsalter gR bis hin zum maximal erreichbaren Lebensalter gT. XD beheimate 
diejenigen Komponenten des individuellen Zustandsvektors xi, deren Realisation entschei-
dungsabhängig sind. Die Komponenten aus XS folgen hingegen einer modellexogenen 
Stochastik. Den Akteuren stehe ein zustandsbedingter Aktionsraum {Dt(Xt)⊆ D⏐Xt⊆X, 
t=t0..T } zur Verfügung, aus dem sie eine Strategie D={dt0(xt0)..dT(xT)} auswählen.  

Über X und n disjunkte Teilräume Xi, X=∪i=1
nXi, Xi∩Xj=∅ ∀ i≠j ∈{1..n} sei ferner ein 

Wahrscheinlichkeitsmaß Ψ(X)⇒[0,1] definiert, so dass Ψ(X)=Σi=1
n Ψ(Xi)≡1 und Ψ(∅)=0. 

Im Aggregat dient das Maß zur Abbildung der Populationsverteilung über den 

erfü
sich
Übe
def

Modellexogene Stochastik 

Die modellexogene Stochastik folge einem stationären (vektor-)autoregressiven Prozess 
erster Ordnung  ẑt+1= A ×  ẑt + εt mit A als Matrix der Autoregressivitätsparameter und εt 
als Vektor stochastischer iid-Innovationen zum Zeitpunkt t. TAUCHEN (1986) hat 
Algorithmen entwickelt, solch einen stetigen AR(1)- durch einen diskreten MARKOV-
Prozess erster Ordnung asymptotisch exakt zu approximieren. Gegeben sei dazu eine 
(Vektor-)Zufallsvariable Ẑ ={z1,..zn}, eine Initialverteilung π ={π 0(z1).. π 0(z1)} und eine 
MARKOV-Matrix bedingter Übergangswahrscheinlichkeiten Π. Jedes Element π i,j ∈ Π gibt 
die Wahrscheinlichkeit für den Zustand zj morgen an, wenn sich die Welt heute in zi 
befindet: π i,j=p(zt+1=zj|zt=zi) mit 0 ≤ π i,j ≤ 1 und Σ.jπ i,j=1. Π sei zeitinvariant, s. d. 
Pr{zt=xt|zt-1=xt-1, zt-2= xt-2,…, z0=x0} = Pr{zt=xt|zt-1=xt-1} ∀ zt∈ Z. Die Sequenz 
{π t+1=πt

π t+1=π

Marko

E
als: 
• inte
• übe
• auf

Ψ(X
Mo

Kontrolltheoretische Grundlagen 

Zustandsraum X = XD × XS entlang einer Geschichte

Zustandsraum Ψ(X). {X, Ψ(X)} sei ein (Regularitäts- und Messbarkeitsbedingungen 
llender) Wahrscheinlichkeitsraum und Ψ(Xi) gebe den Anteil der Population an, der 
 im Zustand Xi befindet. In der Mikroperspektive eines Haushalts i erlaubt das Maß, 
rgangswahrscheinlichkeiten zwischen einem Zustand heute und morgen zu 

inieren {π (xt+1|xt,dt): Ψ(xt)⇒[0,1]}.  

⋅Π}t
T folgt dann als MARKOV-Kette einem stationären dem Prozess, so dass 

t=π  (*) ∀ t bzw. π  (*) =π  (*)⋅Π ⇔ (I-Π )⋅ π  (*) = 0.  

v-Entscheidungsprozess 

in MARKOV-Entscheidungsprozess bestimmt die Evolution des Modells. Er ist definiert 

rtemporales Optimierungsproblem über endliche Zeit gemäß Gleichung 10 (S. 57)  
r diskrete Zustands-/Entscheidungsräume Xt⊆X und Dt(Xt)⊆ D⏐Xt⊆X, t=t0..T,  
 denen Übergangswahrscheinlichkeiten {π (xt+1|xt,dt):Ψ(X)⇒[0,1]} und ein Maß 
) definiert sind, dessen Evolutionsgesetz Γ nach Gleichung 9 (S. 56) die Lösung des 

dells darstellt. 
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Rekur
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Die 
Geschi
durchlebenden Akteurs auf den gegenwärtigen Zustand zu reduzieren: Die die 
Wertef  
möglichen Zustand der Welt xg∈Xt sind in diesem Sinne "gedächtnislos". So ergibt sich 
etw

siver Lösungsalgorithmus des Planungsproblems 

llt der MARKOV-Prozess eine Reihe (schwacher) Regularitätsbedingungen, vgl. z.B. 
 SKOROHOD (1979), RUST (1994), lässt sich zeigen dass 
e optimale, zustandsbedingt deterministische Strategie D*={dt0(xt0)..dT(xT)}

* existiert  
 im Fall eines finiten Zeithorizonts (T<∞) per Rückwärtsinduktion in der 
ktionsklasse deterministischer MARKOV-Strategien gefunden bzw. im Fall eines 
niten Zeithorizonts asymptotisch exakt durch eine T-Perioden-Strategie 
roximiert werden kann. 

Zeitseparabilität der Nutzenfunktion und der MARKOV-Stochastik erlaubt, die 
chte G={(xg0, xg0)..(xgT, xgT)} gem. Gleichung 4 (S. 47) eines in t sein Lebensjahr g 

unktion, Gleichung 10 (S. 57) maximierenden, optimalen Entscheidungen in jedem
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Die letzte Zeile macht deutlich, dass die Geschichte GT-1 irrelevant für die Entscheidung 
in gT ist, da sich dgT nur im letzten Summanden versteckt. Dieser wiederum hängt nur 
vom finalen Zustand xgT und der Diskontierung βπ(.) ab. Damit lässt sich

ursiv aufrollen durch Perioden-Paare von Werte- und Entscheidungsfunktionen: 
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chung 10b: Sequenz sukzessiver Werte- und Entscheidungsfunktionen zur Lösung von Gleichung 10. 

a dieser Prozess die optimale Strategie D={dg0(xg0)..dgT(xgT)} über die Erwartung des 
amten im verbleibenden Lebenshorizont erreichbaren Zustandsraum rekursiv 

g  in t  die Gleichung 10 (S. 57):  

 Anhang • 267



 

( )
( ){ }0 0 0 0 0 0

0
0

,
,...,

: max , .
=

⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
T

T T

g gT

gg g
g t t g g ggd d d

V E U x d x x  

6. Gleichgewichtskonzept 

A
ana über den Zeit seines 
Lebens g0..gT erreichbaren Zustandsraum Xg optimal an seine Umwelt anpasst. 
Ökonomisch kann ein solches Partialgleichgewichtsmodell als Extremform der Metapher 
der kleinen offenen Volksw m isen gesehen 
werden. Eine andere Interpretation als Suche nach teilspielperfekten Gleichgewichten in 
einem

Z

S und der Strategie {dg(xg)}
 entlang der Geschichte G gem. 

Gleichung 9 (S. 56) realisierende Ressourcenverteilung Ψ(X) ist konsistent mit 

I
sta
Mä
sich
der
Seq
Sze

7. 

A
Zügen skizziert werden. Abb. 39 zeigt dazu zeigt einen vereinfachten, schematischen 
Programmablaufplan des numerischen Optimierungskerns in AsAd1. 

Zunächst werden die Szenarienparameter aus der Parameterdatenbank eingelesen. 
Anschließend wird die Modellinitialisierung in der Prozedur Ini(...). aufgerufen. In Ini(...) 
werden Zustands- und Entscheidungsvariablen initialisiert, das Humankapital-

sAd1 ist ein Partialgleichgewichtsmodell in rationalen Erwartungen. Es erlaubt zu 
lysieren, wie sich ein Akteur mittels einer Strategie {dg(xg)}

 

irtschaft it vollständig exogen bestimmten Pre

 sequentiellen Spiel eines Planers gegen die Natur findet sich bei RUST (1996). 

wei dynamische Bedingungen bestimmen das intertemporale Planungsgleichgewicht: 

1. Die mittels der Strategie {dg(xg)} ∀ g geplanten Ressourcenallokationen lösen das 
dynamische Entscheidungsproblem nach Gleichung 10 (S. 57) für jeden über den 
Lebenshorizont erreichbaren Zustand xg unter Wahrung der intertemporalen 
Budgetrestriktion. 

2. Die sich ex-post aus den exogenen, stochastischen MARKOV-Prozessen {xS} ∀ t 

unter dem Szenario 

den Erwartungen, die dem Optimierungsproblem nach Ziffer 1 zu Grunde 
gelegen haben. Das Modell ist also durch zeitkonsistente, sich selbst erfüllende 
Erwartungen charakterisiert.  

n Modellen allgemeinen Gleichgewichts sind darüber hinaus noch eine Sequenz 
tischer Gleichgewichtsbedingungen simultan zu erfüllen. Sie stellen sicher, dass alle 
rkte geräumt sind, die Faktorpreise (i.d.R.) den Wertgrenzprodukten entsprechen und 
 die politischen Parameter so einstellen, dass die Budgetrestriktionen des Staates und 

 Sozialversicherung über einen (un-)endlichen Horizont ausgeglichen sind. Diese 
uenz statischer Restriktionen ist im Partialgleichgewichtsmodell AsAd1 als in jedem 
nario S exogen erfüllt unterstellt. 

Numerische Optimierungsalgorithmen 

n dieser Stelle soll der algorithmische Ablaufplan der Optimierung in AsAd1 in groben 
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Effizienzprofil berechnet, die nominalen Vermögenswerte auf das Zieljahr projiziert und 
die Risikomatrizen generiert. Ini(...) ruft zudem die SUBROUTINE ScaleGrids(...) auf, die die 
alterabhängigen Zustands- und Entscheidungsgitter über die Vermögensvariablen 
berechnet. 

Die Optimierung wird per Rückwärtsinduktion von gT bis hin zum Berufseintrittsalter 
g0 berechnet. Dementsprechend werden die 
Beginn der Optimierung zunächst für die Rentenphase initialisiert.  

Das Konjunkturrisiko ist in der Rentenphase auf den Lohnprozess beschränkt. 
Verschiedene Beschäftigungszustände brauchen nicht unterschieden zu werden. Dafür ist 
abe
We
initiali

Wie
der Vo
erwart

Diesen Initialisierungen folgen dann die beiden Hauptiterationen der Optimierung: Die 
rekursive Rückwärtsinduktion über die Rentenphase und diejenige über die 
Erw

• Die
nut
po
Git itterwert des Altersvermögensgitters (1..nAR), für jeden 
Gitterwert des konjunkturellen Lohnprozesses (1..nW) und für jeden Wert der 

• 

I
sta
bes
ber
zurück. Dieser Wert dient als Obergrenze des Suchintervalls für die Optimierung.  

Zustands- und Entscheidungsvariablen zu 

r jeder mögliche Hinterbliebenenstatus zu durchlaufen. Entscheidungsregeln und 
rtefunktionen werden daher in den in Abb. 39 dargelegten Dimensionsgrenzen 

siert.  

 im Kapitel Erwartungsbildung (S. 58) dargelegt, ist der Beschäftigungszustand in 
rperiode für die Erwartungsbildung grundsätzlich nicht von Bedeutung. Die 

ete Wertefunktion, EvalF, kommt daher mit einer Dimension weniger aus. 

erbsphase. Die beiden Altersschleifen sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: 

 Rückwärtsinduktion über die Rentenphase berechnet eine erwartungs-
zenoptimale Konsum- und Sparfunktion sowie die Wertefunktion (polC, 
lAL, valF) für jedes Alter (g0 ... gR), für jeden Gitterwert des GRV-Entgeltpunkte-
ters (1..nEP), für jeden G

Hinterbliebenenindikatoren. 

Die Rückwärtsinduktion über die Erwerbsphase berechnet entsprechend eine 
erwartungsnutzenoptimale Konsum-, Spar- und Altersvorsorgefunktion sowie die 
Wertefunktion (polC, polAL, valF) für jedes Alter (g0 ... gR-1), für jeden 
Gitterwert des GRV-Entgeltpunkte-Gitters (1..nEP), für jeden Gitterwert des 
Altersvermögensgitters (1.. nAR), für jeden Gitterwert des aktuellen 
Beschäftigungsindizes (1..nE), für jeden Gitterwert des Beschäftigungsindizes der 
Vorperiode (1..nEp) und für jeden Gitterwert des konjunkturellen Lohn-
/Zinsprozesses (1..nRW). 

n beiden Phasen ist jeweils erst im Inneren der innersten Schleife (Hinterbliebenen-
tus bzw. Konjunktur) ein Gitterpunkt für einen Zustand in seinen 7 Dimensionen exakt 
timmt. Für diesen Gitterpunkt wird zunächst die Budgetrestriktion ComputeC(...) 
echnet. Sie gibt die auf Konsum und Sparen zu verteilenden Ressourcen der Periode 

 Anhang • 269



 

DBParamRead(...)

Init (...)
ScaleGrids(...)

valF(1:nW, 1, 1, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, 1:nh)                                ! Wertefunktion d. Rentenphase
EvalF(1:nW, 1, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, 1:nh)                                       ! E[Wertefunktion d. Rentenp.]

g = gT, gR                 ! berechne Rentenphase
iEP = 1, nEP

iAR = 1, nAR
ComputeC(...)

iRW = 1, nW
ih = 1, nh
ComputeC(...)

SearchKLKROpt(...)

! Bestimme max. Suchintervall

valF(iRW, 1, 1, iAL, iAR, iEP, ih) =  v                       ! Wertefunktion der Rentenphase
polC(iRW, 1, 1, iAL, iAR, iEP, ih) = c                       ! Konsumfunktion
polAL(iRW, 1, 1, iAL, iKR, iEP, ih) = aR(g+1)            ! Sparfunktion

DBOpt_Write(...)

E(.

valF(1
EvalF

..) ! Berechne bedingte Erwartungswerte

! schreibe Funktionen an Gitterpunkten in DB

:nRW, 1:nEp, 1:nE, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, 1)                      ! Wertefunktion der Erwerbsphase
(1:nRW, 1, 1:nE, 1:nAL, 1:nAR, 1:nEP, 1)                           ! E[Wertefunktion der Erwerbsphase]

g = gR-1, g0              ! berechne Erwerbsphase
ScaleGrids(gMax)

iEP = 1, nEP
iAR = 1, nAR

iAL = 1, nAL
iE = 1, nE

iEp = 1, nEp
iRW = 1, nRW
ComputeC(...)

SearchKLKROpt(...)

! Bestimme  max. Suchintervall

polC(iRW, iEp, iE, iAL, iAR, iEP, 1) = c                 ! Konsumfunktion
polAL(iRW, iEp, iE, iAL, iAR, iEP, 1) = aR(g+1)   ! Sparfunktion AL
polAR(iRW, iEp, iEt, iAL, iAR, iEP, 1) =  aR(g+1) ! Sparfunktion KR
valF(iRW, iEp, iE, iAL, iAR, iEP, 1) = v                 ! Wertefunktion der Rentenphase

DBOpt_Write(...)

E(...)

! Initialisiere, skaliere Gitter

! lies Szenarien- und Haushaltsparameter

 
rungskerns in AsAd1. 

dspunkt. Ihr 

duzierende 

Abb. 34: Programmablaufskizze des numerischen Optimie

Anschließend wir die Prozedur SearchKLKROpt(...) aufgerufen. Diese Prozedur sucht in 
einem iterativen Verfahren innerhalb des vorgegebenen Suchintervalls nach erwartungs-
nutzenoptimalen Ersparnis- und Konsumregeln für den aktuellen Zustan
struktureller Aufbau findet sich im nächsten Kapitel beschrieben. 

In der Erwerbsphase sind zu Beginn jeder neuen Iteration über das Alter die 
altersspezifischen Gitterwerte und die sich rekursiv im Alter re
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Dimensionalität des Optimierungsproblems zu berechnen. Das geschieht durch Aufruf der 
ZEDUR ScaleGrids(...). In der Rentenphase ist dies nicht erforderlich, da die Gitte nach 
teneintritt unverändert bleiben. 

n der Renten- und der Erwerbsphase werden am Ende eines jeden Iterationsschritts 

PRO
Ren

I
über das Alter aus der aktuellen Wertefunktion für alle Zustandspunkte die erwartete 
Wertefunktion für den nächsten Iterationsschritt, EvalFg-1, berechnet. Das geschieht 

Die

D
ein gegebenes Intervall nach einer optimalen Sparregel in liquidem und in 
Altersvorsorgekapital. Insgesamt sind dabei acht Fälle zu unterscheiden. Je nach Fall 

Abb

Die Suche geschieht in einem bis zu 4fach verschaltetem Verfahren: 

ktion der 
aktuellen Periode (Erwartungswert der Wertefunktion der nächsten Periode), EvalF, 

kt mit demjenigen eines Zustandsgitterpunktes 
übereinstimmt, für den ein EvalF-Wert gespeichert ist. Als Nebenprodukt liefert 

FCN(...) mit den 
gegeben Zustands- und Entscheidungsvariablen das Institutionenmodell mittels der 

• 

gorithmus. Er beruht auf einer 
Kombination aus einem parabolischen und einem reinen Gittersuchverfahren, der sog. 

                                              

jeweils in der Prozedur E(...). 

 Suchalgorithmen 

ie Prozedur SearchKLKROpt(...) sucht auf einem ganz bestimmten Zustandspunkt über 

werden unterschiedliche Algorithmen aufgerufen. Diese Fallunterscheidung findet sich in 
. 41 symbolisiert.   

• Im innersten Kern der Suchalgorithmen steht stets die Funktion FCN(...). Sie gibt (-1) 
mal die Erwartungsnutzenbewertung einer gegebenen Entscheidung in einem 
gegebenen Zustand zurück.1 Dazu greift sie auf die erwartete Wertefun

zurück. EvalF wird mittels der Prozedur EvaluateE(...) quadratisch interpoliert, 
sofern der aktuelle Zustand nicht exa

FCN(...) den verfügbaren Konsum an der gegebenen Stelle. Dazu ruft 

Prozedur ComputeC(...) auf. 

Die Erwartungsnutzenbewertung FCN(...) wird entweder direkt oder – auf der zweiten 
Ebene – aus dem eindimensionalen Suchalgorithmus BrentSearch(...) aufgerufen. 
BrentSearch(...) ist ein robuster Gittersuchal

Golden Section Search. Der Algorithmus ist PRESS ET AL. (1997, S. 395 - 398) 
nachempfunden.  

 
1 Sie ist negativ definiert, da die Suchalgorithmen stets nach einem globalen Minimum der zu 
untersuchenden Funktion F  über das Suchintervall suchen. Ein Minimum findet sich aber stets an der 
Stelle, an der –F sein Maximum erreicht. 
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Abb. 35: Programmablaufskizze der Suchalgorithmen in AsAd1 
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Der eindimensionale Suchalgorithmus BrentSearch(...) wird entweder direkt oder – auf 
der dritten Ebene – aus einem Projektionsalgorithmus ProjectedBrentSearch(...) aufgerufen. 
ProjectedBrentSearch(...) wird seinerseits auf der vierten Ebene aus dem 
zweidimensionalen Suchalgorithmus PowellSearch(...) aufgerufen. 

All diesen Algorithmen ist gemein, dass sie als Funktion definiert sind und an der 
gegebenen Stelle - 1 . Wertefunktion zurück geben. Um die acht verschiedenen Fälle zu 
identifizieren, ist zunächst wieder nach dem Alter zu differenzieren. In der Rentenphase 
wird kein Altersvorsorgekapital mehr aufgebaut. Das Optimierungsproblem ist auf jedem 
Zustandpunkt also maximal eindimensional. Zwei Fälle sind zu unterscheiden: 

• Ist nAL = 1, beinhaltet das aktuelle Szenario keine endogene Bestimmung des liquiden 
Kapitals. In diesem einfachsten Fall bleibt dem Haushalt in der Rentenphase keine 
Entscheidungsfreiheit. Die erwartungsnutzenoptimale Bewertung des aktuellen 
Zustands ist eindeutig durch den Zustand selber definiert. AsAd1 kann daher in diesem 
Fall direkt die Berechnung der Erwartungsnutzenbewertung aufrufen: valF(.) = - 
FCN(AL(1)). Die Funktion FCN(...) liefert als "Nebenprodukt" auch gleich den 
optimalen Konsum copt, der in die Variable c geschrieben wird. 

• Ist nAL > 1, beinhaltet das aktuelle Szenario eine erwartungsnutzenoptimale, 
endogene Bestimmung des liquiden Kapitals. In diesem Fall wird für den gegebenen 

I
we
dim
tes
Erw
Erlangung der ungekürzten Zulagen erforderlich ist. Das aktuelle Erwerbseinkommen ist 

zu 
Ind

• 

ertung aufrufen: valF(.) = - 
FCN(AL(1), AR(IAR)).  

Zustand der eindimensionale Suchalgorithmus BrentSearch(...) über ein gegebenes 
Sparintervall AL aufgerufen: v = - BrentSearch(AL). BrentSearch(...) ruft in einem 
iterativen Suchverfahren FCN(...) solange auf, bis die Erwartungsnutzenoptimierung 
gegen ein Optimum konvergiert. BrentSearch(...) merkt sich den verfügbaren Konsum 
und gibt außerdem noch dasjenige Volumen an liquidem Kapital zurück, das als 
erwartungsnutzenoptimal identifiziert wurde: polC(.) = copt, polAL(.) = ALopt. 

n der Erwerbsphase kann Altersvorsorgekapital und/oder liquides Kapital aufgebaut 
rden. Das Optimierungsproblem ist auf jedem Zustandpunkt also maximal zwei-
ensional. Sechs Fälle sind zu unterscheiden. zunächst ist die Indikatorvariable IAR zu 

ten. Ist IAR > 0, dann ergibt sich die Altersvorsorgeregel direkt als Funktion aus dem 
erbseinkommen. In diesem Fall wird stets der Mindesteigenbeitrag gespart, der zur 

für den gegebenen Zustand bekannt, so dass über AR nicht nach einer Sparregel gesucht 
werden braucht. Statt dessen ist die Sparregel durch den Zustandspunkt und den 
ikator eindeutig als AR(IAR) bestimmt. Wiederum sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

Ist nAL = 1, beinhaltet das aktuelle Szenario keine endogene Bestimmung des liquiden 
Kapitals. In diesem Fall bleibt dem Haushalt auch in der Erwerbsphase keine 
Entscheidungsfreiheit. Die erwartungsnutzenoptimale Bewertung des aktuellen 
Zustands ist eindeutig durch den Zustand selber definiert. AsAd1 kann daher in diesem 
Fall direkt die Berechnung der Erwartungsnutzenbew
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• 

nhaltet das aktuelle Szenario weder eine endogene 
Bestimmung des liquiden noch des Altersvorsorgekapitals. In diesem Fall ist die 
erwartungsnutzenoptimale Bewertung des aktuellen Zustands wieder eindeutig durch 
den Zustand selber definiert. AsAd1 kann daher in diesem Fall direkt die Berechnung 
der Erwartungsnutzenbewertung aufrufen: valF(.) = - FCN(AL(1), AR(1)).  

• Ist nAL = 1 UND nAR > 1, beinhaltet das aktuelle Szenario eine erwartungsnutzen-
all wird für 

den gegebenen Zustand der eindimensionale Suchalgorithmus BrentSearch(...) über ein 
gegebenes Sparintervall in AR aufgerufen: valF(.) = - BrentSearch(AL(1), AR). 

• Ist nAL > 1 UND nAR = 1, beinhaltet das aktuelle Szenario eine erwartungsnutzen-
optimale, endogene Bestimmung des liquiden Kapitals. Auch in diesem Fall wird für 
den gegebenen Zustand der eindimensionale Suchalgorithmus BrentSearch(...) über ein 

 der Erwerbsphase ist in diesem Fall für jeden Zustandspunkt ein 
zweidimensionaler Suchalgorithmus über eine gegebene AL-AR-Suchebene 
aufzurufen. Nach etlichen Experimenten mit verschiedenen Ansätzen wurde ein mit 
PowellSearch(...) ein robustrer Algorithmus in das Modell eingebaut. Er sucht entlang 
einer Dimension, indem BrentSearch(...) aufgerufen wird. In einem iterativen Verfahren 
wird dann eine neue Suchrichtung bestimmt und solange gesucht, bis der 
Algorithmus gegen ein Optimum konvergiert. Da die Suchrichtungen nicht 
zwangsläufig orthogonal verlaufen und zudem die Budgetrestriktion auf der AL-AR-
Ebene stets gewahrt bleiben muss, kann BrentSearch(...) nicht direkt aufgerufen 
werden. Statt dessen ist das Suchproblem in die Orthogonale innerhalb der 
Budgetrestriktion zu projizieren. Dafür trägt die Funktion ProjectedBrentSearch(...) 
Rechnung, die wiederum BrentSearch(...) aufruft. 

8. Simulationsalgorithmus 

An dieser Stelle soll der algorithmische Ablaufplan der Simulation in AsAd1 in groben 
Zügen skizziert werden. Abb. 42 zeigt einen vereinfachten, schematischen Programm-
ablaufplan.  

Ist nAL > 1, beinhaltet das aktuelle Szenario eine erwartungsnutzenoptimale, 
endogene Bestimmung des liquiden Kapitals. In diesem Fall wird für den gegebenen 
Zustand der eindimensionale Suchalgorithmus BrentSearch(...) über ein gegebenes 
Sparintervall AL aufgerufen: valF(.) = - BrentSearch(AL).  

Ist IAR <= 0, dann soll das Altersvorsorgesparen entweder erwartungsnutzenoptimal 
bestimmt oder außen vor gelassen werden. Vier Fälle sind zu unterscheiden: 

• Ist nAL = 1 UND nAR = 1, bei

optimale, endogene Bestimmung des Altersvorsorgekapitals. In diesem F

gegebenes Sparintervall in AL aufgerufen: valF(.)= - BrentSearch(AL, AR(1)).  

• Ist schließlich nAL > 1 UND nAR > 1, beinhaltet das aktuelle Szenario eine erwartungs-
nutzenoptimale, endogene Bestimmung des liquiden Kapitals und des Altersvorsorge-
kapitals. Während
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orithmus in AsAd1. Abb. 36: Programmablaufskizze des Simulationsalg
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Z
Unterschied zur Optimierung nicht rückwärts sondern vorwärts in der Zeit berechnet 

ber
gitt erten Wahrscheinlichkeitsmatrizen 
für die Konjunktur und Beschäftigung (PiCum, PiECum) sowie die initialen Konjunktur- 
un

n 
Altersschleifen sind strukturgleich aufgebaut. Zunächst werden die Entscheidungsregeln 

ensjahr aus der Optimierungsdatenbank 
eingelesen. Innerhalb der Simulationsschleife werden dann zunächst die situations-

t. Anschließend wird für 
jeden Zustand die Budgetidentität berechnet und die Ergebnisvariablen in Zustandspfade 

Aus bensalter die 
Zustands- und Entscheidungsgitter in der Prozedur ScaleGrids(...) neu berechnet werden. 

jed
ber

9. 

I  Insbesondere 
liegt dem Modell keine Theorie der Selbstständigkeit zu Grunde. Auch wurden die 

Sel
von
• 

t jedoch zur Arbeitslosenversicherung. 
• Werden Selbstständige arbeitslos, erhalten sie direkt Arbeitslosengeld II/ Sozialhilfe. 
•  vgl. Anhang 14. 
• Selbstständige können keine Betriebsrentenbeiträge zahlen. 

Keine Berücksichtigung finden Sonderkonditionen, zu denen sich Selbstständige in der 
GRV nachversichern konnten oder solche, zu denen bspw. Künstler versichert sind.  

unächst wird die Modellinitialisierung Ini(...) aufgerufen. Da die Simulation im 

wird, beginnt die Initialisierung mit dem Alter des Berufseinstiegs, g0. Für dieses Alter 
echnet die Prozedur ScaleGrids(...) die altersspezifischen Zustands- und Entscheidungs-
er. Anschließend berechnet das Modell die kumuli

d Beschäftigungsindikatoren für ein Jahr über alle Simulationsläufe 1..nS. Das geschieht 
mittels diskreter stochastischer Simulation unter Rückgriff auf vier Vektoren an Zufalls-
zahlen, vgl. Kapitel Zustands- und Entscheidungsgitter, Interpolation. 

Diesen Initialisierungen schließen sich die beiden Hauptiterationen der Simulation an. 
In einer ersten Schleife wird die Erwerbsphase (g = g0 .. gR – 1), in einer zweiten Schleife 
wird anschließend die Rentenphase (g = gR .. gT) berechnet. Beide Phasen enthalten 
jeweils eine innere Schleife über die Anzahl der Simulationsläufe iS = 1 .. nS. Die beide

über alle möglichen Zustände für jeweils ein Leb

spezifischen Zustands- und Entscheidungsvariablen bestimm

geschrieben. Die Pfadvariablen dienen dem Simulationslauf der nächsten Periode g+1 als 
gangszustand. In der Erwerbsphase müssen zudem für jedes Le

Alle fünf Jahre ist die Wahrscheinlichkeitsmatrix der Beschäftigung neu zu bestimmen. In 
er Periode werden die Konjunktur- und Beschäftigungsindizes für die Folgeperiode neu 
echnet. Zwischen den beiden Phasen ist wieder die Dimensionalität anzupassen.  

Selbstständigkeit 

m Grundsatz behandelt AsAd1 Selbstständige wie abhängig Beschäftigte.

Einkommensprofile und Beschäftigungswahrscheinlichkeiten nicht speziell für 
bstständige geschätzt. Ledigleich institutionell weicht AsAd1 in folgenden 5 Punkten 
 der Gleichbehandlung mit Arbeitnehmern ab: 
Selbständige zahlen Beiträge in Höhe der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur 
GKV, GPV, GRV, nich

Ihnen steht der Vorwegabzug nach § 10 (3) EStG ungekürzt zu,

• Nach § 10a (1) EStG zählen freiwillig in der GRV versicherte Selbstständige nicht zum 
förderfähigen Personenkreis der Altersvorsorgezulagen bzw. des Sonder-
ausgabenabzugs. 
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10.

Die 
in ihre
Rechts
das Ja
freiwil
folgen
von sozialversicherungs- und steuerpflichtiger Regelbeschäftigung aus. Es unterscheidet 
2 Phasen: 

• Vor 2003 sind alle Arbeitsentgelte von weniger als 14% des Durchschnittsentgelts 
aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als für den Arbeitnehmer steuer- und 
sozialabgabenfrei unterstellt. Dementsprechend werden bis zu dieser Grenze auch 
keine Entgeltpunkte in der GRV erworben. Übergangslos greift ab 14% die reguläre 
Steuer- und Sozialabgabenlast und führt an dieser Stelle zu entsprechend hohen 
Grenzbelastungen. 

• Ab 

o 

teuer von 2% nach § 40a (2) EStG 
bzw. die pauschale Lohnsteuer nach § 40a (2a) EStG formal vom Arbeitgeber zu 

I werden Zeiten geringfügiger Beschäftigung mit 
Entgeltpunkten bewertet. Das Verhältnis des Geringfügigkeitsverdienst zum 
Durchschnittseinkommen wird mit dem Verhältnis der Arbeitgeber-Pauschal-
beiträge zur GRV (12%) zum Regelbeitragssatz (19,5%) multipliziert. 

o In der sog. Gleitzone zwischen 4.800,12 EUR und 9.600 EUR pro Jahr (§ 20a SGB IV) 

ver
Bem
grenze ein Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz von 25 % ergibt. Dieser Satz 
entspricht der Arbeitgeber-Pauschalabgabe bei geringfügiger Beschäftigung. 

den z von z. Zt. 
20,85 %. Daraus ergibt sich ein Arbeitnehmeranteil von 4,15%, der im Einzelfall 
vom individuellen Krankenversicherungssatz des Arbeitnehmers und dem 

 Geringfügige Beschäftigung und Gleitzone 

in schneller Folge wechselnde Regulierung der sog. "Minijobs" (§§ 8, 8a SGB IV) sind 
r aktuellen Ausprägung differenziert nachgebildet. Vereinfacht sind allerdings die 
voraussetzungen: Das Modell unterstellt eine geringfügige Beschäftigung,  sofern 
hresarbeitseinkommen einer Person unterhalb eines Grenzbetrags liegt. Eine 
lige Höherversicherung ist nicht unterstellt. Kumulationsmöglichkeiten über die im 
den genannten Grenzen hinaus sind nicht erfasst. Das Modell geht in diesen Fällen 

2003 bildet das Modell die Reform der geringfügigen Beschäftigung nach: 

Mini-Jobs bis 4.800 EUR / Jahr sind für den Arbeitnehmer gem. § 7 SGB V generell 
sozialversicherungsfrei. Der Wegfall der Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 39 EStG 
bleibt in AsAd1 unberücksichtigt, da die Pauschs

tragen ist. Auch die Arbeitgeber-Pauschalbeiträge zur Kranken- und Renten-
versicherung sind im Modell nicht als Belastung erfasst. Daher wird auch nicht 
zwischen Beschäftigung in Privathaushalten und sonstigen Mini-Jobs unter-
schieden.  

Gemäß § 76b SGB V

unterliegen Arbeitsentgelte der Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozial-
sicherung. Die Beitragsberechnung nach § 226 (4) SGB V reduziert die 
essungsgrundlage aber in einer Weise, dass sich an der Geringfügigkeits-

Oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze steigt der Arbeitgeberanteil unmittelbar auf 
 halben durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitragssat
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allgemeinen Beitragsniveau in allen Sozialversicherungen abhängt. Der so 
uzierte Arbeitnehmerbeitrag steigt bis zur Obergrenze der Gleitzone linear auf red

den vollen individuellen Arbeitnehmer-Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz. In 
AsAd1 ist die Berechnung insofern vereinfacht, als dass der Einstiegssatz stets 

beiträge, das Arbeitsentgelt wird oberhalb des Grundfreibetrags (ggf. zzgl. Kinder- 

Entgelten in diesem Bereich als Pflichtbeitragszeiten unterstellt. Ihre Bewertung 
rtung.  

und 
Sozialversicherungspflicht. Sie gelten als Pflichtbeitragszeiten. 

11. T

Auf 
Arbeits
keinen
loseng
abgebi
identisch sind. Die Arbeitslosenhilfe fällt ab 2005 ersatzlos weg. Als vierte Ersatzleistung 
kennt AsAd1 die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Mit Ausnahme der 
Grundsicherung sind Transferzeiten als Pflichtbeitragszeiten in der GRV unterstellt. 

Im Vergleich zur Alterssicherung und der Steuer- und Sozialabgabenberechnung sind 
die Transferleistungen nur in relativ grober Annäherung an das Gesetz programmiert. Da 
etliche
Modell den Umfang der Transferleistungen tendenziell etwas unterschätzen. Die 
wesen h g, 
Einkomme en 
untersche

• Arbeits r 
als ein Jahr arbeitslos ist. Die Anspruchsvoraussetzungen nach § 127 (2) SGB III 
werden nicht weiter geprüft. Nach § 129 SGB III entspricht das Arbeitslosengeld θ = 
60 % (
SGB III berechnet sich dieses pauschalierte Netto grundsätzlich aus dem 
ver etzten 52 Wochen vor Beginn 
der Arbeitslosigkeit. Da dieses vergangene Einkommen dem Modell nicht als 

we n yg 

zur ck

gleich dem Maximum von Null und der Differenz aus 0,25 und dem AN-Gesamt-
sozialversicherungsbeitragssatz ist. Bis zur Obergrenze steigt er dann linear auf 
seine Regelhöhe. Die Gleitzone bezieht sich nur auf die Sozialversicherungs-

oder Haushaltsfreibeträge) vollständig besteuert. In der GRV sind Zeiten mit 

steigt linear von der Mini-Job-Bewertung gemäß 1. bis zur regulären Bewe

o Alle Arbeitsentgelte ab 9.600 EUR pro Jahr unterliegen der regulären Steuer- 

ransferleistungen 

der Beitragsseite bildet AsAd1 die Beitragspflicht abhängig Beschäftigter in der 
losenversicherung ab. Selbstständige zahlen keine Beiträge, haben aber auch 
 Anspruch auf Arbeitslosengeld. Auf der Leistungsseite sind vor 2005 Arbeits-
eld, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe sowie ab 2005 Arbeitslosengeld I und II 
ldet. Vereinfachend ist dabei unterstellt, dass Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II 

 Sondervergünstigungen und Detailregelungen außer Acht bleiben, dürfte das 

tlic en Charakteristika in Hinblick auf Lohn- bzw. Bedarfsorientierun
ns- und Vermögensanrechnung sind aber strukturell erfasst. Im einzeln

idet AsAd1: 

losengeld wird gezahlt, wenn die versicherungspflichtige Person nicht länge

mit Kindern θ =67%) des sog. pauschalierten Nettoentgelts. Nach §§ 130 – 134 

sicherungspflichtigen Arbeitsentgelt während der l

Zustandsvariable xg,t zur Verfügung steht, kann die Vorschrift nicht exakt abgebildet 
rden. Statt dessen wird auf das in der Periode g potentiell erzielbare Einkomme
ü  gegriffen. 
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I  A
das Ar tsloser Zeit am Gesamtjahr (êg) 
und e

n nlehnung an die Berechnungsvorschrift aus §§ 129 und 136 SGB III ergibt sich 
beitslosengeld als Produkt aus dem Anteil arbei

 d m aufs Jahr hochgerechneten, pauschalierten Nettolohn: 

( )ˆ ˆTax   mit   .⎡ ⎤⎡ ⎤= ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅⎣ ⎦⎣ ⎦g g t t g g g tyt e y zve y y H w Yθ  

Gleichung 28: Berechnung des Arbeitslosengeldes in AsA

t

 

D
Arbeitseinkünfte ohne Berücksichtigung des steuerlichen Familienlastenausgleichs 
oder Altersvorsorgeaufwendungen zurück. Nach § 136 SGB III wird das pauschalierte 

tab
nac
Ges
vor
bek
we
Jah

• Arb
der
und
übe
pauschaliert. Die Voraussetzungen sind also die gleichen wie die des 
Arb
und auf sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer. Die Bezugsdauer ist 
unbeschränkt. Wie beim Arbeitslosengeld handelt es sich hier grundsätzlich um eine 

d1

ie Funktion Tax[.] gebe die Nettobelastung mit Steuern und Sozialabgaben auf 

Netto nach dem Lohnsteuer-Vorwegabzug berechnet. AsAd1 kennt keine Lohnsteuer-
ellen. Statt dessen werden Einkommensteuern auf Jahresbasis, also die Lohnsteuer 
h Jahreslohnsteuerausgleich gerechnet. In der abschließenden Berechnung des 
amtjahresnettoeinkommens unterliegt ytg in der Besteuerung dem Progressions-
behalt. Bei dieser Jahressteuerberechnung werden wieder alle im Zustand xg 

annten Einkünfte und Haushaltsmerkmale berücksichtigt. Auf die Leistung wird 
der das Partnereinkommen noch Vermögen angerechnet. Die Bezugsdauer ist ein 
r. 

eitslosenhilfe erhalten Beschäftigte bis einschließlich 2004, wenn sie grundsätzlich 
 Versicherungspflicht unterliegen, i. S. des § 190 SGB III unfreiwillig arbeitslos sind 
 kein Arbeitslosengeld mehr beziehen, da sie die Höchstdauer nach § 127 SGB III 
rschritten haben. Diese Höchstdauer ist in AsAd1 vereinfachend auf ein Jahr 

eitslosengeldes II (s.u.) mit der zusätzlichen Beschränkung auf die Zeit bis 2004 

Leistung, die vom Einkommen vor der Arbeitslosigkeit abhängt. Im Unterschied dazu 
findet allerdings nach § 193 SGB III eine Bedürftigkeitsprüfung statt. Das bedeutet 
insbesondere, dass Vermögen und Partnereinkommen angerechnet werden. Ähnlich 
dem Arbeitslosengeld berechnet sich das Transfereinkommen als Produkt aus dem 
Anteil arbeitsloser Zeit am Gesamtjahr (êg) und dem pauschalierten, potentiellen 
Nettolohn. Davon subtrahiert wird das einen Freibetrag übersteigende 
Partnereinkommen und das liquide Vermögen, soweit es einen personen- und alters-
abhängigen Freibetrag übersteigt: 

( ) [ ]( )
pauschaliertes Nettoeinkommen

Tax 0,97 Tax⎡ ⎤

Einkommensanrechnung

( )1− + −g aL
j

r aL FB

( )

1

Vermögensanrechnung

,  0

ˆ ˆmit   ,      1

=

, ˆ max

⎡ ⎤

= ⋅g t gyt e 65

,1 ,2

  

.

≤

⎡ ⎤⋅ − − ⋅ − − −⎣ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦g t t g HH t HH t ty zve y y zve y KG FBθ⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎛ ⎞⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

= ⋅ ⋅ = −

∑ ∑i

g g t t HH gy H w Y y e y +

ig

g gy

 

Gleichung 29: Berechnung der Arbeitslosenhilfe in AsAd1 
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Nach § 195 SGB III beträgt die Arbeitslosenhilfe θ = 53 % (mit Kindern θ =57%) des 
chalierten Nettoentgelts. paus

o Einkommensanrechnung: Der sich ergebende Betrag wird um das pauschalierte 
Netto-Haushaltseinkommen gekürzt. Eine vereinfachte Steuerberechnung 
unterstellt dabei eine Einzelveranlagung. Unberücksichtigt bleibt dabei das 
Kindergeld, ein Pauschbetrag von 3% des Einkommens und ein Freibetrag. Dieser 
Freibetrag entspricht nach § 194 SGB III dem hypothetischen Arbeitslosengeld des 
E
(1
G ng ist im Modell daher strenger 
als nach SGB III. 

pro 
Person und Lebensjahr bis max. 65. Altersvorsorgevermögen, aR, bleibt 

engeld unterliegt auch die -hilfe dem 
Progressionsvorbehalt.  

• Soz
Haushaltseinkommens vor Renteneintritt berechnet. Vor 2005 tritt die 
Arbeitslosenhilfe für versicherungspflichtige Arbeitnehmer, die aus dem Bezug von 

ergänzungsfunktion beschränkt. Die Bezugsdauer ist unbeschränkt. Im Unterschied 
zum Arbeitslosengeld und zur Arbeitslosenhilfe handelt es sich um eine grundsätzlich 
be

rmiert. Dieser Betrag, SHMt(.), ist 
bis zu 5 Personen differenziert. Weitere einmalige Leistungen werden nicht 
berücksichtigt. Das (ergänzende) Transfereinkommen berechnet sich daher als Summe 
aus den personenabhängigen Regelsätzen und Mietzuschüssen: 

1
EinkommensanrechnungRegelsätze, Miet-und Heizkostenzuschuss Vermö

.
max

≤

=

⎛ ⎞
⎤ − − −⎜ ⎟⎦

⎝ ⎠
∑ ∑

iP gn

t g aLi
j

FB aL FB
ym

gensanrechnung

,
⎡ ⎤

⎥
⎥

⎢ ⎥
 

hegatten, mindestens aber 80% des steuerfreien Existenzminimums nach § 32a 
) Satz 2 Nr. 1 EStG. Vereinfachend unterstellt AsAd1 diese 80% des 
rundfreibetrags, FBt. Die Einkommensanrechnu

o Vermögensanrechnung: Der sich soweit ergebende Transfer wird um Vermögen 
(aL) gekürzt, soweit es einen Freibetrag übersteigt. Der Freibetrag entspricht für 
Leistungsempfänger die vor (nach) 1948 geboren sind: FBaL = 520 € (200 €) 

anrechnungsfrei. Wie das Arbeitslos

ialhilfe bzw. ab 2005 Arbeitslosengeld II wird stets als untere Grenze des 

Arbeitslosengeld wegen Überschreitung der Jahresfrist heraus fallen, an die Stelle der 
Sozialhilfe. Sie ist daher vor 2005 auf Selbstständige und die Einkommens-

darfsorientierte Leistung. Sie bemisst sich nicht nach dem Verdienst vor der 
Arbeitslosigkeit sondern nach (pauschalierten) Bedarfssätzen. Vermögen und (Partner-
)Einkommen werden angerechnet. Maßgeblich ist einerseits der sog. "Eckregelsatz" 
zum laufenden Lebensunterhalt, SHSt. Daneben berücksichtigt AsAd1 einen 
pauschalierten Zuschuss zur Kaltmiete und zu den Heizkosten. Letztere sind im 
Modell vereinfachend auf 20% des Mietzuschuss no

( ) (
1

,. Tax ,
=

⎡⋅ + − − ⎣
=

∑ ∑ ∑i t t P i inP nP
i

g

SHS SHM n y yθ⎢
⎢

)
65

0⎢ ⎥
⎣ ⎦

Gleichung 30: Berechnung des Arbeitslosengeldes II in AsAd1 
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D
Person und einheitlich 80% für jedes Kind. Die Altersabhängigkeit des Faktors für 
Kinder wird vernachlässigt.  

züglich Steuern und Sozialversicherungsabgaben 
und zuzüglich des Kindergeldes. Abzuziehen ist ein Freibetrag in Höhe von 25% 

% bis auf max. 90% des Regelsatzes. 

ie Vermögensanrechnung ist mit der der Arbeitslosen-
hilfe vor 2003 identisch (s. o.). Im Unterschied zum Arbeitslosengeld unterliegt die 

AsAd1 weist die Grundsicherungsleistungen an Stelle des 
Arbeitslosengeldes zu, sobald mindestens ein Ehepartner das Renteneintrittsalter 
überschritten hat. Das Leistungsrecht entspricht grundsätzlich dem der Sozialhilfe 
bzw. des Arbeitslosengelds II. Im Wesentlichen bestehen folgende Unterschiede:  
o Das Vermögen von engen Verwandten (z.B. Kindern) bleibt anrechnungsfrei. 
o Es sind keine Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen. Analog werden auch keine 

Entgeltpunkte erworben. 

Die Summe der persönlichen Entgeltpunkte geht als anspruchsbegründender Faktor in 

Zunächst wird das versicherungspflichtige Entgelt bestimmt. Im Grundsatz entspricht 
das dem Einkommen aus unselbstständiger Arbeit, yw, bis zur Beitragsbemessungs-
grenze, BBGRt. Je nach Beschäftigungsstatus sind vier Fälle zu unterscheiden: 

• Die Person ist während des ganzen Jahrs beschäftigt (ê = 1). Das versicherungs-
pflichtige Entgelt entspricht unverändert dem Arbeitsentgelt bis zur BBGRt. Mit der 
Neufassung des § 166 2.a. SGB VI durch das 4. "Hartz"-Gesetz werden ab 2005 
mindestens 400 € (MiniJob(t)) als beitragspflichtig unterstellt, sofern der 
Beitragspflichtige (ergänzend) ALG II bezieht. Das beitragspflichtige Entgelt ist also 
auch nach unten hin begrenzt. 

er Skalenfaktor θi beträgt 100% für den Haushaltsvorstand, 80% für die zweite 

o Einkommensanrechnung: Der sich aus pauschalierten Regelsätzen, Miet- und 
Heizzuschuss ergebende Bruttotransfer wird um das pauschalierte Netto-
Haushaltseinkommen gekürzt. Dies entspricht den gesamten Arbeits- und 
sonstigen Transfereinkünften ab

des Regelsatzes und 15% des Betrages, den der soweit ermittelte 
Anrechnungsbetrag die Regelsätze, Miet- und Heizzuschüssen übertrifft. Dieser 
übersteigende Betrag ist für einen Einpersonenhaushalt auf 50% des Regelsatzes 
begrenzt. Die Begrenzung steigt mit jeder weiteren, bis zur fünften Person um 
jeweils 10

o Vermögensanrechnung: D

Sozialhilfe/Arbeitslosengeld II nicht dem steuerlichen Progressionsvorbehalt.  

• Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Wie 
Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II unterstellt auch die Grundsicherung eine Bedarfs-
gemeinschaft im Haushalt. 

12. Berechnung der persönlichen GRV-Entgeltpunkte 

die Berechnung der GRV-Rente ein. Die Berechnung erfolgt in drei Schritten: 
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• Die Person ist weniger als ein Jahr arbeitslos (ê < 1 und ep=1). In diesem Fall 
unterstellt das Modell den Bezug von Arbeitslosengeld. Seit 1998 gelten diese Zeiten 
nach § 3 Nr. 3 und § 166 Nr. 2 SGB VI als Pflichtbeitragszeiten. In AsAd1 sind sie 
vereinfachend stets als Pflichtbeitragszeiten unterstellt. Das beitragspflichtige Entgelt 
entspricht 80% des letztmaligen Bruttoarbeitsentgelts, also der Bemessungsgrundlage 

• 

sferleistung. 

• 

aus Zeiten der Beschäftigung, ys. 

In einem zweiten Schritt wird anschließend das (hochgerechnete) Jahresbruttoentgelt auf 
die Geringfügigkeitsregeln hin getestet.  

• Zeiten geringfügiger Beschäftigung vor 2003 werden nicht bewertet.  

• Ab 2003 sind auch Jahresbruttoarbeitseinkommen bis 9.600 € (Minijobs) 

schnitts-
einkommens Yt vor 2003) wird ein Regelverdienst als beitragspflichtige Zeit bewertet.  

• In der dazwischen liegenden Gleitzone steigt die Bewertung linear von derjenigen der 
Minijobs bis zur Regelbewertung an. 

• 

• n einkommen auf den 
Zeit um bis 92 begre

des Arbeitslosengelds.  

Die Person ist länger als ein Jahr arbeitslos (ê < 1 und ep=0). In diesem Fall unterstellt 
das Modell den Bezug von Arbeitslosenhilfe, bzw. -geld II. Nach § 3 Nr. 3 und § 166 Nr. 
2 SGB VI gelten diese Zeiten als Pflichtbeitragszeiten mit einem beitragspflichtigen 
Einkommen in Höhe der Tran

Person ist selbstständig und im aktuellen Beitragsjahr (teilweise) arbeitslos (ê < 1). 
Selbstständige erhalten kein Arbeitslosengeld oder -hilfe. Das beitragspflichtige 
Entgelt entspricht daher nur dem Entgelt 

versicherungspflichtig. Die entsprechenden Zeiten werden gem. § 76b SGB VI 
bewertet mit dem Anteil des Bruttoverdienst am Durchschnittseinkommen 
multipliziert mit dem Verhältnis des Arbeitgeber-Pauschalbeitrags zur Renten-
versicherung (z. Zt. 12%) zum GRV-Beitragssatz. 

• Oberhalb einer Verdienstgrenze von 9.600 €/Jahr (bzw. 14% des Durch

In einem dritten Schritt werden die Entgeltpunkte in drei Fällen aufgewertet: 

Für Versicherungszeiten bis 1992 gemäß der sog. Rente nach Mindesteinkommen auf 
das 1,5fache bis maximal 0,75 EP,. Eine Aufwertung auf pauschal 0,75 EP wurde als 1 
Jahr Kindererziehungszeit gewährt. 

Mit der Rentenreform 1992 wurde die Rente ach Mindest
ra nzt. Die Kindererziehungszeit wurde aber für alle ab 1992 

Geborenen auf 3 Jahre ausgeweitet. Das Modell bindet Kindererziehungszeiten nach 
§§ 56, 70 (2) SGB VI an Alleinerziehende oder im Zwei-Personen-Haushalt an die 
Mutter. 
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• Seit 1998 werden die zusätzlichen Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten additiv 
und ohne Anrechnung zu Entgeltpunkten aus Beschäftigung während der 
Kindererziehung gewährt. Außerdem stieg die Aufwertung bis 2000 in drei Schritten 
von 0,75 auf 1 EP.  

• Seit dem AvmEG werden ab einem Renteneintritt nach 2001 außerdem die ersten 10 
Jahre Kindererziehung als Kinderberücksichtigungszeiten (§ 57 SGB VI) 
rentensteigernd gewertet. (Diese Kinderberücksichtigungszeiten sind bereits mit der 
RR 1992 eingeführt worden, zunächst jedoch ohne eigene direkte Bewertung. Die 
indirekte Bewertung kann im Zuge der vereinfachten Gesamtleistungsbewertung in 
AsA  nicht berücksichtigt werden). Das geschieht in einem zweistufigen Verfahren: 

o Sind für diese Zeit gleichzeitig Pflichtbeiträge vorhanden, werden die daraus 

d1

erwachsenden Entgeltpunkte um 50% aufgewertet (§ 70 Abs. 3a Nr. a SGB VI). Die 
Aufwertung ist auf 0,3336 Entgeltpunkte pro Jahr begrenzt. 

o Werden gleichzeitig 2 Kinder oder mehr erzogen, bis das jüngste 10 Jahre alt ist, 
wird das entsprechende Jahr mit mindestens 0,996 Entgeltpunkten bewertet. 

13. Fehlerabschätzung in der Berechnung der GRV-Rente 

An dieser Stelle soll begründet werden, warum die Risikostruktur der lohn-
dynamisierten gesetzlichen Rente im Prognosezeitraum in Gleichung 17 (S. Gleichung 17) 
vereinfachend mit der Zufallsvariable ŵt modelliert ist. Wie in Gleichung 1 (S. 22) oder 
Gleichung 2 (S.36) dargelegt, schreibt AsAd1 den aktuellen Rentenwert im 
Prognosezeitraum t >2004 gemäß der Rekursion in § 68 Abs. (5) bzw. § 255e Abs. (4) SGB 
VI fort. Dies kann vereinfacht werden: 
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Gleichung 31: Vereinfachung der Rekursion des aktuellen Rentenwerts im Prognosezeitraum 

Nach Konstruktion verändert sich das Durchschnittseinkommen zur Berechnung des 
aktuellen Rentenwertes vor Steuern und Transfers im Prognosezeitraum nicht mehr. Yt / 
Yt-1 ist daher stets gleich 1. Die Faktoren der Rentenreformgesetze 2001 und 2004 sind aus 
Sicht des Modells durch das Szenario S exogen gegeben und daher bekannt. Zur 
Vereinfachung der Notation seien sie im Folgenden durch die Relation ct / ct-1 bzw. dt für 
den Nachhaltigkeitsfaktor wieder gegeben. Damit lässt sich die Rekursion weiter 
vereinfachen zu: 
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Die Konstanten ct und Dt = Πτ dτ sind dem Modell a priori für jeden Zeitpunkt bekannt. 
Sie setzen sich zusammen aus den Gesetzesparametern, dem (projizierten) GRV-
Beitragssatz τR,t-1 und der Relation der Rentneräquivalenzquotienten. Die Zufallsvariable 
ŵt-1 hingegen ist dem Modell zum Zeitpunkt t unbekannt. Um das aggregierte Lohnniveau 
der Vorperiode nicht als eigene Zustandsvariable berücksichtigen zu müssen, wird ŵt-1 
daher durch ŵt angenähert. Die Vereinfachung ist aus zwei Gründen unproblematisch:  

• Erstens handelt es sich bei {ŵt} um einen stationären Prozess. Seine Realisationen 
konvergieren asymptotisch gegen eine ergotische Verteilung, vgl. Abb. 3, S. 64. Über 
die gesamte Rentenphase betrachtet, macht es daher im Mittel über eine große 
Anzahl an Simulationen keinen Unterschied, ob gesetzesgetreu mit der verzögerten 
Realisation ŵt-1 oder vereinfacht mit der kotemporären Realisation ŵt gerechnet wird.  

• Zweitens bedeutet die Zeitverschiebung nur eine verzögerte Anpassung der Renten an 
den gesamtwirtschaftlichen Lohnprozess. Sie verändert die relative Position der 
Rentner gegenüber Arbeitnehmern zu jeweils einem bestimmten Zeitpunkt. In AsAd1 
treten aber nie Erwerbs- und Rentenphase gleichzeitig auf. Die relative Verschiebung

ätigen tritt in der 

d1 e des 

t.

d1

Quasi durch die Hintertür kommt aber nun erneut der in t unbekannte, konjunkturelle 
Lohnfaktor der Vorperiode ŵt-1 ins Spiel. Ein weiteres Mal steht AsAd1 damit vor dem 
Problem, während der Rückwärtsinduktion in der Optimierung den Zustand der Welt in t-
1 zum Zeitpunkt t nicht zu kennen: 

 
über eine Gesamtpopulation aus Rentnern und Erwerbst
Einzelfallprojektion von AsA  also nicht in Erscheinung. In der Perspektiv
Modells gewinnt die Verschiebung daher nur ein einziges Mal, im Jahr des 
Renteneintritts, an Bedeutung. In der Lebenszyklusbetrachtung kann dieser 
Verschiebungseffekt getrost vernachlässigt werden. 

Probleme aber bereitet die jährliche Rentenanpassung zum 01. Juli statt zu Jahres-
beginn. Sie erzwingt, die Rentenanpassung als Mittelwert zweier aktueller Rentenwerte 
zu berechnen: Wie in Gleichung 17 formuliert, verändert sich die Jahresrente in t 
gegenüber t-1 gemäß dem Mittelwert der aktuellen Rentenwerte aus t und t-1, DARW . In 
der Periodizität des Kalenderjahrs macht AsA  damit zwar keinen systematischen Fehler. 
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Ein weiteres Mal bleibt nichts anderes übrig, als ŵt-1 durch ŵt zu ersetzen: 
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Die Version b) kann zwar nunmehr berechnet werden. Sie gibt die halbjährige 
Verzögerung korrekt wieder. Auch der Erwartungswert der beiden Versionen stimmt 
überein, da E[ŵt] = E[ŵt-1] = 1. Allerdings wird das Risiko in der Rentendynamik durch den 
unsicheren Lohnprozess leicht überschätzt. Das zeigt ein Vergleich der Varianzen der 
Versionen a) und b): 
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 der 

einzige Parameterkonstellation, unter der die Vereinfachung nicht zu einer 
systematischen Überschätzung der lohnbezogenen Risikostruktur der Rentenanpassung 
führt, führt gleichzeitig in die Unlösbarkeit des Modells. 

Offensichtlich ist die Vereinfachung b) identisch mit a), wenn
Autoregressivitätsparameter α=1 beträgt. Dies Ergebnis ist schon ein wenig skurril: Die 
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In diesem Fall nämlich wären die einzelnen Realisationen des konjunkturellen 
Lohnprozesses vollständig integriert. Ein solcher Einheitswurzel-Prozess ist jedoch nicht 
nur empirisch problematisch: Widerspricht er durch seinen Hang zur Persistenz doch 
dem Begriff der Konjunktur, den der Prozess gerade simulieren soll. Vor allem aber lässt 
sich kein Erwartungsgleichgewicht mehr bilden (vgl. Anhang 6, S. 268). Die möglichen 
Zeitpfade der stochastischen Lohnentwicklung konvergieren in asymptotischer 
Betrachtung nicht mehr gegen eine ergotische Grenzverteilung. Bereits mit kleinen, 
zufälligen Innovationen σε

2→ 0 nimmt der Prozess eine beliebige Eigendynamik an, 
sofern der Zeithorizont nur "lang genug" ist.   

Ihr Ausmaß hängt systematisch von den Szenarienparametern in {Ct} ab. Die 
Überschätzung variiert daher mit der Zeit, ist insgesamt aber eher klein: 
Erwartungsgemäß zeigt der Lohnprozess eine hohe Autoregressivität von α≈0,97 und 
gewisse zufällige Innovationen σε

2 > 0,vgl. Kapitel Konjunktur und Wachstum, 
Beitragssätze, S. 80. Der Prozess konvergiert asymptotisch gegen eine fixe 
Grenzverteilung. In guter Annäherung kann daher σw,t-1

 ≈ σw,t
 gesetzt werden. Die Varianz 

von ŵt entspricht aber gerade dem zweiten Klammerterm in der letzten Zeile der Varianz 
"zu a)". Der Varianzausdruck b) unterscheidet sich dann nur noch durch den letzten 
Summanden von der "wahren" Varianz nach a). Die Vereinfachung b) überschätzt die 
"wahre" Risikostruktur in diesem Fall also um einen Faktor 2CtCt-1(1-α), (1-α)≈0,03. Ct, Ct-1 

liegen nahe bei 1. Die Varianz des vereinfachten durchschnittlichen aktuellen Renten-
werts überschätzt die "wahre" Varianz also um etwa 6% der Varianz des konjunkturellen 
Lohnprozesses. Das Produkt CtCt-1 ist aufgrund steigender Beitragssätze und der 
Entwicklung des Äquivalenzrentnerquotienten in absehbarer Zukunft typischer Weise 
etwas größer als eins. Während der Einführungsphase des "Altersvorsorgeanteils" steigt 
es zusätzlich über die Zeit an.  

14. Einkommensteuern und Sozialabgaben 

Das Modell kennt folgende 7 Einkunftsarten: 
• Einkünfte aus selbstständiger Arbeit gem. § 18 EStG, ysg,, 
• Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit gem. § 19 EStG, ywg, 
• Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 20 EStG, r⋅aLg,  
• unter den Sonstigen Einkünften gem. § 22 EStG die Leistungen der GRV, pg und solche 

aus Altersvorsorgeverträgen, pag,, 
• Unter den Steuerfreien Einnahmen gem. § 3 EStG die dem Progressionsvorbehalt (§ 

32b EStG) unterliegenden Transfereinkommen Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, ytg, 

estandteile, die nach § 3 Nr. 63 EStG 
n. 

gem. § 
aL, unterliegen als Einkünfte aus 

Kapitalvermögen vollständig der Einkommensteuer, so dass der volle Werbungskosten-

sowie die nicht unter 32b fallenden Transfers ymg. 

Zu den Steuerfreien Einnahmen zählen auch Lohnb
per Entgeltumwandlung in eine betriebliche Altersvorsorge investiert werde
Kapitalerträge behandelt das Modell nicht nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren 
3 Nr. 40 EStG. Zinserträge aus liquidem Vermögen, 
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abzug und Sparerfreibetrag 
Lohnersatzeinkommen sind pe

angesetzt werden kann. Die Arbeits-, Renten- und 
rsonenspezifisch, Kapitaleinkünfte und bedarfsorientierte 

Leistungen sind je Haushalt ausgewiesen. Das Modell kennt keine negativen Einkünfte.  

: 

die p on zogen Sozial

Die Brutto-Einkommensteuer incl. Solidaritätszuschlag und 

Den Familienlastenausgleich als Summe des Kindergelds und der Kinderfreibetrags-
 
 

und nicht kindbezogen durchgeführt. Dadurch 
der 

ieser 
 

 der Sonderausgabenabzugswirkung 

ngs-
die Pauschalen gem. § 9a EStG 

für 
hbetrag für GRV-Renteneinkünfte. 

lbstständiger Arbeit, ys, werden als Gewinneinkünfte 
ll kennt 

winnermittlung gemäß §§ 4 – 7 EStG. Ferner unterstellt das 
Modell, dass entweder Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-, Kranken- 
und Pflege- (nicht aber Arbeitslosen-) Versicherung vorliegt, oder dass sich die 

 
rwegabzugs der Vorsorgeaufwendungen 

o Von den Einkünften aus unselbstständiger Arbeit, yw, werden die Arbeitnehmer-
anteile an den Sozialversicherungsbeiträgen zur Gesetzlichen Renten-, Kranken-

Im einzelnen berechnet der Steueralgorithmus

• ers enbe en versicherungsabgaben, bSVg, 

• ohne Berücksichtigung von 
Kinderfreibeträgen (§ 32) oder privaten Altersvorsorgeaufwendungen,   

• 

wirkung bzw. – seit 1996 – Ergebnis der Bestberechnung. Aus Vereinfachungsgründen
wird die Bestberechnung im Unterschied zu den §§ 62 - 78 EStG haushaltsbezogen

ergibt sich eine für die Lebenszyklus-
betrachtung zu vernachlässigende aber systematische Überschätzung 
Steuerzahllast in einem schmalen Einkommensbereich im oberen Drittel bei mehr als 
einem Kind, dessen Breite und untere Grenze mit der Kinderzahl steigt. 

• Den steuerlichen Teil der privaten Altersvermögensförderung gem. § 10a EStG. D
Betrag ist Null, wenn die direkten Zulagen gem. §§ 79 – 86 EStG (tRd) günstiger sind –
oder aber das aktuelle Szenario bzw. Jahr keine Altersvorsorgeförderung oder -
beiträge vorsieht. Andernfalls entspricht er
abzüglich Zulagen.  

Der Algorithmus folgt in 5 Stufen der Systematik des § 2 EStG: 

1. Die Summe der Einkünfte wird als Überschuss der Einnahmen über die Werbu
kosten gebildet. Als Werbungskosten werden jeweils 
abgezogen: Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von, der Pauschbetrag 
Kapitaleinkünfte von und der Werbungskostenpausc

o Die Einkünfte aus se
behandelt. Sämtliche Ausgaben sind also bereits abgezogen. Das Mode
keine eigene Ge

selbstständige Person zu gleichen Konditionen freiwillig versichert hat. Auf ys sind 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen.
Im Gegenzug fällt die Kürzung des Vo
(s.u.) weg.  
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/Pflege- und Arbeitslosenversicherung personenbezogen berechnet (bSVi). Gemäß
115 SGB IV werden dafür zwischen 2002 und 2008 Beiträge zur betrieblic
Altersvorsorge aus Entgeltumwandlung bis zur Beitragsbemessungsgre

 § 
hen 

nze in der 

og. 
egen arbeit-

ngspflicht. Zur 
aus 

andlung gem. § 3 Nr. 63 EStG auch nach 2008 abgezogen. Ab 2008 sind 

n, werden Kranken- und Pflegeversicherungs-
et. Ab 

 Alterseinkünfte dem vollen Beitragssatz zur GPV. Der 
 

nach dem 
Alterseinkün geset

- Vor 2005 wird der Ertragsanteil gem. § 22 EStG zur Summe der Einkünfte hinzu 
addiert. Aus Vereinfachungsgründen bezieht sich die Zeitreihe der Ertrags-
anteile in der Parameter-Datenbank auf ein Renteneintrittsalter von 65. 

 

Freibetrag nominal festgeschrieben und nicht mehr an die Preisentwicklung 

 Besteuerungsanteil 
trags jährlich um 2% von 52% auf 80%.  

040 steigt der Besteuerungsanteil 
ung 

llem Umfang steuerpflichtig 
AsAd1 

t.  

zogen.  

3. Zum Einkommen sind Sonderausgaben und Vorsorgeaufwendungen abzuziehen. 

GRV abgezogen.  

Das Modell unterscheidet zwischen Geringfügiger Beschäftigung, der s
Gleitzone und Normalbeschäftigungsverhältnissen. Erstere unterli
nehmerseitig weder der Besteuerung noch der Sozialversicheru
weiteren Steuerberechnung werden Betriebsrentenbeiträge 
Entgeltumw
sie jedoch wieder sozialversicherungspflichtig.  

o Auf die Einkünfte aus GRV-Rente
beiträge mit dem hälftigen Beitragssatz für Arbeitnehmer/innen berechn
2004 unterliegen
Besteuerung unterliegen GRV-Renten bis 2004 nur anteilig. AsAd1 bildet den
Stufenplan des Übergang zur nachgelagerten Besteuerung 

fte z ab:  

- Für das Jahr 2005 wird der Besteuerungsanteil für Neuzugänge und den
Bestand auf 50% angehoben. Die restlichen 50% werden als individueller 

angepasst.  

- Für Rentenneuzugänge der Jahre 2006 bis 2020 steigt der
zur Ermittlung des Freibe

- Für Rentenneuzugänge der Jahre 2021 bis 2
jährlich um 1%, bis ab 2040 schließlich die volle nachgelagerte Besteuer
erreicht ist. 

o Die Einkünfte aus Altersvermögenskapital, sind in vo
und werden daher ungekürzt zur Summe der Einkünfte hinzugerechnet. 
unterstellt in Analogie zu Betriebsrenten eine volle GKV- und GPV-Beitragspflich

o Von den Kapitaleinkommen wird schließlich noch der Sparerfreibetrag abge

2. Der Gesamtbetrag der Einkünfte ist mit der Summe der Einkünfte identisch. 
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o Zunächst wird nach § 10c (1) ein Sonderausgabenpauschalbetrag ab
Gemäß gem. § 1

gezogen. 
0 (1) Nr. 2 EStG sind u.a. die Sozialversicherungsbeiträge 

) Nr. 
uf eine ganze Reihe weiterer Sonderausgaben wie Kirchensteuer, 

r 
ieht in einem 

den 
len und ist in AsAd1 

w lgt e de

ird in einem ersten dreistufigen Verfahren zunächst die sog. 
o rausgabenabzugs berechnet. 

Berechnungsgrundlage ist der Arbeitslohn. Grundsätzlich beträgt die VP 20% 

egabzug (3.068 EUR in 2003) abzüglich 16% 

rgeaufwendungen den Betrag aus 1. überschreiten, wird die 

verbleibenden Differenz bis zur Hälfte des Grundhöchstbetrags zur 

 so ergebende Betrag wird auf den nächsten durch 36 EUR (2003) ohne 
i 

iplizieren. 

ch nach 
o  hin
- 

- Hinzu addiert wird der um 16% der Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit 

Hälfte der verbleibenden Differenz bi

Letztlich werden als Sonderausgaben
chstbetrags-

o Das Alterseinkünftegesetz sieht vor, ähnlich der sukzessiven Einführung der 
nachgelagerten Besteuerung die GRV-Beiträge sukzessive steuerfrei zu stellen. Der 

 Arbeitgeber 
beginnt in 2005 mit 60%. Da aber der Arbeitgeberanteil mit 50% bereits heute 

grundsätzlich als Sonderausgaben abziehbar. Darüber hinaus kennt der § 10 (1
1 – 9 EStG noch a
Unterhalts-, Weiterbildungskosten, Versicherungsbeiträge etc., die in AsAd1 abe
nicht in Erscheinung treten. Der Abzug dieser Sonderausgaben gesch
zwei mal dreistufigen Verfahren. Diese Regelung darf sich wohl zu 
seltsamsten Konstruktionen des Einkommensteuerrechts zäh

ie fo nachg bil t: 

o Nach § 10c (2) w
V rsorgepauschale (VP) als untere Grenze des Sonde

(18%) des Arbeitslohns (vor 1997). Dieser Betrag wird in 3 Stufen gekürzt: 
1. Er ist begrenzt auf einen sog. Vorw

des Arbeitslohns. 
2. Soweit die Vorso

verbleibende Differenz bis zum Grundhöchstbetrag (1.334 EUR in 2003) zur 
Vorsorgepauschale addiert. 

3. Soweit die Vorsorgeaufwendungen den Betrag aus 2. überschreiten, wird die 
Hälfte der 
addiert. 

Der sich
Rest teilbaren Betrag abgerundet. Vorwegabzug und Grundhöchstbetrag sind be
gemeinsamer Veranlagung mit 2 zu mult

o Nach § 10 (3) ist die Abziehbarkeit der Sozialversicherungsbeiträge aber au
ben  begrenzt. Das geschieht gleichfalls in einem dreistufigen Verfahren: 

Die Grenze besteht zunächst aus dem Grundhöchstbetrag (1.334 EUR in 2003). 

verminderte Vorwegabzug (3.068 EUR in 2003). 
- Soweit die Vorsorgeaufwendungen den Betrag aus 2. überschreiten, wird die 

s zur Hälfte des Grundhöchstbetrags 
addiert. 

 abgezogen das Maximum aus Sozial-
versicherungsbeiträgen und VP begrenzt durch die dreistufige Hö
regelung.  

Freistellungsanteil der Gesamtaufwendungen von Arbeitnehmer und
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steuerfrei ist, verbleiben für den Arbeitnehmer im Einführungsjahr nur mehr 10%
bzw. 20% des Arbeitnehmeranteils. Dieser Anteil der steuerfrei 

 
zu stellenden 

Arbeitnehmer-GRV-Beiträge steigt bis 2025 um jährlich 4% auf 100%. Beiträge zu 
Leibrentenversicherungen, die weder beleihbar noch vererblich, veräußer- oder 
kapitalisierbar sind, also insbesondere auch GRV-Beiträge, können nach § 10 (3) der 

 2025) von 
bgezogen werden. Für Ehegatten verdoppeln sich 

äge 
vom 

sphase zu vermeiden, sieht das Gesetz eine Bestberechnung bis 
einschließlich 2019 vor. 

4. Das zu versteuernde Einkommen berechnet sich aus dem Einkommen nach Abzug des 
Haushaltsfreibetrags für Alleinerziehende, der Kinderfreibeträge und der Altersvor-

 
äßigung das 

n unberücksichtigt. Gleiches gilt für die Altersvorsorge-
rkung 

 dieser dritten Bestberechnung sind 
 dem 

en Einkommen bleiben unberücksichtigt. 
Insgesam n Fälle  unte

1.  Das Kindergeld überwiegt die steuerliche Kinderfreibetragswirkung und der 
die 

2. wirk  un  der 

euerliche Kinderfreibetragswirkung und der 
die 

e steuerliche Kinderfreibetragswirkung und der 
die 

 
vor-

Neufassung des EStG maximal bis zu 60% (2005), 62% (2006) ... 100% (ab
20.000 € (in Preisen von 2004) a
diese Grenzwerte. Vorsorgeaufwendungen, die keine Rentenversicherungsbeitr
sind, werden bis zu einem einheitlichen Höchstbetrag (1.500 EUR) 
Gesamtbetrag der Einkünfte abziehbar sein. Um Schlechterstellungen zu Beginn 
der Einführung

sorgeaufwendungen nach § 10a EStG. Die Kinderfreibeträge werden allerdings nur
vom Einkommen abgezogen, sofern die dadurch entstehende Steuererm
ausgezahlte Kindergeld überwiegt. Bei dieser zweiten Bestberechnung bleiben die 
Altersvorsorgeaufwendunge
aufwendungen: Sie werden nur dann vom ZVE abgezogen, wenn die Steuerwi
größer ist als die Summe direkter Zulagen. Bei
nach § 10a (2) EStG in jedem Fall die Kinderfreibeträge abzuziehen. Die
Progressionsvorbehalt unterliegend

t si d 4  zu rscheiden:  

Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen bewirkt eine Steuerermäßigung, die 
Summe der Zulagen übertrifft. 

Das Kindergeld überwiegt die steuerliche Kinderfreibetrags ung d
Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen bewirkt eine Steuerermäßigung, die 
kleiner oder gleich der Summe der Zulagen ist. 

3. Das Kindergeld ist geringer als die st
Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen bewirkt eine Steuerermäßigung, die 
Summe der Zulagen übertrifft. 

4. Das Kindergeld ist geringer als di
Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen bewirkt eine Steuerermäßigung, 
kleiner oder gleich der Summe der Zulagen ist. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei der faktischen Einkommensteuerberechnung
nicht wie bei der Entscheidungsrechnung zwischen 1., 2. oder 3., 4. die Alters
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sorgebeiträge nie und bei der Entscheidungsrechnung zwischen 1., 3. oder
Kinderfreibeträge immer abgezogen werden. Der Algorithmus

 2., 4. die 
 geht wie folgt vor:  

Zunächst werden in jedem Fall berechnet: 

ZV , T ls z ersteu uer ohne 

sichtigung 
d rogre svorb lt

In Abhängigkeit des Besteuerungsjahrs 
r 

g des 
das Modell die Best-

b 2002 schließt sich die Bestbetrachtung zwischen den direkten Alters-
 10a 

rsteuerndes Einkommen mit Kinderfreibeträgen 
 

nunmehr die Förderung der Altersvorsorge-
nd 

Kindergeld und 
steuerlicher Familienleistungsausgleich

 zu 
g in jedem Fall unter Abzug der 

-
 

teuerschuld um die Summe der Zulagen. Ist die steuerliche Kinder-
 um das 

5. 

o E1 1 a u v erndes Einkommen und Brutto-Einkommenste
Kinderfreibeträge, ohne Altersvorsorge aber ggf. unter Berücksichtigung des 
Progressionsvorbehalts, 

o ZVE2, T2 als zu versteuerndes Einkommen und Brutto-Einkommensteuer mit Abzug 
der Kinderfreibeträge aber ohne Altersvorsorge und ggf. unter Berück

es P ssion eha s. 

und der Entscheidungsrechnung, ob die 
Kinderfreibetragswirkung oder das Kindergeld günstiger ist, ergibt sich dann de
Familienlastenausgleich eindeutig als Summe des Kindergeldes, als Summe aus 
Kindergeld und Freibetragswirkung oder als Freibetragswirkung. In Abweichun
exakten Berechnungsvorschriften in §§ 62-78 EStG berechnet 
betrachtung nicht kind- sondern haushaltsbezogen. 

6. A
vorsorgezulagen gem. §§ 83 - 86 EStG und der steuerlichen Abzugswirkung nach §
EStG an. 

o Zunächst wird der abzugsfähige Betrag berechnet. 

o ZVE3 ergibt sich dann als zu ve
und nach Abzug der Altersvorsorgeaufwendungen. Ohne Berücksichtigung des
Progressionsvorbehalts kann 
aufwendungen berechnet werden als Differenz aus Steuerermäßigung u
Zulagen.  

7. Schlussendlich können die Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, 
 sowie die die Altersvorsorgezulagen 

übersteigende steuerliche Entlastung nach § 10.a EStG berechnet werden. Dabei ist
beachten, dass der Solidaritätszuschla
Kinderfreibeträge berechnet wird.  

Ist die steuerliche Riester-Förderung günstiger, erhöht sich die Soli-Bemessungs
grundlage um die Summe der direkten Zulagen. Außerdem erhöht sich die
Einkommens
freibetragswirkung günstiger als das Kindergeld, erhöht sich die Steuerschuld
Kindergeld.  
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15. Altersvorsorgezulagen 

Grundsätzlich sind Angebote der betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
w. des 

. Zulagen und 
Sonderausgabenabzug können in der betrieblichen Säule allerdings nicht zusätzlich in 
Anspruch genommen werden.  

sich aus der Grundzulage und den Kinderzulagen zusammen. Nach § 85 EStG werden – 
gut 

 Modell geht davon aus, dass ein persönlicher, positiver Riester-Sparbeitrag mit 
r 

 
em beide Ehepartner nicht sparen. In beiden Fällen werden die direkten 

gung für einen Partner keine Eigenbeiträge vor und 
wird 

er sich 
htigung der ungekürzten Zulagen für beide Partner ergibt (s.u.). Das 

 
einer 

die 
te Person ihren Mindesteigenbeitrag nicht vollständig 

2, S. 2059), dass beide Zulagen im Verhältnis der 

ind. 

eiträge vor und 
spart seine Partnerin mindestens ihren Mindesteigenbetrag nach § 86 (1) EStG, 

r 
ei 

Erfüllung des Mindesteigenbeitrags durch die Ehefrau vollständig ausgeschöpft 

tigten 
 hin zu überprüfen. Beide Ehepartner erhalten dann 

förderfähig, sofern sie die den Kriterien des Betriebsrentenrechts bz
Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) entsprechen

Zunächst wird die ungekürzte Zulagenhöhe bestimmt. Die ungekürzten Zulagen setzen 

bei zwei Zulageberechtigten – die Kinderzulagen grundsätzlich der Mutter 
geschrieben.  

Das
einer eigenständigen Zulagenberechtigung gem. § 10a (1) und § 79 Satz 1 EStG einhe
geht. Liegt hingegen kein eigener Sparbeitrag vor, sind drei Fälle zu unterscheiden: 

1. Es handelt sich um einen Einzelverdiener oder um ein gemeinsam veranlagtes
Ehepaar, bei d
Zulagen auf Null gekürzt.  

2. Liegen bei gemeinsamer Veranla
spart seine Partnerin weniger als ihren Mindesteigenbetrag nach § 86 (1) EStG, 
ihre Zulage im Verhältnis ihrer Beiträge zu dem Mindesteigenbeitrag gekürzt, d
unter Berücksic
Modell geht in diesem Fall von einer abgeleiteten Zulagenberechtigung für den
Ehemann gem. § 79 Satz 2 EStG aus. Das Gesetz lässt offen, was im Fall 
abgeleiteten Zulagenberechtigung mit dessen Zulagenanspruch geschieht, wenn 
nach § 10a (1) direkt berechtig
leistet. Das Modell folgt in diesem Fall der Rechtsauffassung des Kirchhoff'schen EStG 
Kompaktkommentars (KIRCHHOF, 200
Gesamtbeiträge zum Mindesteigenbeitrag des direkt Berechtigten unter Berück-
sichtigung beider ungekürzter Zulagen zu kürzen s

3. Liegen bei gemeinsamer Veranlagung für einen Partner keine Eigenb

erhalten beide die volle Zulagenhöhe. Auch in diesem Fall geht das Modell von eine
abgeleiteten Zulagenberechtigung für den Ehemann gem. § 79 Satz 2 EStG aus, die b

werden kann (§ 86 (2) EStG). 

In den Fällen 2 und 3 sind jeweils nur die Eigenbeiträge der direkt zulagenberech
Person auf den Mindesteigenbeitrag
ein gleichmäßig gekürzte oder volle Zulage. 
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Im Fall 1 berechnet das Modell für beide den Mindesteigenbeitrag, in den Fällen 2 und 
3 jeweils nur für die Person mit positiver Ersparnis. Der Mindesteigenbeitrag hängt vom 

on der 
nach oben durch die maximalen 

l 
ng den Eigenbeiträgen des Sparers und den 

im Fall 

persönlichen Jahres-Bruttoarbeitsentgelt ab. Er ist nach unten durch einen v
Kinderzahl abhängigen Mindestsockels und 
Abzugsbeträge nach § 10a EStG begrenzt.  

Er setzt sich zusammen aus den Eigenbeiträgen und den ungekürzten Zulagen, im Fal
einer abgeleiteten Zulagenberechtigu
ungekürzten Zulagen für beide. Daher sind die eigenen, ungekürzten Zulagen und 
einer abgeleiteten Zulagenberechtigung (Fälle 2 und 3) auch die des Ehegatten 
abzuziehen (§ 86 Satz 2 EStG). Daraus errecht sich ein nach oben auf 1 begrenzter, 
persönlicher Kürzungsfaktor mit dem die ungekürzte Zulage multipliziert wird. 

16. Kalibrierung Entgeltpunkte 

Quintilsinternpoaltion Entgeltpunkte
Quelle: AVID 1996, Band 1, Tab. 201, Versichertenrente der GRV nach Geburtskohorten (Alter 1995) - 
e. Schichtung des projiz. Zahlbetrags im 65. Lebensjahr, ABL, Angaben in DM, Priese 1996

Mittelwerte
incl. Alle Alle

von bis unter Soz.Vers. EP Alle Alle Alle Alle
1 50 25 27 0,58 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0

50 100 75 81 1,73 0,8 0,3 1,3 0,9 0,3 1,5
100 200 150 161 3,45 3,8 1,5 6,2 4,7 1,8 7,7
200 400 300 322 6,90 9,1 3,3 15,1 13,8 5,1 22,8
400 600 500 537 11,50 7,7 2,9 12,8 21,5 8,0 35,6
600 800 700 751 16,10 7,1 3,6 10,7 28,6 11,6 46,3
800 1.000 900 966 20,70 7,9 4,4 11,5 36,5 16,0 57,7

1.000 1.200 1.100 1.181 25,30 7,4 4,5 10,4 43,9 20,5 68,1
1.200 1.400 1.300 1.396 29,90 6,9 5,0 8,9 50,8 25,4 77,0
1.400 1.600 1.500 1.610 34,50 6,4 5,5 7,3 57,2 30,9 84,3
1.600 1.800 1.700 1.825 39,10 5,6 6,4 4,8 62,8 37,3 89,1
1.800 2.000 1.900 2.040 43,70 5,9 8,6 3,1 68,7 45,9 92,2
2.000 2.200 2.100 2.254 48,30 6,6 10,7 2,5 75,3 56,6 94,7
2.200 2.400 2.300 2.469 52,90 7,2 12,3 1,9 82,5 68,9 96,6
2.400 2.600 2.500 2.684 57,50 5,6 9,7 1,3 88,1 78,5 97,9
2.600 2.800 2.700 2.898 62,11 3,7 6,7 0,7 91,8 85,2 98,6
2.800 3.000 2.900 3.113 66,71 3,4 6,1 0,7 95,2 91,3 99,3
3.000 3.500 3.250 3.489 74,76 4,7 8,6 0,7 99,9 99,9 100,0
3.500 4.000 3.750 4.026 86,26 0,1 0,1 0,0 100,0 100,0 100,0
4.000 5.000 4.500 4.831 103,51 0,0 0,0 0,0

nachrichtlich: N, hochger. (in Tsd) 14.366 7.312 7.054 14.366 7.312 7.054
jeweils für 1996: Modellhaushalte, Quintile

ARW (W) KVdR-Satz GPV-Satz SozVers.-Satz 0 0,0000 0,58 0,00
46,67 DM 6,50% 0,85% 7,35% 10 5,4598 14,08 3,98

Pers4, HH4 20 10,6048 24,83 6,27
30 16,9166 33,72 9,50

Pers3, HH3 40 22,8776 40,54 13,41
50 29,3691 45,47 17,60

Pers2, HH2 60 36,8031 49,58 21,70
70 44,6098 53,45 26,27

Pers1, HH1 80 51,3071 58,51 31,78
90 59,8672 65,71 40,42

100 86,2572 86,26 74,76

Perzentilsinterpolation

Anteile, kumuliert und normiert
Männer FrauenZahlbeträge, DM

Schichtung
Männer Frauen

Anteile

,2

 

Quelle: eigene Darstellung nach AVID 1996, Tabellenbände, Band 1, Tabelle 201, Alte Bundesländer 
Tabelle 30: Quintilsinterpolation der Entgeltpunkteschichtung nach AVID 1996. 
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Tabelle 32 zeigt die aus der AVID 96 für westdeutsche Männer und Frauen 
übernommene, auf das 65. Lebensjahr projizierte Schichtung der GRV-Entgeltpunkte im 
Mittel über alle Kohorten der Jahrgänge 1936-55.  

Um die in der Kalibrierungstabelle Tabelle 6 (S. 94) im Kapitel Modellbiographien der 
Analyse, Endogene Prozesse ausgewiesenen Quintilsschichtungen zu erreichen, wurden 
zunächst die Mittelwerte der einzelnen Schichtungszellen um die Sozialversicherungs-
beiträge der Rentner in Höhe von 7,35% in 1996 erhöht. Der sich ergebende 
Bruttorentenbetrag wurde durch den der AVID zu Grunde liegenden aktuellen 
Rentenwert ab 01.07.1996 dividiert, um zu einer Entgeltpunkteschichtung zu gelangen. 
Die Zellbesetzungen wurden kumuliert und ggf. auf 100% normiert. Anschließend wurde 
mittels linearer Interpolation zwischen den sich ergebenden Stützpunkten die 
ausgewiesene Perzentilsschichtung berechnet und auf Quintile beschränkt. Die 
Einverdiener-Modellhaushalte Pers1 bis Pers4 sind so konstruiert, dass die resultierenden 
Entgeltpunkte die aus der AVID 96 für Männer abgeleiteten Qunitlswerte bis zum 80%-
Quintil replizieren. Die Doppelverdiener-Modellhaushalte HH1 bis HH4 sind so 
konstruiert, dass die Summe der Entgeltpunkte der zweiten Person im Haushalts die für 
Frauen abgeleiteten Quintilswerte replizieren. 
 

17. Kalibrierung Altersvorsorgekapital 

Tabelle 41 zeigt die aus der AVID 96 für westdeutsche Männer und Frauen 
übernommene, auf das 65. Lebensjahr projizierte Schichtung der jeweils eigenen, 
garantierten Betriebsrenten-Bruttozahlbeträge im Mittel über alle Kohorten der 
Jahrgänge 1936-55. Tabelle 42 zeigt die entsprechende Schichtung aus privaten 
Rentenversicherungen und einem versicherungsmathematischen Wertäquivalent der 
garantierten Ablaufsumme von kapitalbildenden Lebensversicherungen, vgl. KORTMANN, 
SCHATZ, 1999, S. 90. Um die in der Kalibrierungstabelle Tabelle 6 (S. 94) ausgewiesenen 
Quintilsschichtungen des Altersvorsorgekapitals zum Renteneintritt aR65 zu erreichen, 
wurde wie folgt vorgegangen: Zunächst wurden die Mittelwerte der einzelnen 
Schichtungszellen gebildet und in Relation zum Durchschnittseinkommen 1996 von 
monatl. 4.307 DM gesetzt. Die Werte der Betriebsrenten wurden um die 
Sozialversicherungsbeiträge der Rentner erhöht, um zu Bruttozahlbeträgen zu gelangen. 
Die Zellbesetzungen wurden kumuliert und ggf. auf 100% normiert. Anschließend wurde 
mittels linearer Interpolation zwischen den sich ergebenden Stützpunkten die 
ausgewiesene Perzentilsschichtung berechnet und auf Quintile beschränkt. 

 294 • Anhang 



 

 Quintilsinternpoaltion
Quelle: AVID 1996, Band 1, Ta

 Betriebsrenten 
b. 202, Eigene betriebbliche Altersversorgung nach Geburtskohorten 

(Alter 1995) - e. Schichtung des projiz. Zahlbetrags im 65. Lebensjahr, 
ABL, Angaben in DM, Priese 1996 

in Relation
Soz.Vers. zu Y

Mittelwerte
incl.

Alle Alle Alle Alle

50 25 27 0,01 1,5 5,8 1,5 5,8
100 75 81 0,02 4,3 10,4 5,8 16,2

161 0,04 20,7 29,1 26,5 45,3
400 300 322 0,07 32,6 26,1 59,2 71,5

 600 500 537 0,12 15,9 15,7 75,1 87,2
700 751 0,17 3,4 3,1 78,5 90,3
900 966 0,22 6,8 2,7 85,3 93,0

4,2 2,8 89,5 95,8
 

1.6 1.825 0,42 1,0 0,0 92,9 97,8
1.8  2.040 0,47 1,7 0,0 94,6 97,8

95,7 98,0
2.400 2.300 2.469 0,57 0,4 0,5 96,1 98,5

 2.600 2.500 2.684 0,62 0,7 0,5 96,8 99,0
2.600 2.800 2.700 2.898 0,67 0,6 0,0 97,4 99,0

97,6 99,3
98,1 100,0
98,7 100,0
99,4 100,0

5.0 6 0,0 100,0 100,0

 863

Zahlbeträge, DM 
Schichtung 

1 
50 

100 200 150 
   200

400
600 800 
800 1.000 

1.0
1.2

00 1.200 1.100 1.181 0,27
00 1.400 1.300 1.396 0,32 1,2 1,2 90,7 97,0
00 1.600 1.500 1.610 0,37 1,2 0,8 91,9 97,8
00 1.800 1.700  
00 2.000 1.900

1.4

2.000 2.200 2.100 2.254 0,52 1,1 0,2
   2.200

2.400

2.8
3.0

00 3.000 2.900 3.113 0,72 0,2 0,3
00 3.500 3.250 3.489 0,81 0,5 0,7

3.5
4.0

00 4.000 3.750 4.026 0,93 0,6 0,0
   7 0,000 5.000 4.500 4.831 1,12 0,

00 10.000 7.500 8.051 1,87 0,

nachrichtlich: N, hochger. (in Tsd) 2.643 863 2.643
in Relation zu GRV-Konteninhaber/innen 36% 12% 36% 12%

jeweils f 996: Modellhaushalte, Quintile
DEKL ) KVdR-Satz GPV-Satz SozV-Satz 0 0,00 0,00

10 0,02 0,01
Pers4, HH4 20 0,03 0,02

0,05 0,03
0,06 0,04

08 0,06
,11 0,07
,19 0,10

90 0,30 0,17
 72

Perzentile, interpol.ü
 (

r 1
W

51.678 6,50% 0,85% 7,35%
4.307 , monatl. 

30 0,04 0,03
 Pers3, HH3 40

50
Pers2, HH2 60 0,

70 0
Pers1, HH1 80 0

100 1,87 0,

Anteile Anteile, kumuliert
Männer Frauen Männer Frauen

 
Tabelle 31: Quintilsinterpolation der Betriebsrentenschichtung nach AVID 1996. 
Que

relatione
D
gerechnet. Gemäß Gleichung 18 (S. 76) wurde letztlich das wertäquivalente 
A
in der AVID ein Rechnungszins von 4% verwendet. Die geschlechtsspezifischen Erlebens-

nlichkeit wurden aus der mittleren Variante der Sterbetafeln des IBS (2002) für 
de

lle: eigene Darstellung nach AVID 1996, Tabellenbände, Band 1, Tabelle 202, Alte Bundesländer 

Die Quintilsschichtungen wurden anschließend unter Einrechnung der Gewichts-
n der Betriebs- bzw. Privatrenten zu den GRV-Konteninhaber/innen aggregiert. 

ie resultierende Schichtung wurde auf Bruttojahresrenten in Relation zu Yt hoch 

ltersvermögen zum Renteneintritt berechnet. Dazu wurde entsprechend den Annahmen 

wahrschei
n Jahrgang errechnet, der in 2005 das 65. Lebensjahr erreicht. 
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 Quintilsinternpoaltion Privatrenten 
Quelle: AVID 1996, Band 1, Tab. 209, Eigene Rente aus Lebensversicherung
 und der eignene Rente der privaten Rentenversicherung (Alter 1995) - 
e. Schichtung des projiz. Zahlbetrags im 65. Lebensjahr, ABL, Angaben in DM, Priese 1996

in Relation
zu Y Alle Alle Alle Alle

1 50 25 0,0058 2,6 8,7 2,6 8,7
50 100 75 0,0174 13,2 26,2 15,8 34,9

100 200 150 0,0348 23,4 29,0 39,1 63,8
200 400 300 0,0697 26,4 21,7 65,5 85,5
400 600 500 0,1161 13,3 7,9 78,7 93,4
600 800 700 0,1625 8,0 2,0 86,7 95,4
800 1.000 900 0,2090 3,8 1,7 90,5 97,1

1.000 1.200 1.100 0,2554 2,9 1,0 93,4 98,1
1.200 1.400 1.300 0,3019 1,8 0,7 95,2 98,8
1.400 1.600 1.500 0,3483 1,2 0,3 96,4 99,1
1.600 1.800 1.700 0,3948 0,9 0,3 97,3 99,4
1.800 2.000 1.900 0,4412 0,9 0,0 98,2 99,4
2.000 2.200 2.100 0,4876 0,3 0,3 98,5 99,7
2.200 2.400 2.300 0,5341 0,5 0,0 99,0 99,7
2.400 2.600 2.500 0,5805 0,2 0,1 99,2 99,8
2.600 2.800 2.700 0,6270 0,1 0,1 99,3 99,9
2.800 3.000 2.900 0,6734 0,1 0,0 99,4 99,9
3.000 3.500 3.250 0,7547 0,3 0,0 99,7 99,9
3.500 4.000 3.750 0,8708 0,1 0,0 99,8 99,9
4.000 5.000 4.500 1,0449 0,1 0,0 99,9 99,9
5.000 10.000 7.500 1,7416 0,1 0,1 100,0 100,0

nachrichtlich: N, hochger. (in Tsd) 4.711 2.814 4.711 2.814
in Relation zu GRV-Konteninhaber/innen 64% 40% 64% 40%

jeweils für 1996: Modellhaushalte, Quintile
DEKL (W) 0 0,00 0,00

51.678  10 0,01 0,01
4.307 DM , monatl. Pers4, HH4 20 0,02 0,01

30 0,03 0,02
Pers3, HH3 40 0,04 0,02

50 0,05 0,03
Pers2, HH2 60 0,06 0,03

70 0,09 0,04
Pers1, HH1 80 0,12 0,06

90 0,20 0,10
100 1,74 1,74

Perzentile, interpol. 

Schichtung Anteile Anteile, kumuliert 
Zahlbeträge, DM Männer Frauen Männer Frauen

 
Tabelle 32: Quintilsinterpolation der Privatrentenschichtung nach AVID 1996. 
Quelle: eigene Darstellung nach AVID 1996, Tabellenbände, Band 1, Tabelle 209, Alte Bundesländer 
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18. Doppelbesteuerung in ausgewählten Selbstständigen-Haushalten 

 
Abb. 35a: Doppelbesteuerung während des Übergangs zur nachgelagerten Rentenbesteuerung am Beispiel 
der selbstständigen Single-Haushalte Pers1 und Pers3 nach dem "modifizierten VDR"-Konzept (A) und dem 
"modifizierten Rürup"-Konzept (B). 
 Darstellung der erwarteten Gesamtsumme versteuerter GRV-Beiträge (bR) und steuerfreier GRV-Renten-
rückflüsse (p) für 14 Rentenzugangskohorten in Preisen von 2004. Werte für 2015, 25, 35, .., 2065 
interpoliert. Quelle: eigene Berechnungen.  
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Abb. 36a: Doppelbesteuerung während des Übergangs zur nachgelagerten Rentenbesteuerung am Beispiel 
der selbstständige Doppelverdiener-Haushalte mit 2 Kindern HH1 und HH3 nach dem "modifizierten 
VDR"-Konzept (A) und dem "modifizierten Rürup"-Konzept (B).  
Darstellung der erwarteten Gesamtsumme versteuerter GRV-Beiträge (bR) und steuerfreier GRV-Renten-
rückflüsse (p) für 14 Rentenzugangskohorten in Preisen von 2004. Werte für 2015, 25, 35, .., 2065 
interpoliert. Quelle: eigene Berechnungen. 
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